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Während der Drucklegung dieses 21. Bandes der von ihm neu be

gonnenen „Mitteilungen" verunglückte am 23. Juli 1966 Professor 

De. Hanns Stock zu Beginn seines Heimatuclaubs tödlich und wurde 

am 29. J uli in Starnberg beigesetzt. Die Abteilung Kairo des Deut

schen Archäologischen Institutes veclor damit ihren langjährigen 

Leiter und den Mann, der das Institut in Kairo nach dem Veclust 

des alten Institutes und aller seiner wissenschaftlichen Einrichtungen 

von Grund auf neu aufbaute und der dabei in mehr als zehnjähriger 

Arbeit einen in wcitgespanntem Rahmen arbeitsfähigen Apparat 

schuf. 

Einer der nächsten Bände d ieser Zeitschrift wird seinem Andenken 

gewidmet sein und eine ausführl ichere Würdigung seines Schaffens 

enthalten. 
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Die Laufbahn des M{n 

Von H ANS GoEDICKE 

(Tafeln I- IX) 

Jede Beschäftigung mit Fragen der Landesverwaltung im Alten Reich führt früher oder 
später zu den Inschriften im Grabe des M/11. Zwei Gründe sind dafür besonders hervorzuheben: 
erstens das frühe Datum von M/11 und zweitens die große Anzahl und die detailierre Bezeichnung 
der innegehabten Ämter und Stellungen. Wir haben eine stattliche Anzahl von Titelangaben, 
die älter als die von M/11 sind. Es gibt aber kaum einen anderen Fall, wo die Titel mit dermaßen 
vielen Details versehen werden. Dadurch aber sind die Angaben bei M_t11 in vieler Hinsicht ein 
Schlüssel für Fragen der Verwaltung im Alten Reich. Diese Rolle wird noch durch die zeitliche 
Stellung des Mt11 verstärkt. Indem sie in die Frühzeit der voll ausgebildeten Verwaltung gehören, 
stehen sie noch außerhalb einer Institutionalisierung, d. h. einer Verschleifung der administra
tiven Bedeutung, so daß den Angaben grundsätzlich wörtliche Bedeutung zukommt. 

Obwohl das Grab bereits von LBPS!US vollständig veröffentlicht wurde 1) und später in das 
Museum in Berlin kam'), fanden die Titel und Inschriften nur ein einziges Mal, durch MASPERO'), 
eine zusammenfassende Bearbeitung. Seit dieser Untersuchung hat sich das zur Verfügung 
stehende Material an Titeln aus dem Alten Reich vervielfacht. Wohl sind die Mehrzahl der Titel 
des M/11 in verschiedenem Zusammenhang genannt oder untersucht worden. Es fehlt aber eine 
genaue Bestimmung der Laufbahn des M/11 und der verschiedenen innegehabten Stellungen. 
Dies soll im folgenden versucht werden. Darüber hinaus soll die Untersuchung der Titel des Mtn 
auch zur Herausarbeitung der Organisation der Landesverwaltung im Alten Reich dienen. 

Bevor wir uns der Untersuchung der verschiedenen Titel zuwenden können, ist vorerst der 
Versuch einer möglichst genauen Datierung von M/11 zu unternehmen. Dafür lassen sich archäo
logische und inschriftliche Kriterien beibringen. Erstere bestehen in der stilistischen Wertung 
der Granitstatue des Mannes, die sich jetzt in Berlin befindet, und in der Einordnung des Grab
bzw. Kultkammertyps. Bei der Datierung der Statue herrscht weitgehende Übereinstimmung. 
W. S. SM1n1') weist sie der „transition period at the beginning ofD ynasty IV" zu, dem WOLFS 
Ansatz•) in den „Übergang von der dritten zur vierten D ynastie" grundsätzlich entspricht. 
Größere Genauigkeit wird von V ANDIBR •) angestrebt, der die Regierung von Snofru als Ent
stehungszeit der Statue betrachtet. Davon weicht vor allem RsrsNBRS ') Datierung des Grabtyps 
in den Anfang der Regierung des Khufu ab. Demgegenüber befürwortet SMrn18) eine Datierung 
am Anfang der IV. Dynastie, wobei er M/11 mit R <-{1tp in Medum zeitlich gleichsetzt. 

1) LDII i - 7. 
1) SCHÄFER, At()plis<IH lnI<hrijltn ... M11stllllt t" ßtrlin I n-87. 
a) MASPERO, La rarrilrt ad111i11islralive dt dmx ba11J1 fontlion11airt1 ßgpliennu, ]oumal Asialiqut 1890, 269ff. 

- Etudts Egptitnnt1 ll 1 11 IT. 
' ) Smrn, A History of Smlpl111't OJtd Painling of lbt Old Kil1gdom I j. 

•) W'oLF, Die Kunsl Ägplens 134. ') VANOJeR, Manml d' Arrblologit ßgplitnllt 111 41. 
7) TIN Dtwlop111t11/ of llN Egplia11 Tomb •os. 
1) Op. rit. 149. Idcrn, TIN O/d Ki11gdom i11 Egpl (CAH) 10 spai6ziert diese Datierung in die Regierung 

von Snofru. 

L 



llans Goedicke 

Bleibt die Datierung auf rein archäologischer Ebene letzten Endes doch vage, so bietet die 
Verwendung der in den Inschriften enthaltenen Angaben eine wesentlich sicherere Grundlage. 
Die wichtigste ist selbstverständlich der einzige im Grabe genannte Königsname, Snofrn. Er 

findet sich in der Zusammensetzung j (j] 7 ( ~ ~ = } ~ an der Nordwand des Quer

raumes in der kreuzförmigen Kultkammer. lm klassischen Dekorationsschema des Alten Reiches 
ist diese Wand vornehmlich der Darstellung der administrativen Tätigkcit des Grabherrn ge
widmet '). Wie wciter unten ausgeführt wird•), bezcichner diese Angabe den Mt11 als Verwalter 
efoes Friedhofs des Snofru, ohne aber deswegen mir der königlichen Grabanlage, bzw. Grab
anlagen, in irgendeiner direkten administrativen Verbindung zu stehen. Das Fehlen eines Hin
weises auf die beiden Pyramiden des Snofru, bzw. eines Titels, der ihn als Priester des (ver
storbenen) Königs ausweist•), muß zu dem Schluß führen, daß M111's Grab unter Snofru dekoriert 
w urde. E ine derartige Folgerung wird durch zwei weitere Momente in den Inschriften bestärkt ; 
erstens die Nennung von Stiftungsgütern von Snofrus Vorgänger Nj-11vt/;'), und zwcitens das 
Fehlen des Namens des Königs, der Mtn die Genehmigung zum Grabbau erteilte•). Dieser Um
stand ist m.E. nur dahingehend zu verstehen, daß die Genehmigung zum Grabbau nicht von 
Snofru, sondern bereits früher erteilt worden war. Dabei besteht keine Notwendigkeit einer 
Beschränkung auf Snofrus direkten Vorgänger, als der wohl Nj-swtl; im Hinblick auf Pap. Prim 
II 7-8 mit Sicherheit angenommen werden kann. Selbst bei einer Regierungszeit von 24 Jahren, 
wie sie vom Turiner Königspapyrus lll, 8 angegeben wird, ist es ohne weiteres möglich, daß 
ein Mann, der unter Snofru starb, bereits vor dessen direktem Vorgänger eine Stellung inne
hatte, auf Grund derer ihm eine Genehmigung zum Grabbau zuteil wurde. Mit anderen Worten, 
M/11 könnte bereits in der III. D ynastie die E rlaubnis zum Grabbau erhalten haben, wenngleich 
dies keineswegs als sicher angesehen werden kann. Ob mit einer derartigen Erlaubnis auch eine 
Zuweisung eines bestimmten Platzes in der königlichen Nekropole verbunden war, läßt sich 
wohl nicht mit Sicherheit nachweisen, erscheint aber möglich. Unter diesen Voraussetzungen 
gewinnt dieLage vonM/n's Grab neue Perspektiven; mag es auf den ersten Blick völlig zusam
menhanglos in Nord-Saqqara stehen, so ist dies nur unserer immer noch sehr lückenhaften 
Kenntnis von Saqqara zuzuschreiben. Nach Luftaufnahmen') ist es wahrscheinlich, daß sich 
westlich vom Grabkomplex des Ptahhotep ein umschlossener Bezirk, ähnlich dem des Zoser, 
befand. Dies wäre südlich der Stelle, wo die Mastaba von M/n gefunden worden ist. Festzu
stellen, welchem König diese Anlage gehörte, muß einer Ausgrabung vorbehalten bleiben. 

Aus den vorhandenen Anhaltspunkten läßt sich somit folgender zeitlicher Rahmen für die 
Laufbahn von M/n gewinnen: Vielleich t bereits unter dem (oder weniger wahrscheinlich, einem) 
Vorgänger von Nj-11vtl;, d. h. bereits vor dem Ende der III. D ynastie, stand M!n im königlichen 
Dienst, wobei ihm vermutlich für seine Verdienste eine Genehmigung zum Grabbau im könig
lichen Friedhof zuteil wurde. Darüber hinaus wird ihm auch eine Einkommens- oder Opfer
lieferung') aus der Grabstiftung ({J1vt-lef) der Königsmutter Nj-ma<at-hep zugewiesen. Da diese 

1} j uNKER, C!z.a II. ') S. u. S. 1o ff. 
') Zur Pragc des K ö nigspriestertums, cf. vor allem JUNKER, Glz.a VI 8ff. 
')Zur Namenslesung siehe Goeo1CKC, Th• Pharaoh Ny-Su,t!J, ZÄS 81 (1956) 18ff. 
5) Wie Goeo1CKE, Frivole Rerhllhuchrifltn 0111 dem A llen Rekh gezeigt wird, ist Urlt:. l 41 ~ff. ein Auszug 

aus einem königlichen. D ekret, in dem die Angaben Ubcr die Ausstellung fohlen; vgl. dazu auch unten S. 61f. 
1) CAPART- W ERJJROUCK, Me111phir p. X IV. 
7 ) Es ist schwer, zwischen den beiden Möglichkeiten zu entscheiden, wenn ein derartiger Unterschied über

haupt bestand. Auf alle Fälle liegt ein Einkommen vor, das wir sowohl im irdischen wie im funcrärcn Bereich gc ... 

• 
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mir größter Wahrscheinlichkeit als Stammutter der lll. D ynastie anzusehen ist, findet der von 
uns implizierte Anfang der Karriere des M/11 in der ill. Dynastie eine gewisse Unterstützung. 
Ob M/11 persönlich im Dienste der Nj-ma<at-hep stand, erscheint mir trotz eines in diese Richtung 
weisenden Titels unsicher bzw. zweifelhaft. Entweder bezieht sich der Titel /;111-pr-1111vt-111ivt 
nicht auf die Person der Nj-ma<at-hep, oder deren Besitz war eine dynastische Institution und 
nicht an die physische Person der Königsmutter gebunden. Die Lieferung eines Einkommens 
aus der Grabstiftung (l;wt-kl) der Nj-ma'at-hep, zu einem Zeitpunkt als diese aller Vermutung 
nach nicht mebr lebte, läßt die zweite Möglichkeit wählen. In diesen e.rsten Abschnitt seiner 
Laufbahn möchte ich vor allem M/11's Tätigkeit in der „königlichen Speisenverwaltung", d. h. 
Naturalienbeschaffung legen, wobei vielleicht auch die Anf:inge seiner Tätigkeit in der Güter
verwaltung so weit zurückreichen. Diese scheint vor allem in die Regierung von Nj-11vtl; zu 
fallen 1), wobei die vom Turiner Königspapyrus (lll 8) angegebene Regierungszcit von 24 Jahren 
einen genügend weiten Rahmen für die g roße Anzahl von Ämtern abgibt. Das Ende der 
Laufbahn von M/11 ist m. E. nicht allzu spät in der Regierung des Snofru anzunehmen. Ob 
er zu diesem Zeitpunkt noch Ämter in der Güterverwaltung bekleidete, erscheint zweifel
haft. Es macht vielmehr den Eindruck, daß der verdiente Beamte mit einer Art Ehren
funktion in der königlichen Frietlhofsverwaltung betraut wurde, die vermutlich nur wenige 
direkte Verwaltungsaufgaben für den zu diesem Zeitpunkt wohl bereits betagten M/11 mit sich 
brachte. 

D ie große Anzahl von Titeln mag den Eindruck hervorrufen, daß M/11 einen überaus weiten 
Aufgabenkreis hatte. Wohl bekleidete M!n eine Vielzahl von Stellungen, doch ist die Art seiner 
Tätigkeit wesentlich gleichförmiger als man dies ohne eingehende Beschäftigung vermuten 
w\irde. Eine solche führt zu einer Gliederung der Angaben in drei Bereiche: 

t. den priesterlichen Ämtern, 

2 . den eigentlichen, d. h. administrativen Amtstiteln und 

3. Angaben über die soziale Stellung. 

nannt finden. Für ersteres sei hier nur auf die Festlegung dieses Einkommens für !)dj in den Erzihlungcn des 
Papyr111 Wtrltar (T, t-3; 9, 20: es w4rc hoch an der Zeit, von der völlig unsinnigen Auffassung, insbesondere 
der ersten Stelle, abzugehen; /)tlf/Jr will den /)dj keineswegs als Viclf rnß beschreiben, sondern nennt vielmehr des~ 
scn bisheriges Einkommen, das anschließend verdo ppelt wird) sowie das "l/11pw·btp in den Klagt11 des Bauem 
(R 13 3 ff".) verwiesen. Für den funcrärcn Bereich sei hier an die unterschiedlichen Mengenangaben, insbesondere 
bei den archaischen Stelen, erinnert; vgl. z. B. ZAK! SAAo, C<ili11g Sttlae (CASAE 21) pls. XVIlf. Eine Unter
suchung der Frage ist in anderem Rahmen beabsichtigt. 

1
) Auf Grund der Manethonischen Einteilung wird heute Nj-n>l{I (in der alten Lesung Huni) als letzter 

König der Ill„ Snofru aber als ersrer König der IV. DynaS!ie angesehen. So überzeugend dies •uch nach den 
Manethonischcn Epitomen erscheinen mag (vgl. vor allem H eLCK, Unür111tb1111gt11 z,11 A1antJbo 1111d dt11 iiQplinhm 
Könitilüttn 19ff'.), so kann diese Einteilung des späten Chronisten doch wenig bcfricdigco. Die Verbindung von 
Nj-11111{1 (Huni) zur IV. Dynastie ist eindeutig, fehlt •bcr zu seinen Vorg~ngcrn. Ohne hier weiter auf die Frage 
einzugehen, möchte ich doch die Vermutung aussprechen, daß ein Irrtum l\fancthos vorliegt , der durch eine 
LUcke im Turincr Königspapyrus hervorgerufen w urde. D ort sind m. E. nur drei K önige der IJJ. Dynastie 
(lU 4-6) genannt, auf die eine sechszcilige Lücke (lU 7) in der Vorlage folgte. Daraus ergibt sich eine Gesamt
zahl von 9 Königen für die lll. Dynastie, was mit den Angaben bei Africanus numerisch Ubcrcinstimmt. Nur 
die ersten sechs von ihm genannten Namen sind der III. Dynastie zuz.urcchnen, die drei anderen Namen(" Av11; 
- Huni; E1jtp0vqi, = Snofru; /(c(µp,(}t'J' - Chcphrcn) gehören m. E. in die IV. Dynastie. Diese ist bei Africanus 
durch die Nennung eines fiktiven EliiQ1~ und der doppelten Nennung von Eojjipt~ (Khufu) kllnstlich gedehnt. 
Richtig scheint \'iclmchr die Version ruch Eusebius, wonach l:oiitpt' (Khufu) der driuc König war. Dies m=-cht 
es möglich, Nj-Swtb (Huni) und Snofru an den Anfang der !V. Dynasrie zu S!ellen. .. 
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Eine derartige Einteilung ist keineswegs eine akademische Spitzfindigkeit oder übertriebene 
Abstraktion, sondern wird durch die Auswahl der Angaben auf M.t11's Statue bestätigt. Der zur 
Verfügung stehende Raum war keineswegs für eine Aufzählung der zahlreichen Titel ausreichend. 
Bei der getroffenen Auswahl wird jeweils eine Angabe für einen ganzen Tätigkeitsbereich ge
macht und auf eine der drei beschriebenen Flächen, d. h. den beiden Seiten und die Rückseite des 
Statuensockels, gesetzt. Dabei ist die Verteilung keineswegs zufällig, sondern vielmehr wohl
durchdacht. Der Priesterdienst ist auf der rechten, der Dienst in der Königsverwaltung auf der 
linken Seite angegeben, und auf der Rückseite wird die soziale Stellung genannt. Die folgende 
Untersuchung der einzelnen Angaben folgt dieser Gliederung, wobei jeweils die Bezeichnung 
auf der Statue als Ausgangspunkt dienen kann. 

1. Die priesterlichen Ämter 

A : Außer der Nennung ~ ~@ tl 1 ~ auf der rechten Seite des Statuensockels 

findet sich die Gruppe in der Anordnung ~ iWil ~ tl 1 ~ auf der Bildtafel im Oberteil 

der Scheintlir (G VI) und als ! ~ tl 1 ~ ~ im Nordteil der Westwand 0 t). Auf der 

Nord-(N) und Siidseite (M) der Ostwand findet sich jeweils nur ~- Im Hinblick darauf sowie 
a.uf den Unterschied zwischen G VI und J t kann ~ als selbständiger Bestandteil heraus
gelöst werden, was auch durch M und N bestätigt wird. D ies bedeutet jedoch nicht, daß ~ mit 
dem anderen Titelelement nicht verbunden ist, auch wenn es als selbständiger Teil gebraucht 
werden kann. Dieser Zusammenhang ergibt sich aus der implizierten Lokalangabe l:/111 im 
zweiten Teil, da die Bezeichnung ~ auch sonst in Verbindung mit l:J111 belegt ist1

). Somit ist 

die Angabe auf der Statue grundsätzlich als eine Einheit zu betrachten. 
sS. wird llVb. I 3z3, i-7 als 1V11r gelesen, daneben aber auch die Möglichkeit einer Lesung 
= 

111JJ-rl angeführt. Diese wird von KEES2) („Prophet-Mundöffner in Letopolis") und WAIN-
WRIGHT3) („The Opener of the mouth") angenommen, von O·n-o•) jedoch abgelehnt. Er liest 

~ vielmehr als 1v11r-1v und möchte darin das substantivierte Partizip eines sonst nicht nach
gewiesenen Verbums *w11r sehen. Auf Grund der in späten Belegen vorkommenden Determinie
rung mit einer Binde o. a. ( ~ , daneben auch ~) vermutet er eine Bedeutung „Bekleider, 
Schmücker". 

Außer bei M/11 kommt die Bezeichnung im Alten Reich noch bei Kl-bl (Kairo 176) und 
S!lt-btp (JuNKER, Giza II 189ff.) vor, wobei in beiden Fällen eine Verbindung mit l:f11ij-l:f111 vor
liegt•). Diese Verbindung mit l:f111 kehrt auch bei der späteren Verwendung regelmäßig wieder, 
und entsprechend wird sS. von KEES, WA!NWRIGHT und Ono als Bezeichnung des Hohe-

= 
priesters von Letopolis aufgefaßt. Gerade die uns hier beschäftigenden Belege aus dem Alten 
Reich sprechen gegen eine derartige Auffassung') ; das eigentliche Priesteramt wird durch 

l) S. u. S. ~ff. 1) Dar Priultrlu111 im ä!JpliJ(bt11 Staat 34. 
') ]EA 18 (1932) 160. ') ZAS 81 (19i6) 115. 
') Spätere Belege sind Kairo 20221; R T 9 (1887) n; j9; 8j; weitere Belege der Spätzeit bei ÜTTO, /oc. eil. 

115, Anm.8. 
') In g leicher Weise widerspricht in der Spätzeit d:ts Auftreten von ~ ~ in anderen Verbindungen; 

VRl. ll?b. l ;z3, 1· 

• 

Die Laufbahn des MJn 

b111-11/r l:J11ij-l:J111 angegeben, wodurch m. E. ein weiterer, inhaltlich gleichbedeutender Titel über
flüssig wird. Dies schließt eine Beziehung zwischen ~ und !;111-11/r l:J11ij-l:J111 in keiner Weise 
aus, macht jedoch die Annahme einer festen Titelverbindung überflüssig'). Die Möglichkeit der 

Umstellung zeigt dabei, daß ~ nicht eigentlich ein Berufstitel, sondern vielmehr eine Tätig
keitsangabe ist. Diese ist sicherlich priesterlich, wie sich aus der Verbindung mit b111-11fr ergibt. 

Wenn ~ als Beschreibung einer Tätigkeit anzusehen ist, dann muß es ein substantiviertes 
Partizip sein, wie dies auch Orro vorgeschlagen hat. Da jedoch kein Verbum *nmr nachweisbar 
ist, wird hier wohl doch 1vmv-rl zu lesen sein, wobei 1v11w m. E . nur von w11 „öffnen" abgeleitet 
werden kann 2). Unsicher ist die Bedeutung von rl, das als „Mund" oder als „ Tor" erklärt werden 
kann. Orro') lehnt eine Verbindung mit dem Ritual der „Mundöffnung" ab, wobei er mit Recht 
hervorhebt, daß dieses im Alten Reich als 1vpt-rf bezeichnet wird, der Ausdruck 1vJJ-rl aber dafür 
erst spät aufkommt. IV11 rl findet sich Pyr. 1395 a in einem Anruf an Geb hv11 rl ·k Ir zl ·k 117sir 
„öffne deinen Mund zu deinem Sohn Osiris"; als eindeutiger Begräbnistext ist dies wohl auf die 
Öffnung des Grabes bzw. der Grabtür zu beziehen'). In der Bezeichnung 1v11-rl liegt m. E. die 
gleiche Aussage vor, so daß entsprechend „der das Tor öffnet" zu übersetzen ist. Eine derartige 

Auffassung wird durch die Bezeichnung ~ ~ ~ gestützt•), die die gleiche Tätigkeit zu 

beschreiben scheint. Worin diese Tätigkeit bestand, läßt sich nicht mit Sicherheit festlegen, 
scheint aber mit dem Begräbnis zusammenzuhängen. llV11(w ) -rl ist somit als „der das Tor 
öffnet" zu verstehen, wobei es in J I als Apposition zu b111-11fr l:J11ij-l:J111 steht•). 

Der sepulkrale Charakter von wnw-rl läßt sich ferner aus Pyr. 81oc ableiten; nach einer 
Nennung des l:f11tj-l:J111, die uns anschließend beschäftigen wird, heißt es als Anrede an den toten 
König: „lebe ein Leben, nicht sei dein Sterben ein Sterben, wie der Horus-IJ11ij-l:f111 lebt, dem das 
große Loch von Heliopolis geöffnet wurde." TpiJt „Höhle" ist hier sicherlich als unterirdisches 
Grab zu verstehen, wie auch SETHE') vorschlägt. Das „Öffnen" (w11) der Höhle bzw. des Grabes 
kann dabei nur auf das Begräbnis bezogen werden, was durch den allgemeinen Charakter des 
Spruches bestätigt wird. 

Die Pyramidenstelle gibt uns auch einen Ansatzpunkt für die Frage nach dem Kult, in dem 
der 1vmv-rl tätig war. Das Priesteramt ist b111-11/r „Gottesdiener"; das Objekt des Kultes ist als 
f;lnij-l:/111 bezeichnet, was allgemein auf den Kult in Letopolis bezogen wird. Nach Pyr. 810 b 
ist der f;/11ij-l:f111 eine Form des Horus, wie es sich auch aus dem bei M/11 gebrauchten Determina
tiv ergibt, das einen in Binden gewickelten Falken darstellt'). Im Neuen Reich linden wir 

J) Auch juNKER, Clz.a 11191 wird das enge Verhältnis zwischen den beiden Bezeichnungen unterstrichen, 
ohne daß eine feste Titelverbindung angenommen wird. 

1) Das in der Spätzeit aufkommende Determinativ ~ widerspricht nicht einer derartigen Erklärung, 
da es gerade für das bei Götterschreinen verwendete Vei:schlußband (l/d) gebraucht wird. 

') ZAS 81 (19i6) l lj; ÜTTO, Dat ägyptitthe M1111diiffm111gtril11al 1. 

') In diesem Zusammenhang sind als frühe Belege Pyr. 5 1 8 a und 1078 zu nennen, wobei „geöffnet ist der 
Himmel, geöffnet ist die Erdcu sepulkral zu verstehen ist. Dies ergibt sich deutlich aus dem Vergleich mit 
Pyr. 2.009a-b „geöffnet ist dir das Grab (!111), aufgemacht ist dir der Sarg, entriegelt ist dir der Himmel". 

6) Wb.1 311,i; auch ASAE7 (1907) 41,188; ASAE8 (1908) i2,2j4; Moskau 4071. 
') In M und N kann eine Kurzschreibung vorliegen, doch könnte, wenngle.ich mit geringer \'V'ahrschcin

lichkcit, ~ auf den nachfolgenden Titel bezogen werden. 
') SET1-1E, Ober1tlt1111g 1111d Kofll111mlar z.u dm a/1ägyp1il,he11 Pyra111idt1114xlm IV 44; vgl. auch JP'b. V . ;65 III. 
') Auch Pyr. StobP. Die Bezeichnung als Falkcnidol ist wohl grundsätzlich richtig , bcdnträchtigt aber 

nicht den ursprünglichen Charakter des Dargestellten. Ob und in welchem Ausmaß das Kuhbild von Hicra
konpolis bei der Formbildung beeinflussend wirkte, lä.ßt sich nicht ermessen, ist aber kaum zu übersehen. 
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f.-lr-g11tj-.(jm unter den Statuen genannt, die Thutmosis I. im Osiristcmpel von Abydos erneuerte 1) 

und allem Anschein nach auch in der Kapelle von Sesostris I. in Kru:nak '). Auf eine Horusgestalt 
weist auch die Verbindung von Mb11t;~lrtj mit .(:!111, so daß J UNKER Mg11tj-irtj als vollen Namen 
des Gottes von .(jm/Letopolis ansieht. 

\'V'ährend für die Spätzeit kein Zweifel an der Identifizierung von l:f111 bzw. Sb111 mit Letopolis bestehen 
kann, milsscn wir uns zunächst der Frage zuwenden, ob die Nennungen von Jjm bzw. l;/111}-f;/111 im Alten 
Reich a priori auf LetopoJis bezogen werden dürfen. In der oben genannten Anrufung Pyr. 810 wird dem 
verstorbenen König dauerndes Leben zugesichert, indem er wie H orus bnlj-l:f111 leben soll. Von Bedeutung 
ist hier das anschließende 

11
ihm wurde das große Loch von Hcliopolis gcöffnet"3), was, wie bereits oben aus

geführt wurde, im Sinne des Grabbaus zu verstehen ist. Es würde nun recht wenig Sinn ergeben, wenn der 
Lokalgott von Letopolis in Heliopotis begraben würde, wie dies SETl-1E4

) erwägt. Eine Verbindung mit Hclio
polis besteht auch Pyr. 2086: „Groß ist der Adel des N. im Hause des Rwlj, vertrieben ist der diesem N. an
haftende Mangel, sagte der Sündenvertreter vor ( M)/;111}-lrl} in f;l111."fl) Auch hier liegt eindeutig ein Begräbnis
text vor. Da b1vl-r111lj auf den Heliopolitanischen Bereich verweist'), wäre es auch hier äußerst ungereimt, sollte 
.(;1111 als Letopolis zu verstehen sein, da nicht einzusehen ist, welche Verbindung dieser Ort mit dem königlichen 
Begräbnis haben könnte. 

Auch der Spruch 469 ist ein Begräbnistext, wobei uns insbesondere Pyr. 908 b-g interessiert: „(\'V'ährcnd) 
dieser P. mit seinem Ka lebte, vertrieb er (der Ka) das Schlechte, das vor P. war und entfernte er das Schlechte, 
das hinter P. war, - glcichwcise das Grcisenkolleg, das in 1:/111 ist, möge es das Schlechte, das vor ihm ist, 
entfernen, möge es das Schlechte, das hinter ihm ist, vertreiben. u Der Spruch, wenn so verstanden, scheint 
auf die Zubereitung des Verst0rbcnen hinzuweisen. D iese erfolgt d urch ein „Greisenkolleg07

), das seine Tätig
keit in JJ111 ausübt. Daß auch hier kejne Beziehung zu Letopolis, jedoch eine zum Begräbnis vorliegt, läßt sich 
nicht übersehen. Diese finden wir in gleicher Weise in dem Begräbnisspruch CT Spei/ 4~9 (CT V 292), wo es 
am Anfang heißt: „Eile in Frieden! Aufgehackt wurde die die Erde, dargebracht wurde dir das Opfer, voll
zogen wurden die die Riten der Nacht (oder in der Nacht} in l;;/111." Eine Parallele bietet der Grabstein Kairo 
20498: u · .. ihm jubeln. zu die Sonnenleute aus/in Heliopotis, (dem) Besitzer von Schlachtopfer aus den oberen 
Häusern, dem ein Schlachtopfer bereitet ist im/aus dem Ptahtempel, dem die Riten der (oder in der) Nacht 
vollzogen sind 111 !;111 /j111. Wenn ihn die Götter sehen, geben sie ihm Lobpreis, wenn die Verklärten ihn sehen, 
bereiten sie ihm Schutz; es trauert für ihn die :Menge in Thinis, es jubeln ihm zu, die in der dll sind.'' Die 
Nennung von H cliopolis' Ptah-Tempel, d.h. Memphis und Thinis/Abydos, sind im Zusammenhang mit dem 
Begräbnis verständlich ')i völlig unklar müßte aber eine Nennung von Letopolis hier bleiben, es sei denn, man 
ist bereit, eine "Pilgerfahrt" der Leiche dorthin als Teil der Bestat tung zu postulieren. Da wir dafür keinerlei 

1) Urk. IV 99,8. 
2) LACAU-CHEVRIER, U116 Cbape/16 dt Sero;lrir !er 232. Vgl. auch MoNTBT, Glographit de 1'/igyple 011cim11t 

1 5 1. D er Falkcnkult von Lctopolis ist für die Spätzeit vor allem durch die Auffindung des Tempels von Aus im 
aus der Zeit des Ncktancbos I bcstätigtj vgl. GAUTHtER, ASAE 2~ (1923) 171 ff.; JUNKER, Der sehende 1111d bli11de 
Goll (Sitz.b. ßayr. Akad. d. Wiu„ pbil.-hisl. KI. 1942, 7) 4l ff. 

3) Eine andere Möglichkeit der Übersetzung ist „ihm wurde ein großes Loch (in) Heliopolis geöffnet". 
dem vielleicht der Vorzug zu geben ist, da „das große Loch" als spezifische Lokalität sonst nicht genannt ist. 

•) SETHE, ObtrttJz.1mg u11d Ko111111mlar IV 44. Die von ihm angezogene Stelle Pyr. 485 c bezieht sich auf d ie 
Möglichkeit eines Totengerichts und ist daher völlig anders gelagert, was einen Vergleich ausschließt. 

S) Das adverbielle 111 lj111 gehört wohl mit l:fnl}·lrlj zusammen, könnte aber auch mit dem vor dem paren
thetischen Hinweis auf den Sprecher stehenden Zitat verbunden werden. Zur Konstruktion vgl. GAROINBR, 

Egyptian C ra111r11ar3 4~6f. 
1) Zu Rw/i vgl. GoED!CKE, MDIK 19 (1963) l· Der Ausdruck „Heliopolitanischct Bereich" ist •hsichtlich 

gewählt, um zu verdeutlichen, daß „Heliopolisu nicht unbedingt auf das Gebiet von Heliopolis, ja nicht einmal 
auf das östliche Nilufcr beschränkt sein muß. \'V'ennglcich nicht gesichert, so ist es nicht unwahrscheinlich, 
daß die Königsfriedhöfe am westlichen Gebel verwalrungsmäßig zu l-Ieliopolis gehörten. 

7) Im Gegensatz zu SEnrn, Oberretz.ung rmd Kon1111mlar IV 184, der 111tJ1111J als ein Wort für „Bumening" 
erklärt, was auch Wb. 1146, 10 angegeben ist, möchte ich vielmehr in 111-' und /Jwt trennen und letzteres mit dem 
Wb. I 291 4 genannten Woct identifizieren, das wir z.B. CF I 259c genannt finden. Eine derartige Auffassung 
wird durch Pyr. 909a „P. sieht, was die Greise (11/;l;w) tun" gcstüt'.tt. 

8) Der Ptah-Tcmpcl nls Herkunft des Opfers läßt vermuten, daß die Stele aus dem Memphitischcn Bereich 
s tammt. Die beiden anderen Orte sind im Rahmen der Gedächtnisfeiern verständlich. 
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Hinweise haben, kann eine derartige These eindeutig abgelehnt werden. M /)111 I;/111 „innerhalb von l:,1111" kann 
auch hier nicht auf Lctopolis bezogen werden, sondern muß einen Platz bezeichnen, wo Riten allem Anschein 
nach in der Nacht vor der Beisetzung vollzogen wurden. 

Eindeutig gegen Letopolis, jedoch für eine Erklärung als Begräbnisstätte, spricht die Verwendung von 
Jjm in Pyr. 17z3a lt} /1v /j11Jj-f:j111 11Erhebc dich t/111}-f:jnr". Für diesen Anruf gibt es genügend Parallelen in 
den Pyramidente."<ten1), daß kein Zweifel an der Bedeutung der Stelle bestehen kann. l;/111}-1:/111 kann nur auf 
den Bestatteten verweisen, der zur Entgegennahme des da,rgebrachten Opfers aufgefordert wird. l;/111 kann 
somit nur den Platz bezeichnen, in dem der Verstorbene sich erheben soll, d. h. das Grab. Die Erklärung von 
8111}~tf111 als Bezeichnung des Verstorbenen, d. h. als ,,der im Grab istc•, macht auch Pyr. 2078a--c verständlich: 
„Es stehen jene vier Königsabkömmlinge für diesen N . (bereit), {nämlich) ~1111stj, l:lpj, Du1J111wtf, Kb/wmf. 
die Nachkommenschaft des H orus von /f111.'c Daß hjer die vier H orussöhne genannt sind, die im Dienste 
des Verstorbenen handeln, braucht wohl keiner besonderen Betonung. Daß diese Vicrhcit sonst keine Beziehung 
mit LctopoJis, jedoch mit Osiris hat 2) . ist eine bekannte Tatsache. Versteht man nun Horus-.{;1111 nicht als den 
„Horns von Lctopolis". sondern als Bezeichnung des verstorbenen Königs. erübrigt sich eine Spekulation 
über die Assimilation zweier Götterkonzepte'). lj111 ist daher auch in diesem Fall als Begräbnisstätte und nicht 
als Nennung von Lctopolis zu verstehen. 

Trotz der scheinbar eindeutigen Orthographie ist @ in der überwiegenden Mehrzahl der Belege in den 
Pyramidcntcxten nicht als Bezeichnung von Let0polis1 sondern als der Grabstätte zu verstehen•). Dies kann 
nur als Umdcutung des \'V'ortcs !;111 „Kultstätte" (Wb. Ill 280, 10) in die Ortsbezeichnung für Letopolis gewertet 
werden, wobei die Übernahme des Stadtdeterminativs durch eine als !;111 bezeichnete „Örtlichkeit" motiviert 
war'). Das Wort !;111 in dc.r üblichen D etcrminierung mit der „Kapelle" kommt in den Pyramidentexten nur 
cirunal, und da nicht in Verbindung mit dem König, vor (Pyr. 1139a-b): „Die Buto-Göttin ergreife sich den 
Arm des P. von ihrem Heiligtum an, von ihrem Geheimnis an, das ihr der Gott gemacht hat."') Die Aussage 
hat gute Parallelen unter den privaten Grabinschriften 7). Danach verweist die Stelle auf den Empfang des Königs 
im Totenbereich, wobei l;m hier auf das königliche Grabmahl sowie auf den damit verbundenen Schrein der 
Göttin verweist•). 

Durch die Erklärung von @ als Umdcutung von l;m 11Schrein'C, insbesondere als „Königsgrabmal", 
werden auch die beiden verbleibenden Nennungen von /J111 in den Pyramidentextcn verständlich'). In Pyr. 167oa 
wird der Wunsch 11111 m /:J11tj-lrlj Ir /J111 ausgesprochen, das sinnvoJl nur mit „möge der Name des !;111/j-lrl} mehr 
als das Grabmal dauernu übersetzt werden kann. Daß hier vom königlichen Grabbau und nicht von Letopolis 
gesprochen wird, ergibt sich eindeutig aus dem Zusammenhang und der wiederholten Nennung der könig
lichen Pyramide. Die letzte hier zu besprechende Stclle, Pyr. 419 a, gehört zu einem kurzen Ritualtext des 
königlichen Begräbnisses und ist „es steht der ßJbj auf, indem er sich dem 1;)11/j-/)111 nähert" zu übersctzen'o). 

1
) Pyr. 2006a; 13na; 136oaj 1641c u.a. 
') Vgl. SETHE, Zur Geuhirhle der E i11bal1a111im111g (Sitz.b. Prmß. Akad. d. Wiu., phil.-hill. KI. ' 9H) 218f., 

insbesondere aber auch Pyr. 113oa; 1983c. 
3) So JUNK ER, op. eil. j 2, aber auch SeTHE, op. eil. 219. 
4

) Sicher auf Letopolis verweist Pyr. qo8a „der Kinnbart dieses P. ist (der} des Hrl}, der in Letopolis 
ist" in einer Liste von Identifizierungen der Körperteile mit verschiedenen Landesgottheiten. Zu fjrtj, dem 
frilhcn Widdergott, vgl. SETHE, Urguchichü § t t und WEJLL, LA D ie11 Brtj, Miscellanea Cregoria11a 381 ff. Eine 
zweite Nennung von Letopolis liegt vielleicht in Pyr. 127od vor, doch ist ihre Wertung von der Erklärung 
der parallelen Ortsbezeichnung Ddmv abhängig. 

&) Parallel zu der Umdeutung von l;m stehen die Verwendung von P, ~h11m11 und ZJ111 in den Pyramidcn
textcn, wo eigentlich „ verörtlichte" Bauteile gemeint sind; vgl. dazu auch R1cKB, Btmtrk1111ge11 z.ur ägyp1iscbt11 
Baul:rms/ du Allen Reichs ll 103 f., der jedoch eine historische Erklärung vorschlägt. 

') Der örtliche Gebrauch der Präposition @r ist ungewöhnlich; vgl. aber SEnrn, Obenttz.1mg 1111d Kom111enlar 
m i 4o. 

7) Vgl. K EES, Totenglaubm um/ jmseit;wrslel/1111g 110. 
1) Die Nennung dee \[mit ist unverständlich, und es sollte wohl auch hier wie in den Privatinschriften die 

~lmn/J als Vcrkörpe.rung des \'V'estens genannt sein, es sei denn, man nimmt hier einen Hinweis auf das 11Butische 
Begräbnisu an. 

9
) Pyr. II 75 b kann wegen der LUcke übergangen werden. 

'
0
) Entgegen SETHE, Ober1ttz.1mg 1111d Ko111111mtar II 181 besteht kein Grund, !;sf 111 hier im Gegensatz zum 

sonstigen Gebrauch mit einer feindlichen Bedeutung anzuncluncn. 
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Auch hier liegt kein Anlaß für eine Nennung von Letopolis vor; l;/11/j-/;111 bezeichnet vielmehr den verstorbenen, 
jedoch noch nichr endgültig beigesetzten König, dem von seinem Nachfolger Riten vollzogen werden. 

Es ist in diesem Sinn, daß l:f11tj-g111 auch in dem von Mf11 genannten Titel zu verstehen ist. 
E in derartiger Schluß ist dadurch berechtigt, daß wir den Ausdruck l:f11tj-g111 in den Pyramiden
texten ausnahmslos als Bezeichnung des verstorbenen, jedoch noch nicht endgültig bestatteten 
Königs feststellen konnten!). (Nur ein Beleg von l:fm verweist auf Letopolis [Py r. qo8a), und 
dieser nennt als Ortsgott den widdergestaltigcn l:frtj und keinen Falken, der allem Anschein nach 
erst später dort eindringt.) Somit ist bei M_tll das Priesteramt !;111-nfr l:f11tj-g111 nicht als Hohen
priesteramt von Letopolis zu verstehen, sondern darin vielmehr ein Hinweis auf die Teilnahme 
von M.tn an einem Königsbegräbnis zu sehen. Eine derartige Auffassung stimmt auch mit der 
von uns oben erschlossenen Bedeutung von wmv-rl als Hinweis auf die Königsbestattung über
ein. Wer der König war, an dessen Bestattung M!n mitwirkte, ist nicht angegeben, doch möchte 
ich auf Grund der allgemeinen Situation vermuten, daß es Snofrus Vorgänger Nj-sivtf; war, unter 
dem M_111 allem Anschein nach den Gipfel seiner Laufbahn erreichte. 

B : j [3} :: (~ ~<=> _} j ~ t ~~~ist die zweite Titelgruppe des M!n mit 
offensichtlich religiöser Bedeutung. Sie kommt nur einmal, und zwar auf der Nordwand des 
Querraumes, vor. Auch dort war sie allem Anschein nach eine späte Beifügung, so daß sie ver
mutlich M_m's letztes Amt nennt. Da die Gruppe in f;l,ll undgrp zwei Titelelemente enthält, liegen 
offensichtlich zwei selbständige Titel vor, was aber deren Zusammengehörigkeit keineswegs 
ausschließen muß. Die richtige Teilung bietet nichtsdestoweniger einige Schwierigkeiten. Die 
erste Lesung MASPllROs ')als „regem du chäteau divin de Snofru, primat des pretres du Khonsou" 
ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, aber auch nicht GnDSllLOFFs 3) Abtrennung eines Titels „Chef 
des pretres-1v<b de Dwlw''. Gegen beide spricht die Tatsache, daß 1JJ'b-Priester im Götterkult des 
Alten Reiches eine unbedeutende Rolle spielen. Nachgewiesen ist der 1JJ'b-Sy111t, der aber medi
zinischer Berufstitel ist'), ferner 1JJ'b-R<6) und 1JJ'b-Pt!1•). Auch diese beiden Verbindungen 
sind äußerst selten, besonders wenn man den entsprechenden !;111-11/r-Ti tel damit vergleicht'). 
Die einzig ausgeprägte Verwendung von tv'b im Alten Reich ist in der Verbindung 1JJ'b-11swt•), 

1) Vgl. auch die FISCHER, De11dernh in the Old Kütgdom note So- genannten Sargtextstellen, die die hier ver
tretene Auffassung von b111}-/J111 als Bezeichnung des Verstorbenen bestätigen. 

') MASPERO, JA 1890, i98. Die Lesung lf111w fußt auf einem aus griechischer Zeit belegten Wort (Wb. III 
300

1 
4). Diese Erklärung wurde von Pirmne, Hiiloire des !111/ilulicmt el du Droil privee I 3 19 übernommen. 
3) ASAE 41 (1941) 112. Unklar ist, wie GROSELOPP zu der Lesung Dm/111 kommt, da er die entsprechende 

Hieroglyphe als ~ ansieht. Er beruft sich für Dw/w auf GAUTHLER, Dk1iom1aire giographique IV 178 (gemeint 
ist VI 87) 1 was aber nicht haltbar ist. 

4) Vgl. L EFEBVRB, Prllret de Sekhmel, Artbiv Orimla/111' zo (1951) nff'.; jONCKHEERB, A la red1tr&be du Cbi-
mrgim Egyptim, CdE 26 (1951) 18ff. 

') Vgl. KAISER, MDIK 14 (1956) 105. 
1) MARIETTE, MartabaI C 9; MuRRAY, Saqqara Martabar I 19. 
7) Völlig unklar ist der Aufgabenbereich der 1vtb-Priester im Gegensatz zu den f.im-11/r-Priestern; die weit 

verbreitete A nnahme eines niedrigen Priestergrades ist für das Alte Reich keineswegs erwiesen. Dagegen spticht 
vor altem das Fehlen einer ausgebildeten Priesterhierarchie und einer strengen Trennung zwischen weltlichen 
und geistlichen J\mtern. 

•) Neben dem einfachen 1v<b-111wl gibt es ferner den 1/J(/-1v<b, bzw. 1/Ji/-w'b-1111PI und brp-w'b, bzw. brp-W'b-ntwl 
(vgl. MuRRAY, /ndex of Namu and Tillet XLI; XLIII). Zwischen dem einfachen 1vtb und 1p(b-111wt besteht grund
sät'tlich kein Unterschied; jn der kürzeren Form liegt nur eine Auslassung vor, da das generelle JIJfb grundsätz

lich einer Spezifizierung bedarf. In diesen Rahmen gehört auch der Titel nl, ~ mit seinen Erweiterungen, 

sowie "''b-111111t-1wJJt (LD 11 92). 

• 
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wozu auch 1v'b-pr-'I und die Verbindungen mit bestimmten Pyramidenanlagen zu rechnen 
sind 1). 

IP'b. I 283, 5 wird 1JJ'b-11s1vl als „Priester des Königs, sowohl des verstorbenen .. . als auch 
des lebenden Königs" erklärt; letzterer wird als „Art Beamter, der mit der Körperpflege des 
Königs zu tun hat : Bader und Arzt des Königs" beschrieben, was auch von JUNKER') über
nommen wurde. überprüft man die vom IViirlcrb11th vorgelegten Belege (I 50), so findet man, 
daß keiner in eindeutiger Weise in diesem Sinne zu verstehen ist. Die Mehrzahl sind einfach 
Belege für 1JJ'b-ns1vl; die Ausnahme ist MAR!ElTll, Mastabas D 41, indem l:f<-bllv-Ptf; außer 
1JJ'b-nsJ11t auch den Titel J111j-rl bj-Jn< pr-'f führt, ohne daß sich daraus irgendein zwangsläufiger 
Zusammenhang ergeben muß. 

Eine Analyse des Titels u~b-1w11/ ist der beste W'cg, die Tätigkeit des Titelträgers zu erstellen. Wie JUNKER 1) 

gezeigt hat, ist nJ<b, oder wichtiger 111'b111, als uRdniger" zu erklären. Eine Verbindung Jllfb-1m11/ ist demnach 
„Reiniger des Königsu zu übersetzen, was scheinbar zwei Erklärungen zuläßt. Erstens, daß der König Objekt 
der Reinigung ist, zweitens, daß der „Reiniger" im Auftrag des Königs handelt. Bisher ist die Bezeichnung 
immer im ersten Sinn verstanden worden, wogegen jedoch folgende Einwände zu machen sind: Eine Reinigung 
des Königs könnte nur dessen physische Person betreffen; wie ich jedoch an anderer Stelle gezeigt habc4), 
bezeichnet 11s111t nicht die physische Person des Königs, sondern dessen institutionellen Aspekt. Zweitens würde 
eine derartige Erklärung die geradezu blasphemische Vorstellung implizieren, daß de.r Herrscher der Reinigung 
durch einen Gefolgsmann bedarf. l1?'b-1uwl ist daher, wie ähnlich zusammengesetzte Titel, als Bezeichnung 
eines königlichen Agenten zu verstehen, wobei dieser nicht für einen bestimmten Herrscher, sondern für die 
Institution des Königtums handelt. Daher ist es auch verständlich, daß wir weder 111tb noch wtb-1uwl in Ver
bindung mit e iner Herrscherpersönlichkeit genannt finden. Soweit Jllfb und die erwciterten Formen außerhalb 
der Verbindung mit 11twt vorkommen, sind sie auf Zusammensetzungen mit pr-'I oder einem Pyramidennamcn 
beschränkt. Wir haben somit keinen Anhalt, daß der 1~b mit dem Dienste einer Herrscherpersönlichkeit, lebendig 
oder verstorben, beschäftigt war; vielmehr finden wir ihn grundsätzlich in Verbindung mit Institutionen, sei 
es dem Königtum (psml) oder einer königlichen Grabanlage. Daraus ergibt sich aber für den 11Jtb bzw. wtb-111wl, 
daß seine Tätigkeit wohl im Rahmen einer konstitutionellen Einrichtung stattfand, nicht aber den König als 
O bjekt hatte. Andererseits läßt sich aus der Verbindung mit den Pyramidenanlagcn eine eindeutige Beziehung 
zum Totenkult ableiten. Da aber der 11Jfb nicht Tcilne'hmcr des königlichen Totenkults ist"), muß scinc Tätigkeit 
im privaten Totenkult gesucht werden. Dies stimmt mit den Darstellungen von Wb-Priestern im privaten 
Totenkult zusammen•), den einzigen Nachweisen für die Tätigkeit dieser Funktionäre. 

Wenn wir somit die Tätigkeit der 1).'tb-Priester ausschließlich auf den privaten Totenkult beschränken, 
so bleibt noch die Verbindung mit dem Königtum bzw. mit königlichen Grabanlagen zu klären. Den wich-

tigsten Anhaltspunkt bietet uns der Titel (~J i {i {i ~ ~ 1 des Srj1), der „Vorsteher 

det w'b in der Nekropole des Pribsn" zu übcrset'.len ist. Der Mann, de.r in der frühen IV. Dynastie lebte, war 
somit „ Vorsteher" eines bestimmten Nekropolengebictes, das mit einem König, wohl als dessen Gründer, 
in Beziehung stand. Für die spätere Verwendung von 11,tb läßt sich daraus ableiten, daß diese entsprechend den 
königlichen Friedhöfen o rganisiert sein konnten S), oder aber in genereller Form die königliche Patronanz 

1) Zusammensetzungen w'b + Pyramidenname sind auf die IV. und V. Dynastie bcschrJ.inkt. 
• • 2) Glz.a VI t 3 ff. Nach HELCK, U11ttrlfldJ1mgen Z.1' den ßeaf/1/e11/ileh1 des Allen Rei&bs 30 war der wtb-1wPI udcr-
JCmgc, der den König wusch". 

') Glza VI 13. Im Gegensatz dazu wird es von EoBL, A/Jägyptirrb• Graw11atil: § 334 als „Reiner" erklärt, 
wobei er den transitiven Gebrauch des Verbums unberücksichtigt läßt. 

4) GoEDJCK.E, Di1 Stell1111g tlet Kö11ig1 im Allen Reith q ff. 
6) Der königliche Totenkult wird von lp11-11/r "Gottesdienern" durchgeführt und nur für diese sind mit 

Königsnamen zusammengesetzte Bezeichnungen nachgewiesen. Ihre Funktion ist somit völlig anders gelagert 
als die der wtb oder w'b-11nvl, bei denen eine institutionelle und keine individuelle Bindung besteht. 

') Vgl. z.B. )uNKE•, Clza III 1oif. 
7) MORET, Fragmmls du Mastaba de Shery, Mom1111e11/s Piol XXV, pp. 29of., fig. I. 
1) Das zeigt auch deutlich der Titel W'b-11m,l 11 lfnfw-l/;lj (LD ll j4a), bzw. /;rp n~b-11swl ljwfw-lblj (JUNKER, 

Ciza Vl 140), der auf den Cheops-Friedhof als Verwaltungseinheit weist. 
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beim Totenkult als Aufgabe haben konnten. Dies erklärt das Vorkommen des Titels 1v'b-1wvJ in der Provinz1), 

wo ein persönlicher Königsdienst wohl unmöglich war 2). D ie Erweiterung des „Königsgrabrechtes" ~) bildet 
dazu den Anlaß. 

l;frp 1v'b111 ist somit die Bezeichnung des „Direktors der Reinigcr1
j e ines bestimmten Verwaltungsbereiches, 

wie sich dies aus dem Titel l;rp 1v'b»1-111wl l;fn{w-J/;lj „D irektor der könig lichen Rdnigcr (des Friedhofs) ljwfw
/Qlj" (JUNKER, Glz.a VT 240), aber auch dem frühen /111)-r 1µtbw 111 !Jrl-njr Pribm „Vorsteher der Reiniger in der 
Nekropole des Pribsen" (MARIETTE, Mastabas B ;) erkennen läßt. Daneben gibt es natürlich auch Fälle, und 
sie bilden sogar die überwiegende :Mehrzahl, wo die Spezifizierung ausgelassen wurde. Dies bedeutet aber 
ke ineswegs, daß derartige Titel deswegen anders zu verstehen sind. Auch bei ihnen ist eine Beschränkung auf 
einen bestimmten ,,Friedhof" anzunehmen. 

Kehren wir nun zu dem uns beschäftigenden Titel 

des M!n zurück, so läßt sich auf Grund unserer bisherigen Untersuch ung folgendes feststellen : 
E ine Abtrennung eines Titels *brp 111'b111 D111h11 ist unmöglich . .fj1p 111'b111 kommt als Kurzform 
neben dem ausführlicheren grp 111'b111-11s111t vor') und bezeichnet den „Direktor der königlichen 
R einiger", d.h. der im königlichen Auftrag den Totenkult für königliche Gefolgsleute aus
führenden Priester. Diese Stellung ist auf einen bestimmten „Königsfriedhof" beschränkt, der 
genannt sein kann, dessen Nennung aber oft unterlassen ist. 

D er noch zu besprechende andere Teil der Titelgruppe ist bisher als „Verwalter des Tempels 
des Snofru" übersetzt worden, nur JuNKBR ') hat das anschließende Zeichen einbezogen und den 
T empel in Letopolis lokalisiert•). Die naheliegend scheinende Übersetzung läßt jedoch eine 
Reihe von Einwänden zu. Mit der Genitivangabe nach !;111t-11fr wird grundsätzlich die im Tempel 
verehrte Gottheit genannt'). Nun kann wohl mit Sicherheit angenommen werden, daß M/11 
noch in der Regierung des Snofru starb. Dieser Umstand würde es aber notwendig machen, in 
dem angenommenen Tempel einen Kult des regierenden Königs zu sehen. Wir kennen wohl d ie 
E rrichtung von königlichen Statuen und deren Kulr aus der Regierung von Pepi II. 8), wir haben 
aber keinen Hinweis für einen persönlichen Herrscherkult zu Lebzeiten. Ferner ist einzuwenden, 
daß Kultanlagen für den König auf dessen Grabanlage beschränkt blieben. Snofrus Grabanlage 
ist bekannt und soweit Königspriester des Snofru nachgewiesen sind, waren sie alle in Dahshur 
tätig'). Schließlich ist noch die Verbindung mit MI vorzubringen, für die es keine Parallele in der 

1) PBTRJE, Alhribit II; P BTRIC, Bobrtht and H t1110111ith IXi DAVJCS, Tbe Rodelo111b1 of Shtileh Soid xm; 
P l!.TRIE, Dubatbtb XXXllI. 

2) F1sc1um, Dmdtroh i11 the Old Ki11gdo111, no tc 79 schlie ßt daraus auf „pcicstly dutics at the Residence0
. 

3) Es ist hier nicht möglich, auf den Fragenkomplex der rechtlichen und konstitutioneUen Voraus· 
setzungen de~ Totenkultes im Alten Reich sowie dessen Entwicklung weiter einzugehen. 

' ) British Museum 1324; MASPE.RO, Miu. AY'h. Fra11;oü 1 190. 
') Glza VI 'l· 
' ) Die Zeichenform in der LEPstusschen Wiedergabe weicht von der sonst für das Gauzeichen des 2. unter· 

ägyptischen Gaus Ublichen Form ab. Trotz dieser Ungereimtheit, die heute nicht mehr verizifierbar ist, scheint 
mir e ine andere Erklärung unmöglich. 

1) Dies ist auch durch den im Genitivverhältnis implizierten Besitzstand verständlich. Daraus ergibt sich 
aber auch, daß der Bauherr eines Tempels nicht in dieser Weise genannt werden kann. 

') Urk. I •79, 10; •93, 16-17; 194, 11. 
' ) Dfo älteren Königspriester sind von HELCK, MDJK 15 ( 1957) 92 zusammengestellt; für die späteren 

siehe auch Fakhry, ASAE l' (19l•) j89ff. Besonders zu erwähnen ist der Titel c~ 1 K, i 
des tpr./·11/r (FAKHRY, loc. &it. pI. XXI, p. 59 1), den ich jetzt lp!Nllr /;11/ l;ft-S11/rw uPriester des Taltcmpcls der 

• 
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Tempel- oder Pyramidenverwaltung gibt, f:l*1 ist vor allem in der Verbindung mit !;111t und 
J;1vt-</ (s. u. S. 13 ff.) im Sinne der Leitung eines selbständigen Wirtschafts- oder Verwaltungs
körpers gebräuchlich, wozu auch /;lf:l <l;t zu zählen ist (s. u. S. 29f.). Wenn wir die A rgumente zu-

sammenfassen, so läßt sich für f [] "":;: ( ~ i <=> } ] 7 folgendes aufstellen: der Titel 

bezeichnet M/11 als Direktor einer selbständigen Verwaltungseinheit, die im 2. unterägyptischen 
Gau gelegen war. Sie stand in direkter Beziehung zu Snofru, ohne aber deswegen königlicher 
Tempel gewesen zu sein, da ein solcher nicht getrennt von der Pyramide anzunehmen ist. 

Für die weitere Untersuchung der Bezeichnung stehen uns zwei Wege zur Verfügung. Der 
eine ist die Annahme, daß eine Verbindung mit dem anschließend genannten Titel g1p 111'b1v 
besteht, die andere die Hypothese einer Verschreibung. Im zweiten Fall könnte man an eine Aus
lassung der Nennung von Landbesitz des Tempels denken, wobei Mtn Direkto r der im 2. unter
ägyptischen Gau gelegenen Güter gewesen wäre. Als Ergänzung käme in diesem Fall 11/ivt in 
Frage. Dagegen spricht, daß bei einer derartigen Erklärung die Nennung eines Tempels des 
Snofru bestehen bliebe, wenngleich dieser nicht im Delra gelegen haben müßte. 

Bei der Annahme eines inneren Zusammenhangs zwischen den beiden Titeln können wir 
von der oben erarbeiteten Bedeutung des Titels !Jrp 111<b111 als „Leiter der (königlichen) Reiniger", 
d. b. Personen, die in königlichem Auftrag den Totenkult der Gefolgsleute durchführen, aus
gehen. Dies bedeutet, daß die vorangehende Angabe sepulkrale Bedeutung haben muß. In dem 

vorliegenden Titel könnte nur [] eine derartige Bedeutung zukommen, so daß wir uns als 

nächstes diesem Ausdruck zuwenden miissen. 

Es mag naheliegend erscheinen, [] als !;1vl-11/r zu lesen und dies als das Wort für „Tempel" zu verstehen. 
Dagegen spricht die Ortsangabe für einen solchen Tempel des Königs, den man in Verbindung mit dem könig· 

liehen Totenkult erwarten dürfte 1). Der Umstand, daß in GJ ein einzelnes 11/r steht, spricht gegen die Er· 
klärung als allgemeine Friedhofsbezeichnung, da im Hinblick auf die Vielzahl der Bcniltzer ein pluralisches 
*11/rw erwartet werden könntc1) . Andererseits läßt sich im Hinblick auf das häufig in Verbindung mit /;/e/ auf. 

tretende /;wf·tJ/ für (j] eine parallele Lesung /lwl-11/rl postulieren und dieses als „göttliche (d. h. sepulkrale) 
Domäne0 verstehen. Diese ungewöhnliche Formulierung ist entweder eine vereinzelte Fassung, oder sie ist auf 
den Umstand, daß der stiftende König noch nicht verstorben war, zurückzuführen. Die Institution selbst ist 
m. E . als ein von Snofru im 2. unterägyptischen Gau efogcrichteter Friedhof für seine Gefolgsleute zu sehen 3). 

(Pyramide) ,Es erstrahlt Snofrucu lesen möchte, da mir eine präpositionale Verbindung zwischen König und 
Pyramide trotz Urk. I 210, 1 ; 213, 1 2 wenig sinnvoll erscheint und auch eine doppelte Lesung des Königs· 
namens erfordern wtirde. 

1
) ijw/·11/r in deutlichem Zusammenhang mit könig lichem Totenkult findet sich Urk. I 307, 16; 212, 11; 

•7>, 8; vgl. auch GoEDlCKE, RdE 11 {19n) nff. 
') Friedhöfe der königlichen Gefolgsleute der Frühzeit nennen in ihren Bezeichnungen den Plural n/rw. 

Es sind dies die von KAPLONY, ZÄS 88 (1962) 5 ff. philologisch exakt ,,Götterfestungen11 genannten Anlagen. 
Seine Erklärung scheitert an einer völligen Verkennung der Grundbedeutung von tt/r. Dieses bezeichnet, wie 
an anderer Stelle ausgeführt werden soll, ursprünglich den verstorbenen Vornehmen, insbesondere dann den 
verstorbenen König, und wird erst sekundär genereller Terminus für das Abstraktum „Gott". 

Es muß hier auch bedacht werdc.n, daß mit der m. Dynastie die archaische Form der Priedhofsbczeichnung 
verschwindet, was auf eine Änderung in der sozialen S1ruktur des ägyptischen Staates zurückzuführen ist. \'V'ar 
der König in der Thinitenzeit primus inter parcs (was vermutlich mehr für die 1. als für die 11. Dynastie gilt), 
so tritt nun der König an die Spitze des Kollektivverbandes. Eine Folge dieses Wandels ist die Umformung 
des Königsgrabes, in dem die persönliche Dienerschaft eingeschlossen war, in den Königsfriedhof. 

'l Die Wichtigkeit der sepulkrnlcn Ve<sorgung der königlichen Gefolgsleute zeigen deutlich die Ein
tragungen der Königsannalen für das erste Regierungsjahr von Nefcrirkarc', die vorwiegend die Totenvcr· 
sorgung der königlichen Gefolgsleute betreffen. 
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Bei einer derartigen Erklärung fügt sich auch der anschließende T itel !;rp u1'bw gut an. indem dem M/n die 
„ Leitung" des Friedhofs, wohl im Sinne der Platzzuweisung, wie auch der dort beschäftig ten Priester unter
stellt war. 

Fassen wir unsere Untersuchung von MJn's „Priesterämtern" zusammen, so muß als wichtig
stes E rgebnis herausgestellt werden, daß M/11 überhaupt keine Funktion in einem Tempelkult 
bekleidete. Seine „religiöse" Tätigkeit, soweit man überhaupt von einer solchen sprechen kann, 
steht in engster Verbindung mit dem Königtum. Sie beschränkt sich auf seine Teilnahme an 
einem, vermutlich Nj-s1vtfs Begräbnis und an der Direktion des von Snofru im 2. unterägypti
schen Gau eingerichteten Friedhofs für die Königsgefolgsleute sowie der Leitung der dort in 
königlichem Auftrag beschäftigten Priester. 

2. Die administrativen Ämter 

Auf dem Sockel seiner Statue gibt M/11 keine Liste der zahlreichen Titel, die er hielt, sondern 

begnügt sich mit einem generellen 7 % ~ 7 , das in der Einzelaufaählung nicht aufscheint. 

Die Angabe ist selbstverständlich eine Zusammensetzung von /)111-pr und /)111-pr 1mvt-ns111t, wobei 
die erste Bezeichnung durch zweimalige Lesung von 1w11t in /)111-pr (11s111t) erweitert werden kann. 
f:l111-pr-1111vt-1w11t ist nur hier nachgewiesen, /)111-pr dagegen kommt einmal in der biographischen 
Inschrift des M/n und daneben auch auf der Statue des '1-1glj (Berlin 14277) vor. Es ist grundsätz
lich davon auszugehen, daß die Bedeutung in allen Belegen gleich ist1); im Hinblick auf die gut 
fundierte Übersetzung von /)111 und pr als „Diener" bzw. „Haus" ist deren Zusammensetzung 
als „Diener des Hauses" zu verstehen. f:l111 beinhaltet dabei keinerlei soziale Abwertung, sondern 
spiegelt bloß ein „Dienstverhältnis" wider. Dieses Verhältnis kann sich jedoch auf verschiedenen 
sozialen Ebenen abspielen, wobei die Verwendung von /)111111 für die königlichen Beamten in der 
Inschrift des R'-1vr besonders aufschlußreich ist 2). Entsprechend ist b111-pr als eine generelle Be
zeichnung des Dienstverhältnisses zum „Königshaus" zu werten, ohne daß es eine bestimmte 
Funktion angibt. Es liegt dabei in der Natur von pr bzw. pr-11s1vt, daß dieses Verhältnis nicht 

1) Das Vorkommen vonpr-!N11 in den „biographischen" Texten (Ur/t:. 1 4,7) ist bisher immer von der zweiten 
Nennung des Ausdrucks getrennt worden. MoRET, RT 19 (1907) 6j emendierte es in prt-brw, SPIEGEL, ZÄS n 
( 1939) 119 liest es pri-/}111. Aber auch KAPLONY, buthriftm dtr ii'gyp1i1tht11 Frübz..eit II I Ojj nimmt einen unter
schiedlichen Gebrauch in den beiden Nennungen des M/11 an; er erklärt die Verwendung in der biographischen 
Inschrift als ein abgeleitetes Verb und liest fl111-pr-1t1 (11)-f z.b, das er mit „sein Speisezelt beliefern" wiedergibt. 
Den als {;111-pr Bezeichneten sieht er in diesem Zusammenhang als "Nutznießer der Versorgungsinstanz eines 
Palastesu. 

Wie in meiner Untersuchung der Frivolen Rtthlmr/e1111dm du A llen Reithu gezeigt wird (vgl. auch u. S. 64), 
is t der Teil von M/ns Inschrift, in dem {Jm-pr genannt wird, eine Abschrift eines königlichen Ediktes. 1:1111-pr 
leitet einen Abschnitt ein und wird als Anrede des M/11 als „Diener des Palastes" gebl'l\ucht. Die anschließenden 
Zeichen sind als Epithct des königlichen Beamten zu verstehen und 111[ ~b(. i) „der die (meine) Speisehalle 
versorgt" zu lesen. l;/m-pr dient somit auch in diesem Fall der summarischen Beschreibung einer Position und 
ist nicht als „Titel" zu werten. Daß dem Dienst für das Königtum e ine Versorgung entsprang, liegt in der Natur 
des Dienstverhältnisses und ist nicht auf {;111-pr beschränkt. 

1) Urk. I 2.33 1 14; vgl. dazu Go1m1CKE, Die Sttl/11ng dt1 Ktinigs i111 Allen Reich 2.j. D ie Bezeichnung /111J-11swl 
(DAVIES, Rod: Tomb1 of Sbtikh Said XVI} entspricht in seiner Natur dem älteren bm-pr(-1w11t), hat aber einen 
anderen Bedeutungsgehalt. Trotz der scheinbaren Ahnlichkeit ist ihre Identität mit den 1uwljw äußerst zweifel
haft. Während letztere in einer dauernden Beziehung zum König tum stehen, sind die pm-1wPI nur in einem be
fristeten Dienstverhältnis; vgl. GocDICKE, ZAS 92 (1965) i6 1f. 

• 
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persönlicher Natur ist 1). Pr-1mvf ist vielmehr eine umfassende Bezeichnung der Institutionen des 
Königtums, insbesondere aber eine Zusammenfassung des königlichen Besitztums'). Neben 
dem eigentlichen Königsbesitz gibt es allem Anschein nach auch den unabhängigen Besitz 
anderer königlicher Institutionen, wobei gewisse Schwankungen zu bestehen scheinen. So deutet 
M111's /)111-pr-1111vt-11nvl „Diener der Verwaltung der Königsmutter" auf selbständigen Besitz der 
Königsmutter hin, wobei gerade in diesem Fall unklar bleibt, wie stark dieser an eine bestimmte 
Person, nämlich die Königin Nj-ma'at-J:iep, gebunden war3). In späterer Zeit finden wir die 
Königsmutter Nefer-hetepes in der Totenversorgung des Pr-m genannt' ), doch läßt sich nicht 
erstellen, wieweit dies mit einem selbständigen Besitz zusammenhängt"). 

Wenn wir M_t11's biographischer Inschrift trauen können, so fällt seine Tätigkeit als Ver
mögensverwalter in den späteren Teil seiner Karriere. Eine zeitliche Festlegung ist wohl unsicher, 
die '.?.uweisung zur Regierung des Nj-s1vt/) nichtsdestoweniger wahrscheinlich. Die Reihenfolge 
der Amter ist in vieler Hinsicht problematisch. H ier sollen vorerst nur die Titel selbst untersucht 
werden, um so die Grundlage für eine Übersicht zu gewinnen. Die ausführlichste Liste findet 
sich in der Inschrifr über der Hinterwand der Kammer (E = Urk. I l f.), die daher als Anhalt 
für die Reihung in der Besprechung der einzelnen Verwaltungstitel dienen soll. 

A: j Y = ~ t @@@ wird seit MMpero•) als b~l-pr-ds1v gelesen, was auch Wb. V 

486, 19 übernommen und als Ortsname erklärt ist. HELCK 7) hingegen berücksichtigt das plura

lische ®: und sieht daher Mt11 „als Verwalter von einzelnen zusammengefaßten Dörfern"; 

b~l-pr wertet er als Bezeichnung des Verwalters von „Dörfergruppen", die geringer als eine 
Gutsverwaltung sind. 

Der Titel wird viermal in den Inschriften des M/11 genannt•) ; als aufschlußreiche Variante 

ist j ~ @@@ 0 in F l und die erweiterte Form j y 0 ®@® ~ @, fi in D 6 zu nen-

1) Bei der Beamtenschaft des Alten Reichs sind grundsätzlich zwei Gmppen zu unterscheiden. Die eine 
umfaßt jene Beamten, die als Stellvertreter des Königs handeln und ihre Exekutivgewalt von diesem Umstand 
ableiten. Daneben stehen die eigentlichen Verwaltungsbeamten; diese handeln entweder für den König oder 
aber sind mit der Verwaltung der Königsinstitution betraut. 

1) Beim königlichen Besitztum ist zwischen zwei Formen zu unterscheiden: 1. des Herrschers persönlicher 
Besitz, was somit der „Hausmachtu entsprechen würde; dazu gehören z.B. auch die Eroberungen eines Königs; 
1. der Besitz, der mit der Institution des Königtums verbunden ist. Ober diesen hat der jeweilige Herrscher 
beschränktere Verfügungsgewalt; dieser Besitz setzt sich aus der Ansammlung des individuellen Königsbesitzes 
zusammen und könnte somit als „Staatsbcsit1.:u bezeichnet werden. Es ist die zweite Form, die als pr-111wt be
zeichnet wird. 

3) Die Zuweisung eines Einkommens aus dem l;wt-kJ der Königin Nj-ml'l-lfp (Urk. 1 4, 9) verstärkt 
den Eindruck eines individuellen Stiftungsbcsitzcs. 

' ) UrJ:. 1 37 1 13. Die Lieferungen kommen aus dem Pt:ah-Tcmpcl „für die Königsmutter Nfr-/Jlp .s", 
so daß hier wohl eine individuell.e Totenstiftung die materielle Voraussetzung der Lieferung bildete. 

6) ln diesem Zusammenhang ist die selbständige Gerichtsbarkeit des königlichen Harims zu nennen, die 
wie in Weni's Autobiographie (Urk. 1 99,6) angedeutet finden. Dies deutet auf einen eigenen Hoheitsbereich, 
was auch eigene Besitzungen einschließen könnte. 

' ) MASPERO, JA 1890, i191f. ; ferner REVILLOUT, JA 1905, 490; MoRET, RT 29 (1907) 60; abweichend 
davon liest BREASTED, A11tit11J Rteords 1§172. und 174 „Southcrn Perked", worin ihm GAUTHIER, Dfrliom1air1 
glograpbiq11• II 1i6f. folgt, der den Ortpr {<d Yito11 (?) liest und an die Möglichkeit einer Lokalisierung im Gebiet 
von Xois denkt. 

1) U11Jer111rh11ngt11 z.11 dm ß t11111lt11/iltl11 dt1 Allm Rtübs 79. 
') E 1 = Urk. I 1, 14; G X, F 1 = Urk. I 5, 13; D 6 = Urk. 1 J,8. 
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neo. Aus ersterem ergibt sich, daß @@ @ nicht unbedingt Determinativ sein muß. Für die Gliede
rung und Erkläru~g der Bezeichnung muß vor allem die Frage gestellt werden, womit das 
eigentliche Titelelement/;# zu verbinden ist. Wenngleich die Annahme von pr als Objekt nahe
liegend erscheinen mag, muß dies trotzdem erst einer Prüfung unter.1:ogen werden. Diese führt 
zur Einsicht, daß ein Titel *l;#-pr außer in den verschiedenen Vorkommen bei Mfn und einem 
Beleg bei Pl;rnfr') sonst nicht nachgewiesen ist. Im sonstigen Gebrauch ist /;# auf die Ver
bindung mit Landbesitz bzw. landbesitzenden Institutionen beschränkt, wobei insbesondere die 
Form /;#-m111t hervorzuheben ist'). Vergleichen wir andere mit/;# gebildete Titel des M/n, wie 

zum Beispiel j ~ ~ (s. u.), so sehen wir, daß 11'1111 die Objekte von/;# sind, daß aber die über

geordnete Verwaltungsinstitution in der Schreibung vorangestellt ist. Wenden wir dieses Ergeb

nis auf den uns beschäftigenden Titel an, so ist ? als die Institution anzusehen, der die an

schließend genannten niwt angehören'). Wegen seiner administrativen Überordnung, die sich in 
der graphischen Voranstellung widerspiegelt, kann die d urch pr bezeichnete Institution m.E. 
nur als „Königshaus", d. h. als „Königsbesitz", verstanden werden. Die Verwendung von pr in 
dem Titel entspricht somit der im Titel /;111-pr (s.o. S. 11). Unterstützt wird diese Erklärung von 
pr durch einen Vergleich mit den Titeln, wo die landbesitzende Institution spezifiziert ist, wie 
z.B. in dem oben genannten Titel. Auch dort ist es eine königliche Institution, der die von M/11 
verwalteten Liegenschaften angehören. 

Nach unserer Untersuchung ist pr als Objekt von b# auszuschließen. Dieses ist vielmehr in 

= ~ t ®@® bzw.in@@@= ~ t zuerkennen.DieUmstellungdeutetdaraufhin,daß @@@ 

in dem einen Fall als Lesezeichen, im anderen aberals Deutezeichen zu werten ist. Die JIVb. V 486, 19 
vorgeschlagene Lesung d1111 ist dabei grundsätzlich abzulehnen, da derartig zusammengesetzte 
Schreibungen für das Alte Reich nicht nachweisbar sind') und die Hieroglyphe d1 (~)mit der 
Spitze immer nach oben, niemals aber nach unten gerichtet ist. Das Zeichen könnte als „Lande-

pflock" ( ~ ), als lµJ ( i) oder als iz. ( ~) angesprochen werden. 

Von diesen Möglichkeiten erscheint die erste vom cpigraphischen Standpunkt die überzeugendste; trotz
dem bestehen bei einer derartigen Lesung gewisse Schwierigkeiten, da das Zeichen in ideographischer Schreibung 

1) + j ~ L.I das JUNKER, ZÄS 7j (19i9) 69 als „GiltcrvcrwaJter des Königs in der Verwaltung des liby

schen G~ucs" übersetzt; KAPLONY, op. ril. lI 10' 1 crkHirt den Titel als /;!JJ-1111111 mit dem Zusatzpr lm111j „(in) der 
westlichen Delta-Hälften-Verwaltung'\ wobei rur ihn pr mit dem späteren g1-pr ident isch ist. KAPLONYS Auf
fassung widerspricht dem ägyptischen Gebrauch des Adjektivs in *pr-ir1111/j; seine Ansicht über /;/el-111wt spezifiziert 
er nicht. In juNKERS Übersetzung hingegen fehlt die NCJmung eines Objektes von {J/t,J. Ferner scheint durch die 
Nennung des „Gaucsu bereits ein Verwaltungsgebiet genannt, so daß eine Erklärung von pr als „Verwaltung" 
eines Gaues übcrAüssig erscheinen muß. Ich möchte vielmehr den Titel als /;/el pr-11m1/ „/11mt „Verwalter des 
K ö nigshauses (seil. Königsbesitzes) im 3. untcrigypcischcn Gau11 verstehen. D abei ist das spezifische Objekt von 
b/!I nicht genannt, wie wir dies auch in der :abgekürzten Form /J!:l·mwl (Sl!LIJ.I HASSAN, Exlaßalions aJ Ciz.a HI 98; 

UrJ:. I •i •, 10 u.a.) finden. Dies erklärt auch den Titel !J bei l;j<-bJw-SJ:r (Kairo 1 iSJ), der daneben auch 2ls 

1 j vorkommt; im einen Fall ist d:as Objekt angedeutet und entsprechend „Verwalter das des Gottes" zu über
setzen, w~hrcnd im anderen nur „Venvalter des Gottes" steht. Ein von KAPLONY b/el-/:fr gelesener Titel (LACAU· 
LAUER, PJra111id1 tl dtgrle IV pi. 9, no. 44) i!t zweifclhart. 

1) Vgl. juNKER, Clz.a lll 9iff. 
1) Dies entspricht auch dem spitere.n Gebrauch von pr als Bezeichnung der Gesamtheit einer Institution ; 

vgl. dazu HELCK, Zur Vtrwal11111g dts A1illltrm 1111d Ntum Rtilha 96, Anm. t. 

' ) Vgl. EDEL, Altägplit<bt CrammaliJ: §§ iSff. 

• 
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nur mit dem Lautwcrt mni nachgewiesen ist 1). Gegen eine Lesung lz. spricht die deutliche Zuspitzung des vor

liegenden Zeichens, u·obci 1 in den ungef':lhr gleichzeit igen Be.legen aus ~·ledwn Z) die typisch rechtcc.kige 

Form hat. Die dritte Möglichkeit, !:J t, erscheint als die epig raphisch schwächste Lösung. Dies wird noch 
dadurch '•crstärkt, daß wir keinen eindeutigen Beleg für das Zeichen aus dem frühen Alten Reich haben 1). 
Eine Lesung !ul wird für cinen als ~d·/Jlp erklärten Gebäudenamen'), der seit archaischer Zeit belegt ist, ange
nommen. Er findet sich auch in der Titulatur des l:lziRt in Verbindung mit dem Titel sms111, was im Hinblick 

auf rmrw hljJ die Deutung von 1 -'- als Bezeichnung eines Gebäudes bestätigt. In keinem Fall ist jedoch die 
Lesung *!u/ gesichert. Dazu kommt ferner die Problematik der Erklärung cfoer solchen Bezeichnung ~d. 
KAPLONY scheint /!d als ein \'lort für „GebAude" zu verstehen, doch fehlt jeglicher sonstige Nachweis eines 
solchen Ausdn1cks. Somit ist diese Bezeichnung nicht nur keine Hilfe für die Lösung unserer Frage, sondern 
ist selbst unklar. 

Ohne eine Parallele oder sonstigen schlüssigen Hinweis für dieLesungderGruppe = ~ t 
@@@ müssen wir den Versuch einer Gliederung unternehmen. Diese führt m.E. mit großer 

Wahrscheinlichkeit zur Abtrennung von t und dessen Erklärung als Kurzschreibung für 1m11t'). 
Beim Verbleibenden kann = auf keinen Fall phonetisches Komplement sein, was gleichfalls 
gegen eine Lesung *lµi spricht. Von den oben genannten drei Lesungsmöglichkeiten läßt keine 
eine Verbindung mit anlautendem dzu. Für die Fortführung unserer Untersuchung ergeben sich 
als Alternative, die Möglichkeit d als Anlaut eines sonst nicht bekannten Zeichens zu betrachten 
oder aber eine Kur;:schreibung anzunehmen. Von den beiden scheint die zweite nicht nur die 
wahrscheinlichere, sondern auch die richtigere Wahl, da die Postulierung eines hapax ltgo111tno11 
nur zu leicht eine Notlösung bietet. 

Da keine phonetische Zusammengehörigkeit zwischen den beiden Zeichen besteht, bleiben 
zwei Möglichkeiten der Erklärung: entweder geben beide Zeichen je ein Wort wieder oder nur 

c= ist zu lesen, während ~ Determinativ ist. Bei der bestehenden Unsicherheit ist eine Ent
scheidung schwierig. Bei der zweiten Möglichkeit wäre c= als Schreibung von wdj anzusehen, 
die auch sonst gut belegt ist1). Nicht erhärtbar durch eine Parallele wäre die Determiniernng, die 

als „Pflock" ( ~ ) ') gedeutet werden könnte, wobei eine Bedeutung „gründen bzw. stiften" an
zunehmen wäre. Die Erklärung gründet sich auf den Ausdruck wtfj 191 „das Präsentieren des 
Feldes", wozu noch die Verwendung von 111dj für „jemanden einsetzen" (lli'b. 1386,1) und 
„Bäume pflanzen" (JJVb. 1 3 86, 8) genannt werden kann. Andererseits öffnet gerade der Ausdruck 

wdj 19t8) auch die Möglichkeit, ~ als Objekt von 1JJtfj anzusehen. In diesem Zusammenhang sei 
auf Urk. l 19>, 7 verwiesen, wo für die neugegründete Stiftung (niivt 111/t) die Aufstellung eines 

1) GARDlNER, Egyplia11 Cra1m11ar2, Sign Li$l P 11. 
1) PETRIE, Mtd111n pi. t l· 
') Auch unter den von AL. B•o•w1.JNES 1 i (19i6) 177ff. gcn2nntcn frühen Belegen in seinem Erklärungs· 

versuch der Hieroglyphe befindet sich kein sicherer Nachweis. Die Nennung von BoRCHARDT, Da1 CrabdmJ:mal 
du Königs Salbu·r~ BI. S4 ist unrichtig, da der dort genannte Titel 111c/!N~:1tswl zu lesen ist. 

4) KAPLONY, op.lil. l n4 1 wo auch die Belege aufgezählt sind. Die von ihm zitierte Stelle Pyr. 1769b ist in 
keiner \Vcise mit einem Bauwerk verbunden, bczdchnct aber auch keine „Leiter"'. wie KAPLONY :annimmt. Es 
nennt vielmehr den dem Verstorbenen zustehenden Opfcr.antcil, der ihm zu bringen ist. 

') Diese Kurzschreibung gibt es bei M/11 noch in UrJ:. l 4,4, ist 2ber 2uch sonst gut belegt. 
') Vgl. EoEL, Allägplit<be CrammaliJ: § 4)8. 
1) Die Lesung als „Pfloc.k11 ist m. E. auch in dem oben genannten Gebäudenamen anzuwenden, der ent4 

sprechend als flwt-11111/·blP „Halle des Sterbens und Ruhcns0 zu verstehen ist. 
') Vgl. dazu HELCK, Orimtalia 19 (19io) 429. 
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„Pfahles" (snt) befohlen wird, was allem Anschein nach die administrative Selbständigkeit der 
Siedlung demonstriert'). Als Hypothese wäre dann 11i1vt dj1v 1111yt-1mvt als „Liegenschaften, denen 
der Königspfahl übergeben wurde" zu verstehen, was vermutlich durch Hinweis auf die Ver
leihung von Gerichtsbarkeit die Anerkennung als Siedlung zum Ausdruck bringt. Damit würden 
beide Erklärungen letzten Endes zu demselben Ergebnis führen und die verwalteten Siedlungen 

als „königliche Gründungen" anzusehen sein. Der Titel j c;:1 eo. ~ t ®/ ist demnach als 
„Verwalter der königlichen Gründungen des (Königs-)Besitzes" zu übersetzen. 

Im biographischen Abschnitt der Inschriften des M/11-Grabes (Urk. I 3, 8) folgt auf den 

Titel der Zusatz l\ITh ß . Wb. III 394,8 erklärt dies als Titel „der den Stab tragen darf", wobei 

es den parallelen Gebrauch in : mm ,!. c fl (Urk. I 3, 11) unberücksichtigt läßt. Letzteres 

spezifiziert das Ackerland, in dem von Mt11 verwaltete Liegenschaften sind (s. u. S. 30). Trotz 
des Unterschieds sind beide Fälle gleich zu erklären, wobei im einen Fall eine adjektivische, im 

anderen eine adverbielle Spezifizierung verwendet ist. Entsprechend ist 1\ tTh ß als gekürzte 
Schreibung aufzufassen und als 111 yrt-111d1v zu lesen. Neben der Verbindung mit Land finden wir 

es auch einmal mit Rindern als j c 9 ~ -f\ !, fl 2), wo es als Angabe des Rechtsstatus des Ob
jektes gewertet werden muß. In gleicher Weise drückt 1!1j-111div auch den Status von Land aus. 
Dieser ist, wie FISCHER 3) gezeigt hat, als Ausdruck der Dienstbarmacbung zu verstehen, wobei 
111d1v „Stab" als Ausdruck der Autorität zu verstehen ist'). Der Status 1!1j-111d1v „unter dem Stab" 

ist dabei eine figurative Ausdrucksweise für ~ lft bJk „dienstbar machen" (Urk. I 77, 4). In der 

Anwendung auf Land kann dies nur die Auferlegung von Abgaben (bJ!etv) bedeuten•), wobei 
111 l!rt-111d1v wörtlich als „im dienstbar gemachten (Land)", das ausführliche spJ1vt !!rt-111d1v aber 
„dienstbar gemachten Fruchtland" zu übersetzen ist. D er Zusammenhang mit bJk „dienstbar 
machen" impliziert, daß das derart spezifizierte Land neu zur Abgabenleistung gebracht wurde; 
mit anderen Worten, das derart bezeichnete Land war frisch unterworfen•) und noch nicht in den 
administrativen Aufbau „Ägyptens" einbezogen worden. Die natürliche Frage, wo dieses Gebiet 
gelegen war, soll uns weiter unten beschäftigen, indem die ersten drei Ämter alle im gleichen 
Gebiet ausgeübt wurden. 

1) Vgl. dazu l·L\Y.ES, ]EA 32 (1946) 10 und Goeo1CK.E, KtJiliglkh1 Dok11111mlt a111 de111 Allen Reich. Ein 
Zusammenhang mit der Gerichtsbarkeit ist wahrscheinlich, aber nicht gesichert; vgl. dazu den „Prügclpflock" in 
DUELL, Tht Mariaba of Mmruka I pi. i6; }AMES, Tht Marlaba of Kh1111ika, <alltd lkhekhi pi. IX. Als Zeichen von 
Autorität und Begrenzung findet sich 11ny'J auch in der Lehre des Körügs Mcrikarc' P. 88 genannt, wo es vielleicht 
mehr als nur ein bildlicher Ausdruck ist. 

1) ]UNK.ER, Glz.a XI 209, Abb. 80, wo es 0 (als} Geschenk ein /pj-111dw-Rin<l" übersetzt wird. 
1) FISCHER, MDIK 16 (1958) 137, Anm. 4, der jedoch die vorliegende Ste lle auf Af/11und nicht•uf die voran

gehend genannten L iegenschaften bezieht. Idcm, Tha O/d Kingdo111 al Denderah notc So übersetzt den Ausdruck 
„und er survcillancc". 

') Vgl. dazu das spiite 111dw.k {Jlj-ip !Jlrl 11b(t), C>1ASSlNAT, Edf11I j8; VARlLLE, ASAE so (19so) 16s . Die 
Bezeichnung !lrJ-111d1v für den Angeklagten (Urk. I !Oj, 19) hat g rundsätzlich dieselbe Bedeutung. 

') rP'b. I 428 B II; Urk. VII 2; Louvre C 167, 10; Louvre C 2. Es muß hervorgehoben werden, daß bU:111 
erst im Neuen Reich für die Abgaben der 1\gyptcr gebraucht wird; vor diesem Zeitpunkt ist der Ausdruck auf die 
Leistungen von „Ausländern" beschränkt. 

•) D.h. /jrl-md111 „unter der Autorität11 war. !Jrl-md111 ist dabei ei11 Sammelbegriff für eine bestimmte Art 
Landbesitz wie grl-btm (z.B. Urk. I 296, 1 s). 

' 
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B : j c;:1 ~ r Ä 111. ®@® kommt fünfmal vor (E z; F; G X; B; G VIII), darunter dreimal 
direkt nach dem oben besprochenen Titel. G VIII, wenn es nicht überhaupt eine Dittographie 
ist, wird es mit pr-t}t verbunden, während B b1vt-<J nach b~J eingeschoben hat. Die Angabe wird 
seit MAsPERO als pr-1vr-sJtJ im Sinne einer von M/11 verwalteten „Domäne" angesehen, deren Lage 
nicht bestimmbar ist 1) . Als Voraussetzung einer Deutung der Angabe muß auf deren eindeutig 

pluralischen Charakter hingewiesen werden, der durch das Determinativ ®@® deutlich wird. 

Daraus ergibt sich aber, daß hier keine Bezeichnung eines bestimmten Ortes vorliegen kann, wie 
dies bisher angenommen wurde, sondern vielmehr ein Verweis auf eine bestimmte Art von 
Liegenschaften. 

Für die Präzisierung des Charakters dieser Liegenschaften können wir bereits auf die 
Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchung zurückgreifen. Danach kann kein Titel */J/µ-pr 
vorliegen, sondern pr verweist vielmehr auf die Institution, der die verwalteten Liegenschaften 
angehören. Wenn wir somit pr mit Sicherheit aus dem Namen ausgliedern können, so bleibt 

~ r Ä 1U. @@® als Bezeichnung der Liegenschaften. Dieses ist entweder sJl,J(1vt }-IV/' ZU lesen oder 
wr ist mit pr in pr-1vr als Bezeichnung der übergeordneten Institution zu verbinden. Ohne dies 
untermauern zu können, möchte ich die zweite Möglichkeit vorziehen und entsprechend MI 
sJb(1vt) pr-1vr lesen. 

Die Lesung slb kann als sicher angesehen werden. Filr die Deutung scheint mir die Verbindung mit Land
besitz aufschlußreich, wesha.1b ich die Bezeichnung mit dem Verbum slb „belehnen, beschenken" (IP'b. IV 
11, lj) verbinden möchte, das seit dem frilhestcn Mittleren Reich nachgewiesen ist. Da der Ausdruck als Land
bezeichnung wohl grundsätzlich als feminines Wort angenommen werden kann, ist m. E. 1Jpw1 zu lesen, das 
ich entsprechend mit 11Lehcn" übersetzen möchte. Der Ausdruck kommt m. E. auch im Hcqanachtc-Brief Ir 
rt. H als Spezifikation von Ackerland vor, wo ich 111 sJbt „in Lehcnu übersetzen möchtc2). Diese „Lcheu" 
sind bei M/11 dem pr-wr unterstellt') bzw. bilden Teil von dessen Landbesitz. Es ist in diesem Zusammenhang 
nicht notwendig, auf die spezifische Natur des pr-u1r näher einzugehen, und es genügt als Arbeitshypothese, 
darin das „obcrägyptischc Reichsheiligtum" zu sehen. 

Die Erklärung des Titels j c;:1 ~ r l U1_ ®: als b*-1 sJb(1vt) pr-1vr „ Verwalter der Lehen 
des oberägyptiscben Reichsheiligtums" ermöglicht auch das Verständnis der beiden erweiterten 
Angaben. Demnach war M/11's Tätigkeit nicht auf die Verwaltung der dem pr-1vr gehörigen Lehen 
beschränkt, sondern schloß auch Lehen von zwei anderen „Verwaltungen", dempr-t}t und dem 
b1vt-<1, ein. Beide sind funerärer Art, wobei sie zueinander parallel stehen. Pr-t}t bezeichnet 
sowohl die Friedhofsverwaltung wie auch die Gesamtheit und Verwaltung der Totenstiftungen 
für die königlichen Gefolgsleute, so daß es am besten mit der islamischen Institution des Waqf 
verglichen werden kann'). Während pr-t}t, soweit erkennbar, nur für die Totenversorgung der 
königlichen Gefolgsleute verwendet wird, bezeichnet bJVt-<l den Stiftungsbesitz der königlichen 

1
) MASPERO, '"'· dl. PS f.; vgl. auch GAUTHIER , Diclio11naire glographiq11e n 68. 

1
) JAMES, Th• l:f1/la11akh11 Paf"rJ 33 liest die Stelle „in the neighbouthood", w:IS im Kommentar (p. 41) 

durch Verweis auf Wb. IV 21 noch untermauert wird. Diese Erklämng wird von BAER, JAOS 83 (1963) 8 
kommentarlos Ubcrnommcn, erscheint aber wenig befriedigend, da der Ausdruck „Nachbarschaftu eine nähere 
Bestimmung verlangen würde. 

Pyr. I 763 c wird ein als Ort determiniertes np genannt, dessen Bedeutung äußerst unsicher ist. Ein Zu
sarnmenh.1ng mit dem vorliegenden \'V'ort besteht m. E. nicht. 

') Die andere Lesart würde die Verwendung von mr als Königsbezeichnung voraussetzen, was wenig 
Wahrscheinlichkeit besitzt. 

' ) Vgl. ALLlOT, BIFAO 37 (1937) 134; JUNKER, Clz.a III 80. Eine ausführliche Untersuchung dieser Frage 
wird in meinen „U11ltrlffrh1111gm ~.1m1 ägpli1tht11 Tolmk11// im Altm Reirhu gegeben. 
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Grabanlage, entweder summarisch oder individuell im Sinne des einzelnen Stiftungsgutes 
(s. u. S. 24). 11fJ11 hat somit nicht nur Lehen des oberägyptischcn Reichsheiligtums, sondern auch 
der Totenversorgung des Königs und der Königsgefolgschaft verwaltet. Diese Lehen waren in 
einem bestimmten Gebiet, das nach dem letzten der zusammengehörigen Titel genannt ist. 

C: j [Ml ®@®:::: ~ kommt nur zweimal (E 3 = Urk. I 1 , 1 l; F) vor und bildet den Ab

schluß einer aus drei Titeln bestehenden Gruppe. Der erste Schritt in der Untersuchung ist die 

Teilung in j [Ml ®@® und~ ;{~, wie sie auch allgemein angenommen wird. Als Lesung hat 

bereits MASPER0 1) !;1vt-!;11 erstellt, das weitgehend akzeptiert wurde'). Entsprechend wurde die 
Angabe als /;/f.1-l;wt-1;11 gelesen und darin einen Hinweis über M/n's Verwaltung eines nicht näher 
lokalisierbaren Ortes im Harpunengau gesehen. Gegen eine derartige Auffassung ist erneut die 
eindeutig pluralische Determinierung vorzubringen, die zeigt, daß das Verwaltungsamt als 
/;!µ nicht einen Ort, sondern eine Anzahl namentlich nicht genannter Liegenschaften betraf. Der 
Titel hat somit den gleichen Aufbau wie die beiden vorher besprochenen. Daraus ergibt sich, daß 
!;1vt-b11 die Institution nennen muß, der die verwalteten Liegenschaften angehören. 

l:lwt bezeichnet grundsätzlich eine landbcsitzende Institution, wobei es sowohl für das einzelne Gut wie 
auch lur die Gesamtheit der \'(/irtschaftseinrichtungcn einer Institution gebraucht sein kann 3) . Während die 
frühe Zeit eine ganze Reihe von verschiedenen l)wt kennt, werden im Laufe des Alten Reiches diese immer 
weniger. Zu Beginn der II1. Dynastie tritt /Jwl-'I auf"), das mehrfach unter kf/1ls Titeln vorkommt. Dieses 
/,Jwl-'1 kommt nie in Verbindung mit einem Königsnamen oder dem Namen einer Königspyramide vor. Bei 
derartigen Spezifizierungen wird vielmehr {JwJ verwendet und der Name der Pyramidcnanlage nachgesetzt6

). 

Mit dem Ende der V. Dynastie verschwindet {J1vt-'1, und es bleibt nur b1vt bzw. der Titel {Jfel-{JwJ. Dieser findet 
sich seit dem Beginn der IV. Dynastie als Bezeichnung der Wirtschaftsinstitution eines bestimmten Herrschers 
bzw. für dessen Totenstiftungen, wobei der Königsname innerhalb des /JwJ-Zeichens steht'). l n der VI. Dynastie 
wird die Verwaltung der Wirtschaftseinheiten des königlichen Stiftungsbesitzes durch !J!:J-{Ju1J mit anschließender 
Nennung des Königsnamens im /Jwl-Zeichen angegeben 7), wobei die Spezifizierung häufig unterlassen wird'). 

1) MASPERO, /of.til. 316, note 1; p. 38s hält MASPERO es f'Ur möglich, daß {1wt-{J11 eine Variante von {Jwt
Nj-nvtfJ ist. 

1) REVILLOUT, JA 19os, 490 übersetzt den Ausdruck mit „chateau royal"; andererseits liest BREASTED, 
A ndenJ Rt,ortls 1 § 174 Hesen, das auch von GAUTHlER, op.cil. IV I 10 f. genannt wird. 

3) Diese Doppelnatur läßt sich bis zu einem gewissen Grad durch den Ausdruck „\'V'irtschaft" wiedergeben, 
der sowohl für den ejnzelncn \'Qirtschaftskörper wie für die Gesamtheit gebraucht werden kann. 

Der weite Spielraum im möglichen Bedeutungsgehalt erklärt auch die scheinbare Ungereimtheit der V er
wendung, insbesondere in der Titelverbindung {J/tl~J.nvt. Auf der einen Seite bezeichnet es den einfachen 0 Guts
verwalter11, auf de.r anderen aber den Verwalter der Wirtschaftseinrichtungen einer Institution, wobei es in zu
nehmendem !viaßc für die Ökonomie der königlichen Totenstiftung gebraucht wird; vgl. dazu insbesondere 
] LINKER, Clz.a 1119off. F1scnnR, Dmdtrah i11 tht O/d Ki11gdom erklärt {Jwl, insbesondere bei MJ11, als „estate11 or 
„district", indem er darin einen spezifisch geographischen nicht aber einen administrativen Ausdruck sieht. 

') Der älteste Titelträger ist '/}-111-btp; vgl. GuNN, }BA 2s (192s) 190. Für d ie weitere Untersuchung der 

Bezeichnung s. u. S. 22 ff. 
6) Derartige Formulierungen kommen m . \'V'. nur mit Pyramidennamen der VI. Dynastie vor. 
1) Als frühe Belege sind die {Jwt-S11frw (FAKllRY, Tht Mo111u11t11/1of Snofru lI 17ff.) neben den Nachweisen in 

den Inschriften d es M/11 und P/mifr {JUNKER, ZAS 75 [1939] 69) zu nennen. 
7) Vgl. z.B. PBTRlE, Dmdmh p i. IIl; V. 
1) Solche Unterlassungen sind üblich bei Titeln, insbesondere bei provinziellen Formulierungen, da in der~ 

artigen Fällen die beschränkte Bedeutung des Titels als bekannt vorausgesetzt werden konnte. Bei einem in der 
Provinz begrabenen „Stiftungsgutverwaltcr11 wird wohl niemand den Titel anders als im Rahmen der gegebenen 
Provinz verstanden haben. Es ist daher ungerechtfertigt, /l/e1-{J1vt als Nomarchen-Titel zu verstehen, wie dies 
KEES, Provinz/al11trwa/11111g II s88 und F1sc1-1ER, op.äl. 124tf. machen. 

' 

Die Laufbahn des Mt11 

Für /;1vt-/;11 gibt es somit zwei Erklärungsmöglichkeiten, indem bn als Name oder als Sub
stantiv aufgefaßt werden kann. Da kein König mit einem solchen Namen bekannt ist1), kann nur 

die zweite Möglichkeit gewählt werden. !.J ist m. E. mit /;111 „Grenze" zu identifizieren 2), wobei 

ich in bwt-!m(t) eine Bezeichnung des Grenzgebietes sehen möchte. Die Institution /;1vt-b11(t) ist 

trotz der unterschiedlichen Schreibung vermutlich mit einem /;1vt-/;1111 (~) auf einem Siegel der 

I. Dynastie') zusammenzubringen. Ob darüber hinaus ein Zusammenhang mit dem in Medum 

belegten Ort /:f11t (l '\. 7) besteht, ist so unsicher wie eine Verbindung mit dem seit dem 

Mittleren Reich nachgewiesenen Kultort des Suchos '). Andererseits besteht vermutlich ein 

direkter Zusammenhang mit dem bei Mt11 genannten ~, wozu wahrscheinlich auch das 

bei Pl;mfr genannte ~ zu stellen ist. 

I m Aufbau des Titels j l!B ®@® kann !nvt-/;11(1) nur als übergeordnete Verwaltungs

institution gewertet werden, so daß der Titel b/f.1-11ilvt /;1vt-b11(t) „Verwalter der Liegenschaften 
der Grenzverwaltung" zu erklären ist. Diese Erklärung stimmt mit unseren bisherigen Ergeb
nissen insofern überein, als wir zumindest bei b/f.1-11i1Pt 1vtfj-m1!}t-11s/Pt pr die Verbindung mit dem 

Grenzgebiet erstellen konnten. Diese Erklärung wird durch den Zusatz ~ ·~ bestätigt, der 

zu den drei bisher besprochenen Titeln gehört. 

~,das bei MJ11 in Verbindung mit verschiedenen „Gauzeichen", aber auch anderen Zu

sammensetzungen auftritt, führte dazu, Mtn als „Gauverwalter" anzusehen. Darüber hinaus 

wurde~ als spezifisch unterägyptisch erklärt und daraus weitreichende Schlüsse über Unter

schiede in der unter- und oberägyptischen Landesverwaltung gezogen 6) . 

HeLCK1) hat sich am eingehendsten mit der Bezeichnung beschäftigt und sieht darin ursprünglich einen 
uLcitcr des Stapelplatzes", dessen Stellung sich später zum „Leiter des Gaues" steigerte. Als Grundlage seiner 

Erklärung benützt HeLCK die Verwendung von )ft ~ 7) in der Inschrift des /}{JmJ}-btp, die vor ihm schon 
GROSELOPP nannte. D ie an sich geschlossene Aussage (Urk. VII 48, 10-13) wird von den beiden zerrissen, 
wobei sie die von SETHE, A gyptüfbt Lensl/Jclet 77, 2 3 gemachte, jedoch nie begründete Ergänzung bcnüt'.ttcn. 
D ie betreffende Stelle ist jedoch m. E. folgendermaßen zu übersetzen: „Die gesamten Stadtleute jubelten: 
,Sehr herrlich ist es anzusehen über alle Maßen!' Die Bürgermeister handelten vor mir (d. h. auf meine Weisung) 

und die h ~ .A 1 machten mir den Eintritt ('~) in das Innere dieser Stadt, nachdem ich die Landeplanken 
am Flusse festgemacht hatte.0 Die „Stadt" ist entweder Hermopolis oder die Königsresidenz, <l.h. Memphis. 

1) HELCKS (MDIK tS [19n] 104) Annahme einer Nennung des Königs ,,F;/111" ist mit dem Zeichenbestand 
schwerlich in Einklang zu bringen. 

1
) Zu bnt siehe GOEDICKE, ZAS 88 (1963) 88ff. 

') fatcRY, Crtat Tombr of lht Firrt Dy11a1ty II fig. 15 9; vgl. dazu KAPLONY, op. til. 6jj f. Der Zusammenhang 
mit dem CTVI 113 k genannten lf11n ist unklar. 

' ) Für das erste vgl. SPELEERS, Rm„if du ilmriptio111 igyp1i11111u du Br11xtl!11 no. ;6, für das zweite vgl. 

GA~HIE~, o~. eil. IV 31. Sicherlich nicht in diesen Zus-ammenhang gehört das Pyr. p t d genannte f ~ ! I' 

das im Hinblick auf Urk. I 106, 17 in ~mvl 11iwl zu emendieren ist; zu diesem vgl. GOBOICKE, WZKM s6 (196o) 
52fl. 

') ]uNKER,ZAS75 {t939) 73ff.; GRDSELOPP, ASAE 42 (1943) 107ff.; F1sCHEn,op. tit. 25ff.; idem,JNES 
18 (t959) 265; KEES, Orimlafia 17 (1948) 83. 

') Unltrs11fh1111gm z,11 dm ßta111/mliltl11 du Allm Rtich1 78 ff. 

. .') Der Titel 1'\ ~ hängt sclbstverstiindlieh mit ~ zusammen, darf aber. trotzdem nicht mit diesem 
tdenufiziert werden. 
„ 
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l n beiden Fällen ist der Nil zu überqueren, wie auch durch Urk. VH 481 6 ein Flußtranspor t gesichert ist. Aus 
Urk . VII 48, 9 ergibt sich deutlich, daß der Transport an seinem Bestimmungsort anlangte und anschließend 
die Genehmigung zum Einzug erhielt 1). Von Rechtsprechung ist in diesem Zusammenhang nirgends die Rede, 
auch liegt kein Anlnß für eine derartige Annahme vor1). Das \'lort m/j/J, ''On dem H ELCKs Erklärung ausgeht, 
kann unmöglich eine „ \'V'agc-" oder „Zollstelle" ~dehnen, wie SET11.E annimmt und was Wb. 11 1311 7 Ubcr
nommcn ist. 11111/wl ist vielmehr mit III"' „Schiffsbalken" (Wb. JJI 224, J) und vermutlich auch mit 11/11•/ „(Tisch)
platte" zu verbinden'); vgl. dazu 11111/}J „Transportschlitten aus Holz" (FIFAO IV/4 p. 64, note 1) ' ). 

Die bisherigen Erklärungen gehen von der Annahme aus, daß ~ ein Amtstitel ist, der 

traditionell <rf-111r, von GRDSELOFF aber <11tij gelesen wird. Als erste F rage einer Untersuchung 
von ~ müssen wir daher klarstellen, ob ein sicherer Anhalt vorhanden ist, daß wir es mit einem 
Amtstitel zu tun haben. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es zwei Wege, indem wir den 
Bedeutungszusammenhang oder die Etymologie des Ausdrucks in den Mittelpunkt stellen 
können. Für die erste Möglichkeit sollen die Inschriften des M/11 als Rahmen dienen, wo ~ 
öfter als in irgendeiner anderen Inschrift vorkommt. So 6nden wir vor der uns hier beschäftigen
den Nennung den Titel i;# 11iivt „Verwalter von Liegenschaften" genannt, während in anderen 
Fällen l;#-1;111t-<J vorangeht. Es scheint nun schwer vorstellbar, daß ein Mann „Verwalter von 
Liegenschaften" ist und daneben auch das Amt eines „Gauverwalters" in dem betroffenen Gebiet 
bekleidet, insbesondere da kein ursächlicher Zusammenhang zwischen den beiden .Ämtern 
besteht•). Noch eindringlicher ist das Ergebnis der anderen Untersuchungsmöglichkeit. Da <rf 
oder <11r], das als Titelelement auch bei einem zusammengesetzten Ausdruck *'rf-111r angesehen 
werden müßte, etymologisch mit keinem Wort fü r „Leitung o.ä." verbunden werden kann, 
scheint auch von diesem Gesichtspunkt die Postulierung eines Titels *'rf-111r „Gauverwalter" 
unmöglich. 

Die einzig mögliche Erklärung von~ ist die von GRDSELOFF, ASAE 41 ( 1943) 108, 

vorgeschlagene Lesung <rf > <11rf mit = als Determinativ•). Dieses '(11Jrf identifiziert er mit dem 
Sinuhe B 1, 8 VQrkommenden Wort g n ') und übersetzt „bord, frontiere" . Abweichend von 

1) Die drei Sätze Urk. VII 48, 10-12 sind identisch gebaut, wobei die drei Pscudopartizipicn die Reaktion 
der verschiedenen Bevölkerungskreise beschreiben. 

1) Snm ist nicht parallel zu lrw zu stellen, wie SETHB annimmt, sondern ist vielmehr eine 1;111.n.f-Form; der 
Satz steht parallel z.u UrJ:. VII 48, 9. Das Wort selbst ist nicht eigentlich in der Bedeutung 11(Bcamtcn) einsetzen" 
belegt; seine eigentliche Bedeutung ist vielmehr „festsetzen", „fcstmachen° crc. 

3) Es erscheint äußerst bedenklich 111QJJ „ Wage" von Qlj „ messen" abzuleiten. da dieses das Messen mit 
dem Scheffel, also einen völlig anderen Vorgang, bezeichnet. Derselbe E inwand wird auch von K APLONY, ZAS 
88 (1962) 11 , Anm. z, vorgebracht. 

' ) h<lan könnte auch einen Zusammenhang mit m/JI 11verbindenu (Wb. II 130) annehmen, das Ad1no11ilio111 
13, 11 und CTI 269c vorkommt; dieses Wort würde gleichfalls zur vorgeschlagenen Bedeutung „Landesteg" 
passen. 

1) D ie mit /Jl:J gebildeten Titel bezeichnen Vermögensverwalter einer bestimmten Institution und haben 
daher grundsätzlich keine Beziehung mit einer hoheitlichen Landesverwaltung, wie sie durch einen „Gauver· 
walceru vertreten sein müßte. 

') Zur Lesung vgl. ERMAN, Zur Öf!lpli"h"' Worlfomlnmg 111 (SiJ~b. Pmiß. Al:ad. d. lfi'iu., phil.-hiJI. KI. 
1912) 9l9· HELCKS (op.eil. 79, .Anm. 18) Einw•nd für eine Lesung '(11)r!-111r auf Grund von Ur/l!.. lV 9lZ. 13 ist 
keineswegs überzeugend; im Gegenteil, die Art der Zeilentrennung unterstützt vielmehr die Lesung '(11)d. 
da sonst das anschließende spwl nicht verknüpft wäre. Die Hypertrophie von Determinativen beginnt bereits 
im ~littleren Reich (Sinuhc R t und d ie Varianten), falls hier nicht eine Re-Interpretation vorliegt, da die Be· 

zeichnung 1'\ ~ in den Titulaturen des Mittleren Reiches nicht mehr erscheint. 
7) Er übersetzt die Stelle „J'y a pass6 Ja nuit au bord ßuvial d'un champu. Andere Übersetzungen sind: 

GAR.DINER, Notu Oll the Story of Si1111ht 169 °1 tarricd therc, i1l thc open field"; L t!PEDVRE, Ro111a111 tl Co11/t1 7 
" j'y passai Ja journ6e, a la lisi~rc des tcrres cultiv~cs"; W1t.SON in PRITCllARD, Anritlfl Near Ea1Jtr11 Ttxls 19 

& 
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GRDS!lLOFF möchte ich die Bedeutung des Wortes nicht linear sondern areal sehen und es ent
sprechend mit „Gebiet" übersetzen 1) . 

Eine derartige Bedeutung "Gebiet" für 'd ist auch in der Verwendung in den Pyramidentexten deutlich. 
In den verwandten Stellen Pyr. 804d, 101ic und 1719d wird der Tote als ~b"' 'g psgl bezeichnet, was m.E. 
als 111.citer des Gebiets der Neunheitu zu verstehen ist. Daß ein Gebiet genannt ist, zeigt die Parallele lt_Jw(?) 11 pt'). 

Die Gruppe~ findet sich häufig auf archaischen Siegeln, insbesondere mit den sog. „\'\'cinbcrgen" der 
archaischen Könige, die von KAPLONY als „Domänen° angesprochen werden'). Es kann hier unmöglich auf 
d ie komplexe Frage der spezifischen Natur dieser archaischen Einrichtungen näher eingegangen werden. J 11 

diesem Zusammenhang i.st nur wichtig, festzuhalten , daß sie durch den Zusatz~ als sclbstRndigc, Jandbesitzende 
Verwaltungseinheiten gekennzeichnet sind. 

Die Erklärung von ~ <rf als „(Verwaltungs)gebiet" besagt an sich nicht, daß dies mit der 
klassischen „Gaueinteilung" identisch sein muß. Gerade in der Frühzeit scheint es eine wesent
lich größere Anzahl von Gebieten gegeben zu haben, die erst bei zunehmender Zentralisierung 
integriert und zusammengefügt wurden. Wir gehen immer von der Annahme aus, daß die Gau
einteilung die alleinige und ursprüngliche Grundlage der ägyptischen Staatsverwaltung war und 
lassen dabei die Existenz anderer Verwaltungsgebiete unberücksichtigt. Darüber hinaus wird 
nur zu gerne die Existenz von „Gauverwaltern" bis zum fast unabhängigen „Nomarchen" 
posruliert, was in direktem Widerspruch zu dem zeitweilig streng zentralistischen Aufbau der 
altägyptischen Verwaltung steht. Dazu kommt ferner, daß eine Reihe von Bezeichnungen, die 
als typisch fü r „Nomarchen" angesehen werden, keinerlei unabhängige Exekutivgewalt über 
ein geschlossenes Gebiet zum Ausdruck bringen. Gerade in der VI. D ynastie, wo ein Ansteigen 
des Feudalismus angenommen wird, verschwindet der in der V. Dynastie vorhandene Titel 
eines „Gau-" oder „Gebietsverwalters'") als Folge eines erstarkten Zentralismus•). 

" I spcnt the day thcrc On thc edgc of the fields" i GRAX>w, Der 1/ilislisrhe Bau der Curbirblt du SimJJe 16 ich 
verbrachte den Tag dort in einer Furche des Fcldcs11

• Wb. I 239, 6 gibt für tQ „das L1nd am \'qüstcnrande". 
E iner derartigen Auffassung is t entgegenzuhalten, daß .s/;I wohl Fruchtland, nicht aber unter Anbau stehendes 
Kulturland bezeichnet (vgl. MONTBT, Sci11t1 de Ja Pie privle), somit t(f auch keine „ Ackerfurche" bezeichnen kann. 
Dazu ist f~rner zu sagen, daß der ägyptische Ackerbau keine tiefen Furchen kennt, solche mit dem Holzpßug 
auch gor nicht gezogen werden können. 'd ist hier vielmehr als „Gebiet" zu vcrstchen, wobei die Stelle aussagt 
daß sich Sinuhc in einem Stück unbebauten Landes versteckte. ' 

1
) Etymologisch möchte ich '~ nicht von tg „z.crhackenu ableiten, obwohl die Schreibungen es vermuten 

lassen könnten, sondern es vielmehr mit 'i „ wohlbehalten sein" verbinden. 
Die Bedeutung „Gebiet" Hißt sich auch sonst mehrfach nachweisen. So vor allem in der Bezeichnung des 

„Heliopolitanischcn Gaus" T J, die m.E. als 'd·/4:1 „Gebiet des H crrschcrs0 zu verstehen ist und das königs· 

unmittelbare Land bezeichnet. Die von SRT11e, Urgtrrhichlt § 1o6 gegebene Erklärung „der Krummstab ist 
~nvcrsehrt

11 

oder „der unversehrte Krummstab" wirkt wenig überzeugend für eine Gebietsbezeichnung. Ein 
interessanter Beleg für 'r/ ist Pap. Lansi11g 10 , 8, wo das Schicksal des Deserteurs beschrieben wird: lw.f 1111111.li 
br nl 'dw „er ist (so gut wie) tol in den (Verwaltungs)gebietcn" zu übersetzen ist. Das 'dpi 111J11 in Pap. l....,eydm 
348 vs. 8,6 scheint auf die Küste als sclbst3ndigen Verwaltungsdistrikt zu weisen. 

Nicht in diesen Zusammenhang gehört das Wort 'r/ in den Reliefs der „\Xlcltkammcr", das von GaosBLOPP 
als.Bezeichnung eines „Gauvcrwalrers" erklärt wurde; dazu siehe jetzt EDEL, Zu d111 lmthriflt11 011/t/111 jnhmzfilt11-
re'1ef1 dtr „IV'e/J/l!.an1111tr" 1 (Nochr. Al:ad. d. IV'i11. Gm., phil.-hisl. KI. 1961) 216 und unten S. 27. 

1
) Die Wb. I 130, 8 vorgeschlagene Übersetzung „ Verwalter, Hüter" scheint im Hinblick auf die Detcr

minicrung in N. besser als SETllE.S (Oberselz.11111, 11J1d Kom111tnlar ll 337f.) Erklärung als „Zcnith". 

11 76
2 Für eine knappe Übersicht des Materials, siehe liELCK, ap. til. 84

1 
Anm. 40; vgl. auch KAPLONY, ap.ril. 

' ) Der Titel des Distriktverwaltcrs ist ~ ~, das eine Titeleinheit bildet und nicht, wie häufig, geteilt 
werden darf. 

1
) Vgl. GoEDICKE, Did Ste/11111g du Köuigs i111 Allen Reith ~)1, wo der Zentralismus an Hand der Benennungen 

des Königs aufgezeigt wird. 



2.2. Hans Goedickc 

Die Bedeutung „Distrikt" für ~ ist besonders deutlich in den M/11-Inschriften zu erkennen. 

«.!ist dort keineswegs Amtstitel, sondern wird vielmehr einem Titel nachgestellt und spezifiziert 
in Verbindung mit einem „Gauzeichen" oder sonstigen geographischen Ausdruck den Ver-

waltungsdistrikt, in dem das Amt ausgeübt wurde. Im konkreten Fall spezifiziert <t] ~ die 

vorangehenden Titel l;~-1vdj-1111!ft-11s1vt-pr, l;~l-sll;(ivt) pr-1vr und l;~l-11hvt f:;bvt-l;11t. 

Als geographischen Tccminus finden wir * in der Form ;;;; bereits auf der Narmcr-Palctte als Bezeich
nung des unterworfenen Gcbicts1). In späterer Zeit wird zwischen einem westlichen und östlichen *-Distrikt 
unterschieden, die in der traditionellen Gaulistc als 7. und 8. untcrägyptischcr Distrikt gezählt werden und den 
Küstenstreifen des Deltas vom äußersten Westen bis zum Osten bezeichnen. D er „östliche ~-Distrikt" er
scheint erstmals in der Regierung von Pepi II. 2), und es kann kein Zweifel bestehen, daß dieses Gebiet erst spät, 
vermutlich in der VI. Dynastie, unter ägyptische Hoheitsverwaltung kam'). Die frühen Belege hingegen kennen 
diese Trennung nicht und betreffen sicherlich d ie westliche und nördliche Deltaküste, wobei unklar bleibt, wie 
weit dieser Distrikt sich in das Binnenland ausdehnte, oder ob er nur auf das eigentliche „ Fischereigebiet" be· 
schränkt war'). D ie Nennung hier bedeutet nicht unbedingt, daß das Gebiet völl ig unter „ägyptischer" Admini· 
stration war, daß aber zumindest eine enge Verbindung mit Ägypten bestand'). 

Fassen wir zusammen, so läßt sich aus den ersten drei Titeln des M/11 nicht nur dessen Ver
waltungstätigkeit am Nordrand des Deltas mit großer Genauigkeit bestimmen, sondern darüber 
hinaus spiegeln sich darin auch historische Ereignisse. Die Tatsache, daß Mt11 „Stiftungen des 
pr-1vr" in (neu) unterworfenem Gebiet (brt-111d1v) verwaltete, muß als Hinweis auf eine „ägypti
sche" Expansion im nordwestlichen Delta in der späten III. oder am Anfang der IV. Dynastie 
gewertet werden 8) . 

D: j vttt ~ ~ kommt indieserForm in E4, Fund GIX (Urk.I 1, 16) vor; G VII 

und G VIII nennt wohl ein ähnlich aussehendes j y t t t ®@@, das auch von SET HE ( Urk. I 
s, 16) gleichgesetzt wird, dessen Identität mit dem uns hier beschäftigenden Ausdruck jedoch 

1) Eine weitere Nennung auch SCHARPF, Die Alterliimer der Vor· und Frlihz.eil ÄgyptenJ S. 175, Taf. 361 

Nr. l49· SCHOTT, Hieroglyphm (Abh. d. Geislw. 1111d sozialw. KI., Akad. d. Wiu. Mainz 19io/24) 22 erklärt die 
Szene der Narmerpalctte folgendermaßen : „Dieser Gegner ist als ,Harpuncngauc ausgewiesen, vermutlich nach 
der Zerstörung Butos die führende Macht einer Koalition von Deltagauen odcc Städtcn11

; für eine derartige 
Hypothese fehlt jeder Anhaltspunkt und jegliche Möglichkeit e iner Besrntigung. 

SETHES (Urgu,biebte S. 32
1 

Anm. 3) Lesung w< „E inzelgauu ist im Hinblick auf BARGUET· LECLANT, Karnak· 
Nord IV 98 nicht länger haltbar; es ist vielmehr /Jw zu lesen. 

') )ßQUIER, Mo1111111ml ftmlraire III pi. XXV. Die DAVIES, The Tomb of Plahhoiep II p. XVf. gebrauchte 
Formulierung gs lmj·wr ~ könnte auf eine Teilung des Gebietes hinweisen. 

3) Das Fehlen des 8. unterägyptisehen Gaus in der Liste des Ncuscrre' (vgl. KEES, Zu dm GauliJten im 
So1111e11heilig111111 du Neumre<, ZÄS 81 [19i6J B lf.; Fisc1-1ER, JNES 18 [19i9J q91f.) ist hier zu nennen. Zum 
späten Datum der Expansion in das nordöstliche D elta vgl: GOE01CKE1 Rivil/a t!tgli S/udi Oritnlali 38 (1963) 
1871f. 

4) Ohne hier die Frage weiter zu verfolgen, möchte ich die Vermutung aussprechen, daß * die Fischerei· 
gebiete im Norden des Deltas bezeichnet, vor allem die großen Marschseen. Das Küstengebiet hat vermutlich 
lange seinen eigenständigen Charakter gewahrt. Darauf lassen die beiden „Fischerligurenu unter den sog. 

11 Taniskulpturen" schließen. 
6 ) Daß 'd auch solche „Verwaltungsgebiete" bc.zcichnen konnte, deren Verbindung mit 1\.gyptcn eher 

locker war, zeigt der Ausdruck 'c/ Z/lljl „Verwaltungsgebiet der Wüste0 (s. u. S. 31 f.). 
') Diese Aktivität dem König Nj·JWlb zuzuschreiben, besitzt einen höheren Grad an innerer Wahrschcin· 

lichkeit als eine Datierung in die sehr unklare Epoche am End.e der 111. Dynastie. Die Expansion narh Eie· 
phantine läßt in diesem König einen Erobercrtyp vermuten; vgl. Gono1CKE, ZAS 81 (t9i6) 18ff. 

' 

Die Laufbahn des Mt11 

zweifelhaft bleiben muß 1). Immerhin kann aus der Determinierung ®@@ abgeleitet werden, daß 

kein spezifischer Ort genannt sein kann 2). Da auch t t t pluralisch ist, muß es mit dem plurali
schen Determinativ verbunden und als Bezeichnung einer bestimmten Art von Liegenschaften 
angesehen werden. 

Die Lesung der Bezeichnung bietet große Schwierigkeiten, da das Zeichen i drei verschiedene Lautwertc 
hat. ljrp ist in keiner Weise in Verbindung mit Landbesitz nach~viesen, auch für tbJ fehlt eine derartige 

Verwendung. Das verbleibende 1Q111 findet sich in Pyr. 1198c, 11 9~c-'in ~ 0 ~ c:::t-, wo das hier verwendete 
Wortzeichen horizontal gestellt ist. Wb. IV 243, 2 gibt als Obersetrung „Act Gewässer'\ während SETHE') 
es mit „Grenzgraben oder Schleuse" wiedergibt. Der Ausdruck, der neben 1/Jt·/Jtp 110pferfcld" genannt wird, 
scheint hier vielmehr auf die individudlcn Opferstiftungen zu verweisen, deren Inhaber (l;rjm) den Verstorbenen 
versorgen sollen ' ). Das W'ort 1/;m( w), jedoch immer in ideographischer Schreibung, ist mehrfach belegt : 
Mo<alla III 26); Kaico 2oi;9 I >; 20j46, 4; >JJl!rrifrl 20'); ferner in dem Titel lmj-rl s/;m(w) Kairo JdE 38n2 ' ) ; 
Kairo 20134b; 20544e (in Verbindung mit dem pr·/J<I); 2061 7d; Leiden V 6; V 1241) . Von dem Wort ist 
auch eine Personenbezeichnung abgeleitet, die m. E. in ABUBAKR, Exravalio111 at Giz.a 1 3 5 in dem Titel 

t Jft t f!tJftJft.,.,. i- /;rp 1/;111w 11 /J1>l-'l vocliegt, wobei insbesondere die Verbindung mit dem /J1>J-</ hervorzu

heben ist•). Die Institution kommt als Plural iVf auch auf den Siegeln des ij111J. ):J vor und bezeichnet dort 
Opferstiftungen, die zu der in einem Oval eingeschlossenen K önigsinstitution gehören 10). Schließlich sind noch 
die mit 1/J111 gebildeten Namen von Stiftungsgütern zu nennen, die auf diese Weise eine Erklärung linden 
könnten 11). \'Uenngleich die Grundbedeutung 110pfcrstiftungu für 1/;111w als weitgehend gesichert angesehen 
werden kann, so bleiben doch einige Fragen ungeklärt. So die befremdende Tatsache, daß das Wort seit dem 

späten Mittleren Reich durch } is: ersetzt wird lt), sowie die unklare Etymologie des Wortes. 

Im Rahmen des Titels j y t t t kann sfp111v nur die von M/11 verwalteten Opferstiftungen 
bezeichnen, die dem l;wt-<l angehören, so daß der Titel b~-s91111v b1vl-'I zu lesen ist. Eine derartige 
Erklärung des Titels ist trotz der gut belegten Kurzform l;~J-l;1vt-<l notwendig, da sonst die 
Nennung von s9111iv zusammenhanglos bliebe. Wie bereits oben (S. 18) gezeigt wurde, bezeich-

1) Wie gezeigt werden wird. enthält der Titel keine Ortsbezeichnung, sondern beschreibt die Verwaltungs· 
tätigkeit bei einer bestimmten Art von landbesitzender Institution, die ihrer Natur nach nicht :mf einen bestimm· 
ten Distrikt beschränkt gewesen sein muß. Ohne Distriktangabe läßt sich daher nicht feststellen, wo die durch 
den T itel ausgedrückte Tätigkeit stattfand. 

1) So z.B. GAUTHJER, op. tiJ. V 461 der „sckhmou, localit~ du nomc Xoitcu liest. 
1) Vberretz.mrg und Ko111mt11lor V 91 f. 
•) Die Einzclhehcn der Obersct'.tung sind unklar; die Parallele zwischen 1/;111 und /lt sowie die Aufforderung 

der Versorgung lassen aber die Erklärung als sicher erscheinen. 
') Von VANDIER, Mo<alla 21 3 <bl gelesen, ist sicherlich FISCHER, IV'ZKM l7 (1961) 6j in seiner Lesung 

JQ111111 zu folgen, jedoch gibt es dort keine Übcrset'.tung. Dasselbe Wort liegt m. E. auch in einer Inschrift aus 
Naga·ed·Der vor, die ibid. 72 ff. besprochen wird; in diesem Fall wird aber der Titel lm}·rl 1b111w als *i11Jj~rJ Tl·111r 
gelesen. 

') ScuÄPER, Dit M.Jlltrie11 du Oiirir in Abydor 26; vgl. dazu auch MoRET, Mllangu Marpero I 632. 
1) QuIBELL, Extavalio111 al Saqqara 1905-6 pi. XV. 
') ßOESER, Buchnib1mg der Ägyplischm Samm/1111g _ .. ll pi. III; XXIX. 

') Hierher gehört vermutlich auch der unklare Titel ff j j j s/pmv if11jw 11/rm, der auf die Totenver· 
sorgung hinweist. In diesem Zusammenhang sei auch auf die auffällige Betonung des ibm-Szepters bei den 
Darstellungen des späten Alten Reichs hingewiesen. 

") Vgl. KAPLONY, op. eil. III Abb. 306A B, wo die Bezeichnung als prj-1vdl-/;rpw gelesen wird (I 98). 
11

) Siehe dazu H. jACQUET·GOnDON, Lu 11on11 du do111ai11u fimirairu (ßibl. d'Et. 34) 471. 
11) Vgl. dazu die Bemerkungcn von ScnÄPER und Monrn· zu 'ij{Jrnfrl (vgl. oben Anm. 6) und }ANSSEN, 

D e Troditio11el/e Euptirrhe Autobiografie II p. 8 3 note 64> wo das Zeichen V als 111 gelesen wird. 
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net p1vt grundsätzlich eine Wirtschaftseinheit, und zwar sowohl in ihrer Gesamtheit, wie auch deren 
individuelle Teile. Dies gilt in gleicher Weise für b1vt-•J, wodurch sich die unterschiedliche Ver
wendung als Bezeichnung einer Institution oder einer untergeordneten Wirtschaftseinrichtung 
erklärt. 

Dieser komplexe Charakter des Ausdrucks w ird von M BLCJC. 1) nu.r zum Teil erkannt, während j UNK ER1) 

u nd ihm folgend Frsc11.ER') den Bedeutungsgehalt des Titels wesentlich enger fassen. Für JUNKER ist b~J-bwJ-tJI 
„eine höhere Stufe" „von dem b/!J-1)111/ - Gutsvcrwaltcrc\ wobei er {J1vt-'1I als „den Mittelpunkt des könjg
Jichcn Grundbesitzes im ... Gau" ansieht. Dagegen ist einzuwenden, daß /1111/-'Jt nicht in Verbindung mit Königs
namen vorkommt, sondern in derartigen Fällen ~!d-l)u1J +Königsname gebraucht wird, wobei dieser in das 
/,lwl-Zcichen eingeschlossen ist. f:lwt mit cingcschricbencm Königsnamen ist die Bezeichnung des königlichen 
Stiftungsgutcs•), wobcj wir auch bei diesem Ausdruck das Nebeneinander von pa.rtiellem und generellem 
Gebrauch finden. Das Verhältnis zwischen b!<J-{Jwl + Königsname und {J!:J-{Jwl-'11 kann nur dahingehend ver
standen werden, daß die Verwendung des Königsnamens in einem Fall, dem von - tJ im anderen Fall cnt· 
spricht. Auf Grund dieser Gleichung kann bmf.tJ/ als Bezeichnung des königlichen Totcnstiftungsbcsitzes an· 
gesprochen werden. D er Unterschied zwischen den beiden Bezeichnungen besteht dabei darin, daß das eine 
Mal der individuelle, das andere Mal der institutionelle Stiftungsbcsitz bezeichnet ist. Das Verschwinden von 
J.;111/.tJt mit dem Ende der V. D ynastie gewinnt von diesem Gesichtspunkt aus gesehen besondere Bedeutung. 
Es weist auf eine Betonung des individuellen Charakters der königlichen Totenstiftung, d. h. der Ausschließ· 
lichkcit der Verwendung für den Totenkult eines bestimmten Herrschers, und das Verschwinden der KoUek· 
tivität der königlichen Totenversorgung•). Andererseits treffen wir den Ausdruck pr.tJ, der von der V. Dy· 
nastie an in zunehmendem :Maße fUr die Institution des Königsfriedhofs bzw. Königsgrabes gebraucht wird'). 

Unser Vergleich von * und /11vt mit eingesetztem Königsnamen hat gezeigt, daß die beiden 
Bezeichnungen grundsätzlich gleich sind, jedoch mit dem Unterschied, daß die eine individuellen, 
die andere generellen Charakter hat. Diese Parallelität kann auch für die Formung des Ausdrucks 

vorausgesetzt werden. Dies aber muß zu der Folgerung führen, daß ...-:. in 11f Substantiv und 
nicht, wie allgemein angenommen wird, „Adjektiv" ist'), so daß richtig bwt-'1 zu umschreiben 
ist. Dasselbe Wort'/ als Bezeichnung des verstorbenen Herrschers liegt m. E . auch in pr-<1 vor•). 

Wenn wir somit unsere Diskussion des Titels j 11f f tt;::;;, ~abschließen, so ergab sich, 

daß MJn „Verwalter der Opferstiftungen der Königstotenstiftung" war. Aus dem Zusatz läßt 
sich ferner ableiten, daß er dieses Amt im Gebiet des 6. unterägyptischen Distrikts, im nördlichen 
Zentraldelta, ausübte. Zu den anderen Amtern, die M/11 in diesem Distrikt innehatte, siehe unten 
s. 47· 

1) Unttrs11tb1111gt11 t" dm ßtamlmlilt/11 du Alttn Rtirbtr 19· 
1) ZAS 7l (19~9) 7l ff.; idem, Clz.a 111 90ff. 
') Dmtftrab i11 llH Oltl Kingtl0111 26ff. 
•) Vgl. HE.LCK, Zur Vtrwall101g des A1illltrt11 1111d Nt11t11 Rtitbts 96, Anm. 1, wo der unterschiedliche Ge· 

brauch von /rwJ und pr besprochen wird. 
1) Diese veränderte Einstellung stimmt mit dem betonten Individualismus der Herrscher der VI. Dynastie 

zusammenj vgl. dazu Gor:.orcKe, Dit Stel/1111g des Köi1ig1 i111 Alttu Reich 91 f. 
•) Die Trcrumng von pr für die lnstirution und /J111J ftlr den Stiftungsbcsitz, die w ir auch später finden 

(vgl. S. 14 Anm. j}. hat hier ihren Anfang. KAPLONYS (op. ril. II 1048, Anm. 1776) Ann:ihmc, daß 'P, pr-tJ, ~wl-'JI 
und /JltW Synonyme für den Königshof s ind, zeigt ein völliges Mißverstehen der Angaben. '/J und IJ11111 bezeichnen 
die Residenz des Lebenden, pr4 tJ die des toten Königs, w4hrend {JnJl·'l auf das königliche Sciftungsgut verweist. 

7 ) D ie Schreibung ~ .; ::::; }!. o (Wb. lll J) steht dazu keineswegs in Widerspruch, da der Genitiv

verbindung eine Spezifizierung durch ein Nisbeadjektiv entsprechen würde. 
•) In diesem Zusammenhang ist auch tJ 1111} 11/rlV in Pyr. H8A zu nennen, wie nuch die Bezeichnung 11/,..tJ, 

Keine der beiden verweist auf den Sonnengott, wie Se·r11H, OberJetz.1111g 1111d Ko111111tnlar III ~ t annimmt. 

Die Laufbahn des M/11 2 j 

E: Für j y~~~~~ in E5 stehtindemparallelen F j V~::~. In 

diesem Zusammenhang ist auch G VII ~ ®@® 1 y ~ e'. ~;::;;, 1~1 ~ ~ zu nennen, 

wobei die biographischeNotizeineParalleleinD7(Urk.I 3,9)hat,sowie GII ;::;;, ~~ ~ ~. 
Die Lesung des Titels ergibt sich aus G VII als b~1 (11/1111) b1Pl-'1 „Verwalter der Liegenschaften 

der Königstotenstiftung". Diese Amtsbeschreibung braucht eine Spezifizierung, die in~:;; 

~ ~ ~ „Dep, im Gebiet von Dep" besteht. Die Schreibung in G II würde nahelegen, daß 

der Ort Dep ein selbständiger Verwaltungsbezirk('!/) war, der von~~~, das wohl als 
„Gebiet von Dep" zu verstehen ist, getrennt war '). Diese Schreibung kommt nur bei M/n vor, 
so daß sich nicht ermitteln läßt, ob hier nur eine Eigenheit der Inschrift vorliegt, oder aber sich 
administrative Besonderheiten widerspiegeln. Die geographische Spezifizierung der Amtstätig
keit möchte ich daher als „Liegenschaften der Königstotenstiftung (des Ottes) Dep und des 
D istrikts von Dep" verstehen. Dep, das allgemein als eine der beiden im späteren Buto ver
einigten Städte angesehen wird 2), läßt sich auch sonst bis in die VI. D ynastie als selbständiges 
Verwaltungsgebiet ('!/) nachweisen'). Dies zeigt, daß während des Alten Reiches, zumindest bis 
zum Ende der Regierung von Teti, Dep nicht Teil des 6. unterägyptischen Distrikts war wie 
später, sondern einen eigenen Verwaltungsdistrikt bildete. Im Hinblick auf diese Tatsache ist es 
befremdend, daß die angenommene Schwesterstadt Pe nach Urk. I 241, 15 in der Regierung des 
Weserkaf dem 6. umerägyptischen Gau angehörte. Wie die ungleiche Stellung von P und Dp 
zu erklären ist, bleibt unklar, doch muß auch die Möglichkeit bedacht werden, daß die beiden 
Städte nicht so nahe beieinander lagen, wie angenommen wird. 

F : j 11f g C( ;::;;, '*'-kommt in E 6 und F vor; D 8 (Urk . I 3, lo) hat als erweiterte 

Form j 11f C( g ®@® LJ 1 ~ D ~ ®@® ~ '*-· das in gleicher Weise, jedoch ohne Distrikt

angabe, in G VII vorkommt. Schließlich kommt der Titel in gekürzter, dafür aber phonetisch 

ausgeschriebener Form in G VIII als j 11f ~ r ~ ®@® ~ '*-vor. Letzteres ist von beson
derer Wichtigkeit, da es die Lesung des Titels möglich macht. Danach ist der in E 6 und F 
genannte Titel in zwei Bezeichnungen zu zerlegen, während in D 8 drei Bezeichnungen zu
sammengezogen sind. D ie erste, die in G VIII aUein genan nt ist, lautet b~1-111s(/1"1 Pl/ll-•1 mit der 
in allen FäUen gleichen Spezifizierung •d Nt•). 

1) Zur Unterscheidung zwischen dem Ort und dessen Umgebung vgl. ZAS 7l ( 19~9) 69 den Titel 
b!:l·/1»11·'1 pr·'fw11111 p/Jr4 '>bnrw "Verwalter der Königstotenstiftung im Gebiet von Hcliopolis und in der Um· 
gebung von Hcliopolis". Aut.h. GuNN, Teti Pyramid Ctm~ltrits I 133, note 1 vermutet einen Unte rschied zwischen 
den beiden Verwendungen von Dp. 

1
) Vgl. GAROINER, A11rit11I Egplian 011011101/ka ll t88ff'. 

') JUNKER, Glt,a ll 159; P'tRTl t·GUNN, op. eil. 133 1 1 5 1 ; SELU•I H ASSAN, Excavalio111al Giz..a 1 z; BORCHARDT, 

Da1 Grabdtnlemal du Kii'nigr Ne.11str·rt' 11 3 f. 
•) Die Lesung Nt für das "Gauzeichcn" wird wohl vielfach angenommen (vgl. MoNTET, Geographie de 

I' Eopte a11tie1111e 1 n f.), ist jedoch keineswegs ges ichert. Es wäre m. E . besser, das Symbol ah [JmnPI zu erklären, 
wodurch nicht nur die unverständliche und auch sonst nicht vorkommende Nennung der Göttin im Gauzcichen 
verschwinden würde, sondern wns auch die :Möglichkeit einer Erklilrung der Bezeichnung eröffnen könnte. 
l;Jr111111/ mUßte, trotz der Schreibung, mit dem Verbum /u111j zusammengcbmcht werden und könnte als „Sied~ 



26 H ans Gocdickc 

Im Hinblick auf unsere frühere Diskussion kann ms{iwl als Bezeichnung von Landbesitz aufgefaßt werden, 
der dem hwJ-tJ unterstellt ist. Dieses ms(/1111 wird in den Parallelen mjt einem ungewöhnlichen Zeichen geschrieben, 
das aber durch die ausgeschriebene Form tls Siegel erkannt werden kann 1), indem die ideographische Schreibung 
das Wort sdJI „Siegel" benützt wird. Trotz dieser Schreibung muß inhaltlich keine Beziehung zwischen der 
Bezeichnung 1111<1w1 flir eine bestimmte Form von Landbcsiri: und dem als Ideogramm benützten Zeichen be
stehen. Immerhin können w ir aus diesem die Lesung msUlwl für den Plural und entsprechend ein n11dJt für den 
Singular ableiten. D ieses kann mit Sicherheit tls eine .w-Bildung angesehen werden. Für das sich ergebende 
Simplex slf// eröffnet sich jedoch keine befriedigende Etymologie für eine Landbezeichnung'). 

Das von Mtn verwaltete 111st}lwt-Land gehörte nach der Angabe in G VIII zur Königstoten
stiftung (b1v/-<I). Die Schreibung in E 6 und F ist m. E. als Angabe eines doppelten Kompetenz
bereichs zu werten und entsprechend b/ftl-111s(/l111t bwt-<lfpr „Verwalter des 111st}flvt-Landes der 
Königstotenstiftung (und) der Königsverwaltung" zu lesen. 

Damit ist jedoch Mtn's T ätigkeit im 4./l. unterägyptischen Distrikt nicht erschöpft. Nach 
D 8 und G VII verwaltet er daneben noch eine zweite Art von Landbesitz des Königshauses, 
der spl111 pr genannt ist, wobei der dazugehörige Verwaltertitel /1!µ nicht wiederholt wird. Die 
Art dieses Landbesitzes ist äußerst unklar. 

Ob ein Zusammenhang mit Spl, das seit dem Alten Reich in Verbindung mit Anubis genannt wird'), 
besteht, läßt sich aber weder erhärten noch n!ihcr bestimmen. Ein Beleg für das vorliegende Wort ist m. E. 
in P.Jr. 2069b-207ob. Die von SETHE falsch geteilte Stelle enthält allem Anschein nach eine Aufforderung 
An den Besitzer von Stiftungsland, dem Verstorbenen von dem Ertrag zu spenden: „0 Bürger') des spl~Landcs, 
der das zu den Darreichungen Gehörige macht'), wenn du Wdzcn anbaust, wenn du Emmer anbaust, eine 
Gabe sei (d. h. gehöre) diesem N. ewiglich." Aus dieser Stelle läßt sich nur wenig für den spezifischen Chanokter 
des mit sp/ bezeichneten Landes gewinnen. Aus der Verwendung bei MJ11 läßt sich auch nur ablcit<'n, daß es 
unter der Kontrolle der Königsverwaltung (pr) stand. 

lungsgcbict0 erklärt werden. Diese These gilt auch rur die hiufigc Nennung des )$. Zeichens auf den archai
schen Siegeln, die als H inweis auf die Göttin Ncith wenig Sinn ergeben. 

1) Für die Zeichenform vgl. Borchllrdt, ZÄS H ( 1897) 106. 
1) Man könnte wohl an dnc Verbindung mit 1dll „Sicgcl0 denken, doch enthält dieser Begriff nichts, 

was ll priori den Charakter einer Form von Landbesitz bestimmen könnte. Die Schreibung mit dem „Siegel" 
ist daher m. E. eine „Rcbusschrcibung11 auf Grund einer bestehenden Homophonie, ohne aber deshalb inhaltliche 
BcrUhrungspunktc einzuschließen. Als Hypothese möchte ich die Nennung 1dr1111 bzw. sdnvl vorschlagen und 
es als „abgegrenztes Landu verstehen. Der Ausdruck liegt möglicherweise in Url:. I 101, 13 vor, zumindest 

könnte das dort genannte ~ _!., a U Li 0 von einem solchen Verbum *sdr abgeleitet sein, fllr das eine 
Bedeutung „abgrenzen" zu postulieren wäre. Ein J(/rwl > sdlml wäre im Hinblick auf den \'V'echsel r > 1 (vgl. 
CzERMAK, Die Laule der iig1p1ildm1 Spracht I 84) ohne weiteres möglich . Als eine wc.itere Hypothese sei hier 
noch die Vermutung ausgesprochen, daß dieses *sdr ,,begrenzen" vielleicht auch in der aUgemdn bb-rd gelesenen 
Bezeichnung des königlichen J ubiläumsfostcs vorliegt. Daß die Bezeichnung in ihrer frühen Form sicher nichts 
mit sd „Schwanzu gemeinsam hat, ergibt sich aus dem verwendeten Zeichen, das eindeutig als die Hieroglyphe 
fUr „1Qb zu erkennen ist. Entsprechend möchte ich auch die Bezeichnung des königlichen Jubiläums als •!Jb-1(/r
wdb „Fest des Abgrenzens der Landstücke" bzw. „Fest des Abgrenzens des Einkommens" (vgl. u. S. jj) 
verstehen, d. h. als eine Neubelehnung durch den König. Dadurch wurden sich auch die Gemeinsamkeiten von 
Königskrönung und Königsjubiläum harmonisch lösen, ohne mit Vorstellungen von rituellem „Königsmord" 
operieren zu müssen. Die Frage soll hier nur angedeutet werden; eine weitere Untersuchung würde uns aber 
zu sehr von unserem T hema abbringen. 

1) Vgl. dazu vor allem KEEs, ZÄS j8 (1913) 79ff. Die vorliegende Bezeichnung wird dort jedoch als 
„Ortsnamc0 2ngcsehcn, was sich mit der An der Dcterminicrung als Plural nicht vereinen läßt. Wie KEES 
feststellt, ist Scpa nicht an einen bestimmten Ort gebunden, was mit dem Charakter des bei MJn genannten 
Terminus übereinstimmt. Soweit eine Verwandcsehaft mit sp(J)I (Wb. IV 9711'.) besteht, ist sie wohl im Sinne 
\'On (zugewiesenem) „Grundstück" (Wb. IV 991 J) zu verstehen. 

') Zu •11b,,,, vgl. JUNKER, Glz.a XII 89 Anm. 2; Goco1c<E, ASAE ll (19j8) 4l· 
•) Lies nj-1/// und vgl. Wb. IV Jlj, 7. 
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Als Hypothese sei die Möglichkeit einer .Bezeichnung von spJ als „Freiland" genannt, d. h. 
Land über das kein Rechtstitel besteht und das damit der Kontrolle der Königsverwaltung unter
stellt war '). 

G: j y:: ~ ~ ~ ~ in E 7, in identischer Form auch in G IX. Die Lesung des 

Titels ergibt sich aus der Variante in G VIII j y ®@@~~}~~als blµ-nlwt p1vt-<J 

Stw) ('tf) !fJ „Verwalter der Liegenschaften der Königstotenstiftung von 5_hij im Mendetischen 
Distrikt". Der Ort ist auch auf einem Siegel von Pepi I. als Heimat eines Gottes S//ft genannt•). 
Die Lesung des Ortsnamens als S11ij folgt der Tradition'), ist aber keineswegs gesichert, da sich 
die als Vorbild angenommene Tierbezeichnung nicht nachweisen läßt•). Aus diesem Grund ist 
die Möglichkeit zu erwägen, den scheinbar einheitlichen Ortsnamen als eine Zusammensetzung 
anzusehen. Unter diesen Voraussetzungen wäre eine Lesung S-w/(1!}) möglich, wobei das Tier 
als Erdferkel (Orycterop11s abyssi11ims) anzusprechen wäre'). Für die Identifizierung des Ortes läßt 
sich jedoch nichts daraus gewinnen. Für ein weiteres Amt, das M/11 im Mendetischen Distrikt 
bekleidete, siehe unten S. 3 2. 

H: j y 2 ~ = j (C .,g, '*' $ in E 8 ist zweifelsohne eine Zusammenziehung von 

zwei unzusammenhängenden Amtem, wobei auch die Frage des Tätigkeitsbereichs geklärt 
werden muß. Die Tatsache der Titelzusammenziehung läßt sich aus der zweifachen Nennung 
von };!µ, dem eigentlichen Titelelement ableiten. Dazu kommt, daß der zweite Titel m. E. in 

1 j V (C .,g, ~ $ in G I eine Parallele hat. 

Die Nennung des ersten Amtes j y ist eine bereits mehrfach angetroffene Verkür~ung und 

muß als „Verwalter (der Liegenschaften der) Königstotenstiftung" verstanden werden. Das an

schließende 2 ~ = ist sicherlich eine geogmphische Spezifizierung. Nach dem Determinativ 
zu schließen bezeichnet es keinen Ort, sondern ein Gewässer. Die Ähnlichkeit mit den häufigen 
Bezeichnungen kt11-wr und 1vJt}-1vr ist dermaßen auffällig'), daß wohl nicht an Zufall gedacht 
werden kann, sondern ein in Form und Bedeutung verwandter Ausdruck angenommen werden 
muß. Die Zusammenstellung mit den beiden anderen Termini läßt alle als Zusammensetzungen 
erkennen, wobei sie das zweite Element 111r gemeinsam haben. Dieses 1vr wird allgemein als 
Adjektiv angesehen und entsprechend „Großes Schwarz" bzw. „G roßes G rün" übersetzt, 
wobei das Determinativ= auf den ganzen Ausdruck bezogen wird. Dagegen ist einzuwenden, 

1) Die Verbindung mit Anubis wilrde eine Verwendung als ,,Friedhof" nahelegen, was zu dem postulierten 
Charakter als „Freiland" passen würde. Zu letzle.rcrn, vgl. den Gebrauch von s/JI in Ur/t:. l 295 1 5 ; 196, 1. 

1) Vgl. GoEDICKE, MDIK 17 (1961) 8,. Eine Verbindung mit dem PETRIB, Afo'a'osllI pi. XXIX genannten 

~} m liegt rn. E. nicht vor. 
1) Vgl. GAUTHIER, Dittionnaire tlozrapbiqt11 V 149. 
4

) So Wb. IV n9. 1. Die Bestimmung des Tieres ist keineswegs geklärt. PATTEN, Animalr il1 af1dt1tl Egpl 
23 E i6 identifiziert es als Ichneumon, lllASPC•O, E111a't1 III 193 als Hyäne, LEPEBUR.E, Spbi11x • (1898) 66 als 
Hund, BoEASTED, A11rit11I R«orJs I § 174 als Jagdhund. Die von mir (ibia'.) ins Auge gefaßte Erklilrung als 
Ichneumon auf Grund des späteren /;Jlwr scheint mir nicht länger h2ltbar. 

') Vgl. ULICE, Ei11 Titrnamt, ZÄS 40 (1902) 147; KuHNT~, ß/FAO l4 (1934) 1p. 
') l n diesem Zusammenhang ist vermutlich auch Mr-wr zu nennen, das entsprechend nicht ab „großer 

Kanal", sondern als „Kanal des Großen (- Nil)" zu erklären wäre. 
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daß eine derartige Qualifizierung die Möglichkeit eines unbestimmten Gebrauches voraussetzen 
würde, die aber nicht gegeben ist. Entsprechend möchte ich in den Termini mit 1vr keine adjektivi-

schen Qualifikationen, sondern vielmehr wirkliche Zusammensetzungen sehen, wobei ~ = 
<:::> 

als Substantiv zu werten ist. Dieses, eindeutig als Gewässer determiniert, möchte ich mit dem 
Wb. I 331, u genannten 1vnv bzw. dem dazugehörigen Femininum 1vrl identifizieren'), das als 
„Großes" in summarischer Weise den Nil bezeichnet. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint 

eine Erklärung der Zusammensetzungen möglich. 2 ist dabei m. E. mit dem Pyr. 1121 b genann
ten Wort bzl zusammenzustellen, das aber wohl kein „Gewässer" bezeichnet'), sondern mit dem 
auch sonst bekannten Wort für „Teig, geschlemrnter Ton" zu identifizieren ist'). Die Bezeich-

nung 2 ~ = ist demnach bzi(t)-lf?nv „Schlemmland des Nil" zu lesen, was auf Marschland 

hindeuten würde. 
Eine derartige Erklärung bzi(i)-lf?nv besagt nichts über die Lage des Gebietes. Auch ist die 

Frage zu stellen, ob die Bezeichnung vereinzelt ist oder ob verwandte Angaben existieren. Als 

Anhalt für eine Lokalisierung des Amtsbereiches haben wir die Nennung von ~ ~ (3. und 
4.fs. unterägyptischer D istrikt) am Ende der Zeile nach dem Titel bfi:/ 'Pi (s. u. S. 29f.). Selbst
verständlich stehen die beiden Distriktangaben mit diesem Titel in Verbindung, was aber nicht 
ausschließt, daß der eine (und dann vermutlich der erste) oder beide mit den vorangehenden 
Titeln zu verbinden sind. Die Variante in G I läßt vor allem an den 3. unterägyptischen Distrikt 
denken, doch läßt sich keine Sicherheit in diesem Punkt erreichen. Wichtig ist vor allem, daß das 
Gebiet !1zl(t)-lf?nv im westlichen, vermutlich sogar nordwestlichen Delta zu lokalisieren ist. 

Die Frage nach verwandten Angaben führt zu dem Ticcl "/ 2 .lJ, der meist gemeinsam mit dem ähnlich 

unklaren Titel J 'j' genannt wird '). GuNN, Ttli P,Jramid Ctmtltriu ll 133 übersetzte ihn „Dircctor of (thc 
town) '/llt:mt''. was aber heute allgemein zugunsten der von jUNKBR, Glz.a II 161 vorgeschlagenen Lesung brp 
b/Js J:111 11Vcrwaltcr des schwarzen Kruges" aufgegeben wurde•). Gegen die j UNKERsche Auffassung ist vor 
allem einzuwenden, daß/Jrp ein administrativer und kein Hoftitel ist, so daß es nicht n.ir einen .Mundschenk, wie 
man doch wohl einen „ Verwalter des schwarzen (\Xlcin)kruges" verstehen müßte, gebraucht werden kann. Ferner 

ist nach dem Ausweis von Glz.a n Abb. 18 deutlich eine /lz.-Vase { i) angegeben•), was eine Lesung hJ/1 unwahr

scheinlich macht. Im Hinblick auf den Charakter von /Jrp muß i LJ entweder eine Personen- oder Landbc:r.cich
nung sein, wobei leu:te-res vor allem wegen des scheinbar hohen Alters des Titels an \X/ahrscheinlichkcit gewinnt. 
Dies wücde bedeuten, daß {Jz-li:111 als Gebietsbezeichnung angesehen werden muß, was somit grundsär.tlich der 
von uns erschlossenen Bedeutung von bz.J(1)-IP"m1 cntspri::ht. Eine Bestätig ung dieser These ist durch eine Dar-

1) Vgl. d•zu juNKßR, MD!K 9 (1938) 11. 
1) So Wb. lll 1 6o, 4 und SST111~, Obtrrtlz.mtg 111ul Ko111111mlar V 11. PJr. 1121 scheint aber ein Begräbnis

spruch zu sein und nennt die verschiedenen Stationen der königlichen Beerdigung. Dabei verweist /Jz.I auf den 
Transport vom Friedhofseingang zur königlichen Grabstätte, d. h. der Zug über den Auf weg. Nun wissen wir 
zumindest von Snofrus Anlage, daß der mit Ke.lk.stcin verkleidete Auf weg mit einem dicken Estrich von Nil· 
schmmm überzogen war, was, von möglichen religiösen Vorstellungen abgesehen, auch zur Erleichterung des 
Sargtransportes als Gleitbahn dienen könnte. Zur Snofru-Anlage vgl. RICKE, ASAE i• (19i1) 609. 

') Wb. IU 16o; als Material für K rilge, vgl. ßALCZ, MDIK 3 (1931) 7l· 
' ) DAvrns, Dtir tl Gtbrawi I 8; idem, J[ pi. X IH; LD II 8 1; ) AMES, Tb• Mat/aba of Khmlilea 9; ) LINKER, 

Glz.a II 1s9; Xl 126; F1RTH-GUNN, Ttli Pyramid Ct111tltries TI 133. 
') Gefolgt von GARDINER, JEA 14 (1938) 8j „controller of the black wine-j•r" und GROSELOPI', ASAB 

40 (1940) 198 „prepos~s au vase noir"; vgl. auch HELCK, U111er111rh1mgm z..11 dm ßtot11lenli1t/11 dts Allm Rtirhs 54; 
KAPLONY, op. <il. II 79l f. 

') Es darf nicht übersehen werden, daß i kein Trink- sondern ein Libationsgcfliß ist, was die Verwendung 
•ls ,Jnsignum" des Mundschenken 2usschließt; vgl. d2zu BALCZ, MDIK j ( 1934) 71 ff. 
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stellung in der „Weltkammer" möglich, wo ein Wort l :;;o~ vorkommt. Eou1) in seiner Diskussion der 
Beischrift sieht darin eine „Mugilidenbc.zeichnung•\ was ihn zu einer m. E. etwas komplizierten ichthyologischen 
These führt. Eine wesentlich einfachere Erklärung der reichlich enigmatischen Angabe scheint es mir, 

l ~ o ~ l ~ ~ nicht als zwei Fischbezeichnungen zu betrachten, wofür keine Parallele vorliegt, sondern 

in [Jbl das g ut belegte \Xlort für 11Fischfangu in l ~ o ~ aber eine alphabetische Schreibung (Ur das uns be
schäftigende bt.I{ ) -!em(I} zu sehen. Die Verwendung hier wilrde eine Bedeutung „UbcrAute1es Fruchtland" 
nahelegen, was mit der oben erschlossenen Bedeutung „Marschland„ übereinstimmen würde•). 

Die Einbeziehung des Titels f i L'.J, der im Hinblick auf die Angabe in der „\Veltkammeru vermutlich 
Qrp /Jt.l-J:mt zu lesen ist, hat die postulierte Bedeutung als „Marschland" unterstützt. Als Lokalisierung haben wir 
den „Westgauu (3. unterägyptischen D istrikt) vermutet, wa.s durch eine Stelle in der „Wcltkammcr0 gestützt ist. 

\'V'eiterc Bestärkung dieser These läßt sich aus der Einbeziehung des Titels J j' {1#-blt gewinnen, der meist 
gemeinsam mit Qrp../Jz.J-leml genannt wird. \Vennglcich es im Neuen Reich ein Priestertitel zu werden scheint, so 

geht cs doch nicht an, daraus auf einen ursprünglichen Hofticcl zu schließen') . .Auch juNKERs') These, daß J ~ 
„den Dienst der Hathor„ betrifft, was er mit der Ro lle dieser Göttin als „ Herrin der Trunkcnheit0 zusammen
bringt, läßt den Grundcharakter des l'itclclemcnts [JfeJ außer Betracht•). D ieser ist prinzipiell Verwaltungstitel von 
Liegenschaften im engeren und weiteren Sinn und kommt nicht als Personaltitel vor. Daraus nbcr ergibt sich, daß 

/J/:1-blt zumindest ursprünglich dc.n Verwalter eines Gebietes bezeichnen muß, daß als j' bezeichnet war. In 

dem Symbol ~ möchte ich wohl das Zeichen der Kuhgöttin sehen, ohne es deshalb mit dem G•u-Zcichen des 
7. obbcrtgyptischcn D istrikts zu identifizieren. Da der Zusammenhang eindeutig auf das Delta weist, muß der 
Titel auf ein Gebiet verweisen, das dort gelegen war und der bJ/ zumindest nominell gehörte. 

Fassen wir die weit ausgreifende Diskussion zusammen, so haben wir den Titel i y 2 ~ 
= als b/i:f-bwt-<I bzl(t) -lf?rw oder bfi:i-bzl(t)-117nv pwl-<I „Verwalter (der Liegenschaften der) 
Königstotenstiftung des Marschlandes" oder „ Verwalter des Marschlandes der Königstoten
stiftung" zu lesen. Die geographische Spezifizierung ist ungewiß , vermutlich aber im 3. unter
ägyptischen Distrikt zu sehen, doch könnte der Titel auch auf den ganzen Westdeltarand ver
weisen. 

j y (C ~~ '*-, der zweite Titel, hat eine Parallele in GI, wo nur der 4./5 . unter
ägyptische Distrikt genannt wird. Die Lesung scheint eindeutig als blrl-'PI pwi-<I + Distriktan
gabe. /fwt-</ nertnt auch hier, wie sonst, die Institution, <pi hingegen die Form des Landbesitzes. Sie 

findet sich in den Inschriften des M/11 noch mehrfach genannt : E 10, G V j (C ~ IE:i fi ; GI, IT 

j i'-<C~IE:i fi JI ~5!J~t ~ j (C c .DerTitel kommtimAJtenReichsonst m.W. 

nicht vor, hat aber im Neuen Reich in lmj -rl 'Pi bis zu einem gewissen Grad einen Nachfolger')
Außcrhalb der Titelverbindung wird <bt in den Inschriften des Alten Reiches mehrfach genannt: 
DAvtES, Deir e/ Gebrmvi II pi. VI; Urk. I 28 3, 1 s; 286, 13. Besonders die beiden letzten Belege 

1) Zu tim lnnhrifltn auf tim JahrtS{tiltnrtlitfs l (Narhr. A/eatl. il. U7iu. Göll., phil.-hitl. Kt. 1961/8) 11 3ff. 
B1SS1NG, ASAE ll (19i6) 328 hat die Zeichen in bt!e und Im-/ zerlegt und im crs1en die Bezeichnung einc< 
Priesters, im zweiten eine Fischbezeichnung gcghe,n. 

') In diesem Zusammenhang muß auch auf das heute noch übliche Ausfischen der Oberschwemmungs
becken hingewiesen werden. Wenngleich in der Bedeutung nicht klar, so muß doch die Verbindung des Aus· 
drucks (Jz_J-leml pbl mit dem „ Westgebiet" in einem Fragment (EDEL, lo<. <il. 21 l Abb. 1) besonders hervor
gehoben werden. 

1
) Nach HELCK, op. til. JS, der darin den „Bewahrer (eines) Königsamuletts" sehen möchte. 

' ) G/z_a ll 161, gefolgt von GARDJNER, JEA 24 (1918) 8j note l und GRDSELOPP, ASAE 40 (1940) t97ff. 
') F1sc11E•, MIO 7 (196o) 314f. und idcm, Tbt C11/1 anti NoJHt of lhe Goi/du Bai, JARCE 1 (1961) 7ff. 

nennt wohl den T ite l, geht aber nicht nliher daf2uf ein. 
') Vgl. Wb. I 214, 6. 
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können ein Verständnis ermöglichen, indem 'Pt mit f11<t konfrontiert wird. Während dieses 
„Pflugrechte" bezeichnet•), ist <bt für das unveräußerliche Landeigentum einer Institution ge
braucht. Dies stimmt mit dem späteren Gebrauch von <{11 überein, wie er sich insbesondere im 
Wilbour Papyrus widerspiegelt"). 

Vom Gebrauch in den Inschriften des M/11 lassen sich einige Besonderheiten erkennen') ; 
<f;t wird ohne Verbindung mit einer Institution, in der Verbindung/;#-</;/ (E 8, E 10 , G V, J l) 
und auch in der Verbindung mit dem !;1vt-<f (GI, II) genannt. Bei letzteren ist es unsicher, ob 
wirklich ein zusammengesetzter Titel vorliegt oder aber, was wahrscheinlicher ist, eine Ver
kürzung durch Unterdrückung des zweiten b# besteht. In drei Fällen finden wir die Spezifizie-

rung~ fi , die, wie oben festgestellt ~urde'), auf neu dienstbar gemachtes Land verweist. Da wir 
<bt als Form des L~ndbesitzes fanden, scheint eine zusätzliche Spezifizierung einen Widerspruch 

c. 
zu enthalten. Dieser löst sich, wenn man die Gruppe C :::,:' nicht '#, sondern <f;t-tl bzw. 
<f;t-ff;t•) liest. Dadurch wird das Element eingeführt, das sowohl durch <f;t in seinem rechtlichen 
Status, wie auch vonl]rt-111d1v in seiner Herkunft spezifiziert wird. Als Folge ist der Titel in seiner 

einfachsten Form j ·C ~ '*- 1;#-<f;t-tl Nt bzw. <t}-Nt•) „Verwalter von 'Pt-Eigentum an 

Land im 4.fl . unterägyptischen Distrikt" zu lesen. D ie in E 8 gegebene Spezifizierung ~ '*-· 
die auch E 1 2 und C 3 (in umgekehrter Reihenfolge) vorkommt, ist m. E. als Doppelbezeichnung 
durch zwei Gaue zu werten. D ie erweiterten Formen sind unten besprochen (s. u. S. 47). 

! : E 9 enthält aller Wahrscheinlichkeit nach zwei an sich unzusammenhängende Titel, von 

denen der erste j ~ 5iJ auch in G IV genannt ist. B gibt dafür 1 Q 5ij, was vermutlich ein 

Schreibfehler ist und M.f-b1vt-'I lauten sollte. Allem Anschein nach nicht damit verwandt ist die 

Angabe in J I ~ 5iJ ~ t g j C c. 7). Der Titel ist wohl grundsätzlich blµ-f;wt-<f !;!wt-lbt 

„Verwalter (der Besitzungen der) Königstotenstiftung von !;!wt-lbt" zu lesen. Letzteres wird 
„Kuh-Haus" übersetzt•) und im Westdelta lokalisiert. D ie Nachweise setzen in der Ersten Dyna-

1) Siehe dazu GonotCKE, KOi1iglidu /,11,hriflm n111 dem Allm Rtüh. 
2) GAR DIN.CR, Tht JJ?ilbour Papym11166 f., wo aber der Umstand der Bebauung eines Grundes übermäßig betont 

ist ; vg l. ferner MALININ6, ßiOr 8 ( t 9S 1) 64 ff. und HßLCK, !vfaltrinlitll ~pr iigypliNhtn ll?ir/J,haflsgu,hkhlt 24off. ; 
in diesem Zusammenhang ist auch der Gebrauch von tjJlj als Bezeichnung des "Pacht-Bauernu. d. h. dem auf 
dem unveräußerlichen tbt-Land Sitzenden zu nennen; zu diesem siehe auch GARDlNER, }EA 27 (1941) 2 1 f. 

') D ie \'Qcrtung von H E.LcK, Unler111rb11ngt11 Z/I dt11 ßtamttnlilt/11 dts A/1111 Rti<bs 79, daß l;~/-t/;I den Titel 
/Jl:l-/Jwl ersetzt und daß dies anzeigt, „daß A1Jn bestimmte, noch nicht zu einem Gutskomplex zusammengefaßte 
Felder verwaltet hat0

, läßt sich kaum folgen, da /J/el-'bl in einer Reihe von Fällen mit /J~l-/;1111-'/ gemeinsam 
auftritt. 

')s.o. s. 16. 
1) Die Lesung '~l-11 ist nicht cindeucig, wird aber durch die Form des Zeichens nahegelegt i daneben wäre 

auch an 11;1 „Ackcrland0 zu denken, wie es Url:. 1 286, 13 gebraucht ist. Eine derartige Lesung würde mit dem 
femininen brl-111d111 besser übereinstimmen als tJ;/-IJ. Das Fehlen der eigentlichen .Landbezeichnung in Ur/:. I 
2831 is ist durch die ausschließliche Nennung als Rechtstitel bedingt. 

•) D ie Angabe ist auch sonst reichlich unklar, da nicht ersichtlich ist, w ie d ie einzelnen Elemente mit
einander verbunden sind. Es ist auch möglich, daß H 3 mit J 1 3 zusammengehört, doch läßt sich keine Sicherheit 
in der Frage gewinnen. 

1) D ie Lesung folgt der traditionellen Form; tur die vermutlich bessere Lesung /;1ml siehe S. 2,: Anm. 4. 
1) K••LONY, op. ril. II 778. 
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stie mit ~ 5iJ ein 1), was auf einen selbständigen Verwaltungsdistrikt hinweist, wie wir es auch 

in J I finden. Diese Nennung ist der späteste Hinweis auf eine administrative Selbständigkeit in 
Form eines <t}. Die mit M/11 gleichzeitige Inschrift des Pbmfr nennt kein <t}, wie auch fast alle 
Belege bei M!11 und sämtliche späteren'). Während bei dem frühen Gebrauch die geographische 
Bedeutung eindeutig ist, scheint bei den Belegen der VI. Dynastie eine grundsätzliche Bedeu
tungsverschiebung eingetreten zu sein, falls nicht überhaupt ein anderer, wenngleich ähnlich aus
sehender Titel vorliegt. Die veränderte Auffassung findet sich zuerst bei '[], indem dort l11d-rf 
l;wJ-ll;t deutlich ein Versorgungsamt bezeichnet, wie es auch bei den beiden Belegen aus dem 
Teti-Friedhof') offenkundig ist. Daneben haben wir zwei Stellen, die sicherlich nicht als Ver
sorgungsamt aufgefaßt werden können und vermutlich den frühen Gebrauch als geographischer 

Ausdruck fortführen'). Wir haben somit zwischen zwei Verwendungen von ~ zu unter

scheiden, die völlig verschiedene Bedeutung haben. Ursprünglich die Bezeichnung eines be
stimmten Gebiets, kommt daneben in der V. D ynastie eine ähnlich aussehende Bezeichnung der 
(königlichen) Herdenverwaltung auf, wobei ein Zusammenhang möglich, aber keineswegs ge
sichert ist. 

Als geographische Bezeichnung kommt l;!wl-1/;t in der Form ~ : ~ ~ @ in religiösen 
Texten vor und steht in enger Verbindung mit dem Butischen Begräbnis'). Es ist dies die einzige 
Form, in der die Bezeichnung nach dem Alten Reich gebraucht wird. 

Die Lokalisierung von /fivt-lbt ist durch die Verbindung mit dem Burischen Begräbnis 
gegeben, so daß die Lage im nordwestlichen Delta als gesichert angenommen werden kann. 
Größere Genauigkeit läßt sich mit dem vorhandenen Material nicht gewinnen•). Gleich Buto 
hat auch l;!1vt-lbt ursprünglich administrative Selbständigkeit besessen, die aber im L~ufe des 
Alten Reichs verlorenging. 

~ ~ t r; .} ~ wird auch in H 1 genannt, wodurch die E inbeziehung der Disrrikt
angabe gesichert ist'), was eine Lesung !Jrp nww •t} z.IJlt verlangt. Die Übersetzung des Titds als 
„Leiter der Jäger der Wüste" kann als sicher angesehen werden. Die „Wüstenverwaltung" ist 
auch bei Pl;rnfr mit der Spezifizierung z.fllt /11111/f genannt•), was hier vielleicht ausgelassen is~. 
J UNKER übersetzt wohl „westliche Wüste", betont aber, daß dies nicht als summarische Bezeich-

1) PETRIE, Royal Tombr 1 pi. XX, lj; MONTET, KEM! 8 ( 1946) 196f.; PETRIE, Abydor Il pi. XVI. 
1) BoRCllARDT, Dar GrnbdmJunal du Königs Ne-ustr-rt' 113; MARll!.TTE, A1n1lnba1 C 2s; JUNKER, Clz.a 

VJU 69, 71; ASAB 43 (1943) j07, jo9f.; 5Tß!NDORPP, Grab du Ti 89, 9! · 
') ASAB 43 (1943) io7, so9. Der eine Titeltriigcr ist daneben lmj-rl /11-1/ 11b, der andere lmj-rl rbl-{llp, 

beides ausgesprochene Versorgungsämter. 

") In der Titulatur des Wsrl:lf-'n/J {BoRCHARDT, J\le-ustr-rt' 113) ist ~-: ~ i i ~ ~ !J ~ <::)o> ~ n; 
vermutlich als Titeleinheit zu betrachten, will man nicht zu Emendicrungcn greifen. Ohne diese ist 

~ ': lJ ~-= ra 'lAJo als Apposition zum vorhergehenden Priester.amt zu verstehen. Da die Gottheit schwer

lich als „Vorsteher" bezeichnet ist, muß hier IN R{l)~l:bvl·l~I „im Gesamt(gebict) von J:lwl·lbl0 21u1att des ver· 
lockenden aber sinnlosen *lmj-rl ~wl-lbl gelesen werden. Ahnlieh liegt die Situation bei •ldw {JUNKER, Gi~a 
Vlll 69), wo der angenommene Titel zwischen den trnditioncll mdw-r/J.il "'fw11-la1111wl und /111j-r/ wd-111d1 11bl 
gelesenen juristischen Titeln steht. Daß in einem solchen Zus:immenh;tng ein „Versorgungslitcl11 sinnlos, oder 
zumindest befremdend, wäre, braucht nicht besonders nusgeführt zu werden. 

') JUNKER, M D!K 9 (1940) 11; Pyr. 189a; BoRCll.ARDT, Dar Grabdt111'.111al du Kö11ig1 Sal/111-rt' II 118 u.a. 
•) Es ist vielleicht an das Gebiet von Chemnis zu denken, doch ist dies kaum mehr als eine Vermutun~. 

') Es ist auflallig, daß <c/-~ml als Distriktangabc vor dem dazugehörigen Titel gellllnnt wird. 
') JUNKER, ZAS 7! (1939) 72. 
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nung der Libyschen Wüste zu werten ist, sondern vielmehr als Hinweis auf das Wüstengebiet 
des libyschen (3. umerägyptischen) Distrikts anzusehen ist. Dies kann wegen der vorangehenden 
Nennung dieses Distrikts mit großer Wahrscheinlichkeit auch für die vorliegende Nennung an
genommen werden. Inwieweit dies auch für spätere Nennung') von <g-z11Jt zutrifft, läßt sich nicht 
erstellen. Da Z"'' eindeutig auf ein Jagdgebiet verweist, kann nicht die eigentliche, unbelebte 
Wüste gemeint sein. Dazu kommt ferner die Unsicherheit über die einstige Ausdehnung des 
libyschen Distrikts, wobei insbesondere die Einbeziehung des Wadi Natrum wohl verlockend, 
aber äußerst problematisch ist. Zu /Jrp mvw, vgl. !11Jj-rl mv1v bei SELIM H ASSAN, ibid. und für den 
späteren Gebrauch siehe 117b. n 218, 21; GAR DINER, Anüe11/ Egyptian Ono111aslica I 89*'). 

]: j (C ~ ~ ß ~ ~ in E 10 liegt in gleicher Form auch in G V vor : b#-'bl-11 /!rl-111dw 

<g ~ „Verwalter von <bt-Eigentum an dienstbar gemachtem Land (im) 2. umerägyptischen 
Distrikt". Zu b#-'bt-tl (oder vielleicht besser /Jl)!l-<bt-lbt) vgl. oben S. 29f.; zu /!rt-111dw, das das 
vorangehende - bestimmt, siehe oben S. 16. Es ist dies das einzige Amt, das M/11 im Distrikt 
von Letopolis bekleidete, was zeigt, daß der Schwerpunkt seiner Tätigkeit mehr im nordwestlichen 
Delta lag. 

K: j :' ~ ~ ~ ~ t kommt nur in E 11 vor. Die heute allgemein akzeptierte 

Auffassung der Angabe fußt auf der Erklärung von JUNKER') und besteht in einer Gliederung 
in drei Titel : „Landleiter" - „Verwalter des Ackerlandes" - „Vorsteher der Aufträge". 
Anschließend daran wird eine Angabe über das Amtsgebiet angenommen, die unterschiedlich 
interpretiert wurde. Auf Grund dieser Angaben wurde von JUNKER ein Unterschied in der Ver
waltung von Ober- und Unterägypten postuliert, der weitgehend akzeptiert wurde. Danach 

werden j ~ ~ als oberägyptische Titel angesehen, die in j y ~ ihr unterägyptisches 

Gegenstück haben. Diese Erklärung der Angaben führte dazu, für M/n auch eine oberägyptische 
Tätigkeit anzunehmen, was mit seiner sonstigen Tätigkeit im Delta im Widerspruch steht'). 
Dies wird besonders deutlich, wenn man den Zusammenhang berücksichtigt, in der die uns 
beschäftigende Angabe genannt ist. Davor findet sieb eine Nennung des 2., danach die des 3. 
und 4./J . unterägyptischen Gaues. Um diesen Ungereimtheiten zu entgehen, hat man versucht, ......_ 
die Distriktangabe l auf Unterägypten zu beziehen, was aber nicht angängig ist. 

Zwn Verständnis der Angabe ist es notwendig, das verwandte Material z:um Verg leich heranzuziehen. Als 
solches sind zu nennen: die Angabe in dem biographischen Teil (C 1- 2): 

1) LD ll 100; SELn.t HASSAN, Extavalio111 al Ciz.n V 6 1 - VII 49lf., wo aber 'd-z.111/ als Titel erklärt wird; 
so auch l<.APLONY, op. riJ. lJ 1061 f. 

') Die Frage wäre zu untersuchen, ob 11111 nicht auch als , ,Fährtenmann", d. h. als Führer in der WUstc, 
zu verstehen ist. 

8) ZÄS 15 (1939) 75fT.; gefolg t von H ßLCK, U11ter111,h1111gm Zl' 1/en ßea1JJ/t11Jile/11 der Allen Reühr 78ff.i 
FtSCJIBR, Dmderah in Jhe Old Ki11gdo1N 2 ,: lf. 

' ) Bedenkt man die Umcrschicdc, die • llcm Anschein nach zwischen Delta und Obcrigyptcn bes12ndcn 
und wie sie so trefflich in Sinuhc B 4 3 charakterisiert sind, kann man mit Recht bczwc.ifcln, daß Delta.leutc in 
leitende Funktionen im Silden eingesetzt wurden, da vielleicht mit Ausnahme der V. Dynastie die Einstellung 
des Königtums betont „obcrigyptisch11 war. 

' 
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ferner die Titel des Njsll'l-11fr1
), des Sr/-k/ (1)1

), des Kl-b11t'), des 'l1tl}' ) und des IV~m-kl'). Diese f11nf .Männer 
~allen c111c. fas~ tdenuschc Laufbahn, w~zu als wdtcrc Gemeinsamkeit kommt, daß, bis auf den ersten, sie alle 
10 der Provinz ihre Gräber anlegten. In diesem Zusammenhang sind ferner die Tiiel des Sn„•) d N H ') d 
des N11-/Jfl·l:I'), gleichfalls alles Provinzgräber, zu nennen. • es J~ - 111 un 

Da di~ Angabe in C 1- 1 etwas ausführlicher als die anderen Angaben ist, soll sie als Grundlage der Unter· 

suchung ~'~.nen. Als erstes El~mcnt ist dort ~ T":' genannt, das in E 11 aJs T-:S '-1 umgestellt ist. 
MASPERO ) u~rsctzt~ es als „gu1dc des dcux pays", das 11:1lgcmcin übernommen wurde 1'). ln d;n anderen Titula
turen findet sich~ rn folgenden Verbindungen: 

Nj111•t-nfr: 

A) ~ ~ l1I ~ 
fj 

t~ 
V 

t~ fj 
Do 

fj ~ e i 
11- ~ fj ~ 

V 0 11-Do 
1+ -

1+ 

C) l1I ~ = e to\. 11-
V 
~ tJrJi~1+ 

B) 

D) 

~ ee 

~ t~ 
~ 
~ 
11-

1 + 
~~ to\. ';;' ~ 
eriri~~ _:r+ 

Auf den ersten An~lick wirkt die Situation völlig verwirrend, da lll2in den Eindruck gewinnen kann, daß die 
Elemente unbeschrankt austauschbar sind. Wieweit dies zutrifft, kann erst ein Vergleich mit den anderen In
schriften zeigen. Wichtig ist, daß ~ am Ende genannt und von 1 -fä- gefolgt wird. 

Srf-kl: KJ-/ptt: ,/nJj: 

t ~ ~ ~ ~ ~ +i ~ = = = tJ!J 00 V tJ ~ \. ~ 0 @<> t~ 
~ e 0 C> 

.J> 0 1 li~ V 000 

= - rn V ~ + Do 
Do 
~ 

') )UNKER, Glt,a 111 163 ff., insbesondere Abb. 23. 
1) DAv1es, &xi: Tombs of S/xileb Said p. tof.; pi. XVll. 
') MACKAY and PETRIE, ßahrei11 and Htman1itb pi. XXV. 
4

) P ETl\11!, Dubarbth pi. VI. 

') LD II 110. 

') PETRIB, Dtsbasb<h pls. XVI ff. 
') LD ][ I OJ . 
1
) i'El'Rlll, Dtsbasb<h pi. XXIX. 

W~m-kl: 

~ ~ ~ ~ t6lf = = = 1n L.19 
~ V 88 t \. -= Do .,... 

r-1 8 0 

l~~J 

') JA 1890, 342 - .S111du .Sgplitnnu II 23J. 

Cö11 ") Wb. IV 288 11 „Leiter des Landes:•; KEES, Alliigplistb< Provint,ialvtrwolt1u1g 11 (No,hr. AJ:ad. d. Wiu. 

1 A., P!rl.~hi.~t. ,KI. 1933). ,:831f., wo die Tuefangabc von M111 E 1 1 mit „Gauhcrrscher, Lnndlcitcr Vorsteher 
<er u1trägc Ubcrsctzl ist. ' 



34 

Nach ibid. pi. X ll : ~ 

= +a 
000 
-1 

-
auch: YO~Q~l:::; ~ 

Sdw: 
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+@m.1'~~ = l~ .:~ =~ 

~= ~~ '=~Q~:!:=-~ 

N1-b1P: ~ ..,-
+ 
0 = • 
~ 
V 
Oe 

.....,, 

~ 
= 
11 
i-t 

In der kürzesten Verbindung tritt ~ nach /111}-rl 11111w-111wl auf. Dieselbe Verbindung ist deutlich bei 

Srf-kl und >/nl}, bei den anderen Inschr;en jedoch weniger auff:illig. Der Titel ~ !j!j!j wird allgemein 

/111}-rJ 11111111 gelesen und als „Vorsteher der Festungen" erklärt, wobei das seit dem Neuen Reich belegte 11111~11>1 
die Grundlage bildet'). Die verwendete Hieroglyphe wird als Abbild einer Festung erklärt, jedoch mit der Ein
schränkung, daß die Zinnen in die Hieroglyphe~ umgedeutet sind 1). Bctnchtct man jedoch das Zeichen gc~u, 
so ist es m. E. schwierig, darin eine „Fcstungu zu schcn . .Abgcschcn von der eigenartigen Bekrönung bleibt nicht 
nur der seitliche „Anhang" unerklärbar, sondern auch die Innengliederung, da es nicht als Baustruktur an
gesprochen werden kann. Die Zweifel werden weiter verstärkt , wenn man die im Zusammenhang gcn2nnten 
Titel berücksichtigt. Weder i111j-rJ wpl noch imj-rl nswl}w will zu dem postulierten „Vorsteher der Festungen" 
pusen. Nicht weniger verwunderlich sind die gcognlphisc.hen Spezifizierungen, die wir für die Tüclträger genannt 
finden. Bis auf einen Fall') sind sie alle in Obcri.gypten tätig gewesen, und m2n kann wohl mit voller Berechtigung 
die Frage aufwerfen, wie eine Anhäufung von „Festungen" in diesem Gebiet zu deuten wäre'). Sieht man a~ 
die Möglichkeit einer parallelen Titelbildung zu /111}-rl hll/IP-lllWI _ , des >/nl} in dem Titel /111j-rl z.I J(>t ~ ::! 9J 
des N11-bft-/i:J, so wird die postulierte Nennung von Festungc1'l m. E. unhaltbar. Die Parallele weist vielmehr auf 
die Verwaltung einer Form von Landbesitz, was mit den anderen .Ämtern der Titelträger, insbesondere dem des 

/Ji:J-/Jwl-'I „Verwalter der Königstotenstiftung", zusammenpaßt'). 

Die aufgezeigten WjdersprUche fallen, wenn der T itel ~ G e f1 nicht als ,,Vorsteher der Festungen'', 

sondern als 1111}-rJ 111imv „Vorsteher des Wcidclandes0 gelesen wird. Die Angabe ist m. E. identisch mit dem auch 

J111j-rJ "" gelesenen Titel•), wobei d ie Hieroglyphe l[j das an die Wüste angrenzende Fruchtland zeigt. Die Be
zeichnung selbst ist etymologisch mit 111Jti „weiden" bzw. 111imJJ „Hirt" zu verbinden und liegt vermutlich in 

1) Wb. ll 82, 2ff.; KEES, 10<. <il. 187. 
') JUNKER, Glz.a III 172; AL. BADAWY, Le de11'gll archil"lurol tbet !tt antien.t Egptit111 6df. 
1) JUNKER, Ciz_a lll t14f.; vgl. auch F1sc11BR, JNES 18 (1919) 134f. 
') Die Fragwürdigkeit der Obersetzung „Festung0 und der sich daraus ergebenden Existcm von Festungs„ 

anlagen im obcrägyptischen Raum wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß für die einzig gesicherte 
Festung in Oberägypten im Alten Reich, nämlich Elephantine. dieser Ausdruck nicht gebraucht wird. Die 
Verweser nennen sich vielmehr /mj-rJ rJ- cJ .,Vorsteher der TUröfl'nung"; vgl. dazu Kees. Zu tinigm Fatba111-
drlkkt11 der a/1ägpli1<1Hn Pro»i11z_ia/11<rwalt11ng, ZAS 70 (1934) Sjff. 

') Dies gilt auch für den Titel lmj-rl niwt m/wl des Srf-kl oder z_/ (>rj·•'db-pr des Wbnt-.1:1, die beide mit 
Landbesitz zusammenhängen. Man kamt wohl mit einiger Berechtigung annehmen, daß die Laufbahnen ~gypti
scher Beamter des Alten Reiches im a.11gcrncinen kontinuierlich verliefen und drastische Veränderungen nur 

in Al.lsnahme.Bllen vorkamen. 
1) Vgl. dazu JUNKER, Ciz_a V 12. 
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Pyr. 744 a. vor 1). Dieses „ Weideland" ist m. E. grundsätzlich als kultivierbares Land anzusehen•), das jedoch nicht 

in Fcl~er .gegli~dcrt ist, son~er~ n~h eine. Art „Freiland" ~ildct. Darin ist es parallel zu sbJ (OOß)'). das vor· 
nchmhch 1m spaten Alten Reich 10 diesem Smne verwendet wird. Besonders im frühen Ahen Reich, in manchen 

Verwendungsarten abcc auch noch in sp:itcrcr Zeit, finden wir das \'\/cidcland als :;: HER oder = - bc· 
zeichnet. Ein klarer Beleg ist z.B. G1t1FF1T1t1 Bmi Haran II ; 1 30, wo es in Verbindung mit der Viehlieferung ge· 
nannt wird'). Die Lesung des Zeichens ist aller \'\/ahrschcinlichkcit Piii, das wir auch in M/11 D 9 genannt 

finden ili). Daneben finden wir es auch in dem Titel J ':9, der am Anf.ing der uns beschäftigenden Stelle in E 11 

steht. Schließlich kommt - in der Titulatur eines gewissen "/~jaus der frühen IV. Dynastie vor•). wo es in Ver-

bindung mit ::! Steht: ~ i:p :::! =- t ~ '!?' r ~ ~ = l f, wo es als rflll „Weide-" oder 
„Frdland'" zu verstehen ist . 

In dem Titel j ":" liegt dasselbe Wort vor, weshalb m. E . {11µ-t}Jtt „Ve;_,alter des Weide

landes" oder „Freilandes" zu lesen ist, wobei ich es offenlassen möchte, ob """' die rechtliche 
oder physische Natur des Landes anzeigt. Darin aber ist {11µ-efltt grundsätzlich ~rwandt mit den 
beiden glcichgebildetcn Titeln {1/µ-/J1vl bzw. Ml-/11vl-'I und b*1-'bt. Die Verwandtschaft mit den 
beiden anderen Titeln beleuchtet den spezifischen Charakter der Bezeichnung als Verwalter von 
einer bestimmten Art Land bzw. Landbes.itz, was die traditionelle Auffassung der Bezeichnung 
als „Gaufürst" ausschließt'). Diese Übersetzung wuide bereits von JUNKER (ibid.) abgelehnt, 

1) Der Plural nnYw ist wohl schwerlich als Bezeichnung des (an sich singularischen) Grabes zu verstehen 
wie dies SETHE, Obtrstlz.1111g 1md Kommmlar m 383 und IV 14 f. vorschlägt. ' 

') Dies läßt sich aus der Tatsache der Verteilung ab1eiten, die nur bei kultivierbarem Land sinnvoll ist. 
1) Deutlich in Urle. 1 29s, s; 296, 1; vgl. dazu MONTET, Sdnu de la vie privle s ff. 
') Vgl. dazu juNKER, Clz_a V Soff.; ll!ONTET, op. eil. 126ff. 
') F1sc1-1ER, Dmdtrah in tht O/J Ki11gdom 313 bcfUrwortet eine Unterscheidung von - und llHI, zumindest 

fUr das frühe Alte Reich. Ersteres will er spt, das andere (/JIJ lesen, wobei er sich auf einen Hinweis in GAIUllNER, 
Eop1ian Gra111111ar, Sign Lisl Aa. 8 s1Utzt. Nicht nur die Lesung unterscheidet er, sondern auch die Bedeutung, 
und erklärt spl als „Gau(e)" und cfJ/J als „Feld". Wihrcnd diese Unterscheidung wohl grundsätzlich zu Recht 
besteht, ist dJIJ jedoch als „Weideland" und nicht als „Fcld0 zu verstehen, wie sich aus der Verbindung mit 
der Vichwirrschaft (Beni Hasan I pi. XVII) ergibt. Andcserscits erscheint die Unterscheidung der beiden Wörter 
ausschließlich auf Grund der Zeichenform ungenügend, da zumindest in der VI. Dynastie in Pyr. 14na eine 
Vermengung der beiden Zeichenformen deutlich ist. Soweit überhaupt eine g raphische Differenzierung be
absichtigt ist, liegt s ie m . E. in dem Umstand, daß - ein in sich geschlossenes, BIBI aber ein unbestimmtes 
Gebiet bezeichnet. D ies bedeutet aber, dnß beide Schreibungen fUr dJIJ „ Weideland" verwendet werden können, 
indem ersteres als Art Land innerhalb eines bestimmten Gebietes, die zweite Form aber als generische Bezeich
nung zu werten ist. 

') MoGENSBN, La Colle<tio11 de Ja C(Jp101hlq11e Ny Car/sbtrg pi. 9l A 9l· Ftsc11eR, op. <il. 16 Ubersctzt den 
Titel „Jeadcr-of-thc-land of thc nomcs of Uppcr Egypt, ovcrscer of a half (of thc Delta), 111111 (?) of the nomes 
of the Northland". Er übernimmt dabei die von GROSBLOPP, ASAB 44 (194s;) 302 vorgeschlagene Lesung 
1"111 für das Zeichen ~,abweichend von der von JuNKER. Ciz_a V 48 (auch Clz_a XI t99ff.) vorgeschlagenen 
Lesung swlw, der den Titel „Vorsteher des weißen Hauses und Landesleiter der obcrägyptischcn Gaue - Vor· 
Steher des gs-pr und sw/UJ in den untcrigyptischen Gauen" liest. Die GRDSELOPFschc Lesung läßt du dem 
Zeichen beigegebene lautliche Komplement m unberücksichtigt, das auch JUNKER nicht mit dem Zeichen ~ 
verbindet, sondcm als Präposition erklärt. Da grundsätzlich ein paralleler Aufbau der die beiden Landeshälften 
betreffenden A~gabcn a~gcnommcn werden kann, ist auch diese Lösung nicht annehmbar. Vielmehr ist ~ 
als orthographische Variante ru 1/111 zu werten, wie }BA s 1 (196s) 2ooff. gezeigt wird. 

Die von )UNK.ER gegebene Obersetzung „Gau" flir -, die auch FiscuE& übernimmt, ist m. E. nicht 
•~ehmbar, da nach JuNKER (ZÄS 75 (t9j9) 77) ~ „den Gauleiter" bezeichnet, „in dessen Hand die allgc
me~ne Verwaltung seines Bezirkes liegt'". Dies wUrde, auf die obige Obcnetzung angewendet, bedeuten, daß 
"/t_1Verwaltcr von ganz Agyptcn war. Es ist vielmehr dJtl .,\'Qeideland" zu lesen, wodurch der Titel sinnvoll wird. 

7) M.ASPERO, '"'· dl. 343 „regent de canton"; Wb. I V 98, 19 „GaufUrst"; KEES, Pro11ü1z/al11trwa/11111g Tl s83 

,,Gauherrschcrrt. 
„ 
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der '[ s;:' mit „ Verwalter des Ackerlandes" wiedergibt. Da er aber bestrebt ist, einen durchgehen

den Parallelismus in der Verwaltung der beiden Landeshälften aufzuzeigen und dabei j ":"als 

oberägyptisch ansieht, hält für ihn der j :;:' „uneingeschränkt die Verwaltung sämtlicher 

staatlichen Liegenschaften". Da jedoch bei M/11 j 7 nicht als oberägyptischer Titel gewertet 

werden kann, wie noch gezeigt werden wird, und l;fr.1-t]ltt wohl die Verwaltung eines bestimm
ten Typs von Land ausdrückt, nicht aber auf „Besitzungen" verweist, kann diese Erklärung ab
gelehnt werden. f;ifr.1-dltt bezeichnet den Verwalter von „Weide-" oder „Freiland", was in 
keiner Weise mit einer Gauverwaltung zu identifizieren ist. In seinem Charakter ist die Be
zeichnung grundsätzlich mit dem späteren '11!)-rl 111i11111 zusammenzustellen, wobei jedoch ein 
gewisser Unterschied darin besteht, daß die ältere Form mehr die rechtliche, die jüngere mehr 
die physische Natur des bezeichneten Landes betont'). 

Das zweite Element in der einfachsten Titelverbindung ~ wird 1!111w-t1 gelesen und mit 
„Lmdleiter" übersetzt'). Dieser ist nach JuNKER der „Gauleiter, in dessen Hand die allgemeine 

Verwaltung seines Bezirkes liegt", wobei der Titel als oberägyptisch angesprochen wird, mit ~ 
als unterägyptischem Gegenstück. Da es auffallen muß, daß z.B. NjJ111t-1tfr auf seiner Statue nur 
den Titel /11!)-rl 111pt, nicht aber den angenommenermaßen höheren Rang des 1!111111-tl nennt3), 

scheint eine eingehende Untersuchung der Bezeichnung angebracht. 

Unsere Aufgabe muß es vor allem sein, die wörtliche Bedeutung der Bezeichnung zu erstellen und die Zu
sammenhänge mjt anderen Titeln zu klären. Grammadkalisch scheint slmw-IJ völlig eindeutig ein nominal 
gebrauchtes Partizip eines transitiven Verbums mit abhängigem Objekt zu sein. S/111 im Sinne von „führcnH 
bedarf keiner Substantivierung, doch liegt die Verbindung mit Personen als Objekte in der Natur der FUhrungs
idee. Der Gebrauch mit unpersönlichen Objekten ist wesentlich beschränkter. In Verbindung mit „Land" im 
Sinne von „leiten, verwalten" nennt Wb. IV 286, 14 vor allem P.Jr. 9s2d; 1678a; Urk. IV 2so,8 {249, 15). Die 
beiden letztgenannten Stellen aus den Hatschcpsut-Inschriften sind Infinitive, wobei die Parallele mit bJk l;J1111J 

hervorgehoben werden muß. Letzteres wdst auf die Dienstleistung bz.w. das Resultat einer Dicnstbarmachung; 
im Hinblick auf den zu erwutenden Pantllclismus ist für 1/1111 JJw eine ähnliche Bedeutung von Haus aus zu ver
muten ' ). In Pyr. 952d besteht der Parallelismus zwischen 1/m-IJ und u1/N1/r111, was aufschlußreich ist. IPp in Ver
bindung mit Personen hat juristische Bedeutung und drUc.kt die Erstellung bzw. Abgrenzung von bestehenden 

1) Die Besitzlage des 111i11w-Gebictes ist nicht genau erkennbar. Es muß hervorgehoben werden, daß in 
den Fällen, wo eine Verbindung mit obcrägyptischcn Vcrwt.ltungsdistrikten angegeben ist, immer das undefinierte 
minw steht. Im Gegensatz dazu ist bei Njwl-1tfr die das Ostdelta betreffende .Angabe 111inw-111111J als Königs
besitz spezifiziert. Bei '/ntj, wo auch 111i1tw-111wl genannt ist, fehlt eine Dist riktangabe, doch kann man wohl 
die in seinem Grabe abgebildete Erstilnnung einer Festung als Anlaß nehmen, sein Tätigkeitsfeld im östlichen 
Delta anzunehmen; vgl. dazu Goeo1cKE, Revisla dtgli S111di Oritnlali 38 (1963) 193ff. 

') juNKl!R, ZAS 15 (1939) 77 i MASPßRO, loc. fit. 343 Ubcrsetzte „guide du pays"; KEES, Provitrz.inlvtnMltrmg 
II 584 gibt dafUc „Landleiter" und sieht darin eine Vorstufe „der ersten faßbaren bcAmtcten ,Gaufilrstcn' in 
Oberägypten". FtscllER, op. fit. 12.7 sieht darin gleichfalls einen Nomarchcn, wenngleich er die wörtliche Be
deutung der Bezeichnung mit ulcadcr of the Jandu wiedergibt. 

') JUNKER, C!z.a lll 186f., Abb. 32. JuNKER will die aufflUligc Beschränkung in der Titelangabe, die man 
als Widerspicgel der Wichtigkeit der Bezeichnung ansehen könnte, dadurch erklären, daß „er dieses .Amt nicht 
nur in einigen Gauen als deren Leiter ausUbtc, sondern auch zu Sonderaufträgen in verschiedene Teile des Landes 
gesandt wurde". Während für die zweite Annahme keine Argumente beigebracht werden können, wirkt die 
erste sehr problematisch. Man müßte voraussetzen, daß einer befristeten Kornmissionierung größere Bedeutung 
zukam als einer selbständigen Distriktvcrwaltung, was wohl kaum möglich ist. 

•) Dies wird durch das Urlr.. IV 249, 14 vo«usgchcndc psll Nblj noch bcsiiirkt. 
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Rechtsansprüchen aus 1). Gleichfalls juristisch-administrative Bedeutung hat Pjr. 1678a- b: ,,Nachdem er kam 
verwaltet er die Liegenschaften und 1/111 die Gründungen und befiehlt er denen, die im Nun sind. „ In diesen Bei: 
spielen ist die juristisch-administrative Verwendung von 1/111 deutlich, wobei es in Parallelismus mit 111p die 
Erstellung von Besitzrechten anzeigt. 

Objekt von 1/111 ist 11, die generische Bezeichnung rlir „Land". Es liegt in der Natur des Ausdrucks daß 
damit keine Vorstellung einer Begrenzung verbunden ist. Dadurch aber ist der Terminus grundsä;zlich 
ungeeignet, als Bezeichnung eines abgegrenzten administrativen Bezirks zu dienen, da dieser wohl „L'lnd" ent
hält, darilbcr hinaus aber erst durch die Begrenzung geformt ist. ,,LandJcitcr•', oder richtiger .,Leiter von Land'' 
kann somit keine administrative Bezeichnung sein, da es keine Verwaltungseinheit nennt'). ' 

Betrachten wir nochmals die Verwendung von 1/m, so finden wir das Vcrbwn in Verbindung mit Sach
werten in der Bedeutung „verteilen", „einteilcn°. In diesem Sinne kommt es insbesondere in Verbindung mit 
Opfcrgabcn o.ä. vor; ,·gl. dazu Wb. IV 287, 1; 289, 1-3; SF:rne, op.<il. lV 333 ').Die Bedeutung ist wohl der von 
wp ähnlich, hat aber nicht die juristischen Implikationen dieses \1*'ortcs. In Verbindung mit /J ist entsprechend 
,,Land verteilen'' zu Ubersctzcn. Ein Titel *1lmw-tJ würde entsprechend ,,Verteiler von Land" bedeuten. Da dies 
aber eine Selbständigkeit der Handlung voraussetzt, die bei einem :Mitglied der königlichen Verwaltung, ja selbst 
bei einem Angehörigen des ligyptischcn Staatsaufbaus, knum vorstcl.lbar ist, kann --S nicht als Beamtentitel 
gewertet werden'). 

Wenn es somit in der Natur von 1!111-tl liegt, daß es nicht die Tätigkeit eines Beamten be

schreiben kann, so muß ~ als Bezeichnung eines Ereignisses gewertet werden, das als „L.ind
einteilung" zu verstehen ist'). Diese Deutung von 1!111-tl hilft wesentlich zum Verständnis der 
Titel, mit denen zusammen der Ausdruck genannt wird. Es bezeichnet in derartigen Zusammen
hängen das Ereignis, bei dem ein bestimmtes Amt ausgeübt wurde. Dadurch wird die Titulatur 
des >fzj als „Vorsteher des Schatzhauses bei der Landverteilung des oberägyptischcn Freilandes 
und Vorsteher der Verwaltung (g1-pr) bei der Verteilung des Freilandes von Unterägypten"•) 

1
) Zum juristischen Gebnouch von wp siehe GOEDICKE, MIO 8 (1963) 333ff. Es ist wohl SET11B, Obtr

relz.~111g 1111~ Ko111111e~1lar IV 23~f. zu folgen, wenn er 1/111-IJ als einen Ausdruck der Herrschaft als Götterkönig 
a~s1cht, w~e auch m der ' 'On ihm ~tont.cn Parallelität von 1/111-tJ und rm11~pt, die aber hier nicht berücksichtigt 
wud, da die Bedeutung zu unklar tst. Die Übersetzung 0 (dcr) den Himmel 1rug0 mit Hinweis auf die Rolle des 
S~hu paßt in ~c~er \'/'.eise in den Zu~am.men?ang und könnte im besten Fall eine Pseudomythologisierung sein. 
Viel wahrsehemhcher ist, daß rm1t, wie die bc1dcn nachfolgenden Verben, eine bisher nicht aufgezeigte juristische 
Bedeutung hat, die vielleicht in der Landbezeichnung rmnjl (vgl. Wb. 11 411, 1; GAROINER, Tbe Wilbo11r Pappm 
ll 19 ff.) sich widerspiegelt. 

. '> .. Die Möglichkeit einer Titelentwertung möchte ich grundsä1zlich ablehnen. Wohl ist die Bezeichnung bc-
r~u~ fruh nachweisbar (KAPLONY, op. rit, 43 J f. nennt sechs Personen, die diese Bezeichnung führen), doch bleibt 
sie immer selten, so daß schon aus diesem Grunde eine Bedeutungsänderung unwahrscheinlich ist. \'l'cscntlicher 
aber ist der Einwand, daß dies einen Bedeutungswandel fUr JJ voraussetzen würde, f"tir den kein Anhalt vorliegt. 

SEn1s, ibid., war sich allem .Anschein nach der Schwächen der Obcrse1zung „der die Erde lciteleu für 
1/111 J/ bewußt und postuliert daher eine impliz..iene Bedeutung ,,die Menschen beherrschen". Dadurch aber wird 
der Akzent völlig verschoben, da // „Land" „Erde" bedeutet, was aber in keiner \X'cise die darauf lebenden 
Menschen einschließt. Diese sind lpjw-tJ „auf Erden Bclindlichc" was vercleutJicht daß a priori kc.in Konnex 
zwischen Erde und Menschen besteht. ' • 

•) Der Ausdruck 1/111 wJJ „einen Weg weisen'' (JP'b. IV 2.86, 11) is1 m. E. von der \'V'ichtigkeit der EimcHung 
der Reiseroute abgeleitet. 

') Bei alJcn Formalismen, die bei Titeln möglich sind, darf doch nicht übersehen werden, daß diese nichts
destoweniger eine wörtliche Bedeutung haben, die in Beziehung zu dem bezeichneten Amt stehen muß. Daher 
können Titel wohl Verwaltungs-, nicht aber Machtstellungen angeben, da dies selbständige Befehlsgewalt 
voraussc:tt.cn würde. Diese aber ist dem Herrscher immanent; sie kann wohl delegiert, aber nicht vcr.1ußcrt 
werden. 

') Es könnte ein defektiv geschriebener Infinitiv vorlicccn, doch ist m. E. eher an das aus den mathemati~ 
sehen Papyri bekannte 1/111 „Vertcilung11 (Wb. IV 290, 11f.) zu denken. 

') _Die Schreibvariante r~), zu::! (vgl. dazu oben s. 3! Anm. 6) läßt CS möglich erscheinen, daß - nur 
Dctcrmmauv ist, In der GcgcnUbcrstellung der beiden Tiitigkcitsbcrciche spiegeln sich Unterschiede in der 
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verständlich. Andererseits erklärt sich dadurch auch die Verwendung von slm-11 als Zusatz zum 
Titel 1111}-rJ 111imv-11s1vl „Vorsteher des königlichen Freilandes bei •lnlj bzw. das Fehlen dieser 
Angabe auf der Statue des Njswt-nfr, da eben kein Titel vorliegt. Die Erklärung von s/111-11 als 
Beschreibung des Ereignisses, bei dem bestimmte Ämter ausgeübt wurden, macht auch die 
unterschiedliche Formulierung bei M/11 C I und E i 1 verständlich. Als adverbialer Ausdruck 
der Zeit kann es vorausgestellt werden (C x) oder aber in direkter Verbindung mit dem während 
des Ereignisses ausgeübten Amt stehen (E x 1). Auf Grund der Parallelität zwischen blf:J-!!Jtt 
und 111!}-rJ 111imv-11s1vl ist s/111-ll als Spezifizierung des ersteren anzusehen und entsprechend „ Ver
walter des Freilandes (bei der) Landverteilung" zu überset7,en. 

Da 111!}-rJ ivpt in fast allen Belegen gemeinsam mit sJ111-ll auftritt, kann ein Zusammenhang 
angenommen werden. Darüber hinaus deutet in einer Reihe von Belegen die Schreibung auf 
eine direkte Verbindung zwischen 111!}-rJ wpt und s/111-1/. Der Titel 111!}-rJ wpt wurde von MASPßRO 
(loc. dt. 343) „directeur de l'adrninistration locale" übersetzt, wofür die wörtliche Bedeutung 
wohl wenig Anhalt bietet. Demgegenüber scheint „Vorsteher der Aufträge", das allgemein 
akzeptiert ist 1), durch die Bedeutung „Auftrag", „Kommission" von 1vpt gerechtfertigt. Wenig 
Übereinstimmung herrscht in der Wertung dieses Titels. Nach F1sCHßR, der darin eine Bemer
kung von KßBS weiterführt, war ilnj-r11vpt „the most essential of the titles of a nomarch du ring 
D yns. IV-V, the one which best summed up bis duties as a p rovincial administrator". JuNKßR 
hingegen sieht die Aufgabe des /11!}-rJ wpt dar in, daß er „alle besonderen Aufträge des Herr
schers ... für die Gewinnung von Material und Aufführung von Bauten" ausführte. Völlig 
anders ist die Auffassung von H ßLCK2) über diesen Titel. E r übersetzt „Vorsteher der Über
prüfungen" und verbindet dies mit dem Inhalt eines der Dekrete von Neferkauhor (Urk. 1 196,4) 
und Pepi II. (Urk. I 194> t )). 

Der weite Spielraum der Erklärungen bei einheitlicher Übersetzung des Titels ergibt sich 
aus der ungenauen philologischen Interpretation der Bezeichnung. „Auftrag" bezeichnet die 
Aufforderung zu einer bestimmten Leistung, sagt aber nichts über deren Charakter aus; es wäre 
somit notwendig, die Aufgabe des Auftrags zu spezifizieren, was die Nennung irgendeiner 
Tätigkeit erfordern würde. E ine nominale Spezifizierung durch Beifügung eines Genitivs würde 
nur die Herkunft eines solchen Auftrags nennen, aber nichts über den Auftrag selbst aussagen. 
Ferner ist vorzubringen, daß man bei der angenommenen Stellung des Mannes als Exekutor der 
königlichen Aufträge eine regelmäßige Nennung des Königs erwarten könnte"). Und schließlich 
muß eingewandt werden, daß 111!}-rJ ein Verwaltungs- und kein Exekutivtitel ist und man wohl 
nur schwerlich eine *„Auftragsverwaltung" wird annehmen wollen. Diese E inwände gelten nicht 
für HBLCKS Übersetzung „Vorsteher der Überprüfungen", da dies eine bestimmte Tätigkeit 
zum Ausdruck bringen würde. Die angenommene Bedeutung „Überprüfung" ist jedoch m. E. 

Verwaltung der beiden Landeshälften, die hier jedoch nur angedeutet werden können, nicht aber zu verfolgen 
sind, da M/11's Tätigkeit ausschließlich im Delta lag . Vor allem lilßt sich ein Unterschied in der Vermögens
verwaltung feststellen, wobei wir annehmen können, daß in beiden Fillcn eine königliche Einrichtung genannt 
ist. Während für das Delta die „Vcrwaltung 11 (gs-pr) zuständig ist, fällt das „Freiland" in Oberägypten unter 
die Kompetenz des „Schatzhauses". Dies deutet auf unterschiedliche Besteuerung des Landbesitzes bzw. un
gleiche Rechtslage. 

l ) ERMAN, Ägyple111111d iigplil(htl Ltbtll u.8; .KEES, '°'· ril. 584; jUNKER, C!z.a llf 1 n; F1SCllER, op. ril. 24. 
1) U11ttrs11ch11ng z.11 dm ßta111/e111i1t/11 du Allt11 Rtkh1 81 f. 
') Es gibt nur einen Nachweis eines lmj-rl wpl 11l 11JUJI in Kairo 148s, bci dem aber rn. E. nicht e in indirekter 

Genitiv, sondern vielmehr das Nisbcclement 1tjl vorliegt, für das man das spätere ttjl Ur llnPI (Wb. n ~26, 5 f.) 
vergleiche. 
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für IJJ~I nicht zu belege~. In den beiden Belegen Urk. 1 194, I); 196, 4 (ferner Urk. I 111, 14) hat 
ivpt die Bedeutung „Teilung", wobei es insbesondere für Landbesitz gebraucht ist, wie ich an 
~nderer Ste~e .aufzeigte'.). Dieses A'.11t des „Vorstehers der Teilung" kann spezifiziert sein, 
indem es mit emem besummten Gebiet verbunden ist, oder aber auf eine bestimmte Form des 
Besitzes verweist, bei der die Tätigkeit ausgeübt wurde•). 

Die in E t 1 vorliegende Angabe j ame "-1! ~ V ist somit in sich geschlossen und als 
o c::=- ~oo 

„Verwalter des Freilandes bei der Verteilung und Vorsteher der Teilung" zu übersetzen'). Es 

muß naheliegend erscheinen, das an 111!}-rl wpt anschließende ~ f als Angabe des Tätigkeits

gebi:tes zu ve.rste~en '), wi.~ dies auch allgemein getan wird. Die geographische Angabe hat 
dabei unterschiedliche E rklarung gefunden 6) . Auf der einen Seite überwiegt die epigraphische 

"-
Tatsache, daß l den 6. oberägyptischen Distrikt bezeichnet; dies wiederum brachte das 

Problem, wie das anschließende f zu deuten ist, da ein „östlicher Gau von Dcndera" nicht 

nachweisb~r ist und ':ine derartige Bezeichnung auch wenig Sinn ergeben würde•). Das Haupt
problem e111er derartigen E rklärung ist MJ11's sonstige Tätigkeit im Delta, was mit einem Amt 

im tiefen Süden schwer, wenn überhaupt vereinbar wäre. Dies führte dazu, ~ f als Bezeich
nung eines sonst nicht nachgewiesenen Gaues im Delta anzusehen'). 

~ie Schwi:rigkeiten de~ Erklärung lösen sich, wenn man die verwandte Angabe im bio
graphischen Teil der Inschrift (C 1-1) heranzieht. Auch dort sind zwei Distriktembleme an
gegeben,. jed?ch .mit jenen Spezifizierungen versehen, die im anderen Fall ausgelassen sind. Da 
C i - 1 cme 1ll sich geschlossene Aussage ist, geht es nicht an, den Text zu teilen und zwei 

J) JNES 15 {1956) 29ff. Es ist selbstvcrs1ändlich von wp „teilen" abgeleitet, das insbesondere im juristi
schen Gebr:iuch die Erstellung von ~esit-zt~ ausdrückt; vgl. dazu oben S. 37 Anm. 1. In den beiden Koprus
de~~er.en wird von der Erstellung eines Sufrungsgutes aus „Freiland" (1/;1) gesprochen; vgl. dazu GoeotCKE, 
Kiimg/ulH Url::J11ulm 11111 dtn1 Allt11 Rtirh. 

1
) Amtstätigkeit in einem bestimmten Gebiet gibt der lmj-rl wpl h:j-Ql-n11PI f Gau zu lesende Titel 

:j.;: ~~an; vgl. dazu Frsc1rnR, JAOS 74 (1914) 26. Bcschr*nkung der Tätigkeit auf eine bestimmte 

lksitzform liegt in lmj-rl wpl /llpl-n/r vor, wobei HELC K (op. ril. 82) sicherlich zu folgen ist, daß dieser Titel 
rnu dem Tcmpelbcsuz zusammenhängt. 

1
) Es bleibt unsicher, wo 1/111./J einzufügen ist. 

' ) Der Titel lm}·rl wpl ~ ,.t.. ! des ungcfilhr gleichzeitigen <pr.j-n/r (FAKllRY, ASAB j2 (t9j2) 59t, 

pi. ~XI) bezeichnet einen Mann, der seine Tätigkeit in drei indjviducll genannten Distrikten ausübte. Das als 
Baus der Standarte dienende - ist vielleicht als Ideogramm für ;111 anzusehen und entsprechend als Objekt 
von 111p1 zu werten. 

') Die vcr.schicdcnen Theorien sind ausruhrJich von FJSCHß R, Dtndernh ill lh1 Old Kiflgr/0111 11 ff. bc· 
sprochcn, der die Lesung „Dcnderah nomc cast0 gibt. 

') .Da der 6. ober:lgyptische Gau in dem Ost-westlich verlaufenden Nilknic liegt, karui /lbl nicht auf das 
rechte, un Norden gelegene Nilufcr verweisen. 

') o„ von FISCHER, op.ril. 2 0 herangezogene und JNBS t8 (1959) 129ff. ausfilhrlicher besprochene 

f f f ;: wird von ihm f:Uschlich ucastern Hcliopolitc nomc" crklirt. "/lb1 ist wohl eine Gebiets- nicht aber 

eine Distdktbczcichnung und verweist auf den „Osten"' als geographischen Begriff, der von de~ jeweiligen 
G~cn~vcrlauf abhängig ist (siehe u. S. 44 Anm. 5). 'd·/>1:1, ,Distrikt des Hcrrschcrs0 (s.o. S. 21) wird erst sekundär 
mit einem bestimmten Vcnvaltungsgcbiet verbunden und ist ursprünglich die Bezeichnung des direkt der Krone 
unterstclhe:n eroberten Landes im Osten. 
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inkongruente Titel *l11tj-rJ 1vpt '" ~· und h1tj-rJ sjmv ~ daraus zu formen 1). Es ist vielmehr 

~ ~ ~ <:::> ~ ~ i!.j als Apposition zu l11tj-rJ wpt anzusehen, wobei es das Amt nennt, in 

dessen Rahmen die Tätigkeit ausgeübt wurde. Entsprechend ist'" l11tj-rJ . .. zu lesen, mit Voran
stellung des Distriktzeichens•), das die im Titel genannten Leute spezifiziert. Wir erhalten da
durch eine Gruppe von drei aufeinanderfolgenden Titeln, die alle mit einem bestimmten Ereig
nis, der „Landverteilung" (s/111-1!), zusammenhängen, wobei auch diese durch das abschließende 

~ ... geographisch spezifiziert ist. Diese Zusammenfügung von drei Titeln oder Funktionen 

bei den Angaben über Landverteilung bei M/11 findet sich in gleicher Weise in Zusammenhang 
mit den späteren Nennungen von s/111-1/. Die Parallele beschränkt sich nicht auf die Zahl der 
Titel, sondern trifft auch auf deren Art zu. Wie bei M/11 finden wir neben dem Titel des l11tj-rJ ivpt 
einen in Verbindung mit dem ~u teilenden Land und einen der Personen betrifft. Im Unterschied 
zu Mfn nennen die späteren Titel nur einen Distrikt. Diese Beschränkung kann nur so zu ver
stehen sein, daß das durch die Teilung betroffene Land und die damit beteilten Leute demselben 
Gebiet angehörten. Diese Einheit ist bei M/n nicht gegeben, indem die beteiligten Personen 
einem anderen Gebiet, d.h. von „auswärts", stammen. 

Die Personen, die an der Verteilung teilnehmen, werden in den späteren Fällen durch den 
Titel l11tj-rJ 11s1vtj1v eingeführt, womit der mit der Teilung Beauftragte auch gleichzeitig den 
Leuten übergeordnet ist. Wie an anderer Stelle gezeigt wird8

), bezeichnet nswtj1v Personen, die 
in einem direkten Verhältnis zum Königtum stehen, wobei vor allem an die Bewirtschafter 

königlichen Landbesitzes zu denken ist. In Parallele dazu nennt M/11 C 1 ~ ~ ~ it.j, das 

117b. IV 39, 12 als l11tj-rJ sjnw „Vorsteher der Eilboten" erklärt wird. Ein derart geschriebener 
Titel ist sonst nicht belegt, was eine Erklärung zu erschweren scheint. I mmerhin kann von An
beginn eine derartige Erklärung angezweifelt werden, insbesondere, wenn man den Titel mit 
der Distriktangabe verbindet'). 

Die Personenbezeichnung sjmP kommt mehrfach in den Pyramidcntcxtcn vor •). Die Belege finden sich, von 
unbedeutenden Varianten abgesehen, in einem Schema, das zwei- oder drciglicdrig sein kann. P.Jr. 2nc kann 
hier als Beispiel genügen: z..bj /nw·f bJ sinw·f. was SETns') 0 cs gehen seine Boten, es läuft sein Schnclläufcru Ubcr
sctzt. Der Anlaß von SETHES Übersetzung von shrw mit „Schnc11äufcr0 ist wohl vor allem seine Auffassung von 
'""'als „Boten", die auch Wb. I 91, 19 gefolgt wird. Die Übersetzung ist irreführend, da das Spezifikum der 
Personenbezeichnung nicht in der Bewegung, sondern im Transportieren liegt. Dies ergibt sich zwangsläufig aus 

I) Die Inkongruenz liegt in den geographischen Angaben, indem keine zusammenhängende Tätigkeit in 
zwei so weit auseinanderliegenden Gebieten wie dem 17. obcrägyptischcn und 16. untcrigyptischcn Distrikt 
möglich erscheint. Damit wird grundsätzlich der weitverbreiteten Ansicht widersprochen, daß MJn irgendeine 
Tätigkeit außerhalb des Deltas ausübte, was nicht nur für den obed.gyptischen Raum, sondern auch fllr das Fayum 

g ilt. 
') Zu dieser Praxis vgl. EDEL, Alläf!:lplir<ht Cra111t11nlik § i 14. 
') Goeo1c<•, ZÄS 92 (196i) 32ff„ wo vor allem KAPLONYS (ZÄS 88 [1962] 7l f.) irreführenden Bemerkun

gen entgegengetreten wird. 
' ) Man müßte sonst annehmen, daß es nicht nur eine OrgAnisation von „Eilbotcnu gab, sondern daß in 

jedem Distrikt eine solche Organisation bestand, es sei denn man postuliert, daß alle „Eilbotenu aus dem Jyko
politanischen Distrikt kamen. Beide Ansichten sind m. E. nicht vertretbar. 

"> Pyr.153ci 769a; 1499; 1n2a; 1n9c; 1861a; 19912; u74a. 
') Ober1eltp11g um/ Ko111mmlur I 240; der scheinba[e Singular im zweiten Satzglied, der SETllB zu schaffen 

machte, hat sich durch die neu gefundene Parnllelc in Tcti (GAKNOT, Mllangu Marielle [Bibi. d'EI. 31] qo, 14) 
• ls Fehler bei Unas entpuppt. 
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der Ableitung des \'V'ortes von /11} „bringen" 1). Sinw ist in fast allen Fllllcn so geschrieben, als ob es von sj11 
„ laufen" abgeleitet wäre. Dagegen ist zu halten, daß die eilige Bewegung der bezeichneten Personen in allen 
Fällen durch das vorangehende Verbum ausgedrückt wird. Pyr. 1 s pa und 1 H9C hat die Formulierung sj11 
si11w·le, was die Übersetzung *„es eilen deine Eiligcn° zu verlangen scheint. Dies scheint zus5.tzlich durch eine 

Stelle einer Stele des späten Alten Reichs 1) gestützt zu sein: O A \.A '-' "- ß ~ Ji o ß n ,,.,-. ~ 
NNM ~,,.,-.·JJAANNM 'JJ1 l l~ l''i ./l A 

~ ~ Q ./l Jft, was F1sc11e.R mit „I was the brovest of fhc brave, the Acctcst o f the fleee• übersetzt. Nun muß auf· 
fallen, daß bei den beiden Pyrarnidcnstdlcn die Parallelen keine Paronomä.sic aufweisen, was den Prinzipien der 
Parllllclität widerspcicht1). Dies würde aber darauf hindeuten, daß hier zwei wohl gleichgcschriebcnc, stammlich 
aber nicht zusammenhängende \'(/örtcr vorliegen. 

Für die Erklärung von sim11 in den Pyramidentcxten bringen die beiden oben genannten StcJ.lcn aus In· 
schriftcn des späten Alten Reichs einen wichtigen Anhaltspunkt. Beide gehören Söldnern, die in Oberägypten 
angesiedelt waren. Die Parallele von lnJ: sin 111·111 sin4) mit l11J: /:.» 111·111 ~n111 weist darauf hin, daß ein militärisches 

Spezifikum zum Ausdruck gebracht wird. Dieses findet sich auch in den Achtungstexten•), wo ~ o} '/J.~i 
1 

unter den verfluchten feindlichen Kriegern gennnnt wird. Daraus möchte ich ableiten, daß die als sim11 bezeich
neten Personen militärische Aufgaben hatten, was kaum mit einer Übersetzung 11E ilboten" in Einklang zu 
bringen ist. 

Oie inhaltlichen und stilistischen Bedenken führen uns zurück zu der Personenbezeichnung bei M/11. Wenn 

wir dort das genannte ~ 0 lif. mit dem ~ q '(;" ;{'/l des späteren Allen Reiches identifizieren'), ao eröffnet 

sich die Möglichkeit einer anderen Ableitung des Wortes. Die Schreibung ~ ~ von Af/11 findet sich in den 

Pyramidcntexten auch in ~ 0 rJ, das nach der Parallele sumw zu lesen und von SETHB7) als Kaus:itiv von w1111 

„sein" erklärt ist. Das \'V'ort, Wb. lV 69, 3 unUbcrsctzt gelassen, hingt m. E. mit dem mit „Grenzfestung0 über
setzten \'V'ort zusammen. Jn den drei Belegen (Pyr. 811 a; 1371 c; 1741 b) wird das kausative sw11 von einer Tätig
keit gebraucht, die der König an Personen ausübt. Diese werden als 1if 1Ww /111//J „zu den Besitzern der Versorgung 
Gehörigeu bezeichnet, wobei der Terminus das Resuh2t der königlichen H:mdlung vorwegnimmt. Diese ist als 
„sein lasscn°, d. h. als Ermöglichung der Existenz, zu verstehen, wns m. E. vor allem mit einer Landbclehnung 
zusammenhängt. S111m111 das im Laufe des Alten Reiches in sinw umgedeutet wird, ist m. E. als Ausdruck fUr Per
sonen zu verstehen, denen eine Existenz (an einem Ort) ermöglicht oder erlaubt wurde, indem man ihnen Land 
gab'). Im spezifischen Gebrauch möchte ich darin „Militä.rkolonistenu sehen, d.h. Söldner, die fllr ihre Dienst· 
leistungcn mit Land beschenkt wurden, dafür aber die Verpflichtung zum Waffendienst hatten. In diesem Sinn 
läßt sich auch die Bezeichnung J'Ul/IW fUr einen festen bleibenden Platz verstehen, wobei es sowohl im Sinne von 

1) Das igyptische \'(/ort nlr „Bote" ist selbstverständlich wpwl}, während lnw präzise als „Gabcnbringcru zu 
übersetzen ist. Dies setzt eine Erklärung als aktives Paniz.ipium voraus, doch ist m. E. auch eine passive Er· 
klärung als „Gebrachte" möglich. 

1) FISCllER, KVSH 9 (1961) s•; hierher gehört ferner 

in Berlin 140321 wofür F1sc111!.R, ltK.til. 48 „1 surpassed this town in its entirety in swifmess- (both) its Nubians 
and its Uppcr Egyptians (?)"gibt. Bereits hier sei darauf aufmerksam gemacht. daß rul/ in den zeitlich verwandten 
Stellen Kairo •Ol43 a 19 und Brit.Mus. 1671 UEA 16 (1930) pi. XXIX) von der ObcrflUgelung in materiel
lem Besitz gebraucht ist. 

1) Vgl. f'tRCHOw, Crmulzßge der SJi/ittiJ: in de11 allägyplisrht11 Pyra111idmlexlm uoff. 
' ) Es ist, wie F1sc11BR ausdrücklich bc1ont1 kein Plural angegeben, wie er in Verbindung mit dem partitiven 

111-m notwendig wäre. Dies kann selbstverständlich eine Auslassung sein, doch halte ich e& für möglich, daß hier 
msjn zu lesen ist. 

') S1m1e, Dit Ärhl101gfti11dlithtr Flirs1tn, Völker 101d Dingt . ..... (Abh. J. Prtuß. Ali:ad. d. ll?iss„ pbil.-hisl. 
K/. 1916, J) 41. Die von ihm gegebene Übersetzung „Schnclläuferu paßt in kcincr \'(/eise in den Zusammenhang. 

1) EDEL, A/Jägpli.rrlH C ra111ma1ik § 46 will für o einen zweiten Lautwcrt i11 annehmen. 
7
) Übtr1elz.1111g und Ko111111t11lar IV 46. 

') Vgl. Url<. I 78,6- 7. 
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Fcstung0 wie auch als Totenresidenz" gebraucht wird 1); in beiden Fällen ist die Grundbedeutung von „sein 
i~sscn" abgclcicct '), wo~i die Idee der Gründung mit Landbesitz impliziert ist. 

Die Erklärung von ~ O' (swnw) als „Militärkolonisten" wird durch die parallele Ver

wendung von 11swtj111 in den späteren oberägyptischen Titeln gestützt, gleichzeitig aber auch in 
seiner spezifischen Bedeutung beleuchtet. Da in der Inschrift des M/11 auch n1111tjw genannt 
werden, können diese nicht mit den sw11111 identisch sein. Beiden gemeinsam ist die enge Bindung 
an das Königtum, die durch die Belehnung mit Land durch den König gegeben _ist. Während 
aber die ns1111j111 auf Königsland im administrativ integrierten Herrschaftsgebiet Agyptens an
sässig sind, scheinen die s11111111 engstens mit der Grenzverteilung verbunden gewesen zu sein, 
wobei sie mit den „Wehrbauern" verglichen werden könnten. Für das ihnen zur Verfügung 
gestellte Land scheinen sie nur zum Waffen- oder Personaldienst verpflichtet gewesen zu sein 
im Gegensatz zu den 1111111}111, die nach der Inschrift des M/11 zu Sachleistungen angehalten waren '). 
Der spezifische Charakter als Militärkolonisten kommt erst wieder am Ende des Alten Reiches 
in den Vordergrund, wenn Militärkolonien in Oberägypten bestanden•). 

Nachdem uns die Diskussion weitab von den Inschriften des M/11 geführt hat, können wir 
nun zu diesen zurückkehren. Bei der Landverteilung (1/111-ll), der M/11 als /J11j-rt wpt vorsteht, ist 
er nicht nur „Verteiler des (zu verteilenden) Freilandes", sondern gleichzeitig auch den zu be-

teilenden Personen übergeordnet. In dieser Rolle ist er 1111.J-rl S111m11 ~ das nach unserer obigen 

Untersuchung „Vorsteher der Militärkolonisten (aus/von) dem 17. oberägyptischen Gau" zu 
übersetzen ist. 

Objekt und Ort der Belehnung sind in C z mit ~ "f1l ~ j ~ j ~ ~ i J} ~ 
angegeben, mit der üblichen Voranstellung von Distrikt- und Ortsbezeichnung. Entsprechend 

ist „4 Aruren Ackerland, Leute und alle Sachen von "f1l ~ j ~ (im) Mendetischen Distrikt" zu 

übersetzen. Nach dieser Angabe bestand das aufzuteilende Gebiet aus 4 Aruren, was nach der 
Berechnung von BAER 6) einem Areal von ~1,8 Hektar entsprechen würde und was man mit 
gutem Recht als ein beachtlich großes Stück Land ansprechen kann. Da die Teilung nicht nur 

') Hervorzuheben ist, daß 111111111 als Determinativ dasselbe Zeichen (fj) hat, das wir nach 111i11w „Freiland" 
fanden. A ls Grenzkolonie erklärt sich auch die Verwendung von 1w11n1 nls Bezeichnu.ng von Pclusium vom Neuen 
Reich an und der älteren Grenzmark (vgl. SßTHB, op.dt. Jll 332). Als Totenresidenz findet sich nvm11 in Pyr. 719c; 
1 IOj d, wobei auch hier der Befestigungscharakter der Anlage wie die mit ihr verbundene Landvergebung bei der 
Begriffsbildung hercinspicltj ein späterer Beleg ist ZÄS 47 (1910) Uj. Davon zu trennen ist das \Wort 11111rw 

uTdch0
; vgl. dazu Su.1PSON, Tbt Rtimtr P11p.Jml l 70. 

') Die von SETHE (op.til. IV 46) ausgesprochene Vermutung eines Zus~mmenhangcs mit dem Wort fUr 
„handcln° läßt sich nicht erhärten, Liegt aber im Bereich des Möglichen. 

1) UrJ:. I 1, 8; 4, 8; siehe dazu GOEDICKB, Prilmlt Rtrh/Jin1'hrijlm 0111 dmr Allm Rtich und unten S. 64. 
' ) Die wichtigste Militi.rkolonie dieser Zeit in Oberitgypten ist Gebclein, das aber keineswegs die cinz.igc 

Einrichtung dieser Art ist. Die ägyptische Bezeichnung dieser Kolonien ist 7', das /w gelesen wird (vgl. V ANDIER, 
Mu'alla 148), dessen richtige Umschrift jedoch,,, •• , oder wnl ut. FUr Jemcres vgl. FISCHER, JNES 18 (19j9) 16off. 

Die Bezeichnung findet sich u. a. in~ ln/11 UEA 8 (1911] 191) und~ g Q.,: }o Gebclcin, das richtig 

w11J-1r1itrw „Kolonie der miJrw" zu lesen ist. Zu Gcbclcin als 1'.'lilitärkolonie vgl. FucMER, Tbe Nubian M1rttnarill 

•f Ctbtltin, KUSH 9 (1!)61) 44ff. 
1\ A Nolt on Egptian Urtitr of Arta irt tht Old Ki11g1fom, }NES 1 s (1916) 11 l· 

Die Laufbahn des Mtrt 43 

Ackerland (lbt), sondern auch „Leute" und „Sachen" 1) betraf, wird man annehmen dürfen, daß 
das Land besiedelt war und nur die Aufteilung der Besitzrechte durchgeführt wurde•) und 
nicht an eine Urbarmachung zu denken ist. Nicht weiter angegeben ist, was für Personen so eng 
mit dem Landbesitz verbunden waren, daß sie mit diesem verteilt wurden und welchen Rechts
status sie hatten. Im Hinblick auf die Lage des genannten Gebiets ist wohl an erobertes Land zu 
denken. 

Die Lesung und Identifizierung des Ortes "f1l ~ j ~ im Mendetischen Distrikt ist nicht 

ganz klar. Man könnte *Bl-slbt lesen, wie es von GAtrrHIER ')getan wird. Eine derartige Lesung 
gibt jedoch keinen rechten Sinn, insbesondere nicht im Hinblick auf d ie Tatsache, daß der 
zweite Teil des Ausdrucks mit stb „belehnen" zusammenzubringen ist•). Diese Erkenntnis aber 
bringt mit sich, daß "f:;i aus Respektsgründen in der Schreibung transponiert wurde, d. h. eine 
Gottheit oder vergotteten (d.h. verstorbenen) König bezeichnet. Da es schwerlich vorstellbar 
ist, daß einer Gottheit die Erstellung eines Lehens zugeschrieben wird, möchte ich der zweiten 
Möglichkeit den Vorzug geben. Dies wiederum bringt das dornige Problem der Lesung des 

Zeichens "f:;i und die Frage der Identifizierung eines solchen Königs. Der vermutete sekulare 
Ursprung der Bezeichnung läßt für das Zeichen des „Widder" die Lesung zr (llYb. III 461) 
wählen, woraus sich für die Ortsbezeichnung die Transkription Slb/-Zr ergibt. Die Identifizie
rung des vermutlich mit "f:;i bezeichneten Herrschers bleibt unsicher •). 

Für die Lokalisierung des Ortes scheint die Nennung des Mendetischen Distrikts ein 

wesentlicher Hinweis. Es ist verlockend, den Ort "f1l ~ j 11t_ mit dem aus der Saitenzeit be-
o o o@ 

kannten ~ j 0 "f:;i @ zu identifizieren'). Dieser Ort wurde mit dem in der gleichen Inschrift 

genannten ~ r ~ gleichgesetzt, das vermutlich mit ~ r ~ der Piankhi-Inschrift (Zl. 81-Urk. III 

1) Leute und Sachwerte in direkter Verbindung mit Undbcsitz finden sich auch Urk. 1 12, 1, 10 u.a. Trol'Z 
der offensichtlichen Abh~ngigkcit ist es m. E. weder nötig noch gerechtfertigt, die Personen als „Sklavenu anzu
sehen, da jede Form von Dienstverhältnis die Möglichkeit, die Leute in die Verteilung einzuschließen, bieten 
konnte. 

1
) Vgl. dazu die lmj-rl wpt m mrl lbl-blpt-11/r „Vorsteher der Teilung unter den D ienstleuten des Ackerlandes 

der Gottesopfcr(stiftung)u (Kairo 219) und /111,j.rl wpl 111rl 1/11111 prwj "Vorsteher der Teilung des Ackerlandes der 
D ienstleute in den beiden Verwaltungsbereichen" (Urk. I 164, 3 u.a.). Die Gliederung des Titels mit der Nennung 
der Begabten vor dem Vergabten folgt dem Aufbau der Angaben bei M/11. 

1) Dfr1io11nairegiogr11phi911e 11 j; vor ihm Mo1urr, R". Tra11. 29 (1907) 61 und BRuGscn, Ditlio1111airtglographl
que 1280, der zwischen der Lesung bl und (/11111JJ1 schwankte; vgl. auch H. jACQUET-GOROON, Lu tton11 dtt do1t1ai11t1 
fiurlrairu 3 2 3. 

' ) S.o. S. lJf. 
1) Eine weitere Nennung des Herrschers haben wir möglicherweise in dem in den Pyrami<lentcxten genann

ten „ Widdcrtor" (tr), mit dem wiederum die gerode hn Ostdelta beheimatete Gottheit "'""" zusammenhingt, 
wie dies KBes, ZAS 79 (19)4) 36ff. vermutet hat. Für diesen 11111rw lut GAROINER, JEA 19 (1943) 7l f. eine 
Identifizierung mit s1111m des Turincr Königspapyrus ll 18 vorgeschlagen, der in den Epitomen des M1tnctho 
als Scmcmpscs als vorletzter König der 1. Dynastie aufscheint. Für die sp~tere Lesung mag die aufßllige Be
kleidung in den langen Mantel Anlaß gewesen sein, was GRDSELOPFS (ASAE 44 (1944] 184ff.) Ableitung des 
Namens von 111t „vcrhilllen" berechtigt erscheinen lißt, jedoch nur sowdt es die Sekundäretymo logie betrifft. FUr 
die ursprilngliche Form möchte ich lieber ein •z.r-Nbl} oder • "-Nbl} vermuten; zur Schreibung z.r für sr vgl. 
KAPLONY, op.ril. 394. ln diesem Zusammenhang ist auch die AlitELtNEAU, Lts Arl 1904 p. 30

1 
fig. u publizirrtc 

Stele zu nennen. 
') W1eDE>1ANN, Rrt. Trap, 8 (1886) 66;,ll•RG>IANN, Rtr. Tra1>. 9 (1887) l7· 
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1j, i 1) zusammenzustellen ist1). Letzteres wurde mit Medum identifiziert'), was mit der Lage von 

~ j ~ im 11. oberägyptischen Distrikt übereinstimmt. Während die Lokalisierung von r j: 
als gesichert angesehen werden kann, ist m. E. die Gleichsetzung mit ~ l ~ "f1l ~ und die 

daraus abgeleitete geographische Identifizierung zurückzuweisen. Wohl enthält die entsprechende 
Inschrift einen Anruf an die „Götter (des Distrikts von) Nrrt-p(lt"; dieser Anruf bezieht sich vor 
allem auf die Aufstellung der Statue, beweist aber nicht, daß sämtliche Amter des Dargestellten 

in diesem Distrikt ausgeübt wurden'). YoYOrrE stellt darüber hinaus ~ l ~ "f1l ~ mit einem 

im i41. Kapitel des Totenbuchs genannten Kultort des Osiris S(ll zusammen. Dieser wird 
zwischen Mendes, Busiris und Sais genannt'), war also vermutlich im Delta gelegen. Wenngleich 

eine Identifizierung mit dem frühen "f1l r l ~ nicht schlüssig bewiesen werden kann, so liegt 

sie immerhin im Bereich des Möglichen. 

Wenn wir somit zusammenfassen, so bietet die Angabe in M/11's biographischen Inschriften 
(C x-1) eine genaue Beschreibung der bei einer Landvergebung ausgeübten Funktion als „Ver
walter des Freilandes bei der Landvergebung - Vorsteher der Teilung als Vorsteher der Kolo· 
nisten aus dem 17. oberägyptischen Distrikt - von 4 Aruren Ackerland, Leuten und allen 

Sachen inSJpt-Zr(?) imMendetischenDistrikt". Das dazu parallele T "'.:' ~ ~~ ~ f 
in E 1 1 ist nur weniger ausführlich; es nennt nicht die beteilten Personen und beschreibt auch 
nicht das Objekt der Landverteilung und dessen spezifische Lage. Die Angaben über diese 
beiden Faktoren in der Verteilung sind auf die Nennung der betroffenen Distrikte beschränkt, 
wobei erst die Herkunft der Personen, dann das Gebiet, in dem das aufgeteilte Land lag, genannt 
ist. Entsprechend ist die abgekürzte Angabe als „Verwalter des Freilandes bei der Landver
gebung im Ostland - Vorsteher der Teilung (unter den Leuten aus dem) 6. oberägyptischen 
Distrikt" zu übersetzen. 

>/Jbt bezeichnet hier, wie stets im Alten Reich, „den Osten", d . h. Land östlich des unter 
ägyptischer Verwaltung stehenden Gebietes, das ursprünglich durch den Damiette· oder Tanis· 
Arm begrenzt war•). Das schrittweise Vordringen de r ägyptischen Oberhoheit brachte eine 
graduelle Verschiebung von >/ /bt mit sich, wenngleich daneben die alte Bezeichnung noch bis 

1) Siehe dazu YOYOTTB, RAE 11 (196~) 98ff. 
1) GAUTHIER, Ditlio111u1ir1 glographique V 43 f. 
a) Ob der Titel 1" sm oder r!J-11rwJ zu lesen ist, bleibt unsicher, wie auch die Beziehung zum Sokariskult. 

Andererseits darf nicht Ubcrschcn werden, daß allem Anschein nach ein Sokaris·Kult in Sfll bestand. 
' ) NAVtLLE, Da1iigptitth1Tott11b11cb11 ~67,60; vgl. auch ALLEN, Tbe Euptia11 Book of lht Dtad 227. 
') So grundsiiizlich rich1ig von NEWBERRY, Griffit/J S1111Jitt und liELCK·ÜTTO, Klti11tt Wörltrb11Ch der 

Ägyplologi1 1 12 erkannt, jedoch als „Ostgau" angesprochen, was eine ägyptische Verwaltung des Gebietes zu 
implizieren scheint. Die Einwände von F1sc1-1BR, The Easttrnmo11 Nomt1 of tbt Delta, JNES 18 (19s9) 129ff., 
gehen von der unbegründeten, wenngleich t·raditioncllcn Annahme aus, daß das östliche Delta im Alten Reich 
„ägyptisches" Hoheitsgebiet war. Dadurch aber werden nicht nur seine geographischen Folgerungen beeinflußt, 
indem er den Ausdruck '/lbt auf da.s Gebiet zwischen Tanis und Bubastis beschränken möchte, sondern auch seine 
Rekonstruktion der Gaulistc im Sonnenheiligtum des Ncuscrrc'. Da diese nu.r die "2ltcncc untcrägyptischcn 
Distrikte nennt, sieht FISCHER sich veranlaßt, eine Nennung des „Ostgaues" und des 13. und 14. untcrägyptischcn 
Distrikts jeweils am Anfang eines Registers zu poStulicren, das sonst mit anderen Darstellungen gefilllt ist. Diese 
Schwierigkeiten lösen sich, wenn man die Distrikte des östlichen Deltas als spätc~c Bildungen versteht, cüe in der 
Aufzählung der „traditionellcncc Gaue ausgelassen sind. 
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zum Ende des Alten Reichs weiterlebt. Das eroberte Land war, da es eine Eroberung des Herr
schers war, „Herrscherland" ('d·b~), was in der späteren traditionellen „Gauliste" als Distrikt 
von Heliopolis angeführt wird. Das außerhalb des beherrschten „ Herrscherlandes" gelegene 
Gebiet bleibt weiterhin „der Osten", jedoch mit der Ausnahme einer Art Pufferzone, des 
l:f11t->1Jbt. Dieser Ausdruck bezeichnet das Gebiet, das bereits unter ägyptischer Hoheit stand, 
administrativ jedoch noch nicht integriert war. D ie Lage dieses Gebiets verschiebt sich ent· 
sprechend der Erweiterung der ägyptischen Hoheitssphäre, bis es schließliel1 als Bezeichnung 
der Nordostecke des Deltas als i 4. unterägyptischer Distrikt in die „Gauliste" aufgenommen 
wird. In ihrem Charakter ändert sich die Bezeichnung auch dann nicht, da sie weiterhin das 
„Grenzgebiet des Ostens" nennt'), nur der „Osten" hat sich verschoben. Neben der spezifischen 
Verwendung steht im Alten Reich auch eine generische, indem es summarisch für den „Osten" 
gebraucht wird, und es ist in diesem Sinn, daß der Ausdruck hier verwendet ist. Eine Spezifizie
rung ist nicht möglich, doch werden wir im Hinblick auf M/11's sonstige Tätigkeit nicht fehl
gehen, >/lbt eher mit dem nordöstlichen als mit dem südöstlichen Delta zu identifizieren. Die 
historischen Folgerungen aus dieser Funktion des M/11 im Rahmen der Kolonisierung des Deltas 
werden uns später beschäftigen (s. u. S. 7of.). 

L: h ~ j T ~ .,.t f ~ ~ ~"" besteht sicherlich aus zwei unzusammen

hängenden Titeln, wobei im Hinblick auf H 1 f;;;; ~ ~ c mit !Jrp 11ww zusammenzustellen 

ist. Der erste Titel ~ ~ j y ~ '*-kommt in dieser Form sonst nicht unter den Jn. 

Schriften des M/11 vor. Die verwandten Nennungen zeigen alle eine Umdrehung der E lemente; 

so oh:,Distriktangabe als T y h ~ in G VI und mit Distriktangabe als j ~ h ~ 
~ o @ i ~ in J I . Durch ein weiteres Element erweitert ist j y (C ~ h ~ in GI, 

wozu vielleicht dieDistriktangabe in G II gehört. In diesem Zusammenhang ist ferner der Abschnitt 
D 3-i der biographischen Inschrift zu nennen. 

Die Möglichkeit der Umstellung von h ~ ~eigt an, daß es ein selbständiges Element 

ist. Dies besagt jedoch keineswegs, daß darin ein Titel zu sehen ist, wie angenommen wird•). 

1
) Zur Bedeutung von /J11J in diesem Zusammenhang siehe GOEDICKI!, l;/111-1!11-n/r, KUSH 11 (196~) 102fT. 

Auch als Terminus Hlr „Grenzgebiet" (vgl. GARDINER, ]EA l (1919] 242 u.a.) behiiltq111 die implizierte Orien
tierung „Silden" bei, was gleichfalls gegen die PJSCllERsche Lokalisierung von (;1111-,llbl in der Nordostecke des 
Deltas, mit >Jlb/ südlich daran anschließend, sprich!. 

Die Angabe 11.:t .J in der Liste der KapeJlc von Scsostris 1. in Karnak bestätigt die ErkHirung von 
l;fnl-'llbl als „Grenzgebiet" des außerhalb des Hohci1sbcreichs liegcaden Osten. Während LACAu-C11BVRlER, 
Uni ,';bape//e de Suo."rit '." z 3l f., sich U?<=r die Details. der Angabe hinwcgser<cn, crkrnrt FISCHER es als „<OSt 
h~lf ~es 14. unteragypuschen Gaues. Seme Interpretation wUrdC" eine Lesung •ss-JJb l;f111-,JJb1 vor2ussetzen; um 
dies .m1~ dem vorhandenen Zeichenbestand in Einklang zu bringen, wäre eine doppelte Lesung des /Jb-Zeichens, 
sowie ~mc Umstellung von *gs-/Jb notwendig. Die Schwierigkeiten von Lesung und Erklärung lösen sich, wenn 
man d ie A.ng•be als /:lt1l·'ilbl·bg1(1) oder l;f111-'/lb1-bg1(w) „Grenzgebiet des unbotmäßigen Ostens" bzw. 
„Grc1:12geb1et des Ostens der Unbotmäßigenu verstehe, wobei hier ,llbt als Gebiet außerhalb der „3:gyptischen" 
Hoheitssphäre spezifiziert wird. Zu be,s v~l. KuENT"~, Criffith Studiu 107 r. 

•• 
2
) ~f ASPERO, i0t.<i1. 314 „Chnouiches"; BREASTED, A11rit11f Rttord1 I § 174 „ficld-judgc"; ERMAN, Ägypten 

1111~ ogypt11rht1 Lebt11 127 ,,Ackerrichter"; TRESSON, KSA1/ 4 (1931) 138f. „le jugc, chcf des frappcurs"; P1RENNE, 
Hr1loir1 dts ln1Jil11Jio111 l 174 11chcf de Ja poHcc" mit Aufsicht Ubcr das „Halsgericht" (idcm, U 253, 3J7); JuN.:.Ea, 
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Die Verbindung mit /11i:l-p1vf-'I ist durch das wiederholte gemeinsame Auftreten verdeutlicht, 

wobei gerade die Umstellung zeigt, daß h ~ als eine Art Spezifizierung von bfr.1-bwl-</ zu 

verstehen ist. Diese Institution ist als königliches Stiftungsgut zu verstehen, wobei es sowohl 
die gesamte Einrichtung wie auch eine individuelle Liegenschaft bezeichnen kann 1). Darüber 

hinaus läßt sich aus der Formulierung in GI ableiten, daß h ~ L'lnd spezifiziert, das in 

<pi-Besitz gehalten war. Diese Verwendung, die eine Parallele in fpj-111d1v in E 10, G II hat, zeigt, 

daß h ~ kein Personentitel ist, sondern vielmehr den Verwendungszweck des vorangehend 

genannten L'lndbesitzes angibt. Im Hinblick auf den Charakter des pivt-</ als königliche Toten
stiftung kann a priori eine Verwendung im Rahmen des königlichen Totenkults vermutet 
werden. Dies stimmt auch mit der Bedeutung von s}µ- überein, das ein altes Wort für „opfern" 

ist'). K APLONY') ist daher m.E. zu folgen, wenn er h ~ mitdem seit archaischer Zeit nach-

gewiesenen ~ ~ •) vergleicht, das er sqr->lnpw liest. Der Hauptunterschied zwischen den beiden 

Bezeichnungen=;iegt in der Wiedergabe des Caniden, der in der älteren Form liegend ( ~}, in 

der jüngeren stehend ( h} dargestellt ist. Trotzdem möchte ich die beiden Bezeichnungen mit
einander verbinden, wobei den beiden Darstellungsformen des Caniden nur relative Bedeutung 
zukommt und in beiden Fällen vermutlich z(l)bw zu lesen ist•). Die Folge dieser Verbindung 

ist die Notwendigkeit h am Ende des Ausdrucks, d. h. nach s,j:r zu lesen. Eine gewisse 
Schwierigkeit könnte in der Verwendung von br gesehen werden, doch kommt dieses als Aus-

ZAS n (1939) 69 sieht darin ein Amt in Verbindung mit der „Ackerbauverwaltung0
; HeLCK, U11Jtrsurh1111gt11 Z.'' 

den Dtamlmlilth1 du Allt11 Rtitbe1 83 erkennt darin den Thcl eines „Gau-Unterbcamten11 mit unbekanntem Auf
gabenkreis. 

1) s.o. s. 24. 
') lf?b. IV 307,Bf.; SET111!, Obemlt1U1g 1md Kom111t11/ar IV 6o; G. Thausing, AAA 1 (1938) IJ; Chassinat, 

REA 3 (1930) 131, Anm. 2 . 

' ) Op. eil. I so2. 
' ) Siele des Mrj-41 = falERY, Crtnl To111b1 of tlH First Dyna1(7 III pi. XXXIX; Pbnifr - jUNKHR, ibid.; 

SpJ =- WEILL, Dtt Mo11111nt11/1 tl t!t l'bitJoirt ritt 11ttl1111 d.J11allitr lgyplitnntt 1~8. Die Bezeichnung, sofern sie ein 

Tfrct war, ist als lrj-t!:r(I)- ~zu lesen. P{Jrnfr hat eine ausführlichere Form lrj-/)r1-1~rl- ~ mit Nennung von 
zwei Formen von Opfer. 

6) Die Voranstellung in beiden Fällen deutet auf eine Person von Respekt, was eine Brücke zwischen den 
beiden Formen bildet. Diese wird gerade in den Pyramidentexten unterschiedslos gebraucht, wobei sowohl 
der stehende wie der liegende Schakal z.(J)b gen2nnt werden; vgl. dazu SBTHE, Übtr1elz.1mg 1111d Kommmlar lll 73. 
Dieses z.(J)b wird auch sonst in den Pyramidenccxten als Bezeichnung des Königs gebraucht und ist m. E. eine 
spielerische Schreibung ftir zb,,i „Führer" (abgeleitet von z.bj). Ohne hier näher auf das Problem eingehen zu 
können, sei die Frage in einigen Sätzen umrissen. 01~ Bezeichnung ist m. E. ein \1Qiderspiegel der obcrigyptischen 
Jägerkultur im Raum vonOmbos, von der der Ausdruck auf den „ägyptischenu Königilbcrtragen wurde.Z(J)bw 
wird 2bcr nie Königstitel, sondern bleibt als Benennung des Königs 2uf eine bestimmte Funktion bes9uänkt, die 
in der Leitung im Krieg besteht. Dieser Aspekt kommt auch im l'P'p-wlwl heraus, der nicht nur dem König als 
„Standarte" vorangetragcn wird, sondern auch eine Eigenschaft des Königs darstellt. Dem stehenden Schakal 
als „Zcichcnu des Kriegsleiters entspricht der liegende Schakal als „Zeichen" des verst0rbcncn Königs und 
Lciters im Jenseits. Die Frühform der Darstellung der später „Anubis" genannten Figur zeigt einen in ein (rotes) 
Tuch eingeschlagenen Körper mit Schakalskopf oder -maske und verdeutlicht diese Vorstellung (vgl. W. S. 
SM1T11, A Hitloryo/ Smlpl11re am/ P11if1Jif1& b1 Jhe O/d Ki11gdom pi. A). Aus diesem Aspekt des Königs als verstorbener 
Kriegsführer entwickelt sich sekundär das Konzept des Totengottes Anubis. 
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druck eines bestimmten Zwecks in den Pymmidenrexten vor') . Es bleibt jetzt nur noch die 

Frage zu beantworten, an welcher Stelle in dem zusammengesetzten Ausdruck h 9 zu 
lesen ist. Unsere frühere Feststellung'), daß beim Vorhandensein von Spezifikationen da~tel
elemcnt /11i:I mit diesen und nicht mit bivt-<I zu verbinden ist, führt zu einer Lesung /1/r.I l)ijt-sl;r
Z(l )bw bivl-'/ „Verwalter des für das Opfer des verstorbenen Königs Bestimmte der Königs-

totensriftung" in E 12 
3
), wozu noch die Gebietsangabe ~ 1*- hinzugefügt ist. Daraus ergibt 

si'.11: daß. die köni?liche Opferv:ersorgung nach Distrikten organisiert war, was durch J I be
stat1gt wird, wo dieselbe Punktton Jedoch für das Gebiet von Buto genannt wird. 

... ~ie hier unter~rcitetc Erklärung von ~ .!, 2ls Bezeichnung einer, vermutl ich spezifischen, Form der 
komghc.hen Opfers'.'ftung al~ br(t}-s~r-Z(l)bw weicht so sehr von der üblichen Auffassung der Zeichengruppe 
ab, ~aß ihr ohne weitere Fesugung nicht einmal dc.r Charakter einer Hypothese zugemessen werden braucht. Als 
bcsummtc Form des Königsopfors findet es sich au( dem Opferbecken Kairo 1371 ' ). Der Titel des Klm/mil ist 

1ö\ ~} ~~' während . die Inschrift auf dem Rande 'C7 Q > ~ ,! j f li\:,, nicht einen weite~ 
r~ 1 uel nennt, sondern v1~lmchr den Opferanspruch des Mannes angibt. Es ist daher „Besitzer der Versorgung 
beim g.rollcn Gott und. (Besuzer) d~s [Jr(t)-1!Jr-(11)-Z(l)bw" ') zu verstehen. Eine weitere Bestätigung kommt von 
dem biographischen 1 eil von /11/11 s Inschrift (vgl. u. S. Gs f.). Dort wird dem M/11 das gesamte väterliche Erbe 
zug~sproche~; dazu gch~rt auch die Aus~bung von verschiedenen Funktionen, die allem Anschein nach bereits 
M/11 s Vater innehatte. D1~scr Tcxta~schnitt (UrJ:. l 31 3 ff. - D 3 ff.) ist somit keine chronologische Darstellung 
der Laufbahn, sondern vJclmchr cmc Ernennung. Dementsprechend sind die einzelnen Aussagen als Amts

bestAtig.ungen zu verstch~n und d2s einleitende .} ~ als 1d11t· l·f-Form aufzufassen'). Diese nennt in betonter 
Form d ie Handlungen, die A1J11 ausüben soll1

). Hier sollen uns nur die zwei Zeilen D 3- 4 beschäftigen. die m. E. 

wie folgt ~u lesen sind'):. ":'1!" lf m U""l-11gt "'. tW11.,..1p// • 'lllP 111-/ll ·~ ;:ij;J [Jr(l} -zj:r-Z(l)bw t ;:ijit „er soll den 
Bcutcante~! unter den M1htarkolorustcn, dJc u

1

n Kataster des Bergstier-Distrikts (6. unterägyptischer Gau) sind, 
und das-fur-das-Opfor-des-verstorbcnen-Kömgs-Bestimmte der Leute des Bergstier-Distrikts festlegen". Daß 

•
1
) Vgl. S~THE, ~p.til. 11 314, sowie MACA DAM, Timpler o/ Koma I 19. Die Ausbildung von /Jrj „Oberster" als 

Bczc:1~nung ~mcr lcucndcn :.erson e~fol~t cr.st im Mittleren Reich, ein Umstand der auch bei der Beurteilung des 
t~d111?ncll /Jl:J-IP ~clesenen 1 ttcls bcrticks1cht1gt werden müßte. Frühere Ableitungen von /Jr drilckcn „Besitz" aus 
wie ~ry-uidb u~d /Jry-1/JJ, wozu vielldcllt auch dns archäischc f;rj-dlt zu zählen ist, soweit es überhaupt eine Personcn
bczc~chnung ist. In dem von )UNK.ER, Clz.a VI So u.a. /11j-pr pr-11 gelesenen Titel liegt vermutlich kcine Personcn
bczc1chnung, sondern ein Hinweis auf die Versorgung des verstorbenen Königs vor 

')S.o. S. 23. . 

') Die daneben best~hende Möglichkeit #1-/l•'I-'/ als Einheit zu betrachten und [Jr(l}-1/lr-Z(l)bw als Zusatz 
zu verstc~en, würde zu emer Übersetzung „ Verwalter der Königstotenstiftung des fUr das Op(er des verstorbe
nen Königs Bestimmten« führen. Dies gäbe nur dann Sinn, wenn {lr(l)-1/:r-Z(l)bw nicht für die allgemeine 
~ndcrn fü~ ei~e spezifische Opferhandlung gebraucht wäre, was m. E. möglich bzw. w2hrscheinlich ist. Dies; 
ist. vermutlich im Rahmen der Bestattung anzunehmen, w ie dies durch den Gebrauch von 1/:r wtlnl in den Pyra
midentcx~en (Pyr. 978c, 112oc, 1394 b) ruhegelegt wird, wo diese Opferhandlung nach dcm/Jbs-11

11
Erdau(hacken" 

gcna.nnt ISt. 

' ) B ORCllAROT, Dt11k111iiltr t!u A/Jm Rtühes (CC) 33. 
. ') z~ lntlbals Bezeichnung der Totenversorgung vgl. H ELCK, M DIK 14 (19s6) 69ff. Noch •usfllhrlich<r ist 

die lnschnft auf dem Opferbecken des Rll'd{FISllER, T/J< Mi11or Ctmtltryal Cita pi. 46a) 11b /mlbbrn/r-'/ 

oO~~=~ +..:. bi I u I I r:·~.&h9::'.~ :-~ L.I L.IL.1· 
') D~c Form wird allgemein als passives 1dm.lw.f erklärt, wodurch die Inschrift einen ihr an sich fremden 

chronologischen Charakter bekommt. Auch dann noch bleibt die Abfassung in der dritten Person zu beachten 
findet aber •ls Kopie eines königlichen Schreibens ihre Erklärung (s. u. S. 63). ' 

') Zum administrativen Gebrauch von wdj vgl. ff?b. I 38j. 
') Urlo. I 3,4-J. 
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~ .!, Objekt von wdj· l·f sein muß, ergibt sich aus dem Vcrglcicb mit der vorangehenden Zeile, wo 
1p-z./·rl-#f(/)I „Dienstordnung (wörtl. schriftliche Anleitung) der Spciscnverwaltung" 1) von »•tlj· lf abhängt; 
dieselbe Konstruktion liegt auch in der nachfolgenden Zeile vor, wo das transitive i/j· t·f ein Objekt verlangt, 

das nur h::~l sein kann'). =~,, das in ~=~1 eine erweiterte Form hat'), ist m. E. 
b,..,(1)-11bl zu lesen; zu 11/;/ „Siegesbeute", vgl. Wb. ll 317, 13, zu brw als Nebenform zu brwl CTI 164b') und 

zum partitiven Gebrauch von m bei direkten Objekten, vgl. ]Al.IES, The HtlumaJ:htt-Paptrs 104. öö- ist 
eine ,,wildc0 Schreibung fü.r S11Jt1J11 ,,Militärkolonisten"; vgl. d2zu oben S. 4off.•). Zu bl „Kataster•• siehe Gon· 
DICKE Privalt Rt,bl1urJ:u11den 0111 dt111 Allm Rtirh; die Voranstellung der Distriktangabc ist üblich. Die hier 
gcgc~ne Lesung ist unumgänglich, da sonst eine Präposition nach wn(w) emendiert werden müßte. Das uns 

beschäftigende h .!, steht als zweites Objekt parallel zu m-brw(l)·nbl und ist wie dieses von wdj· l·f abhängig. 

:j ist nicht Determinativ, was nach einem Titel auch höchst ungewöhnlich wäre, sondern vielmehr als 

Wortzeichen t oder r111J anz.uschcn. Aus der Parallelität ergibt sich, daß h ~ eine Leistung ist, deren Fest
setzung MJn o blag. Nicht klar ist deren Verbindung mit den Leuten des Bergst ier·Distrikts, in~cm sie sowohl 
Geber wie auch Empfänger sein könnten. Im ersten Falle wäre br(l}·t/:r-Z(l}blP als Totengabe beim Ableben des 
Königs, im zweiten Fall als Totengabe für einen dahingcschiedencn königlichen Gefolgsmann zu verstehen 1). 

1) Zu tp-zl, vgl. 1p-11-zl in Urk. 1190, 7. 
') \'fcnn bei ~ e:_ noch Unklarheit über die Verbalform herrschen könnte, so macht 5r ::._ jeden 

Zweifel an der hier vertretenen Erklärung als i/j.t.f unmöglich. Ein Passiv gäbe keinerlei Sinn und könnte nur von 
der zwangswcisen Entfernung aus dem Amt gebraucht sein, was sicherlich nicht beabsichtigt ist. 

') :: ~ l ist mehrfach nachgewiesen und wird durchwegs als Titel erklärt; für diese Ansicht, vgl. ins
besondere )UNK.ER, Clta VI 202, der es mit „Kajjal" wiedergibt, sowie HELCK, Unttrs11tb1mgttr t" dtn ßta111lt1tliftlt1 

dtr Allt11 Rtithtr 64,80. Die vorhandenen Belege von =~1 sind durchwegs in Zusammenhang mit Ab· 
rechnungsszencn, wo es aber nicht als Titel, sondern vielmehr als .Auss:age zu werten ist. Ein klares Beispiel bietet 

LD 11 62 wo 10-~ O ,ill, vor einem Mann steht, der durch seine Haltung als Abrechnung gebender 
• 0 0 

Pächter chankterisicrt ist. Das schließt ihn jedoch von einer Beamtenstellung aus, und die Beischrift ist dcm02ch 
llQI grw(.I) 11 lnwl „reich(lich) ist (mein) Beitrag für die Scheune" zu lesen. 

Das erweiterte °'})\:: .!. l findet sich im Grab des Ptahhotep (beste Wiedergabe: QuLBELL, R.amt11t1111t 
pi. XXXIll) als Beischrift zum Herbeibringen von einem Löwenpaar in Käfigen, was die Möglichkeit einer Er· 

klärung als Titel ausschließt. Scheinbare Fälle von Titeln sind Berlin 7722 11} 1~ ~ ~ ,! } Q ~ f ':: !.. l h -AoUBAKR, Ex<avolio111 al Giz.a l fig. 83 ~;: l ~ ~ ~O} und F1SCHER, Orimtalia 30 (1961) qoff. 

~ ~ },\ ~ (;:; ~ LJ 1 ~ ~ D Q ~ f ~ l· Von besonderem Interesse ist Berlin 7722, aus dem hervorgeht, daß 

das Zeichen h nach ::'.: .!. l zu lesen ist. Die ganze Inschrift ist eine Tätigkeitsbezeichnung, die m. E. als 
,,Ältester der Halle des Ve.rsorgungshauses, der das 11/)1-/;rw des Z(J)bw anweist'', zu verstehen ist. Diese Erklärung 
wird durch Berlin 11664 gestützt, wo ein ?\1ann sich als nb lml/)/)r 11/r·t/ ...... 11bl-/;n>111 prw-111rw-111wl rdj111 lmj·rJ 
pr-/11' Nb11-R< „Besitzer der Versorgung beim großen Gott ...... und des 11ql-brw an die Häuser (seil. Gräber) der 
Königskinder, die der Vorsteher der Landverwalrung des Sonnenheiligtums N/;11-Rt gibt'' bezeichnet. Nicht klar 
ist der Beleg aus Giza, wo vielleicht *nJ-11bl·brw-Z(l)bw tb(rw) n <11bw „Besitzer eines 11ql-grw-Z{l)bw der Ver· 
sorgung für einen Freien° zu lesen ist, wobei '11/;»1 nicht unbedingt als Eigenname angesehen werden muß. Ahn· 
lieb ist m. E. auch der von Fischer angeführte Titel zu lösen, wobei das am Ende stehende """ 11bl·brw als Appo· 
sition zum vorangehenden lmj-rl wpt zu we.rten ist. 

' ) I;Jrw 
11

Versorgung0 o.a. kommt in der „Rebusschrcibung" 1 m. E. auch in dem Ausdruck vor, der das 
dauernde Totenopfer bezeichnet. Die bekannten Schwierigkeiten der Erklärung des Terminus, der im Alten 
Reich sicherlichprt·Qrw war (vgl. CLb.E. Mllangtr Marptro 1 7H ff.), lösen sich, wenn man brw als „Versorgung

0 

versteht, das von dem transitiven prj 
11

1icfern" (Wb. I 523 K) abh:ingig ist. Die Frage wird in meinen Unter
suchungen zum igyptischen Totenkult im Alten Reich eingehend beleuchtet werden. 

•) Zum Wechsel zwischen z und / vgl. EDEL, Allägyplitdu Crammalik § 116f. und KAPLONY, op.ril. 194· 
') Dafür würde der Gebrauch des Singulars sprechen, aber auch die oben (Anm. 3) besprochenen Belege. 

Daß königliche Gefolgsleute in verschiedener Form durch den König fllr ihr Ableben versorgt wurden, läßt sieb 
eindeutig aus den Grabinschriften ableiten. 
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Für den uns beschäftigenden Titel h ~ j i" ~ '*- inE 11 und seine Varianten läßt 
sich somit der spezifische Charakter der Stellung als „Verwalter der Ablebensgabe der Königs
totenstiftung" festlegen, wobei ich es offenlassen möchte, ob diese Gabe dem König oder den 
königlichen Gefolgsleuten beim Ableben zuteil wurde. 

t;;;;:: \fi ~ o kommt auch Hz vor, wo es anschließend an ljrp n 1JJJ1J <rf z.11ljt „Leiter der 
Jäger des Distrikts ,Wüste'" genannt wird. Die Art der Bezeichnung läßt vermuten, daß die 
Parallele besser ist und daß die Nennung in E 12 an sich mit E 9 zusammen eine Einheit bilden 
würde, die aber aus Platzmangel zerrissen wurde. Der Titel ist außerhalb der M/11-Inschrift nicht 
nachgewiesen. MASPER01

) hat den Titel mit dem von BRUGSCH') aufgezeigten Wort' „Tor, 
Festung" zusammengebracht und mit „primat de Ja porte de l'Ouest" übersetzt, was mit un
wesentlichen Variationen in der Formulierung allgemeine Annahme fand•) ; so in neuerer Zeit 
vor allem von Klms'), der den Titel mit „Leiter der Tür der Westlichen" wiedergibt, wobei er 
;:5 als „Grenze" versteht. Während dies im Süden, wo der Grenzkontakt sich in einem Punkt 
konzentriert, sinnvoll ist, lassen die völlig anderen geographischen Verhältnisse im Westen eine 
derartige Erklärung anzweifeln. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß der Kontakt mit dem 
Westen auf einen einzigen Punkt beschränkt war•), um so mehr als zur Zeit des M/11 der West
rand des Deltas sich noch nicht unter ägyptischer Hoheitsverwaltung befand. Die Auffassung 
von KEES wird von l<APLONY (op.rit. 43of.) beibehalten, doch liest er ljrp lrtjw-'l, wobei er die 
Personenbezeichnung als lrtj-'l für eine Variante von ltj-'I „Türhüter" erklärt. Diese Erklärung 
set'a eine Nisbebildung auf -tjJJJ voraus, die aber mit dem maskulinen </ nicht vereinbar ist•). 
Die Erklärung als Nisbebildung steht ferner in Widerspruch mit dem epigraphischen Befund, 

da o nach dem Vogelzeichen zu lesen ist'). Damit kann die Lesung~ (tj1P) abgelehnt und 

statt dessen~ gelesen werden. Dieses~ o ist m.E. identisch mit~ und ist l111nf „Westen" 
zu lesen; cüe Schreibung mit der „Standarte" wird in der Inschrift des Mtn als Schreibung für 
den 3. unterägyptischen Distrikt gebraucht, was die Verwendung für den nicht beherrschten 

„Westen" ausschließt. Das Zeichen \fi ist nicht mit ~ (Ir;) zu verwechseln; es zeigt vielmehr, 
an der typischen Stirnlocke leicht erkennbar•), efoen „Libyer". Das Zeichen kommt im Alten 
Reich in dem Titel ~rp nPtUJJJ) vor'), der mit der uns beschäftigenden Bezeichnung zusammen-

') Louil. 344 ff. 
1) Dirliomtaire glographique 1288 ff. 
') Eine Ausnahme ist ERMAN, op.,il. 127, der den Titel mit „Chef der ßeduinenu übersetzt. 
') ZAS 79 (t9J4) 40; "ordern bereits ZÄS 70 (1934) 86, sowie Kees, Kulllirgmbkble 229f. 
•) Die Yerhältnisse der Spätzeit, wenn Daph.nac die Befestigung gegen den Westen bildet, dUrfcn rtlr das 

frühe Alte Reich nicht angewendet werden. Vor allem ist die Veränderung der Anwendung der Bezeichnung 
„Wilstenu zu berücksichtigen. \'fährend die Spätzeit darunter das heutige Libyen verstand, ist die frühe Vcrwen· 
dung. des Ausdrucks wesentlich ungenauer und in der geographischen Bedeutung direkter, indem es auf alles 
wcsll1ch des „llgyptischen" Hoheitsgebietes gelegene Land verweist. 

') Die Schreibung ~ in Urlt:. VU 8, 16 könnte ein Femininum vermuten lassen, doch wird sonst tJ immer 
als Ma~kulinwn gebraucht. EDEL, Altigplinht GrammatiJ: § 312 spricht von einer plul'21ischcn Nisbcform, nennt 
aber nicht das Wort, von der sie abgeleitet sein könnte. Nach dem Zusammenhang scheint er e in \'lort zu ver
muten, das mit stammhaftcm I endet. 

7
) Dies ist besonders in der vertikalen Anordnung in J={ 2 deutlich. 

1) Es ist mtürlich kein Urilu.s, wie KAPl.ONY sannjmmt, sondern die typisch „libysche0 Haartracht ; vgl. dazu 
H öLSCllER, Lib.Jtr lfnd Ägpltr 14. 

_') Kairo 1385 ; j uNK.ER, Glz.a 11so; SSTms i1t DoRCl-IARDT, Dar Crobdt11J!J/1al 1/u Konigr SallJ11·rt' II S. 77 
(„Lcucr der Einw9.nderer von Ober- und Unter!lgypten"). 
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zustellen ist. Die Personenbe-Lcichnung ist wohl mit nPI „draußen" zu verbinden und entspricht 
dem seit dem llfatlercn Reich belegten Ausdruck nPlj für den „Ausländer" '). 

Ein Amt als Leiter von Ausländern" erscheint nur dann sinnvoll, wenn diese in irgendeiner 
Beziehung zum Staatsaufbau standen. Diese Beziehung ist m. E .. kaum ander~ als i'." ~ilitär
dienst möglich, was auch durch die Verwendung des Kom~andotttels '1!:P ~starkt '~ud ). ~nt
sprechend erachte ich es für notwendig, l]rp rwljw mit „Leiter der auslandischen (Soldner) zu 

übersetzen. Nach dem Determinativ besteht guter Grund l]rp rwl(jP) mit t ~ ~ ~ 0 zu

sammenzustellen, so daß auch hier eine Bezeichnung von Personen im Kriegsdienst erwartet 

werden kann. Diese Bezeichnung liegt m.E. in ~ ~ vor, das mit dem aus dem späteren 

Alten Reich gut belegten Terminus </ für „Söldner" ident.isch ist'). Das beigegebene ~ dient 
nicht nur als generisches, sondern auch als ethnisches Determinativ und läßt die von M/JJ als 
„Leiter der Söldner des Westens" geführte Truppe als „Libyer" (d.h. '[111!111J) erkennen. 

Eingebettet in die Inschrift auf der Nordwand des Zugangs (D.10) finden. sieb zwei Tit~l, 
die in den Aufzählungen der Titel auf der Westwand nicht genannt werd.en. ~lese Tatsach~ ist 
ein deutlicher Hinweis daß selbst so eine ausführliche Aufzählung wie die von M!JJ rucht 
unbedingt die gesamte Tätigkeit eines Mannes widerspiegeln.mu.ß. Andererseits.hat die schein
bare Vielgestalt doch so weit vereinheitlichende Züge, daß wir ~er m~hr verschiedene Aspekte 
einer letzten Endes einheitlichen Tätigkeit zu sehen haben. Die beiden Titel, die nur D l o 

genannt werden, sind: j C( = ~ =: j ®@@ g~ y-;;: = t . Sie haben in ihrem Aufbau 

genügend Parallelen unter den bereits besprochenen Titeln'), daß ihre Gliederung keine weiteren 

Schwierigkeiten bereitet. Demnachistdererste/J~/ 11iwl-pr = ~ =: , der zweite b~-11iwl flwt-</ 111 

= ± zu lesen. Der ins Auge springende Unterschied ist die Zu~ehörigkeit d.er verwalteten 

Liegenschaften: in einen Fall die sekulare Königsverwaltung (pr), '.m ander~.n die Vet\~alt~ng 
der Königstotenstiftung (b11JI-<,'). Beide Institutionen sind darüber hinaus zusatzltch spez1fiz1ert, 

wobei auch der Parallelismus nicht zu übersehen ist. In d nem Fall ist= mit ~ =: im anderen 

durch t bestimmt. Letzteres ist zweifelsohne ~y· „südlich" z~ l~sen. A~s ~iesem Umstand 
lassen sich zwei Schlüsse ziehen: erstens, daß die andere Spez1fiz1erung ahnlichen Charakter 
haben muß, d. h. auch eine geographische Orientierung enthält, und zweitens, daß = auf etwas 
verweist, was in gleicher oder zumindest ähnlicher Weise zweimal in Agypten vorbanden war. 

= t wird allgemein als !-l'Jj gelesen und mit dem Fayum identifiziert'). Eine derartige 
Identifizierung muß Erstaunen erregen, indem sie eine Tätigkeit von M/11 außerhalb des Deltas 

1) Wb. TI 405, 17. 
•) Für den militärischen Charakter der Personen spricht ferner die Feder als Zeichen des Kämpfers; vgJ. 

FJSe llER, JNES 21 (196>) soff. . . . . 
1) Siehe Goeo1CKE, JEA 46 (196o) 6off. Der vo11 mir dort' gelesene Ausdruck ist nchug '/zu lesen, wie 

GoYON, Nouvellts h1striplio111 du Wadi Hammamal ,:s f. zeigen konnte; vgl. auch Goeo1CK~}EA j2 (1966) 172[. 

')S.o. S. 13ff. . 
•) Die altere Literatur ist GAUTlllER, Ditlio111u1ireglograpbiq111 V 123 genannt; vgl. terner F1sc11ER, Dtn:ltrab 

; 11 llH QM Kingdom 12 (. Die Nennung eines = t in einem G<ab der V. Dynastie in Tehne (ASAB l [1903) 76) 
ist leider nie kollationiert worden. MONTBT, Ct0grapbit de l'Cgplr a11rim11e Jl 2o6 hest /~Sm', was m. E. genauso 
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voraussetzt. Es würde ferner bedenten, daß das Fayum bereits itn frühen Alten Reich unter 
ägyptischer Vet\valtung stand, wofür wir keine Beweise haben 1). Die inneren Argumente in der 
Formulierung der Parallelbezeichnungen wirken noch gewichtiger. Was sollte die Bedeutung 
von ! sein und was sollte ein Gegenstück dazu bilden? Schließlich ist noch anzuführen. daß die 
Verwaltungsgebiete in der .M/11-Inschrift fust immer durch <rf eingeführt werden. 

Bereits die Lesung 1 für c:::J ist keineswegs gesichert, ja nicht cimnal gefordert; wenn wir die Fr:1.ge nach 
zwei „Seen" in Ägypten stdlen, die parallel zueinander genannt sein könnten, zeigt sich sofort, daß eine derartige 

Auffassung nicht haltbar ist. Die nachste Verwandte zur vorliegenden Bezeichnung haben wir m. E. in f ~ 
-~:J. in British ~·luseum 1288 2). \Xlir haben hier deutlich einen T itel mit anschließender Nennung 

des Amtsbereichs, und so muß entsprechend /Jrp /JNjw-tl 'd 1.rgl-m/ll}I gelesen werden, was m. E. „Leiter der 
IJH}-z} im Gebiet von grgl-111/J/jlu :z.u übersetzen ist1). Die Lesung grgl folgt der traditionellen Auffassung des 
Zeichens•). ohne von der Richtigkeit derselben überzeugt zu sein. Wichtiger aber ist die Bcdculung des Aus
drucks, der insbesondere in der deutlichen Verbindung mit dem Totenkult des Cheops sich äußert. Diese Ver
bindung hat EDEL dazu veranlaßt'), 'd grgl-mbl}I mit dem gleichfalls in Verbindung mit Pyramiden genannten 
Ausdruck /11111 zu verbinden, wobei er mit Recht die A11gnbc auf der Nordwand im Grabe des Nj1ml-11fr heran 
zieht'): 

Aus dieser in sich geschlossenen Angabe löst er die horizonrale und erste ''crtikale Zeile heraus und sieht darin 
einen mit dem Rest nur lose verbundenen Titel, den er „Verwalter des südlichen (bcsicclcltcnf) WUstcnrands der 
Pyramide ,Groß ist Chcphren' 0 übersetzt. Daß eine derartige Erklärung unzulässig ist, ergibt sieb vor allem aus 
dem Charnkter von tef, das kein Titel, sondern eine Gcbiecsangabc ist. Dieses 'd nennt den Tätigkeitsbereich und 
ist daher vor allem mit dem Titel l;rp lmjw-z} zu verbinden. Dieser Titel /Jrp imj111-z} wird im späteren Alten Reich 
durch l111j-rJ z.lw Smtw ers'Ctzt, wie bereits JUNKER , ,ermutcte. Auch in dieser Form findet sich ein Hinweis alAf den 
Silden, der aber als S111t deutlich auf die gcsannc südliche Reichshälfte zu beziehen ist. 

TmP w urde von EDEL als „Unterscheidungsmal" „ Unterscheidung" erklärt, wobei er den Ausdruck von 
/11) "erheben" ableitet. Grundsätzlich ihm folgend möchte ich jedoch/11111als das "Erhobene" verstehen und dari11 
einen Hinweis auf die Errichtung des Hoheitszeichens als Ausdruck der Beherrschung sehen, wie wir ihn noch 

dubios ist wie die Lesung l·rl}, es sei denn, die beiden Ausdrücke verweisen auf den Qasr Qarun als Gewässer, 
wogegen aber der Zus.1mmenhang spricht. 

1
) Wenn das Fayum dem „ägyptischen" Hoheitsgebiet einverleibt gewesen wäre, so dürfte man nicht nur 

eine Erwähnung erwarten, sondern es wäre auch in späterer Zeit das Fayum fester in der traditionellen Wuliste 
verankert gewesen. Auch würde die Kolonisierung des Payums in der XI[. Dynastie unverständlich, wenn dieses 
Gebiet nicht erst spät zum „ägyptischen" Hoheitsbereich gekommen wäre. 

1) J AMES, Hitrogl:Jpbit Ttx/s . .. . .. ßrilisb Musmm 11 pi. V, l· 
1) Der Charakter des T itels ist im vorliegenden Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung, und es 

kann daher von einer eingehenden Untersuchung abgesehen werden. N ichtsdestoweniger muß die Zusammen· 
gehörigkcit des Titels mit der späteren Bezeichnung lmj-rl tlw Sm<w hcrvorgd>0bcn werden, wenngleich diose 
natürlich das Gegenstück zur vorliegenden Bezeichnung bildet; vgl. auch unten S. 58. 

„ 

4
) GARDINER, Egyplia11 CrammorJ, Sign-List N 38 sieht darin nur eine ausführlichere Form von/. 

') ßtilriigt z.11m iigrplistbm uxihm lll, ZAS 81 (1956) 68ff. 
') JUNKER, Glz.a 111 Abb. 30, S. 171 f. 
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aus dem Ausd ruck iv/J-1;/r „Erhebung des Horus(zcichcns)" erkennen können. Wie dieser Ausdruck zcigt, liegt 
der Akzent nicht im physischen Charakter der Bedeutung. sondern in dessen politischem Inhalt. Dies aber spricht 
gegen die von E DEL vertretene Ansicht, daß /11j1v „die hocl1gclcgcncn Teile des Niltals mit wüstcnart igcm 
Charakter einschließlich der das Niltal einfassenden Bcrgwllndc„ bezeichnet, WAS ihn zu der Übersetzung „bc
s icdcltcr/s Wüstenrand/Hochland" führt. Angewandt, wie in der oben genannten Inschrift des Nj11Vl-11/r, führt 
diese Auffassung zu keinem befriedigenden Ergebnis. Wie bekannt, läuft der \X/Ustcnrand in Giza Nord-Süd, so 
daß m. E. unverständlich bleibt, was unter dem „südlichen . .... . Wilstcnrand" der Cheopspyramide zu ver-
stehen ist. Es könnte höchstens das Steinbruchgebiet datuntcr verstanden werden, das von dem Chcphrcn- und 
Mykerinos-Friedhof eingenommen wird, was jedoch schwerlich mit dem Postulat der „Bcsiedlung0 belegt 
werden kann. In gleicher \'V'cise unbefriedigend ist die EDELsc.hc Erklärung als geographische Angabe in der 
Beschreibung der Herkunft der Güter ftlr den Totenkult, wie in 1) /11/ ll'j 11fl-/1r '11111 n ·f /11n1nJJ•j111w·f b111111-kJ·f 

11j11.1 Ut ·f m bwl·f m niwl·f 7~ f q t h h . Er will auch in diesem Fall „besiedelter \'V'Ustenstreifcnu 
übersetzen, wobei er den Sinn der Stelle darin sieht, daß man „auf die weite Streuung der Stiftu.ngsgUter" hin
weist, „die sich von Sild bis Nord (,Ober- und Unteri.gyptcnc) und von Ost bis West (,zwischen den beiden 
Siedlungszonen') in der wcitesunöglichen Breitenausdehnung der beiden Länder erstrecken ')u, Nun bezeichnen 
Sm<w bzw. M{Jjl das Areal des Fruchtlandes von Ober- bzw. Unterägypten und sind somit geographische 
Gebietsbezeichnungen. Geometrisch verweisen sie 1.uf Flächen, so daß ihnen sowohl die Ausdehnung der Länge 
wie der Breite impliziert. \'V'as außerhalb der Habitationszonc liegt, ist die „ \'\-'Ustcu (zmjt) und darüber hinaus 
Jicgt die „Fremde" (J;/11). In dieses klar abgegrenzte Schema einen „besiedelten \'1Ustcnstreifcn11 einzuschieben, 
scheint zu einer Zeit, da die innere Kolonisation des Landes noch nicht abgeschlossen und reichlich 11Preiland" 
zur Verfögung stand, höchst problematisch. Dadurch aber ist d ie Möglichkeit einer geographischen E rklärung 
ausgeschlossen. Da aber andererseits der Charakter als Gcbietsbczeithnung nicht zu übersehen ist, kann dieser 
nur juristisch zu verstehen sein. Dies führt zu einer Übersetzung „Hoheitsgebiet" , dcmgegcnilber Sm'w und 
M/ljl als geographische Ausdrucke zu werten sind. Die Frage interessiert in diesem Zu12mmenhang nur, soweit 

es ~ h @± betrifft, das entsprechend als „südliches Hoheitsgebiet" zu verstehen ist. Diesem könnte im 
Nordent,rg/ 111/Jll gegcnUbcrgestellt werden, wenngrg/ und/nj111 identische Bedeutung hatten, was aber nicht völlig 
gesichert ist. 

Nach unserem Exkurs können wir nun zu der Bezeichnung = t bei M/11 zurückkehren. 
Die Zweiteilung nach „Hoheitsgebieten", die wohl grundsätzlich mit den geographischen 
Bezeichnungen „Ober- und Unterägypten" identisch sein mögen, liegt m.E. auch hier vor'). 
Ob dabei J, grgt oder anders ') für das Zeichen zu lesen ist, läßt sich nicht mit Sicherheit entschei
den. Wichtig ist, daß der Ausdruck auf ein Verwaltungs- und nicht auf ein Landschaftsgebiet 
verweist, wobei diese identisch sein können, es aber keineswegs sein müssen•). Entsprechend 

1) FIRTH~GuNN, Ttti Pyra111idCt111eltrit11 155 1 wo es mit „Bringing him the tribute which is brought to him 
by the childrcn, his brothers and thc ka~scrvants of his propcrty from his cstatcs and from his towns of Uppcr and 
Lower Egypt within the two boundaries-of-thc-cultivation {?)0 übcrscttt ist. Als Gegcn.stilck ist d ie Beischrift in 

J AMES, Tbr Moslobo of Khmliko pi. XIV, 94 nr/1-br mpt 11bt 11/rl 11111/ 11·/ 111 /1wl/ 111 11/wt·f "';; f :j. Q + h Q 
/11m/Jll111111·/ bmw·Ji!I nj1" dl·fzu nennen, die JAMES mit „gifts of all fine ycar-offerings which are brought to him 
from his castlcs, and his towru of thc Delta and Uppcr Egypt1 which are within the limits of the cuhivation, by 
( his) childreo, his brothers, and A:a-servants of his estateu wiedergibt. 

2) EDELS Zweifel an der .M.öglichkcit einer Determinierung LJ l-zw. O für einen Ausdruck fUr „Grcnzeu 
können in gleicher Weise gegen se.inc These vom „besiedelten WUstcnstreifcn11 vorgebracht werden. 

1) Die Trennung zwischen geographischer und politischer Bezeichnung Anden wir auch in 11b-llU1j als Aus
druck des königlichen Herrschaftsanspruches. Obwohl in praxi meist mit den bcjden Landschaftsbezeichnungen 
identisch, ist llwj unbedingt politisch zu verstehen. 

' ) Die Bedeutung läßt sich am besten als 11 Tcrritorium0 fassen, wobei die hervorstechenden Eigenschaften 
die der inneren und äußeren Organisation sind. c:::::i ließe auch die Möglichkeit einer Übersetzung „Friedhofs
gcbiet11 „Residenzu zu, wie wir sie in dem traditionell bnü-1 gelesenen Titel vorliegen haben. 

6) Dies gilt insbesondere für das Alte Reich, als das östliche Delt.t nicht unter „ägyptischer11 Hoheit stand, 
so daß 1J-111bl wohl das „übcrßutctc Lnnd" in seiner Gcsamthcit, nicht nbcr <las ägyptische Hoheitsgebiet be
zeichnen mag. 

• 
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„ ht . h f" j®@ß....""""" l moc e tc vorerst ur @o lD 0 =X „Verwalter der Liegenschaften der Königstoten-

stiftung des südlichen Hoheitsgebiets" als hypothetische Übersetzung vorschlagen. D ß d' 
N „ dli h" . . a te 

ennung von „su c nur IIl einem „nördlich" ein logisches Gegenstück finden könnte, 

scheint selbstverständlich. Dieses müßte in n = vorliegen. 
. I' o 

Die. ~rschlos~ne Be.de~,tu~g sowie d.er Lautbestand weisen auf eine Verbindung mit Stt, 
das trad1ttonell mit „Asten ubersetzt wtrd, wenngleich die Beschreibung von IP'b III 8 
Länder no d „ li h A " · h · 34 .3 „ r ost c von gypt:;1 an sie richtiger ist. Die bei uns vorliegende Bezeichnung 

is.t de~maßen äh.nlich ~it r M@ in der Inschrift des P!mifr'), daß eine Identifizierung unum
ganglich erschemt. Dieser geographische Terminus hat wegen seiner Verbindung mit einem 

'i,t-Kult wiederholte Untersuchungen veranlaßt. JuNKER (ZA:S 75 [1939] nlf.) hat diesen mit 
dem aus griechischer Zeit belegten Sethroe im Nordostdelta identifiziert, worin ihm CEJtNY 
(ASAE 44 (1944] 295 lf.) folgt•). JuNKER sieht darin einen Widerspiegel eines alten Sethkults 

im Ostdelta und liest den Titel Y lkWJ l ~ 1 ~ r !j: als „Priester des Seth, des An

führe~~ der Kämpfer, ~?n S/r·t", ~obei e~ sich ausdrücklich gegen eine Lesung „an der Spitze 
der.K~mpfer vo~ Str·I. wendet. Die Bezeichnung wird von Kims•) „Priester des Seth vom Ort 
,(Korug X) schlagt Aste~'" gelesen, und auch er scheint an eine Lokalisierung am östlichen 
Deltarand zu denken. Emen völlig anderen Weg hat GooRON (BIFAO [ 8] ff) · hl · . . l7 195 qo . em-
g~sc agen. Im !'finblick. auf dte Id~tifizierung des Gottes mit dem die Weiße Krone tragenden 
11 ), sprach er sich fur eine Idenafizierung der Ortsangabe mit dem Namen für die Insel Sehei 
(S/t) aus. Da so.wohl P/)rnfr's wie Mtn's Tätigkeit ausschließlich im Delta war, kann eine Ver
legung des von ihn.en genannten S/t in den äußersten Süden abgelehnt werden, wie es auch von 
l<APLONY getan wird. Auch er geht von einem Ort Sp aus, der für ihn mit einer auf einem 

Siegel genannten „Domäne" ~ identisch ist. Diese Domäne lokalisiert er am westlichen Delta

rand, wo~ e~ mit Re~ht darauf hinweist, daß der Titel bei Pbnifr in einer Gruppe von Titeln 
genannt ist, die alle mit dem nordwestlichen Delta zusammenhängen. Er übersetzt daher den 

Titel Y r@J l ~ 1 ~ r !j: mit „Prophet des Seth, des Anführers der Kämpfer von S/t". 

Er tt'.tt grundsätzlich für eine Deltalage der Ortschaft ein und befürwortet eine Zuweisung ins 
westltche Delta. 

KAPLONYS Erklii":'ng- des Titels setzt eine Verbindung einer Gottheit mit einer bestimmten Ortschaft durch 
deren Bewo?ner und nicht als. „Herru des Platzes voraus. D ies paßt in keiner \'\-'eise mit den Vorstellungen von 
!;°~algotth~Jten des Alten Hc1chcs zusammen, die als 11/r-11iwtj eine direkte, spezifische Beziehung zu dem PJatz 
da n, wo s1~ verehrt werden. Dazu jst ferner zu sagen, daß l;nlj zur Spczifiiierung des Kuhortes eines Gotrcs a.ls 
~sse~ „Residenz", gebraucht wird. Die Einwände werden durch grammalikalischc Momente bcstifrkt S~ Ln 
V „ b~J~ht als Plura.~ angegeben, was jedoch in der frühen Orthographie nicht entscheidend ist. Die angeno:nmcnc 
~r m ung der etnzclncn Elemente wäre ein direkter Genitiv zwischen den Personen und ihre R 'd 

wahrend das eher lockere !;nl filr die Relation zwischen dem Gott und seinen Verehrern gebraucht scrn S:1~: ~~~ 

• 
1
) Die Lesung folg t KAPLONY, op.ril. 78off .• wo der gegenwärtige Stand der Frage im einzelnen besprochen 

ISt. 

') G"."'dsiltzlich wird diese These auch von STOCK, Das01Jd1/Jo Agplttu, ll?dO I (194s) I l) ff. und v.Bnc•c
kATH, Tanu uml Thtbtn 34f. übernommen. 

:> Genannt v~n HBLCK, U111er111ch11flgt11 ~11 dm ßtat1Jltfllilt/11 der Allm Reiehu 123, Anm. 24. 
) Vgl. dazu msbcsonderc KArLONYS umfassende Zusammenstellung des Materials. 
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nbcr würde bedeuten, daß <lcr Kult temporär, die Leute dagegen permanent sind und somit zu einem anderen 
Zeitpunkt einen anderen Gott haben könnten. Aus diesen Gründen scheint es mir nölig, die beiden Elemente 

Qut und /Jw»' umzustellen und • St!J !Jww b"t r ~ 0 „Scth, der Kämpfer, der in X ist" zu lesen 
1
) . 

Für die Lokalisierung des Ortes bietet die Inschrift des Pl;rnfr einen wesentlichen Anhalts
punkt in der Distriktangabe 'il z111jt '1111111, der bisher nicht benützt wurde. Diese Angabe gehör_t 
nicht nur zu dem Priestertitel für Seth, sondern auch zu dem vorangehenden !;111-n/r !fr-9111J
D111jt. Dv!}t ist von MAsPERO und JUNKER mit Damanhur identifiziert worden, dem auch 
KAPLONY folgt. Dies stimmt mit der Distriktangabe „Wi.iste des Westens" überein, die nur auf 
das westlich des Rosetta-Arms gelegene Gebiet verweisen kann. Dadurch aber fällt es schwer 

für r H' eine ursprüngliche Beziehung zu „Asien" zu postulieren, was jedoch die spätere V cr
wcndung für den „Nordosten" keineswegs ausschließt. In SJt, das m.E. mit s/j „säen" etymo
logisch zusammenhängt und entsprechend als „das.Ausgebreitete" verstanden werden könnte, 
möchte ich eine ursprüngliche Bezeichnung des Deltas als „Ebene" sehen 2), die erst sekundär 
zu einer ethnischen Spezifizierw1g wurde. Als Verweis auf die „Eb~ne" im Delta wird sfj zu 
einer geographischen Angabe für „Norden", was durch die Gegenüberstellung mit rsj in der 
Inschrift des MJn bestätigt wird. 

~ b1 Ö bei Pbmfr ist sicherlich keine Gc~icts· •. sondern eine Ortsangabe •. wi~ sich s~on aus der ~n· 
schließenden Distriktangabc ('/) ableiten läßt. Dies wird :auch durch das Dctcrmmauv 0 bestarkt. wenng leich 
dies nicht als eindeutiger Beweis gelten kann. Man m üßte daher filr •St/ eine Bedeutung *,,Nord-(wörtl. Delta
cbene}Stadt" postulieren; dies wiederum bringt die Schwierigkeit mit sich, daß die Tatsache der Lage im Norden 
kejne gcnilgende Spezifizierung ist, die ausreichen würde, eine Siedlung zu kennzeichnen. I nfolgedessen ist es 
m. E. berechtigt, ein weiteres Element in dem Namen zu e rwarten, o hne den die Bezeichnung kci.n Spezifikum 
darstellen wilrde. Dieses Element möchte ich in - @1 das seit der Verbesserung der ursprilnghchen Lesung 
als Landdetcrminativ betrachtet wird'). N ach den uns bekannten R egeln der Orthographie des Alten Reiches i.st 
e ine derartige Auffassung höchst zweifelhaft: erstens würde das Wort doppelt (durch *= und 0) determiniert 
sein und zweitens würde das eine Determinativ(=) vor der Endung-/ zu stehen kommen. Entsprechend finde 
ich es nöcig, - @ als eigenes \Xlort anzusehen, wobei der geographische Ausdruck, wie häufig. vorausgestellt 

ist. Dadurch aber können wir nich t nur den bei P/Jr11/r genannten O rt ~ ~@ mit der Angabe c:::::::J ~ ~ 
bei MJ11 identifizieren, sondern auch das ältere ~, mit ~ 0 nls Kurzschreibung , einbeziehen. Die Angabe 

des Namens innerhalb des d ie Befestigungen wiedergebenden Ovals ist im Alten Reich eine Uhliche Praxis für die 
Schreibung von Bezeichnungen fester Plä tze'). Die Lesung des Ovnls ist nicht eindeutig; unter den Möglich~ 
keitcn ist besonders w11I hervorzuheben, das am besten mit ubcfcstigter Residenz" Ubcrsctzt werden kann'). 

1) j UNKER verweist für den Gebrauch von bnlj in Verbindung mit Personen auf die Bezeichnung bnij· 
Jm111jw. Es darf aber nicht übersehen werden, daß d iese Verwendung, wie andere ähnlich formulierte, eine statische 
Relation ausdrucken, d.h. nicht auf eine dynamische "FUhrung•• hinweisen. Für flww 11Kämpfcr, Schlägeru vgl. 
insbesondere das bereits von JuNKER genannte Epithet von Horus /JJ''"' r/J)I des 1-lorus von Bcni Hasan. Zum Ver

gleich könnte auch A ~ genannt werden; der Göttername lautete wohl ursprünglich *f/r-spdw „der ,spitze' 

Horusu, und die Spezifizierung ersetzte schließlich den eigentlichen Namen. 
') Das Wort ist vielleicht etymologisch mit e- ,,Ebene" zu verbinden. 

a) So ausdrücklich KAPLONY, op.ril. 786, 02chdem GODRON darin eine „ Insel" erkennen wollte. 
' ) Dies gilt in g leicher Weise für die Residenz und deren sepulluates Gegenstück, die königliche Friedhofs

anlage. Gerade letztere wird in archäischer Zeit als umwalltes Gebiet angegeben, und es sind diese „Ovaleu. die 
nicht als „Domänen" oder „Wcingartcn11

, sondern vielmehr als umwallte Friedhofsanlagen bezeichnet werden 
sollten. ZoseRs Anlage ist die letzte, die in dieser Art geschrieben wird, die aber dafür während des ganzen Alten 
Reiches genannt wird. Nur die äußere Form, die Um~llung1 wird auch bei ihr von der l\ilitte der lV. Dynutic 

an weggelassen; vgl. dazu auch oben S. ~ 1. 

') Siehe dazu F1sc11ER, JNES 18 ( 1919) 26off. 

• 
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Entsprechend ist m.E. = r :=-bzw. ~~: mit „(befestigter) Residenz des Nordens" 

zu übersetzen und darin allem Anschein nach das militärische wie auch administrative Zentrum 
des Deltas zu sehen. Nach dem zeitlich nahestehenden Pl;rnfr lag es irn nordwestlichen Delta in 
der Gegend von Damanhur. Dies bedeutet jedoch nicht, daß dieses Zentrum während des 
ganzen Alten Reiches dort anzunehmen ist. Diese Lage ist m.E. vielmehr ein Widerspiegel des 
Vorstoßes in den Nordwesten zur Erweiterung des „ägyptischen" Hoheitsbereiches am Über
gang von der III. zur IV. Dynastie, der der späteren Expansion in das östliche Delta voran
ging. Daß der Schwerpunkt der politischen Aktivität in diesem Raum lag, zeigt vor allem 
die Laufbahn des i'd/n mit seinen vielen Amtcrn in diesem Gebiet. Eines dieser Amter ist 

j C( = r :=- \®, das ihm als „Verwalter der Liegenschaften der Königsverwaltung der 

nördlichen Residenz" ausweist. Die damit beschriebene Amtsstellung möchte ich in der Versor
gung des Verwaltungszentrums im nordwestlichen Delta sehen. 

In H 3 haben wir eine sonst in den Inschriften nicht genannte Angabe: j y r ~ ~ = . 
Ob eine Einheit vorliegt oder aber zwei zu trennende Titel genannt sind, muß vorerst unsicher 
bleiben, da nur l;l;J-!;1vt-'f anderwärts belegt ist. Eine innere Beziehung besteht insofern, als beide 
Angaben Landbesitz betreffen. Trotzdem sind die beiden Angaben grundsätzlich verschiedener 
Natur, wobei nur l;,lfi-l;wt-<f „Verwalter der Königstotenstiftung" ein Amtstitel ist; zu diesem 
vgl. oben S. 24. 

~ = sieht wie eine „Verwaltung" aus >), wobei das darin enthaltene l;rj-wt}b wohl als 
Personenbezeichnung und nicht als Handlung zu verstehen ist. 

D2bd läßt »-·(.fb zwei E rkJärungcn zu, von denen jeweils eine Personenbezeichnung zu bilden ist. Die ci11e ist 
w;b 11UfcrlandH, was in Verbindung mit dem Nisbcwort {Jrj :als /Jrj-wdb e.inen „ Pächter'\ d. h . „einen auf Uferlimd 
Befindlichen", bezeichnen könnte. Die Schwierigkeit bei e iner solchen Erklärung besteht in der Tatsache, daß das 
Land nicht spezifiziert ist, was für einen Personentitel Voraussetzung wäre. Die andere Erklärung ist mit Hilfe 
von wdb „Zuweisung", wie GARDINER 1) Ubcrzeugend die \'V'ortbcdeutung darlegte. Die Zusammenseczung 
~rj-wtfb bedeutet demnach wörtlich „der auf/über der Zuweisung ist„. Dies ist aber nicht als eine leitende Position 
zu verstehen, wie GAR.DINER annimmt1), wie Oberhaupt l;rj als Bezeichnung einer in Befehlsgewalt Ubcrgeord· 
neten Person erst im ~fitderen Rckh aufkommt. l;lr;j ist vielmehr ein H inweis auf einen Besitz insbesondere im 
Sinne von Einkommen, wie z.B. Urli:. I r 7 1, 8, t 3 u. a. Entsprechend ist der /J1j-1vr/b als „Empfänger einer Zu
weisung , d . h. eines E inko mmens zu verstehen. Die nächste Frage muß sein. woher die „Zu weisung" (u1(/b), in 
deren Besitz (bf'J1 sich der als bf'J0·U1r/b Bezeichnete befand, stAnHnt. Cinc Spezifizierung finden wir seit der JII. 
Dynastie in der Form fJfj-»-'(/b 111 /1wl-'11b, wo 111 bw/-t11h nicht den gesamten Titel, sondern nur wdb bestimmt. 
Während KAPLONY' ) es aJs einen „Sam melnamen rur alle Versorgungsinstanzen des archaischen Palastes" an· 

1) So vor allem von H ELCK, U11/t r111rb1111gt1t z.11 dm 8to1Nltnlilt'11 du Allm Rtifbts 68f. angesehen. 
') GARDtNER, Tbt Man1io11 of l.Jfe anti Jbt Ma1ltr of Jbt Kil1g'1 Largm, JEA 14 (1 918) 83ff. 
1) Lot. ril. 88 „ ... its bcarer was the offici2l prcsiding over thc king's table, who saw to its supplies and who 

catered for thc wants of his guestsu. GAR DINERS Erklllrung geht von der 02rstellung des pry·-.,,,.(/b im Totenkult 
a~. worin er JUNKER, Glz.a ll 6j f. folgt. Er sieht in/;rj-u·(/b die Bezeichnung einer priesterlichen Funktion, und zwar 
„die Bestandteile des Opfermahles auszurufen". Im Gegcns:u-z dazu möchte ich in br}-wdb im To tenkult vielmehr 
eine bestimmte H :andlung sehen, die mit dem Opfer in Zusammenhang steht. Diese möchte ich von der sekularcn 
Verwendung des Ausdrucks für den Besitzer (bzw. Teilhaber) an dner Zuweisung ableiten, wobei die Zuweisung 
ursprünglich aus Naturalien bestand. Der IJrj-»1(/b ist entsprechend der „Besitzer der Zuweisung'". der den Ver· 
storbcnen zum Mahle einlädt und diese auch als eine Art Kommunion durchführt. 

' ) Op.ril. 10~ 1. K EEs sieht im /lrj-w,lb einen Mann der königlichen Vermögensverwaltung (Rt-fltiligl111N 19), 
Jeitet somit den Ausdruck von der anderen Bcdeuru11g von w(/b ab. 
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sieht, ist GAl\.l)JNERS (/()(.eil. 84) Erklärung wesentlich überzeugender, daß /nvl-'11/; „was that part of the palncc 
whcrc the Ph3.raoh li"ed and bad his bcing". Entsprechend ist der Ausdruck m. E. als „Hof des Lcbcnden° zu 
übersetzen l). ijrj-wOb 111 /Jwl-'11/Jw ist demnach der „Empflingcr einer Zuweisung aus dem Hof des Lcbcnden°, 
d. h. dem Königshof, wodurch der Titelträger als Pensionär des Hofes gekennzeichnet ist 1). In gleicher Weise 
linden wir die Verbindung mit dem Königtum als Quelle der Versorgung in {Jr}·JJJr/b-111UJJ 1), das entsprechend als 
„ Empfiinger einer königlichen Zuweisung" zu \'erstehen ist. Es entspricht dabei grundsätzlich dem /J1:fw<lb-m
{JmJ-'11/Jn1, indem nJWJ den Terminus w<lb spezifiziert. 

Von diesem Punkt können wir uns erneut der Frage nach der Bedeutung von ~ = zu

wenden. Gerade ein Titel wie ~ LJ ~ muß dazu führen, in dem Ausdruck einen Hinweis 
<::::> = 

auf eine besondere „Verwaltung" zu sehen'). Erst eine Heranziehung der Hinweise auf eine 

Verwaltungsinstitution in der Form~~ C( NWoM LJ ~ 6) zeigt, daß pr in dem Terminus 

nicht als Nennung einer zusammenfassenden Verwaltung, sondern als bestimmendes E lement zu 
werten ist. D ieses pr kann dabei nur auf die königliche Residenz im Sinne des Königshauses als 
Herkunft der Versorgung bezogen werden'). Dementsprechend ist m. E. l)lj-wrfb-pr als „Emp
fänger einer Zuweisung des (Königs)hauses" zu verstehen, wobei die Bezeichnung dem seit dem 
Mittleren Reich aufkommenden <ngw 1!} 11-/;,j:J „der lebt vom Tische des Herrschers" entspricht7). 

Es bleibt noch das bei M/n vor l;rj-wrfb-pr genannte ~ + zu besprechen. Dieses Titelelement 
wird allgemein als Ausdruck einer wenngleich beschränkten Kommandogewalt angesehen und 
mit „Inspektor" oder „Untervorsteher" übersetzt. Wie ich an anderer Stelle ausführte'), ist die 

Verwendung von r j auf Dienstleistungen bzw. Unterhaltsformen beschränkt und findet sich 
nicht in Verbindung mit reinen Amtstiteln als Ausdruck von Exekutivgewalt. Im Gegensatz zu 

m-/JI, das temporären Charakter hat, drückt ~ j den vererbbaren Besitz einer Pfründe und der 
damit verbundenen Stellung aus, wobei der Terminus mit s1vrf zu verbinden ist. Entsprechend 

ist m.E. im vorliegenden Fall die Angabe r + LJ ~ al.s „Pfründner-Empfiinger einer Zu-

1) Dieses 'nbw als Bezeichnung des physischen Königs liegt m. E. in dem von j uNKER, „Der Ltbt11digl 1 

(A11~. d. ÖJ/trr. Akad. d. Wiu. 91 [19i4J 169ff. untersuchten Ausdruck vor. Daneben finden wir •11bw auch als 
Königsbezeichnung vor dem horizontal geschriebenen Horusnamcn. 

Vermutlich besteht ursprünglich kein Unterschied zwischen /Jwl-'Jt/Jw und pr-'nbw über das durch den unter
schiedlichen Charakter von bwJ und pr Gegebene hinaus. Danach jst bmJ-'11/Jw die Wirtschaftsinstitution, pr-'11/Jw 
aber mehr die juridische bzw. administrative Seite der Königsresidenz. Die spätere Ausbildung von pr-'n/;111 zu 
einer gelehrten Einrichtung (vgl. GAROINER, TIN Ho11n oj Life, }EA 24 [19j8] 1 J7ff.) paßt gut in diesen Rahmen, 
da der Hof von alters her Zentrum des geist igen und kilnstlcrischcn Lebens in Agyptcn war. 

') Die Versorg ung durch den Hof ist bisher viel zu wenig bc:achtct worden. Sie findet sich deutlich in Pop. 
Wulcor 7,4 u.a.; vgl. dazu oben S. 1 Anm. 7. 

1) juNKER, Glza X 5off., der sich aber für die etymologische Ableitung von u.•db „Ufcrlandu ausspdcht. 
') Der Titel kommt bereits bei Pbmfr vor, wo ihn jUNKER, ZÄS 7l (1939) 6J mit „Vorsteher des Hauses 

der Leiter der Zuwcisungu übersetzt. 
1) Urk. I 190, 13; 184 1 t s; 181 1 8, ferner in dem Vezier-Titel /111}-rJ lz.wj-l;rj-wtlb-pr wie z.B. LD II 48; 

MARlETTE, Ma1laba1 D 37; D 19 u.a. 
') Zur Verwendung von pr in diesem Sinne, vgl. oben 11 f. Neben der Versorgung durch den „Palastu 

steht auch die Versorgung durch die r/;jJ, wie es sich aus Titeln in MARIETTB, Ma1Jnba1 D 19 und E 1s ergibt. 
7) Der älteste Beleg ist m. W. VANDIER, Afotalla 1s8, wo insbesondere auch die Ausfilhrungen von WE1LL, 

Rtt. Tra•. 27 (190i) 41 ff. hingewiesen ist. GAROINER, louiJ. 88 trennt zwischen dem '"Ü"' n /J-p!;l als dem Emp
fllngcr vom Königstisch und dem w'r/111 11/l-/;/el ,,thc officer connectccl with the Royal Table". Zu diesem vgl. auch 
H ELCK, ZHr Vtnrallm1, des Milllert111111d Nt11t11 Rtirhu 160. 

') Siehe dazu GOEDICKE, Pri11nl1 Rttbl1ht1thriflt11 a111 dtnl Altm Reieb, 
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weisung des (Königs)hauses" zu verstehen. Dieses ist keine Amtsbezeichnung, sondern eine 
Angabe über den sozialen Status. Daher ist es mit dem vorangehenden f;,j:J-/;1vt-<J zu verbinden. 
Es bezeichnet M/11 als Besitzer eines dauernden Einkommens, das er auch vererben kann ein 
Detail aus seiner Stellung, das durch eine Angabe in der biographischen Inschrift (Urk. I 4, 3'_4) 
bestätigt wird 1). 

3. D ie Rang titel 

Bei unserer Einteilung der von 111/11 genannten Ämter und Stellungen diente uns die Ver
teilung der Ileschriftung auf der Statue des Mannes als Vorbild. Dort fanden wir die Priester
ämter auf der rechten Seite des Statuensockels genannt, die Amtstitel waren auf der linken Seite 
in /;111-pr „Diener des Palastes" zusammengefaßt. Die Rückseite ist, was kein Zufall zu sein 
scheint, der Beschreibung der sozialen Stellung des M/11 vorbehalten. Außer dem Namen steht 

dort +~fg. 
Trotz der abweichenden Schreibung kann kaum ein Zweifel bestehen, daß diese Angabe 

mit der Gruppe ~ t t g zusammenzustellen ist, die sich in GI und G VIII sowie in zwei 
Angaben gespalten in dem vermutlich zusammengehörigen G IX-X vorliegt. Daneben gibt es 

~ t in A und B gefolgt von /;fr,l-b111t-</; in G VI steht es zwischen f;,!:J-f;ivt-<f /;r)-si!ir-Z(l)biv 
und wn-rl. Eine Verbindung mit w11-rJ liegt vielleicht auch in J I vor, während in H 1 der Zu
sam~enhang unklar ist. In G III steht es allein vor dem Namen, so daß es als selbständige 
Bezeichnung angesehen werden kann. Dabei bleibt noch zu untersuchen, ob der unterschied
lichen Orthographie irgendwelche Bedeutung zukommt. 

Die Bezeichnung wird allgemein wr 111rfw J„,, gelesen; übersetzt wird sie mit „Größter der 
Zehn von Oberägypten"'), „Großer der Zehn von Oberägypten""), ferner „great one of the 
ten(s?) of Upper Egypt'") und „einer der 10 Großen von Oberägypten"'). Eine Abgrenzung 
der Stellung des Trägers der Bezeichnung ist bisher nur selten erfolgt. KEl!S, K11/t11rges,hi,bte 121 , 

sieht darin ein Mit~lied eines richterlichen Kollegiums, worin er von JuNKBR (auch Giza VIIzoo) 
m der Annahme einer rechtsprechenden Funktion gefolgt wird, was auch HELCK annimmt, der 
auf deren Nennung in der Dienstvorschrift für den Vezier hinweist•). Darüber hinaus sieht 

1
) ~ie besagte Stelle ist ein Auszug aus einem königlichen Dekret, durch das Af/11 und „einem Sohnu 

(~l w<) em Amt als Pfründe zugesprochen wird; vgl. dazu GoEDICKE, op.tiJ. und unten S. 64. 
') Wb. I JZ9, 13 nach SETHE, ZÄS ll (1918) 66; juNKER, Gl{a lil ljJ u.a. 
') H.ELCK, U11ltr111<bu11gtn z,11 dtn Be11111lt111ile/n dt1 A/Jtn Rtirbu 18; SETm~, ZÄS 44 ( 1907) 18; HELcK, Zur 

Verwallu11g dt1 Millleren uud iVtuen Rtiches 5 J ff. 
' ) FiscJJER, }NES 18 (19J9) 26j f. 
') Hc.LCK, Unür111dJ11J1J,t11 t,u dt11 ßta111/t11liltfn du Alltn Rtiehu 19. 
') Urk. IV t 104,8j vgl. dazu HELCK1 Zur V trwa/J1111gdt1 Millltren u11d Nt11tn Rtieht1 30

1 
wo er die Stelle „Die 

Großen Zehn von Oberägypten befinden sich zu beiden Seiten vor ihm" übersetzt. Eine ähnliche Situation bei 
der Rechtsprechung wird Pap. Sallitr I J, 11 beschrieben. Aus dem Vergleich der beiden Hinweise 6Chcint sich 

ZU ergeben, daß die ~ 1' ! , denen in SalJier die m'bJjJ entsprechen, eine beratende, nicht aber entscheidende 
Funktion hatten. Dies ist m. E. auch aus der Bezeichnung m'bljt abzuleiten, die trotz der Schrefüung mit dem 
Zahlzeichen "30° als Ableitung von tbJ 11klug11 zu werten ist; vgl. dazu tbJ-rJ, besprochen von POLOTSKY, Unltr
JJ((h1~ngtn t_N dm lnKbriflm dtr 11. Dynastie § 64 c. Die berate nde Funktion kommt m. E. auch in der Anordnung des 
Gcnchtshofs zum Ausdruck. indem nur die Beisitzer, d. h. der lmj-rJ '/p1wJj und der Jrj-/JJ-'I: neben dem Vezier zu 

sitzen_ k?1~men. ~ntsprechcnd möchte ich aber den Platz der berntcnden ~ :1. ! 
11

vor" dem Vezier nnnehmcn, 
wobei sie m zwei Gruppen geteilt sind, wie bereits B RBAS'I"ED, A .nrit11I Ruord1 ll 6n die Angabe 111 llrlj verstand. 
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HELCK (op. cit. l 1 ff.) in dem Titel einen Nachfolger der für ihn älteren Bezeichnung der „Großen 
von Ober- und Unterägypten", wenngleich diese nur aus späteren Ritualtexten bekannt sind. In 
diesen möchte er „die alten ,Herren' des Landes aus einer Zeit, die vor dem Entstehen der Gau
cinteilung und -verwaltung liegt", erkennen. Nach seiner Ansicht wird die Bezeichnung im 
Alten Reich zu einem Ehrentitel, erfährt aber im Mittleren Reich wieder eine Aufwertung als 
Amtstitel, wobei die juristische Bedeutung des Titels für ihn in allen Perioden feststeht. 

Die Nennung von~~~ in den Koptusdekreten (Urk. I 181, II; 18i, 1; 190, l) führte 
F1sc11ER zu einer völlig anderen Erklärung der Bezeichnung. Er verbindet sie mit dem in den 
angeführten Dekreten daneben genannten ln:J-rl z.1111 S1n<, Diesen Titel bringt er mit „the con-

scription of workers" zusammen 1) und ist dadurch bereit, anzunehmen, daß auch ~ „the con
scription and supervision of corps of workers" betrifft. Die Organisationseinheit nimmt FrsCHllR 
als Zehnerschaft (111r!) an, das er als Unterteilung der Phyle (z.1) versteht. Dies würde bedeuten, 

daß ~ ~ mit den Unterabteilungen einer oberägyptischen Phylenordnung zusammen

zustellen ist. Das Nebeneinander der Bezeichnungen l11:J-rl z.lw S111< und 1' ~ ') ist jedoch m. E. 
mit einer derartigen Ansicht nicht zu vereinen, da nicht wahrscheinlich ist, daß neben der 
umfassenden Phyle auch deren individuelle Unterabteilungen genannt werden. 

Wir haben in den M/11-Inschriften drei verschiedene Schreibungen, und es ist daher die erste 
Aufgabe, festzustellen, ob sie als orthographische Varianten aufzufassen sind oder in ihnen eine 

unterschiedliche Auffassung zum Ausdruck kommt. Auf dem Statuensockcl steht t ~.das 
auch JuNKilR, Giz.a III Abb. 10; Abb. 46 und vielleicht MARlllTI'Il, Mastabas D ll vorkommt. 
Es findet sich ferner am Statuensockcl des <J-1/jtj (Berlin 14177), wo es, wie bei M!n und 

KJ1!ftifswl II, eindeutig t ~zu lesen ist. Da im letzten Fall daneben auch ~ ~genannt wird, 
kann keine Sehreibungsvariante angenommen werden. Es ist deshalb m.E. wr-nmJ/ „Großer des 

Königs" zu lesen, das mit dem wesentlich häufigeren 1' ~ wohl verwandt, nicht aber identisch 
ist. 

Die nächste Frage ist, ob~~ als die Bezeichnung einer Person, d. h. als Titel, oder als 
die Bezeichnung einer Institution zu verstehen ist. Die zumindest zweimal sicher nachgewiesene 

Zusammensetzung') ~ 1' fldi weist auf eine Institution, da eine Stellung als „Schreiber'' 
sonst nur als Dienst bei einer hochgestellten Persönlichkeit möglich wäre, dies aber in den 
beiden genannten Fällen nicht zutreffen kann. Da andererseits in mehreren Belegen die Ver-

') Kses, Orienlalia 17 (1948) 77 faßt den Titel ähnlich als„Vorstche< de< (Arbcits-)Abteilungcn von Obcr
ägypten0 auf. Es liegt sicher ein Verwaltungsamt vor. wie dies auch HELCK. UnttTJtllhtmgm t" dm ß tamltnliltln du 
.A/Jm Rtitbt1 102 annimmt. Der Aufgabenbereich ist keineswegs eindeutig. muß a.bcr eine spe.dfisc.h oberägypti~ 
sehe Bedeutung haben, da es kein unterägyptisches Gegenstück gibt. Da man wohl mit Recht annehmen darf, daß 
die Aushebung von Arbeitsabteilungen keineswegs auf den Süden beschränkt war, sondern in gleicher WcUc 
auch im Norden vorgenommen werden konnte, scheinen grundsät·zlithc Zweifel an der bisherigen Auffassung 
der Bezeichnung angebracht. Die Frage weiter zu verfolgen, würde uns aber zu weit von dem vorliegenden 
Problem entfernen. Hier muß es genügen festzuhalten, daß wir keinen Nachweis haben, daß die Au fgabc des 
l•lj-r/ '(_/w !m• in der Rekrutierung von Arbeitstrupps in Oberägypten bestand; vgl. auch oben S. j I Anm. 3. 

') In Titulaturen kommen die bcidcn Bczckhnungen nur sehen gemeinsam YOr; so z.B. bei !jn111·l:I, ASA E 
3 (1903) 7l· 

3) MARIBTTB, Ma11aba1D37;D41. Hier ist ferner der Titt:l ~:S... ~· (QutoELL, Ramt11t11111 XXXIX) zu 
nennen, der parallel zu Qrp •PJbl gebraucht ist und allem Anschein nach auf einen Gerichtshof o. ä. verweist. 
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wendung als Personenbezeichnung gesichert ist 1), erscheint es vorerst nötig, beide Verwen
dungsarten nebeneinander anzunehmen. Eine Trennung nach den Schreibungen ist nicht mög-

lich, da beide Schreibungen nebeneinander vorkommen; andererseits überwiegt ~ ~ bei 
senkrechter Anordnung'), ohne aber ausschließlich zu sein. 

. Es ka~n als sicher angesehen wer~en. daß der Terminus aus drei Elementen besteht, von denen 1- und ~ 
zumindest in der Grundbedeutung gesichert erscheinen, wenngleich deren Verbindung noch der Klärung bedarf. 

D as dritte Element. durchwegs mit dem ;i. ·Zeichen verbunden, ist im Alten Reich immer n geschrieben und 
wird als Zahlzeichen für 10 angesehen. Außer in dieser Verbindung kommt n noch in folgenden Zusammen· 
setzungen vor: 

1. ~~ Ur/:. I 67.1 i 92.14; Ha111111a111al 157; 1l9 

„ ;2~n JUNKER, Glz.a Vll t 38 

3· ~ni- genannt }uNKER, Gf!(,a VII 138 

4· ~nf:ft:ft 
C> :lt MARIETTB, Ma1Jaba1 H t = Kairo 1444 

l· Ji;,~nofc LUTZ, Egptia11 Tomb S1tlt1 pi. 6 

6. it~n~t~n LUTZ, Egyplia11 Tof!lb Sitlts pi. 6 

7. ~.:~ }uNKER, Gl!(a V Abb. i8; FtSllER, Minor Gtmtltry pi. 4l 

8. ~~:.:; K•iro 1447 

9· ~n Url:. I 131,4 ( = ASAE •8 (1 928] 138ff.) 

10. ~~ SeLn.1 HASSAN, Exta11atio111 al Giz.a V 276 

11. [i]~ SEu11 HASSAN, Exta11alion1 al Cit;,.a V 276 

„. ~8L.I ,', Pyr. 848c 

13. ~g~ Pyr. 848c. 

Unter den Belegen lassen sich Nr. 9-13 aussondern. ~ n ist die kürzeste Form, zu der die anderen Er· 
Weiterungen da.rstcUc.n. In dieser Kurzform kann nur wr auf eine Person vcrwciscn, \\'1.S für n nicht zutriffc da 
„10

11 

nicht ein Individuum bestimmen kann. Nimmt man es aber als Zahlwort, braucht es eine Definition. da dem 
Numeral kein selbständiger Aussagewert zukommt. Dies wird dcudicher bei den erweiterten Formen bei denen 
cjne Erklärung von n als Personenbezeichnung an der Zeichenordnung scheitert. \'V"cnn aber n keine Person 
bezeichnet. muß es auf eine Institution bzw. Einrichtung bezogen werden. Diese ist nicht selbständig, sondern 
vielmehr Teil einer gcößcren Institution, wie des Palastes ('/;), l;wt-wr etc'). Nachdem wir erst einmal erkannt 
haben, daß n eine noch zu bestimmende Einrichtung einer Institution bezeichnet, zeigt sich. daß dieselbe Zu· 

1
) Insbesondere dort, wo es als alleiniger Titel vor dem Namen gebraucht ist, wie z.B. in MJn G HI. 

1
) MURRAr. Se11t11 M1mphi11 To111b1 pi. XI; MARIBTTI!. Ma1Jaba1 D13;D13; SBLlM HASSAN, Bxtava1iot11 al 

Giz.a V 128 1 p. 272. 

') SETHES (Obtrstl{Hng mtd Kommentar IV I Oj) Erklärung von Nr. 12 - 13 als die „10 Großen des Palastes" 
bzw. „10 Großen von HeJiopo1is0 steht in Widerspruch :tu den Regeln der Konstruktion der Zchncr·Kardinal· 
zahlen, die prinzipiell nachgestellt wcrdenj siehe EDEL. Al1ögyp1ird11 Gra111111alil: § 396. SeTHß will eine besondere 
Schreibung annehmen, w5.hrcnd bei HELCK. op.ril. 19, Anm. 30 die Zeichen umgestellt sind. 
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snmmcnsctzung bei den Belegen z-8 vorlicgt1). Im Unterschied zu Nr. 10- 1 3 enthalten diese Fälle ein Titel
element in der Bezeichnung imj-rJ „Vorsteher". Als Institutionen werden pr-'/, /Jwl-'/, wjl (oder !Jwt/wflt) und 
!Jmwl genannt. Bei Nr. 1 scheint die Institution nicht genannt zu sein, doch sind d ie Belege keineswegs eindeutig. 

Die Übersicht über die Zusammensetzungen mit n zeigt, daß die Hieroglyphe nicht als ZaWzeichen für 
t ot' verstanden werden kann. Es besteht in keinem Fall eine Zchncrgruppc als geschlossene Einheit, die gcl'12nnt 

~·ein könnte. Wenn aber n nicht Zahlzeichen ist, so müssen zwei andere Wege fUr die Erklärung eingeschlagen 
werden. Entweder liegt eine phonetische Verwendung von n vor, und es ist *111d - jedoch nicht als Zahlwort -
zu lesen, oder CS muß ein anderer Lautwcrt für das Zeichen n vorliegen 1). MU als Bezeichnung n1r eine Institut.ion 
liegt nur in mUt „Viehhof" (Wb. II 185) vor, das aber in keinem der Belege Sinn gibt,). Daraus muß geschlossen 
werden, daß n nicht mr/ gelesen werden kann. Eine andere Lesart fü.r n ist m. E.1111/. Das Wort wird Wb. V 307, 

15- 14 erst filr das :Mittlere Re.ich in den Verbindungen z.l 11 /tH/ und tfJUJt 111 tmJ nusgewiescn. Da aber z.lw 11jw 11111 
bereits Admo11itio11s 6, 8 genannt werden, muß die Einrichtung m. E. älter a.ls das Mittlere Reich sein"). Im Hin
blick auf d ie beiden Zusammensetzungen kann kein Zweifel bestehen, daß Im/ eine institutionelle Einrichtung 
bezeichnet, die allem Anschein nach mit juristischen und administrativen Angelegenheiten beschäftigt war '). 
Wie H ELCK') betont, bezeichnet z..J n /111/ den „Katastcrschreiber", dem die Registrierung des privaten Land
besit2es untersteht oder obliegt. Es hat jedoch den Anschein, daß ltJtl nls 11Kataster0 keineswegs auf die Verwen
dung rur die Aufzeichnung von Grundbesitz beschränkt war, sondern auch fUr geschlossene Personengruppen 
Verwendung fand, deren Zugehörigkeit von einer schriftlichen Eintragung abhing. Dies betrifft die Belege 
Nr. 4-6, die m.E. als /mj-rl 11111-bniwt „Vorsteher des Katnstcrs der Kilnstlerschaft" aufzufassen sind, was auf 
eine gilderunäßigc Organisation der Künstler hinweist. ln ähnlicher \'qeise sind die Belege Nr. 1, 7 und 8 zu 
erkHiren, wo die Ubcrgeordnetc Institution als ~ angegeben ist. Vorwiegend Besitzcharakter ist bei den Belegen 
Nr. z und 3 an2unehmcn. D ie Verbindung von ffld mit einem bestimmten Personenkreis wie der Kilnstlerschaft 
liegt in ähnlicher Weise in den Belegen Nr. 1 1 und 13 vor, bei denen die Stellung der Personen als wr das Kritc· 
rium der Zugehörigkeit bildet. Diese ist m. E. durch die Stellung als freier Landbesitzer eines bestimmten, nicht 
genau bestimmbaren Ranges gegeben 1). Entsprechend halte ich es fUr nötig, Pyr. 848c mit „der Sem-Priester, der 
/,j·ptl, die Großen des Katasters des Palastes und die Großen des Kar2sters von Hcliopolis" zu übersetzen. Dies 
g ilt m. E. auch für die Belege Nr. 10 und 11. 

Als Formativ einer in sich geschlossenen sozialen Gruppe kommt dem Kataster nicht nur eine registrierende 
Funktion 2u, sondern er hat auch einen juristischen Aspekt nach dem Prinzjp der Rechtsprechung durch Gldch· 
gestellte. In diesem Sinne ist der im Kaai.stcr Efogetragene berechtigt, an der Rechtsprechung teilzunehmen. Die 
Rechtssphiire ist an sich das Zivil-Recht, das im alten .Ägypten ursprünglich einen wesentlich weiteren Bcre.ich 
u mschloß und alles bis auf die Majestätsverbrechen (d. h. Verbrechen gegen das Königtum) betraf. Ursprünglich 
rechtsentschcidcnd, wird die Rolle der Teilnehmer zunehmend zu einer beratenden Funktion abgewertet, wie wir 
CS in der Dienstordnung des Veziers aus der xrn. Dynastie sehen. Dies deutet auf eine Ausbildung einer zentrali· 

1) Aus Nr. 5 ergibt sich, daß in Nr. 4 bnj-rJ n fl111wt zu lesen ist, was 11uch durch Nr. 6 bestätigt wird. l;lmwl 
ist Abstraktum und bezeichnet die „Künstlerschaft" als Institution, so daß nicht 11obcrseer of ten{s?) of crafunen° 
(F1sc1rnP.) übersetzt werden kann. 

') Es wäre ferner an die :rvföglichkcit einer abgekUr2ten Schreibu11g zu denken, wie sie gerade bei T iteln 
vorkommen, doch läß t sich dies ohne aufgegliederte Schreibvariante nicht bestimmen. 

1) Wb. 11 18 5. 1 0 nennt ein zl II md, das aber wohl zl II 1111/ zu lesen ist. 
") Das auf eine Lücke folgende /Jr Im/ in Meri/i:art< P. 33 ist wohl mit Siul IV 32 zusammenzustellen, wo es 

deutlich im Sinne von „öffentlich" gebraucht ist. 
') Vgl. GAR DINER, Tht Jl?ilbour Papymr II 83 i GARDINER, Admonilio111 of a11 Egyplia11 Sage p. 49; CAMJNOS, 

L/Jlt Eop1ia11 Mimlla11its n ; Sl!LIM H•ss•N, H,Jnllltl RtligitllX 40 Jl (mit dem wichtigen Beleg~ =<;>~~ 

1
'fl

1 
~ IMY" fl.lr die Bezeichnung der Gerichtsherren) und HELCK, Zur Veru·all1mg der Millltre.n 1111d Nt11t11 Rti<htr 

63f. 
') Op.<it. 139. 
') Die Verbindung zwischen der sozialen Stellung und den persönlichen Besitzverhältnissen wird m. E. nicht 

genUgend beachtet. Es kann kcin Zweifel bestehen, daß in.Ägypten jmmcr privater Landbesitz bestand, auch wenn 
es einen dogmatischen Anspruch durch den König gab, der die Grundlsge seiner Herrschaft bildete. Über die 
sozi.ile O rdnung, insbesondere der frühen Zeit, wissen wir noch nichts, auch ist in dieser Richtung f:a.st nichts 
gearbeitet worden. So möchte ich vermuten, d:iß wr 2ls \'Qidcrspiegcl einer Frühform von „Adelu anzusehen ist, 
die dann in der zeremoniellen Rolle der 111rw Sm' Mflu1 ihre Fortsetzung findet. 

Die Laufbahn des M111 

stischen Rechtspflege durch das Königtum hin. n bezeichnet somit das Instrument und die daraus hervor
gehende Einrichtung der Zusammenfassung einer sozialen Gruppe, sowie deren Mitglied. 

Wenn wirdieseErgebnisseaufdieBezeichnung ~ 1' bzw. 1' ~anwenden, so ist diese 
111r-t111l-S111< „Großer des Katasters von Oberägypten" bzw. J111/-111r(w)-S111< „Kataster der 
Großen von Oberägypten" zu übersetzen. Ersteres bezeichnet das individuelJe Mitglied der 
Sozialgruppe, letzteres die Institution selbst, insbesondere deren juristische Funktion. Wir sahen 
oben, daß die Bezeichnung in diesen beiden Formen vorkommt, was auf diese Weise eine beide 
Möglichkeiten umfassende Erklärung findet 1) . 

D urch eine derartige Erklärung schließt sich die Diskrepanz zwischen dem 1' ~und dem 
„Großen von Oberägypten" als Rangtitel 2) . l'P'r-t111/..S111< ist demnach auch grundsätzlich mit 
111r-1w11t verwandt, wie wir dies bei M/11 sehen, der diese Bezeichnung auf seiner Statue, sonst aber 
das längere 111r-t111l-S111< führt•) . 

Es muß auffalJen, daß diese Art der sozialen Organisation auf Oberägypten beschränkt ist 
und wir nur in seltenen Fällen, und das erst verhältnismäßig spät, 111r-M{JJ11 genannt finden•). Die 
Erklärung ist m.E. in den unterschiedlichen historischen Wur~eln der sozialen Schichtung der 
beiden L~ndeshälften sowie dem deutlichen Übergewicht Oberägyptens in der politischen 
Organisation des Landes zu sehen. Als Gegenstück zu den 111r-t111l-S111' von Oberägypten sind 
vielleicht die hj-pct zu werten•), die jedoch einen wesentlich engeren Kreis bilden. Daß M/n, 
dessen Tätigkeit ausschließlich auf das Delta beschränkt war, zum oberägyptischen Sozial
kataster gehörte, muß auffallen. Es läßt vermuten, daß er nicht aus dem Delta stammte, sondern 
als Diener der Krone dorthin gekommen war. Seine leitende Rolle in der Kolonisation des 
Deltas zeigt deutlich, daß er mit Oberägypten verbunden war, dessen Einfluß in der frühen 
IV. Dynastie eine Expansion zu erfahren scheint. 

Nach der Angabe auf dem Statuensockel hielt M/n die soziale SteUung eines 111r-ns111t „Großer 

des Königs" als t g . Dieses läßt sich entweder als Ehrentitel r1J-11swt „Gekannter des Königs" 
oder als Verwaltungstitel lrJ-bt-ns111t „zu den Angelegenheiten/Besitz des Königs Gehöriger" 
auffassen'). Während im Mittleren Reich nur die erste Form vorkommt, woUte man für das 

1) Daß d ie „Großen des Katasters von Oberägypten" eine juristische Funktion bekleiden, ist deutlich durch 
die Dienstanweisung an den Vezier. Andererseits ist die Berecht igung zur Teilnahme an der Rechtsprechung die 
vornehmliche Funktion der sozialen Stellung, die mit keinen administrativen Aufgaben verbunden ist. Es hat den 
Anschein, daß im späten Alten Reich die wr-l1nJ-Sm' ermannt wurden, indem sie geradezu als „Schöffen" htndcln. 

1) H ELCK, U11ters11fhunge11 tl' dm ßeamlen/i/1/11 der Altt11 Rtkbt1 191 Anm. 34 vermutet, „daß die 10 Großen 
von Oberägypten die Nachfolger der Großen von Ober- und UnterAgypten des Scdfestrituals waren11

• 

1) Auch die zumindest in JUNKER., Glz.a nI Abb. zo mögliche Lesung 111r-111wl, die auch auf MJn's Statue vor
liegt, steht hierzu in keinem Widerspruch und ist m. E. mit wr-lmJ-S111t zu verbinden, jedoch nicht zu identifizieren. 
Wihrcnd dieses die Veränderung der sozialen Stellung nennt, ist wr-nnvl als Angabe über die Quelle der sozidcn 
Stellung zu verstehen, das man am besten m it „Großer (durch) den König11 wiedergeben könnte. 

") Wir kennen sie nur aus dem Festt.itcl Qrp wrw !m'w M/J»I, wo sie neben den Oberägyptern genannt werden; 
vgl. dazu juNKER, Clz.a Vll 161; juNKEft, ASAE 49 (1949) 201; Ur/e. I 118, 7; SETHE, Dramaliltbt Ttxle 201. 

') Es hat den Anschein, daß in der frühen rv. Dynastie Bestrebungen zur Ausbildung einer unterägypti
schen SoziaJgeschichte im Dclt1l bestand, die in dem wr-P „Großer von Buto11 vorzuliegen scheint. Die ße. 
Zeichnung gewinnt aber, soweit wir sehen können, keine Bedeutung; vgl. HELcK, op. til. 19f., dessen Lesungen 
m. E. auch in den Fäl1cn bci2ubchaltcn sind, wo KAPLONY, op. til. 965 ein unverständliches •wr-Npl lesen möchte. 

')Zu diesem Problem vgl. insbesondere FJR.Tll·GUNN, Teli Pya111id Cemtltriu 1 157 notc 5; JuNKER, 

Clz.a II i9ff.; VI 231f„ i211f.; HELCK, op.ril. 26ff. 
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Alte Reich nur die zweite Möglichkeit gelten lassen, abgesehen von der älteren Erklärung als 
*lij-&-11s1vt „zur Plazenta des Königs Gehöriger" 1). Ich halte es für wahrscheinlich, ?aß bereits 
im Alten Reich beide Titelformen bestanden, die sich aber in der Schreibung mcht unter
scheiden lassen'). Es muß derZusammenhang im einzelnen Fall berücksichtigt werden, und auch 
dann ist es fraglich, wieweit völlige Klarheit erstellt werden kann. 

Die „biographischen" Inschriften 

Die zahlreichen Titel sind nicht die einzige Beschriftung in der Kultkammer des M/11, die 
über den Grabinhaber aussagt. Sie sind eine Zusammenfassung der von ihm innegehabten 
Stellung und schmücken vor allem die eigentliche Kultstelle an der Wc~twand der Kammer. 
Außer dieser Übersicht enthält das Grab aber auch fortlaufende Texte, die den Bestatteten be
treffen. Sie bilden das älteste Beispiel einer derartigen Beschriftung der K ultkammer eines könig
lichen Gefolgsmannes. Die Te.xte sind auf drei Stellen in der Kultkammer beschrän~t. Die beiden 
ausfüh rlichsten Texte befinden sich auf den beiden Längswänden des Zugangs zur mneren Kult
kammer; ein weiterer Te.xt schließt an die ausführlichste Titelnennung auf dem Architrav über 
der Kultnische an (E). Die Anordnung der Inschriften wirkt in allen Fällen befremdend. So 
haben die beiden langen Texte (C und D) ihren Anfang beim Querraum und nicht beim Grab
eingang, wie man erwarten könnte. Um sie zu lesen, muß erst die Kultkammer betreten werden, 
und die Zeilen führen dann zum Grabtor zu. Gleichfalls unklar ist die Verbindung zwischen dem 
fortlaufenden Abschnitt in E auf dem Architrav über der Kulmische, da der Inhalt des Textes in 
keinem Zusammenhang mit dem Totenkult steh t. 

Nicht nur die Tatsache der Texte selbst und deren Anordnung ist verwirrend, auch deren 
Formulierung hat einen von späteren Grabinschriften abweichend~n Ch:rakter'.In den V~r":'ei
sen auf den im Grabe Bestatteten benützen die Texte durchwegs die 3. I erson Smgular; sie sind 
somit deskriptiv•) und können daher nicht als autobiographisch, sondern höchstens als bio
graphisch angesehen werden. Die Abfassung der Texte in der?· Pe~son :ührt z~ der Frage.' wer 
als Sprecher, d.h . alsFormulierer der lnschriften, anzusehen 1st. J?1es hangt wiederum mit. der 
Frage zusammen, oh die Texte ausschließlich für den Gmbhau bestun'.:"t war~n, und wen.n nicht, 
was ihr Zweck gewesen sein könnte. Zur Beantwortung der Frage mussen wir etwas weiter aus-

holen. 
Inschriften die sich direkt auf dc11 Bestatteten beziehen, treten erstmals in der Mitte der V. Dynastie auf. 

Als frUhcstc Vcr~rctcr sind zu nennen"): d ie Jnschrifc des Nj-'11b-Sb111t Ubcr die Gunstbeweise durch König Sahurc' 
(Urle. I iSff.)'), die Inschriften aus dem Grabe des WJJ-Plp (Urle. I 4off.) und des R'-wr (Urle. l 2pf.), beide a~s 
der Zeit des Ncfcrirkarc'. Während die erste als Eulogic auf den König aufgefaßt werden kann, betreffen die 
beiden anderen persönliche Erlebnisse der Grabinhaber in direkter Verbindung mit dem königlichen Hof. Der 

') SETHß in BoacHAltDT, Da1 Crabdmlcmal du König1 Sal/111-re' II 77· 

•) T ist m. E. die ältere Form für lrj-/)Muwl, die dann in der_ Schreibung ~ t assimiliert wird'. 
•) Vgl. dazu auch JUNKER, Ct~a Xll 91, der die Nüchtcrnhcit der Formulierung als Ausdruck eines be-

stimmten Stilwillcns ansieht. 
' ) Die I nschrift des Dbp11j (Urk. I 18 ff.) ist, wie an anderer Stelle gezeigt werden soll, nicht in die IV. Dyn~-

stie zu datieren, w ie allgemein angenommen wird, sondern fällt wesentlich s.pätcr, vermutlich mcht vo~ die 
Vl. Dynastie. Der Text ist von einem Nachkommen des Dbb11J, der Bc:m~tcr 1m I?clta war und zum Ap1sfcst 
die Residenz besuchte, bdm Besuch des Grabes seines Vorfahren angelegt, 1cdoc.h nie vollendet worden. Andere 
frühclnschrif1cn sind Kopien ,·on Rechtsbestimmungen, wie die Inschriften im Grabe des Nj-lelw-R< (Urk. l 16f.). 

' ) Vgl. auch die Inschrift des ljwfw·'llQ, RersNe•, A I-/illof'J of //Je Clz.a Nttropolil l pi. 66b. 

Die Laufbahn des MJ11 

Grabbau des WJl-Pl/J ist dem Sohne zugeschrieben, was nicht weiter überrascht, da WJJ-Pt!J jn Zusammenhang 
mit dem geschilderten Ereignis starb. Anders Rt-wr, der das geschilderte Ereignis überlebte. Bcidcn Texten ist 
gemeinsam, daß in der 3. Person von dem Betroffenen gesprochen wird, ja daß dieser mit Titularangabcn genannt 
wird. In keinem der beiden Texte wird ein Sprecher genannt, der im ersten Fall ll?J/-Pl/ls Sohn, im zweiten 
Rc-u1r sein müßte. Beiden I nschdften hingegen ist eine Aussage eigen, wonach die schriftliche Aufzeichnung im 
Grabe vom König befohlen worden war. D ies ist besonders deutlich bei R'-wr (Urk. 1 :z.32,13- 16) 1): „Seine 
:Majestät befahl, daß man es schriftlich niederlege in seinem Grab, das in der Nekropole ist. Seine Majestät ver
anlaßte, daß man ihm eine Urkunde ausstelle, geschrieben in Gegenwart des Herrschcrs.u Die Urkunde, auf die 
hierbei verwiesen wird, ist m. E. der Text, der im Grabe verewigt wurde. Dasselbe gilt auch für die Inschrift des 
Wl/-Plp, die m. E. gleichfalls auf eine „offizielle" Darstellung zurückgeht. Auch spätere Inschriften benützen 
oder spiegeln königliche Schriftstücke wider1), wenngleich individuelle Formulierungen mit Beginn der VI. 
Dynastie üblich werden. Die Ursachen für dieses scheinbare Fehlen einer Initiative sind sowohl politisch wie 
psychologisch. Auf der einen Seite bestand weitgehende Kontrolle Ubcr die Grabanlagen, deren Errichtung und 
Dekoration, auf der anderen Seite bedenke man, wie wenige ~{enschen wirklich unabhängig formulieren. 

Formulierungen der königlichen Kanzlei als Vorbi ld der Grabinschriften möchte ich auch bei Af/11 an
nehmen, wodurch die Abfassung in der 3. Person verständlich w ird. Bei ll?J/-Ptb fanden wir eine spezifische 
Aussage Ubcr die Aufzeichnung der Grabinschriften. Auch Rt-wr erhält eine Genehmigung dafür, darüber hinaus 
wird ihm eine Urkunde mit dem Wortlaut der „offiziellen" Darstellung des Ereignisses ausgestellt, die als 
„Ehrendokument" angesehen werden kann. Da bei MJ11 die Texte nicht direkt mit dem Ableben des Mannes in 
Zusammenhang stehen, ist m. E. anzunehmen, daß wir Kopien bzw. Auszüge aus königHchen Schriftstücken. 
die an Af/11 gerichtet worden waren, vorliegen haben. Königliche Schriftstücke an Gefolgsleute sind entweder 
Genehmigungen oder Dekrete, können aber auch Briefe scin, wie wir es aus späterer Zeit kennen 1). Daß für ihre 
Aufzeichnung im Grabe eine besondere Genehmigung erforderlich war, kann als sicher angenommen werden, 
wie auch die Anfertigung der Kopie bc$timmtcn Beschränkungen unterworfen war'). 

Nachdem wir die Abfassung der Grabinschriften des Mfll in Parallele zu denen anderer 
Gräber des frühen Alten Reiches auf Formulierungen der königlichen Kanzlei zurückführten, 
ist es nur mehr ein Schritt, die Vorlage als Königserlässc zu erkennen. Diese Wertung der In
schriften wird durch eine Stelle in der Inschrift C (Urk. I 4,4) bestätigt, wonach der Text Teil 
eines Königsbefehls (w(f-nswl) ist. Nur eine der Inschriften bezieht sich vielleicht auf den Grab
bau, wenngleich auch für diese eine Erklärung als Genehmigung zu einem Hausbau vielleicht 
vorzuziehen ist. Die anderen Inschriften betreffen MJ11's Vermögensverhältnisse, die m.E. zur 
Festhaltung des Familienbesitzes an dieser Stelle aufgezeichnet wurden. Ein direkter Zusammen
hang mit dem Grab bzw. dem Totenkult besteht bei ihnen nicht. Die juristischen Aspekte der 
Inschriften wurden in anderem Zusammenhang untersucht•); auf diese Textabschnitte bzw. 
Fragen wird im folgenden nicht weiter eingegangen. Nur die administrativen Fragen, soweit 
sie die Laufbahn des M/11 betreffen, sollen hier untersucht werden. 

Jede der drei Inschriften geht auf ein anderes königliches Dokument zurück und ist daher 
selbständig. Eines (C) hat eine erbliche Belehnung und Genehmigung zum Bau zum Inhalt, die 
beiden anderen spre.chen die Genehmigung der Eigentumsübertragung der elterlichen Güter an 
M/11 aus. Das zeitliche Verhältnis der Inschriften zueinander läßt sich für D und E mit Sicherheit 
dahingehend festlegen, daß E später ist, da es Titel nennt, zu denen M/11 erst durch das Doku-

1) Die entsprechenden Angaben in Wll-Pl/1 sind Url:. I 43,2; 4~ 1 6; vgl. dazu auch GoEDICKE, Di1 Stel/1111g 
dts K1Ji11"g1 im Allt11 Rtkb 64. 

1
) Vgl. dazu Goeo1CKll, Diplomalica/ S111dit1 in lht Old Ki11gdom, JARCE l (1964) l' ff. 

, 1) Ur/t:. I 59ff.; 179f.; t:z.Sff. H inweise auf Königserlasse sind ein fester Bestandteil der Grabinschriften, 
bleiben aber immer formelhaft, wie in meinen U111er111,hrmgt11 z,11111 iigypli1Cht11 Toltnkult i111 Altm Rtirh dargelegt 
werden wird. 

~) Keine der Kopien enthält den Horusnamcn, wenngleich sie sonst dem Vorbild nicht nur im Text, sondern 
auch tn Verteilung und Format des Originals folgen. 

') GOEDICKE, Pri11alt Rub/Jinlfhri/ltn a111 tlt111 Allm Rtkb. 
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menr D ernannt wird. Unsicher ist das Verhältnis von C und D, da letzteres keine Einleitung hat, 
aus der die Position des M!n zum Zeitpunkt des Erlasses abgelesen werden könnte. Da D mit 
dem sicherlich späten E Zusammenhänge zeigt, könnte man annehmen, daß C die früheste In
schrift ist. Daneben besteht noch die Möglichkeit, daß C und D zusammengehören. Wenngleich 
sie inhaltlich keine Verbindung aufweisen, so schließt das keineswegs aus, daß sie ursprünglich 
in einem Formular zusammengestellt waren 1). Die Annahme eines Zusammenhanges zwischen 
C und D wäre formalistisch sehr zu begrüßen, da dadurch die für ein D okument an sich wichtige 
Einleitung gesichert wäre. Da aber, wie gesagt, jede der Inschriften ein eigenes Thema hat, ist 
eine Verbindung nicht unbedingt erforderlich, wenngleich die Möglichkeit im Auge behalten 

werden sollte. 

Dekret über Belehnung mit Amt und Pfründe und Genehmigung zum Hausbau 

(Inschrift C) 

„Verwalter des Freilandes bei der Landvergebung, Vorsteher der Teilung als Vorsteher 
der Kolonisten aus dem Kynopolitischen Distrikt von den 4 Aruren Ackerland, Leuten und 
allen Sachen in Slbt-Zr (?) im Mendetischen Distrikt. 

Inhalt des Dekrets an den Schreiber der Speisenverwaltung sowie (an) einen Sohn. Ver
anlassen, daß das Königsdekret zu ihm gebracht werde: 

überantwortet ist ihm auf Lebenszeit (das Amt eines) Vorstehers der Teilung im 4.fl. und 

3. untcrägyptischen Distrikt. Gegründet werden für ihn 11 M/n-Gründungen im 4./s-, 6. und 

z. unterägyptischen Distrikt'). . . 
D er Diener des (Königshauses), der die Speisenhalle unterhält, gebracht werde ihm die 

Pacht von 2 00 Aruren Ackerland von zahlreichen Königsleuten und eine Belieferung der Werk
halle') von 100 Rationen täglich von dem Stifrungsgut der Königsmutter Nj-1111<1-ljp: ein Haus 
von 200 Ellen Länge, 200 Ellen Breite, gemauert und ausgestattet, belegt mit gutem Holz; 
angelegt werde ein sehr großer Teich darin, (sowie) Feigen und Weinstöcke. 

Die Inschrift hier entspricht einer königlichen Urkunde, ihre Namen entsprechen vollauf 
der königlichen Urkunde'). 

1) Vgl. die Zusammenziehungen bei den Koptusdckrctcn, wie Urk. 1 198 etc. 
') Man könnte auch an eine aktive Übersetzung „M/11 g rUndc fUr sich 12 Siedlungcnu <lenken, das aber 

von der Formulierung der anderen Stipulationen des Dekrets abweichen würde. 
' ') Da MJt1 zu dem Zeitpunkt nicht verstorben war, ist in diesem Zusammenhang wohl nicht an ein Toten· 

opfer zu denken, wenngleich die Herkunft der Lieferung dies nahelegen wilrdc. Im Gegensat'L zu meiner Auf. 
{assung der Stelle, wo ich f!Jdw als die Amtshalle de1 A1J1. verstand, erscheint es mir nun möglich, rfldw ~ier 
nicht mit MJn zu verbinden, sondern darin die königlichen \XlcrkstAtten zu erkennen, wo für MJn gcarbeatet 
wurde. Dies wUrde insbesondere ein Vergleich mit der Inschrift des N}·'11b·Sbml (Urk. 1 J8, 13) u. a. nahelegen; 
vgl. dazu jUNKER, Wela 1md das udtrlunutbandwtrk (Sit~b. d. Österr. Akad. d. Wi11.,phil.-bisl. KI. •!' [19571) 29. 
Eine derartige Klausel übe.r die Belieferung, d. h. Bezahlung von Handwerkern würde zu der anschließenden 
Beschreibung des dem M/11 zugebillig1en H•use pusen. 

•) ~ ~ ist m. E. der ihcste Beleg für das ~pitere. „A~vcrb" .rsJ (Wb. ll ~B· 16). Rn .. ~11 „ihre N~men" 
ist undeutlich als Vcrwcisj ich hielt es früher fUr einen H1nwe1s auf eme Namcnshste der zu g rundcndcn Liegen· 
sc.haften, halte diese Erklärung jedoch jetzt ftlr recht zweifelhaft, da die Liegenschaften oder Güter allem An· 
schein nach keine individuellen Namen außer Crgl· MJ11 trugen. Es scheint vielmehr auf die Formulierung der 
Inschrift verwiesen zu werden, deren Identität mit dem königlichen Dokument betont wird, so daß rn hier 
geradezu die Bedeutung 11Terminusu „\Xlortu hat. 

Die Laufbahn des M/11 

Gepflanzt werden Bäume und gar viel Weinstöcke und gar viel Wein werde davon gemacht. 
Übertragen werde ihm ein Weingarten von 1 bl + 2 II und 1 Arure umwallt, bepflanzt mit 
Bäumen: das MJ11-Gut von >!j-111r·1 und das M111-Gut von >fit-~.')" 

Für die Karriere von M!11 lassen sich aus der Inschrift folgende Anhaltspunkte gewinnen: 
Er stand zum Zeitpunkt des Erlasses bereits im „öffentlichen Leben", wobei nicht sicher ist ob 
und wie.weit seine Tätigkeit irgendeine Beziehung mit der königlichen Hoheitsverwaltung h~tte. 
De~ Zeitpunkt des Erla~ses ist vermutlich früh in der Laufbahn anzunehmen, wogegen die 
dann enthaltene .Genehm1gun~ zui:i Ha.us- .oder Grabbau kein Hindernis bildet'). Die eigentliche 
Amtsstellung, die vergeben wtrd, ist die emes zl-1t-t.ffl, die im Majorat vererbbar bleibt. Wenn
glei~~ dieses Amt als „Schreiber der Speisenverwaltung"') den Eindruck einer untergeordneten 
Posmon erwecken könnte, so kam ihm in der noch wenig aufgegliederten Verwaltung m.E. 
große Bedeutung zu. Den Aufgabenkreis möchte ich in der Vorschreibung und Revision der als 
Abgaben dem König zustehenden Naturallieferungen (vermutlich aus Königsbesitz) sehen. Es 
ist dabei nicht ersichtlich, ob diese Tätigkeit auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt war, was aber 
m. E. wahrscheinlich ist. 

Dekret für die Übertragung des väterlichen BesitzeS 

(Inschrift D) 

„Gegeben werde ihm das Eigentum seines Vaters, des zlb-zl >fnpw-111-<11/J'), und nicht fa lle 
Weizen und Emmer oder irgendwelche Sachen an das Königshaus, oder Leute und Kleinvieh•). 

1
) ~bwei~end von ~einer früheren Interpretation möchte ich hier einen Hinweis auf die Übergabe (/')) 

von zwca v~rsch1cdcn~ L1e~cnscluftcn sehen, deren Größenangaben zusammengezogen sind. Die erste gehört 
zu dem \Xlcingart~n, die zweite (1//I, das sonst unerklärbar bliebe) betrifft ein zweites Grundstück, das mit Bäumen 
~pflanzt war. ~1esc ~rk~ärung ~r~~ert mit dc.r ansc.hließc.ndcn Nennung von zwei dem MJn gehörenden 
Liegenschaften, m zwei mcht zu 1denttfiZJercndcn Orten(?). Dies aber schließt die früher von mir angenommene 
Lcsu?g 111 !Jnw .„in ~er Residenz eo aus und verlangt eine adverbielle Erklärung 111·/Jnw /nb 

11
inncrhalb einer ~lauer", 

es sei denn die beiden nachgcnanntcn Orte waren „Königsresidenzen". 
1

) Wcni, übe.r dessen Laufbahn wir uns ein ziemlich genaues Bild bilden können, erbat und erhielt seine 
Grabausstattung, nachdem er die erste selbständige Stellung erreichte (Ur/:. I 99). Es ist unklar, ob pr als Grab" 
oder. als „~aus1• z~ vcrst~hen ist .. Deta~ls, wie die Anlage des Teiches, die Bepflanzung mit Feigen un'd \X/ein 
scheinen mir ftlr die zwc.1te Möghchkc1t zu sprechen. 

• 
1

) Das Amt ist wohl mit dem aus archaischer Zeit belegten z.l·lz.·rf/1 identisch; für dieses, vgl. KAPJ..ONY, 
op. nt. lj8. 

. •) D~e Lesung :on Titel ~nd Name folgt der Trnditionj es bestehen jedoch wesentliche Bedenken dagegen, 
die aber nicht von direktem EmHuß auf das Verständnis der Angabe sind. Die Übersetzung übernimmt die von 
BREASTllD, A11<it11/ Ruord1 1 § 171 vorgeschl•gene Emendierung //;/ (it).f. 

') Es mu~ nahclieg~nd crschein~n, die nc.gative Feststellung mit der vorangehenden Nennung der Ober. 
gabc des ;ätcrhchcn B_csazcs zu v~rbmdcn. 1?1es würde bedeuten, daß dieses an Getreide etc. mangelte, d. h. 
nur aus cmcm Rcchtsutel, aber keinen materiellen Werten bestand, wie ieh die Stelle früher, wenngleich mit 
Zweifel, auffaßte. Der Schlüsse) zum Verständnis Hegt in pr, das nicht, wie es verlockend ersc.hdncn mag, mit 
der vorangchend~n Ncnnu~ des. V~ters zu verbinden ist, sondern, wie auch sonst in den Inschriften, die Königs· 
vc~aJtung bezc1chncc. Emc wörtliche Übersetzung der Stelle ist demnach „bevor Weizen und Emmer der 
~örugsvcrwa~rung istu vielleicht mit einer Auslassung eines dativischen 11 vor pr. Die Bedeutung der Angabe 
151 m. E. d•h".'gehcnd zu verstehen, d•ß das Vennögen des Vaters dem M/11 übergeben werde, bevoc (d. h. 
O~c daß) Tale desselben für dtc Königsverwaltung cingc.wgcn werden. Dies würde bedeuten, daß bei der 
E1.gcntumsübcrtragung eine Abß2bc an die Königsverwaltung zu entrichten war, wozu sich Parallelen aus der 
m.ttt~alterHchcn Fcudalordnung beibringen lassen. Aus der negierten Form läßt sich das Bestehen einer festen 
E1nt1c.htung ableiten, wobc.i auch deren spezifische Form erkennbar ist. Nach der Angabe s ind es die beweglichen 
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E r erlasse Vorschriften der Speisenverwaltung als Verantwortlicher der Speisenver

waltung'). 
Er lege fest den Beuteanteil unter den Militärkolonisten, die im Katast.er. des 6 .. unter

ägyptischen Distrikts sind, und das-für-das-Opfer-des-verstorbenen-Korugs-Best1mmte 
der Leute des 6. unterägyptischen Distrikts. 

Er nehme die Beute des Königs in Empfang. 
Er bestimme (als) Vorsteher allen Flachses(?) des Königs•). 
Er bestimme als Verwalter der Gründungen des Königs der (Königs)vcrwaltung im unter

worfenen (Gebiet). 
Er bestimme im Gebiet von Dep 

(und als) Verwalter des vulflwt-Landes der Königstotens~ifrung und d~r K?nigs
verwaltung und des Freilandes der Königsverwaltung 1m 4.fl. unteragypt1schen 

Distrikt 
(und als) Verwalter der Liegenschaften und des unterworfenen Freilandes der Grenz-

verwalrung 
(und als) Verwalter der Liegenschaften der Deltaresidenz der Königsverwaltung . 
(und als) Verwalter der Liegenschaften der Königstotenstiftung der südlichen Resi

denz. 

M/11 gründe ein Gut von dem>), was ihm sein Vater >liip1v-111-'11g gegeben hat." 

Dekret für die Übertragung des mütterlichen Besitzes 

(Inschrift E) 

„Verwalter der Gründungen des Königs der Königsverwaltung, Verwalter der Lehen ~es 
oberägyptischen Reichsheiligtums, Verwalter der Lie~enschaft~n der. Gre~v~rwaltung 1.m 
Küstendistrikt, Verwalter der Opferstiftungen der Körngstotenstiftung 1m D1stnkt von Xo1s, 
Verwalter (der Liegenschaften von) Dep der Königstotenstiftung im Distrikt von Dep'. Ver
walter des 111sd1wt-Landes der Königstotenstiftung im Saitischen Distrikt, Verwalter (der Liegen
schaften) der-Königstotenstiftung von Still} im Mendetischen Distrikt, Verw~lter (der Liegen
schaften des) Marschlandes der Königstotenstiftung, Verwalter d?s '{Jt-Bes1tzes der K~n~gs
totenstiftung im West- und Saltischen Distrikt, Verwalter (der Liegenschaften der) Komgs-

Wirtschaftsgüter, die der Krone anhcimf2llcn, während der Besitz selbst nicht ang~griffcn ist. Personal und Vieh 
scheinen nicht primlr unter diesen Zensus zu fallen, können abcc allem Anschcan nach auch davon betroffen 

w erden. 
') TJ>-z/, wie IJ>-n-~J (Urk. I 69, 2) ist eine Bildung wie tp-rl „mündliche Anweisung" (UrJ:. 1 21 J. 6), 

tp-rd, IP·/Jlb etc. ~ ;:~ '::1." ist m. e. kein Titel; dieser kann nur lrJ-bl-1/-gfl sein, wozu man lrJ-bl-pr-'/ 
(Stele des tpr.j-11/r - FAXllRY, ASAE p [19i2J i91, pi. XXI) und lr}-bl-pr-bd (Pbmfr = JUNKER, ZÄS 1l 

[1939) 64) u.a. vergleiche. . . 
') Die Obersetzung des Titels, der nur hier vorkommt, folgt, wenngleich mit großen Bedenken, der 

Wb. ll 111, 7 vorgeschlagenen Form. Der Zusammenhang spricht gegen ein derartig spczifis~cs ~cr~rgun~s
amt, wozu noch kommt, daß die Lesung eine Emcndicrung einer Präposition 1n erfordert. V1cllc1cht hegt hier_ 
nicht das \'(lort für 

11
Flachs" vor, sondern eine spielerische Schreibung filr m'/JI, das Pyr. S74 parallel zu rdJ 

genannt ist. , . . , . . . 
') Oder: 

11
gcgriln<lct werde ein M/11-Gut von dem .. . ' Die akuvc Erklärung ist m.E. Ubc~zcugcndcr, 

wozu noch kommt, daß das Vorangehende gleichfalls aktiv, wenngleich in sd111.1.J-Form abgefaßt ist. 

Die Laufbahn des Mtn 

totenstiftung von l:hvt-1{11, Leiter der Jäger des Wüstendistrikts, Verwalter des 'pi-Besitzes des 
unterworfenen Landes im Mendetischen Distrikt, Verwalter des Freilandes in der Land
vergebung und Vorsteher der Verteilung (für die Leute) aus dem Distrikt von Dendera (im) 
Ostland, Verwalter der Ablebensgabe der Königstotenstiftung im West- und Saitischen Distrikt, 
Leiter der Söldner des Westens, dem die Pacht von 200 Aruren Ackerland durch viele Königs
leute gebracht wird 1): 

Gegeben werde ihm die io Aruren Ackerland der Mutter Nbmt, indem sie ein Testament 
darüber machte für die Kinder. Festgelegt werde ihr (pi.) Besitz durch Königsurkunde (in) 
allen Stellen•). 

Der Verwalter des Stiftungsgutes des (Königs) Nj-swtl; im Letopolitischen Distrikt•) gebe 
ihm 11 Aruren Ackerland mit seinen Kindern'), sowie Leute und Vieh." 

Die Zusammenschau der drei Inschriften bietet die einzigen Anhaltspunkte für die Lauf
bahn des Mftt. Im Vergleich mit den Titelangaben an der Kultstelle fällt auf, wie gering die 
Unterschiede zwischen den Inschriften sind. Dies deutet darauf hin, daß die Beschriftung der 
Scheintür keine Aufzählung der während der ganzen Laufbahn innegehabten Stellungen gibt, 
sondern vielmehr einen Überblick über die zum Zeitpunkt der Dekoration der Scheintür 
bekleideten Ämter bietet. Da wir keinen Grund haben, anzunehmen, daß MJ11's Grab erst bei 
seinem Tode beschrieben wurde, muß es unsicher bleiben, welcher Stufe in der Karriere wir die 
Aufzählung zuzuweisen haben, aber auch ob zu einem späteren Zeitpunkt wesentliche Ver
änderungen in der Orientierung der Amtstätigkeit eingetreten sind. Der enge Zusammenhang 
der Inschriften auf der Scheintür mit der Inschrift E, die vielleicht in die Regierung des Nj-stvtl; 
zu setzen ist, bietet einen Anhalt für die Hauptphase der Dekorierung des Grabes, mit geringen 
späteren Zusätzen auf der Nordwand der Querkammer in der frühen Regierung von Snofru. 

Bei einem Vergleich der Gesamtzahl der Titel in den fortlaufenden Inschriften und den 
sonstigen Beschriftungen der Kultkammer fällt auf, daß Angaben über die soziale Stellung bei 
der ersten Gruppe fehlen, bei den sonstigen Inschriften aber einen wesentlichen Raum einnehmen. 
Diese Diskrepanz erklärt sich aus der unterschiedlichen Herkunft der Formulierungen. Während 
wir in einem Fall die Adressatennennungen von Sendschreiben der königlichen Kanzlei vorliegen 

1) Die unvermittelt erscheinende Aussage gehört zum Vorhergehenden und spezifiziert das Einkommen 
des MJ11 in den angeführten Stellungen, wie es ihm durch königlichen Erlaß (Inschrift C) ausgesetzt worden war. 
Diese Angabe über das Einkommen aJs soziales Kriter ium scheint eine Eigenheit des frühen Alten Reiches 
zu sein. Diese finden wir in den quantitativen Spezifizierungen der frühen Stelen, :aber auch in Pop. Wt1ltar 7, 4; 
vgl. da>u oben S. 2 Anm. 7. 

') Vgl. dazu UrJ:. 1 296, u - 1i; eine Aufgliederung der (Amts)stellen haben wir UrJ:. I 281, 8; 284, ll 
u. a. =- als Schreibung des passiven 11f111.J auch P.Jr. i 16a. 

1) Dieser VcrmögcnvcrW21tcr ist m. E. nicht mit MJn identisch, wie auch dieser Titel nicht unter AfJffs 
Bezeichnungen aufscheint. Das {Jwl-{Jn(I) bzw. (Jwt-s(Jn(I}, dem M/11 als Verwalter vorsteht, hat mit dem könig
lichen Stiftungsbcsitz nichts gemein. Zur Lesung des Königsnamens vgl. GoEDICKJ!, TIH Pbaraoh Ny-Swtb, 
ZÄS 81 (19i6) 181f. Die Nennung dieses Königs könnte vermuten lassen, daß es der dekretierende Herrscher 
ist. Auffällig ist die Nennung des Dutzends, die auch bei der Genehmigung zur Errichtung von 11 grgt's in der 
Inschrift C vorkommt. Es isr verlockend, damit die Angaben in dem Dekrcr Koptus k (UrJ:. I io2 f.) des 
Königs Ncfcrkauhor der VIII. Dynastie zu vcrglcichc.n, wo dem verdienten Gefolgsmann Smij 12 Priester
pfründen eingerichtet werden. Ob ein Zusammenhang besteht, bleibt aber unsicher. 

') Ms(w).f ist vermutlich nicht auf die Nachkommen des MJn zu beziehen, sondern das Suffix .J mit /{11 
{das hier männlich ist, wie ßAER, JNES 15 f19s6] 116 nusgcfUhrt hat) zu verbinden. Entsprechend wären die 
1111111 als Angehörige des Ackerlandes zu betrachten, wofür sich 1111u1-pr und 111nv-dt zum Vergleich heranziehen 
ließen. 

1• 
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haben, sind die Nennungen auf der Scheintür vermutlich vom Grabherrn selbst ausgewählt. Daß 
dieser seine soziale Stellung betonte, scheint genauso verständlich wie die Wichtigkeit der Auf
zäl1lung der administrativen Funktionen bei der Adressierung durch die königliche Kanzlei. 

Die Formulierungen der in Abschrift wiedergegebenen königlichen Dokumente führen 
ferner zu der Frage nach dem Unterschied zwischen Amt und Funktionen. Die komplexe Frage 
läßt sich hier nicht im einzelnen untersuchen, doch soll zumindest auf einen wesentlichen Zug 
hingewiesen werden. In der vermutlich ältesten Inschrift C finden wir M!n als zl-st-tjfl bezeich
net, was sonst nie in den Inschriften des Grabes genannt wird. Es könnte sein, daß es die früheste 
Stellung des Mannes nennt, doch spricht dagegen, daß er in der zur Inschrift gehörenden 
Ad resse als b/r.1-spll etc. bezeichnet wird. Dieser scheinbare Gegensatz spiegelt m. E. einen 
wesentlichen Unterschied in der Struktur der ägyptischen Verwaltung wider, der bei den bis
herigen Untersuchungen nicht genügend berücksichtigt wurde. Es ist dies der Unterschied 
zwischen Amt und Funktion, wie er allem Anschein nach streng vom Ägypter des Alten Reiches 
durchgefüh rt wurde'). Die Ämter bilden dabei das Gerlist der Verwaltung als feste Einrich
tungen, während den Funktionen die Lösung bestimmter Aufgaben gestellt ist. Die Zahl von 
Funktionen, die M!n ausübte, ist gtoß, sein Amt aber war, soweit erkennbar, nur das eines 
zl-st-tjfl „Schreibers der Speisenverwaltung". Daß zwischen Amt und Funktionen ein direkter 
Zusammenhang besteht, kann von vornherein angenommen werden und findet durch die In
schriften volle Bestätigung. Trotz der Vielzahl von Funktionen bei M/11 sind sie sich der Natur 
nach grundsätzlich ähnlich. Sie fallen alle in das Ressort der Verwaltung des Königsbesitzes mit 
den dabei bestehenden Variationen•). 

Soweit sich aus der Gegenüberstellung der Texte eine Entwicklung im Sinne einer Laufbahn 
nachzeichnen läßt, so finden wir Mtn immer im gleichen Tätigkeitsbereich. Es hat aber den 
Anschein, daß bereits sein Vater in der „Speisenverwaltung" tätig war und MJn somit in die 
vätediche Laufbahn eintrat. MJn wird jedenfalls bereits vor dem Erhalt des väterlichen Erbes 
als zl-st-tjfl angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt bekleidet er bereits eine Funktion bei der 
Kolonisation des nördlichen Deltas (im Mendetischen Distrikt)'). D urch den Erlaß wird M/11 
die Ausübung der Funktion eines /111}-rl wpt „Vorstehers der Teilung" im westlichen Delta 
(4.Js . und 3. Distrikt) verliehen und ihm eine entsprechende Entlohnung ausgesetzt. Die Ver
leihung der Funktion auf Lebenszeit (111 rdujfj) zeigt, daß derartige Verleihungen sonst auf die 
Ausführung einer bestimmten Aufgabe beschränkt waren. 

Entweder gleichzeitig mit dem Erlaß in Inschrift C oder später wird Mtn das väterliche 
Erbe zugesprochen, wobei er in dessen Genuß kommt, ohne Abgaben an die Königsverwaltung 
zu entrichten. Die Übergabe ist von einer Aufzählung von Funktionen gefolgt, die M/11 ausüben 
soll (!vdj-tf), was die Vermutung nahelegt, daß er darin seinem Vater nachfolgt. Es könnte auch 
sein, daß das am Anfang genannte /Jj-!Jt-st-tjfl einen Aufstieg in der „Speisenverwaltung" wider
spiegelt, doch wissen wir zu wenig über die Struktur dieser „Verwaltung", um in diesem Punkte 
Schlüsse ziehen zu können. Wichtig ist, daß die angefüh rten Funktionen durchwegs Aspekte 
der Versorgung betreffen, wobei sie sich sowohl qualitativ wie geographisch auf verschiedene 

1) Diese Gegenüberstellung findet sich deutlich in UrJ:. 1 jo6, 4 ausgesprochen; vgl. dazu GoEOICKE, 
KOi1iglülH Dole.t1mtn/1 aus dem A/lt11 Rtkb. 

1) Eine Ausnahme bilden vielleicht die beiden Stellen als „Leiter der Jäger" und als „Leiter der Söldner 

des Wcstcnsu. 
') l n der großen Titelliste der Adresse von Inschrift E wird wohl eine im Mcndctischcn Distrikt ausgeübte 

Funktion genannt, der Schwerpunkt der Tätigkeit scheint sich über anschließend in das westliche bzw. nord· 

westliche Delta zu verlagern. 

„ 

.. 

l 

Die Laufbahn des Af/11 

Gebiete verteilen. Die auszuübenden administrativen Funktionen stehen wohl alle mit dem 
Königsbesitz, sekulär oder funerär, in Verbindung, greifen aber nicht über diesen hinaus in den 
Bereich allgemeiner Hoheitsverwaltung. 

Die sichcdich späteste Inschrift E zeigt wenig Veränderungen gegenüber der älteren In
schrift D. Eine Anzahl der bereits früher genannten Funktionen kehrt wieder, doch kommen 
auch neue dazu, vor allem die Leitung von Jägern und Söldnern. Es ist auch eine Verschiebung 
im Tätigkeitsgebiet festzustellen, das in der Inschrift D die Distrikte Xois, Dep, Sais (- 4.Js. 
Distrikt) und ein Grenzgebiet umfaßt. In Inschrift E tritt neu das Küstengebiet (1v<) dazu, der 
bereits in C genannte Mendctische Distrikt, der Wüstendistrikt in Verbindung mit I:f1vl-l/Jt, 
der westliche Deltarand vom z„ 4.Js. und 3. unterägyptischen Distrikt - und, als wichtigste 
Neuheit, die Kolonisationstätigkeit im „Osten". Wenngleich das Zentrum weiterhin im west
lichen Delta liegt, so deuten die Verschiebungen auf Auswirkungen politischer Ereignisse dieser 
Zeit, an denen M/11 allem Anschein nach direkten Anteil hatte. 

Wie am Anfang der Untersuchung festgestellt wurde, sind die Inschriften im Grabe des 
M/11 von größter Bedeutung für das Verständnis der Struktur der ägyptischen Verwaltung des 
Alten Reiches. Wir haben bereits von dem Unterschied zwischen Amt und Funktion gesprochen. 
Von g rößter Bedeutung aber ist die Gliederung, die sich bei der Ausübung der Funktionen 
erkennen läßt. Alle bei M/11 genannten Funktionen betreffen Angelegenheiten von Königsbesit'.i: 
oder Königsland, entweder in Form von Neuland aus Eroberungen, aus Freiland oder aus 
Besitzungen, die dem Königshaus oder der königlichen Opferversorgung angehörten. Die 
genaue Spezifizierung des verwalteten Besitzes kann nur dahingehend verstanden werden, daß 
daneben auch Landbesitz existierte, der nicht Königsbesitz war und damit auch nicht unter 
Königsverwaltung stand. Das heißt mit anderen Worten, daß die von M!n ausgeübten Funktio
nen keine „Hoheitsverwaltung" wa.ren, sondern „Besitzverwaltung". Damit aber Billt das nie 
begründete Postulat einer umfassenden Landesverwaltung durch den König seit dem Beginn der 
„ägyptische?" Geschichte, wie auch die Vorstellung von dessen unumschränkten Herrschertum 
über ganz Ägypten. Wohl werden die von M/11 am Königsbesitz ausgeübten Funktionen nach 
Distrikten bestimmt; diese aber sind geographische und keine administrative Einheiten. In 
keinem Distrikt bekleidet M/11 eine Stellung, die man mit dem geringsten Anspruch von Be
rechtigung als „Gauleiter" beschreiben könnte. Nur übet das Königsland besteht königliche 
Autorität. Die Rechtslage der anderen Gebiete entzieht sich unserer Kenntnis; sie scheinen erst 
im Laufe des Alten Reiches in zunehmendem Maße unter königliche Kontrolle gekommen zu 
sein, ohne daß diese je die Form einer „Gauherrschaft" erreichte. 

. Für die Organisation des königlichen Landbesitzes Jassen sich aus M/11 zwei Formen ge
wmnen. Das den Kultzwecken des königlichen Totenkults (wozu auch die sepulkrale Versor
gung der königlichen Gefolgsleute gehörte) bestimmte Land ist im !11vt-</ zusammengefaßt. Der 
den sekularen Aufgaben dienende Besitz illlt unter die Verwaltung des pr, das dem späteren 
pr-1uw1, „die Königsverwaltung" entspricht. Das durch die Eroberungen gewonnene Neuland 
gehört wohl grundsätzlich dem Königshaus, wird aber von diesem zur Kolonisation verwendet; 
dadurch geht es in Privatbesitz über, wenngleich auch weiterhin gewisse Verpflichtungen 
(Waffendienst) gegenüber der Krone bestehen. 

. Die durch die Inschriften im Grabe des M/n beleuchteten Fragen der Verwaltung können 
hier nur in groben Umrissen aufgezeichnet werden. Eine Frage sei aber noch besonders heraus
gegri~en, nachdem sie bisher großen Raum in der Literatur eingenommen hat. So wenig für 
M/11 eme Stellung als „ Gauverwalter" aus den Inschriften nachgewiesen werden kann, so wenig 



Hans Gocdic kc 

läßt sich auch aus den Inschriften ein Unterschied in der Form der Landesverwaltung zwischen 
Unter- und Oberägypten ableiten. Die Inschriften des M/11 betreffen ausschließlich Unterägypten 
und enthalten keinen Hinweis auf oberägyptische Verhältnisse, über die wir für die frühe 
IV. D ynastie an sich sehr schlecht unterrichtet sind. Darüber hinaus ist MJn's Tätigkeit auf die 
Verwaltung des Königsbesitzes beschränkt, und wir können mir einiger Wahrscheinlichkeit an
nehmen, daß in diesem Punkte keine Differenzen zwischen Unter- und Oberägypten bestanden. 
In anderen Worten, zu Beginn der IV. Dynastie bestand noch keine königliche Hoheitsverwal
tung, sondem nur eine königliche Besitzverwaltung, indem der Königsbesitz die Grundlage des 
Königtums bildete 1). Das Land war wohl in Distrikte eingeteilt, die weitgehend, jedoch nicht 
völlig, den späteren „Gauen" entsprechen. Ihre Bedeutung ist vor allem geographisch und nicht 
administrativ, indem diese Distrikte keine politischen oder administrativen Einheiten bildeten. 

Die Untersuchung der Inschriften im Grabe des M/11 eröffnet nicht nur neue Aspekte der 
Struktur der ägyptischen Verwaltung, die hier mehr angedeutet als ausgeführt werden konnten. 
Darüber hinaus enthalten die Inschriften eine Fülle historischer Informationen, die die politische 
Situation im Delta in der frühen IV. Dynastie in völlig neuem Licht erscheinen lassen. Vor allem 
ergibt sich eindeutig, daß das Delta zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Gesamtheit unter der 
Kontrolle des „ägyptischen" Königs stand. Im Gegenteil, die Inschriften bezeugen eine fort
schreitende Eroberung und auch Kolonisierung des Deltas. Das Gebiet, in das sich die „ägypti
sche" Expansion bewegte, ist zu dieser Zeit vor allem das nordwestliche Delta und der westliche 
Deltarand, d. h. das Gebiet westlich des Rosetta-Armes. Expansionsgebiet ist ferner das nördliche 
Zentraldelta, d. h. das Gebiet von Behdet bis zur Meeresküste, sowie der Mendetische Distrikt 
östlich des Damietta-Armes. In diesem Gebiet scheint die früheste in MJ11's Inschriften nach
weisbare Aktivität stattgefunden zu haben, indem er an der Kolonisation dieses Gebietes mit 
Leuten aus Oberägypten (Kynopolis) teilnahm. Erst in der spätesten Inschrift findet sich ein 
Hinweis auf den „Osten", erneut in Verbindung mit der Ansiedlung von Kolonisten, in diesem 
Fall aus dem Gebiet von Dendera im Süden Oberägyptens. Das als „Osten" bezeichnete Gebiet 
läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, liegt aber sicherlich innerhalb der Grenzen des Deltas, 
m.E. eher nahe am Damietta-Arm. 

Die aus den vorliegenden Angaben zu ziehenden Schlüsse sind: 

1. Das Postulat eines politischen Dualismus aus Nord (Delta) und Süd (Oberägypten) als 
Ausgangssituation der ägyptischen Geschichte ist im Hinblick auf die Situation am An
fang der IV. Dynastie nicht haltbar'). 

z. Die Herrschaft des ägyptischen Königs umfaßt noch zu Anfang der IV. D ynastie nicht 
das ganze Delta als geographischen Raum. Sie ist vielmehr vornehmlich auf das zwischen 
den beiden großen Nilarmen gelegene Gebiet beschränkt, erfährt aber gerade in der 
frühen IV. Dynastie eine Erweiterung. 

3. Weder der westliche Deltarand noch das östliche Delta (und vermutlich auch der eigent· 
liehe Küstenstreifen) standen am Anfang der IV. Dynastie unter „ägyptischer" Herr
schaft, sondern waren Ziele einer Expansionspolitik. 

1) „Königsbcsitzu ist nicht im Sinne von „Privatbcsitz0 des Herrschenden zu verstehen. In moderner 
Terminologie würde es dem Staatsbesitz entsprechen, wobei der persönliche Besitz oder Erwerb der Könige, 
soweit er auf „Herrschaftsakte" zurilckgchr~ Teil des Königsbesitzes wird. 

1) Diesem von SETllE, Urgt1rbirb11 137 ff. entwickelte Schema wird auch jetzt noch weitgehend gefolgt; 
so z. B. EowARDS, Tbt Earl.J DJ11a1/it Period i11 Egpl (CAH) ~· 

Die Laufbahn des Al/n 

4. D ie Expansion richtet sich vor allem auf die Konsolidierung der Herrschaft über das 
westliche Delta, zeigt aber auch Vorstöße in das Ostdelta. 

j · Die Expansion ist eine Eroberung, die durch anschließende Kolonisation gefestigt wird. 

6. Die ~olonisation erfol~t d~rch Ansiedlung von Leuten aus Oberägypten als Militär
kolomsten. Daraus ergibt sich, daß das Zentrum der Herrschaft in Oberägypten war 
~nd daß das Delta als Expansionsraum keineswegs gleichberechtigt Oberägypten gegen
uberstand. 

7· Das Königtum der IV. Dynastie ist somit oberägyptisch und stützt sich auf den Süden 
in sein~r Expansion. J?iese is,~ aussc~ließlich eine Angelegenheit des Königtums und 
sollte mcht unter „nauonalcn Vorzeichen gesehen werden. Entsprechend ist auch die 
Verw:U_tung ausschließlich auf den Königsbesitz beschränkt, während eine königliche 
auton tare Landesverwaltung nicht bestand. 

_, A.us A!J11 läßt sich somit das Bild eines „Staates" gewinnen, der keineswegs innerlich oder 
a~rli':11 erne feste.F?r~ angenommen ~t. S~wohl Herrschaftsbereich wie auch innere Organi
sauon srnd noch volhg tm Fluß, wenngleich sich deutlich die Linien der Kristallisation abzeich
nen, die im Mittleren Reich ihre Vollendung findet. Gerade aus den M/11-Inschriften läßt sich 
auch das politische Anliegen des Alten Reiches erkennen, dessen Lösung auf verschiedenen 
~ege~ ;ersucht wird. Es ist auf der einen Seite die Abrundung der räumlichen Expansion durch 
die vollige Eroberung des Deltas, die in der X. Dynastie vollendet wird 1). Und es ist die Um
wandlung ;on e_llem .ursprünglich feudalistischen Gesellschaftsaufbau, in dem der König kaum 
me.hr als. cm pn mus mter pares ist, zu einem zentralistisch geleiteten Staat, dessen autoritäre 
Leitung. rn den I_-Iän.den ?es Herrschers liegt. M/11 steht am Anfang der Entwicklung, und doch 
lassen sich berCits m semen Inschriften die politischen Tendenzen erkennen, deren Verwirk
lichung die Geschichte des Alten Reiches ausmachen. 

1
) Vgl. GOEOICKB, Tbt Alltgtd Mililary Campaign in So11/htm Palt1/i11t in lbt Rtign o/ Ptpi / RiPilla dtgli 

.fltuli Oritnlali 38 (1963) 187/f. ' 



Zweiter Vorbericht 
über die vom Deutschen ArchäÖlogischen Institut Kairo 

im Asasü unternommenen Arbeiten 

(3. Kampagne) 

Von DIETER ARNOLD und JüRGEN SETTGAST 

Mit einem Beitrag von DoROTl-ll!A ARNOLD 

(Tafel X-XXII) 

Die Arbeiten im Konzessionsbereich des Deutschen Archäologischen Instituts im Asasif 
(Abb. 1) wurden am 6. 11. 1964 wieder aufgenommen'). An dieser 3. Kampagne, die am 
28. 3. 1965 beendet wurde, nahm neben den Berichterstattern wiederum Frau Dr. D. ARNOLD 
teil, die - wie in der vorherigen Kampagne - die Inventarisierung der Funde fortsetzte und 
den Katalog der Fundkeramik vervollständigte und präzisierte. Vom 6. 11. bis 19. u. 1964 
arbeitete der von der Ägyptischen Abteilung der Staatlichen Museen Berlin zu unserer Unter
stützung dankenswerterweise freigestellte Restaurator, Herr J . LüDCKß, an der Reinigung und 
Sicherung der Putzmalereien an den inneren Pfeilerflächen im nördlichen Flügel des Intef
Breitganges. Der Fotograf, Herr W. Scmru.E, zur Herstellung farbiger Aufnahmen der Pfeiler
malereien angeworben, erfüllte seine Aufgabe in der Zeit vom 5. 3. bis 26. 3. 196 5 mit besten 
Erfolgen. Herr K. BECK setzte die graphische Aufnahme der Keramik in der 2. Märzhälfte fort. 
Als Inspektor der ägyptischen Antikenverwaltung war wiederum Herr G1RGIS DAouo der 
Grabung zugeteilt. Reis Kamel Sadiq aus Quft leitete wie im Vorjahre die Grabungsmann
schaft, die in den Schwerpunktmonaten Dezember 64-Februar 65 aus über 60 Hacken
männern und Korbjungen bestand. 

Verlauf der Grabung 

1. Die ersten Wochen standen ganz im Zeichen der Sicherung der Pfeilermalereien, be
g innend mit der Freilegung der nördlichen Interkolumnien, die aus Sicherheitsgründen bisher 
nahezu vollständig verschüttet geblieben waren. Die anschließende Reinigung der Wandbilder 
sowie deren Festigung durch das farblose Kunstharz Mowilith wurde von Herrn LüocKß ge
wissenhaft und mit größter Sorgfalt ausgeführt. 

Der Katalog der Szenen') umfaßt nunmehr: 

1) Zum Vorbericht der 1. und>. Kampagne s. MDIK 20, S. 47ff.; vgl. auch ORIENTALIA NS j4, 
s. 1si r. 

') l'ORTER- Moss, Topographira/ ßib/iograpl!J !, >2 (1964), p. XXlll. Der dortselbst publizierte verein
fachte Arbeitsplan mit der angegebenen Szenenverteilung wurde Dr. Moss bej ihrem Besuch am Grabungsplntz 
in den letzten Tagen der 1. Kampagne für die ßibliograpl!f übergeben. - Im folgenden Szenenkatalog geben die 
römischen Ziffern die Pfeiler in unserer Zählung (vgl. den Plan: .Abb. 1), die Buchstaben a, b und c die je
weiligen PfcilcrAilchcn (in der Reihenfolge Nord-, West- und SUdflichc) an. 
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An den Pfeilern: 

0 1 : oben: Inrerieurszene 
mitte : Brotbereitung 
unten: Kochen(?) 

Ia : oben: Lederarbeiter: Köcher- und Sandalenherstellung 
mitte : Holzarbeiter : Möbelfabrikation 
unten : Metallarbeiter: am Schmelzofen 

Ib: oben: } . . 
mitte: Je em großes Ruderboot mit kämpfender Infanterie an Bord') 
unten: 

Ic: oben: Scheffeln und Speichern von Getreide 
mitte: Getreideernte: Mähen und Dreschen 
unten : Pflügen und Säen 

Ila: oben : Bierbereitung 
mitte: Fischfang mit Schleppnetz von Boot und Land 
unten: Vogelfang mit Zugnetz 

II b: Kriegszenen in l Registern mit Belagerung einer Festung") 
Ilc: oben: Auftrieb von Rindern mit Stierkampf 

mitte: } Haus-Hof-Szene mit Schlachtung, Darstellung 
unten: Fenster (?) versehenem Portal und Treppe') 

IIIa: oben: Rinder in der Furt 
mitte: Übersetzen von Eseln 
unten: Hirten mit Antilopenherde unter Laubbäumen 

IIIb: oben: Fischfang mit Schleppnetz 
mitte: Geflügelfang mit Zugnetz•) 
unten: Träger mit der Fisch- und Geflügelbeute 

von Vorratsräumen, 

IVa: oben: } 
mitte : jeweils Prozession von Gabenträger, vornehmlich mit Antilopen 
unten: 

IV b: unten: Jäger auf dem Marsch ' 

2) Rechte Wand des 1. Intercolumniums, gegenüber Pfcilcrfläche la. 

mit 

') Vgl. MDIK 20, S. 51; Ausschnitt aus dem mittl. Register: ORIENTALIA NS 34, Tf. XXX,9. 
')Vgl. MDIK 20 , S. 5o f. ; die oberen Register mit der Belagerungsszene : a.a.O. Abb. z. 
4) Siehe Abb. 2; Das Verständnis dieser beispiellosen Szene wird durch den angegriffenen Erhaltungs· 

zustand der \Xlandfläche sehr erschwert. Es scheint sich um die Wiedergabe des \~ohnhauses von lntcf zu han
deln, der sich - links oben - in der Pfcilerhalle seines Hauses zu einem Mahle niedergelassen hat. Seine Tafel 
wird von einem Diener versorgt, der aus der Fülle der hinter ihm abgebildeten Speisekammer schöpfen kann. 
Auch die folgende Schlachtung, die doch sicherlich im Hof des Hauses vonstatten geht, dürfte unmittelbar der 
Versorgung von lntcfs Speisetafel dienen. 

Im unteren Register mcint man in dem Rechteck il bcr der Tür ein Fenster erkennen zu müssen. Diener 
mit (nicht erkennbaren) Gaben beladen durchschreiten dieses Tor und gelangen über eine Treppe in ein Ober
geschoß, sicherHch zu den Füllschächten der Getreidespeicher. Auf ihrem Wege passieren die Träger eine 
„Laube". deren Dach. - wohl toruienförmig gewölbt - aus einem Krcuzgeffccht besteht und deren Querbalken 
an Säulen festgebunden ist. In ihr sind Netze mit Körben und Flaschen aufgehängt, auf dem Dach dieser „ Laube0 

tummeln sich katzenart ige Tiere (Ichneumone?). 
')Siehe ORIENTALIA NS J4, Tf. XXX, 8; ein Ausschnitt: MDIK 20, Tf. XXa. 
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Vlb: unten: Name und Titulatur von König Mentuhotep Nebhepetre 1) 

VIIc: Jagd im Wildgehege in 4 Registern') 
VIIIa: mitte: Fahrt im Papyrusdickicht mit Fischspeeren 

unten: Ringergruppen 

An der Westwaod des Querganges zwischen den Stelennischen: 

1 (gegenüber I): Hausdiener bei Hausarbeit 
2 (gegenüber II): Vogeljagd mit dem Wurfholz 

3 (gegenüber ill): (Nilpferd)jagd mit der Harpune 

4 (gegenüber IV): Opferträger(?) 

Damit ist der Katalog der Szenen, die sich i11 situ befinden, nahezu komplett. Zwar gibt es noch 
Putzreste mit Spuren von Malerei an einigen Pfeilerßächen im schwer zerstörten südlichen 
Quergangflügel, doch sind diese von einer groben Schlämmschicht überdeckt, deren Entfer
nung ohne Verlust der Maischicht bislang nicht möglich war und wohl auch in Zukunft nicht 
möglich sein wird. 

2. Im Bereich des Intef-Vorbofes wurden systematisch alle Schuttbügel, die sieb als neuzeit
lich erwiesen, abgetragen. Wie umfangreich diese Erdbewegungen waren, mag unsere Berech
nung erhellen, wonach 102 i LKW-Ladungen = ca. 2800 m' Schutt an den vorbestimmten Platz 
(am Fruchtlandrand östlich des Thutmosis' III-Tempels) transportiert wurden, weitere Schutt
mengen nach Ausfall der Transportmöglichkeit südlich neben dem Grabungsplatz auf Halde 
geschüttet wurden. 

Als Ergebnis ist die Freilegung alle.r in der 2 . Kampagne angeschnittenen Lehmziegel
bezirke anzuführen, deren Anlage nunmehr klar zu erkennen sind (s. S. 791f.), deren eigentliche 
Grabkammern aber nach wie vor unangetastet blieben. Darüber hinaus konnten durch Gra
bungsbefund und glückliche Funde die ersten sicheren Anhaltspunkte zur Datierung der 
Spätzeit-Anlagen unseres Grabungsplatzes gewonnen werden (s. S. Si). Bemerkenswert ist 
ferner, daß die zwischen den spätzeitlichen Lehmziegelanlagen freigelegte, einheitlich durch
gehende Schicht die Oberfläche des Thutmosis-Aufwegs ist, die demnach der Spätzeit als eine 
Art „Gräberstraße" gedient hat (s. S. 81 f.). 

3. Die Beseitigung der Schuttmassen oberhalb des Thutmosis-Straßenniveaus war und ist 
aber auch für die Untersuchung des l ntef-Vorhofes unerläßliche Voraussetzung. So konnte jetzt 
der Verlauf der Südmauer des Intef-Vorhofes in ihrem Ostteil verfolgt werden, vor allen Dingen 
aber die genaue Untersuchung der Ostmauer mit dem Zugangstor und der unmittelbar vor 
diesem Eingang aufgedeckten Lehmziegelmauer eingeleitet werden. 

Unter den Ergebnissen sei hier die Beobachtung hervorgehoben, wonach am Hoftor drei 
Bauphasen, in deren Abfolge der Hofzugang mehrfach umgebaut und verlegt wurde, fest
gestellt werden konnten (s. S. 7l ff.). Daß diese Verlagerung des Tores in Zusammenhang mit 
der Errichtung des unmittelbar südlich neben dem Intef-Vorhof verlaufenden Mentuhotep
Aufweges erfolgt sein muß, dürfen wir als sicher annehmen. Damit aber wird die Entstehungs
zeit des Intef-Grabes innerhalb der langen Regierungszeit Königs Mentuhotep enger einge
grenzt. 

') Einen Ausschnitt siehe MDIK 20, S. l' Abb. l· 
1) Ausschnitt aus den beiden unteren Registern: a.a.O. S. jl, Abb. 4. 
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4. Schließlich konnte im Zusammenhang mit den konservierenden Sicherungsarbeiten, 
in deren Verlauf der erhaltene nördliche Quergangflügel des lntef-Grabes durch verankerte 
Eisengitter und eine Gittertür verschlossen wurde, die Vorhoffront der Pfeilerfassade in voller 
Breite freigelegt werden (s. u.). 

Das Grab des Intef 

Nachdem in der zweiten Kampagne durch die Auffindung des Osttores lediglich die unge
fähre Ausdehnung des Vorhofes festgestellt werden konnte'), erbrachten weitere Freilegungen 
im Winter 64/6i neue Einzelheiten zur Rekonstruktion des Grabes und seiner Bauge
schichte. 

Durch die Arbeiten an der Grabfassade wurde die Reihe der zehn Pfeiler wieder voll
ständig sichtbar (Taf. Xa). Sie tragen auf der Hofseite, wo sie durch den angewehten Sand 
frühzeitig konserviert worden sind, noch den ursprünglichen dicken, gelblichen Lehmverputz. 
Die Hoffläche unmittelbar vor den Pfeilern war sorgfältig geglättet und mit einem aus Gips 
und Kalksteinsplittern gemischten Glattstrich versehen. Für die Baugeschichte des Grabes ist 
die Beobachtung wichtig, daß die Pfeilertiefe (Ost-West) von 3>30 m bei Pfeiler I auf z,7j m 
bei Pfeiler IX regelmäßig abnimmt, das heißt, in ihrer jetzigen Form verläuft die Grabfront 
nicht genau parallel zum dahinterliegenden Que.rgang, sondern erscheint leicht im Uhrzeiger
sinn herausgedreht. Wir werden auf diese Unregelmäßigkeit noch zurückkommen. 

Wie berichtet konnte im Frühjahr 1964 durch einen Suchgraben entlang der nördlichen 
Hofwand die ungefähre Lage der Nordostecke des Hofes ermittelt werden. Eine Merkwürdig
keit ihrer Konstruktion ließ sich nun durch eine weitere Beobachtung klären. Von Süden kom
mend setzt hier die Ostmauer mit ihren Ziegeln schon einige Meter bevor sie die Nordkante 
des Hofes erreicht auf gewachsenem Felsen auf, der bei der Ausschachtung des Hofes an jener 
Stelle als Mauerunterlage stehengeblieben war. Doch reicht der breite Felssockel um 1,40 m 
weiter nach Westen in den Vorhof hinein (Abb. 3: A1), als es für die Dicke der Mauer nötig 
wäre (B1), so daß man annehmen möchte, daß die Ziegelmauer zuerst weiter westlich, bei A,, 
hätte vcclaufen sollen. 

An der Südseite des Vorhofes wurde nicht nur die g ut erhaltene Südostecke, sondern auch 
noch ein etwa zehn Meter langer Trakt der Südmauer aufgedeckt, die hier noch bis zu einer 
Höhe von z,30 m ansteht. Nahtlos mit der Ostmauer verbunden beginnt sie in der Südost
ecke (B6) mit der beachtlichen Stärke von z,80 m (Taf. X b), verbreitert sich aber auffällig nach 
Westen, wo sie bei 10 Meter Entfernung eine Stärke von 3,30 m erreicht. Dadurch läuft die 
Außenkante der Mauer nicht parallel zur Innenkante, sondern bildet eine beträchtliche Schräge 
(B6-B.). Etwa 30 Meter weite.r westlich, wo die Mauer wieder auf eine Strecke von zo Meter 
erfaßt werden konnte, fluchtet die Innenkante der Mauer noch genau mit der Südost-Innenecke 
(B.). Die Außenkante dagegen verläuft keinesfalls in der Richtung der Abschrägung (B.-B.), 
sondern scheint etwas aus dieser Flucht herausgewendet zu sein. 

Bis auf kurze Unterbrechungen konnte auch die Ostmauer fast vollständig ausgegraben 
werden. Auch sie war - durch die darüber hinwegführende Straße Thutmosis' m. geschützt -
bis zu einer Höhe von zwei Meter gut erhalten. Genau in ihrer Mitte (und etwa in der Achse 
des Tiefgangs des Grabesinneren) liegt der nur zwei Meter breite Eingang in den Vorhof (C1-

C.). Er klafft als eine rohe, in die bereits anstehende Mauer gebrochene Lücke und zeigt nicht die 

1) M DIK zo, (1965) S. 49. 
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geringsten Anhaltspunkte für die Konstruk
tion einer Tür oder einer architektonischen 
Ausgestaltung des Durchgangs (Taf. XI a, Tor 
C). Von außen führt durch das Tor hindurch 
eine Ziegelrampe in den 1, l o m tiefer ge
legenen Hof hinab. Die Hoffläche besteht -
soweit sie hinte.r dem Tor freigelegt werden 
konnte - aus einer Anschüttung von Kalk
steinschutt, der mit einem heute größtenteils 
verlorenen Gipsbelag bestrichen war. Das 
Hofniveau verläuft jedoch nicht in gleich
bleibender Höhe, sondern senkt sich etwa 
drei Meter westlich der Mauer stufenartig 
um 0,30 m. 

Gleich südlich neben den' Osttor C,-C. 
hebt sich durch andersartige Ziegel eine 
Strecke von h70 m Länge ab (B,-B3). die 
ursprünglich als Eingang offengehalten, spä
ter aber wieder zugesetzt worden war. Die 
Ziegel dieser Vermauerung unterscheiden 
sich zwar deutlich von den im lntef-Grab 
gebräuchlichen, gehören aber nach ihrem 
Format noch durchaus in die 1 t. Dynastie. 
Der heutige Zugang (C.-C.) besaß dem
nach bereits einen breiteren Vorgänger (Taf. 
XI a, T or B). Weiter nach Süden geht die 
Vermauerung in eine große Flickstelle über, 
wo ein Ausbruch mit Mentuhotep-Ziegeln 
repariert wurde. 

Etwa in der Mitte des vermauerten To
res B beginnt auf der Innenseite der Ost
mauer (A,) nur wenig aus dieser hervor
ragend eine ältere Z iegelmauer (Taf. XIa, 
A), die etwas schräg unter der Ostmauer 
hindurch gegen die Südostecke des Hofes 
läuft und dort genau unter der späteren Mauer 
nach Westen umbiegt (Taf. Xb, A). Auf
fallenderweise stimmt die Richtung dieser 
älterenOstmauer mit der ursprünglichen der 
Pfeilerfassade und des Quergangs überein, 
während die später darübergesetzte Ostmauer 
die Richtung der veränderten, abgeschrägten 
Fassade einhält. Jene ältere Ostmauer wurde 
als Kern der späteren verwendet und wurde 
dort, wo sie in den Hof hineingeragt hätte, 
bis auf die untersten e.in bis zwei Ziegellagen 
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unregelmäßig abgehackt und überput'Lt. Nach Abfallen dieses Putzes ist sie heute wieder deut
lich vom darüberliegenden Mauerteil zu unterscheiden (Taf. X b, A). 

Alle diese Veränderungen und Unregelmäßigkeiten fordern - soweit wir nach Abschluß 
der 3. Kampagne urteilen können - als Erklärung die Annahme von mindestens drei Bau
phasen, während derer die Grabfassade, vor allem aber die Umfassungsmauer, mit dem Osttor 
umgebaut wurden. 

A) Während der ersten Bauphase, zu der wohl die gröberen Arbeiten wie der Aushub 
des Vorhofes und das Ausbrechen der Innenräume aus dem Felsen gehörten, legte man einen 
Vorhof an, bei dem Quergang, Pfeilerfassade und Ostmauer parallel zueinander laufen sollten. 
Von dieser ersten Ostmauer (A,-A,), deren Reste unter der späteren steckend noch erkennbar 
sind (Taf. X b, A), wurde wahrscheinlich nur noch die südliche Hälfte (A3-A,) errichtet, von 
der anschließenden Südmauer ein in der Südostecke beginnender T rakt von bisher unbekannter 
Länge. 

B) In einer folgenden Phase wurden - wohl gleichzeitig miteinander - die folgenden 
Änderungen im Vorhof vorgenommen. Durch eine von Nord nach Süd zunehmende Abar
beitung der Pfeiler wurde die Grabfassade leicht nach Südosten zu herausgedreht. Dement
sprechend wurde auch die Richtung der bereits im Bau befindlichen östlichen Abschlußmauer 
des Hofes verändert. Wie beschrieben wurde über dieser eine neue Mauer errichtet, die im 
Südosten auf der älteren Mauer sitzt (Taf. X b, B), in der Nordostecke des Hofes sich aber um 
etwa 1,>o m weiter nach Osten vorschiebt (B1). Als Tor wurde eine einfache Lücke in der Mauer 
von 1,10 m Breite offengehalten (B1-B1), vgl. Taf. Xla, Tor B. 

C) In eine let'Lte Phase fällt die Verlegung dieses Tores nach Norden. D er Durchgang der 
B-Phase wird vermauert und 1, 70 m weiter nördlich (von Achse zu Achse gemessen) eine Bresche 
in die bereits stehende (aber noch nicht verputzte 1) Mauer gebrochen (C,-C,) und dahinter 
eine Rampe auf das Niveau des Hofes hinabgeführt (Taf. XIa, Tor C). Danach erst wurde die 
Vorhofmauer innen und außen weiß verputzt. 

D iese zweimalige Planänderung im Vorhof bedeutet nun nicht nur eine in der Baube
schreibung zu ver.teichnende Tatsache, sondern wird unter Umständen zu einer wertvollen 
Datierungshilfe für das Grab werden. Denn ganz zweifellos stehen diese Umbauten in direktem 
Zusammenhang mit der Anlage des Aufweges zum Tempel des Königs Mentuhotep Neb
hepetre, der Prozessionstraße, die in unmittelbarer Nähe der Vorhof-Südostecke und Siid
mauer vorüberführte (Abb. 3, M)'). Um die zeitliche Relation zwischen Königsaufweg und 
Intefmauer näher zu bestimmen, wäre es erforderlich, das Vorgelände de's Grabes in diesem 
Bereich weiter freizulegen, vor allem aber den Verlauf der Mentuhotep-Straße und der sie 
flankierenden Mauern genau zu erfassen. 

Immerhin ist es während der dritten Kampagne gelungen, wenigstens einen Fixpunkt dafür 
zu gewinnen: Ein Suchgraben von 1,jO m Länge stieß - von Glück begünstigt - 31,4 m 
südöstlich der Südostecke der Iatefumfassungsmauer auf eine mit Mittelkreuz versehene 
Kalksteinplatte, die am äußersten Nordrand der Mcntuhotepstraße, genau am Fuß der Innen
seite der Kalksteinmauer, eingelassen war (Taf. XIIa-b) 1). Von der Mauer selbst war allerdings 

1) Diese insgesamt ca. 46 rn breite Straße ist auf beiden Seiten von je einer Hauptmauer aus Kalkstein und 
davor von einer Ziegel-Vormauer flankiert. Vgl. die Pl:inc im Einband von W1NLOCK, Ex&avalionJ al Dtir tl
ßahri, 191 1- 1931 , und \'V1NLOCK, Rite anrl Fall, pi. 34. Zur Datierung siehe vorerst a.a.O. S. B· 38f. 

1) Glckhc Platten, dfo wahrscheinlich :1.ls l-fcßpunktc bei der Ausmessung des Mcntuhoccp· Tempels und 
-Aufwcgcs gedient hatten, wurden von W1NLOc:K an der untersten Terrasse des Tempels und im Vorhof gc· 
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nur noch der mit dem typischen Kieselsand gefüllte Fundamentgraben erhalten (Taf. XIIb, B), 
südlich anschließend dagegen noch das Ziegelpflaster der Straße (Taf. XII b, A) 1). Es besteht 
aus zwei Lagen großer schwarzer Ziegel im Format 8,i-10 X 16-18 x 3s-36 cm. 

Dadurch ist der erste Nachweis des Mentuhotep-Aufweges östlich des Bereichs des Montem
betgrabes (Nr. 34) erbracht und gleichzeitig die Richtung der Straße festgelegt. 

D as M R-G rab P 

Unmittelbar vor der Nordostecke des Intefbezirks trat bei der Untersuchung des Unter
grundes von Ziegelbezirk F eine etwa 2,60 m starke Ziegelmauer zutage, rlie wenig südlich 
von F beginnt und im Norden am Hang der Höhe 104 im Geröll verschwindet (Taf. XIVa, C). 
Auf dem gleichen Niveau wie die Intef-Ostmauer errichtet und von der Straße Thutmosis' ill. 
(Taf. XIV a, B) überbaut, muß sie ebenfalls noch aus dem Mittleren Reiche stammen und, 
wie Putz und Ziegelformat vermuten lassen, etwa aus derselben Zeit wie das Intef-Grab. Sie 
bildet die westliche Hof-Umfassungsmauer eines Grabes (P), dessen Eingang sich etwa 22 Meter 
nordöstlich der Intef-Nordostecke im steilen Hang der Anhöhe 104 öffnet. Es wendet also seine 
Fassade, nicht wie Intef nach Osten, sondern nach Süden, dem Mentunotep-Aufweg zu. Die 
Fassade besaß keine Pfeiler, sondern das Grab gehört einem Typus mit sehr langem Tiefgang 
und glatter Fassade an2). Das Innere des Grabes ist teilweise freigelegt, wie es scheint im Ver
lauf einer systematischen Ausgrabung, nur der lange T iefgang ist noch halbverschüttet. Sein 
Vorhof wird etwa J 1 m lang und 20 m breit sein und scheint an seiner Front (im Süden) offen 
gewesen zu sein, soweit sich das dem auf allen Seiten verputzten Süd-Ende der genannten 
Mauer entnehmen läßt. Eine an diesen Mauerkopf anstoßende schwächere Mauer ist offensicht
lich später angebaut und muß nicht unberlingt zum Vorhof von P gel1ören. Die ursprüngliche 
Hofeinfassung wird wohl auf den Eingang des Intef-Grabes Rücksicht genommen haben, 
während diese schwächere Mauer genau vor Ostmauer und Eingang des Intef entlangläuft und 
dessen Zugang erschwert (Taf. XIVa, D). Aufklärung über rlie Bedeutung dieser Mauer wäre 
erst nach einer größeren Säuberung östlich der Intef-Ostmauer zu erwarten. 

Der Aufweg Thutmosis' III. 

Während in der zweiten Kampagne der Thutmosis-Aufweg lediglich an wenigen Punkten 
nachgewiesen werden konnte (Taf. Xlllb), traten nun in der dritten Kampagne größere Partien 
der Straße selbst zutage. Besonders südlich der späteren Ziegejaplagen D, L, M und E konnte 
auf einer Fläche von etwa 1 i x 60 m rlie sanft nach Westen (etwa 3 cm pro Meter) ansteigende 
und mit gestampftem /aj/ geglättete Straßendecke präpariert werden (Taf. Xlli a und XIVa, B). 
Auch rlie südliche Seitenmauer der Straße konnte in der vergangenen Kampagne noch an zwei 
weiteren Stellen gesichert werden. Ihr mit reinem Sand gefüllter Fundamentgraben mit einigen 
Sandsteinplatten des Fundamentes in situ war noch unmittelbar nördlich der Zugangstreppe 
zum Blsl-Grab (389) sowie gleich östlich der Südostecke des Intcf-Hofcs erhalten. Der Ab-

funclcn; sie sind heute verschwunden. Vgl. H . E. W1NLOCK, Extavalio111 al D tir e/ ßahrl, p. 72 und pi. 4; 1 o., 
BMMA D cc. 1923, pp. 24 und 27, fig. 19. 

1) Ziegelpflaster am Westende des Aufwcgcs, von \'V'tNLOCK freigelegt: 10. Extavaliom al Dtir el ßabri, 
PP· 9, 72, 203. 

') Vergleichbar sind die Anlagen im Asasif südlich des Grabbezirks des Montemhet (Nr. 34) mit der 
MMA-Nummer 813 und 816, sowie ein weiteres am Westhang des Hügels Scheich Abd cl-Qurna (MMA 1100). 
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stan~ der Nord- von der ~üdmauer betrug demnach in Übereinstimmung mit anderen im 
AsasLf noch meßbaren Partien der Straße zwischen den Fundamentgräben 3 2 , J m. 

Das Intef- Grab nach der 18. D ynastie 

Die für rlie Untersuchung des Intef-Vorhofcs unerläßliche Beseitigung des Oberflächen
schuttes kam in besonderem Maße auch den Spätzeitanlagen zugute. So konnten neben neu
ent~eckten Anla?en vor al~en Dingen die be.reits in der vorigen Kampagne angeschnittenen 
Bezirke'. sofern ihre Ba~gheder a~f dem Gebiet des Intef-Vorhofes liegen, vollständig frei
gelegt, i~r Aufbau und ihr~ Funktion dementsprechend verständlicher werden. Ein Vergleich 
des vorliegenden Planes mit dem des 1. Vorberichtes mag zunächst genügen, den Zuwachs 
an spätzeitlichen Bauresten augenEillig zu machen. 

. Bemerkenswert ist der Zuwachs, den der vor der Mittelachse des Intef-Grabes liegende 
Bezirk B erfuhr. Östlich vor den in der vorigen Kampagne freigelegten Lehmziegelmauern 
k_onnten '::eit~re Mauerzüge aufge?eckt werden, die als Pylon und seitliche Umfassungsmauern 
~m.en geraunugen Vorhof umschließen. Der fast 2 m starke Pylon ist - im Gegensatz zu den 
m ihrem Ker~ „auf Lücke" oder _aus Ers_parnisgründen aus wiederverwendetem, zum Teil ge
br~chenen Ziegel-. oder Bruchsteinmaterial erbauten Mauern - solide und massiv gemauert, 
s~ D urchgang mit Lehmziegeln gepflastert. Vor der Nord- und Südecke des Pylons läuft je
we1l~ ei~e hüfthohe Zungenmauer um fast 7 m nach Osten. Pylon und Zungenmauern umfassen 
sonut emen Vorplatz, der nach Osten - dem Zugang vom Fruchtland - offenliegt, und von 
dem man nach Westen durch das _Pylontor in den ersten Vorhof gelangt. Vorplatz und besagter 
erster Vorhof hegen auf dem Niveau des Thutmosis-Aufweges. 

Ein~ Beobachtung von besonderer Wichtigkeit konnte im Südteil der vordersten Anlage 
von Bezirk B gemacht werden: Aus dem Grabungsbefund ergab sich, daß die rlie Südflanke 
des Pylons und die südliche Zungenmauer bedeckenden, vorwiegend aus Kalksteinsplittern 
best_ehenden Schuttmassen nicht zufällige Nekropolenablagerungen waren, sondern ein syste
matisch von Süden her abgeworfener, gröberer Trümmerschutt, der bisher bis an die Nord
flanke des Mutirdis-Vorhofes verfolgt werden konnte und sich somit unter der Mutirrlis-Anlage 
~ortsetzen muß. Ohne Zweifel haben wir es hier mit der Aufschüttung zu tun, auf der Mutirdis 
ihre Anlage gründen ließ, zumal diese rund 120 cm starke Schuttschicht hart außerhalb der 
Mutirdis-Mauern eine zwar nicht glattgestrichene - was bei außerhalb von Bauwerken lie
gendem Niveau ohnehin nicht zu erwarten ist - doch grob geglättete und gefestigte Ober
fläche aufweist. Somit erweist sich der Bezirk B eindeutig als älter als die Anlage der 
Mutirrlis. 

A~ch _d'.e Nordhälfte des Vorplatzes von B gibt Aufschluß über die zeitliche Reihenfolge 
der spatze1tl1chen Grabanlagen: Die nördliche Zungenmauer des Vorplatzes von B ließ sich 
nur noch in geringen aber eindeutigen Spuren unmittelbar vor und an ihrer Ansatzstelle an der 
Nordecke des Pylons von B feststellen. Sie muß demnach beim Bau des Pylons von Bezirk D, 
dessen Zugang besagte Zungenmauer blockiert hätte, abgerissen worden sein. 

_Dieser. Befund beweist, daß der Bezirk B auch dem Bezirk D gegenüber älter ist, und 
somit - wie auch a~f Gr_und seiner zentralen Lage und seines durch nichts beeinträchtigten 
klaren Bauplans - liegt die Vermutung nahe, daß der Bezirk B überhaupt die älteste Anlage 
unter den spätzeitlichcn Gräbern unseres Grabungsplatzes ist. 
. . Aber auch die im Bezirk B selbst eingeleiteten baugeschichtlichen Untersuchungen sind 
tn ihrem vorläufigen Ergebnis nicht ohne Belang: Die Entfernung des Verputzes von den 
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Wänden des in der vorigen Kampagne ausgegrabenen nördlichen Teils von Bezirk B errnög
lichte folgende Beobachtung: Die Ostmauer des vertieft angelegten kl~inen Plate~us unn:iittel
bar vor der Pfeilerfassade endete im Norden ursprünglich dort, wo diese Mauer Jet"-<t mtt der 
Südwand der 11101/aba (s. u.) eine innere Hofecke bildet. Die Südwand der 1110//aba aber war 
primär Teil der das Plateau nach Norden begrenzenden Lehmziegelmauer, die sich demnach 
an der Südostecke des Pfeilers IV an die Intef-Grabfassade angelehnt haben muß. 

Wir haben nlso in Bezirk B mindestens zwei Bauphasen vor uns: 

ß 1: Ein vor dem Zentrum des Intef-Grabes streng axial angelegter Bezirk, der vom 
Thutmosis-Niveau seines Vorplatzes und seines ersten Vorhofes über den ver
tieften zweiten Vorhof und den beiden flach angelegten Treppen langsam auf das 
Intef-Niveau hinunterführt und - der Achse seiner Oberbauten folgend - ohne 
Zweifel durch den l ntef-Tiefgang und seiner Kultkammer zum Bestattungsplatz 
der ß

1
-Anlage führt: der kleinen Kammer, die an der Sohle des in der Statuennische 

der Intef-Kultkammcr abgeteuften Schachtes aus dem Felsen geschlagen wurde. 

B,: Erweiterung von B
1 

um ein lnterkolunium nach Norden, wobei die Nordmauer 
von B, abgerissen bzw. als Südwand der in der Nordostecke eingerichteten 1110//aba 
benutzt wurde. Die Spuren des Umbaues verschwanden dann unter einem neuen, 
einheitlichen Mauerverputz. 

Nicht weniger aufschlußreich sind die Ergebnisse, die die vorläufige Auswertung des G~
bungsbefundes für den Bezirk D ergab. Die Untersuchung seines in dieser Kamp~gne frei
gelegten Pylons zeigte, daß dieser in seinen unteren Schichten aus anderen ~hmztegeln a~s 
in höheren Lagen besteht. Diese Feststellung erhält allerdings erst dadurch Gewicht, daß 1) die 
den östlichen Grabeingang flankierenden Mauem völlig aus den gleichen Ziegeln errichtet sind, 
wie sie im unteren Teil des Pylons verwendet wurden und daß 1) der westliche Annex des 
Pylons ausschließlich aus Ziegeln gleich denen der oberen Pylonschichten besteht. Berück
sichtigt man ferner die Tatsache, daß der Pylondurchgan~ in ei~er A<f~e ":it ~ei::' östlic~en 
Grabeingang liegt und daß die oberste Ziegellage der bereits erwahnten, m e1nhe1tltcher lfohe 
anstehenden Flankierungsmauer des Grabeinganges von derselben de/e.l:a als Fußboden uber
zogen ist, wie der südlich und östlich angrenzende Raum, so ergibt sich mit eindeutiger Sicher
heit, daß auch in Bezirk D mindestens zwei Bauphasen vorliegen: 

D
1

: Kleiner, symmetrisch angelegter Ziegelbezirk mit axialem Pylondurchgaog, 1·reppe 

und Grabeingang. 
D , : Erweiterung von D

1 
nach Westen mit Wiederaufbau des Pylons, dessen Durchgang 

aber am alten Platz belassen wurde. Die Flankierungsmauern von D 1 wurden ge
kappt, der Grabeingang verschüttet, nachdem unmittelbar vor dem Eingang von 
D

1 
eine stützpfeilerartige Mauer - eiodeutig aus Ziegeln, die aus den gekappten 

Mauem von D, gewonnen worden waren - errichtet wurde, die das Absinken 
der rechten Treppenwand von D , nach Osten verhindern sollte, und nachdem an 
eben dieser Stelle die Gefäße mit dem Balsamierungsmaterial abgelegt wurden, 
die auf Grund des Grabungsbefundes ohne Zweifel zu der primären Bcstartung 
von D, gehören (s. auch S. 90). Danach wurde ein durchgehender, einheitlicher 
Boden aus Stall'pflehm eingezogen. Östlich des Grabeinganges von D, entstand 
somit ein größerer freier Raum, ein seitlich neben dem Treppentrakt angelegter 

„Vorhof". 
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Die Annahme, daß der o ~ ~ ~ ~ Q Q l 0l14 (41 1), zu dessen Grab die große Treppe 
von D, hinabführt, den Bezirk D 1 zu D, erweiterte, kann als sicher gelten. Doch auch sein Grab 
muß später mindestens einmal wiederbenutzt worden sein, denn nicht anders erklärt sich die 
unmittelbar vor der D,-Treppe freigelegte Opferstelle (Taf. XIVb) eines wohl in ptolemäischer 

Zeit an.zuset"-<enden ru Q ~ ... . . 'Mi :lt p 1 ~ D "]-.:lt p ,, die unter der noch in Fallage zum Teil 
in Verband erhaltenen Ziegelwand des D 1-Pylons zutage kam (Taf. XV a). Zudem lassen sich 
an der Treppe von D, deutlich Spuren ihrer späteren Wiederherstellung ablesen, die ohne 
Zweifel mit der Opferstelle des '1-pbtj in direktem Zusammenhang betrachtet werden müssen. 

Östlich an den ße--<irk D schließen sich die Bezirke L und M an, die auf einem Schutt
niveau - sicher zum Teil aus den Trümmern der .abgerissenen Aufwegmauer bestehend -
rund 1 m über dem Straßenniveau des Thutmosis-Aufweges angelegt sind (Taf. Xllla). Sie 
bestehen jeweils aus einem - wie bei D - nach Süden orientierten mehr oder minder nach
lässig gebautem Pylon, vor dem aber e.in flacher rampenartiger Abhang ungepflastert auf das 
Niveau der Thutmosis-Straße hinabführt, und schmächtigen sich nach Norden anschließenden 
Mauern, deren schlecht erhaltene Reste jeweils einen Hof einschließen. Die zugehörigen Gräber 
aber müssen außerhalb des lntef-Vorhofes liegen und als solche wird man die jeweils weiter 
nördlich in der Achse der entsprechenden Bezirke offenliegendeo, teilweise eingestür-<ten 
kleinen Höhlen mit Sicherheit ansprechen dürfen. 

Für die zeitliche Ansctzung dieser Bezirke L und M in die Zeit nach der Errichtung von 
Dh aber vor der Wiederverwendung von D, durch '1-pbtj sprechen im Augenblick folgende 
Beobachtungen: 

1. Während bei der Anlage von D 1 der Nekcopolenschutt einschließlich der Aufwegs
mauerreste mit ihrem Fundament in Bezirk D bis auf das Niveau des Thutmosis
Aufweges abgeräumt, die östliche Umfassungsmauer von D, gegen den anstehenden 
Schutt errichtet wurde, ist die nur wenige Zentimeter östlich von D, erbaute, westliche 
Umfassungsmauer von L auf einem gegenüber D um rund 90 cm höher gelegenen 
Niveau aus eingeebnetem Schutt gegründet : Die Westflanke von L wird durch die um 
rund 90 cm tiefer fundierte östliche Umfassungsmauer von D 1 gestützt, eine Tatsache, 
die demnach bei dem Bau von L von vornherein miteinkalkuliert worden war. 
(Die Umkehrung, die Errichtung von D bei bereits bestehendem L, muß entfallen, 
da das Abgraben des 90 cm hohen Schuttes bis hart an die Westmauer von L bei der 
vorliegenden Struktur des Schuttes unweigerlich deren für die Baukolonnen ge
fährlichen E insturz zur Folge gehabt hätte.) 

1. Mitten im Vorhof von Bezirk M fand sich ein kreisförmiges ausgetrocknetes „Schlamm
bett" von 5 m Durchmesser, in dem offensichtlich ehemals Mörtel angerührt worden 
war. Nach Materialvergleichen diente der Inhalt dieser Speisgrube zum Mauerverputz 
bei Wiederherstellungsarbeiten in D,. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war M demnach 
bereits aufgelassen, seine zweckentfremdete Wiederverwendung möglich. 

Die östlichste Anlage entlang der Nordkante des Intcf-Vorhofes ist der Bezirk E . Sein 
solide gebauter Pylon, an dessen Ecken aus Schlamm geformte Rundstäbe erhalten sind, ist 
auf der Oberfläche der Thutmosis-Straße errichtet. Das Niveau seines Vorhofes sowie dessen 
seitliche Umfassungsmauern jedoch liegen wesentlich höher auf einer Schuttebene. 

Dieser Befund, der auch bei den Bezirken L und M zu beobachten ist, zeigt deutlich, daß 
die Oberfläche des unbebauten Mittelteils des Thutmosis-Aufweges zur Zeit der spätzeitlichen 
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Wiederverwendung gleichsam als eine Art „Gräberstraße" diente, ~n deren Rändern .sich .der 
aus Abriß und Grabbau entstandene Nekropolenschutt häufte, um 11n Bedarfsfalle bet Errich
tung einer neuen Grabanlage zu einer entsprechend höher gelegenen Plattform eingeebnet zu 

werden. 
In Bezirk E scheint man über im Pylondurchgang installierte Lehmziegelstufen von der 

Gräberstraße in den Vorhof hinauf gelangt zu sein. Von diesem führt eine breitangelegte Treppe 
- gen.'lu über die Intefs Vorhof begrenzende Felswand hinweg und ~litt~ durch das Funda
ment der ehemaligen Thutmosis-Aufwegsmauer hindurch - zu der etgentltchen Grabkammer 
hinab, die sich nördlich außerhalb des Imef-Vorhofes befindet. 

Bemerkenswert ist die Entdeckung einer weiteren Grabanlage in der Südostecke des 
Intef-Vorhofes: Bezirk N. Sein Zugang führt von Osten her über die entsprechend abgearbeitete 
Intef-Ostmauer in Form einer von Seitenwänden flankierten Treppe steil abwärts. Die unterste 
Stufe dieser Treppe unmittelbar vor der Ziegelschwelle des Pylons liegt fast 3 m unter dem 
Nive~u der Thutmosis-Straße. Das Grab selbst dürfte in gradliniger Verlängerung des Zu
ganges zu erwarten sein und möglicherweise einem auf ~serem Grab~n~splatz bisher nicht 
vertretenen Grabtypus angehören, eine Vermutung, d1e einmal durch die 1.11 den losen Boden 
aufgeschütteter /aß-Füllung ohne felsigen Untergrund ungewöhnlich tief. gegründeten Anlage, 
zum anderen durch das offensichtliche Fehlen jeglicher Eingangskonstruktton vor dem Treppen

trakt nahegelegt wird. . . . 
Bisher ist es uns weder gelungen, den ehemaligen Besitzer dieser Grabanlage zu 1dentt-

fizieren, noch Bezirk N stichhaltig in die chronologiscl1e Abfolge der spätzeitli~hen Grä~er 
auf unserem Grabungsplatz einzuordnen, was gerade im V~rhä~tt1i s zur westl'fh s.1ch.anschhe
ßenden Anlage der Mutirdis wünschenswert wäre. Und ~s ist die Fra~e, ?b wtr hie~ J~mals zu 
befriedigenden E rgebnissen kommen können, denn zw~sche~1 dem .ostl1c~1e~ Muttrd1s-Pylon 
und den bisher ausgegrabenen Mauerzügen von N tut steh ein stattlicher. frtchter auf, der an 
seiner Mündung einen Durchmesser von rund 10 m hat, und de.r den Emdruc~ ~rweckt, als 
sei durch ihn einstmals eine aufgemauerte Grabkammer abgerissen und bese.1ttgt worden. 
Bisher fand sich in N an Erwähnenswertem lediglich das außen hart an der Südwand seines 
Zuganges in Krügen und einem wiederverwendeten anthropoiden Holzsarg vergrabene Bal

samierungsmaterial (s. S. 90 und Taf. XVIa). 

Ohne Zweifel haben die Ergebnisse, die während der vergangenen Grabungskampagne für 
die Grabanlage der Mutirdis gewonnen werden konnten, das Bild von den spätzeitlichen An-
lagen unseres Grabungsplatzes im besonderen Maße bereichert. . 

Zunächst konnte durch einen Schnitt der Beweis dafür erbracht werden, daß sich das 
Grab der Mutirdis (410) - wie nicht anders zu erwarten - hinter der reliefierten Fassade an 
der Südwand des ehemaligen Intef-Vorhofes befindet. Die an die Fassadenwan~ ansc~ellend.e 
Kammer, deren Felsendecke zerstört ist, erstreckt sich 7,65 m nach Süden und nahert steh somit 
der kleinen Vorkammer des Bls/-Grabes (;89) auf weniger als 3 m. Eine nähere Untersuchung 
der bemalten Kultkammer konnte allerdings noch nicht vorgenommen werden: sie liegt nach 

wie vor unter den Schuttmassen begraben. 
Demgegenüber aber konnten die oberirdischen Bauten der Mutirdis~Grabanl.age voll

ständig freigelegt werden. Östlich der im Vorjahre angegrabenen Mauerzug~ (Bezirk ~ auf 
dem Plan des 1. Vorberichts) fanden sich Reste von Umfassungsmauern, die. zu z"'.e1 .dem 
gewölbten Durchgang vorgelagerten Vorhöfen gehörten. Demnach bestand die oberirdische 
Anlage des Grabes der Mutirdis aus: 
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1. dem ersten (östlichen) Vorhof mit den Maßen von fast 1 7 X 9 m, den man von Osten 
her durch den ersten Lehmziegelpylon (1 1 x z m) betrat. Der Pylondurchgang war 
mit Kalkstein gepflastert, seine Seitenwände im wesentlichen mit dem gleichen Stein
material verkleidet - den spärlichen, lose vorgefundenen Fragmenten nach zu urteilen. 
In diesem östlichen Pylon muß eine große Anzahl von Grabkegeln vermauert gewesen 
sein und zwar ausschließlich solche der Typen 48 und 603 1); 

z. dem zweiten (westlichen) Vorhof von 1 1 x 9 m, in dessen Mittelachse ein mit Seiten
gewände versehener Gang abwärts in den Grabhof (s. u.) führt. Auch dieser Vorhof 
hatte seinen Pylon: den zwcite.11 (mittleren) Pylon, dessen Durchgang mit Kalk- und 
Sandstein gepflastert, seine Seitenwände mit dem gleichen Steinmaterial verkleidet war. 
Von den Verkleidungsblöcken sind uns einige wesentliche Reste in die Hände gefallen, 
die sowohl für die Rekonstruktion als auch für die Datierung der Mutirdis-Anlage be
deutsam sind (s. S. 85). Die in den Trümmern des Pylons geborgenen Grabkegel sind 
hier ausschließlich vom Typ 608•) und 387'); 

3. dem Grabhof'), vor der reliefierten Felsenwand des Einganges in die Kultkammer auf 
dem Niveau des Intef-Vorhofes gelegen. Zu ihm leitet der vom westlichen Vorhof 
kommende, durch den mit Gewölbe versehenen Durchgang des dritten (westlichen) 
Pylons führende Abgang, dessen Mündung in den Grabhof mit Rücksicht auf die an 
seinen Seitenwänden befindliche.11 Putzmalereien') noch nicht restlos freigelegt worden ist. 

Bei der Besprechung des Bezirkes B war bereits darauf hingewiesen worde.11, daß der Gra
bungsbefund an der Nordflanke der Mutirdis-Vorhöfe das zeitliche Verhälmis beider Anlagen 
zueinander in der Reihenfolge: 1. Bezirk B z. Mutirdis mit Sicherheit festlegt (s. S. 79). Aber 
auch die Südflanke der Mutirdis-Anlage bietet sichere Anhaltspunkte für die zeitliche Reihen
folge der Spätzeitgräber auf unserem Grabungsplatz. So konnte vom ersten Vorhof der Mu
tirdis der westliche Teil der südlichen Hofmauer sowie die Südecke des z. (rnittleren) Pylons 
nicht einmal mehr in Spuren festgestellt werden. Stattdessen wurden an dieser Stelle Reste 
eines Mauerzuges freigelegt, die sich mit den spärlichen Überbleibseln einer wesentlich stär
keren, von Süden her laufenden Mauer rechtwinklig vereinigen. Wir dürfen damit rechnen, 
daß es sich bei letzterer um den nördlichen Flügel des wahrscheinlich ersten (östlichen) Pylons 
von der oberirdischen Anlage des Bls/-Grabes (3 89), bei ersterer um die Reste der Nordwand 
des BJs/-Vorhofes handelt. Bis/ ließ also demnach bei der Errichtung seiner Anlage Teile der 
oberirdischen Bauten der Mutirdis beseitigen. 

1) Die Typenbestimmung nach DAVIES-MACADAM, Corptu of h11tribtd Egyplia11 F1111trary Co'1tJ. - Von Typ 
6o3 fanden sich hier 38 Stück, von Typ 48 ll Exemplare. 

1) Typ 6o8 bei 0AVU!..S-MACADAM a.o.O. ist fchlcrh2ft. Wir werden in der endgültigen Publikation eine 
verbesserte Zeichnung vorlegen. 

') Vgl. vorletzte Anm.; die Stückzahl ist hier wesentlich geringer: 10 Stück vom Typ 6o8, 11 vom Typ 
)87. 

Der ''Orlicgcn<le Befund, daß von den vier existierenden Mutirdis-cones-Typcn jeweils zwei (ein ,,Texttyp" 
und ein ,,Barkcntyp") auf jeweils einen der beiden Vorhofpylonc bcschriinkt sind, konnte u. W. bisher nirgends 
beobachtet werden. Von „Zufall" zu reden verbietet die exakt eingehaltene Trennung der cones-Paare vonein
ander. 

') Mit „Grabhof" ist der „kleine Vorhof" des 1. Vorberichtes (MDIK 10, S. 18) - auf dem dortigen 
Plan „C" genannt - gemeint. Unsere provisorische Umbenennung mag andeuten, daß wir diesen Hof nunmehr 
ab zu der unterirdischen Grabanlage gehörig betrachten. Ob wir diesen Hof als den für saitische Grnbcr ty
pischen „Lichthof" ansehen dürfen, mag nach Reinigung des unterirdischen Grabteils der Mutirdis-Anlage ent-
schieden werden. 6) S. dazu M Dl K 10, S. 18 und Taf. XX b. 
„ 
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Die sich somit ergebende zeitliche Abfolge: t. Mutirdis z. Blil läßt sich nochmals deutlich 
unmittelbar östlich des noch verschütteten Eingangs in die Kultkammer der Mutirdis (410) 
ablesen: die ab dort erhaltene, nach Osten ablaufende Intef-Ziegelmauer trägt auf ihren ·ersten 
Metern spätzeitliche Ziegellagen, deren Ziegel sich auf Grund vergleichbarer Formate, ihrer 
Materialzusammensetzungen und ihres Verbandes zwei verschiedenen Bauteilen zuweisen 
Jassen: die unteren dem Südflügel des 3. (westlichen) Mutirdis-Pylons, die oberen dem Nord
flügel des z. (westlichen) Blil-Pylons und der von ctiesem nach Westen ablaufenden Mauer. 
Zum gegenwärtigen Stand unserer Grabung sind wir jedoch noch nicht in der Lage, die eben 
besprochenen, südlich neben der Mutirdis-Anlage ausgegrabenen Ziegelbauten, zu denen wir 
auch die slidwestlich des Intef-Querganges freigelegten Ziegelmauern rechnen möchten, als 
eine einzige Gesamtanlage verstehen zu können. Und daß wir in diesen Ziegelmauern Teile 
der oberirdischen Anlage des BJiJ sehen dlirfen, wird bislang lediglich durch deren Lage zum 
G rab des Blil - das jedoch in recht eindringlicher Weise - nahegelegt. 

Selbst der unterirdische Teil des Blil-Grabes ist - was seine räumliche Gliederung anbe
langt - bis heute nicht vollständig geklärt. Zu ihm führt unmittelbar hinter dem\ z. Pylon 
rechtwinkelig zur E ingangsachse eine im oberen Teil aus Kalkstein gemauerte, im unteren Teil 
aus dem Felsen geschlagene T reppe hinab, die auf halbem Wege nochmals rechtwinkelig ihre 
Richtung ändert und in eine kleine undekorierte Vorkammer mlindet. Von dieser gelangt man 
in die beschriftete Kammer, die bereits im vorigen Jahrhundert von CH/IMPOLLION 1) und 
LEPSrus') aufgesucht worden war, vor und während des Zweiten Weltkrieges aber von Relief
räubem 3) schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde•), danach durch eine Bruchsteinmauer in 
ihrer Nordwand, durch eine Eisengittertür an ihrem Eingang gegen weitere räuberische Ein
brüche gesichert wurde. Es kann aber nicht die einzige Kammer gewesen sein, denn die Unter
suchung während unserer Vermessungsarbeiten ergaben Anzeichen dafür, daß die jetzt ver
mauerte Nordwand in ihrer Mitte ehemals eine Öffnung als Zugang zu einem demnach nach 
Norden felgenden Raum besaß. Welche Form dieser zu erwartende Raum hat und ob sich an 
ihn noch weitere Kammern (nach Westen) anschließen•), mag in einer kommenden Kampagne 
im Zusammenhang mit der Reinigung des Mutirdis-Grabes geklärt werden, eine -wegen des zu 
vermutenden starken Zerstörungsgrades - sicherlich nicht sehr erfreuliche, doch für den Be
legungsplan des Asasif in der Saitenzeit wichtige Untersuchung. 

FUNDE 

Entsprechend der während der Berichtszeit freigelegten Anlagen überwiegen die spät
zeitlichen Hinterlassenschaften selbstverständlich die der 11. Dynastie an Stückzahl bei weitem. 

1) J. P. CllAMPOLLlON, Mo1111111tnl1 d1 l'Egypl1 ,, dt !a N11bit - No/ius Dueripliws 1, s. ssGf. Nr. H· 
1) LD Text III, S. 248 [28]. 
') Zu den VccwUstungcn in den Gräbern der Thcbanischen Nekropole durch eingeborene Rcliefräuber 

in den Jahren 1937 bis 1942 s. A. FAKHRY, ASAE XLII, S. 449f. mit den Anmerkungen. 
' ) A. FAKHRY, ASAE XLVI, s. 31 lf. 
6) Die Grabbeschreibung von CMAMPOLLION a.a. O. ist nicht recht verständlich. Anscheinend ist er in 

einer ,.gra111/1 'ourJu hinabgestiegen, von der aus er von Norden her in die heute zugäng liche Kammer ein
dringen konnte. Sein „großer Hof", von dem noch mindestens „a //ll«be sollt owt rt1/t1 de pti11111n1 . .. 11 abgehen 
soll - falls damit nicht die Kultkammcr der Mutirdis gemeint ist - wäre demnach in dem noch verschütteten 
Gelände zwischen der von Niut.irdis rclicficrtcn südlichen Felsenwand des l ntcf-Vorhofcs und der bisher ein
zigen Kammer des Bis/ zu erwarten. 
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Als von besonderer Wichtigkeit sind hier an erster Stelle die Kalksteinblöcke mit In
schriften, .die im ersten Vorhof der Mutirdis urunittelbar vor dem gepflasterten Durchgang 
~es z. (m1~tleren) Pylons gefunden wurden (Taf. XVIb und XVIIa-b), anzuführen. Ohne 
)~den Z~e1fcl stam?1en ~iese Blöcke von der Verkleidung des erwähnten Durchganges. Gliick
h~hen~e1se !•eßen Steh die F'.'3gmente an. Hand der Texte soweit zusammenfügen, daß es möglich 
sem w1~d, ihren ~.rsprungltchen ~bnng_ungsorc besrimmen und damit den Durchgang re
konstruieren zu konnen. Gleichzemg erhielten wir mit der auf einem der Blöcke erhaltenen 
~rtusche eines !<~nigs Psa~eti~ die unsere bisherige Vermutung bestätigende, sichere Da
oerung der Muordis-Anlage m die 16. D ynastiel). 
„ D~n un~rwarcet ~eichhaltig?n Funden an beschrifteten Blöcken am mittleren Pylon gegen
uber s~nd die. Inschriftsreste, dte am östlichen Pylon aufgedeckt wurden, nur sehr spärlich. 
Zahlreicher smd dagegen 1m Schutt verstreut gefundene, beschriftete Kalksteinbrocken der 
verschiedensten Größen, unter denen sich die meisten, an Gesteinsart und handwerklicher 
Be~rbeitung zu unte~scheiden~en SW~ke al~ Fragmente der Murirdis- bzw. BJJJ-Anlage heraus
greif~ lassen. Ob steh aber eme daruber hinausgehende Zuweisung auf bestimmte Text- bzw. 
Baut~e treffen lassen :-"ird, muß ge~au.so fraglich bleiben wie die Identifizierung der restlichen 
Inschnftsfragmente, die weder Muttrd1s noch BJJI zugeschrieben werden können. 

Unter den Funden aus Sandstein dominiert die Opfertafel des '1-pl;tj, die - wenn auch mit 
gebrochenem Ausguß - so doch vollständig in Bezirk D geborgen werden konnte (s. S. s1 
und Taf. XVb). Ebenfalls zu Bezirk D - genauer: zu den Oberbauten von D, = Grab 41 1 -
g~ören ~u~ ?rund de~ Inschriften einige Sandsteinblöcke und Fragmente gleichen Materials, 
die zum f~ m d~~ spate~~n Vermauerung des 6. Intercolumniums des lntef-Grabes gefunden 
w~rden. Diese Blocke mussen ehemals den Durchgang durch den Ziegelpylon von D, als 
1:urrahmen an der Außenfass.ide eingefaßt haben. Daß sie in engem Kontakt mit aus Lehm
ziegeln erbauten Mauern standen, lassen die Rückseiten dieser Blöcke erkennen: Die roh be
hauenen Rückseiten weisen unterhöhlte Stege auf, mittels derer man Seile gleichsam in die 
~ückwand der Blöcke „einfädeln" und damit die Blöcke, deren Dicke nicht die Gewähr für 
eme dau~rhafte Konstruktion gab, als zusätzliche Sicherung am Lehmziegelpylon „festbinden" 
konnte, mdem man derartige Halteseile im Mauerwerk verankerte'). 

. V ~n der. ehemalige°: Ausstattung des Intef-Grabes wurden bei der Freilegung der Spät
zenbez1rke w1e~erum etliche Relieffragmente, die von der Kalksteinverkleidung seines Tief
~n~es bzw. seiner ~ultkammer stammen, gefunden. Eine kleine Auswahl dieser Fragmente, 
dte im besonderen die hervorragende Qualität der Steimnetzarbeit erkennen lassen sei hier 
vorgeführt: die Tatze des Pantherfells auf einem Untergrund, der durch parallele Kerbschnitte 
d~n pliss'.erten ~churz wiedergibt (Taf. XIXa); Frngment zweier Opferträger, von denen der 
hi.ntere emen Rindcrschenkel auf der Schulter trägt (Taf. XIXb); fragmentarisches Detail des 
~itels und Namens des Grabbesitzers, darüber Reste von Hufen von Opfer(?)- oder Zug(?)
t1eren (Taf. XIXc); Vorderteil einer Löwin von einer Inschriftskolumne(?) (Taf. XIXd). 

Auch unser Bestand an Frngmenten der Intef-Scelen konnte während der vergangenen 
Kampagne um weitere Stücke vermehrt werden (Taf. XVIIIa-b). Doch ließen sich bisher 
noch keine wesentlichen Te.xtzusammenhänge herstellen. Hervorgehoben aber sei, daß uns 

• • 
1
) Mit die.sc.r Feststellung müssen w ir uns vorerst begnügen. Die Pcage, welchen Psamctich die Mutirdis 

m ihrer Inschrift angibt, soll bei der Aufarbeitung des gesamten Materials aus ihrer Grabanlage untersucht 
werden -: falls uns nicht ein glücklicher Fund in den kommenden Ka.mpag11en dieser Frag:e enthebt. 

1
) Die Deutung der rliekseitigcn unterhöhlten, zum Teil ausgebrochenen Stege verdanken wir Herrn 

G. l -IAE.'lY, dem Ahnliches von anderen Gmbungsplätzen längst vertt2ut ist. 
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erstmalig ein Textfragment mit einem Rest des Namens Intef in c~ie Hä~de fiel: womit die.Her
kunft der historisch-biographischen Steleninschriften nunmehr eindeutig bewiesen se~ dutf'.e. 

Unter den Kleinfunden nimmt das lediglich mit dem Kopf eines Wüstenfuchses 111 Relief 
dekorierte Zaubermesser die bedeutendste Stellung ein. Es wurde, umwickelt mit einem Leinen
tuch (Taf. XXIIa), hart an der Innenwand der Intef-Ostmauer in de_r Nähe der Südostecke ge
funden. Unter seiner Umwicklung kam eine um den Körper des Gerates verknotete Tra_gs':\10ur 
zum Vorschein, deren Öse das Tragen des Zaubermessers - am Han~gele1lk zum Be1s.p1e~ - 1 
möglich erscheinen läßt (Taf. XXIIb).1:rotz dies~s b'.sher wohl einmal'.~en Befundes.mit ~ner 
Tragevorrichtung und seiner offensichtlich beabs1chngten „Bestattung bleibt der e1gend1chc 
Verwendungszweck dieses Geräts weitgehend im Dunkeln 1). 

Die Keramik 

Von DoROTHllA ARNOLD 

Auch das „tägliche Brot" dieser Grabung ist die Keramik. Besonders die obersten, die 
spätzeitlichen Einbauten deckenden „Nekropolensch_utt'.'-Schic~ten enthal~en zahl\~se Scherben. 
Reste von Töpfen römischer bis spätrömischer Zeit liegen hier neben alteren bis g~nz alten 
Stücken die von der Ausraubung und immer neuen Durchwühlung der früheren Graber und 
ihres Inhalts stammen. Datierungsanhalte oder auch nur eine eini~ermaßen aus d~r Fundlage 
sich ergebende Abfolge von Gefäßformen ist aus diesen Schi<=:'1ten in nur se~r bedingtem Um
fang zu gewinnen. Besser steht es mit einigen in den Späzte1tbauten noch rn s1/11.gefundenen 
Stücken, sowie den Töpfen und Scherben der Thutmosis-Schüttung und der Schichten unter 

ihr, soweit sie intakt erhalten sind. 

a) „Nckropolenschutt"-Funde 
Aus dieser Gruppe seien hier nur einige besonders interessante Keramikformen aufgezählt. 

Der eine Typ - von uns Schulterhenkelgcfäße genannt - umfaßt eine Reihe von etwa 30 cm 
hohen Krügen (Abb. 4 : K i966). Sie stehen auf einem Ringfuß und tr~gen a~ der mehr od7r 
weniger scharf abgesetzten, durch eine Rinne markierten Schulter vier kleine_ Henkel. _Die 
Mündung umgibt ein Wulstrand oder ganz kurzer Hals, dessen Ansatz durch e111en kantigen 
Grat akzentuiert ist, während innen um die Mündung eine Kerbe umläuft. Fast alle Gefäße 
dieser deutlich metallischen Vorbildern entlehnten Form tragen einen glatten Überzug von 
gelber, oranger oder rot bis rotbrauner Farbe. Die Innensei~en wei~en „~sphal~"-Spuren a_uf 
oder sind ganz mit Asphalt überzogen, der oft auch noch 111 Schlieren uber die Außenseite 
gelaufen ist. Auf der Schulter von bisher acht dieser sämtlich nur in Fragme~ten vor~andenen 
Stücke sind hieratische Inschriften oder Reste von solchen erhalten. Als Datierung dieser Ge
fäßgattung scheint sich den wenigen bisher bekannten Beispielen nach ein Ansatz in die Perser
bis frühere Ptolemäerzeit anzubieten•). D ie Frage einer fremden Herkunft der Form oder gar 

•) zu Zaubermesser und seiner vielschichtigen Problematik s. H. ß ONNET, Rtallexileo11, S. 88o f. und 
G. STElNDORPP, The Magital K11ivu of A 11rit11I Egypt in: ]011r11al of //Jt llfla/lers Ar/ Calltry IX (1946). S. 41ff .. 

•) Vgl. PßTRJJ?.- DUNCAN, Hyskos and /1rae/ilt Cilies, Taf. 39 G Nr. 215. PETRIE-MAC~AY, 1-11/Jopo/11, 
Kafr Antmar alld Sburafa, Taf. 4l Nr. 30. - Oie Schraffierung des Gefäßes K 1966 auf Abb. 4 mit scnkrccht~n, 
abgcse~.ien Linien bedeutet orange Farbe des Überzuges. Die senkrechte Schraffur am R•nd ~on K 871 gibt 
rote Streifen, die locker senkrechten Linien bei K :iq1 hellrote bzw. rosa Farbe des Randes wieder. 
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der Gefäße selbst bleibt zu untersuchen. Verwandt in Formcharakter und metallischer Akzentu
ierung ist ein fein gearbeiteter, dünnwandiger kleiner Kessel mit ebenfalls vier Henkeln (Abb. 4: 
K 2168), der durch eine Parallele in dem recht gut datierten Fund PETRTES aus Memphis noch 
ins 4. Jh. v. Chr. gesetzt wird 1). 

Ebenfalls mit den Schulterhenkelgefäßen verwandt und zugleich doch noch deutlich vom 
Formcharakter der Spätzeit geprägt ist eine Gruppe von mittelgroßen bis ziemlich großen 
Krügen - auch hier besitzen wir bisher kein wirklich vollständiges Stück-, die durch gleich
artige Dekoration miteinander verbunden sind. Diese besteht aus einer breiten, auf der Schulter 
gelegenen Hauptzone mit Büscheln von Lotuspfl.anzen, die sich um baumartige Gewächse 
oder Palmwedel gruppieren und zwei Zonen mit einem Gitter aus sich kreuzenden Querstrichen, 
die eine weitere, mehr oder weniger breite Zone mit frei schwebenden Lotusblüten einfassen 
(vgl. Abb. J). Die Form der so dekorierten Töpfe ist, wie gesagt, meist der der Schulterhenkcl
gefäße recht ähnlich. Allerdings fehlt der Fuß, der Körper ist gestreckter, der Hals höher und 
statt vier linden sich hier nur zwei Henkel an der kürzeren, kantigen Schulter. Aber auch ein 
großer bauchiger Krug (Abb. J), sowie ein sehr großes henkelloses Vorratsgefäß sind in dieser 
Weise bemalt. Die Malerei ist bei fast allen Beispielen auf einen hellroten bis rötlich-violetten 
glatten Oberzug mit schwarzer oder dunkelvioletter Farbe aufgetragen. 

Gef:iße mit gleicher Dekoration scheint bereits W1NLOCK •) bei der Ausgrabung des Fried
hofs neben dem Hatschepsut-Taltempel angetroffen zu haben. Er hat sie, wie den Friedhof, 
in ptolemäische Zeit datiert; und dieser Ansatz gibt sicher die unterste mögliche Zeitgrenze. 
Die beschriebene Dekoration muß jedenfalls noch als überwiegend ägyptisch, und nicht von 
griechisch-römischen Dekorformen beeinflußt, angesehen werden. 

Dagegen entstammt der Schmuck einer weiteren, vor allem in den obersten Schuttschichten 
des Bezirkes A angetroffenen bemalten Gattung ebenso deutlich ursprünglich antikem Form
gut. Die Gruppe umfaßt kleinere Gefäße: Teller, Schüsseln und Näpfe, die mit einem hell
orange-roten Überzug versclien und in schwar.oer Farbe bemalt sind. Der Dekor besteht aus 
Girlanden von in Verdickungen endigenden schlanken Blättern, die in bestimmten Abständen 
mit Knoten versclien oder umschnürt dargestellt werden (Abb. 4: K 67). Scherben solcher 
Gefäße hat die Bucheumsgrabung in den Resten des Dorfes bei der Baqaria zutage gefördert*) 
und nach mitgefundenen Münzen ins 4. nachchristliche Jahrhundert datiert. 

Unsere spätesten Gefäßtypen stimmen übdgens auch sonst recht gut mit den Funden 
aus dem nur ca. 9 km entfernten Bucheum überein. So fanden wir vor allem mehrere ganze 
Exemplare und unzählige Fragmente jener bauchigen Kessel mit kleinen Henkeln am kurzen 
Hals, die von diesem Fundort bekannt sind'). Näpfe auf schmalem Fuß mit ausbauch~ndem, zur 
Mlindung zu wieder enger werdendem Körper schließen sich hier ebenso an•), wie einige mehr 
oder weniger fragmentierte Beispiele einer mittelgroßen Amphora mit überaus engem Hals, 
deren röhretiförmiger, sich zur Schulter hin verbreitender Körper ebenfalls auf sehr schmalem 
Fuß stclit (Taf. XXI d). Die drei zuletzt genannten Gefäßtypen sind durch den verwendeten 
porösen hellroten Ton, den hellgelben Überzug und die Rillen in der Wandung miteinander ver
bunden. In derselben Weise schließt ein violett-brauner Ton, dunkelroter Überzug und schwarze 

1) PETRIE, Me111phis 1, Tar. 46 Nr. 41. Zur Datierung s. tbmda S. 14. 
•) Siehe H. E. W1NLOCK, Ex,avalio111 nl Deir el ßal)ri 1911- 1931,j. 
3) MONO-MYE.RS, The ß11rhmm, Vol. m. Taf. IjJ. Unserem am ähnlichsten: Nr. ll, 11, 13, 12, 30, 42. 

Zum Datums. Vol. l,8~. 
' ) a.a.O. Taf. 139,J4 P ff. 
') a.a.O. Taf. 137,48 L-V. 
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Abb. l· Bauchiger Krug mit Dekor (1: 1) 
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Streifenbemalung eine weitere Gruppe von Gefäßen zusammen. Auch in diesem letzten Fall 
datieren Parallelen zu einigen der vorkommenden Formen die ganze Gruppe in die römische 
Zcit 1) . 

b) Gefäße aus den G rabanlagen der Spätzeit 

!11 sit11 gefunden wurde ein Lager von 7 großen Krügen mit Balsamierungsmaterial östlich \ 
neben der Treppe zu dem Grab des a ~ ~ ~ * Q Q J 0 J 'A (41 1) im Bezirk D (im Plan: „ 1 "). 

Da auch die Form dieser Krüge (Beispiele in Taf. XX d) für eine Datierung in die Spätzeit 
spricht'). wird man unsere Gruppe dem ursprünglichen Besitzer des Grabes D ,") zurechnen 
dürfen. 

Ob auch die Bestattung einiger solcher Krüge - gleichfalls Balsamierungsmaterial ent
haltend - neben und in einem offensichtlich wiederverwendeten anthropoiden Holzsarg•) 
südlich neben dem „Gang" zu Grab N (im Plan: „z" und Taf. XVIa) dem eigentlichen Be
sitzer dieses Grabes gehörte, kann - wenn überhaupt - erst nach vollständiger Ausräumung 
dieses Bezirks entschieden werden. Eine Datierung dieses Fundes in die späte z6. Dynastie 
wird nicht nur durch die Form der Balsamierungskrüge, sondern auch durch eine am Kopf
ende des Sarges stehende, ebenfalls mit Binden gefüllte unbemalte ostgriechische Amphora 
gewährleistet•) - ein nicht uninteressantes Beispiel der sicher sekundären Verwendung eines 
griechischen Gefäßes in Ägypten•). 

Zu dem Grab B in seinem erweiterten Zustand (BJ scheint die Flasche K 770 (Abb. 4) zu 
gehören. Sie lag in dem Steinrechteck in der NW-Ecke der tlliJ//aba dieses Bezirks (im Plan: „ 3")1), 
mit der Mündung der nach unten führenden Treppe zugekehrt. Westlich vor der ffla//aba (im 
Plan: „4") steckten ferner zwei Topfunterteile übereinander so im Boden, daß sich der Bruch
rand des oberen noch gerade als Kreis auf dem Niveau des Hofes abzeichnete. Dieser Befund 
ist wohl dahingehend zu erklären, daß man hier einen großen Wasser- oder Vorratskrug zu z/ 3 
seiner Höhe in den Boden eingegraben hat, ganz in derselben Weise wie ähnliche Gefäße in 
Spätzeit-Häusern von Medinet Habu vorgefunden worden sind•). Nach Zerstörung eines ersten 
solchen Kruges steckte man dann einen zweiten auf das vom ersten im Boden verbliebene 
Unterteil. 

Weniger sicher als in den bisher aufgeführten Fällen ist die Verbindung eines Fundes von 
19 vollständigen, zum Teil noch in ihrem Tragnetz erhaltenen Töpfen (Taf. XXIc) mit einem 
der Spätzeit-Bezirke. Dieser Fund wurde innerhalb des Bezirkes B (im Plan: „ j "), aber so hoch 

1) Vgl. ctw• a.n.0. Tof. 13i,>6, C 1. l. 
1) Vgl. PETRre,Qurne/J, Taf. p , Nr. 807(., 8 10 und zu K s q ebenda Taf. 54, Nr. 833 ff., sowie oeRS., Tonis 

11, T•f. 34 Nr. 2 3 ff. 
') S. dazu auch S. 80. 
') Vgl. WtNLOC<, Exrnvations a/ Dtir tl ßapri 1911- 1931, ll f. und Taf. 18 (MR), tbmila i6 (18. Dyn.) 

und rbmda 98f. mit T•f. 94 (Spätzeit). 
') Vgl. /1/a11b11/tr Millri/11ngtn 13/14 (1963/64), l3 Abb. 16 und Taf. 20, 1- 2. 
') \X/eitere in der Gr2bung gefundene griechische Gefäße sind: Scherben von chiotischcn Amphoren wie 

mnn sie bisher vor allem :rns Dcfcnnch (PETRIE, Ta11il II, Taf. ;6, s) kennt, eine Amphora von der Art wie sie 
Pctric am Scthostcmpcl von Qurna gefunden hat (PETRil!,Qumeh, Taf. „), eine kleine attische Lcky1hos mit 
Mcander (spätes l· jahrh. v. Chr.), sowie die Scherbe einer weiteren Lekythos wohl gleicher Zeit mit dem Kopf 
einer Sphi:uc. Alles aus Nckropolcnschuttschichtcn. 

1) Zur Form etwa U. HöLSc1rnR, Tht ExMt•alio111 o/ Mtdintl Hnb11 V, Po1l· Ra111e11irl Rt111aif11, Taf. 47 T 2. 

Datk'l't a.a.O. S. 73: 1116. Dyn. oder fcUhcru. 
' ' a.1.0. 72 zu A 1 und A 2, 

• 
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über dem .Niveau .dieser Anlage gemacht, daß eine Verbindung mit ihren Bestattungen ausge
s~uossen ist. Emz1g der höher gelegene Bezirk A käme hier in Frage. Die Töpfe dieses Fundes 
sind nach Tonbehandlung und Form am ehesten in ptolemäischer Zeit verständlich; engste 
Parallelen zu Form und Streifendekoration hat P B1'RJE gefunden und vcrsuchswe.ise ebenfalls 
in diese Zeit datiert'). 
.. Aus früher römischer Zeit dagegen scheinen die beiden Töpfe zu stammen (Taf. XXIb), 

die m der NW-Ecke des Mauerrechteckes westlich Grab 389 von je einer umgestülpten Schüssel 
bedeckt standen .(im Plan: „6"). Die eine dieser Schüsseln ist aus einer bröckeligen, blauen 
~ayence und hat ihre nächsten Parallelen in Fayencenäpfen des Kairiner Museums, die Brss1NG 
tn ptolemäisch-römische Zeit gesetzt hat'). 

An spätzeitlichen losen Funden im Nekropolcnschutt sei hier schließlich noch eine Schale 
(Abb. 4: K t936) nachgetragen, die in mehreren Fragmenten im Schutt über der Treppe zu 
N lag'), sowie drei beschriftete Töpfe aus der untersten Schicht im Intef-Quergang 
(Taf. XXIa)•). 

c) Gefäße der Schichten der Zeit von Thutmosis m. bis zur t1. Dynastie 

„ Enttäuscht wu:dC: die Hoffnung, daß die Thutmosis-Aufwegsschüttung Keramik der 
fruheren 18. Dynastie m größerer Menge ergeben würde. Die Schicht - soweit sie bisher an
geschnitten wurde - erbrachte lediglich einige wenige Scherben rotpolierter Flaschen mit 
e~gem Hai~'. wie wir ~ic ~us den CARTER'schen G rabungen kennen•). Etwas ergiebiger zeigte 
St~ das Stuck d:r nor~chen Aufwegsmauer zwischen Bezirk A und D (Taf. Xlllb), wo 
zwischen den Steinen eme ganze Reihe von Fragmenten jener feinen thutmosidischen Ware 
lag, die auf gelbem Grund eine Dekoration von Streifen aufgereihter roter Perlen, eingerahmt 
von roten und braunen Linien, trägt, während langgezogene dunkelbraune Blätter den Hals der 
meist flaschenförmigen Gefliße umgeben•). 

Von Keramik des Mittleren Reichs endlich fanden sich, wie erwähnt, in den oberen Schich
ten bereits ~in ~n_d wieder einzelne Scherben. Beispiele dafür sind die /Js-Vase K 1176 (Taf. XXa), 
deren z"'.et Hälrten von meterweit auseinanderliegenden Stellen in späteren Störungen der 
Thutmos1s-Schüttung über dem Ostende des Hofes stammen 1), sowie die kleine Flasche K z 18 1 
C'!'af. XXa), ebenfalls aus einer späteren Störung in der Thutmosis-Schüttung vor dem Be
ztrk E•). In größeren Mengen tauchten solche Funde aber, wie zu erwarten, erst unter der 
Thutm~sis-Schüttung auf. Außerdem erbrachte die Ausräumung der Felsgänge und Kammern 
zwar ke.i.ne ganzen Gefäße in si111, aber viele Scherben des Mittleren Reichs im Schutt. Allerdings 
waren diese Scherbenfunde nicht gleichmäßig auf alle Kammern und Stollen verteilt. Vielmehr 

1
) PETRrn,Q11r11th Tnf. 42 N r. 7l3ff. 

1
) Fr. W. von .B1ss1so, Fqyt11rrgtfäßt (Cat. G/11.) Nr. 3761, 3816, 3987. Zur Form des Kessels s. Pl!TRtB, 

M eyilum a11d Mtmpbu III, Taf. 28 Nr. 14i; OERS„ Mtmphis l, Taf. 41 Nr. 22. Zur Kanne s. Pl!TRIE Hyluo1tuul 
lsratlile Cilit1, Taf. 39 J Nr. 317ff. ' 

') Vgl. etwa HöLSCllBR a.a.O. Taf. 47 \VI r. 

' ) Zu dem Krug vgl. Pl!TRrn, Hyluos 0111//sratlilt Cilies, Taf 39 F 164. Zu dem Becher l)ßRS„ Tanis Il, Taf. l 
Nr. io {etwas anders). 

6
) CARNAVO~-CARTJ!R, Filll Ytar.t' Explorations al Thebu, 1~af. s 3, 2 oben. PP.TRrs,Qurmh, Taf. 42 Nr. 71 S ff. 
') Vgl. z.B. R. E:<Gl!LDACH, Haragtb, Taf. 43 Nr. 24 V, Taf. 44 Nr. 8oJ oder C. \V/. HAYES, Tbe Stepltr nf 

Eopt II, 209 fig. 123. 

')Vgl. G. BRUNTOs, Qau aud Bailari n, Taf. 92 Nr. 9l. bes. L, und Pl!TRIB, Giz.tba11d Rifth, Taf.13 A 
Nr. 3off. 

1
) Vgl. zur Form clwa PETRrn,Qumth, Taf, 15 Nr. 2J2 und 253. 
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kamen im mittleren Haupttiefgang und der Opferkammer so gut wie keine Keramikreste aus 
der Zeit vor der 26. Dynastie zutage. Durch die spätere Wiederverwendung, vor allem aber 
wohl durch den Steinbruchsbetrieb, wurde hier aller früherer Inhalt vernichtet. Dagegen haben 
die Wiederbenutzer der Sargkammer des Intef weniger gründlich aufgeräumt. Hier fand sich 
im den Boden bedeckenden Schutt neben den im ersten Vorbericht') genannten Objekten eine 
nicht unerhebliche Menge von Scherben, die das ursprüngliche Vorhandensein einer ganzen \ 
Reihe von großen fußloscn Schalen (vgl. Abb. 4: K 871), mindestens zwei tiefen Schüsseln, 
einigen großen Bierkrügen (vgl. Abb. 4: K 2174), mehreren kleinen Schälchen und kelch
förmigen Näpfen (Taf. XXa: K 864), sowie eines kugelförmigen Kruges aus feinem grünlichen 
Ton') beweisen. Da dies alles Gefäße und Gefäßtypen sind, wie sie von vornherein als Beigaben 
einer Bestattung der 1 1. Dynastie zu erwarten gewesen wären, dürfen wir in ihnen wohl die 
Reste der Topfbeigaben des Intef sehen3). 

Es sei allerdings nicht verschwiegen, daß sieb in dem die Sargkammer füllenden Schutt 
auch die Fragmente eines rotpolierten Tellers mit weißen Tupfen') sowie einer rotpolierten 
Flasche•) fanden, beides Stücke späterer Zeit. Nun haben wir aber nach Lage der D inge immer 
auch damit zu rechnen, daß Scherben, vor allem wenn sie in den oberen Lagen des Sargkammer
schuttes gefunden wurden, durch den späten Schacht aus der nördlich von dem zweiten Gang
system des Grabes abzweigenden Kammer heruntergefallen sein können'). 

' Schließlich sei noch hervorgehoben, daß mit Ausnahme weniger wohl im Füllschutt 
hierher gelangter Scherben weder in der Vorkammer noch im Gang zur Sargkammer Keramik 
gefunden wurde. Da durch Schacht und Vorkammer nur Räuberkanäle hindurchführten, die 
ursprüngliche Kalksplitterfüllung jedoch nie völlig beseitigt wurde, muß man schließen, daß 
Intefs Beigaben tatsächlich nur in der Sargkammer aufgestellt worden waren. 

Wenden wir uns nun dem zweiten, südlichen Gangsystem :tu, so ist der ursprüngliche 
Befund der Nordkammer dieses Systems kaum wiederherstellbar. Zu oft wurde diese Kammer 
wiederverwendet, ihr Inhalt umgeschichtet, als daß noch stichhaltige Beweise über die Art 
und Zeit der in ihr primär erfolgten Bestattung erwartet werden könnten. Dagegen haben wir 
bei den Scherben aus der Südkammer mit größter Wahrscheinlichkeit Reste eines ursprünglich 
hier untergebrachten Bestattungszubehörs des frühen Mittleren Reichs vor uns. Dieselben 
Bierkrüge, fußlosen Schalen (darunter das Abb. 4 gezeigte Stück K 871), Schüsseln, kleinen 
Schalen und Näpfe wie in der Intef-Sargkammer fanden sich hier' ). Und wieder überwiegen 
die Reste dieser Gefäße so sehr die Scherben späterer Zeit, daß diese letzteren auch hier als 
spätere Eindringlinge zu werten sind. 

') MDIK 20, S. 60. 
') Zu den Schalen vgl. für die lt. Dynastie vor allem PETRIE,Q11n1tb1 Taf. l} Nr. 7 und Taf. 14 Nr. 29ff. 

Zu den Schüsseln ebmda Taf. 13 Nr. 10, Taf. 14 Nr. 67. Zu den Bierkrügen ebmda Taf. 13 Nr. 2j ff. Zu den Näpfen 
ebe11da Taf. 14 Nr. 143 ff. und zu dem Krug ebenda Taf. 17 Nr. }9t. Zu Ton und Tonbehandlung s. vorerst die: 
Beschreibung von HAvns, Th1 Supur of Et:1PI I, 147 f. 

') Zu vergleichen sind hier vor allem die Funde aus dem Grab der Zeit des 1J71!1-rnp { PETRIE, Qumth 
Taf. 13) sowie die der 11, Dynastiegräber aus PETRIES Friedhof A und B (a.a,O. Taf. 141f.). 

•) Zur Dekoration von Schalen mit weißen Kalktupfon und ihrer zeitlichen E ino rdnung s. ?\(OND-

MYER.s, Cemettries of Ar111ant I, )'.9· 
') S. Anm. l S. 91. 
') Vgl. MDIK 20, 1964, j8f. 
') Zu der Frage, ob man an Hand der Keramik zu einer näheren Aussage über die zeitliche Relation des 

zweiten Gangsystems zur lntcf-Hauptanlage kommen kann, läßt sich im derzeitigen Stadium der Bearbeitung 
der Keramik noch nichts Endgültiges sagen. 

„ 
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In größerer Menge traten dagegen die Reste von rotpolierten Flaschen und Tellern, sowie 
von schlanken, schulterlosen Flaschen der zweiten Zwischenzeit bis frühen 18. Dynastie') in 
der Mittelkammer des zweiten Gangsystems auf. Ob wir allerdings hierin Reste von Bestat
tungen des späten Mittleren bis frühen Neuen Reichs sehen dürfen, die in dieser Kammer 
stattgefunden hätten, muß bei der vielfachen Umschichtung des hier lagernden Schuttes zwei
felhaft bleiben. In der vorderen linken Seitenkammer des zweiten Tiefganges, sowie in den 
vorderen Schächten fanden sich keine Scherben des Mittleren Reichs. 

Keramik des Mittleren Reichs lag dagegen ferner, wie bereits erwähnt, überall da in der 
Sandanwehungsschicht unter der Thutmosis-Scbüttung, wo wir bisher in diese Tiefe vorge
drungen sind. Boten nun aber die Funde aus Sarg- und Südkammer, abgesehen von wenigen 
abweichenden Stücken, ein im Ganzen einheitliches Bild von Keramik des frühen Mittleren 
Reichs, so sind die Funde vom Ostende des Vorhofs und des Raums vor der Ostmauer, sowie 
diejenigen aus dem Sand vor und zwischen den Pfeilern von unterschiedlichem Zeitcharakter. 
Neben Stücken, die sich in Form und Material direkt neben jene Keramik der Grabkammer 
stellen, kommen hier auch Scherben und Gefäße des fortgeschrittenen Mittleren Reichs, ja 
der zweiten Zwischenzeit vor, und das nicht als verstreute Ausnahmefälle, sondern an Menge 
mindestens gle.ichbedeutend mit den frühen Stücken. 

So kann die Flasche K 842 (Taf. XX b), die zwischen Felswand und Pfeiler I im Sand lag, 
allenfalls ganz am Ende des Mittleren Reichs entstanden sein, sie erinnert bereits stark an ähn
liche Gefäße der zweiten Zwischenzeit bis frühen 18. Dynastie'). Der Krug K 2172 (Taf. XXb) 
aus der Anwehungsschicht vor Pfeiler I-II mag nach Vergleichen vor allem aus Qaw el-Kebir3) 

in der Zeit des Intef noch verständlich sein. Zwei Oberteilfragmente eines ähnlichen, aber 
ganz schlanken und hohen solchen Kruges sind dagegen eindeutig zweite Zwischenzeit'). 
Dem fortgeschrittenen bis späteren Mittleren Reich wird man auch die Schale K 2194 (Taf. 
XXc) mit den weißen Kalktupfen zuschreiben, deren Fragmente vor dem zweiten Pfeiler 
zutage kamen'). Halbkugelschalen wie K 2171 (Abb. 4, XXb) von dem gleichen Fundort 
lassen sich ebenfalls bereits in der 11. Dynastie und früher nachweisen, doch spricht die Tiefe 
des abgebildeten Stücks eher für eine Datierung in die 12. Dynastie'), wie das sicher von 
einer weiteren, hier nicht abgebildeten derartigen Schale gesagt werden muß'). Andere Töpfe, 
wie der Krug K 2174 (Abb. 4) oder die Schale K 777 (Taf. XXc) - beide aus dem Sand vor 
den Pfeilern I- II - , scheinen wieder früherer Entstehung zu sein. 

Die Frage, woher alle diese Gefäße der untersten Schichten vor den Pfeilern stammen, 
führt im jetzigen Stadium unserer Kenntnis der Intef-Anlage, besonders des Hofes, vielleicht 
Poch zu weit. Es sei aber berichtet, daß einige dieser Gef.iße zwischen Spuren des bereits be
gonnenen Verfalls des Grabes gefunden wurden. D ie Sandanwehungen - an sich schon Zeugen 
des Alterns der Anlage - waren vor Pfeiler VIII-IX von herabgefallenen Grabkegeln der 

1
) Zu den zulettt genannten Gefaßen vgl. CARNAVON- CARTER, FiPI Yurl' Exploralio111 •I Thebu, 

Taf. 47, tD und Taf. 74. 
') Vgl. die Anm. l S. 91 genannten Beispiele und dagegen die im MR üblichen Formen: R. ENG CL· 

DACH, Riqqth and Me111phil VI, Taf. 29 und oeRs„ Harageh. Taf. 35 f. Nr. J8. 
') BRUNTON, Qau aJ1d ßadari U Taf. 89 Nr. 30 G-L, allerdings ohne rote Färbung des Oberteils. 
' ) Vgl. Anm. 1 S. 93. 
') Vgl. Anm. 4 S. 92. 
') Vgl. etwa ENCELBACll, Hnrageh, Taf. 34 N r. 7 N3 oder 7 Li. wo sich auch der unregelmäßige hellrote 

Rand unseres Stückes wiederfindet. 
1) Form etwa wie BRUNTON, Lahmt 1, Taf. 19 Nr. 46. 
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1 x. Dynastie-Fassade durchsetzt, und zwischen diesen lagen die Scherben. Die Schale K 777 
(Taf. XXc) ihrerseits fand sich zwischen Brocken von Kalkverputz, der nur von der Vorder
seite der Pfeiler stammen kann, und hat von dieser L~gerung eine ihr ursprünglich sicher nicht 
eigene blkig weiße Außenschicht erhalten. Ob wir in diesem Befund eine Art Verfallsge
schichte des Grabes vor uns haben, wobei die früheren Keramik-Stücke Zeugen der ersten 
Beraubung der Anlage während ihres langsamen Verfalls sein würden, die späteren sowohl 
diesen Verfall wie die Beraubung datierten, soll hier vorerst offenbleiben. Bei den Funden 
vom Ostende des Hofes und vor der Ostmauer schließlich, unter denen vor allem ein Bierkrug 
von vollkugeliger Form sowie ein fragmentiertes Gefäß mit Ritzmuster und clem Rest einer 
Inschrift hervorgehoben sei, wird immer auch der Nachbar des Intef (Grab P) in Betracht zu 
ziehen sein. 

Eine Grabwand des Mittleren Reiches in H amburg 

Von WOLFGANG HELCK 

(Tafeln XXIII-XXVI) 

Vor kürzerer Zeit gelang es dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, ver
schiedene Fragmente von Grabreliefs anzukaufen, die zusammengehören. Stil, Inschriften und 
Personennamen machen eine Datierung ins Mittlere Reich sicher. Die Fragmente haben zum 
Teil noch die ursprüngliche Farbe erhalten und sind auch in der technischen Ausarbeitung von 
beachtlicher Qualität. Dieses und auch die Gestalt des Grabinhabers selbst lassen mir eine kurze 
Veröffentlichung der Fragmente nützlich erscheinen'). 

Die Fragmente ordnen sich zu zwei Streifen von Opferträgern, die auf einen Mittelpunkt 
zumarschieren. Am linken Ende des Streifens mit den nach links marschierenden Gabenträgern 
ist auch noch ein Rest des nächsthöheren Streifens erhalten, auf dem der Grabinhaber sitzend 
dargestellt war, die Tochter unter seinem Stuhl hockend. Aus einer Betrachtung von Gräbern 
des Mittleren Reiches in Meir, Beni Hasan oder Bersheh ergibt sich, wie die beiden Relief
streifen angeordnet waren: Die Gabenbringer bewegten sich auf eine Nische in der Mitte der 
hinteren .Kapellenwand zu, in der eine Statue des Grabherrn aufgestellt oder sein Bild an die 
Nischenwand gemalt war. In dieser Weise wurde die Versorgung des Grabherrn mit Lebens
mitteln gesichert, wenn sie einmal ausfallen sollte. Die enge Verbindung der Gabenträger zu 
der Nische ergibt sich auch daraus, daß auf unserem rechten Streifen ohne Trennungslinie die 
Gabenträger in die Nische hineinlaufen, während die Szenen des nächsthöheren Streifens durch 
eine erhöhte Kante gegen die Nische abgesetzt sind'). 

Im folgenden möchte ich zunächst eine katalogartige Beschreibung der einzelnen Streifen 
geben. 

Rechter Wandteil, unterster Streifen (Tafel XXN und XXIII): 
Szenenbeischrift') : 

„Herbeibringen ausgewählter Fleischstücke, [Angeliefertes aus] seinen [Gütern] und aus [seinen] 
Ortschaft[en Unter- und Oberägyptens]" 

Die Gitbenbringer: 

1. Rindervorderschenkel - Das Opfer eines Rindervorderschenkels gehörte zu den rituellen 
Handlungen beim Toten- oder Statuenopfcr, da im Rinderschenkel besondere Lebenskraft 
vorhanden war, die dem Toten oder der Statue zukommen sollte. 

1
) Für die Erbubnis der Publikation und die Überlassung der Photographien möchte ich an dieser Stelle 

Frau Prof. LISB LOTTE MöLLBR herzlichst danken. 
1) Eine deutliche Parallele zu unseren Reliefs findet sich etwa bei NewnmtRY. ßtrrhth 11, pi. 31/4. 
')Zur: Ergänzung vgl. DLACKMAN. MtirIV, pi. 9 und u; lp. 1~. 
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i. . Auch das Gänseopfer durch Umdrehen des Halses gehörte zu dem rituellen Teil eines 
Totenopfers; in ihm war die Symbolik der Tötung der Feinde beinhaltet. Der Vogel hat 
einen kurzen Federbüsche! als Schwanz; es dürfte sich um die Knickente handeln'). 

3. Wiederwn ein Rindervorderschenkel. 

4. Gans, die im Gegensatz zu der von Nr. z mehrere längere Federn als Schwanz zeigt. Es 
könnte sich um die Brandente handeln, die aber anscheinend in Ägypten noch nicht genau \ 
identifiziert ist. 

l . Der in der vorderen Hand getragene Gegenstand ist durch eine Lücke nicht zu erkennen; 
mit der hinteren Hand trägt er auf der Schulter einen (geflochtenen) Korb mit Deckel, der 
sehr an die noch jetzt in Ägypten erhältlichen nubischen Körbe erinnert. Er tritt sonst 
allerdings in d ieser Form nicht auf. 

6. Mit der vorderen Hand wird ein großer kelchförmiger Behälter auf der Schulter gehalten 2), 

die hintere Hand hält einen schmalen herunterhängenden Sack. 

7 . Mit der vorderen Hand hält der Opferträger einen mit zwei Weinkrügen und vier großen 
Broten gefüllten Korb auf der Schulter•), die hintere faßt die Rippen eines Rindes, an denen 
das Zwerchfell noch hängt•). Dieser Mann erhielt vom Maler einen „falschen", leer herab
hängenden hinteren Arm, der durch das Relief nicht vorgegeben war. 

S. Der vordere Arm stützt einen Weinkrug auf der Schulter•), der hintere balanciert ebenfalls 
auf der Schulter eine mit Fuß versehene Schale mit drei Broten 6) . 

9. Die vordere Hand faßt herabhängend eine Gans an den Flügeln mit schmalen Schwanz
federn, die ich jedoch nicht identifizieren kann, die hintere stützt einen Korb voller Fleisch
stücke mit Knochen' ). 

to. Mit der vorderen Hand trägt der Opferbringer einen Stierschenkel über der Schulter•) 
- also nicht in der „rituellen" Opferhaltung -, die hintere hält herabhängend wieder eine 
Gans an den Flügeln . Dieses T ier ist kleiner als das vom 9. Mann getragene und unter
scheidet sich auch durch eine runde Schwanzbildung ( = bei Nr. z). 

II. Die vordere Hand drückt eine Schale mit flachem Rand gegen die Schulter, auf der der 
runde Umriß einer Opfergabe erkennbar ist. Ähnliche Darstellungen finden sich häufig'), 
ohne daß aber die Art der Gabe deutlich ist. Vielleicht soll der Umriß einen Haufen Wein
trauben darstellen, dessen Innenzeichnung durch Bemalung deutlich gemacht wurde. 

a. Wieder wird ein Rinderschenkel über d ie Schulter getragen, diesmal von beiden Händen 
gehalten. 

13. Die vordere Hand hält eine Platte ohne Rand gegen die Schulter, auf der eine apfelartige 
Frucht aufgehäuft ist10). Mit der hinteren Hand wird ein Korb auf der Schulter gehalten, 
wie ihn bereits Figur l hält; nur war er etwas kleiner. 

14. Die vordere Hand hält herabhängend eine Gans mit „tunden" Schwanzfedern, die hintere, 
ebenfalls herabhängend, wohl ein kleines Henkelgefäß (Tafel XXIII). 

1) Agypt. 1, vgl. EoEL, W"Jkamm<r (NA ll"G phil.-hitl. KI. 1963, p. 104). 
2) Vgl. VANDIER., Ma1111e/ IV, p. 117 Nr. 10. 

' ) Vgl. Bmhth 1, pi. 34· ') Vgl. Meirl, pi. 10. 
') Vgl. Meir Ill, pi. 24. ') Vgl. Mtir Ill, pi. 24. 
7) Vgl. Bt11i Ha1a11 II, pi. io oberstes Register. 1) Vgl. Meir 1, pi. 9; IV, pl. 9. 
'l Vgl. Meir IV, pi. 9,z. Reg. v. u.; V, pi. 11 ; Dtir el Gebrdwi I , pi. 17. 

10) Vgl. VANDIER, Ma1111t/IV, 117 fig. 11 . 
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Auf dem Register darüber war dargestellt, wie der Grabherr und seine Tochter ebenfalls 
Gabenträger empfangen. E rh.alte'.1 ist der hintere Teil des Stuhles und die Gestalt der Tochter, 
die unter d:m Stuhl hockt, ~1e hintere Hand auf den Schenkeln, die vordere eine große Lotos
blume an die Nase haltend; ihre lange Perücke ist mit einem Band geschmückt (Tafel XXVI) 
Die Beischrift nennt sie: · 

„seine leibliche Tochter [MrJ.ü[ ·t]". 

D avor sind noch die Füße von fünf Gabenbringern erkennbar - dabei stehen die drei 
vordersten enger zusammen als die folgenden. 

Linker Wandteil, unterstes Register (Tafel XXV): 

Szenenbeischrift : 

rr ~ ~ ~ r ~ ~1 ..d3l'
01l> r,,..,J K Jt ~ 

,__,Lht:I+1::~1 \~~~i!~ ~~ ~1=1'7~ 
[,'.Herbeih_ri~gen ausgewählter Fl.eis~hstü~ke) auf den Altar für (den Ka des] geliebten, wirk
(lichen Komgsbekannten,J des ernz1gen rn seiner Art, mit angenehmen Arm im Lebenshaus 
f;f111111JJ 1), Herrn der Ehrwürdigkeit." 

D ie Gabenbringer: 

t. Nach der vorzunehmenden Ergänzung der Inschrift ist erkennbar, daß vor dem ersten 
e~haltenen Gabenträger noch ein weiterer ergänzt werden muß; es ist zu erwarten daß er 
ell1en Stierschenkel in der „rituellen" Haltung gebracht haben wird. ' 

z. Auch der erste erhaltene. Gabenbrin~er bringt einen Stierschenkel in der vorgeschriebenen 
Opferhaltung. Ihm ist sein Name beigeschrieben, von dem aber leider nur zu erkennen ist: 

„sein geliebter Sohn ... " - Der Name war mit einem Königsnamen in Kartusche zu
sa111mcngesetzt. Es ist schade, daß gerade d ieser Name verloren ist, da man annehmen 
mochte, es handelte steh um den Namen des regierenden Königs, nach dem der Betreffende 
genannt gewesen war. 

3· Auch dieser bringt den Opferstierschenkel. Seine Beischrift: 

„Sein geliebter Sohn Jpj." 

1
) Zu lf11111»1 als dem Grabbcsit't:cr und seinen Titeln s. u. S. 99. 
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4. Dieser führt das rituelle Gänseopfer unter Abdrehen des Kopfes durch 1). Die Gans ist 
wieder ein anderer Typ mit „steuerruderartigen" Schwanzfedern, wohl eine Spießente. 

Beischrift : 

„ Sein Sohn, der Vorlespriester im pr-11fr, l1111!iJ." Er war es also, der die Riten im Haus der 
Balsamierung durchführte. 

l · Wieder ein ritueller Stierscbenkel, der gebracht wird ; Beischrift: 

„Sein geliebter Sohn ijpr-kl-R•." Der Gabenträger führt also den Namen des Königs 
Sesostris' I., abgekürzt fü r einen Namen wie ijpr-kl-R•-i11b o. ä. Damit ist ein Terminus 
post quem für die Anlage unseres Grabes gegeben. 

6. Ein weiterer Träger eines Stierschenkels. Seine Beischrift: 

„Sein geliebter Sohn !:f111111v." 

7. Mit der vorderen Hand hält der Gabenträger eine Platte mit drei Broten gegen die Schul
ter•), die hängende hintere Hand hält eine Lotosblume•). Beischrift: 

\.. -==. ~ -ffff-- ~--
„Sein Sohn Sbk-111-1/ f." - Beachte, daß er nicht „geliebter" Sohn heißt (bei Nr. 4 war 
das Fehlen sicher durch den Platz bedingt) ; auch ist er nicht beim rituellen Opfer dar
gestellt ; vielleicht stammte er von einer Nebenfrau. 

8. Die vordere Hand hält eine gebogene Schale mit einem Kalbskopf und Fleischstücken gegen 
die Schulter' ), die hintere Hand eine Platte mit einer zubereiteten Gans•). Dieser Figur ist 
nachträglich Titel und Name beigefügt worden: 

„Vorsteher der Küche b1111iJ." Der Name wurde später wieder ausgekratzt. Es dürfte sich 
darum handeln, daß die Söhne des !:fn111w, die durch ihre namentliche Nennung als Toten
priester ihres Vaters eingesetzt worden waren, diese Pflicht später einem Hausangehörigen 
übertragen haben werden. Dies war verständlicherweise der Oberkoch, der nun auch das 
Grab des verstorbenen Vaters mit versorge11 sollte. Um diese Übertragung auch „juristisch" 
festzulegen, ließ er seinen Namen und T itel in die Reihe der Opferträger einfügen. Die 
folgenden Figuren tragen keine Namen. 

') Vgl. dazu juNKBR, in: Ägplologistbt St111/it11 I, 161ff.; E. BRUNNER-TRAl1T, MDIK 15, 18ff. 

') Vgl. ähnlich Btrtbtb I , pi. 34, 1 . Reg. v. u. 
') Vgl. Btrthth l , pi. 34. 
') Ähnlich MtirII, pi. 15. 
')Ähnlich, aber mit Kopf, MtirV, pi. 15. 
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9. Mit der vorderen Hand drückt der Gabenbringer einen Korb mit drei Broten gegen die 
Schulter'). D ie herabhängende hintere Hand hält eine Situla'). Vor ihm geht ein Rind mit 
langen Hörnern'); sein Hals ist später aus magischen Gründen „durchgeschnitten" worden. 

10. Mit der vorderen, herabhängenden Hand hält der Gabenträger einen Weinkrug, mit der 
hinteren hält er eine Platte mit vier großen Broten auf der Schulter'). 

11. Die vordere Hand balanciert einen Wasserkrug auf der Schulter, die hintere, herabhängende 
hält ein Rippenstück. 

11. Die vordere Hand hält eine Platte mit „Apfeln" gegen die Schulter (s. rechts Nr. 13), die 
hintere hält eine Gans gegen die Brust. Die Apfelplatte und das Gesicht sind beschädigt. 
Vor ihm läuft eine Dorkas-Gazelle •). 

D ieses ist die letzte Figur der Darstellung, da Standlinie und unterer dunkler Sockel deutlich 
hinter der Gestalt durch einen senkrechten Strich abgeschlossen sind. 

Von den Darstellungen des darüberliegenden Registers ist nichts mehr erhalten. 

Betrachten wir zunächst den Grabinhaber mit seinem Namen Hn111w. Der Name selbst ist 
ein Kurzname für einen vollständigeren etwa in der Art von !:f111nw~/Jtp. Dieser im MR an sich 
nicht seltene Kurzname wird auf unseren Reliefs allerdings in einer Form geschrieben, die nicht 
häufig ist: die Benutzung des Zeichens 1m11 (SS) fand ich in unserem Namen sonst nur noch in 
Beni Hasan im Grab des Gaubeamten !11111-111-/il · t unter Sesostris I. •). Unter seinen Titeln findet 
sich in der erhaltenen Zeile kein wirklicher Amtstitel: „Geliebter wirklicher Königsbekannter" 
ist ein niederer Hofrang, und auch der Titel eines „mit angenehmen Arm im Lebenshaus" ist 
nur als Ehrentitel zu verstehen. Bereits im AR ist i/111-' ein Hofrangtitel über dem des J111r") 
und kein Amtstitel mehr. Allerdings erscheint er als „Rolle" in einer Szene der Mundöffnung'), 
jedoch darf wohl zwischen dem Mundöffnungsritual und dem Lebenshaus keine Verbindung 
hergestellt werden. Doch gibt uns der Titel immerhin einen Hinweis, in welcher Richtung wir 
die Amtstätigkeit des ij11111w zu suchen haben. Ist doch das Lebenshaus die Institution, in der 
die Texte offizieller Natur - seien sie religiös oder politisch - verfaßt und weitertradiert 
wurden 1). Sie können am Palast liegen (so in Amarna), aber auch an Tempeln (wie in Sais) 
und sicherlich auch an den Zentren der Gauverwaltungen. In einem dieser „Lebenshäuser" 
ist also ij11111w angestellt gewesen; die genaue Lokalisation läßt sich aber erst geben, wenn wir 
die Herkunft der Reliefs haben wahrscheinlich machen können. 

D ie Reliefs sind nicht von einzelnen Blöcken abgesägt worden, sondern stammen aus einem 
Felsgrab, da sich keine Blockkanten erkennen lassen. D ie Höhe des unteren Registers ist rund 
31 cm. Die Längen der einzelnen Fragmente sind: 

,. 

Rechts: 48,7cm - 1ocm Lücke - 38,7cm - ca. l cm Lücke - l)l cm - 17cm -
zusammen: ca. 186 cm. 

Links: ca. 15 cm Lücke - 1oi c,m - i9,1 cm - 84, j cm - zusammen: ca. 174 cm. 

1) Vgl. Btrrbtb I, pi. 34. 1) Vgl. Meir V, pi. 15. 
1) Vgl. MeirVI, pi. 11. ' )Vgl. 3 StUck MtirII, pi. 2 ; l Stück MtirII, pi. 14. 

') Vgl. Mtir VI, pi. 1 i; Dtir d Gtbriiwi I, pi. 18. 
1) NBWBBRRY, Bmi Hasan l , pi. 18 ein Truchseß, pi. 13 ein Aktenschreiber; pi. 19 ein Kabinettsvorsteher. 
') lhlLCK, Bta111/mtiltl dtt All, 118. 
1) Orro, Mm1dö'fl111mg, toi, Szene 42. ') Vgl. GAROINßR, JEA 24, I J71f. 
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Wie groß die Nische zwischen den beiden Wänden war, läßt sich nicht sagen, doch kö1rnen wir 
annehmen, daß die gesamte Hinterwand der Grabkammer, von der unsere Reliefs stammen 
müssen, etwa 6,3o-6,jo m breit war. Die unteren Streifen an dieser hintersten Wand sind die
jenigen, die bei einer natürlichen Zerstörung des Grabes am längsten erhalten bleiben. Fels
gräber des Anfangs des Mittleren Reiches sucht man aber zunächst in den bekannten Nekro
polen dieser Zeit: Beni Hasan, Meir, Bersheh, Assiut. Dort ließen sich damals die hohen Provinz
beamten in dem aufwendigen Stil der früheren „Gaufürsten" beisetzen, den auch die Unter
gebenen dieser Herren nachahmten, wenn sie sich im Umkreis der hohen Herren beisetzen 
ließen. Ein Gaufürst oder Gaubeamter hohen Ranges ist !f111111v nach dem erhaltenen Titel sicher 
nicht gewesen, sondern eher ein Untergebener eines solchen. Die Frage ist jedoch, in welcher 
dieser mittelägyptischen Nekropolen wir am ehesten ein Grab wie das des fj1J1111v erwarten 
würden. Leider feh lt jede Angabe auf einen Ort - keine Gottheit ist genannt, auch kein Vor
gesetzter. Trot'~dem möchte ich unser Grab in Beni Hasan lokalisieren, denn dafür spricht 
einmal der Name !fn1111v - wurde doch in der benachbarten St.~dt ljiv · l-1vr (Antinoe) ein Chnum 
verehrt, nach dem man sich nannte. Ferner findet sich in Beni Hasan die seltene Schreibung 
des Namens mit :::::;: (s.o.), und zwar bei verschiedenen Untergebenen von hohen Gaubeamten. 
Dabei möchte man die Vermutung wagen, ob der im Grab des Leiters des Gazellengaues 
l111n-111-/;1 · I genannte Aktenschreiber !fn111w1) nicht vielleicht sogar unser !:f11111w ist. Dabei mag 
es Zufall sein, d~ß im gleichen Grab des !11111-111-/;1 • I ebenfalls ein Vorsteher der Küche b111Jjj 
erscheint; ist doch der Name /J111yj in dieser Zeit einer der häufigsten'). Aus diesen Griinden 
halte ich die Herkunft aus Beni Hasan für wahrscheinlich; der Stil des bemalten, wenig erhabenen 
Reliefs paßt zu anderen der Nekropole von Beni Hasan. 

1) ßtni Hasan 1, pi. 13. 
1) ßmi Ha1a11 I, pi. 19. 

~ 
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Bericht über Fahrten in das El-Gharaq-Becken (Faijfun) 

Von Dumm ARNOLD 

Tafeln XXVlI-XXXII 

Im Frü~sommer 19~4 und Herbst 196i unternahmen LUDWIG KoENEN (Universität Köln) 
und der Benchterstatter m Fahrzeugen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo mehrere 
Er.kundungsfa?rten ins Faijum, die unter anderem auch in das südwestlich an das eigentliche 
PaiJilm angegliederte El-Gharaq-Becken führten (Abb. 1)•). 
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Abb. 1. Antike Ruincnstlittcn im Gharaq-Bcckcn 

Von den archäologischen Untersuchungen an den beiden großen und noch etwas außer
halb dieser Landschaft gelegenen Ruinenstätten Umm el-Breigat/TeßTV.•• und Medtnet Madi 
a~gese~en, wurden in dieser Gegend bisher lediglich Papyrusgrabungen durchgeführt, die zwar 
eme reiche Ausbeute demotischer, g riechischer, koptischer und arabischer Papyri erbrachten, 
darübe~ hinaus aber schon in ihrer Zielsetzung auf alle anderen möglichen archäologischen Er
k~~tru~se verzichteten. Außerdem hat offenbar nur PETRIE kurz über zwei Reisen berichtet, 
die ihn m den Jahren 1889/90 und 1897 - also unmittelbar vor den Papyrusgrabungen - in 

1
) Es wurde folgendes Kartenmaterial benutzt: Die Ausgaben des Survcy of Egypt t: 100000 von 1916 

und 1921, J: 300000 von 19" und 1: 200000 abgedruckt in BIE u, 19z8- z9; Atlas des Ministry ofFinancc 
1914, 1: soooo, pJ. 107. 
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dieses Gebiet führten 1). Es scheint daher gerechtfertigt, an Hand einiger neuerer Beobachtungen 
auf diese an antiken Resten reiche, aber seit fünfzig Jahren in Vergessenheit geratene Landschaft 
hinzuweisen. 

Etwa vier Kilometer östlich und noch außerhalb des Gharaq-Distriktes liegt der große 
Tell Umm el-B reigat/Teß•fn•1,. Er ist durch die Grabung der Universität Mailand bekannt 
geworden'), vor allem aber durch die Papyrusgräber GR.ENFELL und HUNT, die 1899-1900 \ 
in der nahen Nekropole reiche Beute machten und dabei offenbar auch auf Gräber aus dem 
Mittleren Reich stießen 3). 

Von Teß<fn11' aus am Bal)r el-Gharaq entlang nach Westen fahrend, erreicht man nach 
vier bis fünf Kilometern bei einer Schleusenanlage, wo der Kanal in mehrere Arme verteilt 
wird, das eigentliche Gharaq-Becken. Unmittelbar südlich der Schleuse liegt das flach aus
gedehnte Trümmerfeld Köm Tal lt (Taf. XXVII a-b). PE1'RIE durchsuchte die Stätte nach In
schriften und zeichnete eine freie Planskizze der Ruinen, auf der er noch einige wenige Haupt
straßenzüge und verschiedene Gebäudekomplexe mit Säulenbasen angab'). Seine Identifizierung 
des Ortes mit dem antiken IhoJ.eµal, ist wohl mit gutem Grund von GRENFELL widerlegt 
worden, der seinerseits dafür den Namen TaJ.UJt> vorschlägt•). In der Zwischenzeit ist der k.0111 
durch seba~-Gräber völlig abgetragen worden, so daß nur noch ausgesiebte Keramik sowie 
größere, unbrauchbare Steine übriggeblieben sind, die aber zum Teil noch die Richtung von Ge
bäuden oder Straßen andeuten. Der von Pa·mm erwähnte, in den Felsgrund gehauene Kanal im 
Südosten der Stadt war zur Zeit unseres Besuches nicht zu finden. Wahrscheinlich ist er in einem 
versumpften Schilfgürtel verborgen. Zwei höhere, aber wenig umfangreiche Schutthügel liegen 
in unmittelbarer Nähe, der eine jo Meter östlich, der andere 40 Meter nördlich. Von der eine 
Meile südlich gelegenen ptolemäischen Nekropole, die GRENFELL und HUNT r902 ausgegraben 
haben, ist nichts mehr zu sehen 6). Für eine Ausgrabung ist der Köm Tallt selbst somit verloren, 
lediglich könnte vielleicht eine über PrnRlE hinausgehende Planaufnahme noch Aufklärung 
über das Straßennetz erbringen. Unbedeutend kann der Ort nicht gewesen sein, beherrschte 
er doch durch seine Lage den Eingang des Gharaq-Beckens und ist wohl Ausgangspunkt für 
eine Wüstenverbindung nach Behnesa/V~vevno• gewesen. 

Ein schmaler, aber befahrbarer Fußweg führt von der Schleuse aus genau nordwärts zu 
dem nur drei Kilometer entfernten Köm Danijal. Ohne auf ihn besonders hinzuweisen, muß 
Pa·rnrn auch diesen ko111 gekannt haben, wie aus seiner Faij um-Skizze zu ersehen ist. Von ähn
licher Ausdehnung wie Köm Tallt befindet sich auch diese Ruine in hoffnungslosem Zustand. 

1) F. PETRJß, Duha1htb (London 1898), p. 2. Von antiken Resten in diesem Gebiet wird allc[dings nichts 
erwähnt. Vgl. auch PnTRIE, Eh11a.rya (London 1905), p. 32; PETRJE, /llah1m, Kah1111 aJ1d Gurob (London 1891), 
p. io-32. 

2) Vorbedchte darüber: G. BAGNANI, Bo/le1Ji110 d'Arlt 17, 1933, p. 119ss.; A. C., Aegyp1r11 10, 1929, 
p. 295; C. ANTr, ib. u, 1930- 31, p. 389ss. G . BAGNANr, ib. 14, 1934, p. iss.; E. BRECCIA, ASAE 31, 1931, 
p. 22- 24; ohne Vcrf. CdE 5, 1930, p. 2p; 7, 1931 /32, p. 85- 88; 8, 1933. p. 99; 9, 1934, p. 77/78, 269; l O, 

1935, p. 281/82.. Vgl. auch H. Kees in RE V, A 1, S. 103 und C. ANTI, Un Eu111pio di Sittemaz.io11e Urba11istka 
nell 11! suo/o av. Cr. (Ard1ilellura t A rli Decoralive 10, 1930). C. A NTI, Archeo/ogia d'o/Jrtmare (Alli de/ R . lsJilulo 

Vmelo 90 [2], p . 106oss.; 91 [2]. p. 1183ss.). 
3) B. P. GRENPl!LL-A. S. H UNT, The Tebllmis Papyri 1- III (London 1902-38); A rchiu filr Papyrusfomh1111gl, 

p. 316- 78; A1he11atr1111 1900, p. 6ooss. (Letzteres mir nicht zugänglich). MR-Gräber: Tebl. Pap. II, p. J46; 
Art:hiv /. Papyrrukrmde I, S. 378, II, S. 181 f. 

") F. PETRIE, ll/ahm1, Kabtm aJ1d Gurob, p. 29/30 und pi. XXXI. 
6) B. P. GRENPELL~A. S. HUNT, The Fay!lm To111111 a11d lheir Pap)'ri (London i900), p. 12- 14. 

' ) Archaeolog. Report 1901/0>, p. i ; Tebl. Pop. II, p. J46. 
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Von seba9f11 völlig abgeräumt sind auf der Felstafel, auf der der Ort lag, nur noch die beim Sieben 
der seba9-Erde i:ntstandenen kleinen Schutthaufen übriggeblieben (Taf. XXVIIIa). Aus ihnen 
ragen gelegentlich. n.och zu Mühlsteinen verarbeitete Säulenbasen hervor, und im Felsplateau 
haben sich noch e1ruge Zisternen und K.~nalisationsgräben erhalten. Auch hier könnte nur 
noch eine Planaufnahme des etwa 400 Meter (Nord-Süd) langen Trümmerfeldes versucht werden. 

Zur Schleuse von Köm Tallt zurückgekehrt, wählt man den Weg, der die Fortsetzung des 
Bal)r el-Gharaq nach Südwesten begleitet. Nach etwa z., l km steigt der Wüstenrand jenseits 
des Kanals merklich an und wird. schließlich von einem die Landschaft leicht überragenden 
Felsabbruch bekront. Diese etwa ernen halben Kilometer vom Kanal entfernte Anhöhe ist auf 
Karten als Köm el-Khilwa eingezeichnet, den Fellachen aber als Köm el-Ruqa!ja bekannt 
C'1:°af. XXVIIIb)'. Aus. der sandigen Vorwüste leitet eine straßenähnliche (künstlich hergestellte?) 
Emsenkung. m die Hohe, ber~ts am Hang von großen, rechteckigen aus dem Fels gearbeiteten 
Gruben antiker Gräber begleitet. Die Anhöhe selbst ist in weitem Umkreis von Scherben und 
Steinbrocken bedeckt, dazwischen öffnen sich kleinere Grabschächte und Höhlen. An der höchsten 
Stelle liegen n.o~h zwei Säule~sockel aus feste1~1, weißen Kalkstein und am südlichen Hang Reste 
von (dazugehongen) Kalkstemmauem, offensichtlich Zeugen eines kleinen Heiligtums. Nun hat 
PETRm eine Festungsruine „a little over a mile to the S. W. of the town (Köm Tallt)" beschrie
ben. „lt Stands on tl1e rise of the desert nearest to tl1e town, and at the same time it commands 
a desert horizon at least five or six miles away all along the south."') Diese Beschreibuno und 
die Eintragung .de~ „F~rts" auf seiner Faijum-Karte stimmen so ausgezeichnet mit der

0

L~ge 
des Köm Ruqa1Ja uberem, daß über seine Identität kein Zweifel bestehen würde, wenn nicht 
der heutige Befund dem damaligen so sehr widersprechen würde. PETRIE schreibt: „There is 
a square mass of ruined building and rubbish about 12.J feet E. to W„ and rio ft. N . to S. An 
outer wall enclosed a space 67 feet wide on the east; a rubbish mound heap stands about 120 
feet away on rhe north." Nicht nur ist von beiden Hügeln keine Spur zu entdecken - was 
m.an der Tätigkeit v~n seba[l--Gräbem zuschreiben könnte•), wenn auch geringe Spuren der 
Ziegelanlagen noch sichtbar sein müßten -, sondern es finden sich darüber hinaus Ruinen 
die PE1'RIE unmöglich übersehen hätte. In den nordseitigen Felsabbruch der Anhöhe sind 
nämlich, dem Fruchtland zugewendet, zwei recht große altägyptische Gräber eingearbeitet 
(Taf. XXIX-XXX und Abb. z.). 

Grab I 

Die südliche, größere Anlage besaß an ihrer Front eine vorn wahrscheinlich offene Pfeiler
vorhalk.von zwei m.al sechs quadratischen, aufgesetzten Pfeilern (Taf. XXX). Bis auf einige 
Pfeilerstumpfe und die Ansätze der Seitenwände ist diese Vorhalle heute zerstört. Während diese 
Seitenwände fast ganz aus Quadern errichtet waren, hatte man die Rückwand bereits aus 
anstehendem Felsen gebrochen und an ihrer Front eine Verkleidung aus härteren Kalkstein
platten eingefügt. Auch der Türrahmen war gesondert in den Felsen eingesetzt. Links neben der 
1:ür ist der. S.tumpf einer Stele oder ein.es kleinen Obelisken erhalten. Hinter der Vorhalle folgt 
em nun vollig aus dem Felsen gearbeiteter Saal, dessen Decke ursprünglich von 12 Pfeilern 
getra~en wurde. (Taf. XXI~b). Diese mit Darstellungen des stehenden Grabbesitzers ge
schmuckten Pfeiler liegen bis auf zwei unter der eingestürzten Decke begraben (Taf. XXXIb 

1) P. PETRIB, ib. p. io. 
2

) F. PETRU! erwähnt übrigens, daß die Ruine des Forts von einem :Marschall Hcwa.t nach Baumaterial 
(wohl Steinquader?) für die Scltleusc von Talit ausgebeutet wurde. 
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und Abb. 4). In der Rückwand des Saales öffnen sich drei tiefe Nischen, ehemals mit Kalkstein
platten ausgekleidet und wohl zur Aufnahme von Statuen bestimmt. Diese Nischen waren -
wie noch spärliche Reste zeigen - von einem Rundstab eingerahmt und offensichtlich auch 
von einer 1-Iohikehle bekrönt. 

Der stark abblätternde Kalkstein hat von den versenkten Reliefs der Pfeiler und Wände 
nur wenige Reste erhalten. Die Ostwand zwischen den beiden südlichen Nischen schmückte 
eine große Opfcrs7.ene (Abb. 3). D er Grabherr, neben der Mittelnische sitzend, mit langer 
Strähncnperücke und Ban, empf.ingt einen Zug von zwölf Dienern, die Opfergaben und Gef.iße, 
auf emporgehaltenen Händen balancierend, heranbringen. Ober ihnen reihen sieb monoton 
Opfertische und Gef.iße, mit Opfergaben gefüllt. Leider liegt vor der linken Hälfte der Wand 
ein großer Felsblock, der eine fotografische oder zeichnerische Aufnahme dieses Wandteils 
verhindert. Zudem ist die untere Hälfte der zugehörigen Opferträger im Geröll verschüttet. 

Eine ähnliche Darstellung ist in Resten an der Südwand erhalten (Abb. 6). Der Grabherr, 
mit Kugelperiicke und Stab, auf einem Sessel mit Löwenbeinen thronend, empfängt die vor 
ihm aufgebauten Opfergaben (Taf. XXXIa). Über der Figur befand sich eine Inschrift von etwa 
acht Kolumnen, die aber so zerstört ist, daß sieb nur noch zusammenhanglose Zeichen erkennen 
lassen. Rechts davon lassen noch wenige Spuren auf eine größere Opferliste schließen 1). Darunter 
verlief wiederum ein Text von mindestens zwei Zeilen, darunter eine Reihe von Opferträgern. 

Namen und Titel des Grabherrn waren=nbar =er Stelle zu suchen, wo noch LJ ~ J ~ 
erhalten ist, das man versuchsweise zu LJ ~ T ~ = n kl 11!Jllj-'n1vlt}(-1vr?) ergänzen könnte. 

Obwohl bisher offenbar nur Verwaltungsämter wie ~:: bllJ-' /J-!'), ~ = ± !Jllj-< 11 ! 

rfj3), ~ ~ NN """":.;, ~: pllj-' 11111r-wr·t' ) und ~ 'fl ~ 111r-'/ wlt}-1vr') bekannt 

sind, wird man bei diesem Titel sicher auf ein höheres Amt der Faijüm-Verwaltung schließen dür
fen, wenn nicht die Schreibung pltj-' n w/t}-111r überhaupt nur eine Parallele zu !Jltj-' n ! rfj darstellt 
und wir es dann mit dem Bürgermeister des Hauptortes des Faijüm zu tun hätten. In Anbetracht 
der großen Entfernung zwischen den hier besprochenen Gräbern und Medlnet el-Faijüm (26 km 
Luftlinie) möchte man aber eher an ein näher gelegenes Verwaltungszentrum denken, das 
vielleicht - wie heute El-Gharaq e~-$ul~ni - im Mittelpunkt des Gharaq-Beckens lag. Nicht 
zuletzt spricht auch die Größe der Grabanlagen, wie sie bisher im FaijOm noch nicht beobachtet 
wurden O), für den hohen Rang ihrer Erbauer. 

Auch ein Statuentorso, der - zum Teil im Schutt steckend - in der 1'1'1ittelnische des 
Grabes liegt, gibt leider vorerst keine weiteren H inweise auf den Besitzer des Grabes, da der 

1) Die weite Fläche. auf der die Fragmente an dec Wand vcctcilt sind, läßt auf die gcoßc Opferliste des 
T yps A schließen (vgl. \VI. BARTA, Dit Allägplitrhe Opferlitlt, MAS 3, 1963, S. 471T.), die hier wie üblich •n 
der Sildwand eines Opferraumes angebracht ist. Sie herrscht in AR- und MR-Gräbern vor, ist aber im NR fast 
völlig verdr:lngt. 

2) F. PBTRIB, l-lnwara, Biohnm a111I ArrhtlH (London J 889), pi. ur. 
' ) PETRlß, Kalm11, Gurob and Hm>ara (London 1890), pi. XI/ 14 (Trägt dazu noch den Namen W/d-wr?). 
') Aus Gurob (nach ll?b. Belrgrlellm II!, 25, 19). 
1) Vgl. zu diesen Titeln H. BRUGSC H, ZÄS 30, 1891, S. 74ff.; \Y/. HELCK, Zur Vtrma/Jmtg du Millltrm 

11mJ Nt11m RtidJ1 {Leiden 1918), S. 114ff. 
') Weitere frühe Nekropolen finden sich im Faijum z.B. bei d er Pyramide von Scila (Artbiu f Pap. ll, 

S. 181; ArdMtolog. R1por1 !<JOl/02, p. 2- 3); beim Tempel Qasr Silgha (0. Me„c111N und K. BirrEL, MDIK 5, 
1934, S. 8- 9; Artbarolog. Rrport l<J00/01, p. s- 6); und in der Nahe von Bacchi•s (Tt bl. Pop. U, p. 348 ; F. 
PETRIB, lllah1111, Kabl(J1 and G11rob, p. 31, no. J). 
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schwere Stein weder befriedigend untersucht noch zum Fotografieren ans Licht geholt werden 
konnte. Es handelt sich um das Unterteil eines Sitzbildes aus feinkörnigem schwarzgrauen 
Hartgestein, das bis zum oberen Schur.trand und Beginn des Körpers erhalten ist 1). Auf der 
rechten Seite des Sockels weisen Abbruchspuren auf einen hohen, schmalen und sich nach oben 
verjüngenden Anne.x, vermutlich die Reste der Rückenplatte einer neben dem Sockel stehenden, 
kleineren Figur'). Auf der Oberseite des Sockels neben dem linken Schenkel der Sitzfigur be
finden sich Reste eines Inschriftenbandes, das mit der Opferformel beginnt (Abb. i). Es wäre 
denkbar, daß die übrigen Teile der Figurengruppe noch am Ort, vielleicht im Schutt der Mittel
nische, liegen. Möglicherweise füllt dieser Schutt auch die Mündung eines Schachtes zur Grab
kammer aus, zumindest ist vorerst kein Zugang zu unterirdischen Räumen festzustellen. 

Grab II 

Das zweite Grab im Norden ist etwas kleiner als das vorige. Ob es eine Vorhalle besaß, 
ist ohne Grabung nicht festzustellen. Sein Pfeilersaal ist ebenfalls eingestürzt, und nur die 
Ansätze zweier Architrave an der Ostwand geben einen Hinweis auf die ehemalige Gliederung 
des Saales in fünf Längsschiffe mit schätzungsweise 3 x 4 Pfeilern (Taf. XXIXa). In der Achse 
des Saales öffnet sich ein hoher, 1,81 Meter breiter Durchgang, der über eine Stufe in einen 
weiten, nach oben ins Freie führenden Schacht mündet. Durch diesen ist offenbar der Stein
sarkophag herabgelassen und über einen schrägen Stollen südlich hinunter in die Kammer trans
portiert worden. Dieser Gang und seine kammerähnliche Erweiterung sind halbverschütter, von 
einem Sarkophag ist nichts zu entdecken. Der Schacht hinter dem Pfeilersaal wurde sicherlich 
nach der Beisetzung ausgefüllt und der Durchgang zum Saal durch eine Vermauerung in eine 
Nische wie in Grab I verwandelt. Ein Durchbruch zwischen den Sälen der beiden Gräber ist 
wahrscheinlich antik und konnte von Grab II aus verschlossen werden (Riegelloch). Von Wand
reliefs oder Inschriften ist in Grab II nichts mehr erhalten. 

F\jr eine Datierung der beiden Grabanlagen fehlen bisher jederlei inschriftliche Hinweise, 
so daß ihre Einordnung ganz von archäologischen Beobachtungen abhängt. 

Der Typus des Felsengrabes mit quergelegter, offener Vorhalle, quergerichtetem Pfeiler
saal und Rückwandnischen ist mit zahlreichen Beispielen im Alten Reich vertreten, und zwar 
sowohl in der Residenz (Güm)•) als auch in mehreren Provinznekropolen (Aswän, Qa~r wa-1-
Saijäd, Zäwjet el-Majttn und vor allem im benachbarten Deschäsche)'). Doch läßt sich dadurch 
nicht ganz die Möglichkeit ausschließen, daß es sich in Ruqalja um Gräber aus dem Mittleren 
Reich handelt, da auch aus dieser Zeit hin und wieder Grabanlagen vorkommen, die aus diesem 
Typ abgeleitet sind•). zumal der reich ausgebildete Grundriß und die sorgf'altige Ausführung 
der Ruqaija-Gräber schon eine längere Entwicklung des Grabtyps voraussetzt. 

1) H. des Sitzes 7j,) cm, B. 4}.! cm, Durchmesser des Köcpcrs des Sitzenden in Höhe deo Abbruchs (etwa 
GUrtcllinic) B. zs cm, T. 10 cm. Der Sitzblock hatte offenbar eine ungewöhnliche, nur wenige Zentimeter hohe, 
zu einem flachen Bogen reduzierte Rückenlehne. 

1) Etwa vorstellbar w ie die Beispiele Kairo u, H. 95 1 10 1, 12.3 (L. BoRCHARDT, Stalutn und Sta/11t/ltn 
11()11 Kö„igt11 1111d PriPalltultn 1) und besonders MMA } 1. 37 (j. VANOIER, Manut! d'A rtblo/qgi1 m. pi. XXXI, J). 

1) G. A. RmsNER, Ci':(,,a Nttropolil l, pp. 217, 229, 231, 2.32. 

' ) AswAn, Gräber des Mg., und Slb11j, l;lr-Qwj·J. lf»'lli, Pjpj-11/;1, Sn, Kl-/'111- .. . , Jjw, lfwj·11-Un111 U· de 
lllORGAN, Calalogu• dts Mon11111ml1 tl hurriplions I, p. 144- 200); ~r wa-1-SaijAd, Gr:ob des Tlwl·j (LD 1, 66); 
Zäwjct cl-l\Iajtin: LD I, n; DcschAschc: Grab des Jnlj und .fdw (F. P ETRIE, D11ha1btb, pi. IIJ). 

') AswAn, Gräber des <lew und Sn-mij ().de MORGAN, ib.); Mo•alla: J. VANDIER, Mu<olla, pi. I. Wesentlich 
weiter entwickelt sind dagegen schon die Grilbcr aus der u. Dynastie in Bcni H11san. 
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Der Stil der Wandreliefs ist schwer zu definieren, besonders, da der Erhaltungszustand 
des an sich schon mürben Gesteins sehr schlecht ist und außerdem mit provinziellen Besonder
heiten gerechnet werden muß. Wohl läßt sich die Form fast aller D etails schon in Gräbern des 
Alten Reiches nachweisen (Gefäßformen, Opfergaben, Armhaltung der Opferträger, Perücke 
des Grabherrn), doch ließe die lockere, etwas schablonenhafte Darstellungsweise und Raum
verteilung eher an die 12. Dynastie als an das Alte Reich denken. 

Auch bei der Datierung des erwähnten Statuenrestes scheint eine Zuweisung an das Alte 
Reich zunächst möglich zu sein, sind doch Sitzbilder mit seitlich danebenstehenden Begleit
figuren im AR wesentlich häufiger als im MR. Das Vorkommen der Opferformel auf dem Sockel 
aber verweist die Statue mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls in das Mittlere Reich, während 
die Bildung 11 k111 NN in der Opferformel aus Grab I (Abb. 6) eine Datierung in das Alte Reich 
geradezu ausschließen dürfte'). 

Eine endgültige Entscheidung dieser Fragen setzt natürlich eine gründliche Reinigung und 
Aufräumung der beiden Gräber voraus, eine Arbeit, die vielleicht noch weitere Inschriftreste 
zutage fördern und eine genaue Publikation dieser Anlagen ermöglichen würde. 

Verläßt man Köm el-Ruqatja in westlicher Richtung, so verliert sich der den Bal:tr el
Gharaq begleitende Weg nach etwa fünf Kilometern in den Feldern. Kurz vor seinem Ende 
liegt jenseits, südlich des Kanals ein größeres Dorf (ehemals Ezbet Si•diiwi Abu Giliajil bzw. 
Ga111), wo die letzte befahrbare Brücke auf das Südufer leitet. Am Wüstenrand, etwa einen Kilo
meter westlich der Ortschaft, breitet sich die als Köm el-Khamsln bekannte Ruinenstätte aus 
(auch Kharabet Abu <Abdalla). Die Ruinen steigen auf eine Fläche von etwa 300 Meter Nord
Süd und 6oo Meter Ost-West in Halden gegen die von Süden herandrängenden Dünen an und 
sind teilweise bereits von diesen tief verschüttet. An einer Stelle weist eine Ansammlung kleine
rer, runder Säulenbasen auf ein römisches Gebäude. Weiter östlich davon liegt noch das Vorder
teil eines ruhenden Löwen mit zur Seite gewendetem Kopf. Am Westende des le6111 dehnen sich 
Einzelhügel mit Schlacken von verbrannten Ziegelmauern und hellroter Keramik aus (Müll
halde? Töpferviertel?). Anwohner berichten von beschrifteten Blöcken, die sie beim Jeba} 
graben gefunden, aus Angst aber wieder zugeschüttet haben wollen. 1900-1902 haben hier 
GRENFELL und HuN1· eine spätptolemäisch-römische Nekropole nach Papyri durchsucht und 
dabei auch westlich davon Krokodilgräber gefunden. Das Ergebnis scheint aber durch voraus
gegangene Raubgrabungen beeinträchtigt worden zu sein. Die Identifizierung des Köm el
Khamsln mit dem in den Papyri häufig genannten J(ee><e{)o•iet' ist keinesfalls gesichert•). Die 
Stadtruinen, die wohl die Hauptmasse des le6111 ausmachen müssen, wurden von GRENFELL 
überhaupt nicht erwähnt, und ihre Untersuchung dürfte noch manches Ergebnis erwarten 
lassen. 

Nach einer Fahrt von weiteren 5,5 Kilometern entlang des Wüstenrandes in westnordwest
Iicher Richtung gelangt man zu einem auf den Karten als Tell e l-Ma•raka angegebenen Ort. 
D er tel/ besteht merkwürdigerweise aus einem etwa 600 Meter langen und nur 50 Meter breiten, 
dunkel verfärbten Sandstreifen, der von ptolemäisch-römischen Scherben bedeckt ist. Von 
weiteren Siedlungsresten ist keine Spur zu entdecken. Vielleicht handelt es sich auch hierbei 
um einen tief von Sanddünen verschütteten antiken Ort, wo durch Sandbewegung und Wind 
Scherben an die Oberfläche gelangt sind. 

1) Diese Form der Opferformel scheint sich erst im Verlauf der 12. Dynastie durchzusct'tcn, vgl. C. J. C. 
ßßNNßT, }EA 27, 1941, p. 79· 

') A"hatolog. Rtporl, 1901/0>, p. 3- 4; Archi• f. Pap. 1, S. 378, US. 181/82; Ttbl. Pap. 11, p. 346, 348, 383. 
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Weit bedeutender ist der Köm Medtnet e n-Nil:täs, der noch etwa 2 bis 2,5 Kilometer 
in westnordwestlicher Richtung weiter draußen in der Wüste liegt. Es kann nur durch eine 
südliche Umgehung jener Dünenkette erreicht werden, die sich zwischen den le6111 und das recht 
weit entfernte Fruchtland geschoben hat. Der le6111 (der schon auf einer natürlichen Anhöhe 
liegen mag) überragt seine Umgebung um etwa 10 Meter. Die höchste Stelle nimmt die Ruine 
eines Heiligtums mit dicken Ziegelmauern, Kalksteinquadern und Schäften von Kalkstein
säulen ein (Taf. XXXIIb). Nördlich, dem Fruchtland zu, erstreckt sich eine vom Sand über
deckte Zone, dahinter, noch weiter nördlich ein Gelände mit auffallend vielen K.~lkstcinquadern, 
vielleicht von einer Agora(?). Im Norden und Osten breiten sich bis weit in die Wüste hinein 
Scherbenfelder ohne sichtbare, zugehörige Gebiiudereste aus. Am Nordrand des le6111, schon in 
der Ebene, ragt aus dem Sand die Ruine eines römischen Brunnenhauses (Wasserreservoir oder 
Klärbehälter mit angebautem Brunnenbecken) hervor (Taf. XXXIIa). Medtnet en-Nil:tas bildet 
wohl den am weitesten nach Südwesten in die Wüste vorgeschobenen Ort, der auch den Übergang 
zum Wadi er-Raijan mit seinen römischen Wachanlagen und Siedlungsresten vermittelt'). 

GRllNFELL erwähnt an einer Stelle ein Kharabet en-Nishan, als einen „insignificant site at 
the extreme south-west corner of the Gharak district"•). Weiterhin haben 1901- 1903 JouGUllT 
und LllFEBVRll in einer Medinet Nehas nach Papyri gegraben, dort einen „interesting temple 
with inscriptions (Ptolemaic and Roman)" gefunden und den Ort mit dem in Papyri oft ge
nannten MayM,J.a identifiziert•). Vergleicht man nun aber die dem II. Band der Tebtynis Papyri 
beigegebene Faijumkarte mit geographischen Karten, so könnten Zweifel darüber entstehen, 
ob der von den Papyrussuchern Medinet Nehas genannte Ort mit dem oben beschriebenen 
kö111 identisch ist. Sie haben nämlich ihr Medinet Nehas an der Stelle eingezeichnet, wo in Wirk
lichkeit der Tell el-Ma•raka liegt, während die heute Köm Medtnet en-Nil:tas genannte Ruine 
weiter draußen in der Wüste gar nicht eingetragen ist. Entweder handelt es sich nun um ein 
Versehen bei der Anlage der GRENFELLSchen Faijilmkarte, oder JouGUET und LEFEBVRll haben 
nicht im heutigen Medlnet en-Nil:tas, sondern am Tell el-Ma•raka gegraben. 

Von hier aus nach Med!net Ma<;li vorzustoßen, ist wegen des tiefen Sandes nicht ratsam. 
Man ist gezwungen, bis zur Brücke beim Dorf von Köm el-Khamstn zurückzukehren und sich 
von dort aus durch das Gharaq-Becken hindurchzulinden. Die von PllTRIE (neben Korn Danijal) 
südöstlich bzw. südsüdöstlich von Medinet Miidi angegebenen „Ruins" wurden von uns nicht 
gesucht, dagegen - allerdings ohne Erfolg - die Köm Medtnet Gu•ran genannte Stätte, 
vier Kilometer westnordwestlich von Medtnet Madi. Sie dürfte identisch sein mit dem von 
GRllNPELL Medinet Hati') genannten Ort, an dem. GRllNPELL und HuNT offenbar auch ge
graben haben. Auch auf eine Grabung JouGUllTS und LEPEDVRES 1900-1901 weisen kurze 
Notizen•). Medtnet Ma<;li ist ohne besondere Schwierigkeiten über Abu Gandlr ( 10 km westlich 
von I tsa) zu erreichen. Eine Beschreibung dieser bedeutenden Grabungsstätte erübrigt sich•). 

1) A. FA><l1 RY, ASAE 46, 1947, p. 1-19. 
1
) B. 1'. GRENPl!LL and A. S. HUNT, Tht F'!)4HI Tow111, p. 64. 

1) Ttbl. Pop. 11, P· 346, 348, 388; I'. joucu1rr, ßCH 26, p. 9j- 128; 17, p. 174- 101; 1!)02, p. 64. 
' ) B. P. GRENFl!LL and II. S. HuNT, The F'!}4m Tow111, p. 64. 
1
) ib. p. 2; TtbJ. Pap. II, p. 346, 348; Arrhivf. Pnp. 1, p. !77/78; P. joucuET, ßCH, 190>, p. 382-400; 

A. VOCLIANO, Primo Roppor!o tltgli S<a•i ... Mttlin<I Matli (Mai12nd 1936). p. 1. 
') ib. und A. VOCLIANO, Stmulo Rapporlo dtgli s,~.; ... Mtdi11tl Malfi (Mailand 19n); A. VOCLIANO, 

ASAE 38, 1938, p. 133- io; 1939, p. 687- 707; S. DoNADONI, Orit11Ja/ia 16, 1947, p. 333- 311 und io6- 14. 



Aus der Heidelberger Universitätssammlung: 

Zwei Reliefs eines Rindervorstehers des Thot, namens Hajja 

Von RAtNER STADELMANN 

(Tafel XXXIII) 

In der Sammlung des Ägyptologischen Instituts der Universität Heidelberg befinden sich 
zwei Reliefplatten, die sich in ihrem Aufbau und in den Inschriften so weit ergänzen, daß beide 
Stücke zweifellos aus ein und demselben Grab stammen müssen, zumal auf beiden Reliefs 
der Name und der Titel des Grabherrn, eines „Vorstehers der Rinderherden des Thot f:ilvjj", 
der gleiche ist' ) (Taf. XXXIII). Erstaunlicherweise sind jedoch die bciden Reliefs nicht als 
zusammengehörig erworben worden, sondern bei gelegentlichen Besuchen H. RANKES I9IZ 

und I9I4 getrennt für das Ägyptologische Institut gewonnen worden. D as ist um so ver
wunderlicher, als die beiden Reliefs, soweit mir bekannt, die cinzigen Stücke aus dem Grab 
dieses f:ilvjj sind, wiewohl zu vermuten ist, daß in anderen Museen bzw. in Privatsammlungen 
noch weitere Fragmente daraus erhalten sind. 

In ihrem heutigen Erhaltungszustand wirken die beiden Reliefs recht verschieden, doch 
liegt dies an dem erhaltenen Ausschnitt und an der verschiedenen Tönung des Kalksteines, die 
auf ungleichmäßige Verwitterung im Lauf der Jahrhunderte zurückzuführen ist. Während 
Relief H 18 unten einen freien Sockelteil mit der ursprünglichen Steinfuge und oben einen Rest 
Inschrift erhalten hat, ist das Relief H 927 unten und oben modern abgeschnitten und zeigt 
nur den wie bei H 18 durch eine D oppellinie gerahmten 3z X 46 cm großen Bildausschnitt. 
Die Seitenkanten beider Reliefs sind originale Steinfugen; dagegen ist die Rückfläche modern 
gesägt. Das bedeutet, daß die Reliefs nicht von einer anstehenden, geglätteten Felswandfläche 
stammen können, sondern einem aus Blöcken geschichteten Mauerwerk, oder einer aus dicken 
Steinplatten bestehenden Verkleidung entnommen sind. Farbspuren sind auf keinem der beiden 
Reliefs mehr zu e.rkennen. 

Auf Grund der spiegelbildlichen Darstellung des Grabherrn und der Art der Inschriften 
läßt sich sichermachen, daß die beiden Reliefs nur von der Außenfussade des Grabes, und zwar 
von der Stirnseite der beiden T ürpfosten, stammen können. Eine Lokalisierung an der Leibung 
schließt sich aus, da dann die Darstellungen entweder beide nach innen oder beide nach außen 
blickten, wogegen aber die Inschriften sprechen, die einmal das Eintreten ins Grab, zum anderen 
aber die Verehrung der aufgehenden Sonnenscheibe zum Thema haben (siehe unten S. nz). 

Innerhalb der gerahmten Bildrech~ecke ist die Anordnung von Bild und Text bis in kleine 
Einzelheiten, auch in der Verteilung der Inschriften, in eine Längszeile und eine den Namen 
enthaltende Querzeile, genau spiegelbildlich. 

1) H EIDELBERG Inv. No 18 (H 18) Zwei Bruchstücke. Höhe 8.2. cm, Breite 36 cm. Erworben 1912 bei 
N1t.~IMAN in Kairo. Angeblich.er Herkunftsort: Tuna? H EIDELBERG Inv. No 917 (H 927) Höhe 48,~ cm. Breite 
37 cm. Erwerb 1914 wie oben. Nach Angabe des Eingangsjournals ist dieses Stück ein Geschenk von Prof. 
GoLDSCHMIDT, Hddclbcrg. 

Zwei Reliefs eines Rindcrvorstehers des Tl10t, namens Hajja III 

Dargestellt ist jeweils der Grabherr in ruhig gelassener Haltung stehend, versehen mit 
S~ab. und Zepter, den üblichen Attributen eines vornehmen Ägypters. Die durch die spiegel
bildliche Übertragung auf das Gegenbild erzielte Vertauschung von Arm und Beinhaltung 
ist eine Eigenart des ägyptischen Flachbildes seit ältesten Zeiten. 

Das . kr~~ige, jedoch niemals grob wirkende Flachrelief beschränkt sich auf die Angabe 
der Umnßl11uen des Körpers und dessen Bekleidung, wobci die Gliedmaßen zwar plastisch 
hervortreten, auf anatomische Einzelheiten oder auf die Modellierung von Muskeln jedoch 
nahezu völlig verzichtet ist. Einzig das Profil des Oberkörpers erfährt durch die Andeutung 
zweier Brustfalten eine leichte Gliederung. Diese Sparsamkeit bei der Behandlung des Körpers 
läßt sich nicht allein durch die Tatsache erklären, daß dieser durch ein feines, aber durch
schimmerndes Gewand mit Halbärmel völlig bedeckt war, denn dies ist durchsichtig und über 
der Brust enganliegend; :tuch zeichnet sich der knielange Schurz sehr plastisch unter dem Ge
wand ab; diese Zurückhaltung ist ein bewußtes Stilmittel, wodurch jede Unruhe, jede Ab
lenkung des Blickes von der statischen, aber durchaus nicht starren Haltung des Mannes ver
mieden werden sollte. Auch die schwere, volle Perücke und der breite Halskragen sind gänzlich 
ungegliedert; zu ihrer Hervorhebung haben einstmals die Farben vollauf genügt. 

Das Antlitz mit der in einem sanften Bogen von der Stirnlinie ausgehenden Nase, dem 
kleinen, aber vollen Mund und dem runden Kinn, der kaum merklich erhobenen Wangenpartie 
wirkt sehr weich. Es wird beherrscht durch das schräg sitzende, mandelförmige Auge, dessen 
Übergröße durch den verlängerten Lidstrich und die weitgeschwungene Augenbraue betont 
wird. 

Trotz der Weichheit der Linienführung wirkt das Relief im Gesamtaufbau geschlossen 
und krafrvoll, wobei die insgesamt nach oben führenden, sich zugeneigten Geraden des Stand
beines und des Stabes die Figur strecken, während das Zepter in der unteren Bildmitte die 
Waagerechte hervorhebt und glcichsam einen Ausgleich gegen die nach oben strebenden Linien 
bildet. 

Diese Beobachtungen erlauben eine Datierung der Heidelberger Reliefs in die hohe 
XVIII. D ynastie, die Zeit Tuthmosis IV.-Amenophis III. Für diese Zeit sprechen auch Einzel
heiten der Kleidung: Der Schurz mit dem spitzen Mittelstück ist zwar auch zu anderen Zeiten 
möglich, doch ist die Knotung des Gürtels in dieser Form typisch für die Mitte der XVIII. Dy
nastie '). Das lange, durchsichtige Hemd mit den schcinbaren Halbärmeln als Überkleid gehört 
zu den bevorzugten Kleidungsstücken dieser Zeit2). Auch die Form der Perücke - häufig mit 
Angabe der Locken und Flechten - läßt sich während dieser Zcit nachweisen 3). Entscheidend 
für die stilistische Einordnung sind jedoch die weichen, überaus anmutigen Gesichtszüge, die 
Form des Auges und der Braue. Hierfür finden sich die nächsten Parallelen in den D arstellungen 
der thebanischen Gräber der Zeit Amenophis ITI., bei lj<j-111-l;lt und bei Ra111ose. Allerdings muß 
dabei gesagt werden, daß die Heidelberger Stücke - auch wenn sie sehr schön und sorgfältig 
gearbeitet sind - an künstlerischer Qualität und Vollendung hinter den Reliefs der genannten 
Gräber zurückstehen. 

In die hohe I 8. Dynastie weisen auch die Inschriften, wenngleich durch sie eine genaue 
Datierung nicht erfolgen kann ; dafür sind sie zu kurz und letztlich auch zu allgemein gehalten. 
Der Name des Aton kann nicht ausschließlich als Kriterium für eine Zeit Amenophis III. oder 
Amenophis IV. angesehen werden, da dieser als Bezeichnung der Sonnenscheibe sowohl früher 

1) H. B ONNET, Di• iigyptiS<be Tra<ht UGAAVII 88 - 89. 
1) H. B ONNET, op.cil. 1 33- 1 H. 
') Man vgl. die Darstellungen im Grab des l;/'j-111-p/1, WRESZJNSK1, ATLAS I Taf. 189ff. 
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als auch später verwendet wird 1). Doch findet sich die nächste Parallele zu unseren Inschriften 
gerade in der Zeit Amenophis m., weshalb ich auf Grund der Inschriften allein eine Datierung 
in eben diese Zeit fü r angemessen halten würde'). 

Die Inschrift des Reliefs H 927 lautet recht allgemein.: 

~<=Q~--7~~'flf~7~:--~~~1~~~ 
„Eintreten in sein Haus des Westens. Empfangen den Schatten seiner Grabkapelle seitens des 
Rindervorstehers des Thot 1;!111J." 

ße111erhmge11: Über --!I i1t nach dt111, 1v01 oben über die Maße der ßildßäche guagt w11rde, Min 
Zeiche11 111ehr z.11 erwarte11. Die Lmmg Thot i1t iicher. Ober Thot i1t ein """"" z.11 ergänzen, analog z.11 !11-
1cbrift H II, da1 h! gleicher Höhe wie d01 ebet1/allJ abgebrochene \.-. Jleht. 

Wesentlich origineller ist dagegen die Inschrift des Reliefs 1-1 18 aufgebaut : 

„Sehen den Aton am frühen Morgen, den der erwärmt•) den So11ne11bof') meines Felsgrabes, 
seitens des Rindervorstehers des Thot f:lu:Jj." 

ße111erkJ111gt11: Eine S p11r du """"" iJt a11/ ei11er älteren Photographie de11tlich z.11 er~11nen. Der Ab-
1chlag vor de111 Na111en, d11rch den der Titel vtrlorengega11gt11 ist, schei11t bei111 Bruch du Steinu entsta11den 
rmd 11icht gewa/110111 erfolgt z.11 sein. 

Das Wort qb ist ein hapax legomenon. Das IPörterbttch kennt nur ql; Licht•) und qbivt•) 
Z11behör z.11 Gartt11gebä11den; letzteres ist sicherlich nicht zu trennen von dem qb-Raum unserer 
Inschrift, wozu man noch ql;t"'), eine Örtlichkeit im Himmel, wo Horus seine Feinde bedroht, 
heranziehen kann. qb, q!JJ11t und ql;t sind sicherlich abgeleitete Wörter von qb Sonnenlicht; sie 
bezeichnen demnach Räumlichkeiten, die in besonderer Weise durch das Sonnenlicht erhellt 
werden. Nach H 18 ist qb ein Raum außerhalb des Grabes, denn der Grabherr will hier die auf
gehende Sonnenscheibe sehen, d. h. anbeten; außerdem muß die Sonne den Raum erreichen 
können, wenn sie ihn erwärmen soll. Beides trifft für den offenen Vorhof vor der Grabfassade 
zu. Daß der Tote aus dem Grab heraustritt, um die aufgehende Sonne anzubeten, bezeugen die 
Darstellungen des herausschreitenden Grabherrn aus der Leibung des Grabeinganges mit der 
Beischrift dwJ R< 1111vb11j „Anbeten de11 So1111engoll Re bei sei11e111 Ericheinm". 

Der Wunsch des Toten, am Morgen die aufgehende Sonne begrüßen zu dürfen, ist ein nicht 
seltener Topos der thebanischen Grabinschrift der 18. Dynastie. In seiner ausgeprägtesten Form 

') Seit MR (Sinuhe, ßib/ioJbua Aegyptiaca Il 1). Die bedeutsame Stellung des Aton zur Mitte der XVlll. 
Dynastie demonstriert der umstrittene Skarabäus Tuthmosis IV., den ich auf Grund der genauen .Laborunter
suchungen für echt halten möchte, s. A. W. SHORTE•, JEA 17 ( t 931) •3-21; H. ScuÄPER, OLZ 191 '· 
s. 788; F. A. BANNtsTBR·H. J. PLt!NOERLBITH, }EA „ ( t916) 3-6. 

1) Siehe im folgenden S. 111. 
') s/111111 Part. imp. •kt. D ie Determinierung durch den sitzenden Mann (GEG § 314) ist allerdings, soweit 

ich sehe, bisher nur aus dem MR bekannt. 
") Die Übersetzung Som1t11hof ist gewählt, um den Bezug auf qb Somm1/ithJ zu verdeutlichen ; vgl. folgende 

Anm. 
') Wb V 66, 13; A. H. GARDINER, 0110111a1lica I 6• No 16: sunli'gbl. 
1) P.Harri1I,,3. 
') ll?b. V 67, 3 (Philac). 

l 

Zwei Reliefs eines Rindcrvorstchers des Thot, namens Hajja 

findet er sich in dem oben genannten Morgenlied des herausschrcitenden Grabherrn auf der 
Türlcibung der Außentür des Grabes 1). 

Das Heraustreten aus dem Grab, um den Sonnengott anzubeten, ist jedoch nicht genau 
die Situation, die in unserer Inschrift angesprochen wird. Ihr liegt ein im räumlichen Sinne 
fortgeschrittenes Bild zugrunde: Der Tote erwartet - vielleicht als vogelgestaltiger Ba') -
die aufgehende Sonne außerhalb des Grabes in dem Teil des Vorhofes, der von den Licht
strahlen der Sonne am frühesten erreicht und erwärmt wird. 

Hierzu gibt es m. W. nicht allzu viele Parallelen, was sicherlich damit zu erklären ist, daß 
bei so vielen Gräbern die Fassade und der Vorhof zerstört sind. Sehr nahe unserer Inschrift steht 
ein Passus, dessen Anfang in zwei Gräbern fast gleichlautend überliefert ist: 

~ 1\91.--~ Ll i-Jl,,.,.,,_,.Q=A--*~~<=0=--!1 
~fi 1 ---!1"\\ l <::::>/,J, .Jj----!116--

„Er (der Tote) möge Platz nehmen an der Ecke seiner Grabpyramide und er möge Re< lobpreisen 
bei seinem Erscheinen"•) 

und: 

9 11!1: ~ LJI C> 6) -
1 0 LJll 1 1 1"" 1 

„Er möge sich niederlassen an der Ecke der Grabpyramide, während seine Statuen in seiner 
Grabkapelle dauern und empfangen, was auf Erden gegeben wird'"). 

Das hier verwendete Wort q<b IVi11MI, Eckt unterscheidet sich zwar im Wortstamm und 
in der Schreibung mit ' von ql; So11ne11hof der Heidelberger Inschrift, doch war das ' von q</; 
schon im NR durch Kontaktstellung mit /; in ' abgeschwächt, wie gelegentliche Schreibungen 
qjl; (aus dem NR), ql; (Ptolemäerzeit) und kopt. 1woi zeigen. Ein lautlicher Anklang war somit 
gegeben. Damit soll nicht gesagt werden, daß das qb der Heidelberger Inschrift durch einen 
Hörfehler oder allein wegen des lautlichen Anklanges an <]'P gewählt worden sei oder um
gekehrt•). 

Eine nahe Parallele bietet eine Inschrift auf dem Pyramidion des j11tj-rJ-pr ]11111-btp aus 
Florenz•). Dort heißt es: 

~t'"l ~~ ~~~~0~~~1~~MNM~ ~!Ai~ 
~ Ll JJ f2:=~cr~~~ 

1) Zur Verbreitung und Lokalisierung am Grab s. G. STEJNOORPP - \VI. WOLP, Dl1 Tbtba11l1tbt Gräberwtll, 
S. 62.). ZANDEE, Prqytrs /o lhl S101-godfr0fl1 Thlban To111b1, JEOL 16 (1919---01) 48- 71. 

') So in der Vignette zu Tb 111 ; s. auch W. BuoGE, T/Jl ßook of t/Jl Dtad, Faui111ile of J/1< Papy.,,, Ani, 
Taf. ll· 

') Nfr-1grw, Grab 196 = PIEHL, Inrcript. 1 u1 (Dyn. t9). 
' ) S11-11/r, Grab 91 - ll?'b V 20,2. 

' ) Allerdings kann auf Grund des Anklanges der beiden Wörter 9/1 und lfb in der Aussprache durchaus 
damit gerechnet werden, daß das bekanntere Wort tf/J für die Schreibung des selteneren Wortes qb hergch:tlten 
hat. Ich neige dem besonders im Hinblkk au( den folgenden Be.leg zu, möchte jedoch, d:t der Text auch so, wie 
er nun einmal dasteht, einen guten Sinn ergibt, von einer Textänderung Abstand nehmen. 

') E. Sc111APAR.EJ~L1, Mflrto Artbtologlro di Firrnz..t-A11lirhild Egiz.ie S. 420 [16n]; UrJ:. lV 1811. 
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„Gegrüßt seist Du Re•, Herr des Alls! Du mögest veranlassen, daß ich mich erwärme (im) 
So1111e11hof') meines Pyramidengrnbes und daß ich mich kühle (im) Schatten (meiner Grab
kapelle)"'). 

Bel/lerlwnge11: So 1vie der Text dasteht, ergibt er keinen Si1111. f&hschlagedahtr vor, r ~ & ~ z11 

tl/le11diere11 i11 : ~ ~ /j_ ~- Ei11e Verlwmg der Cmppe ~~in der hicratische11 Vorf,'l,t Z" r ~ 
J&heint al// Cm11d der Forl/I der ZeidJt11 d11r&hal/J il/I Bereich der Möglfrhkeit, 1ve1111 11icht iiberhal/pt r ~ & ~ 011/ eine fehlerhafte Abs&brift S&hinparellis z11riidegeht. Urk. IV 1810-11 iJt ni&ht 
eigms kollationiert•). 

In diesem Gebet sind die auf den Heidelberger Stücken getrennten Wünsche, den Sonnen
gott am frühen Morgen zu sehen = anzubeten, im Lichthof von den Strahlen der Sonne am 
Morgen erwärmt zu werden und den Schatten im Grab zu finden, in e.iner Inschrift zusammen
gefaßt. 

Allem Anschein nach sind die beiden Wünsche, Schatten im Grab zu finden und erwärmt 
zu werden durch die Strahlen der Morgensonne, keine häufigen Topoi, wie sie in gewissen, 
festgelegten, formelhaften Verbindungen regelmäßig auftreten; offensichtlich handelt es sich 
in den Heidelberger Inschriften um eine Kontamination verschiedener Vorstellungen und Aus
sagen zu neuen Einheiten wie: dem Eintreten ins Grab mit dem Schattenspenden und dem 
Sehen des Sonnengottes mit dem Erwärmtwerden. Für letzteres kenne ich keine älteren Paral
lelen. Die Angst zu frieren und der Wunsch, von den Sonnenstrahlen erwärmt zu werden, 
lassen sich m. W. in der älteren Totenliteratur nirgendwo nachweisen•). 

Ober dem Relief H 18 sind noch zwei Zeilen mit je zwei Gruppen einer mit g rößeren 
Zeichengruppen geschriebenen Inschrift erhalten. Nach dem Erhaltenen 111/r [l/l]rbt 11 kl n 
und dem nicht ergänzbaren ... 111 !;111vt zu urteilen, stand hier jeweils die Opferformel über der 
Darstellung des Grabherrn. 

Der Name des Grabherrn /fwjj/Hajja ist ein im NR äußerst beliebter Kurzname zu jl/ln-l;tp/ 
Amanl).atpa '). Der Titel des /f1ijj/J:iajja „ Vorsteher der Rinderherde11 des Thot" trägt nichts zur 
Identifizierung des Mannes bei, denn soweit ich sehe, ist /f1vjj/f;lajja der einzige bekannte Träger 
dieses Titels im NR'). Da die beiden Reliefplatten nur von der Außenseite des Grabes stammen 
können, also von den Teilen der Grabanlage, die ziemlich zu Anfang der Arbeiten am Grab 
schon fertiggestellt wurden, könnte es sich um einen Titel aus dem Anfang der Ämterlaufbahn 
des /fw.ü/f;lajja gehandelt haben, doch würde man erwarten, daß dieser Titel auch bei einem 
Aufstieg zu höheren Ämtern beibehalten worden wäre und damit eine Identifizierung dieses 

1) Siehe S. t 13 Anm. ,: ; tf Pin der Bedeutung Lkhl1/rahlt11 o. ä. ist sonst nicht belegt und aus der Grund~ 

bcdeutung von q</1 beugen Wb V 18 nicht abzuleiten. Die Detcrminierung mit ~ macht de,•tlich, daß ein von qb 
Somm1/irb1 abgeleitetes Wort llilschlich so geschrieben ist. 

•) Oder: „daß mich erwärmen die Lichl1/rah!t11 (an) meinem Pyramidengrab und daß mich kühlt der 
Schatten (meincc Grabkapelle)". 

') H. \V/, HELCK, Obtr1tlz.1111g z.11 UrJ:. JV 1811: n• •• Strahlen, die in mein Angesicht fallen ... " 
') lmmcrhin finden siCh Bezüge :iliuf das FritrtH in der Literatur des i\·IR: Llbtnrmndtr 46; ßa11tr B 24,; 

P. Kahm1 LV i p. 2 Ztilt 18; Stele des N1w-M11/U1, Lo1111r1 C 1, Ztilt 10- 1 t. 

') Zur Bildung <les Kurznamens s. G. Fe:c1rr, Jl?ortakz.ml und Silbt11llr11kl11r, § 139ff. 
1) H. W. HELCK, Maitrio/im z.11r Wir/J(/J(ljt1gt1chichlt des NR, S. 17,, nennt diesen Hwjj als Rindcrvorsteher 

des Thot unter dem Personal des Thottcmpcls von Hcrmopolis. Leider findet sich weder im P. \V/ilbour noch in 
den Aufstellungen des großen P. Harris I ein Hinweis auf Rindcrhcrdcn des Thot in Hcrmopolis. 

j 

l 
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/f1ijj/};lajja mit einem der uns bekannten lf1vjj oder j111n-l;tp gelingen müßte. In dieser Hinsicht 
war meine Suche jedoch bisher vergeblich. 

Über die Herkunft der Stücke und die Lokalisation des Grabes läßt sich aus alledem nichts 
Sicheres folgern. Der Titel und das Amt eines Rindervorstehers des Thot lenken die Ver
mutungen über die Herkunft der Stücke auf Hermopolis. So erklärt sich auch der Hinweis von 
H. RANKE im Anko1if1b11ch des Heidelberger Instituts: T1mn? 

Allerdings ist durchaus nicht gesagt, daß Hwjj, selbst wenn er Rindervorsteher des Thot
tempels von Hermopolis gewesen wäre, sein Grab in Hermopolis angelegt haben sollte. Er 
~önnce dem Zug seiner Zeit folgend durchaus ein Grab in Theben/West gehabt haben'). So 
ist etwa der Bürgermcis~er vo~ Thinis und Prophetenvorstel1er des Onuris, Mi11, in Theben/West 
bestattet (Grab 109). Ein we!lerer Prophet des Onuris in Thinis, Nb-s'!fi, ist der Besitzer des 
tbebanischen Grabes 108. 

. . Für eine Herkunft der Stücke aus Theben spricht, neben der oben erwähnten, engen sti
listischen Verwandtschaft mit den thebanischen Gräbern der Zeit Amenophis III., der in 
Theben zwar nicht ausschließlich, jedoch häufig belegte Name Hw.ü / ]11111-l;tp. 

') Vgl. H. WI. HELC<, Soziale Stel/1111g 1111d Crablagt , in }011r11a/ of lhe E<onomir a11d S0<ia/ Hiltory of th1 Orit11/ l 
(1962] S. Hj- 243. 

.. 



Die Anordnung der Wandreliefs 
in den Götterkapellen des Sethos-Tempels von Abydos 

Von WtNFRlßD BARTA 

Das sogenannte „tägliche Tempelritual", das allmorgendlich für die Kultstatue des Gottes 
zelebriert wurde, ist uns einmal durch die Reliefs und Inschriften der Götterkapellen des Sethos
Tempels von Abydos') und zum anderen durch die aus der Bubastidenzeit stammenden Berliner 
Papyri 3014, 3053 und vor allem 30)) überliefert, die für den Kult des Amun und der Mut 
im Tempel von Karnak bestimmt waren'). Neben diesen ausführlichen Niederschriften kommen 
nur noch einzelne Szenen als Andeutung des Gesamtrituals unter den Darstellungen der Wand
reliefs in den Tempeln des Neuen Reiches und der Spätzeit vor•). 

Obwohl die Papyri fast doppelt so viele Szenen wie in Abydos aufzählen - 66 gegenüber 
36 - enthalten sie dennoch nicht das vollständige Ritualgeschehen, da so wichtige Handlungen 
wie z.B. das Überreichen der Insignien fehlen. Die Anzahl der Szenen genügt jedoch, den Ritual
ablauf eindeutig zu erkennen. Weit schwieriger gestaltet sich dagegen der Versuch, Ordnung 
in die Reihenfolge der im Tempel von Abydos dargestellten Handlungen zu bringen. Das Bild
programm der l Götterkapellen'), das weitgehend miteinander übereinstimmt, bedeckt in 
,_ Registern die gesamte Wandfläche der Räume. In MARm1,·Es E rstveröffentlichung werden 
dabei die 36 Szenen - mit dem unteren Register beginnend - im entgegengesetzten Uhrzeiger
sinn durchgezählt'): 

27 26 25 24 23 22 

9 8 7 6 5 4 3 2 
28 10 

29 11 
19 20 12 13 14 15 16 17 18 

30 31 32 33 34 35 

') MARIETTE, Af!Jdos I, S. 34ff. (hier Abydos-Ritual genannt). 
') HieraliHhe Papyr111 nu1 dm Jeli11iglitht11 M111tm z.u ßerli11 1, Taf. c ff. (hie[ Ka.rnak-Ritual genannt). 
3) D. ARNOLD, t'f?andrtliif 1111d Ra11mfr111kliM in ögyplis&hm Tt!!lpt/11 des Ntutn Rtithu, M ÄS 2, S. 1 1 ff. 
') Es handelt sich nur um die Kapellen für Ptah, Rc-Harachtc, Amun-Rc, Isis und Horus; die KapclJcn 

für Osiris und den König s ind auszuschließen (s. AR="OLD, op. til., S. 22). 

') Die Zahlen innerhalb der Skizze geben das untere, die außerhalb das obere Register wieder. 

1 

„ 

1 

r 
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Da der Ritualablauf bei dieser Anordnung keinen Sinn ergibt'), haben sich immer wieder 
Gelehrte mit diesem Problem beschäftigt und vor allem versucht, durch einen Vergleich mit 
dem K.~rnak-Ritual eine Lösung zu finden. BLACKMAN2) erkannte als erster, daß ebenso wie 
beim Karnak-Ritual auch in Abydos eine Gruppe von Szenen erscheint, die nur als Varianten 
anderer, vorhergegangener Szenen anzusehen sind und demnach beim kultgemäßen Ablauf der 
Riten ausgeklammert werden müssen. Beim Karnak-Ritual handelt es sich dabei um diejenigen 
Riten, die die sogenannte „2. Öffnung des Naos" beschreiben 3) und in Wirklichkeit nur eine 
Art Alternative des „ersten" und einmaligen Öffnens darstellen. BLACKMAN erklärte in Paral
lele dazu die Szenen des unteren Registers der rechten Seitenwand in den Kapellen von Abydos 
als Varianten des darüber liegenden oberen Bildstreifens und zählte sie außerhalb des Ritual
ablaufs nach dem Schlußritus des „Verwischens der Fußspur" auf. Seine Anordnung zeigt 
folgendes Bild'): 

7 

36 35 
8 17 

9 21 
26 25 

10 

6 

34 

24 

11 

33 

23 

5 4 3 2 

32 31 3 0 29 28 

22 20 19 18 
27 

12 13 14 15 

Er beginnt mit dem oberen Register und zählt in gleicher Weise wie MARIE'l'Tll weiter. 
Im unteren Streifen muß er dann allerdings, um zu einem glaubhaften Ritualablauf zu kommen, 
entgegengesetzt numerieren, also auch auf der linken Seitenwand vom Eingang aus nach hinten 
zählen. Befriedigen kann diese Anordnung vor allem deshalb nicht, weil sie gerade das ver
missen läßt, was dem Ägypter bei der Ausschmückung seiner Tempelräume am wichtigsten 
gewesen ist, nämlich eine der geordneten Welt entsprechende, „richtige" Zusammenstellung 
der Wandreliefs'). Besonders im Allerheiligsten des Tempels müssen wir daher eine klare und 
eindeutige G liederung erwarten. 

1) Der Ritualablauf geht aus einer vergleichenden Zusammenstellung, die weiter unten gegeben wird, 
hervor (s. dort auch zu den in der Folge angeführten Vorschlägen BLA.CKMANS, A LLIOTS und ROBDERS zum 
Ritualablauf). 

1) The Stquence of tbe Epi.rode1 in the Egptian Daily T~111plt Liturgy, in: jo11mal of the Ma11cht1/tr Egp1ia11 and 
Orimlal Sodt(l 1918- 1919, S. 26ff. 

3) Nach Mo RET, .L.t rit11el du m/Je divi11journalitr tn Egypte, Paris 1902, die Szenen 22ff. Mon ET g laubte noch 
an ein zweimaliges Öffnen des Schreins im Laufe des Rituals. 

') B LACK MAN unterscheidet nicht ;6, sondern insgesamt ; 7 Szenen, weil er MARIETTES Tableau ; 2 unter
tcilt. Da diese Differenzierung für die hier verfolgte Frage unwesentlich ist, konnte sie der besseren Übersicht 
wegen ignoriert werden. Die Szenen 28- J6 stellen die besprochene „2. Öffnung des Naos0 dar und stehen zu 
Szene 1- 9 in Parallele. 

") Zu diesem Ergebnis kommt ARNOLD zumindest für das Neue Reich in seiner bereits zitierten Arbeit 
(S. 127). 
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Dieser Forderung kommt Au.10-r') bei weitem näher, indem er die Szenen sowohl auf der 
rechten wie auf der linken Seitenwand konsequent in Richtung auf die Rückwand hin liest. 
Er beginnt dabei mit dem unteren Bildstreifen 2): 

35 34 33 32 31 30 

9 8 7 6 5 4 3 2 
36 10 

27 19 
14 13 12 11 

26 
18 17 16 15 

26 25 24 23 22 21 

Gegen den Ritualablauf, der dieser Anordnung zugrunde liegt, läßt sich vor allem geltend 
machen, daß die Reinigungszeremonien (MARillTTES Tableaux 19-36) nicht an der zu erwar
tenden Stelle im Kultgeschehen erscheinen. Sie folgen näml ich dem Ritus der Bekleidung des 
Götterbildes, anstatt ihm voranzugehen, wie wir es nicht nur vom Karnak-Ritual 3), sondern 
ebenso vom Mundöffnungsritual•) her kennen. Dies Fehlen der unbedingt zu fordernden ein
leitenden Reinigungen kann dabei unmöglich mit Raummangel erklärt werden, da in diesem 
Fall eher eine weniger detaillierte Toilette - die hier teilweise ausführlicher als im Karnak
Ritual ist - erwartet werden müßte. Die Verteilung der Szenen kann also trotz ihrer klaren 
Anordnung nicht als endgültig angesehen werden. 

Den bisher letzten Versuch, die Reihenfolge der Wandreliefs in den Kapellen von Abydos 
zu klären, hat RoEDER') unternommen. Anders als BLACKMAN und ALLlOT fügt er alle 36 Szenen 
dem Ritualablauf ein, ohne also entweder im oberen oder im unteren Register der rechten 
Seitenwand bestimmte Handlungen als Parallelszenen auszuklammern. Wohl vor allem dadurch 
wirkt die von ihm vorgeschlagene Verteilung der Szenen so gewaltsam: 

12 11 

17 16 15 14 
13 18 

19 28 
27 26 25 24 

29 30 

7 6 5 4 

10 9 8 2 1 

23 22 21 20 
36 

34 33 32 31 

1) LI mlle d'Hom1 d Edfou, Kairo 1949, S. 76 Anm. I. 
1) ALLtOT sieht die Szenen 2.9-36 als sc~ncs compl~mcntaires der darunter liegenden Szenen 1- 5 an. Sein 

sogenanntes sccondc cntr~c beginnt mit Szene 6. 
') MORBT, op. ril., Kap. 46-48. 
") Ono, Da1 ögypli"be M111uliJffmmgrrifual, Wiesbaden 196o, Szcn.c 2- 7. 
1) Ku/lt, Orakel 1111d N11/11rutrthrung ;m A//m Anptm. Zürich 196o, S. 71ff. 

.. 

... 

~ 

1 

1 
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Der Ablauf des Kultgeschehens springt meht:lllals von einem Register ins andere über und 
läuft sowohl in Richtung des Uhrzeigers als auch entgegengeset:.ot. Der Einwand, der bereits 
gegen den Vorschlag BLACKMANS geltend gemacht wurde, muß deshalb hier in verstärktem 
Maße vorgebracht werden. 

Wie sich gezeigt hat, liegt die Schwierigkeit darin, neben einer klar erkennbaren, „richtigen" 
Anordnung der Szenen an den Wänden zu einem Kultablauf zu kommen, der sich im wesent
lichen mit vergleichbaren Ritualen, also vor allem mit dem des Karnak-Rituals, deckt. Beiden 
Forderungen kann meines Erachtens dann entsprochen werden, wenn man - jedesmal am 
Eingang beginnend und an der Rückwand endend - zuerst das obere und danach das untere 
Register durchzählt: 

7 6 5 4 3 2 

20 19 18 17 36 35 34 33 
8 21 32 

16 30 
29 28 27 26 25 24 23 22 

31 

1~ 14 13 12 11 10 

Die Szenen 31-36 sind dabei als Varianten der Szenen l- 8 vom Ritualablauf auszu
klammern und nehmen die durch den Wandvorsprung abgeteilte vordere Hälfte des unteren 
Bildstreifens ein. Wie die graphische Darstellung zeigt, entspricht die Verteilung der Reliefs 
durchaus der Ordnung, die wir im Allerheiligsten eines Tempels erwarten müssen. Der sich aus 
dieser Anordnung ergebende Ritualablauf geht aus nachfolgender Zusammenstellung hervor, 
die, MARIETTES Veröffentlichung (a) zugrunde legend, die Vorschläge BLACKMANS (b), ALLIOTS 
(c), ROEDßRS (d) sowie meinen eigenen Vorschlag (e) nebeneinander stellt'): 

a) b) c) d) e) 
'q r 11111-br') 18 31 

1 sf!Jt r}b<t 19 1 2 33 
111/r 11}'rt 30 8 34 

4 'q r !;111 31 4 9 3l 
l 'q r jst-111rt 32 l 10 36 
6 r!fl pr-111r 33 6 14 17 
7 rtfjt '·wj br n/r 34 7 lj 18 
8 sf!Jt 111tft 3l 8 16 19 
9 sf!Jt 111n!Jt 36 9 17 10 

10 1111<r /1'111 111 n1111 17 10 18 11 
-----

1
) Der Rituafo.blauf umfaßt bei BLACKJ.IAN die Szenen 1- 17 (28- 36 sind Varianten von 

ALLIOT 1- 28 (29-36 sind Varianten von 1- s) und bei Roeona 1- 36. 
1
) Der Text g ibt den Titel der verschiedenen Szenen nur stichwortartig wieder. 

1--9). bei 
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a) b) c) cl) e) 

11 /;bs III 1111/Qf tlf 21 19 28 30 
12 b11k 111dt 26 18 27 29 
J 3 rdjt wls l!ql 111JllJl 2j 17 26 28 
14 !1111/f J1JJlj III tp 24 16 2j 27 
ll rdjt slp 111•111Jt 23 lj 24 26 
16 rdjt 1JJslJ hldrt 22 14 23 2j 
17 dbJ 111111Jt )111 20 l 3 22 24 
18 t}bJ 111111Jt wlrft 19 12 21 23 
19 t}bl 111111Jt bt}t 18 II 20 22 
20 j11t rd 111 hd11 27 28 36 31 
21 st} sj11 29 
22 !fl z 30 4 z 

23 1vn eJ.wj 31 l 
24 111JJ 11/r 4 32 6 4 
2j m-tl rdjt br IJt l H 7 l 
26 jrjt !11/r III s/;tpj 6 34 11 6 
27 d1JJl 11fr jrjt m/r 7 3l 11 7 
28 d1JJl 11/rt 111 8 36 13 8 
29 s11fr br st}t 9 27 19 16 
30 jrjt wll f<j 10 26 29 lj 

3 l mfr br st}t II 2j 30 14 
32 qb/;1v m/r 12 24 34 l 3 
H /lW 111{JIJJj II /t-pt l 3 23 H 12 

34 /ltJJ 1111') II llQh 14 22 32 11 

3l /llJJ II bd l j 21 ;r 10 
36 mfr br st}t 16 20 3l 9 

Die Handlungen des Rituals beginnen nach Vorschlag e) mit dem Öffnen des Schreins 
und der Anbetung des Kultbildes durch den Priester (Szene 1-8). Daran schließen sich aus
führliche Reinigungszeremonien, die das Herausnehmen der Statue aus dem Naos begleiten 
(Szene 9-16). Daraufhin säubert der Priester den Schrein und das Götterbild (Szene 17- 20), 
ehe mit dem Überreichen der Gewänder und Insignien der Höhepunkt des Rituals erreicht wird 
(Szene 21-28). Dem Schminken und Anlegen des „großen Gewandes" (Szene 29-30) folgt 
dann als Abschluß das „Verwischen der Fußspur" (Szene 31)1). Dieser Ablauf stimmt im wesent
lichen mit dem Karnak-Ritual überein. Da jedoch beide Rituale in Einzelheiten häufig vonein
ander abweichen und Szenen enthalten, die im anderen fehlen, soll durch eine Szenen-Konkor
danz das Gemeinsame hervorgehoben und gleichzeitig gezeigt werden, daß sich beide Rituale 
zu einem vollständigeren Bild vom Ablauf des täglichen Tempelkultes ergänzen•): 

1) Die Szene steht als letzte Handlung, die der Priester beim Verlassen des Raumes vornimmt, links vom 
Eingang im unteren Register. Die vorangehende Szene 30 wird nach Vorschlag c) ebenfalls im unteren Register, 
und zwar links auf der Rückwand, abgebildet. D2raus, daß die Schlußszcnc im unteren Register erscheint', er· 
gibt sich außerdem zwangsläufig, daß mit der Zählung im oberen Register begonnen werden muß. 

'} Die Numerierung beim Kamak-Ritual richtet sich nnch der Zählung bei MORCT (op. til.), die beim 
Abydos-Ritual nach Vorschlag c). Ein Strich bedeutet, daß die Parallelszene fehlt. 

.. 

• 
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Karnak Abydos Karnak Abydos 

Öffnen des Schreins: Herausnehmen der Statue aus dem Schrein: 

[s8] l j 
z [l9] 16 

4 Reinigen des Schreins: 
s 17 
6 
7 Säubern der Statue : 
8 18 
9 2 19 

10 20 
I I 4 
TZ} Bekleiden der Statue: 
13 i1 
14 49 22 

lj jO 
16 p 23 
17 j 2 24 

6 l3 
18} ( 7 
19 l 8 Überreichen der Insignien: 
20 2j 
21 26 

27 
„2. Öffnung": 28 

22} {'2 bis bis Salben und Schminken: 
43 36 S4} 

ll 
29 

Toilette: j6 

Vorbereitungen: l7 

44 
Umlegen des „großen Gewande5": 

4l 
30 

Reinigungen: 
Reinigungen: 

46 } 9 
47 10 Go} 
48 II 

bis 

12 66 

13 
14 Schlußritus : 

31 
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Die Aufstellung zeigtl), daß beide Ritual,e eine A uswahl von teilweise verschiedenen 
Szenen aus wahrscheinlich ein und demselben „Ritualbuch" enthalten. Dieses „Urritual" muß 
dabei för alle Tempel des Landes zumindest in seinen Hauptzügen g leicherweise gültig gewesen 
sein, wie seine Anwendung einmal in Abydos und zum anderen in Kamak nahelegt. Die Riten 
der Toilette finden sich außerdem in ähnlicher Form sowohl im Statuenritual der Mundöffnung') 
als auch bei der rituellen Reinigung und Bekleidung des Königs im Morgenhaus•). 

l) Die Szene 58 des Karnak-Rituals („Schilttcn des Sandes") ist, wie ßLACUUN (op. ril., S. 34f.) über
zeugend nachgewiesen hat. irrtümlich unter die Schlußritcn geraten; denn sie beinhaltet nichts anderes, als 
„das Stellen der Statue auf einen Hügel von Sand", das wir beim Mundöffnungsritual am Anfang der Toilette 
finden. Der Ritus des Umarmens der Gottheit (rdjl '·w} /1r 11/r) wurde im Verlaufe des Rituals zweimal durch
gcfUhrt (Karnak 44 und Abydos 18). 

•) Orro, op. fit„ Szenen 1- 7 und 48-j8. 
•) KBES, Pr-dlPll 1111d rfblt, RT ;G, S. 8 ff. 

• 
Die Konversion, ein Epiphänomen 

der kemischen (ägyptisch-koptischen) Sprachgeschichte 

Von WOLFGANG SCHENKEL 

D er Abhandlung des Themas ist eine Erklärung des Terminus „Kemisch", der in der 
Folge keine aktive Rolle spielt, vorauszuschicken. Das Wort hat keinen anderen Zweck als den, 
einen allgemein bekannten Sachverhalt sinnfällig und in einfacher Weise ansprechbar zu machen, 
nämlich den, daß die verschiedenen Stufen des Ägyptischen und das Koptische sprachgeschicht
lich eine Einheit bilden. Die übliche, notgedrungene Aufspaltung hat zwar unter gewissen 
Aspekten durchaus ihre Berechtigung, doch liegen die Gründe dafür im ganzen mehr im Außer
sprachlicben als im Sprachlichen. So notwendig es ist, das Koptische als selbständige Stufe 
direkt zu benennen und gegen alle früheren Stufen abzuheben, ein Terminus für die Gesamt
sprache, der den Sachverhalt klarer als ein „Ägyptjsch-Koptisch" o. ä. faßt, bleibt das Bedürfnis 
einer adäquaten Terminologie. „Kemisch" ist, wie leicht ersichtlich, eine Ableitung vom 
„kemischen" Wort für „Ägypten", K111·t > iutMe usw. 1). 

A) Ausgangspunkt 

Ober Konversion und Analyse als Haupttendenzen der kemischen Sprachgeschichte hat 
F. HurrzE in der Zeitschrift für Phonetik 11nd allgt111eine Sprachwimnschaft gehandelt. Einern ersten 
Aufsatz•), der die Kritik J. LoH•IANNs herausforderte•), folgte eine erneute Darstellung, die den 
Sachverhalt wesentlich schärfer faßte, gleichzeirig aber einige Punkte der LomtANNschen 
Kritik mit guten Gründen zurückwies•). Es handelt sich bei den beiden Tendenzen, kurz gesagt, 
um folgendes: in der Konversion wird - nach H1N1'ZES Ansicht - ein Teil der Nukleus
Satellit-Verbindungen') von einer älteren Reihenfolge Nukleus+ Satellit in die Folge Satellit+ 

1) Es dürfte keine Schwierigkeiten geben, den Terminus uKcmischu auch in andere moderne Sprachen 
zu übertragen; in Analogie zu „Akkadisch" kann man z. B. englisch Ke111iat1 und französisch i:.lmim bilden. -
Zu prüfen wäre auch, ob sich die cingcbUrgcrtc Sprachbezeichnung „Altögyptischu, die auf die Sprache des 
Alten Ägyptens insgesamt abzielt und mit dem spezielleren „Altägypiisch" der Ägyptologen kollidiert, in den 
allgcmcincn, sprachwissenschaftlichen Zusammcnh~ngcn, in denen es durchweg vorkommt, nicht auch du.rch 
das noch etwas umfassendere „Kemisch0 ersettt werden könnte. 

1) Die Ha11plle11denz.en der ögplinht11 SprathtnlwifJ:/11111, in Bel. J (1947), 85-108 (zitien als H1NT"~B 1). 
') j. LomrANN, Allgundn-graJ11maliJdJt Ordmmgigml'{t, ibd„ Bd. l (1949), 141 - 150. 
' ) „Ko11v1rsio11° 111tJ „ana/ylinht" Tt11tltnt i11 der ögpli"bt11 SpratbtntwitJ:l1111g, ibd., Bd. 4 (1950), 41- 56 

(zitiert als HlNTZE ll). - Vgl. ferner die Besprechung von N. HOL>IER in den S111dia ling11isli<a, 2 ( 1948), 62 -64. 
Zu anderen Punkten in HlNTZES Darstellungen, die im folgenden kaum berührt werden, s. weiter E. STOLTE. 

Ana!Jre 1111tl SJnlhtst in dtr Enl•itkft01g11,1"bitb11 dts äppli"h111 Verbs, Ztilnhrifl für Pho1111iA: ll!ld al/gt1mint Spratb
„;11tn1rbaf1, l (19p), %40-244. 

•) HtNTZB II spricht von „zcntnlcn° und „latcralcn"/„marginalcn" Elementen. Vgl. dazu R. S. P1rr~1AN, 
N11tl1or Slr11tl11r11 i11 li11g11isliu, Languagt 24 (1948), 287- 292. Ich verwende statt H1NTZ.BS Termini „Nukleus11 

und „Satellit". Zu cliescr Terminologie s. H. SEILER, Relali111olt, Allrib111 1111d Appo1ilio11, ·~· 5- 18. Daß 
Hn~r.tE die Abhängigkeitsrelation fast durchweg verdreht, mag zunächst auf sich beruhen. 
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Nukleus umgekehrt. H1NTZBS Hauptbeispiel dafür ist das Demonstrativum, das in älterer Zeit 
nach dem Substantiv steht, später davor; einem pr p11 „dieses Haus" entspricht ein späteres 
pij pr. D ie analytische Tendenz zeichnet sich so ab, daß an Stelle einer Morphemverbindung 
eine Wortverbindung tritt ; einem älteren Jt]111·11 f steht so beispielsweise ein jüngeres j1v f br sd111 
gegenüber. 

D as gegenseitige Verhälmis beider Erscheinungen, das hier diskutiert werden soll, hat 
H1NTZE so verstanden, daß es sich um zwei Haupttendenzen handelt, die gleichzeitig, aber auch 
je für sich wirkten. Sie sind in der Weise miteinander verschränkt, daß die analytische Tendenz 
„eines der wichtigsten Mittel der Konversion" darstellt, „indem gerade in den analytischen 
Formen regelmäßig das Bestimmende vor das Bestimmte [besser etwa: der Satellit vor den 
Nukleus] tritt : die synthetische Form ist regressiv [besser : Folge Nukleus+ Satellit], die ana
lytische Form ist progressiv [besser: Folge Satellit+ Nukleus]" 1). Oder in verbesserter For
mulierung: „Der Zusammenhang der analytischen Tendenz mit der Konversion ist dadurch 
gegeben, daß die ,analytischen' Hilfswörter als laterale Elemente [d. i. Satelliten] eben vor die 
zentralen [d. i. Nuklei] treten. Dies geschieht teils als direkte Folge der Konversion (mj ,sein 
Bruder' > p'}j m > pej-so11, wegen m pn ,dieser Bruder' > p'} m), teils weil es sich um Hilfs
verben handelt, die das Hauptverb als Objekt nach sich haben müssen (sg111-f > llrj sd111 ,er 
tut hören'> ef-sötm ,er hört'); usw." 2). Mit anderen Worten heißt dies: H INTZB kennt neben 
dem unabhängigen Wirken beider Tendenzen nur den Fall, daß die Konversion die treibende 
Kraft ist, die auf die Entstehung analytischer Formen fördernd einwirkt. Die Konversion steht 
für ihn also durchaus vor der analytischen Tendenz im Vordergrund. 

Dieser Aufsatz soll nun im Gegensatz dazu den Nachweis erbringen, daß die Konversion 
keine treibende Kraft der kemischen Sprachgeschichte ist, weder im Falle eines Zusammen
wirkens der beiden Tendenzen noch überhaupt, daß sie im Gegenteil entweder eine Folge der 
Analyse ist oder aber aus anderen Gründen als einer selbständigen Tendenz zur Konversion 
zustande kam. 

B) Umgestaltung in der Syntax der Demonstrativa 

r. Die D emon strativa al s M u sterfall der Konversion 

Die Demonstrativa sind HINTZBs Kronzeugen der Konversion 3). Eine Analyse, die die 
Tendenz der Konversion in anderen Fällen dem Beobachter vcrunklärt, findet bei ihnen nicht 
statt. Zu dem Vorteil, die Tendenz in Reinform zu fassen, kommt als zweites positives Element 
hinzu, daß sich aus dem Befund der Sprachgeschichte eine Erklärung für den Wandel anbietet. 
Die Vorausstellung des Demonstrativums pn etwa begegnet gelegentlich im Alten Reich'), 
während die Norm noch auf lange Zeit die Nachstellung erfordert. Nach vergleichbaren Er
scheinungen in anderen Sprachen liegt die Deutung auf der Hand, daß die Umstellung durch 
ein Streben nach Expressivität zustande kommt'). Die zunächst okkasionelle Voranstellung wird 

1) H 1NTZB l, s. 99· 
') HINTZE II, s. !2· 
') S. HlNTZE l , S. 93f„ mit Verweis aufSETHE, ZDMG 77 (1923), 192f„ und SETHE,ZDMG 19 (192s), J14· 
' ) Pyramidcntcxte; s. EDEL, AiiC § 185. 
6) H 1NT'.GE 1, S. 99-102. - In diesen Zusammenhang sind auch die schon im Alten Reich vereinzelt auf· 

tretenden Belege des immer voranstchendenp/ usw. zu stellen; s. EDEL, AäC §§ 194f.; 201; vgl. HINTZE l, 

s. 100. 
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dann nach und nach zur habituellen. Die Konversion ist abgeschlossen, wenn die Nachstellung 
zur Norm geworden ist. 

Die Belege stimmen, die Schlußfolgerung daraus ist einleuchtend. Der Haken an der 
Beweisführung ist aber der, daß die Belege nur vereinzelte Sonderfälle darstellen, die für sich 
allein zwar so erklärt werden dürften, die aber im Zusammenhang des Gesamtsystems der 
Demonstrativa durchaus anders beurteilt werden müssen. Eine eingehende Untersuchung der 
Syntax der Demonstrativa soll die wahren Gründe der Verschiebung klarlegen. Den Anfang 
macht eine Darstellung des lebendigen alt- und mittelägyptischen Sprachgebrauchs. 

z. Das alt- und m ittelägyptische Demonst rativsystem (ohne Pyramidentexte) 

Das Hauptkontingent der alt- und mittelägyptischen Demonstrativa bilden die -11-, -1v
und :f-Reihen (z.B. p11, t.v,jpf). Attributiv gebraucht werden aus dieser Reihe im Altägyptischen 
nur die p- und !-Bildungen (z.B. p11, t11), und zwar - zu Ausnahmen unten - nachgestellt. 
Sie unterscheiden Singular, Dual und Plural. Im Gegensatz dazu können die 11-Bildungen (1111, 
w11, 11/) dieser Reihen, die nur eine einzige (Singular-)Form haben, im Altägyptischen nicht 
attributiv stehen. Sie kommen aber dadurch in ein Variantenverhältnis mit den p- und /-Bildun
gen, daß die Folge 11-Bildung + indirekter „Genitiv" an SteHe eines pluralischen Demonstra
tivums der p- und /-Bildungen treten kann. 

Im Mittelägyptischen ist dieses System in der Weise verändert, daß die p- und /-Bildungen 
im lebendigen Sprachgebrauch fast nur noch den Singular kennen'), der Plural aber durch die 
11-Bildungen + indirekter „Genitiv" ersetzt ist. Die „Genitiv"-Partikel 11} usw. schwindet 
langsam überhaupt, so daß der „Genitiv" mehr und mehr unkenntlich wird. 

Es gibt die Regel, daß, in der Verbindung eines Demonstrativums mit einem Substantiv 
beispielsweise, die 11-Bildungen ausnahmslos voranstehen, die p- und /-Bildungen aber nach; 
zu etwaigen Ausnahmen gleich. 

Hand in Hand damit geht ein anderer wesentlicher Unterschied. Während die p- und /
Bildungen immer „adjektivisch", attributiv gebraucht werden, stehen die n-Bildungen „sub
stantivisch", selbständig, und zwar in älterer Zeit ausschließlich so2). 

In das hier gezeichnete Schema passen wenige Fälle nicht hinein, selbständiges p1v im sog. 
nominalen Nominalsatz und ein paar Belege für die Voranstellung der p-/t-Bildungen '). Die 

1) Ande.re Formen stehen im wesentlichen nur noch nach Substantiv mit Suffix; s . GAROINBR, EG'§ 1 10. 
1) Die Bezeichnung aller Demonstrativa als Demonstrativ-Pronomina, die man u. a. in deutschsprachigen 

ägyptischen Grammatiken (vgl. EoEL, AäG §§ 18df.; ERMAN, ÄG' §§ 1s6ff.; WESTENOORP, GMT§§ 93ff. ; 
ähnlich SANOBR-HANSEN, AG §§ 89ff.) nndet, ist somit falsch. Die besondere Eigenheit des Großteils der alt
und mittclägyptischcn Demonstrativa ist nämlich gerade die, daß sie nicht pro 110111im stehen können. Der Ter
minus leitet sich offenbar daher, daß die ägyptischen \'<'örter in der deutschen Übersetzung durch Pronomina 
repräsentiert werden. Besser beraten und gcwrn durch die Verhältnisse in anderer Übersetzungssprache (im 
Englischen, insbesondere aber im Französischen) besser geleitet waren etwa GARDINER und Ln11EBVRE, die 
terminologisch zwischen Demonstrativpronomina und Demonstrativadjektivcn unterscheiden (vgl. GAROINER, 
EG' §§ 11off.; LEPEBVRE, GEC §§ 94ff.). Aoo·EL-MOHSEN ßAxrn, der sich im JEA ~9(19i1). 111 f., mit der 
Terminologie der Demonstrativ-Syntax befaßt, verwischt gerade auch diesen Sachverhalt wieder. Das Verfahren, 
alle Demonstrativa syntaktisch als Substantive zu betrachten, sieht zwar elegant aus, läßt aber völlig unbestimmt, 
welche Demonstrativa „substantivisch" bzw. vor- und nachgestellt gebraucht werden können. Es ist nicht zu 
allen Zeiten alles bitdbar oder auch nur geläufig, was man aus BAKtRS System hcrauskonstruicrcn könnte. Die 
Anwendung der arabischen Grammatik kann genauso irreleiten wie die der indogermanischen. 

3) Belege für 11substantivischcnu, selbständigen Gebrauch der p-/1-Bildungcn in (historisierenden) Texten 
der 18. Dynastie (vgl. GARDJNER, EG3 § 111) sind fllr die Frage der Spmchentwicklung, wie sie hier gestellt 
ist, irrelevant. 
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Ausnahme p1v ist leicht abzutun. Bereits im lebendigen altägyptischen Sprachgebrauch ist p1v 
aus der Reihe der Demonstrativa, in die es etymologisch gehört, dadurch ausgesondert, daß 
die eine Form piv für alle Genera und Numeri steht. Es „kongruiert anscheinend schon in der 
4. Dynastie nicht mehr mit dem vorausgehenden Prädikat", „mit Sicherheit" aber „in einem 
Beispiel der friihen 5. Dynastie" 1). Das syntaktische Verhalten dieses PJJJ darf deshalb nicht mit 
dem der noch lebendigen Demonstrativa in einem Atemzug genannt werden'). 

Etwas umständlicher abzuhandeln ist die Voranstellung der p-/t-Bildungen der Demonstra
tiva. Die Belege für die Konstruktion sind außerordentlich selten. Die großen Grammatiken 
führen folgende Stellen an: ]EA 16 (19;0), 19, Z. 5 (jptj „jene beiden", fern.; Brief an Toten); 
P. Berlin ;o;8, loo (p11; medizinischer Text); Lebensmiider, 16 (pj). Siehe EDEL, AäG § 185; 
WESTENDORF, GMT § 94; GARDINER, EG• § 11 t. Nun wären zwar im Hinblick auf den noch 
zu besprechenden Sprachgebrauch der Pyramidentexte, der völlig sicher solche Voranstellung 
kennt, diese Fälle gar nicht einmal so erstaunlich. Tatsächlich lassen sich aber alle Belege ohne 
großen Aufwand weginterpretieren. 

Der Beleg aus JEA 16 ist von vornherein deshalb verdächtig, weil dem Demonstrativum 
ein -11-, -IV- oder j-Element fehlt. Ein Determinativ, das bei Demonstrativa normalerweise nicht 
steht, ist beigefügt; GARDINER sah sich daher veranlaßt, „substantivische" Verwendung des 
Demonstrativums anzusetzen und im folgenden Substantiv eine Apposition folgen zu lassen. 
Fiir „substantivische" Demonstrativa der besprochenen Bildungsweise lassen sich aber im 
lebenden Alt- und Mittelägyptisch Belege noch weniger finden als für vorangestellte. Es wäre 
deshalb einfacher, eine Ableitung von jp · t „Frauenhaus" zu lesen, und zwar eine Nisbe: 
}P·l(j)·tj „die beiden zum Frauenhaus Gehörigen". 

Zum zweiten Beleg, P. Berlin ;o;8, 100, schlägt der Kommentar im Gmndriß der Medizin•) 
vor, pi 11 statt p11 zu lesen, während WESTENDORF in der Grammatik bei p11 bleibt (GMT § 94, 
insbesondere § 109). Zu Recht besteht die Feststellung WESTENDORFS, pi n gnv könne nicht 
„dieses Salbmittel" heißen, sondern nur „das, was zum Salbmittel gehört". D amit ist aber 
pi 11 noch nicht ausgeschaltet. Man kann es sehr wohl, mit Blick auf das von WES1'ENDORF 
zitierte pi 11s11b „die Ration eines Jeden", als „die besondere Eigenheit" o. ä. des Salbmittels 
übersetzen: „ Werde der Mann damit gesalbt von einem trefflichen Cherhebpriester, der die 
eigentiimliche Beschaffenheit/Wirkungsweise/Anwendungsweise o. ä. der Salbe kennt." Wäh
rend es in den anderen Rezepten vorher und nachher immer nur heißt : „Werde der Mann damit 
gesalbt", ist allein hier ein besonderer Könner für die Anwendung erforderlich, offensichtlich 
wegen der Eigenart der Salbe. 

In der Stelle aus dem Lebensmüden bedarf es lediglich der geringfügigen Korrektur von 
pf in gleichbedeutendes pfl, das in aller Regel voransteht (s. dazu auch im folgenden). Dieses 
Demonstrativum wird im Femininum im Lebensmiiden selbst gebraucht (Z. 77), ist dem Werk 
somit nicht fremd. Ein unmotiviertes Nebeneinander von pf und tfl wäre kaum weniger auf-

1) EDEL, AüC § 9l9· Lediglich in den Pyramidentexten, deren Sprachgebrauch im folgenden Abschnitt 
noch einmal vorgenommen wird, „gibt es noch sichere Fälle solcher Kongruenz im deutlichen Gegensatz zur 
zeitgenössischen Sprache". "Ober wiegend wird jedoch auch in den PT das PJ1J bereits unveränderlich gcbraucht0 

(EoBL, lo&. tit.). - Die Sonderstellung des pw gegcnilbcr anderen „substantivischen'\ selbständigen Demonstra
tiva zeichnet sich auch im Satzakzent ab. Während 1111 ein eigenes K o lon bildet, kommt pw kein Kolon zu. 
S. G. FECHT, MDIK 19 (1963), 67 (Regel G 4) und 69 (Regel Kt). 

1 ) Man kann dem dadurch Rechnung tragen, daß man pw auf eine Funktionswortart „Kopula"' und eine 
Funktionswortart „Halbnomcnu o. ä. verteilt; s. W. SCHENKEL, ZÄS 88 (1963), 124f. 

3) Bd. IV z, S. 200, zu S. 263, Anm. 3. 
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fällig als die Auslassung eines I aus Flüchtigkeit oder unter dem Einfluß eines nahe verwandten, 
gleichbedeutenden Wortes. 

In Anbetracht der Schwäche und geringen Zahl der Belege wird man im Alt- und Mittel
ägyptischen keine okkasionelle Voranstellung der Demonstrativa - die mit der Zeit zu einer 
habituellen werden könnte - ansetzen dürfen. 

In striktem Gegensatz zu den bis hierher behandelten Demonstrativa, die die beherrschende 
Rolle spielen, stehen die der -1-Reihen (z.B. pi, pfl). Die friihesten Belege findet man in volks
tümlicher Sprache, in „Reden und Rufen" und in Eigennamen, von der 5. Dynastie an1). Die 
Belegdichte nimmt mit der Zeit zu. Die Bildungen der -/-Reihen stehen ausnahmslos voran 
und können ohne weiteres „substantivisch" verwendet werden. Ihre Syntax ist damit aufs engste 
mit der der 11-Bildungen der oben besprochenen -11-, -w- und j-Reiben verwandt. Voran
stellung geht mit „substantivischem" Gebrauch zusammen; nachgestellte D emonstrativa 
können nicht „substantivisch" gebraucht werden. 

;. Die weitere Entwicklung des D emonst rativsystems bis zum Koptischen 

Wie sich das Demonstrativsystem nach dem Mittleren Reich in lebendiger Sprache weiter
entwickelt, braucht im Zusammenhang nur mit wenigen Strichen angedeutet zu werden. Die 
voranstehenden, „substantivisch" verwendbaren -/-Reihen verdrängen die übrigen Demonstra
tiva. Bereits im Neuägyptischen sind alle anderen Formen nur vereinzelte Relikte. Inwieweit 
dann im Neuägyptischen und bis zum Koptischen durch die Ausbildung eines Artikels und unter 
der Wirkung des Akzents noch Modifikationen hinzutraten, braucht uns nicht zu beschäftigen. 
Allein wichtig ist, daß Voranstellung herrscht, und „adjektivische" und „substantivische" 
Demonstrativa identisch sind, oder doch wenigstensnaheverwandt(wiekoptisch n<\1 neben ne1-). 

4. Das älteste D emonstrativsystem (Pyramidentexte) 

Im ältesten greifbaren Agyptisch, dem der Pyramidentexte, beherrschen die p-/t-Bildungen 
der Demonstrativa mit Singular, Dual und Plural das Feld. Daneben existieren die nur „sub
stantivischen" 11-Bildungen. Der Bestand steht also dem des gewöhnlichen Altägyptisch sehr 
nahe. Anders die Syntax dieser Demonstrativa, die sich in zwei Punkten charakteristisch abhebt. 
Einn1al ist neben der üblichen Nachstellung die Voranstellung der p-/t-Bildungen mehrfach 
sicher belegt•). Zweitens werden die p-/t-Bildungen auch „substantivisch" gebraucht3); p1v im 
sog. nominalen Nominalsatz kongruiert jedenfalls teilweise und ist in diesem Fall zu den De
monstrativa zu rechnen'). Voranstellung und „substantivischer" Gebrauch treten also auch 
hier gleichzeitig auf. 

Damit sind die Materialien so weit ausgebreitet, daß eine systematische Einordnung der 
Fakten ansetzen kann. D as Zentralproblem ist dabei der Zusammenhang zwischen Voran
stellung und „substantivischem" Gebrauch, der sich mehrfach und deutlich abzeichnete. 

l· Nukleus und Satellit 

Unterordnungsrelationen, wie die Verbindung eines Demonstrativums mit einem Nomen, 
bestehen aus Nukleus und Satellit. Das Element, das zur selben Substitutionsklasse gehört wie 

1) Siehe Eom., AäC § t9J. 
') EDEL, AäC § 181; belegt sind die -11- und -/-Bildungen. 
3) EDEL, AiiC § 187; belegt sind die -11- und -fßildungcn. 
' ) EDEL, AiiC §§ 9l9 und 192. 
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das ganze Syntagma, anders gesagt: das als Repräsentant das ganze Syntagma vertreten kann, 
i t der Nukleus· das andere Element, das diese Bedingung nicht erfüllt, ist der Satellit'). In 
~nem mittelägy~tischen Satz wie 11//I f /e111 j p11 „er sieht diesen Gärtner" ist le111 j Nukleus 
und p11 Satellit weil man das Syntagma /eJnj p11 durch /eJnj ersetzen kann (J1Jllf le1nj „er 
sieht den Gä~er"), nicht aber durch pn (*J1JU f pn „er sieht diesen" ist nicht möglich). In 
einem neuägyptischen Satz wie s1v /1r J1Jl1 plj kJ111j „er sieht diesen Gärtner" ist plj Nukleus 
und klmj Satellit, weil man das Syntagma plj le1v!J. durc~ pij ersetze~ kan~ (riv ?r 111lJ .?IJ. „er 
sieht diesen"), nicht aber durch /e111!} (*s1v br mlJ /eJvJj „Er steht [den] Gartn~r 1~t nicht ".1oghch). 
Es kann also grundsätzlich das Demonstrativum ebensogut Nukleus sein wie Satellit. 

Die beiden Beispiele illustrieren bereits alles für die Entwicklung der ägyptischen Demon
strativa Wesentliche. Vorangestellte Demonstrativa sind „substantivisch" verwendbar, oder 
jetzt genauer gesagt: sind Nukleus; nachgestellte sin~ nicht „substa.ntivisch" ve~wen~bar, d. ~· 
sind Satellit. Im Altägyptischen sind die Demonstrativa noch vorwiegend Satelliten, tm Ko.ptt
schen sind sie ausschließlich Nuklei. D ie Sprachgeschichte zeigt den allmählichen, stufenweisen 
E rsatz des einen Systems durch das andere, wie oben dargelegt•). 

Beim Umbau bleibt die Reihenfolge Nukleus + Satellit unverändert, der Nukleus steht 
immer an erster Stelle, der Satellit an zweiter, unabhängig von der jeweiligen Besetzung d~r 
beiden Positionen. Diese Beobachtung paßt vorzüglich zur Reihenfolge der Nukleus-Satellit
Syntagmen des Kemischen allgemein, vom Altägyp.tischen an. bis in späteste Zeit: der Nukleus 
geht, von minimalen Abweichungen abgesehen 3) , m allen ~alle~ .voran. So steht das. Verbum 
vor dem Zweitnomcn/„Objekt", das Verbum vor den prapos1ttonalen und adverbialen Er
gänzungen, das Nomen vor den atttibutiven „Adjektiven" und Partizipien, das Nomen vor 
den „Genitiven", das „Adjektiv" vor dem bestimmenden „Adverb", u. a. m. . . . 

Der Sprachgebrauch der Pyramidentcxte wirft seine besonderen Fragen auf. Die Schw1eng
keit ist die daß man es deutlich mit zwei verschiedenen Stufen der Sprachenrw1ckluag zu tun 
hat. Ables~n läßt sich das am Verhalten von pw im sog. nominalen Nominals~tz, das meist, 
dem sonstigen Sprachgebrauch des Alt~n Reiches en~sprech~nd'. nic~t kongrw.ert, ~eils ab~r 
auch, auf eine ältere Sprachschicht weisend, kongrwert. Pur dte.se altere Schic~t tst damit 

substantivische" Verwendung der p-/t-Bildungen der Demonstrativa, und das heißt Nukleus
Charakter, erwiesen. D ie Belege anderer Demonstrativa dieser Bildung in „subs~ntivischer" 
V crwendung oder in Voranstellung fügen sich ein. Die nacl1gestellten Demonstrativa ~age.gen 
sch reibt man am einfachsten samt und sonders der Sprachstufe zu, der auch das gewohnhche 

Altägyptisch angehört. . . . . . 
Während also im gewöhnlichen Altägyptisch die Demonsttattva S~telhtcn ~md, ~reten sie 

im ältesten .Ägyptisch (ausschließlich oder unter anderem?) als Nuklei auf. D ie Reihenfolge 
Nukleus + Satellit gilt auch hier durchgängig. 

' ) Ich lehne mich cngstens an H. SetLl!R, Relalitualz., Allrib11/ 1111d Appo~ilion, 1?60, Ab~chniu Nukleus 
und Satellit, S. , _ 13

1 
an. Siehe insbesondere S. 9. Das strenge Verfahren Se1LERS fuhrt weiter als die Aufstellungen 

R. S. PtTTMANS, Nue/ear Slr11,J11rt1 i11 Li11g11is/i(I, 1.A11g11age, 2.4 (1948), z.87- z.9z. , denen 1:11NTZ~ U .folgt. P11:'MA~ 
läßt zur Analyse des Nukleus-Satellit-Verhältnisses mehrere voncinandc.r unabhä.ng.1g~ Knccr1cn zu, die ~J 
ein und demselben Sachverhalt zu verschiedenen Ergebnissen führen können, und die rnfolgedcsscn Platz filr 
willkUrliche Entscheidungen lassen. Gerade dadurch, daß l·h NTZB bei den Dcmonstrativ-Synta~cn a~dere 
Kriterien benutzte als bei der Analyse verwandter Erscheinungen, blieben die besonderen Verhältnisse bei den 
Demonstrativa unaufgcdcckt. - Zu den Demonstrativ-Syntagmen vgl. SEILER, op. til., nf. 

') Die Pyramidcntexte werden unten gesondert besproch~n. . . . , 
') Ich denke hier etwa an vorangestellte absolute Nomina (Zcttangabcn, Datierungen), soweit sie zur 

Grundform des Satzes gehören. 
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6. Erk lä rung d er h istorischen Entwicklung 

Von den Pyramidentcxten zunächst abgesehen, besteht die Veränderung des Demonsttativ
systems in der Verlagerung der Demonstrativa aus der Satellitenstelle in die NukJeusstelle. Wie 
läßt sich das erklären? Offensichtlich steht eine Erweiterung des Aktionsradius der Demon
sttativa dahinter. Der :Mangel an „substantivischen" Demonsttativa im Alt- und Mittelägypti
schen ist eklatant. Die n-Bildungen sind ziemlich genusindifferent und nur in „neutrischem" 
Gebrauch möglich, von der späten Verwendung mit folgendem Substantiv ohne „Genitiv"
Partikel einmal abgesehen. Erst das Aufkommen der -/-Reihen schafft nach und nach einen Aus
gleich. Zugleich haben die Demonstrativa der -/-Reihen den Vorteil, daß sie durch ihre Nukleus
Stellung sowohl „adjektivisch" als auch „substantivisch" gebraucht werden können. Eine 
bedeutsame Rolle spielt die Erhaltung der im Kemischen auch sonst geltenden Reihenfolge 
N ukleus + Satellit. Hätte man die nachgestellten p-/t-Bildungen der Demoastraliva zu Nuklei 
gemacht, so wäre hier eine vereinzelte Satellit-Nukleus-Folge entstanden. Deshalb also wohl die 
Ablösung aller nachgestellten Demonstrativa durch vorangestellte anderer Bildungsweise. 

Hier allein von „Konversion" zu sprechen, geht am Kern vorbei. Es wird gar nichts um
gedreht. Der Aufbau des Syntagmas (Nukleus + Satellit) bleibt derselbe. Selbst ganz äußerlich 
wird nichts umgedreht; denn die vor- und nachgestellten Demonsttati va gehören verschiedenen 
Bildungsreihen an. Tatsächlich geht es darum, daß die Demonstrativa, die in Nukleusstellung 
stehen, solche verdrängen, die auf die Satellitenstelle festgelegt sind. Diese Entwicklung hängt 
zwar besonders mit der Ausbreitung der -/-Reihen zusammen, ist aber nicht damit identisch. 
In der gleichen Richtung geht schon die Verdrängung der p-/t-Plurale durch die 11-Bildungen 
im Alt- und Mittelägyptischen. Im übrigen ist die Beobachtung des „Umspringens" der De
monstrativa eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die, daß die „substantivischen" 
Demonstrativa ausgebaut werden. 

Die Haupttendenz ist somit die, Demonstrativa in Nukleusstellung zu bringen. D ie „sub
stantivischen" Demonstrativa füllen eine Lücke im System. Der E insatz anderer Demonstrativ
reihen garantiert die Erhaltung der Nukleus-Satellit-Folge. Als Triebfeder darf man vielleicht 
das Streben nach Bequemlichkeit ansehen, und zwar insofern, als nach der Umgestaltung „ad
jektivische" und „substantivische" Demonstrativa, die vorher verschieden waren, nun identisch 
oder nur geringfügig verschieden sind 1), andererseits aber durch den Austausch der Demonstra
tiv-Reihen die Folge Nukleus-Satellit, die in anderen Syntagmen durchweg gilt, auch hier er
halten bleibt•). Inwiefern dann noch zusätzlich ein Streben nach Expressivität, das H IN1'ZE 
verantwortlich macht, mitspielt, soll durchaus oifenbleiben. 

Der Sprachgebrauch der Pyramidentcxte, genauer gesagt: der ältesten Schicht, ist nicht 
einfach zu beurteilen. Es sieht so aus, als ob die Voranstellung der Demonsttativa in Nukleus
stellung, die in der Sprachentwicklung vom AJtägyptischen zum Koptischen langsam und zäh 
gewonnen wurde, hier ausgebaut gewesen wäre. Die Frage ist aber doch zu stellen, ob sie 
schon ausgebaut wat oder noch. 

Leider kommt man mit solcher Fragestellung in die Zeit vor der schriftlichen Überlieferung. 
In jedem Fall bleibt aber das Rätsel, warum in der uns überschaubaren Sprachgeschichte eine 
Errungenschaft entschwindet, deren Gewinnung sich dann schon vom Alten Reich an deutlich 
abzeichnet. Der Fragekomplex soll offenbleiben. Sicher ist auf jeden Fall, daß man aus den 

1) Das hat mit der „invariabilitC" H. Fns1s zu tun; s. La gra111111aire des /011/u, r9z.9. 
1) D ies gehört zur Gruppe „bcsoin d'assimil:uion" bei H. FRE.t, op. riJ. 
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Pyramidenbelegen keine okkasionelle Voranstellung der Demonstrativa postulieren darf, die im 
Laufe der weiteren Sprachgeschichte zu einer habituellen geworden wäre. 

HrNTZES Erklärung der Geschichte der Demonstrativa beruht auf der Verallgemeinerung 
einer vereinzelten Beobachtung, dem „Umspringen". Um so schlimmer, als er gerade an diesem 
Fall die „Konversion" am deutlichsten fassen zu können glaubte und andere Fälle von dieser 
Basis aus beurteilt. Wie verhält es sich nun mit der Konversion außerhalb der Demonstrativa? 

C) Konversion im Gefolge der A nalyse 

1. Keine Konversion ohne A nalyse 

Die Belege H1NTZES für die Konversion, die nach dem Ausscheiden der Demonstrativa 
übrigbleiben, haben eines miteinander gemein: es findet nicht nur Konversion statt, sondern 
ausnahmslos auch Analyse; z.B. sef111 ·11 f, verglichen mitj1P / br sdm. Während also, wieder von 
den Demonstrativa abgesehen, ohne Analyse keine Konversion existiert'), gibt es sehr wohl 
Analyse ohne Konversion; z.B. sl · t 11nJJ „Königstochter", verglichen mit !!!66(16 ~ppw; 11 rtJ · n · m 
!Jnv „sie kennen die Stimme nicht", verglichen mit C6CWO'l'I~ AH !:!'rCMt·I . Da man alle Fälle der 
Konversion von der Analyse herleiten kann, die Analyse aber weiter reicht als die Konversion, 
ist der Begriff der Konversion für die Erklärung der Entwicklung entbehrlich, allein das Wirken 
der analytischen Tendenz norwendig. Konversion entsteht erst im Gefolge der Analyse. 

2. Zum K ausalzusammenhang zw ischen Analyse und K onversion 

In welcher Weise die Konversion aus der Analyse folgen kann, soll an zwei Beispielen 
exemplifiziert werden. 

a) s!/111·11f neben j1vf br 1d111 

Das Mittelägyptische kennt für die prädikative Relation verschiedene Reihenfolge, z.B. 
geht in Sätzen mit Pseudopartizip das „Subjekt" dem verbalen „Prädikat" voran, in Sätzen 
mit Verb in der Suffixkonjugation folgt es ihm nach. Die analytischen Formen, die nach 
und nach die nicht-analytischen verdrängen, folgen ausschließlich dem ersten Muster, 
d. h. dem im Mittelägyptischen besonders in Sätzen mit Pseudopartizip und in sog. adverbialen 
Nominalsätzen ausgeprägten. Die V crdrängung der nicht-analytischen Formen bringt also eine 
Vereinheitlichung der Satzstellung mit sich und bei der Ersetzung der Fälle, die vorher dem 
anderen Stellungstyp folgten, notwendig Konversion. 

b) Abstrakta auf -1v-/-111t neben der No111i11a/bild1111g 111it de111 Präfix frWT 

Die große Zahl der Belege für die Konversion betrifft die Unterordnungsrelation, die 
Nukleus-Satellit-Relation. In allen diesen Fällen besteht die Analyse darin, daß Formen, die auf 
der E bene der Wortbildung stehen, durch Gebilde der syntaktischen Ebene ersetzt werden. Z.B. 
wird das Wort s11-t „die Schwester" zur Wortfolge tl m( ·t) 2) . Spätere Univerbierung bleibt 

') Ohne weiteres ist natüdich zuzugeben, daß noch andere Fälle einer Konversion bestehen könnten, die 
weder mit den Sonderbedingungen der Demonstrativa noch mit der Analyse zusammenhängen. Jedenfalls sind 
bis jetzt solche Fälle nicht als Beweis für eine selbständige Tendenz zur .Ko nversion ÜlS Feld gcflihrt worden. 

1) Es geht im Zusammenhang nur um die Anzeige des Genus. 
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zunächst außer acht, da uns nur der Ansatzpunkt der Analyse interessiert. Für die Syntax gilt 
im ganzen Verlauf der Geschichte des Kernischen, wie oben gezeigt, wesentlich die Folge 
Nukleus + Satellit. Die Regel gilt auch für die hier behandelten analytischen Gebilde; z.B. ist 
111d · t (> mwr) Nukleus, das folgende Substantiv o. ä. Satellit. 

Nun hat H1NTZE gerade das umgekehrte Verhältnis angesetzt, nämlich die Reihenfolge 
Satellit+ Nukleus. Offenbar geht diese Verkehrung auf die mangelnde Eindeutigkeit der 
Regeln PITTMANNs1) zurück, letzten Endes aber darauf, daß HINTZE II immer noch die logische 
Bestimmtheit im Auge hat, die mit den unglücklichen Termini Determinans und Determinatum 
von H lNTZE I hereingekommen war. Auszugehen ist davon, daß der Nukleus Repräsentant des 
ganzen Syntagmas ist. Nun ist es zwar, sobald man auf die Ebene der Wortbildung kommt, 
nicht mehr möglich, in einem gegebenen Kontext den Satelliten einfach wegzulassen. Die Natur 
des Nukleus als Repräsentant zeigt sich aber darin, daß dieser es ist, der syntaktisch, d. h. in 
der Kongruenz, berücksichtigt wird, nicht, oder doch nur in beschränktem :Maß, der Satellit. 
Aufs Kemische angewandt, heißt dies: da die späten Präfixe und anderen voranstehenden Ele
mente, wie z.B. der Artikel, die Kongruenz bestimmen, sind sie Nukleus. 

Die gleiche Regel an die in älterer Zeit geltende Wortbildung herangebracht, bringt auch 
hier die Umkehrung des HrNTZEschen Ansatzes. In einem m · t 11fr · t s!f111·s „die schöne Schwester, 
sie hört" bestimmen die /-Endungen die Kongruenz, sind also Nukleus, die Stämme dem
entsprechend Satellit. Damit ergibt sich für die ältere Wortbildung die Reihenfolge Satellit + 
Nukleus. 

Der lebenden Syntax mit ihrer Reihenfolge Nukleus + Satellit steht eine ältere, erstarrte 
Syntax mit der umgekehrten Reihenfolge Satellit + Nukleus gegenüber. Die Ersetzung einer 
synthetischen Wortbildung einer älteren Syntax durch eine analytische Wortfolge der lebenden 
Synta.'< bringt also notwendig Konversion mit sich. 

3. Die K onversion, erst d as Ergebnis zweier gegenläufiger Tendenzen 

Bis zum Schluß blieb ein Argument aufgespart, das noch einmal entschieden gegen den 
Ansatz einer selbständigen Tendenz zur Konversion spricht. H1mzE hatte die Konvers.ion am 
Umspringen der Demonstrativa exemplifiziert, konkret an einem p11 gs „diese Seite" neben ge
wöhnlichem gs p11. Gerade solche Fälle, die allein die Konversion in reiner Form, einem einfachen 
Vertauschen zweier E lemente, nachwiesen, wurden oben ausgeschieden. 

In allen übrigen Belegen für die Konversion handelt es sich keineswegs um ein einfaches 
Umspringen. Bei den Demonstrativa war schon festzuhalten, daß die Enrwicklung wesentlich 
durch den Ersatz ganzer Demonstrativreihen durch andere bestimmt ist. Von einem 1!f111f 
führt kein einfacher Schritt zu qcwTiii, ebensowenig von einem mf zu einem naqco11. Die 
Konversion ist erst dann vollendet, wenn die beiden gegenläufigen Tendenzen der Analyse 
und der Synthese (Univerbierung) nacheinander und in dieser Reihenfolge wirken. So wird in 
einer ersten Etappe s!/111f durch die Wortfolge SJJJ br sd111 ersetzt, in einer zweiten s1JJ br sd111 zu 
qc wTiii univerbiert. Erst damit ist der Unterschied zwischen der jungen und der alten Form 
wesentlich durch verschiedene Reihenfolge der Elemente bestimmt. „Wort" wird dabei mit 
„Wort" verglichen, während die Zwischenstufe als Syntagma nicht so ohne weiteres mit einem 
„Wort" verglichen werden kann. Entsprechend wird mf erst über die anders strukturierte 
Zwischenstufe (pij m, dann) pijf m zu einem n0qco1J . 

1) Vgl. oben S. 118, Anm. 1. 

9• 
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Die Konversion ist also keine geradlinige Wirkung, sondern das Ergebnis von zwei auf
einanderfolgenden, direkt entgegengesetzten Entwicklungen. Dieser Tatbestand spricht mit 
aller Entschiedenheit gegen das selbständige Wirken einer Tendenz zur Konversion. Zur Er
klärung der kemischen Sprachentwicklung ist sie nicht notwendig. Um so größere Bedeutung 
kommt der anderen von H tNTZE behandelten Triebkraft zu, der analytischen Tendenz, deren 
detaillierte Beschreibung und Deutung noch aussteht. 

Selbstverständlich steht es außer Zweifel, daß in der geschichtlichen Entwicklung des 
Kemischen in den besprochenen Fällen eine Umkehrung der Elemente zustande kam; es soll 
auch der bedeutsame strukturelle Unterschied zwischen den verschiedenen Sprachstufen, der 
sich darin abzeichnet, und der als Konversion beschrieben wurde, nicht bagatellisiert werden. 
Es kommt aber doch sehr darauf an, genau zu wissen, welche Rolle der Konversion in der 
kemischen Sprachgeschichte zukommt. Der Aufsatz sollte nachweisen, daß es sich nicht um 
eine treibende Kraft, sondern eine Erscheinung im Gefolge anderer Kräfte handelt, kurz, um 
ein Epiphänomen. 

~ 
1 

• 

Demotische Texte aus Pathyris 

Von URSULA KAPLONY-HECKEL 

(Tafeln XXXIV-LXIX) 

1. Neue Dokumente aus dem Familien-Archiv des Peteharsemtheus 

Pathyris, etwa 30 Kilometer südlich von Theben, spielt in der späten Ptolemäerzeit eine 
grcße Rolle, wie uns die vielen griechischen und demotischen Dokumente des zweiten zum 
ersten Jahrhundert v. Chr. aus jenem Ort zeigen. Die Papyri, Ostraka und Holztäfelchen pflegt 
man nach dem modernen arabischen Ortsnamen auch kur~erhand Gebeten-Texte zu nennen. 
Der relativ enge Siedlungsraum bei Gebelen und die nicht lange Siedlungsdauer, die sich nach 
unserer Kenntnis auf rund ein Dutzend Jahrzehnte beschränkt, lassen uns in den Gebelcn
Texten immer wieder die Angehörigen der gleichen Familien erkennen. In einem „Familien
A rchiv" 1) zusammengetragen, werden die einzelnen isoliert so spröde wirkenden kleinen 
Alltagsdokumente zu beredten Zeugen z.B. des Wirtschaftslebens jener Zeiten. Auf die große 
Sippe des Panebkhounis1), S. des Totoes, hat schon GRtFF1n1') hingewiesen; SEJOL') nennt 
sie nach dem ältesten Sohn der jüngsten Generation „Familie des Peteharsemtheus, S. des 
Panebkhounis", und eben hat PESTMAN') alle bekannten g riechischen und demotischen Ur
kunden der gleichen Familie zu einer umfangreichen kunstvollen Familienchronik zusammen
gebaut. 

Für solche schon bekannte Familien-Archive sollen hier aus den verschiedenen mir zugäng
lichen Papyrus- und Ostraka-Sammlungen weitere demotische Texte vorgelegt werden. Im 
Anschluß an PESntANS Untersuchung beginnen wir mit bisher unveröffentlichten Belegen•) 
von der Familie des Peteharsemtheus, S. des Panebkhouis. Wir nehmen auch solche Texte 
dazu, die Familienangehörige des Peteharsemtbeus erwähnen, ohne daß die Texte in sein 
Familien-Archiv gehören müssen. Zuerst geben wir eine Übersicht der neuen Dokumente, die 

1) Zu den Familien-Archiven vgl. SEIDL, Plof. Re<hlsgmbitblt' (1962), 2j ff. 
1) Verschiedenen Anregungen folgend habe ich mich entschlossen, im Kontext und in der Übersetzung 

die Personennamen nicht in der demotischen Umschrift, sondern, soweit mir bekannt, in der griechischen 
Form zu bringen; Akzente und Ungcnzc.ichcn sind dabei weggelassen; die Listen sind in der Reihenfolge der 
demotischen Umschrift zuS2mmcngcstcllt. 

1) Dtmoliubt PaPJri Atlltr, 8j. 
') Ptol. Rtcbllgtsth. 1, 27. 
1) PEST•IAN in PapJrologiea L11gtlw10-8alava (PapLugdBat) XIV (196s), 47 - 1os: „Lu ar<bivu priv/rs 

d1 Palh.Jril d J'lpoqut ptollmoiqfit. LA fomille de Plllhar.tt111lbt111, fi/1 de Pa11ebJ:bounit." Im folgenden sind die 
bei P ESTMAN beschriebenen Texte nus dem Archiv des Pctcharscmthcus mit seiner Nummer zit iert als 
„ Dokument .. . 0 , e benso die Personen der Familie nach PnsTMANS Genealogie zitiert als „Genealogie .. . u. 

1) Es ist mir eine große Freude, daß es diesmal gelingt, die demotischen Texte nicht nur in %:cichnungcn, 
sondern auch in Photographien zu veröffentlichen. Von den Facsimilc-Zcichnungcn sind diejenigen von Cniro, 
London und Straßburg nach den Originalen hergestellt, diejenigen von Berlin, New York ( - Metropolitan 
Museum) und Oxford(= Bodl.) nach den Photographien. All diesen Museen, die mich bei meinen mühseligen 
Ostraka-Studien so tatkräftig gefördert lu.bcn, möchte ich a.n dieser Stelle meinen herzlichen Dankaussprcchcn. 

I 
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wir nach PllSTMANs Beispiel chronologisch ordnen und in seine fortlaufende Zählung mit 
Kleinbuchstaben einfügen; dann gehen wir auf den Inhalt der neuen Belege ein, vergleichen 
sie mit schon bekannten und hängen zur Illustration ein paar ähnliche Texte zusätzlich an. 
Schließlich werden die Texte mit Umschrift, Überset'.oung und kurzen Bemerkungen im einzelnen 
durchgesprochen und liegen so dem Rechtshistoriker zur Interpretation bereit. Das Personen
verzeichnis am Ende nennt alle Leute, die in den Texten auftreten. Der Anhang enthält einen 
ausführlichen Katalog der demotischen Holztäfelchen aus Gebelcn, die sich im Museum in 
Caico befinden. 

Vorausschicken wollen wir ein paar Sätze über uns bekannte, aber nicht publizierte demo
tische Gebelen-Papyci: In Cairo konnte ich im Jahre 1963 von den demotischen Gebelcn
Papyri des Museums, clie SPIEGELUERG nur mit Nummern erwähnt, aber nicht in Facsimile 
oder Photographie veröffentlicht hat, diejenigen Stücke studieren, die einseitig beschrieben 
sind. Darunter befindet sich m. E. kein einziger Text, der eine Person aus der Petehacsemtheus
Familie erwähnt. Dieser Befund stimmt mit den bisher zugänglichen und bei PESTMAN aus
gewerteten Gebeten-Papyri aus Cairo überein. In ßer/i11 kennen wir - außer dem großen 
DP Berlin P. 13 608, dessen lange Listen clie Leute der verschiedensten Gebelcn-Facnilien auf
führen - keine demotischen Belege auf Papyrus für das Peteharsemtheus-Archiv1). Aus dem 
umfangreichen Bestand der Papyrus-Sammlung Heidelberg an demotischen Gebelen-Papyri kann 
man nur einen Text anführen, der sich auf eine Person aus der Peteharsemtheus-Facnilie bezieht 
(vgl. unten Dokument 6ia); in den unveröffentlichten Listen oder Fragmenten von Listen, die 
Heidelberg besitzt, wird keine Person aus der Verwandtschaft des Peteharsemtheus, S. des 
Panebkhounis, genannt. Am meisten bestätigt und bereichert werden unsere Kenntnisse des 
Peteharsemtheus-Acchivs durch die demotischen Gebelen-Papyri des British Museum in 
London, deren Publikationen wir sehnlich erwarten. Die demotischen Papyri BM 10491-
10 503, 10 505 A, B, 10 p4, 10 5 33 und 10 5 34 enthalten wichtige Belege für das Peteharsemtheus
Acchiv, u. a. auch einen Ehevertrag des Petcharsemthcus. Veröffentlicht sind davon bisher nur 
zwei Texte, die PllSTMAN als Dokument 9 und als Dokument 6oa einbezogen hat. 

Übe rs icht über die neuen P eteharsemthcus-D okumente 

Nr. 1 Dokument ta 

DH Caico 51361 Jahr 28 (143/142 v. Chr.) 
In einer Quittung wohl über Grundsteuer wird als südliche Nachbarin Tathotis (Genealogie 3 7), 
T. des Phibis, erwähnt. 

Nr. 2 Dokument 4a 
DO Berlin P 875 8 Jahr 3 5 (Febc. 13 i v. Chr.) 
In der Abrechnung der Sebtitis wird Sennesis (Genealogie 30), T. des Pacous, mit dem Betrag 
von 20 Silberlingen genannt. 

Nr. 3 Dokument 2p 

DH Str 13 Jahr 7 (u. Jan. 110 v. Chr.) 
Tathotis (Genealogie 3 7), T. des Phibis, zahlt an die Bank des Hermias sieben Talente. 

1) Vgl. jetzt zu den Berliner demotischen GcbclCn-Urkundcn U. KAPLONY-HttKEL in Forstb1111gm und ßtritble 
8, 70-86 und Tafel 23-30. 
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Nr. 4 Dokument 2 3 b 
DO New York 21. 2. 123 (1906) Jahq (10. Sept. 110 v. Chr.) 
Horos (Genealogie 50), S. des Paous, und ein anderer Mann zahlen an die „Tore des Gaues 
von Pachyris" sechs (Maß) Wein. 

Nr. i Dokument 23c 
DO Str 218 Jahr 8 (Aug./Sept. 109 v. Chr.) 
Pamenos (Genealogie 5 1 a), S. des Patous, zahlt als 10% Weingarten-Steuer 63 Deben. 

Nr. 6 Dokument 23d 
DH Str 228 Jahr 8 (110/109 v. Chr.) 

Für Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, wird „ein Pfand" aufgeschrieben. 

Nr. 7 Dokument 24b 

DO Str 179 Jahr 9 (109/108 v. Chr.) 
Pamenos (Genealogie 5 1 a), S. des Patous, zahlt als 10% Weingarten-Steuer 57 1/, Deben. Die 
Quittung stellt Patseous (Genealogie 41), S. des Pates, aus. 

Nr. 8 Dokument 24c 
DH Str 232 recto Jahr 9 (109/108 v. Chr.) 
Landzumessung an Petehacsemtheus (Genealogie 53), S. des Panebkhounis, mit Nennung von 
Gartenland, das ihm und der Tathotis (Genealogie 37), seiner Großmutter mütterlicherseits, 
zugeschrieben worden ist. 

Nr. 9 Dokument 24d 

DH Str 232 verso Jahr 9 (109/108 v. Chr.) 
Liste der Gartenland-Aruren des Peteharsemtheus (Genealogie 5 3) und der Tathotis (Genea
logie 37), seiner Großmutter. 

Nr. 10 

DH Str 14 
Dokument 24e 

Jahr 10 Cl · Jan. 107 v. Chr.) 
Peteharsemtheus (Genealogie 5 3) zahlt als 10% Weingartensteuer So Deben. 

Ne. 11 Dokument 24f 

DO Str 247 Jahr 10 (5 . Febr. 107 v. Chr.) 
Pamenos (Genealogie 5 t a), S. des Patous, des Sohnes des Phagonis, zahlt als 10% Weingarten
steuer 62 1

/, Deben. 

Nr. 11 Dokument 3oa 

DH Str 23 5 Jahr 12 = Jahr 9 (28. Dez. 106 v. Chr.) 

Panebkhounis (Genealogie 45 ), S. des Tocoes, zahlt als 10% Weingartensteuer samt Zuschlag 
84Deben. 

Ne. 13 = Nr. 14 Dokumenr 38a-b 

DH Sec 23 1 = D H Stc 241 Jahr 14 = Jahr 11 (19. Fcbc. 103 v. Chr.) 
Pancbkhounis (Genealogie 45), S. des Tocoes, zahlt als qd111-Steuer 101 Deben. 
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Nr. 1 5 =Nr. 16 Dokument 38c-d 
DR Str 117 recto = versa Jahr 14 (14. Aug. 103 v. Chr.) 
Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, zahlt als qd111-Steuer 80 Deben. 

Nr. 17 Dokument 47a 

DR Bodl 1457 Jahr 16 = Jahr 13 (15.Febr. 101 v. Chr.) 

Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, zahlt als qd111-Steuer i 11 Deben. 

Nr. 18 Dokument 61 b 

DR Str 11 recto Jahr 21 (94/93 v. Chr.) 
Landzumessung von 2 '/4 Aruren an Peteharsemtheus (Genealogie i;), S. des Panebkhounis 

Nr. 19 Dokument 61 c 

DH Str 11 verso Jahr 21 (25. Juli 93 v . Chr.) 

Peteharsemtheus (Genealogie 5 ;), S. des Panebkhounis, zahlt als Pachtabgabe lol/4 Artaben 
Weizen. 

Nr. 20 Dokument 6rd 

DO Str 208 Jahr 21 (29. Juli 93 v. Chr.) 
Peteharscmtheus (Genealogie 5;), S. des Panebkhounis, zahlt als Pachtabgabe 15 '/, Artaben 
Weizen. 

Nr. 21 Dokument 6t e 

DR Str 11 Jahr 21 (94/93 v. Chr.) 
Landzumessung von fünf Aruren an Peteharsemtheus (Genealogie 5 ;), S. des Panebkhounis, 
und an Horos, S. des Pates, wofür [als Pachtabgabe) 25 '/3 (?) (Artaben) Weizen vermerkt sind. 

Nr. z2 Dokument 62 b 

DO Str 139 Jahr 11 (93/92 v. Chr.) 
Peteharsemtheus (Genealogie 5 ;), S. des Panebkhounis, zahlt für [ ... ) im Osten des Gaues 
von Pathyris •/4 [Artabe] Rizinus. 

Nr. 13 Dokument 63a 

DR Bodl 1460 Jahr z4 (4. März 90 v. Chr.) 
Pcteharscmtheus (Genealogie 5 ;), S. des Panebkhounis, zahlt als Pacht für den südlichen 
Speicher 24 Talente voraus. 

Inzwischen veröffentlichte Dokumente aus dem Archiv des Peteharsemtheu s 

Dokument 24a Jahr 9 (24. Juni 108 v. Chr.) 
THOMPSON, BodlQuartRec II Nr. 24(1920),314ff. Holztäfelchen Bodl. Gr. inscr. 2903 
Pcteharsemtheus und Tathyotis (sie) zahlen an die Bank des Dionysios in Brment ein Talent 
prost für Jahr 9 (vgl. oben Nr. ;, 8, 9 und unten bei Nr. 3). ' 
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Dokument 6ia Jahr 21 (r. Okt. 94 v. Chr.) 
l<APLONY-HECKEL, Dem Geb Urk Hd Nr. 11 

Mit Phagonis (Genealogie 55), S. des Panebkhounis, schließt der Ackerherr Peteharsemtheus, 
S. des Pse1mesis, ein Abkommen über gemeinsame Bestellung seiner Felder. 

Dokument 67a Jahr 26 (1 2. Febr. 88 v. Chr.) 

WANGSTEDT, Or Suec 12 (1963), 48f. und Fig. 6 = DO BM 29737 
Peteharsemtheus (Genealogie 5 3), S. des Panebkhounis, zahlt für die #r-Abgabe des südlichen 
Speichers 8 Talente. 

Neue Nachrichten über die Familie liefern uns die Texte zu acht Personen: 

1. Ge11calogie JO: Senncsis, T. des Patous, wird in einer Abrechnung vom Jahr 13 5 v. Chr. 
erwähnt (Nr. 2). 

2. Ge11ealogie J7: Tathotis, T . des Phi bis, wird im Jahr 143/142 v. Chr. als südliche Nachbarin 
einer Senncsis, T. des Pates, erwähnt (Nr. 1). Da auch in dem griechischen Dokument 19 
vom Jahr 11 3 v. Chr. als nördliche Nachbarin der Tathotis (Baugrund Bb nach PBSTMAN) 
eine Frau Sennesis erscheint, vermuten wir, daß es sich in Nr. 1 um denselben Baugrund 
wie in Dokument 19 handelt. Dieser Baugrund befindet sich dann zur Zeit der Verhand
lungen der Dokumente 19 und 22 schon mehrere Jahrzehnte in der Hand der Tathotis. 

Im Jahr 110 v. Chr. leistet Tathotis eine Bußzahlung von sieben Talenten an die 
Ackerbank des Hermias, in Zusammenhang mit Weinstöcken (Nr. 3). Zugrunde liegt eine 
Verpflichtung der Tathotis vorn Jahr 5 (113/112 v . Chr.), auf die auch Nr. 9 von 109/108 
v . Chr. noch einmal verweist. In Nr. 9 handelt es sich um Gartenland, daß sich in der Hand 
der Tathotis und ihres Enkels Peteharsemtheus (Genealogie 5 3) befindet. 

;. Genealogie 41: Patseous, S. des Pates, hat im Jahr 109/108 v. Chr. die Quittung über Wein
gartensteuer Nr. 7 ausgestellt; er macht dabei einen Rechenfehler. 

4. Genealogie 4;: Panebkhounis, S. des Totoes, wird für ein Pfand genannt (Nr. 6). Ihm 
gehören eine neue Quittung über 10% Gartensteuer, die sich mit Zuschlag auf 84 Deben be
läuft (Nr. 12) 1), sowie drei neue Belege für qd111-Steuer (Nr. 1;, 1 5, 17), so daß wir nun lücken
los die qd111-Steuer des Panebkhounis über die Spanne von 107/106-102/101 v. Chr. ver
folgen können•). In Nr. 15-16 hat SPIEGELBERG i!111111 als „Kleinvieh, Schafe" verstan-

1) Quittungen des Panebkhounis über Weingartensteuer: 

Dokument 27 So Dcben vom 2.4.Pcbr. 107 v. Chr. 
Nr. u (mit Zuschlag) 84 Dcben vom 28. 12. 106 v. Chr„ 

macht hier also der Zuschlag 4 Dcbcn, d. h. i%. aus? 

1) qdm-Stcuer-Quittuagcn des Pancbkhounis, S. des Totocs : 

Dokument 30 36 Debcn vom 2i. Fcbr. 106 v. Chr. 
Dokument 32 36 Deben vom 26. April IOj v. Chr. 
Nr. 13 = Nr. 14 1oi Debcn vom 19.Fcbr. 103 v. Chr. 
Nr. 1 j = Nr. 16 So Debcn vom 14. Aug. 103 v. Clu. 
Dokument 45 111 Dcbcn vom 19. Juni 101 v . Chr. 
Nr. 17 111 Dcbcn vom 15. Fcbr. 10 1 v.Chr. 

Zeitlich unmittelbar anschließend folgt die qd111-Stcuer-Quittung des Petcharscmtheus (Genealogie 5 3), des 
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den 1), was gut zu PESnIANs Vorschlag qd111 = kta111io11 paßt. Da sich an die sechs Quittungen 
des Panebkhounis im Jahr darauf, also unmittelbar daran, eine Quittung des Peteharsemtheus 
(Genealogie l 3), seines ältesten Sohnes, anschließt, möchten wir vermuten, daß kurz vor 
dem Lebensende des Panebkhounis dessen Viehbestand an seinen ältesten Sohn über
gegangen ist•). - PES'rMANS Annahme einer jährlichen qd111-Steuer von ungefähr 36 Deben 
läßt sich nach den neuen Belegen nicht mehr halten. 

\ 

l· Genealogie 10: Horos III, S. des Paous I, hat im Jahr r 10 v. Chr. zusammen mit einem 
anderen Mann an die Bank des pathyritischen Gaues Wein abgeliefert (Nr. 4)•). 

6. Genealogie J 1 a: Pamenos, S. des Patous, ist in die Genealogie neu einzutragen. Da er in 
Nr. 11 als Namen des Großvaters Phagonis angibt, muß er ein Bruder des Paous II (Ge
nealogie i 1) sein; wir bezeichnen ihn daher mit Genealogie l l a. E r ist mit drei Quittungen 
über Weingartensteuer in den Jahren 109-107 v. Chr. belegt (Nr. ), 7, 11), sonst aber in 
demotischen Texten nicht nachgewiesen•). 

ältesten Sohnes des Pancbkhounis: 
Dokument ~o 71 Dcbcn vom 17 . Febr. 100 v. Chr. 

dann. aber erst mit einigem Abstand, Dokument 66: 
Dokument 66 1433/i Deben vom Jahr 89/88 v. Chr. 

für Pctcharscmthcus und seine Genossen. 
Da im Jahr 104 v. Chr. keine qdm~Stcucr gezahlt worden ist, s ind im Jahr 103 v. Chr. zwei Zahlungen 

fällig. D iese sind nun beide vorhanden. E igenartigerweise lautet der Vermerk in Nr. 13 ausdrücklich auf das 
laufende Jahr; das hat man wohl so auszulegen, daß im allgemeinen die qd11t·Steuer vo~usgczahlt worden ist. 
Dazu paßt auch PBSTMANS Vorschlag, in qt/111 eine Abgabe für Weiderecht zu sehen (PapLugdBat xrv Anm. 130 
zu Dokument 32). 

l) Wie die Suche nach dem von PE.sTMAN (a.a. 0.) aus SPtEGBLBERGs Wörterbuch-Zetteln zitierten demoti
schen Ostrakon Straßburg D 199 ergeben hat, ist dieser Text mit unserem Ho lztMclchc.n Nr. 15 = Nr. 16 
identisch; zu SPJEGCLBERGS Zeiten war also noch die alte Numerierung gilltig. Eine Verbindung zum griechi
schen Terminus probalö11 pboros gibt der Text selbst keineswegs. Das von SP1EGBLBERG als „SduJe, Kleinvieh" 
gedeutete Wort i1111111 ist gleichermaßen in den Texten Dokument 30. 32.1 45 1 501 ebenso wie in Nr. 15 =Nr. 16, 
17 vorhanden; es fehlt in D okument 66 und Nr. 13 -= Nr. 14. 

1) Vgl. auch PBST•w•, PapLugdßat XJV, 67 zu Dokument 3l· u nd ib„ 96 zu Genealogie4j § 3 Ende. 
') Nr. 4 gehört in eine kleine Gruppe von Quittungen, ausgestellt an den „Toren des Gaues von P:athyrisu. 

Immer in der sonst nicht Ublichen Folge Datum- Ort der Ablieferung-Wortlaut sind die jetzt vorhandenen 
fünf Belege stets von den gleichen, sonst nicht bekannten Schreibern, nämlich Harsiesis, S. des Nl·rifr-pl -R< (?), 
Tcos, S. des Peteminis, und Horos, S. des Prg (?), niedergeschrieben: 
Nr. 24 vom 2.9. Mai t 11 v. Chr. über 3 Artaben Gerste 
Nr. 25 vom 8. Juli 1 10 v. Chr. über 1 V.. Artaben Rizinus 
Nr. 4 vom 10. Sept. 110 v. Chr. über 6 Maß Wein 
WD OZ Nr. 18 vom 2.1. Juli 108 v. Chr. über 2 Art:abc.n Rizinus 
WDOZ Nr. l j vom 14. April 9l v. Chr. über 6 Artaben Gerate 
(In WDOZ 1s,3 und 3/4 steht PJ-lr-Mi11 Psemminis eh; W•NGSTEDTS Lesung PJ-lr-J:j ergibt einen in Gebclcn 
völlig fremden Personennamen. Sisoukhos, S. des Pscmminis, ist auch in \'qOQZ 4 j (W ANGSTEDT$ Lesung 
Pseruimoun ist ebenfalls abzulehnen) belegt, außerdem als Zeuge nachzuweisen in DP Str 6 vi, DP Ryl 30 VJ 
und DP Str8 v 11 . Psemminis, S. des Panas, aus WDOZ 15,3 können wir für GebclC:n aus der Zeit um 100 
v. Chr. in demotischen Texten u. \V/. nicht nachweisen; D P Ryl 32, 16 mit Erwähnung eines G ottesdieners 
und Schreibers des g leichen Namens und Vaternamens muß in die erste Hälfte des 11. Jh.s v. Chr. gehören. 
(WD OZ : STCN V. \"1ANGSTCDT, Die de111oli1thm Ostraka der Univtrsiläl ZIJrirh (Bibliolhcca Ek111a11ia 62) 
Uppsala 1961, 1- 68 und VIII Tafeln.) 

' ) An \Y/cingartenstcuer zu 10% sind für Pamcnos (Genealogie p a) folgende Quittungen vorhanden: 

Nr. 5 vom Aug./Sept. 109 v. Chr. 63 D ebcn 
Nr. 7 vom Jahr 109/108 v. Chr. l7 Y. Deben 
Nr. 11 vom l· Febr. 107 v. Chr. 62 Y. Deben. 

i 

• 

Demotische Tone aus Pathyris 1 39 

7. Genealogie J J : Für Peteharsemtheus, S. des Panebkhounis, können wir zehn neue Doku
mente bringen, nämlich Nr. 8-10, 18-23 und Dokument 673. 

Die als Gartensteuer von 10% festgesetzte Summe von So Deben (Nr. 10) zahlt 
Pcteharsemtheus am l · Jan. 107 v. Chr. ein, also kurz bevor sein Vater am 14. Febr. 107 
v. Chr. die gleiche Summe quittiert bekommt; dessen Quittung kennen wir schon lange 
(Dokument 17). 

Neu im Familien-Archiv erscheinen hier die L~ndzumessungen (Nr. 8, 18, 11). Die 
älteste Landzumessung (Nr. 8) vom Jahr 109/ 108 v. Chr. an Gartenland, anscheinend zur 
Feigenkultur (?), betrifft ihn und Tathotis (Genealogie 37), seine Großmutter mütterlicher
seits. Einen Blick auf die Pachtverhältnisse im Jahre 93 v. Chr. erlauben uns die Laod
zumessungen und Getreidcquittu11gen Nr. 18-11 1); danach hat Peteharsemtheus im 
Jahr 93 v. Chr. mehr als jO Artaben Weizen als Ernteabgabe zu liefern. Diese vielen Auf
gaben der Feldbestellung erklären uns vielleicht auch das Darlehn Dokument 61: Am 
8. Juli 94 v. Chr. nimmt Peteharsemtheus Getreide auf, vermutlich als Saatgetreide. 

Eine Parallele zu Dokument 61 und 63 bietet Nr. 21. Es handelt sich in den drei 
Texten um Rizinus-Quittungen der Bank von Pathyris, ausgestellt von ein und demselben 
Schreiber Patseous•): Dokument 61 über '/, Artabe Rizinus, für 94/93 v. Chr„ Dokument 
63 über 2 Artaben Rizinus für 91/91 v. Chr. und Nr. 21 über '/4 Artabe Rizinus für das Jahr 
dazwischen. 

Günstig ergänzen sich Nr. 23 und das von Wangstedt veröffentlichte D okument 67a. 
Wie diese beiden Quittungen des südlichen Speichers ergeben, hat Peteharsemtheus als 
Pacht des südlichen Speichers 24 Talente für das Jahr 2 i (90/89 v. Chr.) vorausbezahlt, 
nämlich am 4. März 90 v. Chr. (Nr. 13). Die Summe von 8 Talenten als btr-Abgabe für 
das Jahr 1j zum Jahr 16 zahlt er erst nachträglich, am 1z. Febr. 88 v. Chr. (Dokument 67a) 

8. Genealogie J J: Phagonis, S. des Panebkhounis, ist in einem Gesellschaftsvertrag über Acker
bestellung genannt (Dokument 61 a). 

Zum Vergleich mit Nr. 4 und den dortigen Lesungen sind Nr. 14 und 1j angefügt, 
im Anschluß an die Landzumessungen des Peteharsemtbeus bringen wir zwei Landzu
messungen an Hochland-Acker in Krokodilopolis (Nr. 26, 27) und eine in Pathyris (Nr. 28), 
in Zusammenhang mit den Quittungen des südlichen Speichers (Nr. 13 und Dokument 67a) 
zwei Q uittungen des Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, vom nördlichen Speicher (Nr. 19, 
30). Nr. 29 gibt für eine gewisse Weizenmenge den Gegenwert in Emmer, dabei entspricht 
eine Artabc Weizen 90 (neunzig) Artaben Emmer. Dieses Umrechnungsverhältnis, das 
u. W. sonst nicht gebräuchlich ist, läßt sich nun aber auch in Nr. 31 nachweisen. In Nr. 29 
wie Nr. 32 gebt es darum, von einem größeren Betrag die Einzelposten zusammenzurech
nen. Ähnlichen Inhalts ist auch Nr. 31; der Gesamtbetrag von l io Silberlingen wird teils 

1) Peteharaemtheua hat für das Pachtjahr 93 v. Chr. dreierlei Beträge als Ernteabg.be abzuliefern: 
Nr. 19 Quittung vom 2j. Juli 93 v. Chr. Uber 103/i Artaben Weizen 
Nr. 20 Quittung vom 29. Juli 93 v. Chr. über t l Y. Artaben Weizen 
Nr. 21 Vermerk auf der Landzumessung für das Jahr 94/93 v. Oir. Uber 'l Y,, (?) Arraben Weizen für ihn und 
seinen Genossen. 

Bisher existierten jm Familien-Archiv des Pctcharscmtheus Oberhaupt nur zwei Ernte-Quittungen, und 
zwar in griechischer Sprache, Dokument 5 für das Jahr 131 v. Chr. und Dokument 10 für 125 v . Chr. 

') Patscous~ der Schreiber von Nr. 18- u, Dokument 62 und 63 muß nicht mi[ dem Torschreiber Pat
seous, S. dca Phibis, von Nr. 3 (s. dort) und DcmGebUrk Hd Nr. 34 identisch sein. 
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in Weizen, teils in Silberlingen gezahlt, und zwar zum Kurs von einer Artabe Weizen = 90 
Silberlinge. 

Was für Schreiber begegnen uns in den neuen Dokumenten des Familien-Archivs des 
Peteharsemtheus? [Den Schreiber von Nr. l, Petosiris, S. des Harsiesis, betrifft die Frage nicht, 
da dieser Text gewiß nicht zum Archiv gehört.) 

Onnophris, S. des Psemminis, der die Speicherquittung für Nr-Abgabe, Dokument 67a, 
ausstellt, unterzeichnet die Quittung für Speicherpacht Nr. 23. 

Poregebthis (ohne Angabe des Vaternamens) hat die Quittungen für Gartensteuer Nr. 5 
und für qdm-Steuer Nr. 13 = 14, 17 und Dokument 50 geschrieben. 

Peteharpres fertigt die Quittung für qd111-Steuer Nr. 15 = 16 aus. 
Von den drei aufeinander bezogenen Texten der Tathotis (Genealogie 3 7) ist Nr. 3 vom 

bekannten Schreiber Patseous, S. des Phibis, aus der Familie des Horos (s. u. Nr. 3), geschrieben, 
Nr. 8 und 9 aber von zwei u. W. sonst nicht nachweisbaren Schreibern mit den griechisch 
lautenden Namen Apollonios und Polykrates. 

Patseous (Genealogie 41), S. des Pates, begegnet als Schreiber nicht nur von Dokument 24, 
sondern auch von der Gartensteuerquittung Nr. 7. 

Patseous, S. des Pakoibis, der „Inspektor", hat nur die Speicherquittung Nr. 23 ausgestellt. 
Patseous (ohne Angabe des Vaternamens) fertigt die Landzumessungen Nr. 18 und 21 aus, 

sowie die Erntequittungen Nr. 19 und 20 über Getreide und Nr. 2z, Dokument 62 und 63 
über Rizinus. 

Die von Patseous niedergeschriebenen Landzumessungen Nr. 18 und 21 unterzeichnet 
Nekhoutes. Er ist identisch mit dem Ortsschreiber Nekhoutes, S. des Peteharsemtheus, und 
hat die Quittungen für Gartensteuer Nr. lO, 11, u , Dokument 27, für qd111-Steuer Dokument 
30, ;2 und den Gesellschaftsvertrag Dokument 6xa aufgezeichnet. 

Zu der von Harsiesis, S. des Nl-11/r-pl-R<, geschriebenen Quittung Nr. 4 s. S. 138, Anm. 3. 
Nicht weiter faßbar ist Peteharsemtheus, Schreiber von Nr. 6, da er den Vaternamen nicht 
nennt. In den neuen Texten treten nicht auf der Schreiber von Dokument 45' einer Quittung 
für qd111-Steuer, namens Pakoibis, und Herrnias, der Schreiber von Dokument 65 und 66. 

Eigenartigerweise stammt keiner der auf Ostrakon und Holztäfelchen notierten Texte des 
Peteharsemtheus-Archivs von der Hand des berühmten Notars der Hathor-Priesterschaft, 
Nakhtminis, S. des Nakhtminis, der die Papyrus-Dokumente 37, 51 und 61 ausgestellt hat. 
Er ist aber sonst als Schreiber von zahlreichen demotischen Texten auf Ostraka nachgewiesen, 
z.B. unten von Nr. 29, 30, 3 1. 

Quellenverzeichnis 

DO Berlin P 8758 Nr. 2 DH Str 11 r Nr. 18 
DO BM 29738 Nr. 25 llV Nr. 19 
DH Bodl 1457 Nr. 17 12 Nr. 21 

1460 Nr. 23 13 Nr. 3 
DH Cairo JdE 5 1 361 Nr. 1 14 Nr. 10 
DH C.~iro s. Anhang 227r = v Nr: 15-16 
DO New York 21. 2. 123 (1906) Nr. 4 228 Nr. 6 

14. 1. 446 Nr. 27 231 Nr. 13 

~ 
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DH Str 23zr Nr. 8 DO Str 1830+b Nr. 32 
232v Nr. 9 208 Nr. 20 
235 Nr. u 217 Nr. 30 
245 Nr. 14 218 Nr. 5 

DO Str 117 Nr. 31 227 Nr. 28 
128 Nr. 29 241 Nr. 28 
135 Nr. 32 247 Nr.11 
139 Nr. 22 250 Nr. 24 
142 Nr. 28 254a+ c+f Nr. 31 
161 Nr. 30 263 b Nr. 31 
163 Nr. 28 u 62 Nr. 26 
179 Nr. 7 

Nr. l DH Cairo JdE 5 13611) 

(Tafel XL VIII und XLIX) Jahr 28 (143/142 v. Chr.) 

Steuerquitrung der Sennesis, T. des Pates, anläßlich eines Grundstückverkaufs; als südlichr. 
Nachbarin wird Tathotis (Genealogie 3 7), T. des Phi bis, genannt. 

Umschrift 

(1) il!J Tl-!rt-lsl la Pa-h11 !111 ••• 

(2) f:lr-sl-lsl sl Pa-tl11:J . ... ... s11111 
(3) ... 111p Üll I /' 111p /Jtj IOO /' 111p it11 I 'II II II i11jt 
(4) ... i11111tj 11 Pr-lftbr ntj i111 nijf ij11111 rsj pi 1111"' 
(5) •b Ta-!)b111tj la Pl-hb 111btj pi sp nl 111rb111 i11111tj ... 
(6) ... ilblj pi 111rb 11 Giß .. . [d111g'J 
(7) [111 l!Jm11 11 pi wrb 111} biJ grf st f,l>] n ip 
(8) s!J Pl-dj-117sjr sl lfr-sl-/st 11 b/t-sp 28 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Sennesis, T. des Pates, innerhalb ... (2) Harsiesis, S. des Patous, ... als 
Gegenwert von (3) ... eine Bodenelle, macht loo Quadratellen, macht eine Bodenelle wiederum, 
im ... (4) westlichen Viertel von Pathyris. Dessen Nachbarn sind im Süden der Bau-(5)grund 
des Tathotis (Genealogie 37), T. des Phibis, im Norden der Rest der Grundstücke, im Westen 
. . „ (6) ... im Osten das Grundstück des G!ß ( = Kallias?). [Das ist die Gesamtheit) (7) der 
Nachbarn des oben genannten Baugrundes. Es ist quittiert. 
(8) Geschrieben hat Petosiris, S. des Harsiesis, im Jahr 28. 

Bemerkungen 

Für das Regierungsjabr 28 stehen zur Wahl l54/1i; v. Chr. und 143/142 v. Chr.; wir 
entscheiden uns für den jüngeren Zeitansatz. 

Mit dem Namen und Vaternamen Harsiesis, S. des Patous, sind zwei Personen nachzu
weisen, vgl. DemGebUrkHd Nr. l v 11 (im Index entsprechend zu korrigieren). Der Schreiber 

1) Zu den demotischen Holztäfelchen in Cairo vgl. unten den Anhang . 
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Petosiris, S. des Harsiesis, ist kaum identisch mit dem in DemGebUrk.Hd Nr. 7, x+9 gut be
legten Mann. Wir vermuten, daß die beiden in Dokument 19 genannten benachbarten Grund
stücke der Tathotis (Genealogie 37) und einer Frau Sennesis nördlich davon mit den hier ge
nannten Ländereien identisch sind (von Pestman als Bb und Ba bezeichnet; in D okument 19 
ist fü r die Nachbarin Sennesis kein Vatername angegeben). 

Nr.2 DO Berlin P. 87J 8 

(Tafel XXXIV und XXXV) Jahr 3 l (Febr. 13 s v. Chr.) 

Abrechnung der Sebtitis; erwähnt wird Sennesis (Genealogie 30), T. des Patous. 

Umschrift 

( 1) pl ip II Sbtjt 
(2a) /;lt-sp 3! (2b) ibd 2 prt (2a) Pl-Jr-pl-R< /;tJ 40 

(3) Pa- ... (?) /;tJ JO 11 ibd 3 prt 
(4) IViiJ ibd 3 prt /;tJ JO 
(s) Pa-tw sl l:f11J1JJ-[)/;wtj /;tJ 10 
(6) Pa- ... (?) bi} 20 ibd 4 prt 
(7) Tl-Jrt-Ist la Pa-tlwj ibd 4 prt l;t} 20 

(8) 11711! ibd 3 prt /;tj 30 
(9) bll-sp 36 (korrigiert aus 37?) Pa-l11J sl Pl-111r-ibt M JO 11 ibd 2 prt 

(10) 11711! /;11-sp 37 ... /;tJ 62 (?) 
(11) bll-sp 37 tpj l!Jt 11711! /;tJ 200 (?) 
(12) /;11-sp 36 Slj-pl-111wt l;t} 20 ibd 4 J!Jt 
( 13) [ ... ] /;lt-sp 36 tpj prt [ ... ] 
(14) [ ... ] ... [ ... ] 

Übersetzung 

(1) Abrechnung der Sebtitis. 
(a) Jahr 3l (2b) für den zweiten Frühlingsmonat: (a) PJ-Jr-pl-R< 40 Silberlinge 
(3) Pa- . .. (?) so Silberlinge für den dritten Frühlingsmonat, 
(4) Gounsis für den dritten Frühlingsmonat so Silberlinge, 
(s) Pates, S. des Khesthotes, so Silberlinge, 
(6) Pa- ... (?) 20 Silberlinge für den vierten Frühlingsmonat, 

\ 

(7) Sennesis (Genealogie 30), T. des Patous, für den vierten Frühlingsmonat 20 Silberlinge, 
(8) Gounsis für den dritten Frühlingsmonat 30 Silberlinge, 
(9) Jahr 36 (korrigiert aus Jahr 37?): Pates, S. des Pelaias, so Silberlinge für den zweiten 

Frühlingsmonat, 
(10) Gounsis Jahr 37 ... 62 (?)Silberlinge 
(11) Jahr 37 erster Überschwemmungsmonat: Gounsis 200 (?) Silberlinge, 
(12) Jahr 36: Siephmous 20 Silberlinge für den vierten Oberschwemmungsmonat, 
(13) [ ... ] Jahr 36 erster Frühlingsmonat[ ... ] 
(14) [ . .. ] ... [ ... ] 
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Bemerkungen 

Nach den genannten Personen gehören die Jahre 35, 36 und 37 in die Regierung des 
Ptolemaios VIII. Euergetes II. und betreffen die Zeit von Februar 13 l bis Okt. 1 33 v. Chr. 

Sebtitis gibt zwar keinen Vaternamen an ; da aber nur eine Sebtitis, T . des Harsiesis und 
der Thaesis (PESTMAN, Aegyptus 43, Nr. 92) aus der Familie des Pelaias, bekannt ist, könnte 
sie sehr wohl mit dieser Person identisch sein. 

Sennesis (Genealogie 30), T. des Patous, ist in demotischen Texten bishe.r nicht nachzu
weisen gewesen. 

Von den übrigen Personen könnte Gounsis mit dem Vater der sieben Hathor-Sänger 
Gounsis, S. des Thotomous, aus DP Adler 7 (103 v . Chr.) identisch sein, vgl. auch DemGebUrk 
Hd Nr. 3.3 zu DP Hd 7ooa+b+ c+ 703e+f; danach lautet der volle Name des Gounsis: 
Portis, S. des Thotomous, zu dem man sagt 11711! „ Wolf''. (Die beiden Heidelberger Papyri 
stammen aus der Zeit vor 160 v. Chr.) 

Pates, S. des Pelaias, könnte mit dem in DemGebUrk Hd Nr. 13,2 genannten Veteranen 
gleichen Namens und Vaternamens identisch sein. 

Ist vielleicht Siephmous mit dem Siephmous, S. des Espmetis, zu identifizieren, der in 
Peteharsemtheus D okument 1 der nördliche Nachbar des damals verkauften Hauses ist? 

Ein Pates, S. des Khesthotes, ist aus anderen demotischen Gebelen-Texten noch nicht 
belegt. 

Um was für eine Abrechnung mag es sich hier handeln? Eine Abrechnung in Zusammen
hang mit einer Pachtabgabe stellt wohl unten Nr. 32 dar. 

Nr. 3 DH Str 131) 

(Tafel XXXVIII und XXXIX) Jahr 7 (22. Januar 110 v. Chr.) 

Quittung der Tathotis (Genealogie 37), T. des Phibis, über eine Zahlung von sieben Talenten 
an die Bank des Hermias. 

Umschrift 

(1) 11Jtj Ta-[)b1vtj ta Pl-hb r pi sf111 ... 11 Hr11!)Js pi br} Nivt(?) 
(2) f111 111 ... Pr-'1 br q1u tJ (?) lll 11 krkr J r krkr 2 r JO 
(3) r krkr J •11 r-sf1-11J r-J II pl inP II /Jlj II 1;11-sp J pi b11r II pl Wll 

(4) r-wtj-s 11 /;lt-sp J pl 11Jtj pl krkr J 11tj l;rj krkr 2 r I r 2 •11 
(s) r 111/; krkr 7 sf1 Pa-11-ist-<lt sl PJ-hb 11 l;ll-sp 7 tpj prt nv J 

Über se tzung 

(1) Bezahlt hat Tathotis (Genealogie 37), T. des Phibis, an die Bank des Hermias, des Vor
stehers von Theben (?), (2) innerhalb der . . . des Pharaoh als Weinstock-Buße fünf Talente, 
macht zwei Talente 150, (3) macht fünf Talente wiederum, die man zu ihren Lasten aufge
schrieben hat als Zahlung des Vermessens des Jahres s, abgesehen von der Summe, (4) die sie 
im Jahr s bezahlt hat. Der Zuschlag auf die oben genannten fünf Talente ist zwei Talente, 

1) Von den demotischen Holztäfelchen (- DH) in Str.1ßburg gilt jetzt die schwarze Nummer, von den 
demotischen Ostl"2ka (DO) in Straßburg gilt jetzt die grilnc Nummer. - OH Str 13: rote Nummer "H. dem. t

0 

- grüne Nummer ,,D 21}'' = schwarze N ummer „ Ho 13u. 
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macht ein (Talent), macht zwei wiederum, (l) so daß sich sieben Talente als volle Summe 
ergeben. 

Geschrieben bat Patseous, S. des Phibis, im Jahr 7 am l · Tag des erstenFrübjabrsmonats. 

Bemerkungen 

Hermias gibt als Titel „Oberster von Theben" an. Ist er mit dem Hermias identisch, der 
in den Jahren 113-98 v. Chr. griechische Urkunden im Namen des Agoranomos ausstellt (vgl. 
PesTMAN, PapLugdBat XIV Anm. 123 und die dort aufgeführten demotischen Belege)? 

Patseous, S. des Phi bis, der bekannte Schreiber aus der Familie des Horos, S. des Nekbou
tes, bat außer den bei PESTMAN genannten Belegen (PapLugdBat XIV Anm. 9) auch DemGeb
UrkHd Nr. 34 (lies in Zeile l tk111 JJ = „Rizinus l 5") und zwei unveröffentlichte Holztäfelchen 
D H Berlin 14306, 14307 geschrieben. 

Die Summe von fünf Talenten erinnert an die Bußzahlungen bei Nicht-Einbalten eines Ver
trags, wie sie z.B. in Dokument 9 erwähnt wird. Der Zuschlag von zwei Talenten auf fünf 
Talente macht 40% aus, liegt also ungewöhnlich hoch. Auf diese Bußzahlung der Tatbotis 
nimmt auch Nr. 9 vom Jahr 109/108 v. Chr. noch einmal Bezug. Vgl. auch Dokument 24a; 
demnach entspricht wohl das griecb. prost (prosti111on, TAUBENSCHLAG, Law•, 6i9 Anm. 4) dem 
demotischen qns „Bußzahlung". THOMPSONs Vorschlag, prost (mit SPIBGBLBBRG) als „Klein
vieh" zu verstehen, ist abzulehnen. 

Nr. 4 

(Tafel XXXVI und XXXVII) 
DO New York 21. 2 . 123 (1906) 
Jahq (10. Sept. 110 v. Chr.) 

Steuerquittung des Horos (Genealogie so), S. des Paous, und eines anderen Mannes für sechs 
(Maß) Wein. 

Umschrift 

(1) /111-sp 7 ibd 4 ft11111 nv 26 1111: rlw (11) pi t! n Pr-Jjt/lr 
(2) i11j Jjr sl Pa-br Pl-fr-lt111 (?) sl f:Ir-sl-/Jt 11 
(3) pl l;tr (?) (11) /111-sp 7 irp 6 r J r 6 <11 sf1 Jjr-sl-lsl 
(4) sl Nl-11jr-pl-R< (?) 
(5) sf1 [)d-br sl [Pl-iij-Mi11] r [irp] 6 
(6) (Spuren?) 

Ü b ersetzung 

(1) Jahr 7 vierter Sommermonat Tag 26. An den Toren des Gaus von Pathyris. (2) Gebracht 
haben Horos (Genealogie io), S. des Paous, und Pl-fr-It111 (?), S. des Harsiesis, für (3) die 
btr(?)-Abgabe des Jahres 7 sechs (Maß) Wein, macht drei, macht sechs wiederum. 

Gesch rieben hat Harsiesis, (4) S. des Ni-11/r-pl-R<. 
(5) Gesch rieben hat Teos, S. des [Pcteminis], macht sechs [(Maß) Wein]. 

Bemerkungen 

Zu den anderen bisher bekannten Quittungen dieser Folge vom Gau von Pathyris vgl. 
oben Genealogie io (und Anm.). 

Demotische Texte aus Pathyris 

Nr. i DO Str218') 
(Tafel XXXVIII und XXXIX) Jahr 8 (Aug./Sept. 109 v. Chr.) 

Steuerquittung des Pamenos (Genealogie l t a), S. des Patous, für 63 Deben als to% Weingarten
steuer. 

Umschrift 

(1) il!i Pa-11ml; sl Pa-tlwj f1r pi 1/10 

(2) [ ... ] k111 n l;lt-sp I db11 6J r 
(3) [JI'/,] r 63 <11 sl !p 11 ip 
(4) [s]ll Pl-wr-ilbtj 
(5) [11] l;U-sp I ibd 4 ft11111 [s111 . . . ] 

Übe rsetzung 

(1) Gebracht hat Pamenos (Genealogie i 1 a), S. des Patous, für 10% (2) ( ... ?] Weingarten für 
das Jahr 8 63 .Deben, macht (3) (31 '/, Deben], macht 6J wiederum; es ist quittiert. 
(4) Geschrieben hat Porcgebtbis (l) im Jahr 8 im vierten Sommermonat am [ .... Tag]. 

Beme rkungen 

Zu Pamenos vgl. oben Genealogie lt a (und Anm.). 

Nr. 6 DH Strzz82) 

(Tafel XXXVIII und XXXIX) Jahr 8 (110/109 v. Chr.) 

Notiz „ein Pfand" für Panebkhounis (Genealogie 4l), S. des Totoes. 

Umschrift 

(1) Pa-tl-bf111t sl Twtw inijt 1 ./ 

(2) sf1 Pl-dj-ljr-s11d-ll1ij 11 /111-sp I 

Übersetz ung 

(1) Panebkbounis (Genealogie 4l), S. des Toroes : Ein Pfand. 
(2) Geschrieben hat Petebarsemtheus im Jahr 8. 

Nr. 7 DO Str 179•) 
(Tafel XL und XLI) Jahr 9 (109/108 v. Chr.) 

Quittung des Pamenos (Genealogie 5 1 a), S. des Patous, für 5 7 '/• Deben als 10% Weingarten
steuer, ausgestellt von Patseous (Genealogie 41 ), S. des Pares. 

1
) DO Str 218: grilnc Nummer D 2. t 8" = schw:ar%c Nummer „624". 

: DH Str 2.2.8: rote Nummer „H. dem. 4° = grilnc Nummer „D 209u _.schwarze Nummer „l-Jo 22311, 

) DO Str 179: grüne Nummer „D 179° = schwane Nummer „J90°, 
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U111schrift 

(1) i11j Pa-11111b sl Pa-tlivj 
(i) !Jn pi 1/ 10 le111 bd J7 
(3) qd 2-t 1fz r 23 (sie!) qd J r M J7 qd 21/, ['n] 
(4) s!J Pa-11-ist-'/t sl Pa-liv n bll-sp 9 · I 

Übersetzu ng 

' 

(t) Gebracht hat Pamenos (Genealogie p a), S. des Patous, (i.) inner~1alb der 10% Weingarten 
l7 (3) •/ Silberlinge, macht i3 (sie !) '/„ macht 57 1

/ 4 Silberlinge wiederum. 
(4) G~schrieben hat Patseous (Genealogie 41), S. des Pates, im Jahr 9· 

Be merkungen 

Zu Pamenos S. des Patous, vgl. oben Genealogie l 1 a. 
In der Hälften-A~gabe steckt ein Fehler. Hat nun Pamenos 47 Silberlinge bezahlt oder hat 
Patseous von n '/

4 
die halbe Summe falsch ausgerechnet? 

Nr. 8 DH Str i 32 rcc10 1
) 

(Tafel XLII und XLIII) Jahr 9 (109/108 v. Ch r.) 

Landzumessung an Peteharsemtheus (Genealogie ) )), S. des Panebkhounis, aus dem Tempelland 

der Hathor. 

Umschrift 
( 1) r-r!J-iv (r) Pl-tfj-f:lr-s11d-tl1vj sl Pa-11b-b!J11t n Pr-f:itbr (n) p! bfp-11/r 
(i) Htbr t! 11/rt <1/ .. . .. w< le111 11 b1vt-11tr n Pr-f:itbr 
(3) jp1 p! /e11111tj s!J r-J in11 Ta-!}bivtj ta Pl-hb !Jn st! '/, 111b illl 11/, r sl!'/~ fll~-it~ '/, 11: 

1
'11 

(4) 11 db pi b11r pi 1/ 1 1 / 11 ntj bl< r-b11r r stl 1/,1 '/"um !J11111b 11111 1/, (r) mb-1111 /, 11 r s/, /1 mb 
itn 1/, 1

/ 1 <11 

(sa) im1 pi islv n blJ n bll-sp 9 111b-il11 1/, 
(6) r s/J 1/1 mb-itn 11/1 
(l b) s/J lp1vhys (11) bll-sp 9 

Übersetzung 
(1) Zuerkannt hat man dem Petcharsemtheus (Genealogie l 3~· S. des ~ancbkhounis, in Pathyris, 
im Stiftungsgut (i) der Hathor, der großen Göttin•), ... einen We1ng~rten vom T~mpel von 
Pathyris (3) innerhalb des Weingartens, den man ihm und der Tathous (Genealogie 37), der 
T. des Phibis, zugeschrieben hat, innerhalb der '/, A rure 11

/, Bodenelle~, macht ' /4 Arure: 11. 
Bodenellen wiederum, (4) für Feigen, abgesehen von den i/ ,6 (Aruren), die herausgelassen sind, 
macht l/

1
, Aruren. Summe innerhalb der 11/, Bodenellen l/4 Bodenellen, macht '/• Arure 11. 

Bodenellen wiederum, (l a) samt der Zahlung des Vermessens für Jahr 9 '/,Bodenelle, (6) macht 

'/• Aurure l '/4 Bodenellen. 
(l b) Geschrieben hat Apollonios im Jahr 9· 

--,)- D-H- Str z.r1: ohne Note oder grUnc Nummer, schwarze Nummer "Ho 231". . 
11 

') In WDOZ 3s, 1 ist doch wohl auch 11111J'bm l:ft{Jr 1/ 11/rl t/1 ,,Priester der l=fathor, der großen Götun 

zu lesen. 

Demotische Texte aus Pathyris 147 

Beme rkungen 
Die Zumessung an Peteharsemtheus (Genealogie i 3), S. des Panebkhounis, und an seine 

Großmutter mütterlicherseits betrifft Gartenland, das für die Kultur von Feigen bestimmt (?) 
ist; es gehört zum Stifrungsgut der Hathor. Die Zuweisung umf.ißt zunächst 1/ 4 Arure l/4 Boden
ellen, hinzukommt dann aber noch '/, Bodenelle, so daß endgültig das Gartenland der Zu
messung '/4 Arure und l' / 4 Bodenellen ausmacht. Es scheint uns, als habe der Schreiber in 
Zeile 3 und 4 die Fläche von '/4 Arure l/4 Bodenellen zweimal, statt nur einmal, niedergeschrie
ben. Daß er in Zeile l a/6 einen zunächst ausgelassenen Textteil nachträgt - sehr geschickt, 
ohne das Schriftbild des Ganzen zu stören-, steht fest. Ganz unklar ist uns der Zusammenhang 
mit den l/1, Aruren in Zeile 4, die auch in Nr. 9 und ähnlich DH Cairo JdE l 1 369 (vgl. Anhang) 
wiederholt werden. -

Es überrascht uns, in dem Schreiber nicht einen der bekannten Notare der Priesterschaft 
von Pathyris zu finden. Mit dem Apollonios aus der Landvermessung Nr. i7 unten kann der 
Schreiber von Nr. 8 nicht identisch sein, da die Unterschrift sich zu stark unterscheidet. Es 
besteht kein Anlaß, den Apollonios von Nr. 8 mit einem cler drei Männer gleichen Namens aus 
den griechischen Adler-Papyri 3, l oder 1 3 zu verbinden. 

Nr. 9 
(Tafel XLII und XLIII) 

DR Scr i32 verso1) 

Jahr 9 (109/108 v. Chr.) 

Liste der Gartenland-Aruren des Peteharsemtheus (Genealogie l 3) und der Tathotis (Genealogie 
37), seiner Großmutter. 

Umschrift 

(1) sg P1v/1JJ!erts 1vn pi le111 11!i iivtj-f im1 Ta-[)bivtj 
(i) ta PJ-bb r-ip-1v plj-iv q11s 11 {111-sp J /J11 st! 1/, 111{1-i/11 1 1/, 
(3) st! 1/1 mp-il11 1/, 1/1 'II(?) n db 11 bll-sp 8 pi 1/1 1/1111tj bJ< r-b11r (r) stl '/11 1/" r (?) 1/1 1

/ 1 
(4) 1J111p! 111{>-itn 1/, 1/1 (?) rsll 1/1 111b-itn 1/, 1/1 cn11bll-sp 9 ir111tlj-1JJ . .. 11p!itivnblj 
(l) 11 bU-sp 9 !ln p1111{>-itn r 111{>-i/11 1/, r s/J 1/1 111{>-itn 11/1 n bft-sp 9 

Übersetzung 

(1) Geschrieben hat Polykrates eine Liste des Weingartens, der zwischen ihm und der Tathotis 
(Genealogie 37), (i) T. des Phibis, ist, deren Buße man im Jahr ! berechnet hat, innerhalb von 
1
/, Aurure, 1 1

/, Bodenellen (3) '/4 Aurure '/• Bodenellen wiederum für Feigen im Jahr 8, l/,6 

Aruren, rlie herausgelassen sind, l/1, Aruren, macht '/4 Arure, (4) Summe l/• Bodenellen, macht 
'/4 Arure, l/• Bodenellen wiederum, fü r Jahr 9, samt ihrer . . . der Zahlung des Vermessens 
(l) fü r Jahr 9, innerhalb der einen Bodenelle die halbe Bodenelle, macht'/• Arure und l/4 Boden
ellen fü r Jahr 9. 

Bemerkungen 

Der Text Nr. 9 auf der Rückseite von Nr. 8 enthält ein Verzeichnis des Gartenlandes vom 
Jahr 8 und Jahr 9, das in der Hand des Peteharsemtheus und der Tathotis sich befindet. In den 
beiden Jahren macht das Gartenland '/, Arure und l/4 Bodenellen aus ; im Jahr 9 kommt noch 
'/,Bodenelle hinzu, so daß im Jahr 9 endgiiltig '/4 Arure und l/4 Bodenellen zur Verfügung stehen. 

1
) Dll Str i31: olUlc rote oder grüne Nummer, schwarze Nummer ul-IO 131". 

, .. 
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Der Text ist von einem uns sonst nicht bekannten Schreiber Polykrates niedergeschrieben 
und wiederholt nicht nur die Landzumessung von Nr. 8, sondern bezieht sich auch auf die 
Buße vom Jahr 5, die die Tathotis dann im Jahr 7 (Nr. 3) beglichen hat. Aus der Formulierung 
„deren Buße" (Plural) (tij-1v) entnehmen wir, daß also auch schon im Jahr 5 (II 3/112 v. Chr.) 
der Enkel Peteharsemtheus in die Angelegenheit verwickelt gewesen ist. Eine andere Buß
zahlung (Dokument 24a vom 24. Juni 108 v. Chr.) betrifft ebenfalls diese beiden Personen. -
Unklar ist wie in Nr. 8 die Angabe über l/,6 Arure und l/p Arure, die von dort übernommen 
scheint, vielleicht aber auch eine uns nicht geläufige Flächen-Teil-Beschreibung darstellt. 
Schwierigkeiten bereitet außerdem die mehrfache Verwendung von um· In Nr. 3 Zeile 3/4 dürfte 
pi b11r n pi w11 r-1utj-s n l;lt-sp J „abgesehen von der ,Summe', die sie im Jahr 5 gezahlt hat" 
verständlich sein, obwohl auch hier 1u11 durch die Plene-Schreibung des 11 und das umständliche 
Determinativ (was für eines?) eine sehr eigenwillige Form aufweist. In Nr. 9zeigt 1v11 in Zeile 1 
die gebräuchliche Form für „Liste", hingegen ist sowohl in Nr. 9, 4 als in Nr. 8, 4 1v11 dem 
Determinativ nach nicht zu bestimmen, muß aber in die Summierung der Flächen gehören. 

Nr. 10 D H Str 141) 

(Tafel XLIV und XL V) Jahr 10 (5. Jan. 107 v. Chr.) 

Quittung des Peteharsemtheus (Genealogie 5 3), S. des Panebkhounis, für 80 Deben als 10% 
Weingartensteuer. 

Umschrift 

(1) i'!i Pl-dj-f:ir-s1J1l-tl11j sl Pa-tl-bl111t !Jn pi ' /„ 
(2) pij-f km 11 (!Jt-sp 10 db11 So r db11 40 r db11 So <11 

(3) s/J Nl-11/Jt-f sl PJ-dj-l;ir-s111l-tl11j 11 /;lt-sp 1 0 ibd 4 J!;t nu IJ 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Peteharsemtheus (Genealogie 5 3), S. des Panebkhounis, als 10% (2) seines 
Weingartens für das Jahr 10 80 Deben, macht 40 Deben, macht 80 Deben wiederum. 

(3) Geschrieben hat Nekhoutes, S. des Peteharsemtheus, im Jahr 10, im vierten Über
schwemmungsmonat, am 19. Tag. 

Nr. 11 DO Str 2472) 
(Tafel XL und XLI) Jahr 10 (5. Februar 107 v. Chr.) 

Quittung des Pamenos (Genealogie p a), S. des Patous, Enkel des Phagonis, für 62 '/, Deben 
als 10% Weingartensteuer samt Zuschlag. 

Umschrift 
(1) ily Pa-111111; sl Pa-tlwj sl Pa-um !J11 pi '/„ 
(2) n pij-f k11J db11 62 qd J r dbn JI qd 2'/, 
(3a) r db11 62 qd J <11 

(4) iw pij-w wtj !J11-w 
(;..3 b...;):.,_...;s/j:__N_J-11/jt-f II l;lt-sp IO tpj prt S//J 20 

1) DH Str 14: rote Nummer „H. dem. f' =grüne Nummer „D 191" = schwarze Nummer ,,Ho 14
11

• 

') DO Str 247: grüne Nummer „D 247" == schwar.lc Nummer „, 9911
• 

Demotische Texte aus Pathyris 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Pamenos (Genealogie 51 a), S. des Patous, des Sohnes des Phagonis, als 10% 
(2) seines Weingartens 62 Deben 5 Kite, macht 31 Deben 2 '/, Kite, (3 a) macht 62 Deben 
5 Kite wiederum (4), indem ihr Zuschlag darin ist. 

(3 b) Geschrieben hat Nekhoutes im Jahr 10, im ersten Frühjahrsmonat, am 20. Tag. 

Bemerkungen 

Pamenos ist hier als Sohn des Patous wie als Enkel des Phagonis bezeichnet; so können wir 
ihn mit aller Wahrscheinlichkeit als Bruder oder Halbbruder des Paous II (Genealogie 5 1) in 
der Genealogie als p a ansetzen. 

Nr. 12 DH Str 235 1
) 

(Tafel XLVI und XLVII) Jahr 12 = Jahr 9 (28. 12. 106 v. Chr.) 

Quittung des Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, fü r 84 Deben samt Zuschlag als 
10% Weingartensteuer. 

Umschrift 

(1) i!y Pa-tl-b/Jnt sl Tivh11 
(2) '111 pl '/„ pij-f k11J 
(3) db11 S4 r db11 42 r db11 S4 
(4) <n ilv pij-iv wtj /J11-w 
(5) sg Nl-11/Jt-f 11 l;lt-sp 12 11tj irj l;lt-sp 9 
(6) ibd 1 l/Jt SJ/J 1 l 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, (2) als 10% seines Weingartens 
(3) 84 Deben, macht 42 Deben, macht 84 Deben (4) wiederum, indem ihr Zuschlag darin ist. 

(5) Geschrieben hat Nekhoutes, im Jahr 12, das ist Jahr 9, im vierten Überschwemmungs
monat am l 1. Tag. 

Nr. 13 =Nr. 14 
(Tafel XL VI und XL VII) 

Nr. 13 = DH Strz312) 
Nr. 14 = D H Str 245 
Jahr 14 = Jahr 11 (19. Febr. 103 v. Chr.) 

Quittung des Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, für 105 Deben als qd111-Steuer. 

1) DH Str 235, ohne rote oder grüne Nummer, schwarze Nummer 11Ho 235"; Vermerk: „Kauf von 
Maurice Nahman, Cairo 15. Nov. 1909". 

1) DH Str 231 : ohne rote oder grüne Nummer, schwarze Nummer „Ho 23 xu; Vermerk im Schächtelchen 
„Kauf \'Vreszinski Luxor 1910, demotische Holztäfelchen Ho 231-234 Schenkung Spiegelberg". 

DH Str 245: ohne rote oder grüne Nummer, schwarze Nummer „Ho 245". Vermerk im Schächtckhcn: 
„Ho 245 Geschenk SPJEGELBERG, AshmunC:n 2. 12. 1902". 

Vermerk auf dem Original mit Bleistift : 11 Paris Juli 1901 (? oder 1900), dazu ein kleines aufgeklebtes 
Schildchen mit blauem Rand und dct Aufschrift : „No. 24oou sowie in atabischcn Buchstaben "2000" (?). 
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Umschrift Nr. 13 

(1) il!i Pa-11-b!Jnl sl Twlw !Jn pl qd111 
(2) 11 l;lt-sp I4 nlj itj l;lt-sp II dbn IOJ r dbn ;2 qd J r 

(3) db11 10 f <n sl !p (11) ip s!J Pl-wr-ilblj 
(4) l;lt-sp 14 nlj irj 1;11-sp 11 ibd 2 prt su1 J 

Umschrift Nr. 14 

( 1) inj Pa-ll-b!J11t sl Twlw 
(2) !111 pi qd111 db11 IOJ r dbn ff 
(3) r dbn IO f <n st !p(n) ip s!J Pl-wr-ilblj 
(4) 11 blt-sp 1 4 111} itj /;11-sp II ibd 2 prt SUJ J 

Übersetzung Nr. 13 

(1) Gebracht hat Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, als qdm-Steuer (2) für das 
Jahr 14, welches ist Jahr 11, 105 Deben, das macht 5 2 Deben 5 Kite, (3) macht 105 Deben wieder
um. Sie sind quittiert. 

Geschrieben hat Poregebthis (4) im Jahr 14, welches macht Jahr 11, im zweiten Früh
jahrsmonat am 5. Tag. 

Übersetzu ng Nr. 14 

(1) Gebracht hat Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, (2) als qd111-Steuer 105 Deben, 
macht 5 5 Deben, (3) macht 105 Deben wiederum. Sie sind quittiert. 

Geschrieben hat Poregebthis (4) im Jahr 14, welches ist Jahr 11, im zweiten Frühjahrs
monat am 5. Tag. 

Bemerkungen 

Auf den ersten Blick scheinen beide Texte die gleiche Quittun~ über qd111-Steuer zu ent
halten, als hätte man diese qd111-Quittung doppelt ausgefertigt. Wir möchten jedoch nicht im 
zweiten Text eine Dublette des ersten Textes sehen, sondern vielmehr in Nr. 13 die verbesserte 
gültige Quittung. In Nr. 14 fehlt nämlich das Bestimmungsjahr - wichtig, weil aus dem Jahr 
103 v. Chr. zweierlei qd111-Abgaben eingezahlt worden sind - , und in der 1-Iälftenabgabe der 
Summe liegt ein Rechenfehler; 105 ergibt nicht balbiert 55 , sondern, wie Nr. 13 richtig auf
weist, 52%. 

Dafür daß man Nr. 14 für ungültig erklärt hat, haben wir keinen Anhaltspunkt. Zur 
qd111-Steuer als Abgabe für Weiderecht vgl. oben Genealogie Nr. 45 und Anm. 

Nr. 15 = Nr. 16 

(Tafel XLIV und XLV) 
Nr. 15 = DH Str 227 verso 

Nr. 16 = DH Str 227 recto') 
Jahr 14 (14. (?)Aug. 103 v. Chr.) 

Quittung des Panebk11ounis (Genealogie 45), S. des Totoes, für 80 Deben als qd111-Steuer. 

1) DO Str n7: rote Nummer „H. dem. 611 
i:= grilnc Nummer „0 199" .,,. schwarze Nummer „Ho 2.1]'•. 

„ 

„ 

Umschrift Nr. 15 

( 1) in} Pa-lf-b!Jnt sl Tt11tw 
(2) r(?) pi qd111 11 nlj-j isww 
(3) /;tJ So r 40 r /;tj So '11 sl 
(4) !p (n) ip s!J Pl-tfj-Jjr-pl-R< 
(5) 11 l;ll-sp I 4 ibd 4 !111w (sw 1?) 

Umschrift Nr. 16 

( 1) i1y P a-ll-b!J11t 
(2) sl Twt111 11 pi qd111 
(3 a) 11 11/j-j is111w 
(6) /;tJ So r 40 r So <11 

(3b) st!p 
(4) 11 ip s!J Pl-dj-l:fr-pl-R< 
(5) II l;lt-sp 14 ibd 4 !r11w SI// 1(?) 

Übersetzung Nr. 15 

J)cmotisc.hc 'J'cxtc aus Pathyris ljl 

(1) Gebracht hat Panebkhounis (Genealogie 4J), S. des Totoes, (2) als qd111-Steuer für seine 
Schafe (3) 80 ~eben, macht 40 Deben, macht 80 Deben wiederum. Sie sind (4) quittiert. 

Geschrieben hat Peteharpres (5) im Jahr 14 im vierten Sommermonat (am ersten Tag?). 

Übersetzung Nr. 16 

(1~ Gebracht hat Panebkhounis (Genealogie 45), (2) S. des Totoes, als qd111-Steuer (3 a) für 
seme Schafe(~) 80 D eben, macht 40 Debcn, macht 80 Deben wiederum. (3 b) Sie sind quittiert. 

Geschrieben hat Peteharpres (5) im Jahr 14, im vierten Sommermonat am ersten(?) Tag. 

Bemerkungen 

. Zur qd111-Steuer als Abgabe für Weiderecht vgl. oben Genealogie 45 und Anm. Nr.15-16 
ist das von PBSTMAN zitierte „Ostrakon Strasbourg D 199". 

Von den beiden sich scheinbar gleichenden Texten möchten wir Nr. 16 als die erste Nieder
s~hri'.t an~ehe~; sie war ungenügend, da der Schreiber ein wichtiges Element der Quittung, 
nam~1ch die ~oh: der ~teuersumme, ausgelassen hat und erst in Zeile 6 nachträgt. Infolgedessen 
versieht er die Ruckse1te desselben Täfelchens mit dem gleichen Text, jetzt aber in der erforder
lichen Reihenfolge. 

Nr. 17 DH Bodl 14571) 
(Tafel XLVIII und XLIX) Jahr 16 = Jahr 13 (15.Febr. 101 v. Chr.) 

Quittung des Panebkhounis (Genealogie 45), S. des Totoes, für 111 Deben als qd11r-Steuer. 

1
) DH ßod.I 14,:7, ~s Original lu..bc11 wi_r noch nicht gesehen, also auch das vcrso nicht mit eigenen 

Augen prüfen können, die Photographie schCJnt sehr gut zu sein. 



lj2 

Umschrift recto 

(1) in) Pa-11-bgnl sl Ttvtw /jr pl 
(2) qd111 db11 I 11 r dbn JJ qd J 
(3) r db11 III 'II sl lp II ip s/j 

Ursula Kaplony-Hcckcl 

(4) Pl-1vr-ilbtj 11 bll-sp I6 11tj irj bll-sp 1} 
(s) ibd 2 prt Siii I (?) 

ver so 
Spuren 

Überse tzung 
(1) Gebracht hat Pancbkhounis (Genealogie 4l), S. des Totoes, als (2) qd111-Steuer 111 Deben, 
macht l l Deben l Kite, (3) macht 111 Deben wiederum. Sie sind quittiert. 

Geschrieben hat (4) Poregebthis im Jahr 16, das macht Jahr 13, im zweiten Frühjahrs
monat am ersten (?) Tag. 

Nr. 18 
(Tafel L und LI) 

D H Str 11 recto') 
Jahr 21 (94/93 v. Chr.) 

Zumessung von 2 1/
4 

Aruren Hochland-Acker in Pathyris an Peteharsemtheus (Genealogie l 3), 

S. des Panebkhounis. 

Umschrift 

(1) r-r!J-1v r Pl-tfj-ljr-s111l-llwj sJ Pa-tl-bg11/ (11;-)qlj n Pr-f:itbr 
(2) 1]11 sll 21 sll 2 1]11 stl J6'/1 stl '/1 r stl 21

/ 1 r stl I'/1 
(3) r sll 21 / 1 <11 slj Pa-11-ist-<Jt n blt-sp 21 
(4) slj Nl-11/Jtf r sll 21

/ 1 r sll 11 /1r111 2 1
/ 1 'n11 bll-sp 21 

(s) IIJJ ro'/, 
(6) 1111!(?) '/1 r 101

/, '/1 

Üb ersetzung 
(1) Zuerkannt hat man dem Peteharsemtheus (Genealogie l 3), S. des Panebkhounis, an Hoch
land(-Acker) in Pathyris (2) innerhalb von 2s Aruren 2 Aruren, innerhalb von 36 1

/ 4 Aruren 
1/

4 
Arure, macht 21/

4 
Aruren, macht 1 ' /1 Arure, (3) macht 2 ' /4 Aruren wiederum. 

Geschrieben hat Patseous im Jahr 21. 
(4) Geschrieben hat Nekhoutes, macht 2 1/ 4 Aruren, macht 11/1 Arure, macht 21

/ 4 Aruren 

wiederum, im Jahr 1 1. 

(l) Weizen 10'/, (Artaben), (6) 1111!(?) 1
/ 4 , macht 101/4 (Artaben Weizen). 

Bemerkungen 
Die am Ende vermerkte Summe von 10'/4 Artaben Weizen erscheint in Nr. 19, das heißt 

in der auf dem verso der Landzumessung notierten Quittung, als Ernteabgabe. Der Terminus 
11111(?), der etwa 2,s% innerhalb der Ernteabgabe ausmacht, ist u. W. noch nicht gedeutet; 

l) DH Su Il: rote Nummer •• H. dem. 1" :::z grUnc Nummer „D 214
11

.,. schwarze Nummer „D Ho tt". 

Demotische Texte aus Pat.hyris 

das Determinativ ist das der Pflanzen. Vgl. WADO Nr. 6j: In dieser thebanischen Land
zumessung hat man den Vermerk über die Ernte-Abgabe wohl als „671/„(?) (Artaben) 
Weizen, 111111 1/s, macht 68'/i(?) (Artaben) Weizen" zu lesen; die Bruchteile scheinen nicht in 
der üblichen Form geschrieben. 

Nr. 19 DH Str 11 verso') 
(Tafel L und LI) Jahr 21 (2j. Juli 93 v. Chr.) 

Quittung des Peteharsemtheus (Genealogie H). S. des Panebkhounis, !ür 1ol/4 (Artaben) 
Wei~en als Ernteabgabe des Jahres 1 t. 

Umschrift 

(1) itif Pl-tfj-!jr-s111l-l111j sl Pa·ll-b/j11t r pi rl 11 
(1) Pr-f:ltbr /jr pl J1111v 11 bll-Jp 21 SIV I O'/, 1

/ 1 
(3) f J'/1 '/1 /' 10 1 /z '/1'II1f lp II ip 
(4) 11] Pa-tl-iJl-<Jt 11 bll-sp 21 ibd J J1111v SIJJ 14 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Peteharsemtheus (Genealogie n), S. des Panebkhounis, zum Tor von (2) 
Pathyris für die Ernte des Jahres 21 1ol/4 (Artaben) Weizen, (3) macht J '/8, macht lol/4 wiederum. 
Sie sind quittiert. 

(4) Geschrieben hat Patseous im Jahr 11 im dritten Erntemonat am 14. Tag. 

Nr. 10 
(Tafel LII und LIII) 

DO Str 108 (Kalkstein)") 
Jahr 11 (19. Juli 93 v. Chr.) 

Quittung des Peteharsemtheus (Genealogie n), S. des Panebkhounis, fü r ll 1/, (Artaben) 
Weizen als Ernteabgabe des Jahres 21. 

Umschrift 

( 1) in) Pl-tfj-ljr-111J/-ll1vj 11 
(2) Pa-tl-bg11/ r pi rl 11 
(3) Pr-f:/tbr gr pl J1111v 
(4) 11 bJt-1p 2I nv 111

/, r nv 7 1
/, '/1 

(l) r SJJJ 11 1
/ , 'n 11 lp II ip 

(6) 11] Pa-11-ist-<J/ 11 bJt-1p 2I 
(7) ibd} J111JJJ 1711 18 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Peteharsemtheus (Genealogie n), (2) S. des Panebkhounis, zum Tor von (3) 
Pathyris für die Ernte (4) des Jahres 21 q '/, (Artaben) Weizen, macht 7 1

/ , ' / 4, (l) macht 
lj •/, (Artaben) Weizen wiederum. Sie sind quittiert. 
(6) Geschrieben hat Patscous im Jahr 21 (7) im zweiten Sommermonat am 18. Tag. 

1) DH Str 11: rote Nummer „H. dem. 1" - grüne Nummer „D 2 14" = schwarze Nummer „D Ho I tu. 

') DO Kalkstein Str 208: grüne Nummer „D 2.08u - schwarze Nummer „sn''. 
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Nr. 21 DH Str n 1) 

(Tafel LII und LIII) Jahr 21 (94/93 v. Chr.) 

Zumessung von j Aruren Hochland(-Acker) in Pathyris an Peteharsemtheus (Genealogie l3), 
S. des Panebkhounis, und an Horos, S. des Pates. 

Umschrift 

(1) r-rf1-111 r Pl-tfj-l:fr-s111l-tl11j sl Pa-tJ-bf111t l:fr sJ Pa-/111 (Jl;-)qJj 
(2) n Pr-f:ltbr !Jn stJ So stJ J r sll 2 1/, r sll J •n 
(3) s/J Pa-11-is/-<Jt n blt-sp 21 

(4a) s!J N1-1Jf1tf r (lb-)qJj s/J f r s/1 2'/, r s/J f 'IJ 

(l a) 1J (;lt-,p 21 

(4b) .111 21 1
/, '/,,(?) 

(s b) 1111!(?) 1
/, 

1
/,, (?) 

(6) r (sw) 21'/. (?) 

Über setzung 

(t) Zuerkannt hat man dem Peteharsemtheus (Genealogie )3), S. des Panebkhounis, und dem 
Horos, S. des Pates, an Hochland(-Acker) (2) in Pathyris innerhalb 80 Aruren l Aruren, macht 
2 '/, Aruren, macht l Aruren wiederum. 
(3) Geschrieben hat Patseous im Jahr 2 t. 
(4a) Geschrieben hat Nekhoutes: Hochland(-Acker) l Aruren, macht 2 '/, Aruren, macht 
j Aruren wiederum (l a) im Jahr 2 t. 
(4b) 2s '/3 '/Go (Artaben) Weizen, (l b) 1111!(?) •/3 '/„ (?) (Artaben Weizen), (6) macht 2s '/6 (?) 
(Artaben Weizen). 

Bemerkungen 

Wie aus dem Nebeneinander von Nr. l 8 und l 9 hervorgegangen ist, bezeichnet die auf 
einer Landzumessungsurkunde ohne jeglichen Zusatz vermerkte Getreidemenge die im Herbst 
fällige Pachtabgabe, in Nr. 21 demnach fü r die l zuerkanntenAruren Hochland-Acker 2s •/6 (?) 
(Artaben) Weizen. Zu l111lvgl. oben Nr. 18. 

Nr . 22 DO Str 139') 
(Tafel LII und LIII) Jahr 22 (93/92 v. Chr.) 

Steuerquittung des Peteharsemtheus (Genealogie s 3), S. des Panebkhounis, [und . . . ] für ein 
Viertel Rizinus. 

Umschrift 

(1) il!i Pl-tfj-l:fr-s111J-t11i:i sl Pa-ll-b/J11t [im1 . .. ] 
(2) r pl rJ (n) Pr-l:ftbr !Jr [ ... ] 
(3) pr-iJbtj n pl tl 11 Pr-l:ftbr [ ... ] 

1
) DH Str 12: rote Nummer „H. dem. s" = grüne Nummer 110 19811 == schwarze Nummer „Ho 12u. 

') DO Str 139: grüne Nummer uD 139u = schwarze Nummer „s8411
• 

„ 

• 

• 

Demotische Texte aus Pathyris 

(4) tk111 1
/ 4 r 'lt r 1

/ 4 'IJ st lp 11 [ip] 
(l) s!J Pa-11-ist-•lt 1J bll-sp 22 

Übersetzung 

1l s 

(1) Gebracht haben Peteharsemtheus (Genealogie )3), S. des Panebkhounis, [und .. . ] (2) zum 
Tor von Pathyris für [ ... ] (3) Osten vom Gau von Pathyris [ ... ] (4) ein Viertel Rizinus, macht 
ein Achtel, macht ein Viertel wiederum. Es ist quittiert. 
(l) Geschrieben hat Patseous im Jahr 22. 

Bemerkungen 

Da in Zeile 2 die Formel /Jr unvollständig ist, haben wir auch in Zeile l zu ergänzen, 
d. h. in Zeile l muß neben Peteharsemtheus noch eine andere Person genannt gewesen sein. 
Über den Osten des Gaues von Pathyris sind wir nicht genau unterrichtet; handelt es sich um 
das Gebiet am weitesten östlich, aber noch auf der westlichen Seite, also unmittelbar am Nil, 
oder um einen Landstrich auf dem östlichen Nilufer? Vgl. .:?usTMAN, PapLugdBat XIV, l7· 

Nr. 23 DH Bodl 1460 

(Tafel LIV und LV) Jahr 24 (4. Mär~ 90 v. Chr.) 

Quittung des Peteharsemtheus (Genealogie )3). S. des Panebkhounis, für eine Vorauszahlung 
von 24 Talenten samt Zuschlag für die Pacht des südlichen Speichers. 

Umschrift 

(1) il!i Pl-tfj-l:fr-s11d-l11vj sl Pa-nb-b!Jnt 
(z) r b111/-1Jfr Pr-l:ftbr br 
(3) pl sb1J tl l111j111t rsj n bll-sp 2J 
(4) krkr 24 1· I 2 r krkr 
(l) 24 •n iw pJj-w wtj !Jn-111 st lp n ip 
(6) sb PJ-tfj-l:fr-!lld-llnj sl Pa-Gb pi m1/ 11tj !1!} (n) blt-sp 24 
(7) ibd 2 prt Sill 21 

(8) s!J Wn-nfr sl Pl-lr-Min 

Übersetzung 

(1) Gebracht hat Peteharsemtheus (Genealogie 53), S. des Panebkhounis, (2) zum Tempel von 
Pathyris für (3) die Pacht des südlichen Speichers im Jahr 2s (4) 24 Talente, macht t z, macht 
(l) 24 Talente wiederum, indem der Zuschlag darin ist. Sie sind quittiert. 
(6) Geschrieben hat Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, der Inspektor, im Jahr 24 (7) im zweiten 
Frühjahrsmonat am 21. Tag. 
(8) Geschrieben hat Onnophris, S. des Psemminis. 

Bemerkungen 

Den Titel „Inspektor" gibt der Schreiber Peteharsemtheus, S. des Pakoibis (vgl. Dem
GebUrkHd N r. 13,z), auch in der Quittung DO Musee GizeNr. 2 (ZAS 29 (1891], 70) an; dort 
hat er, ein Jahr vor Nr. 23, eine Vorauszahlung von 7 1

/ 2 Talenten für die Pacht des nördlichen 
Speichers quittiert. Zu Onnophris, S. des Psemminis, vgl. die jüngere Gruppe der Belege in 
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DemGebUrk Hd Nr. 2, x + 4 (der dort als DOZ 41 zitierte Beleg ist inzwischen von WANG
STEDT publiziert als WDOZ 4l); auch Dokument 67a hat Onnophris, S. des Psemminis, ge
schrieben 1); das ist eine Pacht-Quittung von 8 Talenten für den südlichen Speicher für das 
Jahr 2 i zum Jahr 26, also wohl das gleiche Jahr, den gleichen Pächter und den gleichen Speicher 
betreffend und von demjenigen Schreiber ausgestellt, der die Vorauszahlung Nr. 2 3 gegen
ge2eichnet hat. 

Nr. 24 DO Str 2io2) 

(Tafel LVI und LVII) Jahr 6 (29. Mai l 1 r v. Chr.) 

Quittung vom Tor des Gaues von Pathyris für drei Artaben Gerste als Ernteabgabe. 

Umschrift 

(1) b1t-sp 6 tpj 11111v sw I 2 11 nJ rJw n 
(2) pl tl n Pr-I;itbr i1!} 
(3) Prq (?) sJ Pa-!)bwtj br pJ ltmv n bJt-sp 6 
(4) it (rdb) 3 r it r'/, r it 3 <11 
(l) sb I;ir-sJ-lst sJ NJ-11fr-pl-R< (?) 
(6) sb f:lr sl Prq (?) it 3 
(7) sb !)d-br JJ PJ-dj-Min it 3 

Übersetzung 

(1) Jahr 6 erster Sommermonat Tag 12, von den Toren von (2) dem Gau von Pathyris. 
Gebracht hat (3) Prq (?), S. des Pathotes, für die Ernte des Jahres 6 (4) 3 (Artaben) Gerste, 
macht 1 1/, Gerste, macht 3 (Artaben) Gerste wiederum. 
(l) Geschrieben hat Harsiesis, S. des Nl-nfr-pJ-R< (?). 
(6) Geschrieben hat Horos, S. des Prq (?): 3 (Artaben) Gerste. 
(7) Geschrieben hat Teos, S. des Peteminis: 3 (Artaben) Gerste. 

Bemerkungen 

Vgl. oben Nr. 4 und Genealogie io (mit Anm.). 
Der Name des Pächters Prq (?) ist u. W. in Gebelcn nicht gebräuchlich, begegnet aber in 

dem Vaternamen des zweiten Schreibers eben dieser Textgruppe. Prq (?). S. des Pathotes, 
könnte der Vater oder ein Neffe des Horos, S. des Prq; aus Zeile 6 sein. 

Nr. 2i DO BM 29 738 
(Tafel LVI und LVII) Jahr 7 (8. Juli l 10 V. Ült.) 

Quittung vom Tor des Gaues von Pathyris für l '/4 (Maß) Rizinus als Ernteabgabe. 

Umschrift 

(1) bJt-sp 7 ibd 2 11111v s1v 22 11 11J rhv 11 pJ tl 
(2) 11 Pr-f:ltbr i1!} PJ-111r-ipt sJ PJ-hb 

1) WANCSTEDTS Facsimile von Dokument 67a ist zwar zu Hrjw ergänzt, unsere eigene Photographie g ibt 
abe r eindeutig W1Mifr wieder. 

8) D O Str 250 : grüne Nummer „D iso" = schwarze Nummer ,,630". 

• 

Demo tische Texte aus Pathyris 

(3) ir111 11Jj-fitjw(?) brpJ 111111111 /1Jt-sp 7 tk.111 r'/, r '/, 1/ 1 

(4) r r'/, 'II sb f:lr-sl-lst sJ NJ-11fr-pJ-R< (?) 
(l) sb f:lr sl Prq(?) r tk111 r'/, 
(6) sb !)d-/1r sJ PJ-dj-Mi11 tk.111 1 1/ , 

Ü ber setzung 

(1) Jahr 7 zweiter Sommermonat am 22. Tag, von den Toren des Gaues von (z) Pathyris. 
Gebracht hat Pelaias, S. des Phibis (3) mit seinen Genossen (?) für die Ernte von Jahr 1 l •/4 

(Maß) Rizinus, macht !/8, (4) macht l ' / 4 wiederum. 

Geschrieben hat Harsiesis, S. des NJ-11/r-pJ-R< (?). 
(l) Geschrieben hat Horos, S. des Prq(?): macht l'/4Rizinus. 
(6) Geschrieben hat Teos, S. des Peteminis: 11/ 4 Rizinus. 

Ein Pelaias, S. des Phibis, ist auch belegt in DO Ashmolean zo, einer Pachtangelegenheit, 
wohl um 107 v. Chr., als Eidkläger in DO Ca.iro JdE io447 vom Jahr 6 (1 12/1 l l v. Chr.). 
Pelaias, der Jüngere, S. des Phibis, ist nachweisbar nicht nur in Dokument r, sondern auch in 
DP Ryl 3 l vom Jahr ) 2 (119/118 v . Chr.). Ob dieser Schreiber vom Agoranomos in Pathyris 
mit dem in Nr. zi genannten Pelaias, S. des Phibis, identisch ist, läßt sich nicht sagen. 

Nr. z6 

(Tafel LX und LXI) 

Landzumessung in Krokodilopolis. 

Umschrift 

(1) r-rb-1v r Pl-dj-Sbk [sJ . .. ] 
(z) ... ( ... ) 
(3) (Jb-)q!j 11 !1111V1' [ ... ) 
(4) ... bn slJ 631

/ ,
1 /1 . . ( ... ) 

(l) b11 stJ 18 . .. ( .. . ] 
(6) b11 stJ 381

/ , • •• [ ••• ) 

(7) .. . r stJ 2 ••• ( ••• ] 

Übersetzung 

DO Str rz6z 1) 

Jahr? 

(1) Zuerkannt hat man dem Petesoukhos, (S. des . .. ) (2) ... ( ... ] (3) an Hochland(-Acker) in 
Krokodilopolis [ ... J (4) ... innerhalb von 6j l / 8 Aruren ... [ . .. ] (l) innerhalb von 18 Aruren 
. .. [ ... ] (6) innerhalb von 38 l/8 Aruren ... [ .. . ] (7) . . . macht z ... Aruren ... [ . . . ]. 

Bemerkungen 

Das sehr schlecht erhaltene Fragment läßt nur erkennen, daß es sich um eine Zumessung 
an Hochland-Acker in Krokodilopolis handelt. 

1) DO Str 1262, keine andere Nummer. 
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Nr. 17 
(Tafel LVIII und LIX) 

Landzumessung in Krokodilopolis 

Umschrift 

Ursula Kaplony-H cckcl 

DO New York 14. 1. 446 1) 

Jahr? 

(1) r-r!J-1v r f:ir-sl-Ist sl Sbk-l;tp Pl-dj-f:ir-ivr sl Pa-Gb 
(1) (11;-)qij 11 11111vr !J11 stl JJ ... sll '/, 
(3) r stJ '/1 r stJ '/, <11 sg Pa-11-ist-<11 sl Sbk-l;tp (?) 
(4) sg Pl-dj-f:ir-s1111-t1wj r stJ '/, r stJ 1 / 1 r sll '/, '11 
(l) sg N!Jt-s-!11pw r stl '/, r stJ '/1 r stJ '/, <n 
(6) sg lpwl11s sll '/, r sll '/1 [r stJ '/, <11) 
(7) [s!J . .. ) r stJ '/, r sll '/1 r stl '/, <11 

Übe rsetzung 

Zuerkannt hat man dem Harsiesis, S. des Skhotes, und dem Peteharoueris, S. des Pakoibis, 
(1) an Hochland(-Acker) in Krokodilopolis innerhalb 3l Aruren ... eine halbe Arure (3) macht 
'/1 Arure, macht ' /, Arure wiederum. 

Geschrieben hat Patseous, S. des Skhotes (?). 
(4) Geschrieben hat Peteharsemtheus: macht '/, Arure, macht '/4 Arure, macht'/, Arure 

wiederum. 
(l) Geschrieben hat Nekhtanoupis: macht '/, Arure, macht ' /1 Arure, macht ' /, Arure 

wiederum. 
(6) G eschrieben hat Apollonios: '/, Arure macht '/, Arure, [macht '/, Arure wiederum). 
(7) [Gesch rieben hat ... ] : macht '/, Arure, macht 1/ 4 Arure, macht '/, Arure wiederum. 

Bemerkungen 

Wie aus diesem und dem folgenden Te.xt hervorgeht, hat sich der bekannte Priester Har
siesis, S. des Skhotes (vgl. RErc11, RecT rav 33 (1911) 131 und WANGSTEDT, Acta Or 1i (1961), 
301), nicht nur in Pathyris, scndem auch in Krokodilopolis Land zumessen lassen. Peteharoueris, 
S. des Pakoibis, ist aus demotischen Texten u. W. nicht bekannt. 

Nr. 18 
(Tafel LX und LXI) 
Landzumessung in Parhyris 

DO Str 141 + 163 + 117 + 141 •) 
Jahr 8 (110/109 v. Oir.) 

1) DO 14. 1. 446. „Thc 14. 1 acccssion numbcr rcfcrs to thc scason 1913- 14, of thc Egyptian Expedition, 
spcnt chicAy in thc cxcav<Uion of thc Monnstcry of Epiphanius. Thc group of ostrnka 14. 1.440-479 wcre 
bought from natives, but apparcntly not ns a group. Scvcral o f thc prcccding Ostraka wcrc „ pickcd up by 
Mr. Winlock'i, cvidcntly in thc arca. - Thc chanccs arc that most of thc ostraka of thc 440-479 group werc 
found around the Coptic monastcries, but of coursc thc fact that thc Expedition was buying ostraka would 
producc anything with writing, no matter whcrc it had comc from. - Pottery, mcasurCJ 12.6 X 9 cm.'• (Brief 
von NoRA Scon, Metropolitan Museum of Art, New York, 17. Mai 1966), Das Original ist also kleiner als 
die Photogmphic. 

') DO Str 142fT.: grüne Nummer „D 142° = schwarze Nummer „6o3"; grUnc Nummer „D 163„ 
- schwarze Nummer „607' 1

; grüne Nummer „D 227'' = schwarze Nummer 11~97cc ; grilncNummcr„D 241° 

- schwarze Nun.uncr 0 '69". 

• 

Demotische Texte aus Pathyris 

Umschri ft 

(r) r-r!J-1v r Pl-dj-f:lr-s111l-ll111j sl Pa-Gb f:ir-sl-lst 
(1) sl Sbk-btp (11;-)qlj 11 Pr-f:itbr 
(3) !J11 stJ 7 ... sll J !J11 sll 17 ... '/, 1/ 1

1/ 11 stl 2 1/, 

(4) r sll 7'/, r sll J'/, '/1 r sll 7 1
/, <11 

(l) s!J Pn-tJ-ist-•1111 /;11-sp 8 
(6) s!J Pl-dj-f:ir-s111l-ll11:J /;11• Ns-pl-11/r r s/1 7 ' /, 11 /;11-sp 8 

Übersetzung 

1 l9 

( 1) Zuerkannt hat man dem Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, und dem Harsiesis, (1) S. des 
Skhotes, an Hochland(-Acker) in Pathyris (3) innerhalb von 7 ... Aruren l Aruren, innerhalb 
von 17 ... 11/16 Aruren 1'/, A ruren, (4) macht 7 '/, Aruren, macht 3 l/4 Aruren, macht 7'/, 
Aruren wiederum. 
(l) Geschrieben hat Patseous, im Jahr 8. 
(6) Geschrieben hat Peteharscmrhcus, zusammen mit Espnoutis; macht 7 '/, Aruren, im 

Jahr 8. 

Bemerkungen 

Einen Vermerk über die Höhe der Ernteabgabe, wie er z.B. in Nr. 18 und 11, in WDOZ 37 
(aus Theben: „vier Artaben Weizen") und wohl auch in WDOZ 36 (am unteren Rand: sw (?) 17, 
also „siebzehn (Arraben) Weizen") existiert, können wir heute auf dem allerdings sehr ver
blaßten Ostrakon nirgends auch nur in Spuren finden. Daß ein dritter Schreiber durch !;11< 
„samt" angefügt ist, kennen wir sonst nicht. 

Nr. 19 D O Str 1181) 
(Tafel LXII und LXIII) Jahr t6 (18. Aug. 98 v. Chr.) 

Speicherquittung über eine Vorauszahlung von 1/„ (Arraben) Weizen. 

Umschrift 

( 1) il!) Pl-dj-f:ir-s1111-t1111} sl Pn-Gb r pi r1 
(1) 11 Pr-f:itl;r !Jr 11 !11!}1111 
(3) 111/;lj (?) II pl III/V II /;11-sp J 6 r /111-sp 17 
(4) sw '/, '/„ r '/1 r '/, '/„ '11st1p n ip s!J 
(l) N!Jt-Min sl N{lt-Mi11 
(6) II /;11-sp 16 ibd 4 }111111 llV 16 (?) 
(7) Spuren 
(8) verso: drt Pl-dj-f:lr-s111l-tl11!) 
(9) „. 

(10) r bdt 12 Hij111 bdt 12 

(11) Sl-Sbk-nb-b!J11t bdt 12 

(11) r bdt ]6 IV'11-11fr ir111 
(13) pij-j S/I bdt lf /" bd/ JI 

(14) r llV 
1
/, '/„ 

1) DO Str 128: grüne Nummer ,,D t 1811
, schwarze Nummer 

11
564". 
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Übersetzung 

(1) Gebracht hat Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, zum Tor (2) von Pathyris für den (3) nörd
lichen(?) Speicher für das Wasser vom Jahr 16 zum Jahr 17 (4) '/, '/„ (Artabe) Weizen, macht 
'/4, macht'/, '/„ wiederum; sie sind quittiert. 

Geschrieben hat (5) Nakhtminis, S. des Nakhtminis, (6) im Jahr 16 im vierten Sommer
monat am 16. (?) Tag. 

(7) Spuren 
(8 verso) In die Hand des Peteharsemtheus : 
(9) von . . . (10) 12 (Artaben?) Emmer 

von Herieus 12 (Artaben?) Emmer 
(11) von Sisoukhosnebkhounis 12 (Artaben) Emmer 
(12) macht 36 (Artaben?) Emmer, 

von Onnophris und (13) 
seinem Bruder 1 j (Artaben?) Emmer 

macht 5 1 (Artaben?) Emmer, 
(14), das macht 7/„ (Artaben) Weizen. 

Bemerkungen 

Von der ähnlich lautenden Speicherquittung anläßlich der Pachtvorauszahlung Nr. 23 
unterscheidet sich Nr. 29 nur durch die relativ niedrige H öhe der Vorauszahlung, die dort in 
Talenten, hier in Weizen gerechnet ist. Interessant wird der Beleg durch die Detail-Angaben 
des verso (Zeile 8-14): Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, den wir aus Nr. 2 3 als „Inspektor" 
kennen, hat von vier Personen Getreide-Vorauszahlung erhalten, die abgelieferte Menge wird 
als Weizen quittiert. Nach dem verso hat der Inspektor aber nicht Weizen, sondern bdt Emmer 
erhalten. Bei der Summierung der drei Posten ergibt sich eine kleine Differenz von '/„ Artabe 
Weizen, die dann auf dem recto noch nachträglich eingefügt scheint. Die Art der Umrechnung 
von Emmer zu Weizen überrascht: Der Menge von neunzig Maß Emme.r entspricht unserem 
Text nach ein Maß Weizen. Denselben Umrechnungskurs hat man auch in Nr. 32, einer Ab
rechnung, angewendet. Zum üblichen Verhältnis der Getreide-Arten untereinander in den spät
ptolemäischen demotischen Texten vgl. z.B. MALrNINE, KC!ni XI (1950), 14ff. 

Nr. 30 

(Tafel LXVIII und LXIX) 
DO Str 161 +217 1) 

Jahr? 

Quittung vom nördlichen Speicher 

Umschrift 

(r) i11j P1-efj-f;!r-111J/-lhl1} 
(2) s1 Pa-Gb llr 111111}1111 
(3) 111(1tj lir II f!hP Pa-Gb 
(4) s1 Sbk-btp in11 pljj Jtj ... 
(5) ... II ibd 2 (?) prl (?) JJP 21 (?) SJP '/I 

1) DO Str 161+217: grüne Nummer „D 16 1° =schwarze Nummer „n4°; grüne Nummer „D 117" = 
schwarze Nummer „579". 

(6) st 1p 11 ip sll Nf!t-Mi11 
(7) s1 Nf!t-Min [ . .. ] 
(8) [ ... ] 

Übersetzung: 

Demotische Texte aus Pathyris 

(1) Gebracht hat Peteharserntheus, (2) S. des Pakoibis, für den (3) nördlichen Speicher für die 
Schulden des Pakoibis, (4) S. des Skhotes, und seinen Sohn .. . (5) 12 ... im zweiten (?) Früh
jahrsmonat (?) am 21. Tag (?) ein Achtel (Artabe) Weizen. (6) Es ist quittiert. 

Geschrieben hat Nakhtminis, (7), S. des Nakhtminis ( . . . ] (8) ( ... ]. 

Bemerkungen 

Dem knappen Wortlaut des Textes nach hat Peteharsemtheus, S. des Pakoibis (vgl. oben 
Nr. 29), eine Restschuld des Pakoibis, S. des Skhotes, und dessen Sohn abgezahlt, und zwar in 
Zusammenhang mit dem nördlichen Speicher. Ob dieser Pakoibis etwa der Vater des Zahlers 
und zur Zeit der Abfassung des Textes schon verstorben ist, läßt sich nicht sagen. Zeile 4 Beginn 
und Zeile 5 sind unklar. Das Jahresdatum ist verloren, vermutlich ist Nr. 30 zeitlich nicht weit 
entfernt von Nr. 31, einer Quittung vorn Jahr 18 (97 v. Chr.), ausgestellt vom bekannten 
Schreiber Nakhtminis, S. des Nakhtminis, ebenfalls für Peteharsemtheus, S. des Pakoibis. 

Nr. 31 
(Tafel LXIV und LXV) 

DO Str 117+254a+c+f+ 263b 1) 

Jahr 18 (17. Okt. 97 v. Chr.) 

Tempelquittung für dreierlei abgelieferte Beträge mit Notiz über die Restschulei. 

Umschrift 

(1) i1!} N1-11!Jtj 11 lli'11-11fr 
(2) 1!?11-nfr pljj J1j P1-[Jr-]Mi11 pi f!111 [s1] 
(3) P1-efj-f;!r-s1111-t1ilj P1-efj-f;!r-11111-t1Jl1} 
(4) s1 Pa-Gb [ ... ] r p1Pl-11fr 11 

(l) Pr-f;!tpr [ .. . g]r nlj-1P f!lw1P 
(6) 11 p1t-sp r3 ibd 2 1f!t JJP 2 M JO r r J 

(7) r M JO 'tt r SJP '/J llrp1 J/.J • .• 
(8) st 1p 11 ip sb Nf!t-Mi11 
(9) s1Nf!t-Mi111P1t kj M 7 qd J 

(10) br 11 plw 11 P1-dj-11Yyr 11 
(n) pl hrw r M J1 qd J 
(12 vcrso) sll Nf!t-Mi11 
(13) sp M 11 
(14) tpj Jf!t SIP 19 
(15) P1-efj-f;!r-11111-t111j s1 Pa-Gb !IP '/1 r IJ 
(16) P1-Jr-Mi11 p1 f!111 pijj Jtj nP ' /, r 22 qd J 

( 17) f;!r-s1-lst pijj Jtj np '/J r M JO 

1
) DO Str 117ff.: grüne Nummer „D 117u =schwarze Nummer „568"; gdinc Nummer „D 254a" = 

schwar.1.e Nummer „60 1u ; g rüne Nummer „D 254" = schwarze Nummer „6o6"; grüne Nummer ,,D 154 P~ = 
schwarze Nummer „6oj''; grüne Nummer „D 263b" = schwarze Nummer „596u. 
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(1 8) „ 61 qd 1 „ M 11 qd 1 
(19) r /;tJ IOI 

(zo) 1p /;tf 41 111) 1f! /;rj 

Übersetzung 

(r) Gebracht haben Nekhoutcs, S. des Onnophris, (2) Onnophris, sein Sohn, P[semmini]s, der 
Jüngere, (3) [S. des] Peteharsemtheus, Peteharsemtheus, (4), S. des Pakoibis, [ ... ] zum Tempel 
(5) von Pathyris für ihre Schulden (6) im Jahr 18 im zweiten Überschwemmungsmonat am 
zweiten Tag 30 Silberlinge, macht 15, (7) macht 30 Silberlinge wiederum, das ist ein Drittel 
(Artabc) Weizen, für den Acker ... (8) Sie sind quittiert. 

Geschrieben bat Nakhtminis, (9) S. des Nakhtminis. 
Es sind vorhanden weitere sieben Silberlinge 5 Kite (Io) für die Schuld des Petosiris 

( 11) an diesem Tag ( = heute). macht (zusammen) 37 Silberlinge 5 Kite. 
( I 2 = verso) Geschrieben hat Nakhtminis; 

(13) Rest 45 Silberlinge. 
(14) Erster Überschwemmungsmonat I9· Tag: 
(15) Peteharsemtheus, S. des Pakoibis: Weizen '/6 macht 15, 

(16) Psemminis, der Jüngere, sein Sohn: Weizen '/4 macht zz und 5 Kite, 
(17) Harsiesis, sein Sohn : Weizen '/, macht 30 Silberlinge, 

( I 8) macht (zusammen) 67 Silberlinge l Kite, 
zu den 37 Silberlingen l Kite, 

(I9) macht (zusammen) 105 Silberlinge. 

Rest 4l Silberlinge, die oben (auf)geschrieben sind. 

Bemerkungen 

Die ganze Schuldmasse der sechs Personen beträgt I 50 Silberlinge, wie aus den beiden 
letzten Zeilen hervorgeht. Davon haben Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, und sein Sohn 
Psemminis, der Jüngere, und dessen Sohn Harsiesis am I9· Tag des ersten Überschwemmungs
monats Weizen in natura abgeliefert, und zwar im Wert von 67•/, Silberlingen. Ob die ge
schuldete Getreidemenge am 30. Tag des letzten Monats des verflossenen Jahres, also nur 
I 9 Tage früher, fällig gewesen ist, läßt sich nicht ersehen. 

Am zweiten Tag des folgenden Monats, also zwei Wochen später, tilgen Peteharsemtheus, 
sein Sohn Psemminis, der Jüngere, sowie ein gewisser Nekhoutes und dessen Sohn Onnophris 
einen weiteren Teil der Schuld, diesmal in Silberlingen; am gleichen Tag geht auch im Namen 
des Petosiris ein Geldbetrag ein. Bei der späteren Abzahlung, die der Anlaß unseres Textes 
ist, wird vermerkt, daß die Schulden den Acker (Zeile 7) ... betreffen. Vermutlich handelt es 
skh beim Gesamtbetrag auch nur um diesen einen Acker, da man sonst ja noch eine andere 
Bezeichnung niedergeschrieben hätte. 

Von den genannten Personen sind der Schreiber Nakhtminis, S. des Nakhtminis, und 
Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, wohlbekannt. Einen Nekhoutes, S. des Onnophris, weisen 
wir nach in Nr. 32 und in Zeugenunterschriften DP Ryl zz v9, DP Str 6 v 3, DP BM Io5oz + 
10503 v2. Onnophris, S. des Nekhoutes, ist als Zeuge vorhanden in DP BM Io505B, ZI und 
10 s 70A v 2. Pscmminis, Sohn des Peteharsemtheus, und Harsiesis, als S. des Psemminis also 
ein Enkel des Peteharsemtheus, sind u. W. in demotischen Te.xten noch nicht belegt. 

D emotische Texte aus Pathyris 

. D as Ostrakon gibt uns Aufschluß über den damaligen Wert des Weizens : Im ersten Teil 
bei der Barzahl~ng ~er 30 S~berlinge~ wir~ nämlich sofort der Gegenwert an Weizen gegeben; 
d.anach macJ;it ein Drtttel Weizen 30 S1lbcrhnge aus; vermutlich sind Artaben gemeint. Als dann 
die Naturallieferun~en vom Tag 19 nochmal aufgezählt werden, gibt der Schreiber sofort den 
Geldeswert an: Die Endsumme ist in Silberlingen dargestellt. Eine Artabc(?) Weizen ist 
90 Silberlinge wert. 

Nr. 32 

(Tafel LXVI bis LXIX) 
DO Str I 3 5 + 1 8 p + b ' ) 
Jahr ? 

Abrechnung über elf Artaben Weizen 

Umschrift 

(1 a) pl ip pi rdb s1v 1 I (?) 
( I b) Pl-dj-lr/yr l:fr-11-fsl [ .. . ] 
(I c) Pa-Cb 11 Sbk-l;tp bdt 70 (?) [ ... ] 
(2) Nl-11f!l-J bdt 101 r nv 11/1 Nf!t-Mi11 bdl [111] 
(3) r 11JJ l'/, Hrjw Nljt-MiJJ pij-f f'r(?) bdl 6I [+ '/,) 
(4) r 1w '/1 1vdll 1 1

/, Pl-dj-l:fr-111d-l11i:J 11 Pa-Cb ir111111j-f f!rd1v 
(l) bdt TOJ r nv 1 1/I Pl-r/ll:fr-1111!-tlwj 11 ll711-11Jr 
(6) bdt 7 J r 11v 1/lf Nl-11/;l-j 11 l'l711-11fr 
(7) bdt 24 r 1IJJ 1

/ 4 1vrfll 11
/, 11711-11/r Sl-Sbk 

(8) bdl 24 r 1w 1
/ 4 wgll 11

/, 

(9) Pl-111r-i/;I Pl-lr-Mi11 p[i-f ltj bdt 90 r su1 1 
(10) Pl-dj-l:fr-wr bdt 11r11v '/, 
(o ) Pl-g1vtj bdt }9 r 1111 1 / 1 1/ 10 

(12) PllJ/1/JJ I '/, Pl-qd 
(13) 11JJ 1/,pl/!}'/,, 
(14) r11JJ10'/1 plwljnv '/, 
(1 5 = verso) ( .. . ] pi };111-11/r f:ltl;r bdt I O 

(I6) [ ... ?] r-!1j-1v Pl-dj-l:fr-1111!-llwj r pl 10 (?) n kl (?) 11v 1 / 1 
(17) 
(I8) r rdb 1111 11'/„ 

Ü bersetzung 

(ta) Die Abrechnung über die II (?) Artaben Weizen. 
( t b) Petosiris - Harsiesis 
(1 c) Pakoibis, S. des Skhotcs, 
(z) Nekhoutes 

Nakhtminis 

Emmer[ .. „ 
Emmer Io5, 
E mmer (135] 

(3) 

macht Weizen ... ] 
macht Weizen I '/6 
macht Weizen 1 '/, 

') ~0 Str 1 n: + 183a + b: grüne Nummer 0 0 •n:" = schwane Nummer „n:u; grUnc Nummer 
„D 1831.. - sc~warzc Nummer ,,5~6"; grüne Nummer „D 183bu - schwarze Nummer „581°. (Nach dem 
Vcrm~rk Jm Schächtelchen gehört hierher auch das kleine Fragment D 263c, das aber weder im Sommer 195s 
noch 11n Dezember 1965 aufgefunden werden konnte.) 
„ . 
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Herieus-Nakhtminis, sein ... , Emmer 61 macht Weizen •/, Rest l '/, 
[+'/,] (4) 

Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, und 
seine Kinder(S) 

Peteharsemtheus, S. des Onnophris (6) 
Nekhoutes, S. des Onnophris (7) 
Onnophris-Sisoukhos (8) 

(9) Pelaias-Psemminis, sein Sohn, 
(10) Peteharoueris 
(ll) Pa-g;vtj 
(12) Platon 

PJ-qd 

Frachtkosten '/ ,4 

macht (zusammen) 

Zuschlag 

Emmer 105 

Emmer 7l 
Emmer 14, 
Emmer 14, 
Emmer 90, 
Emmer4j , 
Emmer 39, 

(1i = verso) Der Gottesdiener der Hathor Emmer lo 

macht Weizen 
macht Weizen 
macht Weizen 
macht Weizen 
macht Weizen 
macht Weizen 
macht Weizen 

Weizen 
(13) Weizen 

I '/6 
'/G 
'/4 Rest l '/, 
'/4 Rest l'/, 

1 

'/, 
•/, '/,. 

l '/• 

'/, 

lo'/ 1 (Artaben) 
Weizen 

'/, (Artabe) 
Weizen 

(16), was man für(?) Peteharsemtheus wegnahm für die 10 (?) .. . '/6 (Artabe) 
Weizen 

(17) (Spuren) (18) 

Bemerku ngen 

macht (zusammen) ll '/,, Artaben 
Weizen 

Aus der Überschrift „die Abrechnung der elf Artaben Weizen" schließen wir auf eine 
Quittung für 11 Artaben Weizen, die vermutlich als Ernteabgabe eingeliefert worden sind, 
ähnlich wie etwa Nr. zo für I l '/, Arraben Weizen. Nr. 31 bildet zu so einer Quittung die Er
gänzung mit den Posten der beteiligten Personen, wie ja in Nr. 29 und 3 1 die angelieferte 
Summe auch aufgeschlüsselt vorliegt. Allerdings lassen sich in diese Hypothese die Angaben 
über Frachtkosten, Zuschlag und die Abzüge des versa gar nicht recht einbauen, ebensowenig 
wie die Erwähnung von Träger (?) und Baumeister (vgl. unten). Zum Datum ist zu bemerken, 
daß der Text nach den beteiligten Personen in die Jahre um 100 v. Chr. gehört. In Nr. 31 be
gegnet uns die Zahl „105, das ist 1 '/6 Weizen, zu Listen des Peteharsemtheus, S. des Pakoibis, 
und seiner Kinder". Könnte man darin nicht die Wiederholung der in Nr. 3 1 genannten 1oi 
Silberlinge, denen ja auch 11 '6 Artaben Weizen entspricht, erkennen? Dann ließe sich Nr. )1 

unmittelbar an Nr. 31 anschließen, also ins Jahr 97 v. Chr. datieren. 
Zu Pakoibis, S. des Skhotes, vgl. oben Nr. 30; zu Nekhoutes, S. des Onnophris, Nr. 3 1. 

Pscmminis, S. des Pelaias, ist als Zeuge nachweisbar in DP Str 7 v9, D P BM 10 l u v 7, außer
dem genannt in DO Turin 11667, 1, einer Quittung, und in der Liste DO BM 301i 1>3· Für 
Peteharsemtheus, S. des Onnophris, ist bisher kein demotischer Beleg vorhanden. 

Zum ungenannten Schreiber läßt sich nur feststellen, daß er nicht mit dem Schreiber 
Nakhtminis, S. des Nakhtminis, von Nr. 30 und 3 1 identisch ist, da sich die Form des -1'\lli11 
deutlich von dem für Nakhtminis typischen Schriftzug unterscheidet. 

Demotische Texte aus Pathyris 

Schwierigkeiten bereitet uns die unverbundene Folge von zwei Personennamen in Zeile 1 b 
und 7. Weil in Zeile lC, 4, j , 6 die Filiation durchs! „Solm" abgegeben ist, kann bei Petosiris
Harsiesis, Onnophris-Sisoukhos nicht nur das gleiche gemeint sein. Liefert etwa Zeile 9 
„Psemminis, sein Sohn", den Schlüssel zum Verständnis? Man kann dies auf zweierlei Art 
auslegen: Psemminis hat entweder für seinen Vater Pelaias den fälligen Betrag geliefert, oder 
Pclaias, an erster Stelle genannt als Zahler, ist für seinen Sohn aufgekommen. 

Wenn wir der zweiten Möglichkeit nachgehen, also in Zeile 1 b lesen: Petosiris (seil. S. 
des Harsiesis), (zahlt) für (seinen Vater) Harsiesis soundsoviel", dann lassen sich überraschender
weise beide so beschriebene Personen als in Gebeten gut belegt erkennen: 

Zu Petosiris, S. des Harsiesis, vgl. oben Nr. t die für die jüngere Person des gleichen 
Namens und Vaternamens genannten Belege sowie DP Berlin P. 9069 Forscb1111gm 1111d Berichte 
8, 73 ff. und Tafel 13 f. 

Onnophris, S. des Sisoukhos, ist genannt in den Phylenlisten DP Ryl 1i II, 7 und DP Hd 
714a+757, als Zeuge in D P Str 6v1,8v12, 43 v 15, Adler 4 vz, zo v 3, 1j, 17 und DP Ryl zo 
v1, 17 v16 sowie als Absender eines Briefes an den Reiterobersten Dryton DP Hd 741a 
( = SPIEGELBERG, ZAS 41 (1905), p). 

Ob die Berufsbezeichnungen p1 g1vtj „der Arbeiter, der Träger" und p1 qd „der Baumeister" 
hier als Personennamen zu verstehen sind, wissen wir nicht; warum hätte man aber diese beiden 
Handwerker nicl11 mit ihrem Namen nennen sollen, wenn sie in einer Reihe mit den übrigen 
Personen aufgezählt sind, zumal auch für die als Schreiber bekannten Männer kein Titel 
gesetzt ist? 

Die Abrechnung, die einen Posten von 1 1 Artaben betrifft, ohne daß wir den eigentlichen 
Zusammenhang erfahren, ist für uns dadurch von Interesse, daß der Text wiederum das Ver
hältnis von Weizen zu Emmer als angibt: 1 Artabe Weizen gilt so viel wie 90 (Artaben) Emmer. 

In Zeile lj- 18 ist der Verlauf der Rechnung nicht mehr klar : In Zeile 14 sind genannt 
10'/1 Artaben Weizen, dazu kommt der Zuschlag von '/, Artabe Weizen, genannt sind 10 
(Artaben) Emmer, dann '/6 Weizen, das Ganze ist schließlich berechnet als II '/„ Artaben 
Weizen. 

Verzeichnis der Personen 

1p1vhys Apollonios Nr. 8, Nr. 17 (?) 
W11-11fr Onnophris Nr. 29 

S. des Psemminis Nr. 2 3, 19 
V. des Peteharsemtheus 
S. des Nekhoutes = Enkel des Onnophris Nr. ; 1 
V. des Nekhoutes 
S. (?) des Sisoukhos Nr. 31 

1Jr11J Gounsis Nr. 1 
P1-ivr-ilbtj Poregebthis Nr. j, 13- 14, 17 
PJ-mr-ipt Pelaias, S. des Phibis Nr. 2 5 

V. des Psemminis 
V. des Pates 

Pl-hb Phibis, V. des Patseous 
V. des Pelaias 
V. der Tathotis 

Pl-Jr-!1111 (?), S. des Harsiesis Nr. 4 

I 
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P1-!r-p1-R< Nr. 1 

P1-!r-Mi11 Psemminis, V. des Onnophris 
S. des Pelaias Nr. J2 
„der Jüngere", S. des Pcteh.uscmtheus = Enkel des Pakoibis Nr. 3 1 

P1-qd (Eigenname?) Nr. J2 
P1-g1111j (Eigenname?) Nr. 31 
P1-dj-Wyr Petosiris Nr. 3 r 

S. des Harsiesis Nr. r, Nr. J2 (?) 
P1-t(j-f:lr-wr Peteharoueris Nr. 31 

S. des Pakoibis Nr. 17 
P1-dj-Mi11 Peteminis, V. des Tcos 
P1-dj-f:lr-p1-R< Peteharpres Nr. q-16 
PJ-rf;~f:lr-s1111-t1JJj Peteharsemtheus Nr. 6, 17, 18, 19, 31 

S. des Onnophris Nr. J2 
V. des Psemminis, „des Jüngeren" 
S. des Pakoibis Nr. 13, 18, 19, 30, 31, 31 
S. des Panebkhounis Nr. 8, 9, ro, 18, 19, 10, 11, 11, 13 (Genealogie l3) 
V. des Nekhoutes 
Großvater des Harsiesis 

Pa-J/Jll Phagonis, Großvater des Pamenos = V. des Patous (Genealogie 38) 
Pa-vm!; Pamenos, S. des Patous Nr. i , 7, r 1 (Genealogie p a) 

Enkel des Phagonis Nr. 1 r 
Pa-l;r Paous, V. des Horos (Genealogie 40) 
Pa-Gb Pakoibis, Großvater des Psemminis, des J üngeren 

V. des Peteharoueris 
V. des Peteharsemtheus 
S. des Skhotes Nr. 30, 31 

Pa-tl-ist-<Jt Patseous Nr. 18, 19, 10, 11, 11, 18 
S. des Phibis Nr. J 
S. des Pates Nr. 7 (Genealogie 41) 
S. des Skhotes Nr. 17 

Pa-t1-b/j11t Panebkhounis, V. des Peteharsemtheus = S. des Totocs Nr. 6, 11, 13-14, q-16, 
17 (Genealogiq5) 

Pa-l1J1j Patous, S. des Phagonis = V. des Pamenos Nr. r 1 (Genealogie 41) 
V. des Harsiesis 
V. der Senncsis 

Pa-hp Pates, S. des Pelaias Nr. 1 
V. des Patseous 
V. des Horos 
S. des Khesthotes Nr. 1 
V . der Sennesis 

Pa-!)l;ivlj Pathotes, V. des Prq (?) 
PJ1>/1J1grts Polykrates Nr. 9 
NJ-11fr-p1-R< (?), V. des Harsiesis 
Nl-11/jtfNekhoutes Nr. 11, 11, 18, 21, 31 

S. des Onnophris Nr. 31, 31 

Demotische Texte aus Patbyri:i 

V. des Onnophris, des Enkels des Onnophris 
S. des Peteharsemtheus Nr. 10 

P/111 Platon Nr. 31 
N!Jt-Mi11 Nakhtminis Nr. 31 

S. des Nakhtminis Nr. 19, 30, J 1 

... (?) des Herieus Nr. 31 
N!Jt-1-IJ1p1J1 Nekhtanoupis Nr. 17 
Ns-p1-J1fr Espnoutes N r. 18 
H1j1v Herieus Nr. 19 

... (?) des Nakhtmitüs Nr. 31 
Hrvj11 Hcrmias Nr. 3 
{-Ir Horos, S. des Paous Nr. 4 (Genealogie io) 

S. des Pates Nr. 11 

S. des Prq (?) Nr. 14, 1 i 
f:lr-sJ-lst Harsiesis, S. des Psemminis, des Jüngeren, Nr. 31 

V. des Petosiris 
Enkel des Peteharsemtheus Nr. J 1 
S. des Patous Nr. 1 
S. des Nl-11/r-pJ-Rr (?) Nr. 4, 14, 15 
S. des Skhotes Nr. 17, 18 
V. des PJ-!r-It111 (?) 

l:f1wv-!)!;1vij Khesthotes, V. des Pates 
51-Sbk Sisoukhos, V. (?) des Onnophris 
SJ-Sbk-J1b-b/j11t Sisoukhosnebkhounis Nr. 19 
Slj-pl-1111vt Sieplunous Nr. 1 
Sbk-l;tp Skhotes, V. des Pakoibis 

V. des Patseous 
V. des Harsiesis 

Sbljt Sebtitis Nr. 1 
Gfß Kallias (?) Nr. 1 
Tl-!rt-lst Scnnesis, T. des Patcs Nr. r 

T. des Patous Nr. 1 (Genealogie 30) 
Ta-!)b1vij Tathotis, T. des Phibis Nr. 1, 1, 3, 8, 9 (Genealogie 37) 
7ivhv Totoes, V. des Panebkhounis (Genealogie 34) 
!)d-/;r Teos, S. des Peteminis Nr. 4 (?), 14, 15 
Pa- ... Nr. 1 

Prq (?), S. des Pathotes Nr. 14 
V. des Horos 

... -/Jt Nr. 19 

Anhang 

Übersicht über die demotischen Holztäfelchen im Ägyptischen Museum in Cairo. 
Im Museum in Cairo befindet sich eine Anzahl von Holztäfelchen mit demotischem Text; 

sie sind nicht ausgesrellt, sondern verschlossen und versiegelt; das Journal d'Entree vermerkt 
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dazu: Nr. l 1 3 i9-p 379 (Standort: P 29 bas 1ir 1, bas 16 rt) „21 tablettes, dont Ja plupart ont 
Ja forme d'etiquettes de momie. Ce sont en fait des etiquettes detournees de leur destination 
primitive. Elles portent sur une face ou sur les deu,x faces des inscriptions demotiques, docu
ments, rec;us, contrats. Depuis longtemps au Musee, mais n'arrivent pas encore ctre classees. 
Lues par Spiegelberg, Mars 1927." 

Von der gleichen Art sind drei Holztäfelchen JdE p 320, p 32), jl 326 aus einer Gruppe 
von 41 Stück, zu denen das Journal bemerkt: Nr. jl 299-jl 339 (Standort: P 29 bas 15 rz, 3, 
4 & i) „41 tablettes d'ecoliers ou planchettes, !es unes simples, !es autres doubles, compll:tes 
ou mutilees, portant sur leur deux faces ou sur une seule des ecritures grecques ou demotiques, 
bois." 

Außerdem gehören hierher noch zwei Holztäfelchen Jd'E 51437 und p438 (Standort: 
P 29 bas 16r 1), ebenfalls mit dem Vermerk „documents". 

Den Hinweis auf Gebelen als Herkunftsort der Holztäfelchen, wie ihn das Jd'E enthält, 
mag SPIEGELDERG 1927 bei seinem großen Studienbesuch in Cairo gegeben und dem Inhalt der 
Texte enmommen haben. Seine Beobachtung trifft zu auf alle Holztäfelchen der obigen Num
mern, mit Ausnahme von Nr. p 366; bei diesem Stück handelt es sich auch nicht um einen 
Kontrakt oder eine Quittung, sondern um ein Gebet „an die große Göttin Isis"; die Personen
namen der Anrufenden deuten nicht nach Gebelen, sondern wohl nach Theben (?). 

D urch das Entgegenkommen des Direktors Dr. V. GIRG!S und durch die bereitwillige 
Hilfe des Konservators Dr. M. ABD-EL-QADER wurde es mir im Frühjahr 1963 möglich gemacht, 
die Origi.nale in dreimal je einer Stunde zu studieren und zugleich zu photographieren. Leider 
sind die Aufnahmen nicht scharf genug geworden, so daß ich für die folgenden Angaben vor 
allem auf meine eigenen Notizen angewiesen bin. Vielleicht gelingt es nach dieser Voranzeige 
eines Tages, die ganze Gruppe zusammen zu veröffentlichen. 

DH Cairo JdE 51 320 („ 778", diese hier in Klammer beigefügte Ziffer ist eine für den Kon
servator wichtige Kontrollnummer und soll bei der Suche das Finden vereinfachen) 
recto x + l Zeilen, verso 3 Zeilen, unvollständig? 
Quittung (?). 

p 32i („781") recto x+4 Zeilen, verso frei ; unvollständig. 
Quittung des Thotortaios, geschrieben von Apoll[onios?]. 

p 326 („732") recto 6 (?) Zeilen, verso 4 Zeilen, abgebrochen. 
Text, in dem Bodenellen und Aruren erwähnt sind. 

i 1 3 l9 („710") recto 6 Zeilen demotisch, verso querbeschriebcn, 2 Zeilen demotisch, 11 Zeilen 
griechisch. 
[Zumessung?] von Getreide, . .. „an den TI1esauros von Krokodilopolis, wobei ihr 
Gewinn (/11J1) 31'/6 (wovon?) beträgt". 

p 3 60 („ 711 ") recto 13 Zeilen, verso r 6 Zeilen, beide Male quergeschrieben. 
Erwähnung von Bodenellen (?). 

p 361 („712") = oben Nr. 1 recto 8 Zeilen, vcrso frei. 
Quittung der Sennesis, T. des Pates, anläßlich eines Grundstück-Verkaufs, aus dem 
Jahr 28 (143/142 v. Chr.). 

p 362 („713") recto 8 Zeilen, verso 4 Zeilen. 
Vermutlich Quittung anläßlich eines Grundstückverkaufs. Das Grundstück grenzt im 
Norden an die Straße. Nach dem Notar unterzeichnet auch Nakhtminis, S. des Tho-

Demotische Texte aus Pathyris 

tortaios, der „Tempelinspektor". Jahr 28 (143/142 v. Chr.); vgl. auch l 1 36t. Nr. i 

oben. 

jl 363 („714") recto 6 Zeilen, verso frei. 
Landzumessung von 3 3 Aruren an Pelaias, S. des Pates, und seine Genossen, vom 
Jahr 14, das ist Jahr l 1 (104/103 v . Chr.), ausgestellt von Patseous, und unter
zeichnet von Nekhoutes. 

jl 364 („715") recto x+ l Zeilen, verso 6 Zeilen. Nicht ganz vollständig. 
Tempeleid, zu leisten beim Gott Soukhos, Eidk.läger ist Nekhtanupis, S. des Harbos(?) ; 
Streitobjekt ist ein(?) Talent. 

l 1 36i („716") recto 4+x Zeilen, verso frei, unvollständig. 
Quittung des Petosiris, S. des Harsiesis, über 90 Deben, einschließlich Zuschlag, für 
das Jahr 11, das ist Jahr 8 (107/106 v. Chr.). 

i 1367 („718") recto 7 Zeilen, verso 6 Zeilen. Urkunde. 

i 1 368 („719") quer beschrieben, recto 23 Zeilen, verso 12 ( + x?) Zeilen, nicht ganz vollständig. 
Abrechnung über die hohe Summe von 8 Talenten. 

l 1 369 („720") recto 6 Zeilen, verso 8 Zeilen. 
Zumessung von Gartenland an Nekhoutes vom Jahr l (113/1 12 v. Chr.). Zu den 
verschiedenen schwierigen Formeln sind Nr. 8 und 9 oben zu vergleichen. 

l 1 370 („721'') recto 8 Zeilen, verso frei . 
Steuerquittung des Pelaias, S. des Espmetis, und des Harsiesis, S. des Patous, viel
leicht anläßlich eines Grundstück-Verkaufs. 

p 37 1 („722'') quer beschrieben, recto 17 Zeilen, verso 7 (+x?) Zeilen. 
Abrechnung des Patous vom Jahr '-7 (144/143 v. Chr.) über 4l (Maß) Emmer. 
„Rest 27 (Maß) Emmer, das ist •/, •/„ (Maß) Weizen". Vgl. dazu oben Nr. 29ff. 

p 372 („723") recto 6 Zeilen, verso 9 Zeilen quer. 
Quittung, geschrieben von Phibis, S. des Panekhates. 

p 373 („724'') recto 7 Zeilen, verso 6 Zeilen. 
recto Brief des Petehar-[ ... ], mit Erwähnung von pflügen usw„ verso Zumessung 
von Getreide zu Lasten des Pelaias, S. des Pates, „ .. „ abernten (Jsb). bis sie dem 
Nekhoutes diese 200 Silberlinge, die ihm gehören, bringen". 

p 374 („72i") recto 20 Zeilen quer, verso frei. 
Abrechnung des Nekhoutes, S. des Thotortaios, vom Jahr 3l (136/13i v. Chr.). 

p 3 7 5 („ 7 26'') quer beschrieben, recto 1 1 Zeilen, verso 11 Zeilen. 
Abrechnung, Zeile -1: „als Gegenwert von Sesam 'l Silberlinge." 

i 1 376 („727") Gesellschaftsvertrag zwischen Skhotes, S. des Phminis, und Herieus, S. des 
Patous, gemeinsam [ ... ] zu machen, mit dem schriftlichen Einverständnis der beiden, 
vom Jahr 31 (140/139 v. Chr.). 

p 377 („728'') quer beschrieben, recto 13 Zeilen, verso frei. 
Liste der „Ausgaben", z.B. „Spiegel, Natron, ... ". 

p 378 („784") recto 2 + x Zeilen, verso frei; abgebrochen. 
Zumessung von 3 1 Artaben Weizen zu Lasten des Tempelschreibers Patous, S. des 
Phi bis. 

s 1 379 („78i") recto 6 Zeilen, verso 8 Zeilen quer. 
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recto Dokument des Znebonykhos, versoAufstcllung von verschiedenen Posten, die zu
sammen 43 Silberlinge ergeben („'/6 (Maß) Rizinus, das ist 8 Silbedingc", also ist 
ein (Maß) Rizinus 48 Silberlinge wert?). 

j I 437 („ 793'') recto 7 Zeilen, versa frei. 
Pacht(?)-Quittung „für das Wasser vom Jahr 13 zum Jahr 14" (1os/104 oder I01/ 
100 v. Chr.), mit der Unterschrift des Lesonis-Priesters Onnophris, S. des Psemminis. 

j r 438 („794'') recto 7 Zeilen, verso 4 Zeilen. 
Quittung des Petosiris, S. des Harsiesis, vom Jahr 49 (122/121 v. Chr.), mit der 
Unterschrift des Psemminis, S. des Onnophris. 

Schließlich gehört in diese Reihe der Holztäfelchen noch das in der Ausstellung (P 39), 
von dem uns aber die J dE-Nummer nicht geläufig ist. Der dreizeilige Text enthält eine Land
zumessung aus Krokodilopolis vom Jahr 8, geschrieben von Patscous. 

Abu Mena 
4. Vorläufiger Bericht 

Von WOLFGANG MüLLER-WlENER 

mit Beiträgen von 

Jos1ll' IlNGfüIANN und FRmDRtCH TRAU"I' 

(Tafeln LXX-LXXIV) 

Die sechste in Abu Mena laufende Arbeits- und Ausgrabungskampagne 196j begann am 
z. März 196j und endete am z6. April 196s; ergänzende Vermessungs- und Aufnahmearbeiten 
wurden nach dem Ende der eigentlichen Ausgrabung noch bis in den Juni hinein weitergeführt. 
Unter der Leitung des Verfassers waren in dieser Kampagne wiederum die Herren F. TRAUT 
und P. GROSSMANN als Architekten tätig, daneben als Archäologen die Herren W. BINSFELD 
und J. ENGEMANN sowie als Grabungsphotograpn Herr \Y/. Sc1-1mLE; als Vertreter des Kopti
schen Museums Kairo waren die Herren BouLOs FARAG und gegen Ende der Kampagne He.rr 
FATm AFIFt anwesend. Träger der Grabung war wie im Vorjahr das Kultusministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Leiter des Franz Joseph Dölger-Institutes 
an der Universität Bonn, Herrn Professor Dr. TH. KLAUSER. Allen Beteiligten sowie dem Direk
tor des Koptischen Museums Kairo, Herrn Dr. PAHOR LABIB, sei an dieser Stelle für ihre ver
ständnisvolle Unterstützung und aufopfernde Mitarbeit herzlich gedankt. 

Nachdem im Frühjahr 1964 mit dem großen Bad und dem Baptisterium zwei neue größere 
Objekte in Angriff genommen worden waren 1), für deren Bearbeitung wir von vornherein 
mehrere Kampagnen angesetzt hatten, konzentrie rte sich die Arbeit dieses Jahres wieder auf 
diese beiden Monumente ; die Arbeiten an dem großen D oppelbad konnten dabei im wesent
lichen abgeschlossen werden, während für das Baptisterium mit noch mindestens einer weiteren 

1) Zu diesen Arbeiten vgl. den l · Vorlöufigen Bericht (im folgenden zitiert: J· Vor/. Ber.) in MD!K 10, 

1964, 103- 114. Dc.r hier vorgelegte 4. Vorbericht schließt unmittelbar an jenen an; die dort verwendeten 
Abkilrzungcn für die bisherigen Ausgrabungspublikationen von C. M. KAUFMANN werden auch hier weiter· 
verwendet: 
KAuPJrilANN l = Die A111grab1111gtn tlu Aftna1·Htiliglfl111tr i11 dtr Martolim1fl1lt. Btrübl über Ji1 A1ugrab11ng ... 

{N1W<mbtr u;oi- J1111i 1101). O.iro 1~. 
KAUPMANN II = Z»·tiltr Btrithl iibtr Ji1 A111grab111tg tltr Mtna1·HtiliglRmtr ilt dtr Martoliwüslt. Die Sommer· 

.l:ampagnt }1U1i- Mmmbtr 1101. O.iro tc)O]. 

KAUFJ.IANN m Drilltr Btrithl übtr di1 AH1grab1mgm dtr Aftna1btiligllillftr ill der Afartoli.JDJIJJ/t. Ab1tbluj/ dtr 
Au1grab1111gt11. Cairo 1908. 

K. Bd. 1 Die Aftna11tatl1 1md dar Nationalhtiligtmn tltr a/JtbrisJ/itbtn Ägpttr in der wt1Ja/exandri1ti1'htn 
117171/t. A111grab1mgt11 der Frank/ur/er Exptdilio11 an1 Karm Ab11 Mina 1101-1907. Band J, 
Leipzig 1 9 10 . 
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Kampagne zu rechnen ist. Daneben wurde außer der laufenden Aufnahme der bci den Reini
gungsarbeiten im Bad anfallenden Keramik ein g rößerer geschlossener Fundkomplex relativ 
früher, aus einer Zisterne in der Großen Basilika stammender Keramik aufgearbeitet'); der 
dabei aufgestellte Typenkatalog soll die Basis für die dringend notwendige weitere Be.irbeitung 
der örtlichen Keramik bilden. 

Im Anschluß an die Grabung wurde im Mai noch die kleine, bisher sogenannte Garten
kapelle gereinigt und aufgenommen, worüber unten von F. TRAUT gesondert berichtet wird; 
mit der Aufnahme des nördlich des großen Bades liegenden zweiten größeren Brunnen-saqrya
Komplexes wurde im Hinblick auf weitere, in diesem Gebiet geplante Arbeiten begonnen. 

Im Baptisterium wurden nach der im Vorjahr abgeschlossenen Aufnahme und Unter
suchung der aufrechtstehenden Baureste umfangreiche Sondagen im Südhof unternommen, 
doch lassen sich die hier gewonnenen Ergebnisse noch nicht kurz zusammen.fassend darstellen'): 
Neben den Fundamenten. der älteren Bezirksmauer und einem vor der älteren Westaußenwand 
entlanglaufenden Plattenpflaster fanden sich im Inneren des so eingegrenzten älteren Hofes noch 
mehrere andere Fundamentzüge, deren Bezüge untereinander und zu bestimmten Phasen des 
Baues jedoch unklar bleiben, solange nicht auch die nördlich anschließenden Räume näher unter
sucht worden sind. Unmittelbar vor der Südwand des großen Oktogon-Raumes lag dicht unter 
dem heutigen Niveau eine Reihe im Halbkreis versetzter Quader, die offenbar zu einer während 
des Baues der Kirchen errichteten Werkstätte oder Arbeiterhütte gehörten; über dem älteren 
Fußboden fand sich hier eine große Menge teilweise zerbrochenen Inkrustationsmaterials aus 
verschiedenfarbigen Marmoren•). Im großen Oktogonraum wurde bisher allein die in der 
vorigen Kampagne neuentdeckte Piscina näher untersucht, die über einem zerstörten größeren 
Grab mit gemauerten Seitenwänden liegt. Da sich auch im Südhof ein weiteres unzerstörtes, 
d och beigabenloses Grab fand•), ist - vor allem im Hinblick auf das Heiligengrab sowie andere 
ältere Gräber in diesem Gebiet•) - zu vermuten, daß hier unter der Kirchengruppe die Nekro
pole der ältesten vorchristlichen Siedlung lag. 

1) Vgl. dazu den Beitrag von J. ENCEMANN unten S. t86f. 
') In Abänderung der bisherigen Planung (vgl. J· Vor/. Bor. 103 Anm. 1) soll über die laufenden Arbeiten 

in Abu Mcna nicht im ]ahrb1"h für Anlike 1111d Chrillm/11111~ sondern in besonderen Heften berichtet werden. Ein 
ausführlicherer Vorbericht von P. GROSSMANN Ubcr die Arbeiten im Baptisterium ist nach dem Abschluß der 
Kampagne 1966 vorgesehen. 

3) Die vorliegenden Stücke scheinen zum größeren Teil für Dekorationen mit geometrischen Mustern 
bestimmt gewesen zu sein, doch fanden sich auch zahlreiche Stücke dacunter, die blattförmigcn Umriß zeigen. 
Das Material in seiner Gesamtheit erinnert an die Elemente des Bodens der Kirche im K loster 't'OÜ Ilpo8p6µou 
iv 'fo'i'~ l}rou8(ou (der sog. Studios~Basilika} in Istanbul, was angesichts der Datierung der Stuclios·Basilika 
in das J ahr 463 (vgl. R. )ANtN, La Clographie tcdltia1liq11c de /'Empire Byza11/i11 I J (Paris '9l J) 444 f.) und dem 
für den zweiten Ausbau des Baptisteriums vermuteten zeitlichen Ansatz in die Regierungszeit Zenos (474-491) 
nicht verwunderlich ist. 

Die wenigen erhaltenen Reste von opus-sectile-Böde11 in der Großen Basilika (untet dct SW-Ecke det 
hinter dem Altar aufgesetzten halbrunden Bank) und im Baptisterium (in der östlich vom O ktogon.Raum ge
legenen kleinen Nebenkammer mit der großen Zisterne) zeigen alle geometrische Muster. 

') Das Grab entspricht in allen Einzelheiten den von H. SCHLÄGER (MDIK 19, 1963, 116 Nr. 2) be
schriebenen einfachen Erdbestattungen. 

6) Nach K. Bd. I 7z. sowie KAUFMANN II 21 stammen einige der Gräber der Menas-Gruft unter der Grnft
kirche aus vordiokletianischcr Zeit, ebenso wie „auch die J\fenasgruft selbst ... auf älterer mindestens vordio
kletianischer GrundlagcH beruht. Weitere „Gräber aus griechisch-römischer Zeit" (KAUP!llANN 11 l s) sollen 
unter der Außenmauer des Baptisteriums gefunden worden sein. 

\'Vcitcre Angaben über Gräber in der Großen Basilika siehe bei H. SCHLÄGER a.a.O. 115. 

l 
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Abb. 1. Übersichtsplan des Doppelbades (Zustand 1961) mit an
schließenden Gcbiiudcn C und S; Maßstab 1 : 200 
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Abu Mcna 

Das Doppe lbad: 

Im Bereich des großen Bades begannen die Arbeiten zunächst mit dem Abräumen des 
stellenweise bis zu drei Meter über der ursprünglichen OberHäche anstehenden Schuttes der 
KAUI'MANNschen Grabungen im Gebiete des im Vorjahr etltdeckten Raumes B1 sowie nördlich 
der eigentlichen Badeanlage über dem hier zu vermutenden Vorhof und im Bereich des Ge
bäudes C; danach wurde der überall etwa z- z,5 m hoch anstehende, stratigraphisch jedoch 
leider völlig unergiebige Füllschutt1

) systematisch aus den einzelnen Räumen entfernt und die 
Grabungsgrenze im Osten um ca. 6-7 m vorgeschoben, um den östlichen Abschluß des 
Bades, die Zugänge zum Gebäude C sowie den Anschluß an die weitere Bebauung zu klären. 
Im übrigen wurden im Inneren des Bades an zahlreichen Stellen Sondagen unternommen, die 
wichtige Aufschlüsse über die Frühgeschichte und die Entwicklung des Baues brachten, über 
die weiter unten zu berichten sein wird. 

Das neu freigelegte Gebiet um Bt herum gliedert sich in zwei voneinander unabhängige 
Bezirke (vgl. Plan Abb. 1 sowie Taf. LXX und LXXIIa) - im Westen die Vorräume von B, 
samt einer zweiten Abortanlage und anschließend die vom Vorhof aus zugänglichen Neben
räume P ,_,(Wohnung?), im Osten eine durch einen langen Korridor D, durchschnittene Gruppe 
von Wohn- oder Werkstatträumen Q-R-S, die im der.teitigen Zustand offenbar nicht mehr zum 
Badekomplex gehörten. Die gesamte Anlage ist im Süden durch die Nordkolonn.~de der hier 
vorbeilaufenden Straße begrenzt. Der bereits im Vorjahr zu etwa einem D rittel freigelegte 
Raum B, ist - wie der insgesamt etwas größere Apsidensaal At - ein großer dreischiffiger 
Saal von 14,4 m Länge und ca. 10 ,> m Breite, von dem im Norden zwei Türen in den Raum 
B, und zu den eigentlichen Baderäumen der B-Gruppe führen, im Osten eine zweiHüglige Tür 
zu dem großen Auskleideraum B0 • Wie in den entsprechenden Räumen der A-Gruppe sind auch 
in B0 und B1 rings an den Wänden umlaufende Bänke angebracht, die stellenweise in Verbindung 
mit den Schiffssäulen und -pfeilern auch zur Raumtrennung verwendet wurden. Die Abfolge 
dieser Säulen und Pfeiler ist im derzeitigen Zustand ganz unregelmäßig - im Norden ist in 
jeder Stützenreihe zunächst je ein starker rechteckiger Pfeiler erhalten, auf den beiderseits je 
drei Säulen (mit unterschiedlichen Basen und offenbar auch unterschiedlichen Kapitellen) 
folgen, deren Piedestale (mit einer Ausnahme) noch in situ erhalten sind. Darauf folgt in jeder 
Reihe abermals ein starker Pfeiler etwa gleicher Größe, anschließend eine Säule und an der 
Südwand des Raumes eine schmale Pfeilervorlage. Außer den Piedestalen sind drei Säulen 

1) In beiden Kampagnen wurde versucht, die im Vcrfüllungsschutt in g roßen Mengen vorhandene Kera
mik in irgcndcincr Form für die Zerstörungsgeschichte hcr2nzuz.ichcn, doch ließen sich innerhalb der in den 
Profilen sichtbaren Schichten keine wesentlichen zeitlichen Unterschiede beobachten. Nach den Profilen wurde 
der Saal B1 von der Straße her allmählich zugeschüttet (nach den Rcoten mit reinen Abflillen, Mull, Scherben 
etc.); offenbar durc.h Löc.her in den \'(fänden oder Fenster(?), denn die restlichen Außenmauern scheinen erst 
später abgebrochen worden zu sein. In verhlltnismäßig hoher Lage fand sich entlang der Südwand eine Schicht 
dicker Putzbrocken mit Resten einstiger Wandbemalung in drei verschiedenen Schichten, die offenbar beim 
Abreißen der \'Vand hier heruntergefallen sind. 

Die verhältnismäßig kleinen Stücke lassen sieb nur in ganz wenigen Fällen zusammenpassen; auf der 
untersten Lage scheint es sich um Genre-Szenen mit verhältnismäßig kleinen Figuren {geschlitzte G röße der 
menschlichen Figuren ca. 40-4 s cm) zu handeln, die längere griechische Beischriften tragen. Die Farben s ind 
lebhaft und kräftig, während die der zweiten Lage erheblich stärker verblaßt bzw. abgeblättert sind. Auch hier 
scheint es sich um figurale Malereien zu handeln, doch größeren Formates, so daß sich a.us den kleinen Druch
stUcken nichts über die A rt der Darstellungen ergibt. D ie oberste Schichc schließlich trug nur grobe und groß
ßiichigc Malereien auf einer sehr dünnen Putzschicht. 



\\Volfga ng III üllcr-Wic ncr 

sowie ein Kapitell in Fallagc aufgefunden worden 1); auch der Mittelpfeiler der ös1·!ichen 
Stützenreihe war - wie die zwei Säulen der westlichen Reihe - nach Osten umgestürzt und 
lag hier über einer dünnen Schuttschicht'). Diese unregelmäßige Gliederung der Stützenreihen 
ließ vermuten, daß der Saal bei Anlage der Kolonnaden neben der Straße verkürzt worden ist, 
was sich in einem in die Straße vorgetriebenen Suchschnitt bestätigte 3): Ursprünglich war der 
Saal um mindestens 5 m länger und kann so sehr wohl ein etwa symmetrisches Stützensystem 
von jeweils zweimal drei Säulen zwischen drei Pfeilern besessen haben. Der Bodenbelag - glatte 
we.iße Kalksteinplatten - ist im südlichen Teil des Raumes noch im ursprünglichen Zustand 
erhalten; im nördlichen Teil und in der Mitte ist der Boden einmal aufgenommen worden (ver
mutlich zu Anderungen oder zur Reinigung der hier liegenden Abwasserkanäle?) und unregel
mäßig neu gepflastert worden - teilweise unter Verwendung von Marmorspolien4) . 

Der durch eigens eingezogene Zwischenwände gegen Einblick von außen gedeckte Zugang 
zu dem Raum B1 liegt in der Südwestecke (vgl. Taf. LXXa); aus einem kleinen, von der Straße her 
über drei Stufen zugänglichen Vorhof führen zwei weitere Stufen in den großen Saal hinab. 
In diesem Vorhof B10 liegt im Westen eine kleine offene Säulenhalle, aus der eine Tür in die 
schiefwinklige, durch Zwischenwände noch weiter unterteilte Raumgruppe P führt, die man 
vielleicht als Wohnung des Pförtners ansehen kann. Während der Boden in den Räumen P1_ 3 

nicht mehr erkennbar ist, in der kleinen Säulenhalle nur aus einem einfuchen Lehmstrich bestand, 
ist der Hof selbst mit großen, stark verwitterten Kalksteinplatten gepflastert. In einem langen 
Raubgraben, der sich schräg durch den Hof zieht, kamen Reste eines älteren Plattenbelages zum 
Vorschein, der etwa auf gleicher Höhe wie der Fußboden des Hauptraumes B, liegt. Von dem 
Hof B10 aus sind zwei weitere, gleichfalls schiefwinklige Räume zugänglich (Biß und c), von 
denen einer mit drei einfachen Bänken ausgestattet ist; hier wird man die Räume für den 
Wärter und das Badepersonal sehen dürfen. 

Nördlich des Raumes B18 wurde ein Raum freigelegt, dessen von B1 ausgehende Tür 
bereits im Vorjahr angeschnitten worden war: Eine kleine L'ltrine des üblichen Typs mit auf 
drei Seiten umlaufenden Sitzbänken. In dieser Latrine laufen zwei der Hauptabwasserkanäle 
zusammen - der zur Entwässerung der Kaltwasserbecken in B, (und evtl. auch der Becken in 
A, und B,) dienende Strang, der in B, teilweise freigelegt wurde, und vor allem der große 
Sammelkanal, der die Abwässer der A-Raumgruppe aufnahm. Ein zwischen der großen Zisterne 

1) Sämtliche Architekturglieder bestehen aus - wie es scheint prokonncsischcm - Marmor. Die nicht 
sehr sorgfältig gearbeiteten Säulen (mit nicht durchweg krdsrundcm Querschnitt) sind ungefahr gleich lang 
(i X 2,33 m und 1 X 1,;7 m) und von ungefähr gleichem Durchmesser. Das einzige in Fa\lagc gefundene Kapitell 
(zu der südlichen der beiden im \Westen liegenden Säulen gehörig, vgl. Tafel LXX b) ist ein kleines korinthisches 
Kapitell des sog. thcodosianischcn Typs mit nur einem Blattkranz (Höhe 0,21 m; Durchmesser 0,25 m). 

1) Vgl. dazu unten S. 180. 

3) Dieser Such.schnitt wurde angelegt, als die Südwest-Ecke des Raumes B1 weitgehend zerstört vor
gefunden wurde - abgerissen durch Plünderer, die (wie sich später zeigte) hier und im Hof ß 1o eine ßlci
Rohrlcitung herausgebrochen hatten. Es zeigte sich unter dem späteren Fußboden ein iiltcrcr Plattenboden und 
die Fortsetzung der unter dem Boden der späteren Straßenhalle nach Süden weiterlaufenden \'(/cstwand des 
Saales B 1• Genau in Verlängerung dieser Mauer fand sich in einem 4,85 m von der Südwand von B1 entfernten 
Fundamcntstrcifcn ein nach Norden ausspringcndcr größerer Block - offenbar ein alter, in die \'1cstwand von 
B 1 einbindender Eckblock. lnfolgc der starken Verschüttung im Gebiet der Straße (das ältere, unbefestigte 
Straßenniveau liegt ca. r 185 m tultcr dem heutigen Boden) konnten zunächst keine weiteren Sondagcn zm 
Untersuchung jenes Fundamcntstrcifcns unternommen werden. 

') Neben verschiedenen größeren Stücken farbigen Marmors wurden mehrere Bruchstücke von Schranken~ 
platten aufgefunden (einfaches Schuppenmuster sowie nicht näher deutbare figurale Darstellung). 
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H und der Raumgruppe P nach Westen verlaufender Sammelkanal führte das Schmutzwasser 
aus der Latrine fort; er wurde jedoch nicht weiter verfolgt'). 

Auf der Ostseite des großen Saales B1 folgt die auch nach mehreren Sondagen nur schwer 
erklärbare Raumgruppe Q, bestehend aus einem mehrfach unterteilten schmalen Gang Q

1
_

3 
(Q, vielleicht urspriinglich zeitweilig Treppenhaus?) und zwei mittelgroßen Räumen Q

4 
und 

Q,, bei denen die aufgehenden Wände jedoch so stark zerstört sind, daß wenig zur Entwick
lung dieser Gruppe und zu ihrer Zweckbestimmung gesagt werden kann. Im ersten Bau
zustand möglicherweise als Vorhof oder Vorraum zu B1 gehörig wurde die Raumgruppe 
später verselbständigt und mag als Wohnbau gedient haben. Auch die östlich des langen, 
allmählich nach Süden ansteigenden Bedienungsflures D, gelegene Raumgruppe R läßt sich 
schwer deuten (zumal sie nur teilweise freigelegt wurde); wahrscheinlich handelt es sich auch 
hier um Wohn- oder Werkstatträume, die bei der Anlage der Säulenstraße über älteren, teil
weise weiterbenutzten Beständen angelegt wurden und an das nun folgende Gebäude S an
schlossen. Dieser langgestreckte Bau, der durch einzelne, nur mehr in den Fundamenten er
haltene Quermauern unterteilt wurde, schließt nach Norden mit einem schmalen Zwischen
raum (D,) an den Bau C an und scheint zusammen mit diesem den weiter östlich zu vermu
tenden kleinen Platz begrenzt zu haben. In verhältnismäßig später Zeit - vermutlich schon 
nach der Zerstörung eines Teiles des Bades - wurden auf den alten Fundamenten kleine 
Hütten aus rohem Bruchsteinmauerwerk errichtet. 

Aufschlußreicher als diese bereits in die Randbezirke der eigentlichen Badeanlage aus
greifenden Untersuchungen waren dagegen die im Vorjahr zurückgestellten Sondagen im 
Bad selbst, die in nahezu sämtlichen Innenräumen unternommen wurden. Wie bereits im 
~ · Vorbericht kurz angedeutet'), ist der derzeitige Grundriß des Bades das Ergebnis mehrerer 
größerer und zahlreicher kleiner Um- und Erweiterungsbauten: 

I) Die bisher noch nicht näher datierbare ursprüngliche Anlage I (A./M. 5. Jh. ?) - ein 
Einzelbad (vgl. Abb. u) - beschränkte sich auf die Räume B,-B,, wobei unklar bleiben 
wird, welche der um B1 herum angeordneten Nebenräume ebenfalls zu dieser Bauphase ge
hörten; wahrscheinlich gehörte die kleine Latrine B1A dazu sowie der südliche Teil der Brun
nen- und Zisternenanlage•). Der Raum B1 selbst kann - nach Baufugen in den beiden Längs
außenmauern zu urteilen - nur etwa die halbe Länge gehabt haben und mag etwa in der in 

1
) Der Sammelkanal liegt mit seinem Boden etwa auf der Höhe des gewachsenen Bodens (des unter der 

~arilbcdiegenden Lehmschicht anstehenden sog. Gebe/) und ist sauber aus Quadern errichtet; sein Querschnitt 
tst etwa knapp mannshoch. Die Richtung ergibt sich an der untersuchten Stelle durch das beidseitig parallel~ 
Jaufendc Zvlauerwcrk; denkbar wäre, daß der Kanal in die westlich vom Bad liegende Senke führte, in die auch 
der Zistcrnen~Überlauf zu münden scheint. 

1
) Vgl. MD/K 20, 1964, 1 10: Hier sind allerdings nur zwei größere Bauperioden erwähnt worden, die 

nach den neuen Ergebnissen noch stärker untergliedert werden müssen. Für Einzelheiten sei auf die in Arbeit 
befindliche SchlußpubHkation verwiesen. 

') Obwohl bisher angenommen wurde, daß die gesamte Brunnen- und Zisternenanlage erst zur Bau
phase 11 gehöre, läßt sich nach nochmals wiederholten Studien mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß der große 
Brunnen, der Hof G1 und die Zisternen H1- 1 bereits zum ursprünglichen Bestand I gehörten. Unklar bleibt 
freilich, was mit dem verhältnismäßig großen freien Hof geschah, der zwischen den Baderäumen und der Brun
nenanlage lag: hier muß wohl der Vorgänger des späteren schmalen Wirtschaftshofes D 2_„ zu suchen sein, 
von dem wohl auch dne Treppe in den alten (südlichen) Heizkeller führte. 

Das älteste Göpelwerk war mithin in dem Hof G2 untergebracht, der wohl von Norden her durch einen 
zwischen dem Brunnenschacht und der N\'V'-Ecke liegenden Durchgang zu betreten war. Obwohl die Nivcau
Verhältnissc dieses Hofes sich kaum wesentlich vecindcrt haben, sind Spuren einer Tierlaufbahn (ähnlich 
w ie in G1) hier nicht zu beobachten gewesen. 
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ZUSTAND 1 

===== 

Abb. 1 a Rckonstruktionsvorschlag für 
die Phase l (etwa 5. Jh.) des Bades und 
der umliegenden Bauten S und C (ge
rastert, da evtl. später). Maßstab 1: soo 

Abb. 2 b Rckonstruktionsvorschlag fUr 
die Phase ll (E. l· Jh./A. 6. Jh.) des 
Doppelbades (schwarz); Ergänzungen 
im Laufe des 6. Jh. s schraffiert. Maß-

stab I: jOO 
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Abb. z a gegebenen Form zu rekonstruieren sein. Größe und Einrichtung der Baderäume 
sowie ihre funktionelle Abfolge unterschied sich in einzelnen Punkten von der der späteren 
Anlage: der Raum B, war etwa um die Hälfte kleiner'), diente aber wie später als wohl unbe
heizter Vorraum für das kaum veränderte Tepidarium B0, von dem dann weiter das Caldarium 
B, zu betreten war. Zu diesem Raum B, gehörten zwei große Badebecken, deren Reste unter 
dem H ypokaustenboden von B, und •;nter einem späteren Kanal in A, aufgefunden wurden. 
Das zu dieser ersten Anlage gehörige Sudatorium ist an der Stelle des Raumes E 8 zu ver
muten, wohl mit einem Zugang von B, aus; die Heißwasser-Anlage (die später in E8 einge
baut wurde, vgl. den Plan Abb. 1) scheint in der Nordwestecke des Baues gelegen zu haben, 
wie aus den unter dem Hypokaustenboden des Raumes A, gefundenen Resten eines älteren 
Praefurniums zu schließen ist. 

Unsicher ist, ob die Gebäude S und C etwa gleichzeitig mit der Anlage des Bades an
zuset'len sind oder ob sie erst wesentlich später errichtet wurden; sicher ist jedoch, daß sie 
bereits vor dem zweiten großen Ausbau des Bades bestanden. Die Zweckbestimmung beider 
Bauten ist ohne weitere Ausgrabung der noch nicht freigelegten Teile kaum sicher anzugeben; 
es handelt sich bei beiden sicher um öffentlichen Aufgaben dienende Bauten, doch wohl nicht 
um reine Läden, wie ursprünglich für die Räume C, 1 angenommen wurde•). Im übrigen 
ist bei Bau C damit zu rechnen, daß er in seiner gegenwärtigen Form aus zwei älteren Bauten 
zusammengefügt wurde. 

11) Wie bereits im 3. Vorbericht erwähnt, wurde das ältere Bad - möglicherweise nach 
teilweiser Zerstörung(?), wahrscheinlicher aber infolge zunehmender Bevölkerungszahl im 
Laufe des l · Jh.s - schon ziemlich bald zu einem Doppelbad erweitert. An die verhältnis
mäßig kleine ältere Anlage wurden im Norden drei neue Baderäume samt den nötigen Instal
lationen und Heizanlagen angebaut, zu denen auch ein vermutlich durch den Gang D 1 zu
gängliches Apodyterium gehörte, dessen Grundriß sich jedoch nicht mehr mit Sicherheit 
ermitteln läßt•) ; darüber hinaus wurde bei diesem Umbau die kleinere Saqiya (ursprünglich 
nur in G,) erweitert durch den Anbau des Hofes G„ in dem nun das Göpelwerk betrieben 
wurde. Zu dieser Ausbaustufe ist ferner die Vergrößerung des Saales B, auf über das Dop
pelte der bisherigen Raumlänge zu zählen; unsicher ist jedoch, ob auch die Erweiterung des 
älteren Badekomplexes durch Anbau des großen Caldariums B, bereits in diese Phase zu setzen 
ist. Wahrscheinlicher ist, daß dieser Raum ebenso wie der benachbarte große Auskleideraum 
B0 erst in einer kleineren Zwischen-Bauperiode angelegt wurde. Die Frage der Zugänge 
zu B, während dieser Ausbaustufe ist bisher ebenfalls nicht sicher zu klären; vermutlich wurde 

1) Vgl. dazu den l· Vorl. Bcr. 107 Anm. 3: Im Gewölbe des Kcllergangeo ist klar das ~ltere Apsisfun
d2mcnt erhalten, durch das sich die Ausdehnung des Raumes 8 1 gemäß Abb. :z.a ergibt. 

') Vgl. dazu l· Vorl. Bcr. 109; fUr niherc Erklärungsversuche sei auf die in Arbeit befindliche Schluß
publikation verwiesen. 

') Obwohl in dem großen Apsidensaal A1 mehrere Suchgräben angelegt wurden, in denen sich zw•r 
Reste dc.r Außenmauern des älteren Apodytcriums fanden, ist dessen sUdliche Hälfte durch den später (in 
Phase 111) angelegten Raum A1 sowie durch die tief fundamentierte und sehr breite Wand zwischen A1 und 
A1 so völlig zerstört worden, daß hier keine Anhaltspunkte für die Rekonstruktion des Raumes zu gewinnen 
sind. 

E ine kuruc.itigc Vermutung, die in der Flucht der freigelegten Wcstw2nd dieses Raumes liegende Trenn
mauer zwischen A0 und P1 mit zur Rekonstruktion heranzuziehen und so einen zu 8 1 symmetrisch liegenden, 
ebenfalls in NS-Richtung sich erstreckenden Apodyteriumssaal zu rekonstruieren, ließ sich nach den Ergeb
nissen der weiceren Sondagen nicht halten. Denkbar wäre freilich, daß eine derartige Lösung einmal :mr,c
strebt worden war. 



Wolfgang MUller-Wiencr 

der Zugang von der Ostseite auf die Westseite verlegt, wo unter dem späteren kleinen Hof 
B10 Reste einer älteren Anlage sichtbar sind, deren Untersuchung noch aussteht' ). 

Vermutlich in dieser Zeit, möglicherweise schon etwas eher, erfolgte auch der Ausbau 
des Gebäudes C zu seiner heutigen, langgestreckten Form; sicher faßbar ist nur der südliche 
T eil des Baues (unter C1 ... 3) , der quaderverblendete Lehmziegelmauern besaß, während der 
nördliche Teil unter dem hohen Schuttberg der älteren Grabung nur schwer zugänglich ist. 

t " " 
·- .. -:tH I~ 

Abb. l Rekonstruierter Grundriß des Bades im Zustand III (ca. Ende 6. Jh„ schwarz) mit nicht näher datier
baren spätere n Umbauten und Ergänzungen (punktiert bzw. schrafficn) sowie mit den benachbarten Gebäuden C 
und S und der Stcaßcnkolonnadc. Höfe sowie nicht überdeckte Frciclurnc im Inneren des Bades leicht punktiert. 

Maßstab 1: ioo 

III) Seinen im wesentlichen abschließenden Ausbau erfuhr das Bad in einer dritten Phase, 
d ie nach den Scherbenfunden etwa in das ausgehende 6. Jh. zu setzen wäre. Dieser Zustand 

1) Die hier vorgelegte Rekonstruktion beruht auf den Ergebnissen mehrerer in A1 unternommener Schnitte, 
durch die die im Plan schwar..t: gezeichneten Mauerstücke des nördlichen Apodytcriums festgestellt wurden. 
Es bleiben aber noch gewisse UnkJa[hciten, denen in der nächsten Kampagne du[ch weitere Suchschnitte 
nachgegangen werden soll. 
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III wurde später nur mehr durch Reparaturen und geringfügige Anbauten verändert, nicht 
aber mehr wesentlich erweitert. Dieser letzte größere Ausbau umfaßte die Räume A1 und A, 
samt allen nördlich anschließenden Nebenräumen, die Latrine F4 und wohl auch die weiter 
nördlich anschließende, mit großen Kalksteinplatten gepflasterte Hofanlage M1_ 3• Bei dem 
Bau des großen Apsidensaales A 1 hatte man auf das ältere Gebäude C Rücksicht zu nehmen, 
gegen das sich mit deutlich sichtbarer Baunaht die Ostapsis von A, lehnt; mit dem nördlichen 
Nebenraum dieser Apsis griff man aber in den älteren Raum c.A hinein. Der Zugang ZU dem 
nördlichen Apodyterium erfolgte nun - statt von Osten her durch D , - von Norden durch 
die Flure F, und M3 von dem hier liegenden Vorhof aus und wurde erst später wieder nach 
Osten verlegt, als man den Raum C3 und den kleinen Apsisnebenraum als Eingangsflur aus
baute'). Im Westen mußte man an die ältere Saqiya-Anlage anschließen, was freilich keine 
besonderen Schwierigkeiten bot'), und im Sü.den wurden über dem abgebrochenen alten 
Apodyterium der Vorraum A, und die Reihe von Kalt-Badebecken neu errichtet. Daneben 
wurde auch der Raum A, ganz neu erbaut (vgl. Taf. LXXI a), der - mit Heize.inrichtungen und 
zwei Badebecken versehen - ebenfalls als Baderaum diente. Diese neuen, im Vergleich zu den 
älterei:i Räumen B0 und B, ungleich reicher ausgestatteten Bauteile dienten aller Wahrschein
lichkeit nach als Männerbad 3) . Der südliche ältere Komplex wurde (möglicherweise zu gleichtr 
Zeit?) bei Anlage der großen Säulenstraße südlich des Bades um nahezu 5 m verkürzt (vgl. 
Taf. LXX); zugleich wurde der (vielleicht ebenfalls verkleinerte?) Hof zur Anpassung an das 
neue Straßenniveau um 0,5-0,5 5 m aufgehöht' ). In die gleiche Zeit des Straßenbaues müssen 
auch die Raumgruppen Q und R gesetzt werden. 

1
) In diesem Nebenraum der Ostapsis wurde zu nicht näher bestimmbarer Zeit eine kleine Treppe einge

baut, die Ostwand teilweise abgebrochen und vermutlich auch das Pflaster des Raumes c; erneuert. Zugleich 
wurde der durch M3 führende Zugang zugemauert und die vor der \'(land liegende Bank durchgefUhrt. Auch der 
von Norden nach F1 führende Zugang wurde zu unbestimmter Zeit zugesetzt; der Zugang lag also in der Spät
zeit sicher im Osten. 

1
) Bei diesem Anbau entstanden die unbenutzbaren kleinen Kammern E1 und E4 zwischen den älteren 

Pfcilcrvorlagcn des 1a9[>•a-l-Iofcs und den neuen Kammer-Rückwänden. In dieser Zeit wurde auch der von E, 
nach G 1 führende Durchgang zugesetzt. 

3) Diese Vermutung basiert auf einigen Funden in den erst 196j gereinigten Abwässerkanälen des südlichen 
Bade·Komplexes. H ier fanden sich in der Leitung von dem in B 1 (im Mittelschiff) gelegenen Badebecken zahl
reiche kleine Perlen einer Halskette . .Ähnliche Perlen wurden auch in dem Abwasserkanal des Caldariums Ba; 
in größerer Menge gefunden; daneben lagen zahlreiche kleine Salbgef':iße in den Kanälen. Dagegen fanden sich 
in den von uns gereinigten Abwasserläufen der A-Raum·Gruppe keinerlei Einzelfunde (wobei allerdings zu 
bemerken wäre, daß ein Teil der zur A-Raum-Gruppe gehörenden Kanäle bereits von KAUFMANN ausgenommen 
worden war). Immerhin spricht die Tatsache, daß an zwei völlig getrennten Punkten der Kanalisation der 
B-Raum-Gruppe solche zu Halsketten gehörige Perlen gefunden wurden, sehr dafür, diese Gruppe 
als Frauenbad anzusehen. Damit aber mußte der ne ue Komplex um A 1 als Männerbad angesprochen 
werden. 

Neben den Veränderungen durc:h die Neuanlage der Räume A1_ 1 sowie A, wären noch umfangrcithc Um
bauten im Inneren der Badeabteilungen selbst zu erwähnen: Einbau neuer Badebecken in Ai und Al; Umbau 
des Warmwasser-Systems; Verkleinerung von A3 ; Anlage der neuen Kanalisation in E,_7 - um hier nur die 
wichtigsten Andcrungen aufzuzählen. 

' ) Wie weiter oben erwähnt (vgl. S. 174), wurde der Boden des Hofes zu einem späteren Zeitpunkt -
sicher im Zusammenhang mit der gegen Ende des 6. Jh.s südlich vom Bad angelegten Straße - aufgehöht; 
Reste älterer Anlagen (ein Fragment eines kleinen um lau fcnden Wasserkanals; Plattenboden sowie noch nicht 
näher zu deutende Maueransätze unter der späteren StL-aßc) deuten darauf hin, daß hie.c noch ein größerer 
Hof lag, der wohl als Vorhof des großen Badesaales B1 anzusehen ist. Eine Untersuchung dieses Gebietes in 
der kommenden Kampagne ist geplant. 

.„ 
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Das so erweiterte und ausgebaute Bad wurde zu nicht näher bestimmbarer Zeit') von 
einem Erdbeben betroffen, so daß eine Verstärkung der hochgelegenen Zisternenwände durch 
dicke Mauerpfeiler notwendig wurde. Bei diesen Reparaturarbeiten wurden auch die Böden 
der Dienstfiure E, und E, aufgehöht sowie vermutlich das große Becken G, westlich 
vom Brunnen und die verstärkten Umfassungsmauern des Brunnenhofes G, angelegt (vgl. 
Abb. 4). 

Für die endgültige Zerstörung des Bades und seine spätere Geschichte sind nur mehr 
e inzelne Beobachtungen nachzutragen, die über die bereits im 3. Vorbericht mitgeteilten An
gaben hinausführen: Nach dem Schichtenbefund war mindestens die ältere Badeabteilung B 
zur Zeit der vermuteten Erdbebenzerstörung (796)•) nicht mehr in Gebrauch, da im Raum 
B, unter dem Erdbebenschutt und unter den Säulen eine deutlich Abgetrennte Schicht 
feinen Flugsandes mit einzelnen Scherben beobachtet werden konnte'). Für die nördliche 
Badeabteilung A läßt sich nur feststellen, daß Teile der einstigen Baderäume auch nach 
der Zerstörung und der Überbauung des Saales A, noch als kleine Werkstätten weiterbe
nutzt wurden, während die im Norden anschließenden Hofräume als Schuttabladeplätze 
d ienten. 

Die sogenan nte „Gartenkapelle" (F. TRAUT) 

Die Ruine dieses kleinen Bauwerks liegt nordöstlich des eigentlichen Stadtgebietes in
mitten einer größeren, anscheinend nie bebauten Freifläche von ca. 300 m Länge und 110 m 
Breite, die von KAUFMANN als „Gartenland" bezeichnet wurde. Entdeckt und oberfiächlich 
ausgegraben wurde die „Gartenkapelle" im Laufe der KAUFMANNSehen Grabungen, wahr
scheinlich 1906'). Es handelt sich dabei um einen kleinen Rechteckraum mit östlich-angesetzter 
Apsis, der auf einem etwa quadratischen Podest steht (siehe Taf. LXXIIla). 

Mit den beiden seitlichen Annexen ist der Bau lo,o m breit und, rechnet man das um
laufende Fundament für die Treppen hinzu, 10,0-10,1 m lang, so daß ein nahezu quadratischer 
Grundriß entsteht, an den sich nach Südosten die ca. 3,1 l m tiefe Apsis anschließt. Der Haupt
raum mißt außen 6,j7-6,6j m auf 8,40-8,jo m, der Innenraum j,6j auf 7,jj-7,6o m. Die 
Tiefe der Apsis beträgt innen ca. 3>1 m. Die beiden Annexe sind innen 1,4j m breit und 1,3J 

1) Unter den überlieferten Erdbeben (vgl. ;. Vorl. Ber. 110, Anm. 1 sowie A. H e a>1ANN in RAC ! l 1962] 
I 106lf. s. v. Erdbeben) käme nur ein fUr SH bzw. SH angcsctz.tcs Beben in Frage, das freilich in Alexandria 
nicht eben sehr heftig gewesen zu sein scheint (vgl. A. H ERMANN "·"·O. 11t1). 

1) Vgl. J. Vor/. ßtr. 110 und Anm. l. 

') Die hier gefundenen wenigen Scherben lassen angesichts des derzeitigen Standes unserer Kcnlmik
Kenntnis noch kefoe Datierung zu, und es ist fraglich, ob man bei den wenigen und nicht besonders typischen 
Stücken überhaupt zu genauerer Einordnung kommen wird. - FUr die Ansctz.ung gegen Ende des 8. Jh.s 
spricht ferner die Tatsache, daß einige der Säulen noch in Fallagc vorhanden waren : Man hatte also keine Ge
legenheit, sie abzutransportieren, was angesichts der um die Wende vom 8. zum 9. Jh. im Gebiet um Alexandria 
herrschenden Zustände auch keineswegs sehr leicht gewesen sein durfte: Seit Beginn des 9. Jh.s ist das Land 
um Alexandria im Besitz zweier sich gegenseitig befehdender Stämme (der Lakhm und der Judh4m, vgl. 
Pt1Jr. Or. X 428 - His/. Pt1lr. Altx. 1 142) und bald danach kommt Alexandria selbst in den Besitz der aus 
Spanien vertriebenen ~·luslim, die diesen Krieg mit frischen Kräften weiterführen (vgl. dazu P. KAHLE, Z11r 
Gtl(bitblt du 111illtlt1lltrlithm Altxa11dria. In: Der /J/0111 t 2, 1922, 36 ff. sowie die oben zitierte Patriarchengesehichte : 
Pntr. Or. X 4191f., 4171f.). 

') KAUP„ANN I! Fig. ! J - 14 ohne Tcxtcrwiihnung und K. Bd. 1 Abb. 66 -G7 und Tafel 6>; dieselben 
nochmals in C. M. KAUFMANN, Die heilige S1ad1 in dtr IV'iJ1lt, Kempten 1924, 182 sowie Abb. 167- 168. 
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bzw. 1,30 m tief. Vom aufgehenden Mauerwerk sind teilweise nur noch eine, in der Apsis an 
der Nordseite zwei Schichten erhalten. Auffälligstes Merkmal des Hauptraumes ist, daß er 
sicherlich keine geschlossenen Wände hatte, sondern nach Norden, Westen und Süden große 
Öffnungen, so daß nur an den vier Ecken schmale Wandstreifen verblieben. D ie drei Öffnungen 
waren mit irgendeiner Art von Gitter oder Schranken geschlossen, deren Pfostenlöcher be
sonders an der Westseite deutlich sichtbar sind (vgl. Abb. 4); hier könnte man aus den Doppel
löchern in der Mitte auf eine Tür schließen. An den anderen Seiten sind die Pfostenlöcher nur 
noch teilweise erhalten, immerhin läßt sich auch hier noch eine regelmäßige Anordnung 
ablesen. 

Im Hauptraum sind keinerlei Spuren eines Fußbodens erhalten. Ein Nord-Südschnitt bis 
auf die Tiefe der Fundamentsohle erbrachte ca. l cm unter dem jetzigen Niveau eine 3-4 cm 
starke Mörtelschicht, wohl als Estrich für den Fußboden; darunter nur lockeres Füllmaterial 
aus dem üblichen Lehm mit ganz geringen Mengen von Mörtel und einigen wenigen Scherben. 
In der Apsis ist der Fußboden aus regelmäßigen Kalksteinplatten fast völlig vorhanden. In der 
Nordostecke wurde ebenfulls bis auf die Fundamentsohle gegraben, der Befund war der gleiche 
wie im Hauptraum. Im nördlichen Annex ist der Fußboden größtenteils erhalten, er hat ein 
leichtes Geflille auf einen Abfluß in der Mitte der Ostwand hin (vgl. Taf. LXXIIlb). Der 
Fußboden im südlichen Annex ist stark gestört. Er bestand hier nicht aus den üblichen etwa 
8-10 cm starken Platten, sondern aus ca. 30 cm starken Blöcken, die die Decke eines darunter 
liegenden kleinen Kellerraumes bilden. Bisher ungeklärt ist, ob an der Südseite des Annexes eine 
Öffnung im Boden bestand - eine Art Kellerschacht - oder ob die nachlässig gefückte Decke 
erst entstand, als der Bau nicht mehr in seiner ursprünglichen Bestimmung benut'~t wurde bzw. 
schon zerstört war. Vor der Nord- und Südseite des Baues liegen drei Stufen; die oberste bildet 
ein ca. 1,1 m breites Podest, von dem aus die beiden Annexe zugänglich waren. Der Niveau
unterschied zwischen Fußboden in der Apsis und unterem Plattenbelag an der Südseite beträgt 
ca. 0,60 m. 

Nach dem Erhaltungszustand der Treppen an der Nord- und Südseite darf man a.nnehmen, 
daß sie sich über die ganze Länge des Baues erstreckten, und es ist auch wahrscheinlich, daß 
eine dritte Treppe an der Westseite vorhanden war. An der Südseite führt der Plattenbelag 
noch ca. 1 m über das umlaufende Fundament hinaus nach Süden weiter, dann bricht er 
unregelmäßig ab; Sondagen an verschiedenen Stellen erbrachten keine Aufschlüsse dar
über, wieweit dieser Plattenbelag einmal gereicht hat und ob er nur auf dieser Seite vor
handen war. 

An der Südseite des südlichen Annexes, etwa niveaugleich mit dem auschließenden Platten
belag, fand sich die Abdeckung des schon oben erwähnten kleinen Kellers. Zwei von den 
Steinplatten wurden entfernt, um einen Zugang zu ermöglichen. D er Keller ist 1,6j m lang 
und o, 70 m breit. Die Tiefe unter der Decke des südlichen Annexes beträgt ca. 1,80 m. Hin
unter führen vier ganz unterschiedlich hohe Stufen. Keller und südlicher Annex haben 
die westliche Wand gemeinsam. Auffällig ist, daß der Keller nicht bis an die starke 
Fundamentmauer des Hauptraumes reicht, sondern l l cm vorher mit einer eigenen Mauer 
abschließt. 

Der gesamte Hohlraum war bis unter die Decke mit trockenem Schutt aufgefüllt. Es kamen 
große Mengen Keramik, Glasreste und Bauschutt zutage. Zur Bautechnik sind keine besonderen 
Bemerkungen zu machen; sie unterscheidet sich nicht von den bisher in Abu Mena bekannten 
Formen: Quadermauerwcrk aus dem ortsüblichen Kalksandstein mit ca. 1-4 cm starken Mörtel
fugen (Fundamentmauern o,j j m, aufgehendes Mauerwerk 0,3 j m). 
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Abb. 4 Grundriß der sog. Gortcnkapclle (Aufnahme F. TRAUT) - Zustand 1961, Maßstab 1 : "'" 

Abu Mcna 

Wegen des schlechten Erhaltungszustandes kann über Dekoration und Ausstattung wenig 
gesagt werden 1). Auf den beiden Photos bei KAUFMANN') sind an den Ostseiten der großen 
Öffnungen in der Nord- und Südwand je eine Säule auf leicht unterschiedlichen Piedestalen 
zu sehen; es dürfte jedoch unwahrscheinlich sein, daß sie von KAUFMANN in situ gefunden 
wurden. Zumindest an der Südseite ist bei der Reinigung ein Pfostenloch gefunden worden, 
das zu den oben erwähnten Gittern oder Schranken gehört. D ie Säule müßte dann auf diesem 
Pfostenloch gestanden haben. 

Zur Bestimmung des Baues kann noch keine befriedigende Aussage gemacht werden 3): 

Trotz Apsis und ungefährer Ost-West-Orientierung scheint klar zu sein, daß diese nach drei 
Seiten offene, auf einem Podest stehende und aUseits zugängliche kleine Anlage kein christ
licher Sakralbau - etwa im Sinne der KAUFMANNSehen Bezeichnung „Gartenkapelle" - war; 
zu denken wäre eher an eine Art „Kiosk", der öffentlichen oder vielleicht auch privaten Zwecken 
diente, möglicherweise im Zusammenhang mit dem schon von KAUFMANN erwähnten und von 
ihm sogenannten „Palais des Kaisers Zeno", einer offenbar größeren Bauanlage nördlich des 
Bades mit Brunnen und Zisternen'), auf die im folgenden noch kurz eingegangen werden soll. 

Die Brunnenanlage Nord: 

Rund 100 m nördlich des großen Bades liegt auf einer der höchsten Erhebungen des 
nördlichen Stadtgebietes eine große Brunnen- und Zisternenanlage, die KAUFMANN im Zu
sammenhang mit dem langen, durch die sog. Koinobien und durch das große Bad laufenden 
Suchgraben bereits im Winter 1906/7 angeschnitten und teilweise freigelegt hatte und die 
im Laufe des Juni i96i erneut gereinigt wurde. Bei den damaligen Arbeiten war vor allem 
der Brunnenschacht völlig ausgeräumt worden, der mit 22 m Tiefe und ),4 m Außendurch
messer erheblich eindrucksvoller ist als der des Bades, mit dem er nach den Angaben KAUF-

1) Einzige Reste einer ehemaligen Dekoration des Baues sind zwei teilweise zerstörte Putzreste in Form 
von Spiegelquadern; sie befinden sich innen an den schmalen Wandstreifen der Ostwand des Hauptraumes, 
rechts und links neben der Apsis. Sonst sind weder innen noch außen Spuren von Verputz erhalten geblieben. 
Im Grabungsschutt südlich des Bauwerks fanden sich einige kleine Stücke bemalten Stuckes. Soweit die wenigen 
Reste eine Beurteilung zulassen, handelt es sich um klcinteiligc Ornamente. Eine Lokalisierung scheint nach den 
Fundumständen (im alten Grabungsschutt) nicht mehr möglich. 

1) Vgl. S. 180 Anm. 4; über den Verbleib der heute nicht mehr vorhandenen Säulen ist nichts bekannt. 
3) Vor der genaueren Aufnahme des Baues durch den Vcrf. äußerte P. GROSSMANN in internen Diskussio· 

nen die Vermutung, daß es sich dabei um ein Nymphäum handeln könne. D ie Anlage des Baues und eine lose 
Steinsetzung, die die Reste e.ines Kanales hätte anzeigen können, sprachen für diese Vermutung. Bei der danach 
durchgeführten Reinigung und Aufnahme konnten jedoch keinerlei Spuren festgestellt werden, die auf einen 
Zusammenhang des Baues mic Wasser schließen lassen. 

(Zusatz W. MULLER·WJENER): Bei Erkundungsfahrten in der näheren und weiteren Umgebung von Abu 
Mcna wurden die dort .in größeren Mengen vorhandenen Reste älterer Besiedlung (K6m·Ketten oder ·Ringe, 
vgl. H. SCHLÄCER, Abu Mena. Vor/. Btrfrhl. In : MDIK 19, 1963, llj) untersucht, die durchweg eine ähnliche 
Form wie das sog. Gartenland in Abu Mena zeigen: lm Inneren der teils polygonalen, teils ovalen oder ring
förmigen Hügelrücken liegen in den meisten Fällen heute beackerte ebene Flächen, auf denen sich - im Gegen
satz zu den KOm·Ketten - keine odc.r nur sehr wenig ObcrflächCf'lkeramik findet. In der Mitte der durch die 
Köms gebildeten Ringe fanden sich mehrfach auf kleinen Hügeln Steinsetzungen, die möglicherweise einst zu 
entsprechenden Anlagen gehörten, wie s ie hier in Abu Mcna in Form der sog. Garten-Kapelle freigelegt wurde. 
Di(' überall etwa ähnliche Lage im Zentrum der alten Siedlungen (deren Form im Ubrigcn bisher noch weic· 
gehend unbekannt ist) spricht sehr danlr, daß es sich bei diesen Anlagen um Einrichtungen för ö ffentliche 
Zwecke handelt, wozu im Einzelnen erst etwas gesagt werden kann, wenn die Form der Siedlungen selbst näher 
bekannt sein wird. 

' ) Vgl. dazu KAUPMANN ll 61- 64 und KAUFMANN 11117 mit Fig. 10. Es ist beabsichtigt, diese Anlage 
in der kommenden Kampagne näher zu untersuchen. 
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MANNS unterirdisch in Verbindung stehen soll 1). Im übrigen aber besteht die Anlage aus 
den gleichen Elementen wie die ursprüngliche Wasserversorgungsanlage des Bades und unter
scheidet sich von dieser nur durch eine insgesamt höhere Qualität der bautechnischen Aus
führung. Östlich neben dem in seinen oberen Teilen abgestürzten Brunnenschacht liegt ein 
8, j X ca. 8 m großer etwas schiefwinkliger Hof mit Resten eines starken Mittelpfeilers und 
mir einem schmalen Zugang von dem südöstlich vorbeiführenden K orridor her. An diesen 
aus Quadermauerwerk mit Ziegeldurchschuß ') errichteten Hof schließt im Nordosten die 
große Zisternengruppe an - in der üblichen Weise aus gebrannten Ziegeln aufgemauert; 
sie besteht aus einer älteren Zisterne mit vier untereinander verbundenen Kammern sowie 
einem späteren Anbau mit zwei Kammern. Ausflüsse sind auf der (freilich stark zerstörten) 
Südostseite zu beobachten; Entwässerungskanäle führen auf der Nordwestseite zu je einem 
großen steinernen Becken. 

Bisher liegen nur diese Teile ganz frei; die südwestlich an den Brunnenschacht anschlie
ßenden Räume sowie die an dem langen Korridor liegenden Kammern sind nur angegraben 
worden, doch sind an der Oberfläche des Bodens überall Reste von Quader- und Ziegelmauern 
sichtbar, die sich weit nach Südosten hin fortsetzen. In diesem Gebiet liegen - verbaut in 
spätere Mäuerchen - einige profilierte Keilsteine eines offenbar größeren Bogens (Tores?) 
sowie Bruchstücke von Mamorkapirellen, so daß nach diesen Resten und angesichts der expo
nierten Lage des Gebietes hier durchaus mit einer größeren Bauanlage zu rechnen ist, zu der 
die oben behandelte sog. Gartenkapelle gehört haben mag3) . 

1
) Siehe KAUFMANN ll 63: „ .. , auch zweigt in Tiefe von 12 m ein gcriiumigcr Stollen von der oberen 

Z isterne ab und verbindet sie mit der tiefer licgcndcn.11 Vgl. auch J. Vorl.ßer. 109 Anm. 1. Der Schacht ist 
derzeit nicht zugänglich, soll aber in cjncr zukünftigen Kampagne ebenfalls untersucht werden. 

1
) Die durchschnittlich 0,5-0,58 m starken Mauern sind im Bereich dieses Hofes und auch auf der ent

gegengesetzten Seite des Brunnens aus ziemlich grob bearbeiteten Quadern aufgesetzt, zwischen denen in 
größeren Abständen Ziegelschichten liegen, die sich in gleicher Höhe durch den gesamten Bau hindurchziehcn. 
Derartige Ziegclducchschußtcchnik ist in Abu Mena nicht sehr häufig und bisher nur an der G ruftkirche 
und den Bauteilen der zweiten Ausbauphase des Baptisteriums zu beobachten, d. h. an Bauten, die mit einiger 
Sicherheit dem späten S· Jh. zugehören. 

Die Abmessungen des hier betrachteten Hofes stimmen im übrigen ziemlich genau mit denen des Raumes 
G2 des großen Bades überein; es scheint, als ob hier auch die Anordnung des Wasserwerks in der Abfolge 
Brunnen - Hof mit Göpelwerk - Zisterne (von SW nach NO) der Anordnung im Bauzustand I des Bades 
entspricht (Brunnen - Raum G, - Z isternen H1• 1). die (vgl. oben S. 175) ebenfalls in das späte l · Jh. ge
setzt werden müssen. 

') Zusatz nach Abschluß der Ausgrabungskampagne 1966: 
Die hier geäußerten Vermutungen, daß es sich bei dem zu der nördlichen Zisternen- und Brunnenan

lage gehörigen Bau um ein Palais handelt, hat sich im Laufe der Frühjahrskampagnc vollauf bestätigt. Die 
hier kurz besprochene Anlage diente zur Versorgung eines zu dem Palast gehörigen größeren Bades, das in 
seinen E inzelheiten dem o ben behandelten großen Bad gleicht: Auch hier sind zwei getrennte Baderaum
gruppen vorhanden, von denen freilich bisher erst eine freigelegt wurde. Die Raumanordnung entspricht 
der des Bauzustandes 1 und ll im großen Doppelbad. 

Im übrigen wurden in dem Gebiet südöstlich der Zisterncnanlage zwei große, um 90 Grad versetzte 
Hofanlagen freigeJcgt, bei denen es sich noch nicht mit Sicherheit sagen läßt, o b sie offen oder überdeckt waren. 
Um diese beiden, im Zentrum des Palastes liegenden Höfe zogen sich auf der Nord-, Ost- und Westseite lange 
zwei- und dreihüftige Räume, in denen Wohn- und \'V'irtschaftsräume gelegen haben müssen. D ie oben er
wähnten, teils schon von KAUFMANN freigelegten Räume neben dem langen Korridor sowie der Korridor 
selbst gehören ebenfalls zur Gruppe der Versorgungs- und Diener-Räume; vom Korridor aus waren die unter 
dem Badeteil liegenden ausgedehnten Kellergänge mit den Heizeinrichtungen Ober eine Treppe zugänglich. 

Über die Ergebnisse der vom März bis Juni laufenden Kampagne soll an der gleichen Stelle im nächsten 
Heft berichtet werden. Über die Verbindung des Palastes mit der oben betrachteten sog. Gartenkapelle hat 
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Kleinfunde und Keramik (J. ENGEMANN) 

Unter den Kleinfunden, die während der Grabungskampagne 196) aus dem Verschüttungs
material der Thermenanlagen geborgen wurden, verdienen zwei Stücke größeres Interesse. 

Das erste ist ein elfenbeinener Schiebedeckel, der in vertieftem Rechteckfeld ein erhabenes 
„Tropfenkreuz" zeigt') (vgl. Taf. LXXIVa). Eine Anzahl von ähnlichen Deckeln und von 
Kästchen, die mit solchen Deckeln geschlossen wuxden, sind bereits bekannt'). Der späteste unter 
den erhaltenen Schiebedeckeln wird an das Ende des l · Jh.s datiert und steht unserem Stück nicht 
nur zeitlich, sondern auch wegen seiner christlichen Darstellung (Christus heilt den Blinden) 
und der Ähnlichkeit der Einkerbungen des aufgewölbten D eckelgriffes am nächsten 3) . Das Kreuz 
auf dem Deckel aus Abu Mena ist als „Tropfenkreuz" mit ausschwingenden, konkav endenden 
und dem langgestreckten Rechteck eingepaßten Kreuzbalken in lateinischer Form gegeben•). 
Von der Vierung des Kreuzes gehen vier in die vertiefte Grundfläche geritzte Linien aus, die 
jeweils in einem Querstrich enden•). Kxeuze ähnlicher Grundform mit Strahlen aus der Vierung 
und fünf Bohrlöchern, die wohl an die tmx gm1111ata e.rinnern sollen, treten in Elfenbeinarbeiten 
des 6. Jh.s mehrfach auf•). Doch besonders weit gehen die Übereinstimmungen zwischen der 
D arstellung des Elfenbeins aus Abu Mena und den griechischen Kreuzen in den Coronae auf 
den Tafeln des Pariser Diptychons aus S. Lupicin. Bei diesen sind nicht nur in gleicher Weise 
die Ränder der Kreuzbalken von zwei Ritzlinien begleitet und von der äußeren Linie aus mit 
kleinen Kerben verziert, die an den Ecken zur Abtrennung von „Tropfen" führen'); auch die 
in den Grund geritzten Strahlen enden in kurzen Querlinien wie bei dem Neufund aus Abu 
Mena (nur sind sie zusätzlich in ein Quadrat eingeschrieben). Auf dem Buch, das der Christus 
des Pariser Diptychons hält, ist das Kreuz der geringen Größe und der Ritztechnik entsprechend 
vereinfacht und einem Rechteck eingepaßt. Auch hier enden die Vierungsstrahlen in kleinen 
Querstrichen. Diese Verwandtschaft zwischen dem kleinen Kästchendeckel aus Abu Mena und 

sich nichts Neues ergeben, da der Anschluß der Nordräume des Palastes an das sog. Gartenland noch nicht 
geklärt werden konnte; die Möglichkeit besteht nach wie vor, daß die beiden Bauten zu einem Komplex ge
hörten. 

1) Länge 9,3 cm, Breite 4,3 cm, Höhe o,8 cm. 
2) Vgl. W. F. VOLDAC1-1, Elfmbti11arbtilm dtr Spiilautikl rmd du friihe11 i\1.illtlnlltrJ, 2. Aun., 19p., Nr. 83ß'. 

138 f. D ort Lit. und weitere Beispiele genannt. Während die übrigen Stücke erheblich größer sind, hat das 
Kästchen Nr. 139 (Vatikan, Musco Sacro, Deckel verloren) mit 9,5 cm Länge und 4,6 cm Breite etwa unserem 
Deckel entsprechende Maße. Das qualitätvollstc, mit Deckel erhaltene Kästchen Nr. 83 (Washington, Dumbarton 
Oaks Collection) w ird bis heute als alexandrinische Arbeit angesehen: K. W'esSEL, Koptilrht Kuml, 1963, 119f. 
J. K OLLWITZ, Altxa11dri11i1'ht Elftnbtiflt, in: Chri1/tn/11111 '"" Nil (Hrsg. K. \'V'ESSEL) 1964 , 116. Ein hölzernes 
Kästchen in Berlin, in dessen Schiebedeckel ein sehr anspruchsloses Kreuz eingeschnitten ist, stammt aus Kairo; 
vgl. 0. WuLPP, A/JchritJ/icht ßildmtrkt , Köm'glitbt M111tm z.11 ßerli11, ßuthrtib1111g der ßildwerlee der lhrilllkhm Bpolhm 
3,1, 1909, Nr. Bt. 

3) VOLBAC1-1 a.a.O. Nr. 138 (Vatikan, Museo Sacro) . 
' ) Zur Kreuzform vgl. E. DtSKLER, ßemerk1(11gm z.11111 Kreuz. a/J Tropaio11, in: M111/u1, Feslilhrijl Tb. Kla111cr, 

1964, 71 ff. PERS., Das Apris11101aile VOii Sa11 Apolli11are in Claue, 196„t, 71. 
•) Tropfenkrcuz mit Lichtstrahlen aus der Vierung bereits in der Mitte des S· Jh.s: Mosaik in der Achei

ropoictos-Basilika in Saloniki; vgl. R. F. Hoot>1Norr1 Early Byz.m1/i11e Cburches i11 Maudo11ia and So11/ber11 Serbin, 
1963, Parbtaf. l · 

•) Ravenna, Murano-Diptychon, Kreuz in Corona„ VOL8ACH a.a.O. Nr. 12.s. Ravenna, Kathedra des 
Maximian, E vangelicnbuch des zweiten Evangelisten von links, \Y/. F. VOLDACH-H. H mMER, Frlibd1risllirbe 
K1111sl, 19s8, Taf. 228. Etschmiadzin-Diptychon, Kreuz in Corona, VoLBACH a.a.O. Nr. 142. Paris. Diptychon 
aus S. Lupicin, Kreuz in Corona und Buch Christi, ebmdn Nr. 145. Cluny, Paulusplatte, Buch des Apostels, 
tbt11da Nr. 1 so. 

7) Gleiche Randbehandlung auch beim Etschmiadzin-Diptychon, tbmda Nr. 14>. 
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einem der berühmten Elfenbeindiptychen des 6. Jh.s mag daran erinnern, daß für let2teres, wie 
für viele andere, den alexandrinischen Beinschnitzern in den letzten Jahrzehnten abgesprochene 
Elfenbeinarbeiten noch keine einwandfrei belegte anderweitige Zuweisung gegeben wor
den ist'). 

Aus rotbraunem Ton gefertigt ist der zweite Fund, eine Plakette mit der Reliefdarstcllung 
eines stehenden Mannes in Orantenstellung') (vgl. Taf. LXXIVb). Den Lockenkopf umgebende 
schwarze Farbreste auf dem Rcliefgrund lassen auf den Nimbus eines Heiligen schließen, der 
nach Analogie bekannter Darstellungen Menas sein dürfte. Das eine der beiden Kamele, die den 
H eiligen gewöhnlich begleiten, ist stark verkümmert, während das ursprüngliche Vorhandensein 
des anderen wegen der Unebenheit des Grundes vermutet werden kann. Von Interesse ist nun 
das kleine Tier unter dem rechten Arm des Heiligen'). Trotz des zu kurz geratenen Schwanzes 
soll hier wohl ein Krokodil dargestellt sein'). In der Wunderliste eines äthiopischen Synaxars•) 
wird als neuntes Menaswunder die Auferweckung eines von e.inem Krokodil getöteten Soldaten 
aufgeführt. Durch die neugefundene Plakette erhält die Deutung der Darstellung auf dem 
Spiegel später L~mpen aus Abu Mena auf Menas als Krokodilbezwinger größere Wahrschein
lichkeit, als ihr bisher zukam'). 

Neben den Arbeiten in den Thermen, aus denen wie schon im Vorjahre überwiegend un
verzierte koptische Keramik und einige islamische glasierte Ware geborgen wurde, wurde in 
dieser Kampagne eine langgestreckte Zisterne unter dem nördlichen Querschiff der Großen 
Basilika ausgeräumt, die bereits im Jahre 1963 entdeckt und zum Teil geleert worden war. Die 
beiden Einlaufschächte dieser Zisterne befinden sich neben den Außenmauern aus der ersten 
Phase der Großen Basilika, zu deren Dachabwässerung die Anlage wohl dienen sollte, und wurden 
- offensichtlich in Zusammenhang mit dem Vergrößerungsbau der zweiten Phase - zuge
schüttet und vermauert'). Bei der Zuschüttung wurden größere Mengen von Abfall (Ton- und 
Glasgefäße, Tierknochen) in die Schächte geworfen. Zwischen der Keramik der Gebrauchs
schicht der Zisterne') und den Scherben des Zuschüttungsmaterials konnte kein zeitlicher 

1) Zu Ursprungsfragen vgl. zuletzt, mit Angaben zur Forschungsgeschichte: J. KOLLWITZ, a.a.O. 207ff. 

Lit.: DERS., Art. Elfenbein, RAC 4, 1959, 11o6ff. Die Möglichkeit eines Importes ''On Elfenbeinarbeiten nach 
Agypten ist m. W. noch nie in Erwägung gezogen worden; in Agypten gefondcne Stücke auch von KOLLWl'I"< 

a. a. 0. ohne Einschränkung als Ausgangspunkt angesehen. 
') Länge ca. u cm, Breite noch 10 cm, Höhe ca. 2,8 cm. Reste hellgrauen Überzuges und schwarzer Be· 

malung. Es fehlen: rechte untere Ecke; große Teile des erhöhten Randes, auf der linken Seite einschließlich des 
Grundes ; der rechte E llenbogen und Teile des linken Beines der Fig ur. Von den Befestigungslöchern ist das 
untere (zwischen den Beinen) mit Gips geschlossen, die beiden oberen durften filr ein Band zum Aufhängen 
gedacht sein, dessen sichtbarer Teil g leichzeitig als Halsschmuck diente. 

3) Die starken Unterschneidungen und die Tatsache, daß das Tier trotz der Beschädigungen des Randes 
und des Armes nicht verletzt wurde, lassen erkennen, daß es unabhängig vom Hauptteil des Reliefs geformt 
und vor dem Brand aufgesetzt wurde. 

' ) Eidechsen kommen in Zusammenhang mit Menas in der Überlieferung nicht vor. 
') Paris, B. N. Manuscr. d'Abbadie 179, fol. 1)9/)2, C. M. KAUP>tANN, !luJ11ogrophi1 dtr Mena101np11llt11, 

1910, 49· 
') Bereits 0. WULPP a.a.O. (Anm. 2) 261, Nr. 1333 als Vermutung geäußert; KAUPJ.tANN a.a.O. 106 Ubcr· 

nommen. 
7) Zu den Bauphasen der Großen Basilika in Abu Mcna s. H. Sc11LXGER, Abu Mt11a, Vorläufiger Btriehl, 

MDIK 19, 1963, 114fT. DERS., Dit 11t11t11 Crab1mgm in Abu Mt11a, in: Chris/111/um 0111 Nil (Hrsg. K. \'Vnssru.) 
1964, 158ff. D.ERS. MDIK 20, 1964, 9ff. Die Frage, wie weit der Bau der ersten Phase fertiggestellt wurde, 
blcibt offen. 

1) Allein aus der Tatsache des Vorh;mdenseins einer Gebrauchsschicht folgt nichr, daß clcr Kirchenbau 
bi~ zur Eindeckung vollendet gewesen sein mU.ssc, 

Abu Mcn• 

Unterschied festgestellt werden. Im folgenden sei eine kurze Übersicht über bereits andernorts 
erfaßte Typen von Tafelgeschirr gegeben, die in dieser Zisterne auftraten. 

Neben e.inem vereinzelten Stück späthellenistisch-roter („pergamenischer") Ware 1) und 
zwei Typen der Gattung Spätrömisch A 2) fand sich eine größere Anzahl von Teller- und 
Schiisselfragmenten der Gattungen Spätrömisch B-E. Von Spät römisch B treten sechs Typen 
in teilweise zahlreichen Varianten auf•), dagegen von Spätrömisch C nur der auch in Antiochia 
häufigste Typus dieser Gattung, außerdem einige Böden mit eingestempelter rechts- oder links
läufiger m1x 111011ogra111111atica•). Besonders 7.ahlreich sind die Beispiele für die Gattungen Spät
römisch D•) und E•), die zwar vielerlei Varianten, doch von jeweils nur zwei Typen aufweisen. 

In Antiochia, für das F. 0. WAAG~ Angaben zur Chronologie der erwähnten Gattungen 
spätrömischer Keramik vorgelegt hat'), treten Spätrömisch C- E im l · Jh„ und zwar in dessen 
zweitem Viertel, in Erscheinung. J. W. HAYES, der sich mit der Chronologie spätrömischer 
Keramik an den verschiedensten Orten des Mittclmeerraumes auseinandergesetzt hat, hatte die 
Freundlichkeit, mich wissen zu lassen, daß die Gattung C im ganzen östlichen Mittelmeergebiet 
zu dieser Zeit allgemein auftritt•) und daß der ter111il111s 011/e q11e111 für die in unserer Zisterne vor
handenen Varianten auf Grund ihrer Stellung in der Entwicklungsreihe der jeweiligen Typen 
etwa am Ende des dritten Viertels des l· Jh.s liegen dürfte•). Daraus ergibt sich, daß erst in 
der Spätzeit des Patriarchen Timotheus II. (4) 7-477) bzw. in der Regierungszeit des Kaisers 
Zeno (474-491) die hier behandelte Zisterne im Zusammenhang mit dem Vergrößerungsbau 
der zweiten Phase geschlossen wurde. 

') Vgl. F. 0. WAACl!., Ctran1ir1 aml Isla111ie Coh11, Alfli0th 011-lht-Oro11Jt141 1 1 1948, Nr. 126,g. Stempel
verzierung etwa Abb. 5, 14f. 

•) Vgl. tbmda „Latc Roman A", Nr. 891, Innendekoration Abb. 28,2. Nr. 867, s. DnRS., Ex(n11<Jlio111 in 
Jht Alhmian Agora, Tht Roman am/ 8yz.a11Ji11t Polltry, Htsptria 2, 1933, Taf. 9 Nr. 1SJ. 

')Vgl. Oeas„ A11li«h4,1, „Lote Roman B", Nr. 862. 866. 869 und 871 (s. auch N. LA>IBOCLIA, Gli 
Sto•i di Albi111imili11m, 19io, „Terra Sigillata Chiara", Abb. 4 Nr. 4 r. Abb. 80 Nr. 44 f.). Nr. 88J, Innendekoration 
Abb. 28,7 (s. auch LAMBOCLIA o.o.O. Abb. 80 Nr. 21ff.). Zu diesem Typ zahlreiche Imitationen. Nr. 88) . 

') Vgl. tbtnda „Late Roman C', Nr. 941, r. Stempel von sehr cntfornter Ahnlichkcit Abb. l4· 
') Vgl. tbmt1a „Latc Roman 0", Nr. (9}0 und) 9} 2. Rlidchenvenierung der Außcnwandung Abb. H 

oben rechts. Nr. 9ll· 
') Vgl. tbtnda „Latc Roman E", Nr. 928. Hierzu noch weiterer Typ zu ergänzen, bcj dem \Vandungsknick 

weiter oben liegt. 
7) Ebt11do 54 ff. F. F. jONES, Tht Polltry, in: H. GoLDMAN, Ex,a11alio111 al Cöz/li Kult , Tarsus 1, 19jo. 203ff. 

führt nicht ilber \V/ AAGß hinaus. 
1) In Griechenland und der Agilis früheste Beispiele um 36o/80. 
1) Ich danke Herrn Dr. J. \'V. HAY.ES für seine liebcnswUrdigc Unterstilt'lung. 



Zur Anlage koptischer Textausgaben 

Von ALEXAND!!R BöHLIG 

Eine noch lange nicht überwundene Schwierigkeit der orientalistischen Forschung ist die 
Aufbereitung des handschriftlichen Materials. Einerseits sind die Bibliotheken der Welt noch 
voll von vielerlei Texten, anderseits fördern Ausgrabungen und Gelegenheitsfunde immer 
wieder neues Material an den Tag. Wer wüßte nicht, wie schwer die Islamwissenschaft damit 
zu ringen hat, ibr überreiches Textmaterial vorzulegen, und manchem allzu vorsichtigen For
scher möchte es so erscheinen, als sollte man überhaupt n..ichts anderes tun als Textpublikationen 
zu bieten, weil ja monographische Arbeiten immer wieder der Gefahr der Überholung durch 
neue Funde ausgesetzt sind. Auch ein verhältnismäßig begrenztes Gebiet wie die sog. Koptologie 
hat unter diesen Problemen zu leiden. An ihrem Beispiel kann man außerdem sehen, welche 
Schwierigkeiten sich noch zusätzlich dadurch ergeben, wenn die historische Entwicklung 
einer Wissenschaft sie in einseitige Bahnen drängt. 

Die Koptologie wird im allgemeinen als ein Teil der Agyptologie angesehen. Zusammen mit 
dieser Wissenschaft, die sich sehr frühzeitig von der aJJgemeinen Vorderorientalistik abgetrennt 
und verselbständigt hat, geriet auch sie in eine gewisse Isolierung. Die Ägyptologie hatte sehr 
verständlicherweise zusammen mit der Erarbeitung eines grammatischen Gerüstes außer
ordentlichen Wert darauf gelegt, das Koptische in ihre Studien miteinzubeziehen; denn das 
Koptische war ja der einzige Abschnitt der ägyptischen Sprachgeschichte, der uns vokalisiert 
erhalten geblieben ist; noch dazu vermehrte sich durch neue Funde die Zahl seiner Dialekte 
immer wieder, ja das geschieht heute noch, insbesondere wenn man an neu auftauchende Misch
formen denkt. Aber der Inhalt des koptischen Schrifttums, das zwar aus Ägypten stammt und 
auch weitgehend mit Agypten zusammenhängt, war doch von einem ganz anderen Geiste 
geprägt als der der ägyptischen Schriftdenkmäler. Die Epoche, in der man von den H ieroglyphen 
zur griechischen Schrift überging, war nicht nur die Zeit der Hellenisierung, sondern ihr be
sonderes Ziel war eine Christianisierung der Ägypter und ging damit über die Hellenisierungs
bestrebungen weit hinaus. In ihrem Inhalt ist diese Literatur für den Ägyptologen, dem es ja 
um die Probleme des alten Agypten geht, nur insoweit interessant, als sich Reste ägyptischer 
VorstelJungen noch in koptischen Texten nachweisen lassen. Man muß dabei allerdings berück
sichtigen, daß die koptische Literatur weitgehend aus dem Griechischen übersetzt ist und An
spielungen auf ägyptisches Gut durchaus auch in griechischen Te.xten begegnen. Daher 7.erfällt 
die Koptologie in zwei Arbeitsgebiete, das linguistische, das zur ägyptischen Sprachwissenschaft 
gehört, und das literarisch-historische, das wirklich fruchtbar aber nur von der ganzen Breite 
des altchristlichen griechischen und orientalischen Schrifttums aus behandelt werden kann. 
Bibel und Apokryphen, gnostische Schriften, Hagiographie, Homiletik und Liturgik, Urkunden, 
Briefe und Inschriften bilden ein Gebiet, das für Theologen, Religions-, Literatur-, Kultur
und Rechtshistoriker gleich interessant ist. 

Die Schwierigkeiten für die Edition koptischer Tc.xtc werden dadurch nicht geringer, 
daß so ziemlich alle Bcschreibstoffe vorhanden sind: Papyrus, Pergament, Papier, Scherben 
und Steine. Der Umstand, daß die Materialien uns nicht durch einheimische Bibliotheken über-

Zur Anlage koplischcr Textausgaben 

liefert, sondern weitgehend den Weg des Antikenhandels gegangen sind, ist für die hohen 
Zerstörungsgrade vieler Texte verantwortlich. D.tß die Verkäufer die Handschriften auseinander
rissen und das eine Stück hierhin, das andere dorthin verkauften, nötigt die Koptologie, ihr 
Material aus alJen Sammlungen der Erde erst einmal herbeizuholen. Das ist aber nicht immer 
leicht, weil auch heute noch der Altertümerbesitz gern zum Selbstzweck wird und es nicht immer 
möglich ist, an die Gegenstände, die in bestimmten Sammlungen liegen, heranzukommen. 
Hätte nicht ein so tatkräftiger Mann wie W. E. CRUM ein umfangreiches Wörterbuch des Kop
tischen verfaßt, besäßen wir auch nie all die vielen Texte, die er dabei mitverarbeitet und mit
ediert hat, aufbereitet. Er mußte dabei allerdings schnell arbeiten, wenn er sein Werk vollenden 
wollte, und aus dem Geist des jetzt so verbreiteten Perfektionismus hätte er wohl niemals den 
Mut dazu gefunden; denn auch er mußte sich entscheiden, Editionen abzuschließen. Mag bisher 
die Arbeir an und die Veröffentlichung von koptischen Texten von sehr viel Zuf:illigkeiten ab
hängig gewesen sein, heure solJte allerdings eine wirkliche internationale Zusammenarbeit ein
geleitet werden, und man kann es nur ablehnen, wenn Sammler namhafte Gelehrte an Texte 
nicht heranlassen, allein weil sie nicht von der gleichen Nation sind, und man kann auch heute 
nicht mehr verstehen, daß Stücke, die zusammengehören und auseinandergerissen wurden, 
nicht in ei11er Publikation gebracht werden können. Gewiß sind auf diese Weise gerade schöne 
Texte geeignete Objekte gewesen, um sie der Öffentlichkeit vorLuführen; aber die Bemühung 
um eine Gesamterfassung der koptischen Literatur ist noch nicht weit genug gediehen. Ein 
besonderes Verdienst auf diesem Gebiet hat sich L. TH. LEFORT erworben, aber er hat es leider 
zweimal erleben müssen, daß sein Lebenswerk, die Sammlung an der Universität von Louvain, 
aufs schwerste vom Krieg getroffen wurde. Die Materialien, die er zur Vorbereitung der Edition 
literarischer Texte in großen Photoarchiven sammeln wollte, können als wegweisend für die 
Arbeit der Koptologie überhaupt angesehen werden. Da aber Louvain zweimal solche Er
schütterungen erlebt hat, sollte man sich fragen, ob nicht in gleicher Weise parallel dazu der 
Plan der Societe d'Archeologie Coptc unterstützt werden solJte, ein Mikrofilmarchiv aller 
koptischen Texte, auch der unedierten, aus den Sammlungen der ganzen Welt anzulegen. 
Dabei müßten alJerdings die Bibliotheken, Museen und Papyrussammlungen großzügig genug 
sein, um ihre Stücke zugänglich zu machen. Man müßte freilich auch unter den Gelehrten, die 
diese Sammlungen benutzen, soviel Anständigkeit voraussetzen können, daß sie Stücke einer 
Sammlung, die sie zu irgendeiner Arbeit verwendet haben, nur mit Genehmigung der betreffen
den Bibliothek usw. veröffentlichen. Es wäre wohl das Zweckmäßigste, zur Sicherung einer 
vertrauensvoJJen Zusammenarbeit internationale Abmachungen über die Veröffentlichungs
rechte zu schließen, damit den Besitzern der Handschriften nicht plötzlich unangenehme Über
raschungen bereitet werden. 

Wenn es eine oder mehrere internationale Zentralstellen für die Bearbeitung des gesamten 
koptischen Schrifttums gäbe, würde man bei der Edition von der Zufälligkeir zur Planmäßig
keit übergehen können und wäre vor die Frage gestellt, was in gedruckten Publikationen ediert, 
was nur in Photos gebracht werden sollte und wovon überhaupt nur Kollationen zu machen 
wären 1). Es gibt somit drei Gesichtspunkte, die für die Edition eines koptischen Textes sprechen: 
1. den sprachlichen, 1 . den paläographischen, 3. den inhaltlichen. Bibelte.'<te wird man nur bei 
besonderer sprachlicher Bedeutung voll edieren müssen; bei allen anderen Bibelhandschriften 

1
) Man muß sich doch klar sein, daß nicht von jeder Handschrift eines Bibeltextes in griechischer Sprache 

oder eines sonstigen allseitig bekannten Textes eine Facsimilcawgabc oder eine Handschriftcncdition gemacht 
werden muß, sondern nur genaue Kollationen; unsere Bibliotheken wurden sonst bald keinen Platz mehr h:abcn, 
das alles aufzunehmen. 
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wird man, soweit Editionen der betreffenden biblischen Bücher da sind, sich auf Kollationen 
beschränken können. So wäre es z.B. jetzt die Aufgabe, nicht einzelne Handschriften des 
Alten Testamentes zu edieren, sondern systematisch für die einzelnen Bücher des Alten Testa
mentes kritische Gesamtausgaben herzustellen. D ie fundamentale Erschließung des Neuen Testa
ments durch G . HORNER sollte durch fortlaufende Kollationen ergänzt werden, da zunächst 
ja kaum damit zu rechnen ist, daß diese Arbeit so schnell revidiert werden kann. Von der 1 . 

genannten Gruppe müssen selbstverständlich genaue Ausgaben gemacht werden mit möglichst 
ausführlichen Registern ' ). Bei der 2. Gruppe wird man Photo- und Facsimileausgaben her
stellen müssen, wobei natürlich infolge des hohen Preises solcher Ausgaben eine sorgfältige 
Auswahl nach der Wichtigkeit getroffen werden muß. Für den Historiker und Literarhistoriker 
wird natürlich die ~· Gruppe besondere Bedeutung haben; hier gilt es noch besonders zu be
denken, daß nicht alle Interessenten der Ausgabe Koptologen sein werden. Bei alledem ist 
aber wohl auch noch ein Unterschied zu machen zwischen Erst- und Neuausgaben. Die Erst
ausgabe wird in allen Fällen provisorischen Charakter tragen'), da sie ja durch Stücke aus an
deren Bibliotheken und sogar aus demselben Fund, wenn dieser noch nicht vollständig konser
viert oder zugänglich war (so z.B. bei den Nag-Hammadi-Texten), ergänzt werden muß. Bei 
der Frage der Schnelligkeit bzw. Dringlichkeit der Veröffentlichung kommt es darauf an, ob 
die Texte schnell zur weiteren Klärung aktueller wissenschaftlicher Probleme benötigt werden. 
Daß man z.B. neugefundene Rechnungen oder Briefe aus einem bekannten ägyptischen Kloster 
oder neue Versionen hagiographischer Texte der Öffentlichkeit übergibt, ist zeitlich nicht so 
dringend wie etwa die Publikation der manichäischen 3) und gnostischen Texte, die verschollen 
waren, deren Inhalte aber fü r die allgemeine Religionsgeschichte und für gewisse theologische 
Probleme von höchstem Interesse sind. Immer wieder klagen z.B. die 'r heologen über das 
schleppende Tempo bei der Edition der Texte von Nag Hammadi, ohne sich dabei freilich klar
zumachen, daß schließlich die ganze rechtliche Klärung der Besitzfrage hier ganz anders und 
schwieriger lag als etwa bei Qumran. Deshalb werden bis auf wenige Perfektionisten auch 
jetzt noch die meisten die Pioniertaten von H .-CH. PuECH und J. DoRESSE begrüßen, auf deren 
Ergebnisse wir uns immer noch stützen, da wir sonst von dem Fund als Ganzem auch heute 
noch keine rechte Vorstellung hätten. Dieses Verdienst kann auch nicht schmälern, wenn 
M. KRAUSE bei seiner Neukatalogisierung der Handschriften Korrekturen angebracht hat'). 
Es ist m. E. aber die dringendste Aufgabe, diese Texte sobald als möglich der Öffentlichkeit 

1) Mit Recht hat H.]. PoLOTSKY z.B. für den i. Band meiner Ausgabe des achmimischcn Provcrbicn· 
tcxtcs um einen Index locupietissimus ersucht. Man wird es auch immer mit großem Bedauern sehen, daß 
R. KASSER in seiner Ausgabe des Papyrus Bodn1'r XXI (Genf 1963) kein Verzeichnis der koptischen Wörter 
beigegeben hat; vielleicht hätte dafür lieber die Einleitung gekürzt werden können. 

1
) Es wird bei den hohen Unkosten eines koptischen Typensatzes sehr zweckmäßig sein, in solchen Fällen 

den Offsetdruck zu verwenden. 

*) Bei den manichäischen Texten hat es sich z.B. schon bitter gerächt, daß sie nicht schnell genug konser
viert und ediert worden sindi durch die Folgen des z. \'V'cltkricgcs sind uns mindestens drei Bücher für immer 
verlorengegangen, ohne daß sie vorher photographiert werden konnten - das photogi:aphische Problem der 
koptisch-manichäischcn Texte ist freilich bis heute noch nicht gelöst. 

") Wie leicht einem bei der Sichtung ungeordneter Handschriftcnfragmcntc Fehler unterlaufe n können, 
wfrd z.B. daraus erkennbar, daß ich bei der Beschäftigung mit der Version des Agypterevangeliums in Codex 
IV bemerken mußte, daß der Schluß dieses Textes nicht, wie von M. KRAUSE angegeben, auf S. 83 steht (vgl. 
M. KRAUSE, Dtr koplü,he J-/a11d1Chriftmfi111d bei Nag Ha111madi. MDJK 18, 1962, 126 sowie M. KRAUSE und P. 
LABIB, Die drti Vtr1io11en du Apokryphon du joha11m1 im Kopli1&hm Mu1tut11 ~."Alt-Kairo ( A DIK Kopl. Reihe I) 
S 2.1), sondern bereits auf S. 82 oben, so daß am Ende der Handschrift hier föst drei Seiten leer waren. 
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zugänglich zu machen; meine eigenen Ausgaben waren in der Methode ganz auf dieses Ziel 
ausgerichtet'). 

Was ist aber für eine Textausgabe unbedingt zu beachten? An der Spitze hat natürlich zu
nächst eine ß eschreib111ig der Handschrift zu stehen 2). Daß danach die orthographischen und 
grammatischen Eige11arte11 des Textes charakterisiert werden müssen, ist durchaus auch meine 
Überzeugung'); ich habe dies in meinen Ausgaben auch so gehalten. M. E. gehört bei der Aus
gabe eines bisher unbekannten Textes aber auch unbedingt dazu, daß der Editor einen ersten 
Versuch unternimmt, den Text zu gliedern, seinen Inhalt in Hauptpunkten wiederzugeben und 
vorsichtig seinen Geist zu charakterisieren•). So hat es z.B. auch H. M. Sc1mNKE bei seinen 
ersten Übersetzungen gnostischer Texte aus dem Codex II von Nag Hammadi in dankenswerter 
Weise gemacht•). Da es sich oft um besonders schwierige Einzellieiten handeln kann, ist dem 
Benutzer einer Textausgabe und auch besonders einer editio pri11ceps sehr gedient, wenn der 

1) Vgl. A. Bö11LtG und P. l.ABIB, Dit koptitrh-gnosti.ttht Sthrift ohne Tittl aur Codex II von Nag l-10111111adi 
im Koptis,heu A111sm111 z,11 Alt-Kairo. Berlin 1962 (Deutsche Akademie der \Xlissenschaften zu Berlin, Institut für 
Orientforschung, Veröffentlichung s8); A. Bö11LJG und P. LABJB, Koplistb-g1101/üche Apokalypstll aus Codtx V 
vo11 Nag Ha111111adi im Kopliltbeu M11se11111 Z/I All-Kairo. Halle 1963 (Sonderband der \Xlissenschaftlichen Zeitschrift 
der Martin-Luther-Universität Hallc-\'V'ittcnberg). Der Vorwurf von R. KAssER, daß wohl infolge der Eile 
von mir der Text vernachlässigt und nicht genügend wiederhergestellt worden sei (R. KASSER, Textu gnosliquu. 
Re111arq11e1 apropos du lditio111 rlttuter d11li11re1uret de Jean et du apottt(Jp1t1 de Paul, Jacques tl Adam. Lt Muslon 78, 
196s. 71 f.)1 kann mich wesentlich weniger treffen als etwa der Vorwurf, ich würde den Text zu lange zurück
gehalten haben. \Xlir erleben es ja immer wieder bei wichtigen Handschriften, daß sie über Jahrzehnte vorhanden 
s ind, aber der Öffentlichkeit einfach nkht zugänglich gemacht wctden, so z.B. immer noch der altfayumische 
Text von Hamburg, seinerzeit der achmimische Proverbicntcxt von Berlin, auch der Bcrolinensis gnosticus. 
~{it großem Bedauern haben wir es erlebt, daß die manichäischen Turfantexte, die F. C. ANDREAS edieren sollte, 
erst nach seinem To de durch seine Schüler der Öffentlichkeit übergeben w urden. Seit Jahren w ird aber auch bei 
den Nag-Hammadi~Textcn davon gesprochen, daß eine Photoausgabe aller Texte durch die UNESCO veran
staltet werden soll. Da s ich leider Pläne bei solchen internationalen Institutionen leicht in die Länge ziehen, 
konnte mit der Textausgabe nicht unbedingt bis zum Erscheinen der Photoausgabe gewartet werden, ander
seits ist die Verö ffentlichung der vollen Photos seit 1962 der UNESCO vorbehalten. Mir persönlich wäre es 
nur sehr angenehm gewesen, die gesamten Photos mit meiner Ausgabe der Apokalypsen zusammen bringen 
zu können, um so auch gleichzeitig der „m~fiancc" gegen den von mir geborenen Text steuern zu können. 
(Vgl. R. KASSER, Jot. tit. 72.) R. KASSE.R meint, mangelnde Zusammenarbeit sei an den vcrbcsscrungsbedürf
tigen Textausgaben schuld, weil die „vainqueurs„ andere Gelehrte eliminiert hätten (/oe. ril. 71). Da R. KASSER 
auch mich zu diesen „ vainqueurs" rechnet, sei betont, daß ich weder einem nationalen noch einem internatio
nalen Komitee für diese Texte angehöl'e noch jema.ls darüber z u bestimmen h..1tte noch habe, wem die ein
zelnen Editionen zugeteilt werden sollten. Ich selbst hatte mich z.war um bestimmte Tcxcc beworben, aber 
andere erhalten; ich bekam auch im Gegensatz zu ~I. KRAUSE nur die mir zuc Edition anvertrauten Seiten zu 
Gesicht. (Vgl. M. KRAUSE, MDIK 18, 196z, 121 Anm. *) 

1) Für die Texte von Nag Hammadi erübrigt sich in den Einzelausgaben e ine solche Beschreibung, da 
diese ja bereits ö fters, zuletzt eingehend von ?vI. K RAUSE und P. LA.BIO,/()(. eil. S. 1- 27 für die Codices 1- Vl 
und in: ~L KRAUSE und P. LABIB, Guoslis,he 1111d her111t/iJ(ht Srhriftm in Codex ll 1111d VI vo11 Nag Ha111111adi i111 
Kopti1'bt11 M111t11111 z.11 Alt-Kairo (AD!K Kopl. Reiht II), Kap. I für die Codices VU- Xlll gegeben worden sind. 
Vgl. auch M. KRAuse, lrx. rit. iz1-132. 

') Vgl. R. KASSE•, /o&. &il. 72. 
' ) Die inhaltlichen und literarhistorischen Bemerkungen von R. KASSER in dem zitierten Aufsatz gehen 

m. E . über das Maß einer Textausgabe, geschweige denn einer tditio pril1'tps, hinaus, weil sie die Probleme der 
Literarkritik schon viel zu stark im einzelnen behandeln. D as gchöct in monographische Abhandlungen. Der 
Herausgeber hat den Text, den er edierr, zu besprechen, nicht den, den er dahinter zu sehen g laubt. D eshalb 
gehört eine Stellungnahme zu KASSERS Thesen auch nicht in den Rahmen dieses Aufsatzes, sondern wird 
andernorts geschehen. 

' ) J. LErrOLOT- H . l\1. Sei IENKE, Koptisrh-g11ostirrhe Srhriftm a111 dm Papym1-Codiu111011 Nag Hamadi, Hamburg
BergSledt 1960. 
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E ditor außerdem noch Hinweise auf Parallelstellen gibt, auch wenn diese noch nicht voll
ständig sind. Ferner sollte er bei Wompielen u. dgl., wenn er selber bereits einen Lösungs
vorschlag hat, diesen angeben. Bei Bibeltexten oder bei neuen Versionen bereits bekannter 
Texte liegen die Verhältnisse etwas anders. Bei Bibeltexten wird man einige Hinweise auf das 
Verhältnis der Version zu den griechischen Ausgaben geben müssen (biblische Te.xtkritik). 
Dasselbe gilt auch für die Anordnung von Kirchenväterfragmenten. Aber auch bei Homilien 
und ähnlichen Te.xten dürfte es einer Ausgabe nicht unangemessen sein, wenn sie auch die 
Frage der Echtheit kurz ventiliert. 

Durchaus noch keine communis opinio har sich beim Koptischen dafür herausgebildet, 
11Jie man die TexJreko11sJruktio11 selbst darbieten soll. Lägen die Verhältnisse im Koptischen so 
einfach wie in manchen anderen orientalischen Sprachen, so bestände die Edition der Hand
schriften nur in einem „Zum-Druck-bringen" des mit einer Obersetzung versehenen Textes. 
Wenn Texte nur wenig oder gar keine Zerstörung aufweisen und eindeutig zu lesen sind, 
besteht praktisch die Edition nur darin, daß man eine Worttrennung der co11ti11110 geschrie
benen Handschrift durchführt. Dabei ist es auch gleichgültig, ob man im gleichen Format und 
in der gleichen Zeileneinteilung wie das Original den Text bietet oder ob man ihn fo rtlaufend 
abdruckt; solche Ausgaben sind reine Redaktionsarbeit. Bei einer großen Anzahl von Bibel
handschriften und liturgischen Te.xten bietet deshalb die Ausgabe nicht mehr und man könnte 
sich aus diesem Grunde mit Photoausgaben (vgl. die Pierpont-Morgan-Texte) oder mit Kolla
tionen begnügen. Wegen des fragmentarischen Charakters der koptischen Literatur muß aber 
sehr oft die Handschrift i11 der Zeilenfolge du Origina/J wiedergegeben werden, weil der 
Herausgeber sonst dem Benutzer nicht die Möglichkeit verschaffen kann, vom Editor noch 
nicht vorgenommene Ergänzungen machen zu können, da nur so das optische Bild der Zerstörung 
gewahrt werden kann. Oftmals muß bei einzelnen Stücken diese Methode auch dort angewandt 
werden, wo im allgemeinen der Text anderer Partien fortlaufend abgedruckt wird. Über.reugende 
Beispiele dafür bieten die sahidische Vita des Pachomius 1) und die Apostolischen Väter•), beide 
in Ausgaben von L. TH. LEFOR1'. Es ist unbedingt richtig, wenn der Editor hier dem Benutzer 
eine solche Kontrollmöglichkeit gibt. Deshalb braucht aber noch längst nicht jede Handschdft 
in der gleichen Einteilung, wie sie z.B. der Papyrus bietet, ediert zu werden. Es hat manchmal 
den Anschein, als wenn hier die papyrologische Editionsweise über ihren eigentlichen Sinn 
hinausgreift. Es ist ganz selbstverständlich, daß man z.B. Ostraka, Rechnungen, Briefe usw. 
in der Zeilenanordnung wie das Original bringen wird. E ine andere Frage ist es, wie man am 
besten das Bild des geschriebenen Textes in der Ausgabe nachformt, um dem Leser einen mög
lichst genauen Eindruck vom Original zu vermitteln. Im allgemeinen bedient man sich dabei 
des Kla111111emryste11u. An zerstörten Stellen verwendet man eckige Klammern [ ] und ver
sucht die Zahl der Buchstaben, die dort gestanden haben werden, zu errechnen, um sie dann 
durch Punkte anzuzeigen. Bei Buchstabenresten, die man nicht lesen kann oder die zu unsicher 
e rscheinen, wird man Punkte ohne eckige Klammem setzen'). Dieses Verfahren ist aber nur 
dort möglich, wo in der Handschrift ein möglichst gleichmäßiger Schrifttypus gebraucht 
wird. Dort, wo die Handschrift den rechten Rand so behandelt wie b~i uns eine Durchschnitts
schreibmaschine ohne Randausgleich, ist eine solche Errechnung immer fraglich; noch dazu, 

1) L. Tu. LEl'ORT, S. Parhomii •ila• sabidire striptae. CSCO \'OI. 99/100. Lou\'ain 19jj- 1934. 
1) L. Tu . LEFORT1 U1 plrts apo11oli1Jttt1 tll rop11. CSCO vol. 135. Louvain 19)2. 
') Die p2pyrologische Methode, nkht vollstiindig erhaltene oder nicht sicher zu lesende Buchstaben durch 

Punkte unter den betreffenden Buchstaben zu kcnnzcichncn1 halte ich für einfacher und übersichtlicher als die 
Anbringung des unteren Teiles von eckigen Klammem l J• wie es im CSCO üblich ist. 

l 
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wenn - was z.B. bei den Nag-Hammadi-Texten in gewissen Handschriften vorkommt - die 
Schrift in der gleichen Zeile plötzlich kleiner wird, um am Schluß noch ein längeres Wort 
unter~ubringen 1). In diesem Falle muß man sicl1 mit einer offenen eckigen Klammer ohne 
weitere Angaben dahinter begnügen; dies besagt dann von selbst: wieviele Buchstaben hier 
noch gestanden haben mögen, ist nicht zu sagen. Freilich muß man bei alledem auch berück
sichtigen, daß die Buchstaben selbst von unterschiedlicher Breite sind; ein 1 und ein lO bieten 
z.B. verschiedene Breite; ein lO wird sicher immer den Raum von zwei 1 einnehmen. 
Es wird m. E. das Wichtigste sein, daß der Editor die erhaltenen Buchstaben insbesondere 
auf Zeilen, die am Anfang und am Ende zerstört sind, auch im Druck unter die Buchstaben 
bringt, unter denen sie im Original stehen. 

Neben diesen mehr äußerlichen Dingen, die bei einer Edition zu beachten sind, steht die 
Btha11d/1111g des koptische11 Textes selber. Ein Problem für sich bietet da ja im Koptischen die IJYort
trm111111g. Über dieses Thema soll hier nicht ausführlich gehandelt werden; ich persönlich möchte 
mich im wesentlichen der Auffassung von W. 'trLLanschließcn 2). Die Worttrennung ist eigentlich 
weiter nichts als eine Vereinfachung für den Leser, der den Text auf diese Weise schon inter
pretiert vorgelegt bekommt. Eine vollständig konsequente Worttrennung wird aber paradoxer
weise der wirklichen Sprache nicht mehr gerecht. 1. Entweder nimmt man die Methode an, 
alles zusammenzuschreiben, was einen Hauptakzent hat. Ein solcher Druck ist aber für den 
Leser unübersichtlich. z. Oder man zerlegt alles in kleine Teile, man trennt z.B. jeden stat. 
constr. vom Verbum; dann reißt man wieder Wortgruppen auseinander, die im Bewußtsein 
sicher ganz fest zusammengehörten, Wörter z.B. wie t eo, p 201'6, O'l'EI~ CA~11e, :\:t O'OA. Man 
müßte dann eigentlich auch das Verbum p zur Einleitung von griechischen Verben gesondert 
abtrennen. Man wird sich also wohl damit abfinden müssen, daß überhaupt keine einheitliche 
Worttrennung mehr zustande kommt, da das CSCO jetzt seinen eigenen Modus hat (nach Grund
satz 1), andere den von T1LL vorgeschlagenen angenommenen haben, aber auch noch andere 
Methoden vorhanden sind'). Die neuerdings von R. KASSER vorgeschlagene Methode, alles 
möglichst weitgehend aufauglfodern'), ist zwar sehr konsequent und für den Anflingerunter
richt vielleicht zweckmäßig, aber drucktechnisch zu kompliziert und für längere Zusammen
hänge unübersichtlich. 

Da aber allein schon die Worttrennung einen Eingriff in die Ordnung der Buchstaben des 
Originals bedeutet, darf es ebenfalls als erlaubt gelten, auch bei einem zeilenrnäßigen Abdruck 
Ko11jckt11re11 vorzunehmen, d. h. Buchstaben, die durch Haplographie, Homoioteleuton oder 
auch Unachtsamkeit des Schreibers ausgefallen sind, in spitzen Klammern ()einzufügen'). Über
schii sse,die getilgt werden sollen, wären dagegen durch geschweifteKlammern {}zu kennzeichnen•). 

1) Es ist tatsächlich sehr bedauerlich, d:tß außer dem Band von P. LABIB noch keine Gesamtphotos des 
Fundes erschienen sind, sonst Mitten sich die Leser auch von dieser besonderen Schwierigkeit leicht überzeugen 
und sie berücksichtigen können. 

') W. T1LL1 Zur Wor/lrt11111mg im Koptilfhm. ZÄS 77 (1941- 42) 48- 51; dcrs., La slparolio11 tlts mo/1 tn 

<oplt. BIFAO 6o (196o) 1i1- 170. 
i) So habe ich es z.B. nicht für richtig gehalten, in einer neuen Lieferung der koptisch-manichäischcn 

Ktpboloia eine andere \'\/orttrcnnung 2ls die im 1. Band gebrauchte einzuführen, obwohl ich selbst in anderen 
Publikationen inzwischen mich nach der von \Y/, T rLL eingefllhrten richte. 

' ) R. KASSER, C()111111tttl 1lpartr ltl IN()// tn C()p/e? LA A1111ion 781 t!)G~. 307- 311. 
') Die spitzen Klammern dürfen dann aber keinesfalls zur Kennzeichnung von sinngemäß zu ergänzenden 

Wörtern verwendet werden wie bei KASSl!:R, RL111arq11t1 ... 73 ff. Hiern.ir sollte man doch runde K lammern ( ) 
verwenden, zumal ja auch Abkürzungen von Endungen usw. in g riechischen Editionen so aufgelöst werden. 

') Das Lddencr Klammernsystem erscheint mir uusdchlich als das Konsequenteste, und es ist sehr zu 
bedauern, daß es weithin auf so starke Ablehnung stößt. 

,, 
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Wenn man die koptischen Texteditionen betrachtet, muß man leider feststellen, daß weit
hin der Brauch eingerissen ist, oben im Abdruck des fortlaufenden Textes den unverbessertcn, 
höchstens ergänzten Text der zu edierenden Handschrift wiederzugeben, alle Konjekturen 
aber in den Apparat zu setzen. Konsequent ist dieses Verfahren nur dann, wenn das Original 
in seiner wirklichen Erscheinung wiedergegeben werden soll. D as bedeutet also, daß der be
treffende Editor damit zum Ausdruck bringen will, daß er nur die vorliegende Handschrift 
edieren will, aber nicht den dahinter stehenden wirklichen Te.xt. Das hat natürlich ohne weiteres 
seine volle Berechtigung bei der Edition von Urkunden und Briefen, die einen einmaligen Text 
bieten. Dieses Verfahren ist schon dadurch gerechtfertigt, daß in solchen Te.xten gewöhrtlich 
auch in viel zu starkem Maße orthographische Fehler und D ialektschreibungen begegnen, die 
durch die Ausgabe nicht verwischt werden dürfen. Anders steht es bei den literarischen Texten. 
Wenn man von einem Te.xt mehrere Handschriften besitzt, steht man vor der Frage, ob man 
einen aus den verschiedenen Handschriften erschlossenen Archetypus rekonstruieren soll, wie 
das bei der Edition griechischer Texte ganz selbstverständlich ist, oder ob man, wie das z. B. 
in den angelsächsischen Ländern gerne gemacht wird, eine besonders gut erhaltene und ortho
graphisch reine Version oben inden Text setzen und die Abweichungen der übrigen Handschriften 
im Apparat vermerken soll. Besitzen wir von einem koptischen Text noch das griechische Ori
ginal, so sollte dieses außerdem in einem 2 . Apparat te..'<tkritisch verglichen werden. Keines
wegs in einen Apparat aber gehört es, hier eventuell auftauchende neue Formen oder 
Formen aus einem anderen koptischen Dialekt mit dem Hinweis „lies" (rcad, lire) zu verbessern. 
D iesem Pehler ist erstaunlicherweise R. KASSER zum Opfer gefallen. 

Vgl. die Ausgabe des Papymr ßod111tr XXI (Genf 196i). So verbessert er z.B. Josua IX, v. 1 11~0 in 110'1, 
v. 8 OT,\l•J- in OllT,\1-1-, v. u J,J,\1- in 1-1001-. Bei diesen Formen verweist K. sogar auf die gmmmad
schcn Bemerkungen in der Einleitung. V. 7: ,\!:!J (..li e kann durchaus absolut vorkommen; vgl. CRu111, 
Dkl. ua. V. 15 dü.rfte N6 MML\'r für diese Dialektmischung durchaus charakteristisch sein. V. 16 kann 
einfaches II in 0 '1'61-1TO'r genügen. V. 10 muß man t.16 C- statt 111.JGC- hinnehmen. V. 11: Warum soll in 
einem solchen Mischtext nicht 'l'i.\f\tO"'I\ also die bohairische Form, stehen? X, v. t 1: \X/arum soll e noci I T 

~IJ - in on ecwr e- geändert werden? Vgl. e~OTll ~H- und 0 !Jl>t ii ))1 1- auf die Fn1ge wohin CRuM, Dir/. 
684 b. Auch die htiu6ge Verdoppelung von II vor Vokalen sollte man nicht korrigieren; vgl. X, v. u, 13 1 

19 (bi.s). Aber auch d ie griechischen \~örter will K. verbessern. Warum soll z.B. Vll, v. 15 u. ö. G't.01'"~ 
A60P01'" in e ioAee po1'" geändert werden? Ist es notwendig, Vll, v. 14 1.\ 'rMOC in At-IMOC oder Vllf, v. 
11 fh.\'r,\C~.o in lli.\T4\CC6 zu korrigieren? \X/arum soll das IX, v. 7 infolge der Isochronic begegnende 
MllrlOC in MtlflWC verbessert werden? Die Liste ließe sich beliebig verl1ingcrn 1). 

Am Anfang seiner Ausgabe des Johannesapokryphons hat auch M. KRAUSE diesen Fehler 
begangen, hat sich aber später sowie in den Corrigenda davon abgesetzt und dort die Bezeich
n ung des Dialekts der Formen angegeben. Aber das ist für den Apparat völlig überflüssig, 
weil er sonst viel zu überladen und unübersichtlich wird ; solche Bemerkungen gehören in die 
Beschreibung der Handschrift bzw. den grammatischert Überblick über die Handschrift, in 
dem man allerdings der Übersichtlichkeit wegen weniger mit dem Papier sparen und die Dinge 

1) Auch den \Xlortschatz der Apokalypsen scheint R. KASSER teilweise mit puristischen Augen anzusehen. 
D eshalb möchte er inApokalypsm 61 1 22 nop110 nicht n~optrO trennen (Rt111arq11t1 ... 97),sondcrn das o zwischen 
Artikel und anlautender Doppclkonsonanz cntsrnnden sein lassen . n1>no ist aber auch im Sahidischen häufig 
genug belegt (vgl. M. \o/1LMIIT, Co11,ort!n11re d11 No11uta11 Tts/ammt .rahidiq11e, 71off.). Anderseits begegnet sogar 
iiWe1>rn 1·ro . Man hat also wahrscheinlich auch in S mitunter die Schreibung des „1vfurmclvokalsu wie in Bund F 
(vgl. CRUM, Ditl. 298 b). Das liegt bei den Einnussen von Bund F auf den Dialekt der Apokalypsen dort um so 
näher. Auch 'l'toO'Y'UOT H· 16; 61, 15; 69, 2 (vgl. auch Einleitung S. q) dürfte •uf solchen bohairisehen 
E!rlAuß zurückgehen und nicht TWO"r'IJ• + Rcfl. Pron. sein (gegen R. KASSER, '"'· ril. 97). 
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nicht hintereinander weg bringen, sondern mehr mit Tabellen arbeiten sollte. B:i der immer 
noch schwierigen Lage der koptischen Dialektforschung und angesichts der gerade in jüngstet 
Zeit in den Nag-Hammadi-Texten und auch in den Bodmer-Texten aufgetretenen Mischformen 
erweist es sich, daß wir dem Text nicht dadurch gerecht werden, daß wir uns als sprachliche 
Puristen betätigen und sozusagen Metaphrastische Rezensionen veranstalten'). Aber auch bei 
der Kc;rrektur von Orthographica sollte man sehr behutsam vorgehen. Ich glaub' z.B. heute, 
daß ich selber bei Aller Vorsicht bei der Edition der Schrift ohne Titel aus dem Ccdex II von 
Nag Hammadi darin noch zu weit gegangen bin. Aber die Grenze zwischen orthographischen 
Fehlern bzw. unorthographischer Schreibung und Dialekteigentümlichkeiten ist eben manch
mal sehr schwer zu ziehen 2). 

Eine sehr schwierige Frage ist, wie weit ein Editor mit eigenen Ergänz1mgt11 gehen soll. 
Ergänzungen sollte man natiirlich in erster Linie dort bringen, wo sie völlig gesichert erschei
nen, also, wo cir \Xlort zum Teil vorbanden ist und sicher ergänzt werden kann, wril kein 
anderes gemeint sein kann, wo man feste Redewendungen herstellen kann, wo Zitate gebracht 
werden, die man in ihrer Fortsetzung kennt, oder wo wörtliche oder fast wörtliche (z.B. nur 
in Änderung oder Übersetzung von griechischen Lehnwörtern abweichertde) Parallelversionen 
vorliegen. Denn in all diesen Fällen erfüllt man die Bedingung, daß man mit den Ergänzungen 
dem Leser eine Hilfe bietet bzw. ihm eine sonsr von ihm selbst zu bewältigende Arbeit abnimmt. 
Selbstverständliche Voraussetzung dafür bleibt aber natürlich immer eine sorgfiiltige Prüfung, 
ob der vorhandene Raum der Handschrift für derartige Ergänzungen auch ausreicht. Kann man 
aber oder will man nur den Sinnzusammenhang in einem zerstörten Teil herstellen, der im kop
tischen Te.xt verschieden gelautet haben könnte, so ist es vorzuziehen, nicht etwa ganze Zeilen 
zu ergänzen, sondern in der Übersetzung in eckigen Klammern, am besten auch noch mit 
Fragezeichen versehen, einen verbindenden Te.xt zu geben oder in einer Anmerkung die Ge
dankenverbindung zwischen den erhaltenen Resten herzustellen, damit der Leser dem Gedanken
gang ohne Mühe folgen kann. Ich selber betrachte allzu große Ergänzungsfreudigkeit immer 
mit Skepsis und folge in meiner eigenen Praxis dem Ra1e und den Gewohnheiten von W. 
Sc11uo11RT. Denn kennen wir wirklich die Ausd~ucksmöglichkeiten des Verfassers so genau, 
daß wir uns hier nicht irren können? Ergänzungen an Stellen bringen zu wollen, wo nicht 
einmal der Sinn vollständig gesichect ist, ist überhaupt nicht möglich 3) . Gerade auch bei einem 
Text mit dialektischen Mischformen ist eine weitgehende Ergänzung seh r gefiihrlich. 

1) lvlan sollte auch immer daran denken. wie leicht man dabei selbst hereinfallen kannj es ist hier größte 
Vorsicht geboten, damit es uns nicht geht wie den alten Papyrologcn, von denen St. G. KAPSOMENAKIS fest
stellen konnte, daß sie Formen korrigiert haben, die es in der Sprache gab, die aber eben ihnen noch unbekannte 
Eigenarten der Koine darstellten. (St. G. KAPSOMENAKIS~ Vor1111/tr111dJ1mgt11 ~" ti11tr Cra111111atil: drr PapJri dtr 
11nrbrbrisllirht11 Ztil. München 1918.) 

1) Keineswegs kann man aber deshalb eine Ausgabe abwerten, weil in ihr Dialcktformcn in der gram· 
mati.schcn Zusammenstellung und nicht in Einzelanmerkungen unter dem Text oder im Index besprochen sind, 
wie dies R. K•SSER mit meiner Ausgabe der Apok•lypsen zu machen schcint. Vgl. R. K-ss••, Re111arq11u ... insbe
sondere 9648. 

1) \o/cr z.B. die sicher sehr interessanten Bemerkungen von R. KASSER zu meiner Ausgabe der Apokalypsen, 
Rt11f(lrqut1 .. , 76- 98, an Hand der Publikation selbst vergleicht, wird leicht feststellen können, daß es sich hierbei 
im wesentlichen um Erg:'inzungcn hnndelt, die K . selbst nicht unbedingt sicher erscheinen - deshalb die vielen 
Fragezeichen - , die sich an Stellen klnmmcrn, wo nur kleine Reste erhalten sind, :zuweilen auch gar nichts. 
Solche Ergänzungen sind wirklich, um ein Wort K .s zu gebrauchen, „aventurcux". In U A1111lo11 78, 196,:, 
199- 311 hat R. KASSER eine Fortsetzung seines Artikels gegeben: Ttxlts g1101/iq11t1. No1111tllt1 rtmarq11n d propos 
du npornf.ypsrs de Paul, Ja,q11t1 tl AtlmH. Er hat dabei an Hand von Photos seine Ergänzungsvorschläge ilbcrprüft. 
Leider wird dabei nicht klar, welche Lesarten K. aus seinem ersten Artikel aufrecht erhalten will. Eine ausführ-

„. 
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R. KASSER ergänzt z.B. in seinen Bemerkungen zu meiner Ausgabe der Apo kalypsen B.ir das Vcl'bum 
,.wissen" immer die Form 0 1116; wer kann aber sagen, <laß nicht MM6 gebraucht worden ist, das in dem 
Text ja gut belegt ist? Anderseits ergänzt er 42, 1of. [!-!JG]llO-r" und findet darin den stat. pron. !!J01 I• von 
!-!Jlf.,16, der allerdings in seiner Josua·Ausgabc vorkommt, für den aber an den gesicherten Stellen der Apo· 
kalypscn !!Jfl1'• verwendet ist. \'(lcnn K. 33, 26 6 1l.6:8W ergänzen will, hätte er wenigstens berücksichtigen 
müssen, daß einige Zeilen vorher 33, 16 und 2of. und nachher 34 1 t die Form 6 1{6XOOCstcht und also auch 
hier zumindest stehen sollte (von K. jetzt geändert; vgl. Nouvtllu r t111arq11t1 . •. 301). Wenn K. den 
syntaktisch nicht passenden Imperativ OIMO 24, 17 zu einem Fut. l U ergänzen möchte, das o.\ li.6· lauten soll , 
um auf diese \Weise wegen des vorhergehenden f,Jt\H. ein 1 lomoiotcleuto n nach.zuweisen, so dürfte diese 
Form zunächst einmal nicht belegbat sein. 

Sind also die Probleme bei der Restitution des koptischen Textes doch recht zahlreich, so 
ist nicht einmal die Art der Anfertigung von Übtrsttz.1111gtn problemfrei. Gerade, wenn der 
Urtext in der Zeilenanordnung der Handschrift gegeben wird, erhebt sich um so mehr die 
Forderung, so wörtlich wie möglich und nur so frei wie absolut nötig zu übersetzen. Natürli.ch 
darf das nicht zu einer Vergewaltigung der Sprache führen; es ist z.B. durchaus nicht einzu
sehen, warum man so weit gehen soll wie M. KRAUSE zunächst bei der Übersetzung des Johannes
apokryphons, das durch 110-1 eingeführte nachgestellte Subjekt selbst auch mechanisch nach
zustellen, wenn die Übersetzung nur um eine Zeile divergiert. Schwieriger wird es an Stellen, 
wo der Text doppeldeutig interpretiert werden kann. Hier wird der Text natürlich verhältnis
mäßig wörtlich übersetzt werden müssen, um dem Benutzer nicht zu sehr vorzugreifen. In
folgedessen wird gerade bei schwierigen Texten ein interpretierender Apparat, der solche 
Stellen mitbehandelt, gute Hilfe leisten, bzw. er wird nicht zu umgehen sein. Eine Vergewalti
gung des Stiles der Übersetzung wird auch leicht durch die zur Gewohnheit gewordene Methode 
hereingetragen, die griechischen Lehnwörter des Te.xtes in Klammern den übersetzten Ausdrücken 
beizufügen'). Dabei kommt man dann in die fatale L~ge, Wörter übersetzen zu müssen, die 
man z.B. im Deutschen eben nicht gebrauchen würde, wie µtv oder oV.. Bringt man sie in 
der Übersetzung, vergewaltigt man den Stil, bringt man sie nicht, riskiert man den Vorwurf 
der Kritiker, man habe nicht sorgfältig genug gearbeitet'). Da die griechischen Wörter sowieso 
in einem eigenen Index gegeben werden müssen, wäre es natürlich am besten, auf ihre Anführung 
in der Übersetzung überhaupt zu verzichten. 

Zur möglichen Freiheit der Übersetzung gehört es m. E. allerdings auch, TW!:!J - „abgrenzcn° einmal mit 
„trennen" wiederzugeben, weil dies besser paßt, ohne daß man es deshalb mit lllU!!J verwechselt haben 
müßte. (Vgl. R. KASSER, Rtmnrq11u ... 94.) Ähnlich liegt CS bei e ipf.1- ; man kann dieses \'Qort im Deulschcrl 
(vgl. englisch „among" CRUM, Dkl. 649al) nach dem Verbum „verteilen" sowohl mit „auf0 wie mit 
„ untcr0 übersetzen, woraus der Kritiker sich noch nicht das Recht ableiten kann, zu vermuten, der Über
setzer habe hier einen Zusammenhang mit i p,ü "unten" hergestellt. (Vgl. R. KASSER, I«. eil. 96.) Schwierig 
ist es bei Wörtern, die in ihrem Zusammenhang neu vorkommen; hier muß ein gewisser Spielraum ge
lassen werden, der der Interpretation möglichst Rechnung rrttgr. Z.B. w ird das koptische Nomen!!JWA2 
für griechisch xd.qa~ und >ct(!ala gebraucht, das Verbum auch für xdQanw t516d„ai; man hat also die 
beiden Zvlöglichkciten, damit etwas in die Hö he Ragendes oder etwas E ingekerbtes zu bezeichnen, a1$o 
etwa auf der einen Seite „Gipfel" oder 11Felsen°, auf der anderen „Schlucht" o der „Graben". Da es sich 

liehe Behandlung der sämtlichen Ergänzungsversuche, insbesondere 2uf ihre räumliche, gn1.mmatische und 
inhaltliche \Vahrscheinlichkeit wird in der schon lange vor Erscheinen von K.s Artikel vorbcrciteten Neu
auOage der Apokalypsen durch mich erfolgen. 

1) Die Hervorhebung durch Kursivdruck, die R. KASSER wohl im Anschluß an G. HoRNER vornimmt, 
hat den gleichen künstlichen Charnkter. 

') Deshalb sind manche Editoren darauf verfallen, in der Übersetzung z.ß. zu bringen : „( + t.Liv)". 
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bei der zitierten Stelle (ApokP/ypsm 79, 13) um die \Xliiste handelt, hnt man sich in jedem Falle eine Ge
gend nicht etwa wie im \'Qadi Nat run, sondern eher wie in Qumran vorzustellen. \Xl'ic R. KASSER, /oc. ril. 
95, aber dazu kommt, mir zu untersteUc.n, ich hätte !!JWA2 mit !!JAW'r verwechselt , ist mir immer noch un
verst!indlich. Es schcint wohl am besten zu sein, jegliche D eutung fraglicher Wörter immer g2nz ausführ
lich zu begründen, um nicht mißverstanden zu werden. 11 h\M06l0f tOC (Apokalypsm So, 6; vgl. R. KASSER, 
I«. ril. 9S) z.B. ist wahrscheinlich doppeldeutig. Gewiß gibt es d110tW„ in der Bedeutung 11\'<liesc, Blumen· 
garten" (vgl. L100ELL-Sc01T, Grttlt:-Englisb Dirlio11ary 139 b; warum fuhrt R. KASSER, I«. til. 95, nicht diese 
Stelle an, sondern verweist nur ganz allgemein auf (ivfJo>? Eine produktive griechische. Bildung dvfJtWv 
im Koptischen ohne griechischen Beleg anzunehmen, hielte ich rur unmöglich). Deshalb ist CS naheliegend, 
rtt..\1100Wt10 C „der Blumengarten" zu übersetzen. Anderseits ist aber eine Ableitung von :n.d110eio11, n&v
IJeov. nav0€W'tl der Form nach durchaus möglich. Das anlautende 11 ist dann als Artikel aufgefaßt und zu 
dem in unserem Text sehr häufigen Artikel nt ausgeweitet worden. (Vgl. die Zerlegung von "Alcxan
~ria" im Arabischen in „J\1-Iskandarija".) Da auch die Bezeichnung „Pantheon" für einen Berg belegt 
ist (vgl. L1DDELL-SCOTT 1298a)1 hat an der Stelle wahrscheinlich sogar eine Assoziation beider Mög
lichkeiten zusammengewirkt, in der „Blumengarten" und „Pantheon" zusammenrückten. 

Schwierigkeiten und Probleme bei der Herstellung koptischer Textausgaben bereiten auch 
die l11dim . Die einseitige Bindung der Koptologie an die Ägyptologie hat die Verfasser kop
tischer Wörterbücher') veranlaßt, nur die zum ägyptischen Sprachschatz gehörigen Wörter 
zu ver.<eichnen, die griechischen dagegen weg-"ulassen. Dieses Verfahren führte zu einer Auf
gliederung des Wortschatzes in zwei Teile, von denen gesonderte Indices angelegt werden müssen. 
R. DRAGUUT allerdings hat diese Tradition einmal mutig durchbrochen und zur Konkordanz 
des sahidischen Neuen Testaments 2) einen rein alphabetischen Index angefertigt, in dem die 
griechischen und koptischen Wörter unterschiedslos in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt 
werden'). Diese radikale Lösung wird heute für die Texrausgaben nicht anwendbar sein, 
dagegen sollte man sie anstreben, sobald erst ein Lexikon der griechischen Wörter im Kop
tischen abgeschlossen ist. Man sollte dann einen dem von DRAGUET gegebenen Index ent
sprechenden Index der gesamten in der koptischen Literatur vorkommenden Wörter rein 
alphabetisch anlegen und dabei bei jedem Wort entweder die betreffende Seite des Dictionary 
von CRUM oder die des Lexikons der griechischen Wörter anführen. Denn auch der nach Wur
zeln geordnete Dictionary von CRuM ist nicht immer leicht zu handhaben, sowohl für Ägyp
tologen als auch für Koptologen. Der griechische Index wird zunächst immer unerläßlich 
sein und hat natürlich die orthographischen Varianten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls, z.B. 
bei Urkunden, wird auch in ihm die Überset'"ung der Wörter, insbesondere gewisser Termini, 
zweckmäßig sein. Koptische Indices sind überall dort anzulegen, wo das sprachliche Interesse 
es erfordert und mit ihrer Hilfe die Terminologie besser e rfaßt werden ka1111 (Gnostiker, 
Urkunden, Briefe). Bei Texten, die z.B. wie gewisse Bibeltexte nichts über CRUM hinaus zu 
bieten vermögen, erübrigt sich ein Index der koptischen Wörter, außer man geht g rundsätzlich 
dazu über, Spezialwörterbücher zu schaffen. 

Problematisch ist bereits die Angabt der ll?ortbtdt111t111gt11. Um Mißdeutungen von seiten 
der Kritiker vorzubeugen, wird es jedenfalls das beste sein, stets die Spalte bei CRUM zu ver-

1) \V/. E. CRUM, A Coptk Dk1io11nry. Oxford 1939; W. SP1EGELDERG, Koplisthts Ha11du·O'rltrb11th. Heidelberg 
1921; \XI. \WurENOORP, Koplistbu l-Jn11dwö'rltrb11tb btnrlHiltJ Pu/ Gr1111d dts Kop1isrbt11 l-Ja11d11"ö·r1trb11tbs "°" 117. Spit

gtlbtrg. Heidelberg 1965 ff. 
1) M. \V1u1ET1 Co11ttJrtln11re du No11vta11 Ttslanttlll 1ahid;q11t. II. Lt1 mo/1 a11/0thlo11u. CSCO vol. 173, 183, 185. 

Louvain 1957- 1959. L. Th. LE1•0RT, Co11tortlanr1 d11 Nolf1Jta11 Ttsla111ml 1abidiq11t. I. Lt1 111011 d'origi11t grttq11e. 
CSCO vol. 124. Louvain 1950. 

*) R. DRAGUET, Index toplt tl grtt-rople dt In Co11cordn11ce du No11vta11 Tt11a111r11I sahidique. CSCO vol. 196. 
Louvain 1960. 
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zeichnen. Soll man aber sämtliche Bedeutungen aufführen, die man in der Übersetzung ver
wendet hat, oder soll man sich mit der Grundbedeutung begnügen? Gibt man alle Übersetzungs
variationen an, so wird der Index aufgebläht und unübersichtlich. Gibt man nur die Grund
bedeutung an, so werden sich hier rasch Meinungsverschiedenheiten ergeben. Das Wichtigste 
jedoch an einem Index ist der Stellennachweis, den man rasch zur Verfügung haben soll. 

Vgl. z.B. R. KASSER, Rm1arq11t1 ... 971 zu Oll : Gewiß ist O>J seiner Etymologie nach die Emsprcchung für 

11wicdcrum1 auch„; ob aber bei dem so außerordentlich zahlreichen Gcbrnuch des \'V'ortcs dieses nicht nur 
ausnahmsweise zu so blasser Bedeutung wie etwa oJtt herabgesunken ist, halte ich doch für crwägcnswcrr. 
Beiläufig möchte ich bei dieser Gelegenheit anführen, daß ich die G leichsetzung von t\11 mit 01..J ApoJ:a!yp1t11 
61, 15, die dialektisch bei dem Schwanken von i\ und o möglich wäre, inzwischen zugunsten der Deutung 
als Ncgativwoct aufgegeben habe. Ich interpretiere heute: 11(Jakobus) sprach dieses Gebet - nicht dieses, 
das er zu sprechen gewohnt war, ist es"; es soll also heißen, daß es sich nicht, wie KASSER, loc. ril. 87, 
annimmt, um „das Gebet des Jakobus" handelt, sondern im Gegensatz zu dem Gebet, das Jakobus Ub
lichcrweise im Tempel zu verrichten pflegte, um das Gebet seiner Sterbestunde. Das ist auch dem Zu
s:umncnhang nach richtiger. -Aus g leichem Grunde wurde von mir im Register TIJ~ mit „Flüge1'1 :m
gegcben. „Zinne" ist eine i.ibertragene Bedeutung, die auch das griechische nuoVyiov haben kann (vgl. 
W. BAUER, lf7iirlrrbuch z.11111 Ntum Tt1/nmt11I, s. v.). 

Wenn man sich bei K01yekt11re11 auf das Notwendigste beschränkt, dürfte man allerdings 
berechtigt sein, statt der fehlerhaften die konjizierten Formen in den Inde.'< aufzunehmen; die 
Änderungen sind ja auch aus der Einleitung ersichtlich 1). Was soll aber im Index angegeben 
werden, wenn der Schreiber durch Clom11 seine orthographische Unsicherheit zum Ausdruck 
bringt? Auch das gehört zur Beschreibung der grammatischen Eigenarten der Handschrift 
in der Einleitung und braucht deshalb nicht im Inde.x gebracht zu werden'). Schwankt die 
Handschrift im Gebrauch der Vokaldoppelung, genügt es, im Inde.x diese Erscheinung dadurch 
zu vermerken, daß der zweite Vokal in Klammern gesetzt wird; dann kann sich der interessierte 
Benut'zer die einzelnen Stellen leicht heraussuchen; für die Kritiker dürfte dieses Verfahren 
noch kein Grund zum Vorwurf sein. Stehen dagegen Wörter als Glossen, so kann das zum 
Zwecke der schnelleren Auffindung besser vermerkt werden. 

Der Index ist außerdem nicht der Ort, an dem der Editor besondere Weisheiten bieten soll. 
So ist es vollkommen unzweckmäßig, wenn hier etwa A11gabe11 erscheinen, ob dieses oder jenes 
Wort in dem betreffenden Dialekt neu ist. Solche Betrachtungen gehören bestenfalls in die 
Einleitung'). Sie werden aber oft genug dadurch überflüssig, daß sie durch gleichzeitige oder 
bald darauf erscheinende Editionen veralten, so daß der Benurzer durch den Index sogar 
irregeführt werden kann, wenn er nicht genau auf das Erscheinungsdatum der P ublikation 
achtet. 

1
) MIO"l'OllZ in Apoka{Jpst11 ~'· • ist entsprechend dem üblichen Gebrauch in MIO"l'WMZ zu ändern, 

wenn man nicht AQO'Y'ONC!(<Ü annehmen will. 
1
) Deshalb habe ich in meiner Ausgabe der Apokalypsen das übcrgeschricbene o· über 2C in trn"l'l'CO nichc 

im lndex angcr.1hrt, sondern in der Einleitung S. 11 gegeben. Bei Mtfl'!!.11\ Wt'l!IT wurde das über 11 und i nach
gc1ragenc 1' in runde Klammern gesetzt, um zu kennzeichnen, daß der Schreiber hier vielleicht unsicher gewesen 
ist. Es gibt die Form ohne T (vgl. Co11cortlat1ce 1492f.), die mit •r war bisher nicht belegt, sie ist aber möglich. 
Eine Korrektur der Stelle schiebt mir R. KASSBR zu Unrecht unter (Rtmarq11ts ... 97f.). Ob KASSERS Einreihung 
unter !!JOOUG (CRu~r. Dirl. 57ob) berechtigt ist, erscheint mir nicht sie.her; !!k\IJ(1') gehört doch wohl zu 
!!JlUIJO. 

1
) Wenn R. KASSER, Rtmarq11t1 ... 97 besonders betont, daß der Plural ~>OpG noch nicht bei CRu11 vermerkt 

sei, so klinge hier wie an anderen Stellen (vgl. auch loe. ril. 7>) der Verdachc durch, es läge hier wohl fehleclufte 
Abschrift vor. Wir haben hier aber eine der Silbcnbildung genau entsprechende Form vor uns: Sg. l)rirct} l:m!rc, 
PI. ~rcrewct ) ~rccc. 
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Bei Texten mit einem gemischten Dialekt fragt es sich, ob man im Index bei jeder Form die 
Normalform des HtJJ1ptdialt/eJes voranstellen soll. Man hat das in letzter Zeit öfters getan, um 
ein plastischeres Bild der Dialekteigentümlichkeiten des betreffenden TeJ>"tes zu bieten. D och 
auch das gehört eigeotlich in die Einleitung; der Dialekt muß in jedem Falle gesondert be
schrieben werden. Natürlich ist es zweckmäßig, wenn jeweils der Dialekt eines ganzen Codex 
untersucht wird, sobald man sieht, daß er eine einheitliche Sprachform bietet. Deshalb können 
auch die Ausgaben von einzelnen Te.'<ten von Nag H ammadi z.B. auf diesem Gebiet in den Erst
ausgaben immer nur vorläufige Ergebnisse bringen. 

Die größte Schwierigkeit in der Anlage koptischer Indices aber bietet die Rtihenjolgt 
der Wörter. Infolge der Verwandtschaft mit der semitischen Wortstruktur wurde auch für das 
Koptische die Anordnung nach Radikalen eingeführt. Diese ist aber nicht so einfach anzuwenden, 
weil eine große Menge alter Radikale in den koptischen Wörtern verlorengegangen ist. In
folgedessen muß bei der Anordnung der Wörter auch der Vokalstand mitberücksichtigt wer
den'). Daraus entstehen Schwierigkeiten und Inkonsequenzen. Es sei daran erinnert, daß in 
hebräischen Wörterbüchern die Hilfskonsonanten der Pleneschreibungen berücksichtigt 
werden und daher auf eine rein etymologische Anordnung verzichtet wird. Es fragt sich, ob 
es nicht das Zweckmäßigste wäre, in koptischen Indices die rein alphabetische Reihenfolge zu 
wählen. R. KASSER hat das übrigens in seiner Proverbienausgabe getan•), und es ist schwer 
verständlich, warum gerade er plötzlich eine radikale etymologische Anordnung fordert'). 
Diese durchbricht den Charakter des gebräuchlichen Lexikons, da ein solches ja nicht in erster 
Linie oder unter Umständen auch gar nicht die Aufgabe der etymologischen Erschließung hat, 
sondern dem Zwecke der Übersetzungshilfe dienen und vorrangig Bedeutungen und Wort
gebrauch darstellen soll. Durch J. CERNYS doch in Bälde zu erwartendes Werk ist dann der 
etymologische Teil gesondert zusammengefaßt. CRUM und SPLEGELBERG haben mit ihren 
Wörterbüchern ein Zwischending geschaffen. SPlEGELBl!RGS Lexikon, das ein Handbuch für 
Agyptologen sein soll, hat die etymologische Ordnung und, soweit möglich, auch die Ety
mologien selbst zu geben versucht, während CRuM die letzteren nicht verzeichnet. In beiden 
Wörterbüchern wird dem j nicht der gebührende Wert zuerkannt ; das hat erst W. WES11lN
DORF in der Neubearbeituug von SPU!GELDERG korrigiert. Während SPrEGELBERG o, e t und 1 als 
einen Laut (alphabetisch eingereiht unter e) betrachtet, 111 dagegen als Konsonanten, hat 
CRUM j zwar im Anlaut aufgewertet, nicht aber im In- und Auslaut. Diese Inkonsequenz von 
CRUM läßt es eigentlich nicht mehr zu, ein Lexikon oder einen Index mechanisch dem CRuMschen 
Dictionary nachzubilden. Nur weil das CRuMsche Werk über lange Zeit hin Bestand haben wird, 
könnte man daran denken, aus Gründen der Uniformität und Übersichtlichkeit diesen Mangel 
auch selbst in die eigene Methode zu übernehmen. Es wäre aber verfehlt, einen Index nach dem 
Vorbild eines halbetymologischen Wörterbuches anzulegen. Da ein Inde.x eines Einzeltextes 
einen wesentlich beschränkteren Wortschatz enthält, müßte man in Nachahmung von CRUMS 
Reihenfolge sehr viele Stichwörter aufnehmen, die im Text selbst gar nicht vorkommen, nur weil 
die zu vermerkenden Wörter Ableitungen von ihnen sind. Diese Ableitungen werden aber bereits 
als eigenständige Wörter empfunden und müssen von den produktiven Bildungen getrennt 
werden. Vielleicht wäre hier doch eine sinnvolle Scheidung möglich. Es hat z.B. keinen Sinn, 
ll!!JO als Ableitung unter Wll!!J zu stellen oder OTll- zu TWl>6, O!!lwne zu !!IWne, 11,\j ,\ T• zu Oh\ (nicht 

1) Darin unterscheidet sich du koptische Lexikon grundsätzlich vom äg)•ptischcn. 
1) R. K•SSER, Papyr111 Bodmtr VI. Livre du Provtrbn CSCO vol. 194. Louvain 196o. 
1} Rt1111Uq11u •.. 96. 
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e 1A T• ). Bezeichnenderweise ist hierbei auch CRuM inkonsequent; er bringt !!1!!16, 1.10c0- und MAMO'Y'

selbständig und begnügt sich mit Verweisungen auf !!16, CA (statt Ac .\i) und AM.\i) 1). Vielleicht 
sollte man nur solche Bildungen, von denen in der lebenden Sprache noch Gebrauch gemacht 
wurde, also produktive Bildungen, beim Stammwort verbuchen. Dazu wären die häufigen 
Bildungen mit AT-, MMT-, p0 q -, O'llJ- oder Adverbien mit M- zu rechnen 2). Alle anderen Wörter 
sollte man selbständig verzeichnen. D er für die Anlage von Textausgaben von R. KASSER 3) 

beschworene W. TILL hat übrigens bereits einen Index vorgelegt, der mir im Prinzip als Vor
bild gedient hat'). Auch das Glossar seiner Grammatik löst sich vom rein etymologischen 
Prinzip. 

Mit der Forderung, ßM6 sei hinter BWAK zu setzen, berührt R. KASSER 6) ein sehr heikles 
Thema, den richtigen Ausgleich zwischen alphabetischer und radikaler Reihenfolge. CRuM 
hat in diesem Punkt ein sehr scharf durchdachtes System entwickelt, in das man sich aber erst 
eingewöhnen muß. Er bringt eine Reihenfolge nach Radikalen, und zwar nach einem, zwei, drei 
oder mehr Radikalen. Innerhalb der Radikale dienen wieder die Vokale zur Bestimmung der 
Anordnung. Deshalb steht bei CRUM MM1' vor MAT6; denn es ist ein kürzeres Wort mit Mund ·1-. 
SrrnGELDERG, WESTENDORF, TILL und ich dagegen sahen das 6 am Ende für die Anordnung nicht 
so wichtig an, sondern bestimmten die Reihenfolge nach dem Vokal zwischen den beiden ersten 
Radikalen. Bei CRUM zählen als Radikale aber auch Konsonanten, die orthographisch und 
nicht von der Wurzel her verdoppelt sind; deshalb steht bei ihm MA6 nach nWAlt. Daran kann 
man die Inkonsequenz auch dieser Anordnung sehen. So wäre es wahrscheinlich doch das 
beste, eine vollständig alphabetische Folge der Wörter zu bieten und nur die mit produktiven 
Bildungen abgeleiteten Wörter zu ihren Stammwörtern zu setzen. Wenn aber bereits im Bereich 
des Wörterbuches die Trennung in ein etymologisches Lexikon und in ein Bedeutungslexikon 
anzustreben ist8) , so gilt für die Anlage von Glossaren zu Einzelschriften noch stärker das Prin
zip des letzteren 7) . 

1) In einem Lexikon haben natürlich entsprechende Verweise einen Sinn, einen Index überlasten sie nur. 
Es ist z.B. verständl ich, daß CRUM zu 1JiHT', dem stat. pron. von 2N-, einen Verweis auf~M gibt; i.n einem Index 
könnte so etwas nur lächerlich wirken. 

2) Deshalb gehört auch IJll lOt\l"I nicht zu den mit N- beginnenden Wörtern (vg l. aber R. KASSER, Re111arq11u ... 
96). Dagegen bedauere ich, selbst nicht konsequent genug gewesen zu seilt, um NC~- gesondert zu bringen. Zwi
schen der Struktur von tJl\.WAn und der von NCA dürfte ein wesentlicher Unterschied bestehen. (N)CA. ist als 
Präposition nicht mehr wie im älteren Agyptisch eine zusammengesetzte Präpos ition (m-sl; vgl. A. GARDINER, 
Eg. Gram. § 178), sondern ein einziges \'?'ort, während l11H.lOAn noch als Zusammensetzung empfunden w ird, 
wie wenn wir „mit Gewalt 11 sagen. · 

3) R. KASSER, Remarqms . .. 72. 

') W. TtLL, Die g1101JiJ,hm S'hriflen dts kop1iJ,ht11 Papyrus ßtro/inmsis 8502 (Texlt 11fld Vlfltflff(hungm z. a/J
'hristl. Lit. Go) Berlin 19ss. Übrigens hat W. TiLL hier gebräuchliche PartikcL1 wie OIJ , Priipositioncn wie CN
oder Adverbien wie 0 ß0A gar nicht aufgeführt. Deshalb halte ich auch die Forderung KASSERS, Rtmarquu ... 
96, für unangebracht. 

") Rt 111arq11u ... 96. 
8) Die Mittelstellung. die SPIEG.ELBERGS \'V'örterbuch auch in seiner neuen Bearbeitung beibchRlten wird, ist 

darin begründet, daß es in erster Linie ein Arbeitsinstrument der .Agyptologcn darstellt, für die die Beschiiftigung 
mit dem Koptischen vorrangig eine linguistische ist. 

7) Homonyme \'V'örter, die von verschiedenen Wurzeln herkommen, werden besonders dann, wenn ihl'e 
Bedeutungen einander nahekommen, kaum mehr in der lebendigen Sprache als verschiedene \'<lörter empfunden 
worden sein. D eshalb hat auch die Con,ordauu, ebenso wie ich, bei it\· nicht getrennt zwischen Stellen, die 
auf altes /Jr und altes br zutückgchcn. Bei ll:WWJ>6 6 BOA ist in det Offsetvodage (Apol:alypse11, Index) ver
sehentlich das Wort eingerückt und die Angabe der Bedeutung vergessen worden; sie ist ja 30, 2.7 richtig mit 
,,sich ausbreiten" wiedergegeben. 
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T J\ F E L xxvr TAFEi. XXVll 

:i.) K0111 '/'flll/: Gcb:iudcrcstc im Ruincnfcld 

b) Kri111 'f'nlll: Querachse des llui11cnfcldcs mit Smtßcnrcstcn 



T A l' fi l. XXVIII 
T A F EL. XXIX 

a) K6JN Dauijtil: Ausgesiebte Keramik- u ncl Steinhaufen 
a) KOm rl- Ruqn/in: Pfcilcrsaal \!On Gr.lb II aus Südwesten gesehen 
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b) KQ,„ rl-R11qaljn: J>fcilcrsaal von Grab 1 mit sudl ichcr Ruckwa11dnischc aus Non..l wcsrcn 
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a) K6111 ,/-R11qaija: Grab 1, Sitzender Grabherr vom Ostende der Südwand 

des Pfcilcrsaaks 
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b) K6111 t!-R11qafja: Grab l , Darstellung des Grabherrn auf der Südseite 
des mitdcrcn Pfeilers der südlichsten Pfcilerrcihc 
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T A FEL XXX I( TAFEL XXX III 
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TAFEL XXXIV TAFEL XXXV 

Nr. 2. Abrechnung der Scbtitis (13j v. Chr.) Nr. 2. Abrechnung der Sebtitis (• Jl v. Chr.) 



TAF EL XXXVI 
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Nr. 4. S1euerquinung des Horos (Genc:ilogic so), S. des Paous ( 110 v. Chr.) 

T AFEL xxxvn 

r. 4. Stcucrquiuung des 1 loros (Genealogie jO), S. des Paous ( 110 v. Chr.) 
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Nr. 3. Sccuerquictung der Tathocis (Genealogie 37), 
T. des Phibis (110 \'.Chr.) 
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Nr. 6. Notiz („ein Pfand") fUr Pancbkhounis 
(G enC1llogie 4j), 

S. des Totocs (110/ 109 v. Chr.) 

~r. 3. Steucrquiu:ung der Tarhotis (Genealogie 37}, 
T. des Phibis ( 110 '"·Chr.) 
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Nr. 6. Notiz: („ein Pfand") für Pancbkhounis 
(Genealogie 4J), 

S. da Totocs (110/ 109 v. Chr.) 
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N r. j. Steuerquittung des Pamcnos (Genealogie' 1 a), 
S. des Pat0us (109 ' ' ·Chr.) 

Nr. 5. Sceuerquiuung des Pamcnos (Genealogie s 1 a), 
S. des Patous (109 v. Chr.) 
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TAFEL XL 

Nr. 7. Steuerquittung des Pamcnos (Genealogie s 1 a), 
S. des Patous (109/108 v. Chr.) 

Nr. I r. Steuerquittung des Pamcnos (Genealogie s 1 a), S. des Patous {to7 v. Chr.) 

Nr. 7. Stcucrquhtuf1g des Pall'1enos (Genealogie s 1 a), 
S. des Pmous ( 109/108 v . Chr.) 

TAF EL XLI 

t'. 11. Steuerquittung des Pame:nos (Genealogie s rn), S. des Patous (107 v. Chr.) 
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Nr. 8. Landzumcssung an Pctcharscmthcus (Genealogie 53), S. des Pancbkhounis (109/108 v. Chr.) 
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Nr. 9. 1.istc der Gartcn-Aruren des Pctcharscmthcus (Genealog ie 53). S. des Panebkhounis (109/ 108 v . Chr.) 
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Nr. 8. Landzumessung an Petcharscmtheus (Genealogie 53), S. des Pancbkhounis (109/ 108 v . Chr.) 

Nr. 9. L iste der Gartcn-Aruren des Peccharsemthcus (Genealogie 53), S. des Panebkhounis (109/108 v. Chr.) 
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Nr. 10. Steuerquittung des Pctcharscmthcus (Genealogie 5 3). S. des Pancbkhounis ( 107 v. Chr.) 
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Nr. 15 = Nr. 16. Steuerquittung des Pancbkhounis (Genealogie 45), S. des Torocs (103 ,„ Chr.) 
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Nr. 10. Steuerquittung des Petcharsemtheus (Genealogie 53), S. des Pancbkhounis ( 107 v. Chr.) 
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Nr. tj = Nr. 16. Steuerquittung des Panebkhounis (Genealogie 4j), S. des Tocoes (103 v. Chr.) 
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TAFEL XLVI T AFEL XLVll 

Nr. 12. Sccucrquittung des Pancbkhouni~ (Ccncnlogic 45), S, des Tococs (106 v. Chr.) 
Nr. 1 2. Steuerqui ttung des Pancbkhounis (Gcnc:llogic 45), S. des Tot0cs (106 ,„ Chr.) 

Nr. 13 s::: Nr. q. Stcucrquiuung des Pancbkhounis (Genealogie 45) 1 S. des Totocs (103 v. Chr.) r. 13 ~ Nr. 14. Stcucrquiuung des Pancbkhouni.s (Genealogie .45). S. des Totocs (103 v. Chr.) 



TAFEL XLVlU TAPEL IL 

Nr. 17. S1cucrquittung des Panebkhounis (Genealogie 4J), S. d<S Toroes (101 v. Chr.) Nr. 17. Steuerquittung des Pancbkhounis (Genealogie 41). S. des Totocs (101 v. Chr.) 

Nr. 1. Steuerquittung der Scnncsis, T . des Patcs (1.H/ 1.42 v. Chr.) 

Nr. i. Steuerquittung der Senncsis, T. des Patcs (143/142 "·Chr.) 
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Nr. 18. Landzumcssung an Pc1charscm1heus (Genealogie n). S. des Panebkhounis (94/93 v. Chr.) 
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Nr. 19. Steuerquittung des Pctcharscmthcus (Genealogie B), S. des Panebkhounis (93 v. Chr.) 

Nr. 18. Landzumessung an PctcharscmthcUJ (GcnC:11ogic n). S. des Pancbkhounis (94/93 v. Chr.) 
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Nr. 19. S1cucrquitrung des Peteharsemtheus (Genealogie n). S. des Pancbkhounis (93 v. Chr.\ 
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i\.r. 20. Steuerquittung· des Petcharscmthcus 
(Gen"'1logic l 3). 

S. des P2nebkhounis (93 v. Chr.) 
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Nr. 22. Steuerquittung des Pctcharscmthcus 
(Gene2logie lJ), 

S. des Panebkbounis (93(92 v. Chr.) 
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Nr. 21. Landzumessung an Petelwsemtheus (Genealogie lJ), S. des Panebkhounis (94(93 v. Chr.) 

Kr. 20. Stcucrquinung des Pctch.arscmthcus 
(Genealogie lJ), 

S. des Pancbkhounis (93 v. Chr.) 
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Nr. 22. Stcucrquitrung des Pctchuscmthcus 
(Genealogie i 3), 

S. des Pancbkhounis (93(92 ' '· Chr.) 

Nr. 21. Landzumcssung :in Pctcharscmthcus (Gcnc:tlog;ic n). S. <lcs Pancbkhounis (94 '93 , .. Chr.) 
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TAFE L LIV TAFEL LV 

Nr. •}· Steuerquittung des Pctcharsemthcus (Genealogie lll. S. des Pancbkhounis (90 v. Chr.) Nr. 23. S1cucrquitrung des Pc1charscmchcus (Genealogie H), S. des Pancbkhounis (90 ''·Chr.) 



T.Al'EI. l.Vl TAP EL LVU 

Nr. 24. Stcucrquiuung vom Thcsauros des pathyritischcn Gaues ( 111 v. Chr.) Nr. 2:4. Stcucrquiuung vom T hcsauros des pathyritischcn Gaues (111 v. Chr.) 

Nr. 2.j. Stcucrc1uiuung ' 'Om Thcsauros des p;uhyritischcn Gaues (110 '"Chr.) Nr. 2.j. Steuerquittung \'Om Thcs:mros des p:uhyritischcn Gaues (110 , . , Chr.) 
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Nr. 29. Spcichcrquirrung für eine Vorauszahlung (98 v. Chr.) 

Nr. 29. Spcichcrquiuung rur eine Vorauszahlung (98 V, Chr.) 
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TAFEL LXVI TA F EL LXVU 

Nr. 31r. Abrechnung i.ibcr \Xlcizcn 

N r. 32 r. Abrechnung Ubcr \'(lcizcn 



TAFE L LXVI!I 

Nr. 30. Spcichcrqu.ittung 
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Nr. 32 v. Abrechnung i.ibcr Weizen 

TAFEL LXI X 

Nr. }O. Speicherquittung 

Nr. 32 "· 1\ brcchnung über \X'cizcn 
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a) ABU MENA - Doppelbad: Einblick in den Raum A, von Süden 
her; an der umc.rcn Bildkamc die Stufen des zum Bad I gehörigen ähcrcn 
Badebeckens, dessen halbrunde Außenmauer unter dem quer durch das 

Bild laufenden kleinen Kanal sichtbar wird 
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b) ABU MENA - Doppelbad: Fundamente und älteres Pracfurnium 
(des Bades [) in Raum ß 4 : Einblick in die Südwest-Ecke des Raumes 
mir dem später zugesetzten Pracfurnium sowie einem Verbindungskanal 
zum Raum E„ der durch die Auffüllung des Bodens in der Phase 11 

blockiert wurde 
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TAFEL LXXII 

a) ABU M ENA - Doppelbad: Blick über das östliche Grnbungsgcbict nach Suden: Im 
Vordergrund die beiden südlichen Raumg ruppen von Gcb:iudc C, in Bildmitte dahinter 
der Qucrnur 0 1 ; im Hinterg rund das Gcb:iudc S sowie an der rechten Bildkante das 

große Caldarium B"' 

b) ABU ~I ENA - Doppelbad: Sondagen im Haum A 1 vor der West-Apsis: Im rechten 
Schni11 der Einlaufkessel zu der neugefundenen Zis1crnc 1 im linken (nn der Stelle des 
i\ lcßsrnbcs) der Einstiegssehnehi zur Zistcrn; an der oberen ß ildkan1c Jic Apsis-Rückwand 

TAFEL LXXlll 

a) ABU i\lENA - sog. Gartenkapelle: Gesamtansicht des kleinen Apsidcnbaucs \'On Stidwcstcn. 
lm H intergrund das im Bau befindliche neue Grabungshaus 

b) ABU :O.IENA - sog. Gartenkapelle: Blick von ordcn auf den nördlichen Eckpfeiler mit 
der Treppe; in der nördlichen cbcnkammcr ist die dicht ubcr dem Fußboden liegende Aus

Ou(K>ffnung zu erkennen 
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www.egyptologyarchive.com




